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A. Problem 

Neuregelung der Steuerfreistellung des Existenzminimums ent-
sprechend dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 
25. September 1992. 

Fortführung der Unternehmenssteuerreform in einer dritten - auf-
kommensneutralen - Stufe einschließlich Erleichterungen bei der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer. 

Aufbau einer leistungsfähigen Wirtschaft in den neuen Ländern. 

Steuervereinfachung. 

B. Lösung 

Steuerfreistellung des Existenzminimums ab dem Veranlagungs-
zeitraum 1996 im Rahmen eines leistungsgerechten und mittel-
standsfreundlichen Einkommensteuertarifs entsprechend dem 
Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 25. September 
1992. 

Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und mittelstandsfreundli-
che Senkung der Gewerbeertragsteuer zum 1. Januar 1996, ver-
bunden mit einem Einstieg in die Gemeindefinanzreform, insbe-
sondere eines vollen Ausgleichs für die Gemeinden durch eine 
Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer. 

Einführung weiterer Erleichterungen bei der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer auf das Betriebsvermögen sowie mittelstands-
freundliche Anhebung der Einheitswertgrenze, bis zu der Sonder-
abschreibungen und Ansparabschreibungen in Anspruch genom-
men werden können, auf 300 000 DM. 
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Förderung von Investitionen durch Investitionszulagen und Son-
derabschreibungen vorrangig zugunsten der gewerblichen Wirt-
schaft bis 1998 und gezielte Stärkung des gewerblichen Mittel-
stands sowie Verlängerung der Aussetzung der Vermögensteuer 
in den neuen Ländern. 

Vereinfachung des Steuerrechts und des Besteuerungsverfahrens 
durch gezielte pragmatische Einzelmaßnahmen wie z. B. die Ein-
führung einer Kurzveranlagung und eines Wahlrechts, Steuerer-
klärungen für 2 Jahre abzugeben, sowie weitere Maßnahmen auf 
der Grundlage der Vereinfachungsinitiative des Bundesministe-
riums der Finanzen 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Für die Haushalte der Gebietskörperschaften ergeben sich - ein-
schließlich der Maßnahmen zur Gegenfinanzierung - in den 
Rechnungsjahren 1996 bis 1999 die nachfolgenden finanziellen 
Auswirkungen: 

Rechnungsjahre 
Gebietskörperschaft - in Mio. DM - 

1996 1997 1998 1999 

Bund 	 - 7 677 - 9 742 -11 007 - 7 905 

Länder 	 - 7 481 - 9 330 -10 696 - 7 586 

Gemeinden 	 - 1 878 - 3 795 - 4 129 - 2 019 

Insgesamt 	 -17 036 -22 867 -25 832 -17 510 

Einzelheiten sind aus dem beigefügten Finanztableau ersichtlich. 
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Entwurf eines Jahressteuergesetzes (JStG) 1996 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 	 Artikel 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 	1 

Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 	 2 

Änderung des Auslandinvestment-Gesetzes 	3 

Änderung des Ausführungsgesetzes 
Grenzgänger Niederlande 	 4 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 	5 

Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 	6 

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 	7 

Änderung der Gewerbesteuer

-

Durchführungsverordnung 	 8 

Änderung des Investitionszulagengesetzes 	9 

Änderung des Fördergebietsgesetzes 	10 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 	11 

Änderung der Umsatzsteuer

-

Durchführungsverordnung 	 12 

Änderung des Bewertungsgesetzes 	13 

Änderung des Vermögensteuergesetzes 	14 

Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes 	 15 

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 	16 

Änderung der Abgabenordnung 	 17 

Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 	 18 

Änderung des Bodenschätzungsgesetzes 	19 

Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes 20 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 	21 

Änderung des Gesetzes zur Regelung 
der finanziellen Voraussetzungen für die 
Neugliederung der Länder Berlin und 
Brandenburg 	 22 

Änderung des D-Markbilanzgesetzes 	23 

Änderung des Fünften Vermögens-
bildungsgesetzes 	 24 

Änderung des Heimarbeitsgesetzes 	25 

Änderung des Mineralölsteuergesetzes 	26 

Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 	27 

Änderung des Steuerberatungsgesetzes 	28 

Artikel 

Änderung des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes 	 29 

Neufassung des Gesetzes über Steuerstatistiken 30 

Neufassung der betroffenen Gesetze und 
Rechtsverordnungen, Rückkehr zum 
einheitlichen Verordnungsrang 	 31 

Inkrafttreten 	 32 

Artikel 1 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I 
S. 1898, 1991 I S. 808), zuletzt geändert durch 
Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S....), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 2a Abs. 3 wird folgender neuer Satz ange-
fügt: 

„Der am Schluß eines Veranlagungszeitraums 
nach den Sätzen 3 und 4 der Hinzurechnung un-
terliegende und noch nicht hinzugerechnete 
(verbleibende) Betrag ist gesondert festzustellen; 
§ 10d Abs. 3 gilt entsprechend." 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeiter-
geld, das Schlechtwettergeld, die Arbeits-
losenhilfe, das Unterhaltsgeld und die 
übrigen Leistungen nach dem Arbeitsför-
derungsgesetz und den entsprechenden 
Programmen des Bundes und der Länder, 
soweit sie Arbeitnehmern oder Arbeitsu-
chenden oder zur Förderung der Ausbil-
dung oder Fortbildung der Empfänger ge-
währt werden, sowie Leistungen nach 
§ 55a des Arbeitsförderungsgesetzes, Lei-
stungen auf Grund der in § 141m Abs. 1 
und § 141n Abs. 2 des Arbeitsförderungs-
gesetzes genannten Ansprüche, Leistun-
gen auf Grund der in § 115 Abs. 1 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch in Ver-
bindung mit § 117 Abs. 4 Satz 1 oder § 134 
Abs. 4 des Arbeitsförderungsgesetzes, 
§ 160 Abs. 1 Satz 1 und § 166a des Ar-
beitsförderungsgesetzes genannten An-
sprüche, wenn über das Vermögen des 
ehemaligen Arbeitgebers des Arbeitslosen 
das Konkursverfahren oder Gesamtvoll-
streckungsverfahren eröffnet worden ist 
oder einer der Fälle des § 141b Abs. 3 des 
Arbeitsförderungsgesetzes vorliegt, und 
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der Altersübergangsgeld-Ausgleichsbe-
trag nach § 249e Abs. 4a des Arbeitsför-
derungsgesetzes; " 

b) Nummer 4 Buchstabe d wird wie folgt gefaßt: 

„d) der Geldwert der auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften gewährten Heilfürsorge; " 

c) In Nummer 13 wird Satz 2 wie folgt gefaßt: 

„Vergütungen für Verpflegungsmehraufwen-
dungen sind nur insoweit steuerfrei, als sie die 
Pauschbeträge nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 
nicht übersteigen; " 

d) Nummer 16 wird wie folgt gefaßt: 

„ 16. die Vergütungen, die Arbeitnehmer au-
ßerhalb des öffentlichen Dienstes von ih-
rem Arbeitgeber zur Erstattung von Rei-
sekosten, Umzugskosten oder Mehrauf-
wendungen bei doppelter Haushaltsfüh-
rung erhalten, soweit sie die beruflich 
veranlaßten Mehraufwendungen, bei 
Verpflegungsmehraufwendungen die 
Pauschbeträge nach § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 5 und bei Familienheimfahrten mit ei-
nem eigenen oder zur Nutzung überlas-
senen Kraftfahrzeug die Pauschbeträge 
nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 nicht über-
steigen; " 

e) Nummer 59 wird wie folgt gefaßt: 

„59. die Zusatzförderung nach § 88e des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes und 
nach § 51 f des Wohnungsbaugesetzes 
für das Saarland, soweit die Einkünfte 
dem Mieter zuzurechnen sind, und die 
Mietvorteile im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses, die auf der Förderung nach 
dem Zweiten Wohnungsbaugesetz und 
dem Wohnungsbaugesetz für das Saar-
land einschließlich der Förderung mit 
Wohnungsfürsorgemitteln aus öffentli-
chen Haushalten beruhen oder die die 
Vorteile aus der Förderung nach dem 
Zweiten Wohnungsbaugesetz nicht über-
schreiten, wenn sie unter entsprechen-
den Voraussetzungen gewährt werden; " 

f) Folgende neue Nummer wird angefügt: 

„69. Leistungen an durch Blut oder Blutpro-
dukte HIV-infizierte oder an AIDS er-
krankte Personen durch das Programm 
„Humanitäre Soforthilfe";" 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 4 a 
eingefügt: 

„(4 a) Steuerpflichtige, die den Gewinn aus 
Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit 
als Überschuß der Betriebseinnahmen über 
die Betriebsausgaben ermitteln (§ 4 Abs. 3), 
können einen Betrag in Höhe von 8 vom Hun-
dert der Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 
des Umsatzsteuergesetzes als Betriebsausga-
be abziehen (Betriebsausgaben-Pauschbe-
trag); Umsätze aus der Veräußerung von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens sind 

nicht zu berücksichtigen. Neben dem Be-
triebsausgaben-Pauschbetrag dürfen nur die 
folgenden Aufwendungen abgezogen wer-
den: 

1. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
für Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens 
zuzüglich der darauf entfallenden nach § 15 
des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren 
Vorsteuerbeträge und der nach § 9 b nicht 
den Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten der Wirtschaftsgüter zuzurechnenden 
Teile der Vorsteuerbeträge, 

2. die Arbeitslöhne, 

3. die an das Finanzamt gezahlte Umsatzsteu-
er und 

4. Absetzungen für Abnutzung und Sub-
stanzverringerung nach § 7 Abs. 4 bis 6, er-
höhte Absetzungen, Sonderabschreibun-
gen und Ansparabschreibungen sowie Ab-
zugsbeträge nach § 6 c. 

Bei der Veräußerung oder Entnahme abnutz-
barer Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
sind die Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten oder der an ihre Stelle tretende Wert, ver-
mindert um die abgegoltenen oder in An-
spruch genommenen Absetzungen für Abnut-
zung, erhöhten Absetzungen oder Sonderab-
schreibungen, als Betriebsausgaben abzugs-
fähig; bei nicht abnutzbaren Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens gilt § 4 Abs. 3 
Satz 4 entsprechend. Veräußerungskosten 
dürfen neben dem Betriebsausgaben-Pausch-
betrag abgezogen werden. Der Steuerpflichti-
ge kann im folgenden Veranlagungszeitraum 
zur Ermittlung der tatsächlichen Betriebsaus-
gaben übergehen. In diesem Fall ist eine er-
neute Anwendung des Betriebsausgaben-
Pauschbetrags oder eines besonderen Be-
triebsausgaben-Pauschbetrags erst nach Ab-
lauf der vier folgenden Veranlagungszeit-
räume zulässig; §§ 140, 141 der Abgabenord-
nung bleiben unberührt. Wechselt der Steuer-
pflichtige zur Ermittlung der tatsächlichen Be-
triebsausgaben, sind die abnutzbaren Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens mit ihren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ver-
mindert um die Absetzungen für Abnutzung 
nach § 7 Abs. 1 oder Abs. 4, in ein laufend zu 
führendes Verzeichnis aufzunehmen. § 4 
Abs. 3 Satz 5 bleibt unberührt." 

b) Absatz 5 Nr. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. Mehraufwendungen für die Verpflegung 
des Steuerpflichtigen, soweit in den fol-
genden Sätzen nichts anderes bestimmt 
ist. Wird der Steuerpflichtige vorüberge-
hend von seiner Wohnung und dem Mit-
telpunkt seiner dauerhaft angelegten be-
trieblichen Tätigkeit entfernt betrieblich 
tätig, ist für jeden vollen Kalendertag, an 
dem der Steuerpflichtige wegen dieser 
vorübergehenden Tätigkeit von seiner 
Wohnung und seinem Tätigkeitsmittel-
punkt abwesend ist, ein Pauschbetrag von 
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50 Deutsche Mark abzuziehen. Die Tage 
des Beginns und der Beendigung der Ab-
wesenheit sind zusammen als voller Ka-
lendertag zu behandeln, wenn die Abwe-
senheitsdauer an beiden Tagen zusam-
men mindestens 24 Stunden beträgt. Bei 
einer Tätigkeit im Ausland treten an die 
Stelle des Pauschbetrags nach Satz 2 län-
derweise unterschiedliche Pauschbeträge, 
die auf der Grundlage der höchsten Aus-
landstagegelder nach dem Bundesreise-
kostengesetz vom Bundesministerium der 
Finanzen im Einvernehmen mit den ober-
sten Finanzbehörden der Länder bekannt-
gemacht werden. Bei einer längerfristigen 
vorübergehenden Tätigkeit an derselben 
Tätigkeitsstätte beschränkt sich der pau-
schale Abzug auf die ersten drei Monate. 
Die Abzugsbeschränkung nach Satz 1, die 
Pauschbeträge nach Sätzen 2 und 4 sowie 
die Dreimonatsfrist nach Satz 5 gelten 
auch für den Abzug von Verpflegungs-
mehraufwendungen bei einer aus betrieb-
lichem Anlaß begründeten doppelten 
Haushaltsführung; dabei ist für jeden Ka-
lendertag innerhalb der Dreimonatsfrist, 
an dem gleichzeitig eine Tätigkeit im 
Sinne des Satzes 2 ausgeübt wird, der 
nach Satz 2 oder 4 in Betracht kommende 
Pauschbetrag nur einmal abzuziehen und 
die Dauer einer Tätigkeit im Sinne des 
Satzes 2 an dem Beschäftigungsort, der 
zur Begründung der doppelten Haushalts-
führung geführt hat, auf die Dreimonats-
frist anzurechnen, wenn sie ihr unmittel-
bar vorausgegangen ist. " 

4. § 4 d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Zuwendungen an eine Unterstützungs-
kasse dürfen vcn dem Unternehmen, das die 
Zuwendungen leistet (Trägerunternehmen), 
als Betriebsausgaben abgezogen werden, so-
weit die Leistungen der Kasse, wenn sie vom 
Trägerunternehmen unmittelbar erbracht wür-
den, bei diesem betrieblich veranlaßt wären 
und sie die folgenden Beträge nicht überstei-
gen: 

1. bei Unterstützungskassen, die lebensläng

-

lich laufende Leistungen gewähren: 

a) das Deckungskapital für die laufen-
den Leistungen nach der dem Ge-
setz als Anlage 1 beigefügten Tabelle. 
Leistungsempfänger ist jeder ehemalige 
Arbeitnehmer des Trägerunterneh-
mens, der von der Unterstützungskasse 
Leistungen erhält; soweit die Kasse 
Hinterbliebenenversorgung gewährt, 
ist Leistungsempfänger der Hinterblie-
bene eines ehemaligen Arbeitnehmers 
des Trägerunternehmens, der von der 
Kasse Leistungen erhält. Dem ehemali-
gen Arbeitnehmer stehen andere Perso-
nen gleich, denen Leistungen der Al-
ters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebe- 

nenversorgung aus Anlaß ihrer ehema-
ligen Tätigkeit für das Trägerunterneh-
men zugesagt worden sind; 

b) in jedem Wirtschaftsjahr für jeden Lei-
stungsanwärter, 

aa) wenn die Kasse nur Invaliditätsver-
sorgung oder nur Hinterbliebenen-
versorgung gewährt, jeweils 6 vom 
Hundert, 

bb) wenn die Kasse Altersversorgung 
mit oder ohne Einschluß von Invali-
ditätsversorgung oder Hinterblie-
benenversorgung gewährt, 25 vom 
Hundert 

der jährlichen Versorgungsleistungen, 
die der Leistungsanwärter oder, wenn 
nur Hinterbliebenenversorgung ge-
währt wird, dessen Hinterbliebene nach 
den Verhältnissen am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs der Zuwendung im letzten 
Zeitpunkt der Anwartschaft, spätestens 
im Zeitpunkt der Vollendung des 65. Le-
bensjahrs erhalten können. Leistungs-
anwärter ist jeder Arbeitnehmer oder 
ehemalige Arbeitnehmer des Trägerun-
ternehmens, der von der Unterstüt-
zungskasse nachweisbar Leistungen er-
halten kann und am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs, in dem die Zuwendung er-
folgt, das 30. Lebensjahr vollendet hat; 
soweit die Kasse nur Hinterbliebenen

-

versorgung gewährt, gilt als Leistungs-
anwärter jeder Arbeitnehmer oder ehe-
malige Arbeitnehmer des Trägerunter-
nehmens, der am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs, in dem die Zuwendung er-
folgt, das 30. Lebensjahr vollendet hat 
und dessen Hinterbliebene die Hinter-
bliebenenversorgung erhalten können. 
Das Trägerunternehmen kann bei der 
Berechnung nach Satz 1 statt des dort 
maßgebenden Betrags den Durch-
schnittsbetrag der von der Kasse im 
Wirtschaftsjahr an Leistungsempfänger 
im Sinne von Buchstabe a Satz 2 ge-
währten Leistungen zugrunde legen. In 
diesem Fall sind Leistungsanwärter im 
Sinne des Satzes 2 nur die Arbeitneh-
mer oder ehemaligen Arbeitnehmer des 
Trägerunternehmens, die am Schluß 
des Wirtschaftsjahrs, in dem die Zuwen-
dung erfolgt, das 50. Lebensjahr vollen-
det haben. Dem Arbeitnehmer oder 
ehemaligen Arbeitnehmer als Lei-
stungsanwärter stehen andere Personen 
gleich, denen nachweisbar Leistungen 
der Alters-, Invaliditäts- oder Hinter

-bliebenenversorgung aus Anlaß ihr er 

Tätigkeit für das Trägerunternehmen 
zugesagt worden sind; 

c) den Betrag des Beitrags, den die Kasse 
an  einen Versicherer zahlt, soweit sie 
sich die Mittel für ihre Versorgungslei-
stungen, die der Leistungsanwärter 
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oder Leistungsempfänger nach den Ver-
hältnissen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs der Zuwendung erhalten kann, 
durch Abschluß einer Versicherung ver-
schafft. Bei Versicherungen für einen 
Leistungsanwärter ist der Abzug des 
Beitrags nur zulässig, wenn der Lei-
stungsanwärter die in Buchstabe b 
Satz 2 und 5 genannten Voraussetzun-
gen erfüllt, die Versicherung für die 
Dauer bis zu dem Zeitpunkt abge-
schlossen ist, für den erstmals Leistun-
gen der Altersversorgung vorgesehen 
sind, mindestens jedoch bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem der Leistungsanwär-
ter das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
und während dieser Zeit jährlich Beiträ-
ge gezahlt werden, die der Höhe nach 
gleichbleiben oder steigen. Das gleiche 
gilt für Leistungsanwärter, die das 
30. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, für Leistungen der Invaliditäts-
oder Hinterbliebenenversorgung, für 
Leistungen der Altersversorgung unter 
der Voraussetzung, daß die Leistungs-
anwartschaft bereits unverfallbar ist. 
Ein Abzug ist ausgeschlossen, wenn die 
Ansprüche aus der Versicherung der Si-
cherung eines Darlehens dienen. Lie-
gen die Voraussetzungen der Sätze 1 
bis 4 vor, sind die Zuwendungen nach 
den Buchstaben a und b in dem Verhält-
nis zu vermindern, in dem die Leistun-
gen der Kasse durch die Versicherung 
gedeckt sind; 

d) den Betrag, den die Kasse einem Lei-
stungsanwärter im Sinne von Buchstabe 
b Satz 2 und 5 vor Eintritt des Versor-
gungsfalls als Abfindung für künftige 
Versorgungsleistungen gewährt oder 
den sie an einen anderen Versorgungs-
träger zahlt, der eine ihr obliegende 
Versorgungsverpflichtung übernommen 
hat. 

Zuwendungen dürfen nicht als Betriebs-
ausgaben abgezogen werden, wenn das 
Vermögen der Kasse ohne Berücksichti-
gung künftiger Versorgungsleistungen am 
Schluß des Wirtschaftsjahrs das zulässige 
Kassenvermögen übersteigt. Bei der Er-
mittlung des Vermögens der Kasse sind der 
Grundbesitz mit dem Wert anzusetzen, mit 
dem er bei einer Veranlagung der Kasse 
zur Vermögensteuer auf den Veranla-
gungszeitpunkt anzusetzen wäre, der auf 
den Schluß des Wirtschaftsjahrs folgt, und 
Ansprüche aus einer Versicherung mit dem 
Wert des geschäftsplanmäßigen Deckungs-
kapitals zuzüglich des Guthabens aus Bei-
tragsrückerstattung am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs; das übrige Vermögen ist mit 
dem gemeinen Wert am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs zu bewerten. Zulässiges Kas-
senvermögen ist die Summe aus dem Dek-
kungskapital für alle am Schluß des Wirt

-

schaftsjahrs laufenden Leistungen nach 
der dem Gesetz als Anlage 1 beigefügten 
Tabelle für Leistungsempfänger im Sinne 
des Satzes 1 Buchstabe a und dem Achtfa-
chen der nach Satz 1 Buchstabe b abzugs-
fähigen Zuwendungen. Soweit sich die 
Kasse die Mittel für ihre Leistungen durch 
Abschluß einer Versicherung verschafft, 
ist, wenn die Voraussetzungen für den Ab-
zug des Beitrags nach Satz 1 Buchstabe c 
erfüllt sind, zulässiges Kassenvermögen 
der Wert des geschäftsplanmäßigen Dek-
kungskapitals aus der Versicherung am 
Schluß des Wirtschaftsjahrs; in diesem Fall 
ist das zulässige Kassenvermögen nach 
Satz 4 in dem Verhältnis zu vermindern, in 
dem die Leistungen der Kasse durch die 
Versicherung gedeckt sind. Soweit die Be-
rechnung des Deckungskapitals nicht zum 
Geschäftsplan gehört, tritt an die Stelle des 
geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals 
der nach § 176 Abs. 3 des Gesetzes über 
den Versicherungsvertrag berechnete Zeit-
wert. Gewährt eine Unterstützungskasse 
an Stelle von lebenslänglich laufenden Lei-
stungen eine einmalige Kapitalleistung, so 
gelten 10 vom Hundert der Kapitalleistung 
als Jahresbetrag einer lebenslänglich lau-
fenden Leistung; 

2. bei Kassen, die keine lebenslänglich lau-
fenden Leistungen gewähren, für jedes 
Wirtschaftsjahr 0,2 vom Hundert der Lohn-
und Gehaltssumme des Trägerunterneh-
mens, mindestens jedoch den Be trag der 
von der Kasse in einem Wirtschaftsjahr er-
brachten Leistungen, soweit dieser Betrag 
höher ist als die in den vorangegangenen 
fünf Wirtschaftsjahren vorgenommenen 
Zuwendungen abzüglich der in dem glei-
chen Zeitraum erbrachten Leistungen. 
Diese Zuwendungen dürfen nicht als Be-
triebsausgaben abgezogen werden, wenn 
das Vermögen der Kasse am Schluß des 
Wirtschaftsjahrs das zulässige Kassenver-
mögen übersteigt. Als zulässiges Kassen-
vermögen kann 1 vom Hundert der durch-
schnittlichen Lohn- und Gehaltssumme der 
letzten drei Jahre angesetzt werden. Hat 
die Kasse bereits 10 Wirtschaftsjahre be-
standen, darf das zulässige Kassenvermö-
gen zusätzlich die Summe der in den letz-
ten 10 Wirtschaftsjahren gewährten Lei-
stungen nicht übersteigen. Für die Bewer-
tung des Vermögens der Kasse gilt 
Nummer 1 Satz 3 entsprechend. Bei der Be-
rechnung der Lohn- und Gehaltssumme 
des Trägerunternehmens sind Löhne und 
Gehälter von Personen, die von der Kasse 
keine nicht lebenslänglich laufenden Lei-
stungen erhalten können, auszuscheiden." 

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Zuwendungen, die bis zum Ablauf eines Mo

-

nats nach Aufstellung oder Feststellung der 
Bilanz des Trägerunternehmens für den 
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Schluß eines Wirtschaftsjahrs geleistet wer-
den, können von dem Trägerunternehmen 
noch für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 
durch eine Rückstellung gewinnmindernd be-
rücksichtigt werden. " 

c) Absatz 3 wird aufgehoben. 

5. In § 6 Abs. 1 Nr. 4 werden die Sätze 4 und 5 auf-
gehoben. 

6. § 7 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Absetzung für Abnutzung in fallenden 
Jahresbeträgen kann nach einem unveränder-
lichen Hundertsatz vom jeweiligen Buchwert 
(Restwert) vorgenommen werden; der dabei 
anzuwendende Hundertsatz darf höchstens 
das Zweieinhalbfache des bei der Absetzung 
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in 
Be tracht kommenden Hundertsatzes betragen 
und 25 vom Hundert nicht übersteigen." 

b) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz einge-
fügt: 

„Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens, die nach dem 29. Juli 1981 und 
vor dem 1. Januar 1996 angeschafft oder her-
gestellt worden sind, darf der Hundertsatz 
höchstens das Dreifache be tragen und 30 vom 
Hundert nicht übersteigen." 

7. § 7 e wird aufgehoben. 

8. § 7 f Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Steuerpflichtige, die im Inland ein privates 
Krankenhaus betreiben, können unter den Vor-
aussetzungen des Absatzes 2 bei abnutzbaren 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die 
ausschließlich dem Bet rieb dieses Krankenhau-
ses dienen, im Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung und in den vier folgenden Jahren Son-
derabschreibungen vornehmen, und zwar 

1. bei neuen beweglichen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens bis zur Höhe von insgesamt 
50 vom Hundert, 

2. bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens bis zur Höhe von insgesamt 
30 vom Hundert 

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die 
Anschaffung unbeweglicher Wirtschaftsgüter ist 
nur begünstigt, wenn das Wirtschaftsgut bis zum 
Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft 
worden ist und für das Wirtschaftsgut weder Ab-
setzungen für Abnutzung nach § 7 Abs. 5 noch 
erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibun-
gen in Anspruch genommen worden sind. " 

9. § 7 g wird wie folgt geändert: 

a) Absat z  2 Satz 1 :wird wie folgt gefaßt: 

„Die Sonderabschreibungen nach Absatz 1 
können nur in Anspruch genommen werden, 
wenn 

1. im Zeitpunkt der Anschaffung oder Her-
stellung des Wirtschaftsguts der Einheits-
wert des Betriebs, zu dessen Anlagevermö

-

gen das Wirtschaftsgut gehört, nicht mehr 
als 300 000 Deutsche Mark beträgt und 

2. das Wirtschaftsgut 

a) mindestens ein Jahr nach seiner An-
schaffung oder Herstellung in einer in-
ländischen Betriebsstätte dieses Be-
triebs verbleibt und 

b) im Jahr der Inanspruchnahme von Son-
derabschreibungen im Betrieb des 
Steuerpflichtigen ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich genutzt 
wird. " 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Rücklage darf 45 vom Hundert der 
Anschaffunqs- oder Herstellungskosten 
des begünstigten Wirtschaftsguts nicht 
überschreiten. das der Steuerpflichtige 

voraussichtlich bis zum Ende des zweiten 
auf die Bildung der Rücklage folgenden 
Wirtschaftsjahrs anschaffen oder herstel-
len wird. " 

bb) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. der Betrieb am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs, das dem Wirt-
schaftsjahr der Bildung der 
Rücklage vorangeht, das in 
Absatz 2 genannte Größen-
merkmal erfüllt; " 

bbb) Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. der Steuerpflichtige keine Rück-
lagen nach § 3 Abs. 1 und 2 a 
des Zonenrandförderungsgeset-
zes vom 5. August 1971 (BGBl. I 
S. 1237), zuletzt geändert durch 
Art. 5 des Gesetzes vom 24. Juni 
1991 (BGBl. I S. 1322), aus-
weist." 

c) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Sobald für das begünstigte Wirtschaftsgut 
Abschreibungen vorgenommen werden dür-
fen, ist die Rücklage in Höhe von 45 vom Hun-
dert der Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten gewinnerhöhend aufzulösen." 

10. § 8 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen 
(Wohnung, Kost, Waren, Dienstleistungen und 
sonstige Sachbezüge), sind mit den um übliche 
Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen 
am Abgabeort anzusetzen. Bei Arbeitnehmern, 
für deren Sachbezüge durch Rechtsverordnung 
nach § 17 Abs. 1 Nr. 3 Viertes Buch Sozialgesetz-
buch Werte bestimmt worden sind, sind diese 
Werte maßgebend. Die Werte nach Satz 2 sind 
auch bei Steuerpflichtigen anzusetzen, die nicht 
der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht un-
terliegen, wenn sie für deren Sachbezüge nicht 
offensichtlich unzutreffend sind. Die oberste Fi-
nanzbehörde eines Landes kann mit Zustim- 
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mung des Bundesministeriums der Finanzen für 
weitere Sachbezüge der Arbeitnehmer Durch-
schnittswerte festsetzen. Sachbezüge, die nach 
Satz 1 zu bewerten sind, bleiben außer Ansatz, 
wenn die sich nach Anrechnung der vom Steuer-
pflichtigen gezahlten Entgelte ergebenden Vor-
teile insgesamt 30 Deutsche Mark im Kalender-
monat nicht übersteigen." 

11. § 9 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 9a 

Pauschbeträge für Werbungskosten 

Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung 
der Einkünfte die folgenden Pauschbeträge ab-
zuziehen, 

1. wenn nicht höhere Werbungskosten nachge-
wiesen werden: 

a) von den Einnahmen aus nichtselbständiger 
Arbeit: 

ein Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 2 000 
Deutsche Mark; 

b) von den Einnahmen aus Kapitalvermögen: 

ein Pauschbetrag von 100 Deutsche Mark; 
bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zu-
sammen veranlagt werden, erhöht sich die-
ser Pauschbetrag auf insgesamt 200 Deut-
sche Mark; 

c) von den Einnahmen im Sinne des § 22 Nr. i 
und 1 a: 

ein Pauschbetrag von insgesamt 200 Deut-
sche Mark; 

2. wenn der Steuerpflichtige bei Gebäuden, so-
weit sie Wohnzwecken dienen, die Werbungs-
kosten pauschal ermittelt: 

von den Einnahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung: 

ein Pauschbetrag von 42 Deutsche Mark pro 
qm Wohnfläche. Neben dem Pauschbetrag 
können die Werbungskosten nach § 9 Abs. 1 
Nr. 1, Absetzungen für Abnutzung und für 
Substanzverringerung, erhöhte Absetzungen 
und Sonderabschreibungen abgezogen wer-
den. Der Steuerpflichtige kann für den folgen-
den Veranlagungszeitraum die tatsächlichen 
Werbungskosten abziehen. In diesem Fall ist 
eine erneute Anwendung des Werbungsko-
sten-Pauschbetrags erst nach Ablauf der vier 
folgenden Veranlagungszeiträume zulässig. 
Für Zeiträume, in denen das Gebäude nicht 
Wohnzwecken oder der Erzielung von Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung 
dient, ist der Pauschbetrag nicht abzuziehen. 
Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer des 
Gebäudes, können sie das Wahlrecht nur ein-
heitlich ausüben. Die vorstehenden Sätze sind 
auf Gebäudeteile, die selbständige unbeweg-
liche Wirtschaftsgüter sind, sowie auf Eigen-
tumswohnungen entsprechend anzuwenden. 

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag darf nur bis zur 
Höhe der um den Versorgungs-Freibetrag (§ 19 

Abs. 2) geminderten Einnahmen, die Pauschbe-
träge nach Satz 1 Nummer i Buchstaben b und c 
dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen abgezo-
gen werden. " 

12. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für 
seine Berufsausbildung oder seine Weiter-
bildung in einem nicht ausgeübten Beruf 
bis zu 1 800 Deutsche Mark im Kalender-
jahr. Dieser Betrag erhöht sich auf 2 400 
Deutsche Mark, wenn der Steuerpflichtige 
wegen der Ausbildung oder Weiterbil-
dung außerhalb des Orts untergebracht 
ist, in dem er einen eigenen Hausstand 
unterhält. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend, wenn dem Steuerpflichtigen 
Aufwendungen für eine Berufsausbildung 
oder Weiterbildung seines Ehegatten er-
wachsen und die Ehegatten die Voraus-
setzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllen; 
in diesem Fall können die Beträge von 
1 800 Deutsche Mark und 2 400 Deutsche 
Mark für den in der Berufsausbildung 
oder Weiterbildung befindlichen Ehegat-
ten insgesamt nur einmal abgezogen wer-
den. Zu den Aufwendungen für eine Be-
rufsausbildung oder Weiterbildung gehö-
ren nicht Aufwendungen für den Lebens-
unterhalt, es sei denn, daß es sich um 
Mehraufwendungen handelt, die durch 
eine auswärtige Unterbringung im Sinne 
des Satzes 2 entstehen." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. für Beiträge nach Absatz 1 Nr. 2 
Buchstabe c ein zusätzlicher Höchst-
betrag von 360 Deutsche Mark für 
Steuerpflichtige, die nach dem 31. De-
zember 1957 geboren sind; " 

bb) Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. Vorsorgeaufwendungen, die die nach 
den Nummern 1 bis 3 abziehbaren Be-
träge übersteigen, können zur Hälfte, 
höchstens bis zu 50 vom Hundert des 
Grundhöchstbetrags abgezogen wer-
den (hälftiger Höchstbetrag)." 

13. § 10a wird aufgehoben. 

14. § 10b Abs. 1 Satz 3 und 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Überschreitet eine Einzelzuwendung von min-
destens 50 000 Deutsche Mark zur Förderung 
wissenschaftlicher, mildtätiger oder als beson-
ders förderungswürdig anerkannter kultureller 
Zwecke diese Höchstsätze, ist sie im Rahmen der 
Höchstsätze im Veranlagungszeitraum der Zu-
wendung, in den zwei vorangegangenen und in 
den fünf folgenden Veranlagungszeiträumen ab-
zuziehen. § 10d gilt entsprechend. " 
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15. § 10c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 erster Satzteil wird wie folgt 
gefaßt: 

„Die Vorsorgepauschale beträgt 20 vom Hun-
dert des Arbeitslohns," 

b) Absatz 3 letzter Satzteil wird wie folgt gefaßt: 

„beträgt die Vorsorgepauschale 20 vom Hun-
dert des Arbeitslohns, jedoch höchstens 2 214 
Deutsche  Mark."  

c) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Wenn beide Ehegatten Arbeitslohn bezogen 
haben und ein Ehegatte zu dem Personen-
kreis des Absatzes 3 gehört, ist die höhere 
Vorsorgepauschale abzuziehen, die sich er-
gibt, wenn entweder die Deutsche-Mark-Be-
träge nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 verdoppelt und 
der sich für den Ehegatten im Sinne des 
Absatzes 3 nach Absatz 2 Satz 2 erster Halb-
satz ergebende Betrag auf 2 214 Deutsche 

 Mark begrenzt werden oder der Arbeitslohn 
des nicht unter Absatz 3 fallenden Ehegatten 
außer Betracht bleibt." 

16. § 14 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem 
30. Juni 1970 und vor dem 1. Januar 2001 sei-
nen land- und forstwirtschaftlichen Bet rieb im 
ganzen, so wird auf Antrag der Veräußerungs-
gewinn (§ 16 Abs. 2) nur insoweit zur Einkom-
mensteuer herangezogen, als er den Betrag 
von 150 000 Deutsche Mark übersteigt, wenn 

1. der für den Zeitpunkt der Veräußerung 
maßgebende Wirtschaftswert (§ 46 Bewer-
tungsgesetz) des Betriebs 40 000 Deutsche 
Mark nicht übersteigt, 

2. die Einkünfte des Steuerpflichtigen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 bis 7 in den dem 
Veranlagungszeitraum der Veräußerung 
vorangegangenen beiden Veranlagungs-
zeiträumen jeweils den Betrag von 35 000 
Deutsche Mark nicht überstiegen haben. 
Bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt 
leben, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die 
Einkünfte beider Ehegatten zusammen je-
weils 70 000 Deutsche Mark nicht überstie-
gen haben." 

b) Absatz 4 Satz 1 bis 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Veräußert oder entnimmt ein Steuerpflichti-
ger nach dem 31. Dezember 1979 und vor dem 
1. Januar 2001 Teile des zu einem land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb gehörenden 
Grund und Bodens, so wird der bei der Veräu-
ßerung oder der Entnahme entstehende Ge-
winn auf Antrag nur insoweit zur Einkommen-
steuer herangezogen, als er den Betrag von 
120 000 Deutsche Mark übersteigt. Satz 1 ist 
nur anzuwenden, wenn 

1. der Veräußerungspreis nach Abzug der 
Veräußerungskosten oder der Grund und 
Boden innerhalb von 12 Monaten nach der 
Veräußerung oder Entnahme in sachlichem 

Zusammenhang mit der Hoferbfolge oder 
Hofübernahme zur Abfindung weichender 

Erben verwendet wird und 

2. das Einkommen des Steuerpflichtigen ohne 
Berücksichtigung des Gewinns aus der 
Veräußerung oder Entnahme und des Frei-
betrags in dem dem Veranlagungszeitraum 
der Veräußerung oder Entnahme vorange-
gangenen Veranlagungszeitraum den Be-
trag von 35 000 Deutsche Mark nicht über-
stiegen hat; bei Ehegatten, die nach den 
§§ 26, 26b zusammen veranlagt werden, 
erhöht sich der Betrag von 35 000 Deutsche 
Mark auf 70 000 Deutsche Mark. 

Übersteigt das Einkommen den Betrag von 
35 000 Deutsche Mark, so vermindert sich der 
Betrag von 120 000 Deutsche Mark nach Satz 1 
für jede angefangenen 500 Deutsche Mark 
des übersteigenden Einkommens um 20 000 
Deutsche Mark; bei Ehegatten, die nach den 
§§ 26, 26b zusammen veranlagt werden und 
deren Einkommen den Betrag von 70 000 
Deutsche Mark übersteigt, vermindert sich 
der Betrag von 120 000 Deutsche Mark nach 
Satz 1 für jede angefangenen 1 000 Deutsche 
Mark des übersteigenden Einkommens um 
20 000 Deutsche Mark." 

c) Absatz 5 Satz i und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem 
31. Dezember 1985 und vor dem 1. Januar 
2001 Teile des zu einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb gehörenden Grund und 
Bodens, so wird der bei der Veräußerung ent-
stehende Gewinn auf Antrag nur insoweit zur 
Einkommensteuer herangezogen, als er den 
Betrag von 90 000 Deutsche Mark übersteigt, 
wenn 

1. der Steuerpflichtige den Veräußerungs-
preis nach Abzug der Veräußerungsko-
sten zur Tilgung von Schulden verwendet, 
die zu dem land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb gehören und vor dem 1. Juli 1985 
bestanden haben, und 

2. die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 2 
Nr. 2 erfüllt sind. 

Übersteigt das Einkommen den Betrag von 
35 000 Deutsche Mark, so vermindert sich der 
Betrag von 90 000 Deutsche Mark nach Satz 1 
für jede angefangenen 500 Deutsche Mark 
des ibersteigenden Einkommens um 15 000 
Deutsche Mark; bei Ehegatten, die nach den 
§§ 26, 26b zusammen veranlagt werden und 
deren Einkommen den Betrag von 70 000 
Deutsche Mark übersteigt, vermindert sich 
der Betrag von 90 000 Deutsche Mark nach 
Satz i für jede angefangenen 1 000 Deutsche 
Mark des übersteigenden Einkommens um 
15 000 Deutsche Mark." 

17. § 17 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Veräußerungsgewinn im Sinne des 
Absatzes i ist dér Betrag, um den der Veräuße- 



Drucksache 13/901 	Deutscher Bundestag 	13. Wahlperiode 

rungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten 
die Anschaffungskosten übersteigt. In den Fällen 
des Absatzes i Satz 2 tritt an die Stelle des Ver-
äußerungspreises der Anteile ihr gemeiner Wert. 
Hat der Veräußerer den veräußerten Anteil un-
entgeltlich erworben, so sind als Anschaffungs-
kosten des Anteils die Anschaffungskosten des 
Rechtsvorgängers maßgebend, der den Anteil 
zuletzt entgeltlich erworben hat. Ein Veräuße-
rungsverlust ist nur zu berücksichtigen, wenn 
der Veräußerer, hei jeweils unentgeltlichem Er-
werb seine Rechtsvorgänger 

a) die wesentliche Beteiligung im Rahmen der 
Gründung der Kapitalgesellschaft entgeltlich 
erworben hat oder 

h) die Anteile mehr als fünf Jahre vor der Veräu-
ßerung entgeltlich erworben hat und der Ver-
äußerer oder im Fall des unentgeltlichen Er-
werbs einer seiner Rechtsvorgänger während 
dieses Zeitraums wesentlich am Kapital der 
Gesellschaft beteiligt war." 

18. § 19a wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 gilt auch für Aktien nach Nummer 1, 
die von einer Unternehmensbeteiligungsge-
sellschaft im Sinne des Gesetzes über Unter-
nehmensbeteiligungsgesellschaften ausgege-
ben werden, und für Anteilscheine nach 
Nummern 4 und 5, wenn die ausgebende Ge-
sellschaft von einer gemeinsamen Einrichtung 
der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 
Abs. 2 des Tarifvertragsgesetzes gegründet 
worden ist." 

b) Nach Absatz 6 wird folgender neuer Absatz 6a 
eingefügt: 

„(6a) Ein Tarifvertrag kann bestimmen, daß 
neben dem Barlohn Arbeitslohn als Sachbezug 
in Form einer Vermögensbeteiligung nach 
Absatz 3, die keine Kapitalbeteiligung am Un-
ternehmen des Arbeitgebers ist, geschuldet ist. 
Er kann auch bestimmen, daß ein Teil des Ar-
beitslohns entweder als Barlohn oder als Sach-
bezug in Form einer Vermögensbeteiligung 
nach Absatz 3 geschuldet ist, und ausdrücklich 
eine Betriebsvereinbarung darüber zulassen, 
ob Barlohn oder ein solcher Sachbezug zuzu-
wenden ist.  Die  Überlassung einer Vermögens-
beteiligung auf Grund eines Tarifvertrags nach 
Satz 1 oder auf Grund einer Betriebsvereinba-
rung nach Satz 2 ist nach Absatz 1 begünstigt, 
wenn der Arbeitnehmer nach dem Tarifvertrag 
oder nach der Betriebsvereinbarung auch ei-
nen gleichwertigen Sachbezug in Form einer 
ihm vorn Arbeitgeber angebotenen Vermö-
gensbeteiligung an dessen Unternehmen oder 
in Form einer anderen Vermögensbeteiligung 
nach Absatz 3 verlangen kann. " 

19. Nach § 20 wird folgender neuer § 20a eingefügt: 

„§ 20a 

Negative Kapitalerträge bei Rückzahlung 
anderer Gewinnausschüttungen 

(1) Zahlt der Anteilseigner eine Ausschüttung, 
die nicht auf einem den gesellschaftsrechtlichen 

Vorschriften entsprechenden Gewinnvertei-
lungsbeschluß für ein abgelaufenes Wirtschafts-
jahr beruht, auf Grund einer im Zeitpunkt der 
Ausschüttung entstandenen Verpflichtung ganz 
oder teilweise zurück, liegen negative Kapitaler-
träge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 vor. In Höhe 
des Betrags, um den sich nach § 36 Abs. 3 die 
Einkommensteuer erhöht, liegen negative Kapi-
talerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 3 vor; 
diese sind zeitgleich mit den negativen Kapitaler-
trägen nach Satz 1 anzusetzen. 

(2) Soweit die in Absatz 1 genannten negativen 
Kapitalerträge zu den Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus 
selbständiger Arbeit gehören, sind sie diesen 
Einkünften zuzurechnen. Bei Zugehörigkeit der 
Beteiligung an der ausschüttenden Körperschaft 
zu einem Betriebsvermögen des Anteilseigners 
tritt die Gewinnminderung durch die negativen 
Kapitalerträge erst in dem Zeitpunkt der Rück-
zahlung der Ausschüttung ein." 

20. § 22 Nr. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Entschädigungen, Amtszulagen, Zuschüsse 
zu Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträ-
gen, Übergangsgelder, Überbrückungsgelder, 
Sterbegelder, Versorgungsabfindungen, Ver-
sorgungsbezüge, die auf Grund des Abgeord-
netengesetzes oder des Europaabgeordneten-

gesetzes sowie vergleichbare Bezüge, die auf 
Grund der entsprechenden Gesetze der Län-
der gezahlt werden. " 

b) Satz 4 Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

„a) für Nachversicherungsbeiträge auf Grund 
gesetzlicher Verpflichtung nach den Ab-
geordnetengesetzen im Sinne des Satzes 1 
und für Zuschüsse zu Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträgen § 3 Nr. 62," 

21. Nach § 25 wird folgender neuer § 25a eingefügt: 

„§ 25a 

Kurzveranlagung 

(1) Im Rahmen einer Kurzveranlagung werden 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte neben den Be-

trägen, die nach § 38c Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 bis 5 in 
den Lohnsteuertabellen berücksichtigt sind, und 
den nach § 32 Abs. 6 Satz 4 ermäßigten Kinder-
freibeträgen als Sonderausgaben nur die ge-
zahlte Kirchensteuer und der Abzugsbetrag nach 
§ 10e und als außergewöhnliche Belastungen 
nur die Pauschbeträge für Behinderte und Hin-
terbliebene abgezogen sowie ein Freibetrag in 

Höhe von 1 200 Deutsche Mark. Bei Ehegatten, 
die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkom-
mensteuer veranlagt werden, beträgt der Freibe-
trag 2 400 Deutsche Mark. Die gezahlte Kirchen-
steuer wird im Rahmen der Kurzveranlagung 
nicht um erstattete Kirchensteuer gekürzt. 

(2) Der Steuerpflichtige kann unwiderruflich 
durch Abgabe einer verkürzten Einkommensteu-
ererklärung die Kurzveranlagung wählen." 
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22. § 32a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die tarifliche Einkommensteuer bemißt 
sich nach dem zu versteuernden Einkommen. 
Sie beträgt vorbehaltlich der §§ 32b, 34, 34 b 
und 34c jeweils in Deutsche Mark für zu ver-
steuernde Einkommen 

1. bis 12 095 Deutsche Mark: 
(692,50 x Y + 282,19) x Y; 

2. von 12 096 Deutsche Mark bis 122 363 
Deutsche Mark: 
(151,90 x Z+1950) x Z+1344; 

3. ab 122 364 Deutsche Mark: 
0,53 x X – 23 509. 

„X" ist das abgerundete zu versteuernde Ein-
kommen; 

 „Y ist ein Zehntausendstel des abgerunde-
ten zu versteuernden Einkommens; 

„ Z"  ist ein Zehntausendstel des 12 042 Deut-
sche Mark übersteigenden Teils des ab-
gerundeten zu versteuernden Einkom-
mens. " 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Für zu versteuernde Einkommen bis 
122 363 Deutsche Mark ergibt sich die nach 
den Absätzen 1 bis 3 berechnete tarifliche Ein-
kommensteuer aus der diesem Gesetz beige-
fügten Anlage 2 (Einkommensteuer-Grundta-
belle)." 

c) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Für zu versteuernde Einkommen bis 244 727 
Deutsche Mark ergibt sich die nach Satz 1 be-
rechnete tarifliche Einkommensteuer aus der 
diesem Gesetz beigefügten Anlage 3 (Ein-
kommensteuer-Splittingtabelle)." 

23. § 32b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert: 

aa) Nummer 1 Buchstabe a und b wird wie 
folgt gefaßt: 

„a) Arbeitslosengeld, 	Arbeitslosenhilfe, 
Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld, 
Konkursausfallgeld, Übergangsgeld, 
Altersübergangsgeld, Altersüber-
gangsgeld-Ausgleichsbetrag, Unter-
haltsgeld als Zuschuß, Überbrük-
kungsgeld, Eingliederungsgeld, Ein-
gliederungshilfe oder Krankengeld 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz, 

b) Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Ver-
letztengeld, Übergangsgeld oder ver-
gleichbare Lohnersatzleistungen nach 
der Reichsversicherungsordnung, nach 
dem Fünften oder Sechsten Buch So-
zialgesetzbuch d em  Gesetz über  die  

Krankenversicherung der Landwirte 
oder dem Zweiten Gesetz über die 
Krankenversicherung der Landwirte," 

bh) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ 2. Einkünfte, die nach einem Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbe-

steuerung oder einem sonstigen zwi-
schenstaatlichen Übereinkommen un-
ter dem Vorbehalt der Einbeziehung 
hei der Berechnung der Einkommen-
steuer steuerfrei sind, oder nicht der 
deutschen Einkommensteuer unterlie-
gende Einkünfte im Sinne des § 50 
Abs. 4, wenn deren Summe positiv 
ist," 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Der besondere Steuersatz nach Absatz 1 ist 
der Steuersatz, der sich ergibt, wenn bei der 
Berechnung der tariflichen Einkommensteuer 
das nach § 32a Abs. 1 zu versteuernde Ein-
kommen vermehrt oder vermindert wird um 

1. im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 die Summe der 
Leistungen nach Abzug des Arbeitnehmer-

Pauschbetrags (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe 
a) soweit er nicht bei der Ermittlung der  

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
abziehbar ist; 

2. im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 die dort be-
zeichneten Einkünfte, ausgenommen die 
darin enthaltenen außerordentlichen Ein-
künfte." 

24. § 32 c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz i wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Sind in dem zu versteuernden Einkom-
men gewerbliche Einkünfte im Sinne des 
Absatzes 2 enthalten, deren Anteil am zu ver-
steuernden Einkommen mindestens 102 600 
Deutsche Mark beträgt, ist von der tariflichen 
Einkommensteuer ein Entlastungsbetrag nach 
Absatz 4 abzuziehen." 

b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Von diesem Steuerbetrag sind die Einkom-
mensteuer, die nach § 32a auf ein zu versteu-
erndes Einkommen in Höhe von 102 546 Deut-
sche Mark entfällt, sowie 47 vom Hundert des 
abgerundeten gewerblichen Anteils, soweit er 
102 546 Deutsche Mark übersteigt, abzuzie-
hen," 

25. § 32d wird aufgehoben. 

26. § 33a Abs. 4 wird aufgehoben. 

27. Nach § 34g werden folgende Zwischenüber-
schrift und folgender neuer § 34 h eingefügt: 

„2 c. 

Steuerermäßigung zur Steuerfreistellung 
des Existenzminimums 

§ 34h 

Grundentlastung 

(1) Bei einem zu versteuernden Einkommen his 
12 095 Deutsche Mark beträgt die festzusetzende 
Einkommensteuer 0 Deutsche Mark. In Fällen 
des § 32a Abs. 5 oder 6 beträgt bei einem zu 
versteuernden Einkommen bis 24 191 Deutsche 
Mark die festzusetzende Einkommensteuer 
0 Deutsche Mark 
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(2) Beträgt das zu versteuernde Einkommen 
12 096 Deutsche Mark bis 43 361 Deutsche Mark 
oder 24 192 Deutsche Mark bis 86 723 Deutsche 
Mark in den Fällen des § 32a Abs. 5 und 6, ermä-
ßigt sich die tarifliche Einkommensteuer um die 
sich aus Anlage 4 zu diesem Gesetz ergebende 
Grundentlastung. 

(3) Sind in der Summe der Einkünfte Einkünfte 
im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a außer 
solchen aus Veräußerungsrenten und Renten aus 
Lebensversicherungsverträgen enthalten, tritt für 
die Ermittlung der Grundentlastung nach den 
Absätzen 1 und 2 an die Stelle des zu versteuern-
den Einkommens die Summe aus dem zu ver-
steuernden Einkommen und dem den Ertragsan-
teil übersteigenden Teil dieser Renten. In den 
Fällen des Satzes 1 erster Halbsatz ermäßigt sich 
die tarifliche Einkommensteuer um 250 Deutsche 
Mark. In Fällen des § 32a Abs. 5 und 6 ist der Ab-
zugsbetrag nach Satz 2 zu verdoppeln." 

28. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nr. 3 Satz 4 Buchstabe f wird wie 
folgt gefaßt: 

„f) wenn die Einnahmen oder die anrechen-
bare Körperschaftsteuer bei der Veranla-
gung nicht erfaßt werden; " 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Zahlt der Anteilseigner eine Ausschüt-
tung, die nicht auf einem den gesellschafts-
rechtlichen Vorschriften entsprechenden Ge-
winnverteilungsbeschluß für ein abgelaufenes 
Wirtschaftsjahr beruht, auf Grund einer im 
Zeitpunkt der Ausschüttung entstandenen 
Verpflichtung an die ausschüttende Körper-
schaft ganz oder teilweise zurück, erhöht sich 
für den Veranlagungszeitraum, in dem nach 
§ 20a negative Kapitalerträge anzusetzen 
sind, die festzusetzende Einkommensteuer 
um die auf die Ausschüttung entfallende an-
gerechnete Körperschaftsteuer." 

c) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 3 a 
eingefügt: 

„(3 a) Die Steuerbeträge nach Absatz 2 Nr. 2 
und 3 und nach Absatz 3 sind jeweils auf volle 
Deutsche Mark aufzurunden. Bei den durch 
Steuerabzug erhobenen Steuern ist jeweils 
die Summe der Beträge einer einzelnen Ab-
zugsteuer aufzurunden." 

29. Nach § 36e wird folgender neuer § 36f einge-
fügt: 

„§ 36 f 

Rückgängigmachung der Vergütung 
von Körperschaftsteuer 

Zahlt ein nicht zur Einkommensteuer oder Kör-
perschaftsteuer zu veranlagender Anteilseigner 
eine Ausschüttung, die nicht auf einem den ge-
sellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechen-
den Gewinnverteilungsbeschluß für ein abgelau-
fenes Wirtschaftsjahr beruht, auf Grund einer im 
Zeitpunkt der Ausschüttung entstandenen Ver-
pflichtung an die ausschüttende Körperschaft  

ganz oder teilweise zurück, hat das für die Be-
steuerung der ausschüttenden Körperschaft zu-
ständige Finanzamt von dem Anteilseigner eine 
nach den § § 36 b bis 36 e gewährte Vergütung 
von Körperschaftsteuer zurückzufordern." 

30. § 38 c Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Bundesministerium der Finanzen hat auf 
der Grundlage der diesem Gesetz beigefügten 
Einkommensteuertabellen mit Berücksichti-
gung der Grundentlastung und der Ermäßi-
gungsbeträge nach § 34h eine allgemeine 
Lohnsteuertabelle für Jahresarbeitslöhne bis 
zu 120 000 Deutsche Mark und für Arbeitneh-
mer mit nicht mehr als sechs Kinderfreibeträ-
gen aufzustellen und bekanntzumachen." 

b) In Satz 4 werden der 3. und 4. Satzteil wie 
folgt gefaßt: 

,, ... die auszuweisende Einkommensteuer be-
trägt jedoch mindestens 19,5 vom Hundert des 
abgerundeten zu versteuernden Einkommens; 
für den 61 128 Deutsche Mark übersteigenden 
Teil des abgerundeten zu versteuernden Ein-
kommens beträgt die auszuweisende Einkom-
mensteuer 53 vom Hundert." 

c) Satz 5 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. des Arbeitnehmer-Pauschbetrags (§ 9a 
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a) für die 
Steuerklassen I bis  V,"  

31. § 39 Abs. 4 Satz 1 erster Halbsatz wird wie folgt 
gefaßt: 

„Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Eintra-
gung der Steuerklasse und der Zahl der Kinder-
freibeträge auf der Lohnsteuerkarte umgehend 
ändern zu lassen, wenn die Eintragung auf der 
Lohnsteuerkarte von den Verhältnissen zu Be-
ginn des Kalenderjahrs zugunsten des Arbeit-
nehmers abweicht;" 

32. § 39a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. Werbungskosten, die bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit 
anfallen, soweit sie den Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 
Buchstabe a) übersteigen," 

bb) Am Ende der Nummer 6 wird der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und folgende 
neue Nummer 7 angefügt: 

„7. ein Freibetrag von 1 200 Deutsche 
Mark, wenn nach den Nummern 1 bis 
5 kein Freibetrag oder nur ein Freibe-
trag für Aufwendungen und Beträge 
eingetragen wird, die nach § 25a ah-
ziehbar sind." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Für Ehegatten, die beide unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig sind und nicht 
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dauernd getrennt leben, ist jeweils die 
Summe der nach Absatz 1 Nr. 2 bis 7 in 
Betracht kommenden Be träge gemeinsam 
zu ermitteln; die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
und 7 genannten Beträge sind zu verdop-
peln. " 

bb) Satz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„Satz i zweiter Halbsatz ist hinsichtlich 
des in Absatz i Nr. 2 genannten Be trags 
auch anzuwenden, wenn die tarifliche 
Einkommensteuer nach § 32a Abs. 6 zu 
ermitteln ist. " 

c) Absatz 4 a wird aufgehoben. 

33. § 39d Abs. 2 Satz i wird wie folgt geändert: 

a) Nummer i wird wie folgt gefaßt: 

„1. bei Anwendung des § 50 Abs. 1 Satz 6 

a) Werbungskosten, die bei den Einkünf-
ten aus nichtselbständiger Arbeit anfal-
len (§ 9), soweit sie den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag (§ 9a Satz i Nr. 1 
Buchstabe a) übersteigen, 

b) Sonderausgaben im Sinne des § 10 
Abs. 1 Nr. 5 und des § 10b, soweit sie 
den 	Sonderausgaben-Pauschbetrag 
(§ 10c Abs. 1) übersteigen, und der wie 
Sonderausgaben abziehbare Betrag 
nach § 10e nach Fertigstellung oder 
Anschaffung des begünstigten Objekts 
oder nach Fertigstellung der begün-
stigten Maßnahme," 

b) In Nummer 2 werden die Buchstaben a und b 
wie folgt gefaßt: 

„a) Werbungskosten, die bei den Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit anfallen 
(§ 9), soweit sie den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag (§ 9 a Satz 1 Nr. 1 
Buchstabe a) übersteigen, 

b) Sonderausgaben im Sinne des § 10 Abs. 1 
Nr. 1, 1 a, 4 bis 9 und des § 10b, soweit sie 
den Sonderausgaben-Pauschbetrag (§ 10c 
Abs. 1) übersteigen und der wie Sonder-
ausgaben abziehbare Betrag nach § 10 e 
nach Fertigstellung oder Anschaffung des 
begünstigten Objekts oder nach Fertig-
stellung der begünstigten Maßnahme," 

34. § 40a Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (4) Die Pauschalierungen nach den 
Absätzen 1 bis 3 sind unzulässig 

1. bei Arbeitnehmern, deren Arbeitslohn wäh-
rend der Beschäftigungsdauer ein Zweihun-
dertstel der monatlichen Bezugsgröße im 
Sinne des § 18 Abs. 1 Viertes Buch Sozialge-
setzbuch durchschnittlich je Arbeitsstunde 
übersteigt, 

2. bei Arbeitnehmern, die für eine andere Be-
schäftigung von demselben Arbeitgeber Ar-
beitslohn beziehen, der nach den §§ 39b bis 
39 d dem Lohnsteuerabzug unterworfen 
wird. " 

35. § 42b Abs. 1 Satz 4 Nr. 4 b wird aufgehoben. 

36. § 44 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. soweit die Kapitalerträge zusammen mit 
den Kapitalerträgen, für die die Kapitaler-
tragsteuer nach § 44b zu erstatten oder 
die Körperschaftsteuer nach §§ 36b, 36c 
zu vergüten ist, einschließlich der Kapital-
erträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 3 den 
Sparer-Freibetrag nach § 20 Abs. 4 und 
den Werbungskosten-Pauschbetrag nach 
§ 9 a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b nicht über-
steigen, " 

b) Absatz 5 Satz 1 erster Halbsatz wird wie folgt 
gefaßt: 

„(5) Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und 8 sowie Satz 2, die 
einem unbeschränkt oder beschränkt einkom-
mensteuerpflichtigen Gläubiger zufließen, " 

37.  § 44 b wird folgt geändert:  

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, die einem unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigen und in 
den Fällen des § 44a Abs. 5 auch einem be-
schränkt einkommensteuerpflichtigen Gläubi-
ger zufließen, wird auf Antrag die einbehalte-
ne und abgeführte Kapitalertragsteuer unter 
den Voraussetzungen des § 44a Abs. 1, 2 und 
5 in dem dort bestimmten Umfang erstattet." 

b) Folgender neuer Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen 
im Sinne des § 43 Abs. 1 Nr. 1 eine natürliche 
Person, die im Zeitpunkt des Zufließens der 
Kapitalerträge im Inland weder einen Wohn-
sitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
oder eine Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse, die im Zeitpunkt des 
Zufließens der Kapitalerträge im Inland weder 
ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz hat, und 
hat der Gläubiger eine andere Gewinnaus-
schüttung im Sinne des § 27 Abs. 3 Satz 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes auf Grund einer 
im Zeitpunkt der Ausschüttung entstandenen 
Verpflichtung zurückgezahlt, wird die hierauf 
entfallende Kapitalertragsteuer auf Antrag 
des Gläubigers erstattet; dies gilt nicht, soweit 
nach § 36 Abs. 2 Nr. 2 die Kapitalertragsteuer 
anzurechnen oder nach einer anderen Vor-
schrift zu erstatten ist. In den Fällen des 
Satzes 1 erstattet 

1. das Finanzamt, an das die Kapitalertrag-
steuer abgeführt worden ist, die Steuer, die 
auf Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 
Nr. 1 entfällt, und 

2. das Bundesamt für Finanzen die Steuer, die 
auf Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 
Nr. 6 entfällt." 

38. In § 44c Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender neuer 
Satz eingefügt: 

„Die andere Hälfte der auf Kapitalerträge im 
Sinne des § 43 Abs. 1 Nr. 1 erhobenen Kapital- 
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ertragsteuer erstattet auf Antrag des Gläubigers 
das Finanzamt, an das die Kapitalertragsteuer 
abgeführt worden ist, soweit der Gläubiger eine 
andere Gewinnausschüttung im Sinne des § 27 
Abs. 3 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes auf 
Grund einer im Zeitpunkt der Ausschüttung ent-
standenen Verpflichtung zurückgezahlt hat; 
§ 44b Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Nr. 2 ist entspre-
chend anzuwenden. " 

39. § 45d Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Wer nach § 44 Abs. i dieses Gesetzes und 
§ 38b des Gesetzes über Kapitalanlagegesell-
schaften zum Steuerabzug verpflichtet ist, hat 
dem Bundesamt für Finanzen bis zum 31. Mai 
des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Ka-
pitalerträge den Gläubigern zufließen, folgende 
Daten zu übermitteln: 

1. Vor- und Zunamen sowie das Geburtsdatum 
der Person - gegebenenfalls auch des 
Ehegatten -, die den Freistellungsauftrag er-
teilt hat (Auftraggeber), 

2. Anschrift des Auftraggebers, 

3. Höhe des Betrages, bis zu dem auf Grund des 
Freistellungsauftrages vom Steuerabzug Ab-
stand genommen und bei Dividenden und 
ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von 
Kapitalertragsteuer und die Vergütung von 
Körperschaftsteuer beim Bundesamt für Fi-
nanzen beantragt werden sollte, 

4. Namen und Anschrift des Empfängers des 
Freistellungsauftrags. 

Die Datenübermittlung hat nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz auf amtlich vorgeschrie-
benen maschinell verwertbaren Datenträgern zu 
erfolgen. Im übrigen findet § 150 Abs. 6 der Ab-
gabenordnung entsprechende Anwendung. Das 
Bundesamt für Finanzen kann auf Antrag eine 
Übermittlung nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck zulassen, wenn eine Übermittlung 
nach Satz 2 eine unbillige Härte mit sich bringen 
würde." 

40. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt 
gefaßt: 

„Besteht das Einkommen ganz oder teil-
weise aus Einkünften aus nichtselbständi-
ger Arbeit, von denen ein Steuerabzug 
vorgenommen worden ist, so wird eine 
Veranlagung nur durchgeführt," 

bb) Nummer 7 wird aufgehoben. 

41. § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a wird wie folgt ge-
faßt: 

„a) § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 und 6, wenn der 
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder 
Sitz im Inland hat oder wenn es sich in den 
Fällen des § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb um auslän-
dische Erträge im Sinne der §§ 17 und 18 des 

Auslandinvestment-Gesetzes handelt; dies 
gilt auch für Erträge aus Wandelanleihen 
und Gewinnobligationen; dies gilt außer in 
den Fällen des § 44 Abs. i Satz 4 Nr. 1 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb dieses Ge-
setzes nicht in den Fällen des § 37a, des 
§ 38b, des § 43a in Verbindung mit § 38 b 
und des § 44 Satz 1 bis 3 des Gesetzes über 
Kapitalanlagegesellschaften; " 

42. § 50a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. bei Einkünften aus der Ausübung 
oder Verwertung einer Tätigkeit als 
Künstler, Berufssportler, Schriftsteller, 
Journalist oder Bildberichterstatter 
einschließlich solcher Tätigkeiten für 
den Rundfunk oder Fernsehfunk (§ 49 
Abs. i Nr. 2 bis 4), es sei denn, es han-
delt sich um Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit, die dem Steuerab-
zug vom Arbeitslohn nach § 38 Abs. 1 
Nr. 1 unterliegen," 

bb) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

b) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Finanzamt kann anordnen, daß der 
Schuldner der Vergütung für Rechnung des 
beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers (Steu-
erschuldner) die Einkommensteuer von be-
schränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit 
diese nicht bereits dem Steuerabzug unterlie-
gen, im Wege des Steuerabzugs einzubehal-
ten und abzuführen hat, wenn dies zur Sicher-
stellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist. 
Der Steuerabzug beträgt 25 v. H. der gesam-
ten Einnahmen, solange der beschränkt steu-
erpflichtige Gläubiger nicht glaubhaft macht, 
daß die voraussichtlich geschuldete Steuer 
niedriger ist. Absatz 5 Satz i bis 5 gilt entspre-
chend. § 50 Abs. 5 Satz 1 ist nicht anzuwen-
den. " 

43. Dem § 50c wird folgender neuer Absatz 11 ange-
fügt: 

„ (11) Hat ein zur Anrechnung von Körper-
schaftsteuer berechtigter Steuerpflichtiger einen 
Anteil an einer Kapitalgesellschaft im Sinne des 
Absatzes 1 von einem anrechnungsberechtigten 
Anteilseigner erworben, der den Anteil im Privat-
vermögen gehalten hat, sind die Absätze i bis 5, 
7 und 8 entsprechend anzuwenden, wenn die 
Veräußerung durch den anrechnungsberechtig-
ten Anteilseigner nicht die Voraussetzungen des 
§ 23 oder des § 17 erfüllt." 

44. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz i Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Buchstabe b wird folgender neuer 
Buchstabe c eingefügt: 

„c) über die Höhe von besonderen Be-
triebsausgaben-Pauschbeträgen für 
Gruppen von Betrieben, bei denen 
hinsichtlich der Besteuerungsgrundla- 
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gen annähernd gleiche Verhältnisse 
vorliegen, wenn der Steuerpflichtige 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15) 
oder selbständiger Arbeit (§ 18) er-
zielt, in Höhe eines Vomhundertsatzes 
der Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 
Nr. 1 des Umsatzsteuergesetzes; Um-
sätze aus der Veräußerung von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens 
sind nicht zu berücksichtigen. Einen 
besonderen Betriebsausgabenbetrag 
dürfen nur Steuerpflichtige in An-
spruch nehmen, die ihren Gewinn 
durch Einnahmen-Überschußrech-
nung nach § 4 Abs. 3 ermitteln. Bei 
der Festlegung der Höhe des beson-
deren Betriebsausgaben-Pauschbe-
trags ist der Zuordnung der Be triebe 
entsprechend der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, Fassung für Steu-
erstatistiken Rechnung zu  tragen. Bei 
der Ermittlung der besonderen Be-
triebsausgaben-Pauschbeträge sind 
alle Betriebsausgaben mit Ausnahme 
der an das Finanzamt gezahlten Um-
satzsteuer zu berücksichtigen. Bei der 
Veräußerung oder Entnahme von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens sind die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten, vermindert um die 
Absetzungen für Abnutzung nach § 7 
Abs. 1 oder Abs. 4 sowie die Veräuße-
rungskosten neben dem besonderen 
Betriebsausgaben-Pauschbetrag ab-
zugsfähig. Der Steuerpflichtige kann 
im folgenden Veranlagungszeitraum 
zur Ermittlung der tatsächlichen Be-
triebsausgaben übergehen. Wechselt 
der Steuerpflichtige zur Ermittlung 
der tatsächlichen Be triebsausgaben, 
sind die abnutzbaren Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens mit ihren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, 
vermindert um die Absetzungen für  
Abnutzung nach § 7 Abs. 1 oder 
Abs. 4, in ein laufend zu führendes 
Verzeichnis aufzunehmen. § 4 Abs. 3 
Satz 5 bleibt unberührt. Nach dem 
Wechsel zur Ermittlung der tatsächli-
chen Betriebsausgaben ist eine er-
neute Inanspruchnahme des besonde-
ren Betriebsausgaben-Pauschbetrags 
oder des Betriebsausgaben-Pauschbe-
trags nach § 4 Abs. 4 a erst nach Ab-
lauf der folgenden vier Veranlagungs-
zeiträume zulässig; §§ 140, 141 der 
Abgabenordnung bleiben unberührt." 

bb) Die bisherigen Buchstaben c bis e werden 
Buchstaben d bis f. 

b) Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Buchstabe b wird aufgehoben. 

bb) Buchstabe c wird wie folgt gefaßt: 

„c) über eine Beschränkung des Abzugs 
von Ausgaben zur Förderung steuer

-

begünstigter Zwecke im Sinne des 
§ 10b auf Zuwendungen an be-
stimmte Körperschaften, Personen-
vereinigungen oder Vermögensmas-
sen, über den Ausschluß des Abzugs 
von Mitgliedsbeiträgen sowie über 
eine Anerkennung gemeinnütziger 
Zwecke als besonders förderungs-
würdig; 

cc) Buchstabe k wird aufgehoben. 

dd) Buchstabe w wird wie folgt gefaßt: 

„w) über Sonderabschreibungen bei 
Handelsschiffen, die in einem inlän-
dischen Seeschiffsregister eingetra-
gen sind und vor dem 1. Januar 2000 
von Steuerpflichtigen, die den Ge-
winn nach § 5 ermitteln, angeschafft 
oder hergestellt worden sind. Im Fall 
der Anschaffung eines Handelsschif-
fes ist  weitere Voraussetzung, daß 
das Schiff vor dem 1. Januar 1996 in 
ungebrauchtem Zustand vom Her-
steller oder nach dem 31. Dezember 
1995 bis zum Ablauf des vierten auf 
das Jahr der Fertigstellung folgenden 
Jahres erworben worden ist. Die Son-
derabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder 
Herstellung und in den vier folgen-
den Wirtschaftsjahren bis zu insge-
samt 40 vom Hundert der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten in 
Anspruch genommen werden. Sie 
können bereits für Anzahlungen auf 
Anschaffungskosten und für Teilher-
stellungskosten zugelassen werden. 
Die Sonderabschreibungen sind nur 
unter der Bedingung zuzulassen, daß 
die Handelsschiffe innerhalb eines 
Zeitraums von acht Jahren nach ihrer 
Anschaffung oder Herstellung nicht 
veräußert werden; für Anteile an ei-
nem Handelsschiff gilt dies entspre-
chend. Die Sätze 1 bis 5 gelten für 
Schiffe, die der Seefischerei dienen, 
entsprechend. Für Luftfahrzeuge, die 
vom Steuerpflichtigen hergestellt 
oder in ungebrauchtem Zustand vom 
Hersteller erworben worden sind und 
die zur gewerbsmäßigen Beförderung 
von Personen oder Sachen im inter-
nationalen Luftverkehr oder zur Ver-
wendung zu sonstigen gewerblichen 
Zwecken im Ausland bestimmt sind, 
gelten die Sätze 1 und 3 bis 5 mit der 
Maßgabe entsprechend, daß an die 
Stelle der Eintragung in ein inländi-
sches Seeschiffsregister die Eintra-
gung in die deutsche Luftfahrzeug

-

rolle, an die Stelle des Höchstsatzes 
von 40 vom Hundert ein Höchstsatz 
von 30 vom Hundert und bei der Vor-
schrift des Satzes 5 an die Stelle des 
Zeitraums von acht Jahren ein Zeit-
raum von sechs Jahren treten; " 
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ee) Buchstabe z wird aufgehoben. 

45. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit 
in den folgenden Absätzen nichts anderes be-
stimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1996 anzuwenden. Beim Steuerabzug 
vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, 
daß diese Fassung erstmals auf den laufenden 
Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen 
nach dem 31. Dezember 1995 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 
1995 zufließen." 

b) Absatz 2 a wird wie folgt gefaßt: 

„ (2 a) § 3 Nr. 2 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. . . .) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1995 anzuwenden. " 

c) Nach Absatz 2 a wird folgender neuer 
Absatz 2 b eingefügt: 

„ (2 b) § 3 Nr. 59 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. . . .) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1994 anzuwenden. " 

d) Der bisherige Absatz 2 b wird neuer Absatz 2 c. 

e) Nach Absatz 2 c wird folgender neuer 
Absatz 2 d eingefügt: 

„ (2 d) § 3 Nr. 69 in der Fassung des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. . . .) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1994 anzuwenden. " 

f) Absatz 3 wird aufgehoben. 

g) Nach Absatz 5 wird folgender neuer Absatz 5a 
eingefügt: 

„ (5 a) § 4 d ist erstmals für Wirtschaftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
1995 beginnen. " 

h) Absatz 7 Satz 3 wird aufgehoben. 

i) Absatz 8 wird wie folgt gefaßt: 

„ (8) § 6 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 ist auf Gewinne, 
die bei der Veräußerung von Anteilen an Ka-
pitalgesellschaften in Wirtschaftsjahren ent-
stehen, die nach dem 31. Dezember 1995 be-
ginnen und vor dem 1. Januar 1999 enden, in 
folgender Fassung mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß abweichend von § 6 b Abs. 1 
Satz 1 ein Betrag bis zur vollen Höhe des bei 
der Veräußerung entstandenen Gewinns ab-
gezogen werden kann: 

„5. Anteilen an Kapitalgesellschaften, 

a) die eine Unternehmensbeteiligungsge-
sellschaft angeschafft hat, die nach 
dem Gesetz über Unternehmensbeteili-
gungsgesellschaften vom 17. Dezember 
1986 (BGBl. I S. 2488) anerkannt ist. 
Der Widerruf der Anerkennung und 
der Verzicht auf die Anerkennung ha-
ben Wirkung für die Vergangenheit, 
wenn nicht Aktien der Unternehmens-
beteiligungsgesellschaft öffentlich an-
geboten worden sind. Bescheide über 

die Anerkennung, die Rücknahme oder 
den Widerruf der Anerkennung und 
über die Feststellung, ob Aktien der 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft 
öffentlich angeboten worden sind, sind 
Grundlagenbescheide im Sinne der 
Abgabenordnung; 

b) soweit sie durch Erhöhung des Kapitals 
dieser Gesellschaften angeschafft wer-
den, wenn die Gesellschaften ihren 
Sitz und ihre Geschäftsleitung im För-
dergebiet nach § 1 Abs. 2 des Förder-
gebietsgesetzes haben und im Zeit-
punkt des Erwerbs der Beteiligungen 
jeweils nicht mehr als 250 Arbeitneh-
mer in einem gegenwärtigen Dienst-
verhältnis beschäftigen, die Arbeits-
lohn, Kurzarbeitergeld oder Schlecht-
wettergeld beziehen; entsprechendes 
gilt, wenn die Anteile durch Neugrün-
dung von Kapitalgesellschaften ange-
schafft werden; 

c) soweit sie durch Erhöhung des Kapitals 
dieser Gesellschaften angeschafft wer-
den, wenn die Satzung oder der Gesell-
schaftsvertrag dieser Gesellschaften 
(Beteiligungsgesellschaften) als Unter-
nehmensgegenstand ausschließlich 

aa) den Erwerb von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften, die durch Erhö-
hung ihres Kapitals entstehen; 

bb) den Erwerb von Mitunternehmer-
anteilen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2), 
die durch Einlagen der Kapitalge-
sellschaften entstehen; 

cc) die Verwaltung und die Veräuße-
rung der in Doppelbuchstaben aa 
und bb genannten Anteile oder 

dd) die Beteiligung als stiller Gesell-
schafter an Unternehmen 

bestimmt, die genannten Kapitalgesell-
schaften, Personengesellschaften oder 
Unternehmen ihren Sitz und ihre Ge-
schäftsleitung im Fördergebiet nach § 1 
Abs. 2 des Fördergebietsgesetzes haben 
und im Zeitpunkt des Erwerbs der 
Anteile, Mitunternehmeranteile oder 
stillen Beteiligungen nicht mehr als 
250 Arbeitnehmer in einem gegenwärti-
gen Dienstverhältnis beschäftigen, die 
Arbeitslohn, Kurzarbeitergeld oder 
Schlechtwettergeld beziehen. Späte-
stens drei Monate nach dem Erwerb der 
Anteile an der Beteiligungsgesellschaft 
muß jeweils die Summe der Anschaf-
fungskosten aller von der Gesellschaft 
gehaltenen Anteile an Kapitalgesell-
schaften und Personengesellschaften 
zuzüglich der von ihr als stiller Beteilig-
ter geleisteten Einlagen mindestens 
90 vom Hundert ihres Eigenkapitals 
umfassen. Entsprechendes gilt, wenn 
die Anteile durch Neugründung ei- 
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ner Beteiligungsgesellschaft angeschafft 
werden. " 

Ist in den Fällen des Satzes 1 eine Rücklage 
nach § 6 b Abs. 3 Satz 1 von mehr als 50 vom 
Hundert des bei der Veräußerung entstande-
nen Gewinns gebildet worden, so ist ein Ab-
zug nach § 6 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 4 ausge-
schlossen; der Abzug kann abweichend von 
§ 6 b Abs. 3 Satz 2 von den Anschaffungsko-
sten der in Satz 1 Buchstabe b und c genann-
ten Anteile an Kapitalgesellschaften erfolgen, 
die in den folgenden zwei Wirtschaftsjahren 
angeschafft worden sind; sie ist spätestens am 
Schluß des zweiten auf ihre Bildung folgen-
den Wirtschaftsjahrs gewinnerhöhend aufzu-
lösen. " 

j) Absatz 9 Satz 1 wird aufgehoben. 

k) Nach Absatz 10 wird folgender neuer 
Absatz 10a eingefügt: 

„ (10a) § 7 f ist erstmals bei Wirtschaftsgü-
tern anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
1995 angeschafft oder hergestellt worden 
sind. " 

1) Absatz 11 wird wie folgt gefaßt: 

„(11) § 7g Abs. 1 und 2 ist erstmals bei Wirt-
schaftsgütern anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1995 angeschafft oder herge-
stellt worden sind. § 7 g Abs. 3 bis 6 ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 1995 beginnen. Be-
stehen am Schluß des letzten vor dem 1. Janu-
ar 1996 beginnenden Wirtschaftsjahrs Rückla-
gen, die mit einem höheren Vomhundertsatz 
als 45 vom Hundert gebildet worden sind, so 
ist bei der späteren Auflösung dieser Rücklage 
nach § 7 g Abs. 4 Satz 2 der Gewinn nach 
Absatz 5 nur zu erhöhen, soweit der aufgelö-
ste Rücklagenbetrag höher ist als 5 vom Hun-
dert der nach § 7 g Abs. 4 Satz 1 maßgebenden 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten." 

m) Absatz 12 wird wie folgt gefaßt: 

„(12) § 10 Abs. 3 Nr. 4 ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1995 anzuwenden. § 10 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend bei Ver-
sicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall 
gegen Einmalbeitrag, wenn dieser nach § 10 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des Einkommensteu-
ergesetzes in den Fassungen, die vor dem in 
Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Zeitraum gelten, 
als Sonderausgabe abgezogen worden ist und 
nach dem 8. November 1991 ganz oder zum 
Teil zurückgezahlt wird. " 

n) Absatz 13 wird wie folgt gefaßt: 

„ (13) § 10d Abs. 2 ist erstmals auf nicht aus-
geglichene Verluste des Veranlagungszeit-

raums 1985 anzuwenden." 

o) Absatz 17 wird wie folgt gefaßt: 

„ (17) § 14a ist erstmals für Veräußerungen 
und Entnahmen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1995 vorgenommen worden 
sind. Für Veräußerungen und Entnahmen, die  

vor dem 1. Januar 1995 vorgenommen worden 
sind, ist § 14a in der vor dem 1. Januar 1996 
geltenden Fassung anzuwenden." 

p) Absatz 18a wird aufgehoben. 

q) Absatz 19 Satz 3 Nr. 3 Buchstabe b erster Satz-
teil wird wie folgt gefaßt: 

„auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember 
1999 beginnenden Wirtschaftsjahren entste-
hen, wenn die Gesellschaft das Schiff nach 
dem 15. November 1984 angeschafft, bestellt 
oder mit seiner Herstellung begonnen hat;" 

r) Absatz 19b wird wie folgt gefaßt: 

„ (19b) Für die Anwendung des § 19a Abs. 1 
Satz 2 ist § 17 Abs. 5 Satz 1 des Fünften Ver-
mögensbildungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. März 1994 (BGBl. I 
S. 406) sinngemäß anzuwenden." 

s) Nach Absatz 19b wird folgender neuer 
Absatz 19c eingefügt: 

„(19c) § 20a, § 36 Abs. 3 und 3a, § 36f, 
§ 44b Abs. 5 und § 44c Abs. 2 Satz 2 gelten 
erstmals für Gewinnausschüttungen, die nach 
dem 31. Dezember 1995 an die ausschüttende 
Körperschaft zurückgewährt werden. " 

t) Absatz 21 a wird wie folgt gefaßt: 

„(21 a) § 22 Nr. 4 Satz 1 und Satz 4 
Buchstabe a in der Fassung des Gesetzes vom 
... (BGBl. I  S. . . .) ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 1995 anzuwenden." 

u) Nach Absatz 23 wird folgender neuer 
Absatz 23 a eingefügt: 

„ (23a) § 32b Abs. 1 Nr. i Buchstabe a in der 
Fassung des Gesetzes vom ... (BGBl. I S....) 
ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 
1995 anzuwenden. § 32b Abs. 2 in der Fas-
sung des Gesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) ist 
auch auf vor dem Veranlagungszeitraum 1996 
erzielte Einkünfte im Sinne des § 32b Abs. 1 
Nr. 2 anzuwenden, soweit diese ansonsten bei 
der Berechnung des Steuersatzes für Veranla-
gungszeiträume ab 1996 einzubeziehen wä-
ren. " 

v) Nach Absatz 28 wird folgender neuer 
Absatz 28a eingefügt: 

„(28a) § 44a Abs. 1 und 5 sowie § 44b Abs. 1 
Satz 1 sind erstmals auf Kapitalerträge anzu-
wenden, die nach dem ... (Datum des In-
krafttretens) zufließen." 

w) Absatz 30 wird wie folgt gefaßt: 

„ (30) § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 1995 an-
zuwenden. " 

x) Absatz 30a wird aufgehoben. 

y) Nach Absatz 31 wird folgender neuer 
Absatz 31 a eingefügt: 

„§ 50c Abs. 11 ist erstmals auf den Erwerb 
von Anteilen anzuwenden, denen ein nach 
dem 31. Dezember 1995 rechtswirksam abge- 
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schlossener obligatorischer Vertrag zugrunde 
liegt. " 

z) Absatz 33 wird wie folgt gefaßt: 

„ (33) Die Anlage 7 (zu § 44 d) gilt erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 1995." 

46. § 61 wird aufgehoben. 

47. Anlage 4 (zu § 34h Abs. 2) wird wie folgt gefaßt: 

„Ermäßigungsbetrag 
in der Einkommensteuer-Grundtabelle 

Ermäßigungsbetrag 
in der Einkommensteuer-Splittingtabelle 

(1) Der Ermäßigungsbetrag bemißt sich nach 
dem zu versteuernden Einkommen. Er beträgt je-
weils in Deutsche Mark für zu versteuernde Ein-
kommen 

1. von 12 096 Deutsche Mark bis 15 065 Deut-
sche Mark: 
(- 1 447 x Z) x Z+ 1 344; 

2. von 15 066 Deutsche Mark bis 43 361 Deut-
sche Mark: 
(151,90 x Z - 950) x Z+ 1 485,3. 

„Z" ist ein Zehntausendstel des 12 042 Deutsche 
Mark übersteigenden Teils des abgerunde-
ten zu versteuernden Einkommens. § 32 a 
Abs. 3 Satz 1 und 2 ist sinngemäß anzuwen-
den. Der sich ergebende Ermäßigungsbe-
trag ist auf den nächsten vollen Deutsche-
Mark-Betrag aufzurunden. 

(2) In den Fällen von § 32a Abs. 5 und 6 (Split-
ting-Verfahren) beträgt der Ermäßigungsbetrag 
das Zweifache des Ermäßigungsbetrags, der sich 
nach Absatz 1 für die Hälfte des jeweiligen zu 
versteuernden Einkommens ergibt." 

48. Die Anlagen 4 a bis 6 b werden aufgehoben. 

49. Die Anlage 7 (zu § 44 d) wird wie folgt gefaßt: 

„Gesellschaften im Sinne des Artikels 2 der 
Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 
1990 (ABl.  EG Nr. L 225 S. 6) über das gemeinsa-
me Steuersystem der Mutter- und Tochtergesell-
schaften verschiedener Mitgliedstaaten, ergänzt 
durch die Akte über die Bedingungen des Bei-
tritts der Republik Österreich, der Republik 
Finnland und des Königreichs Schweden und 
die Anpassung der die Europäische Union 
begründenden Verträge vom 24. Juni 1994 
(BGBl. II S. 2031) 

Gesellschaft im Sinne des Artikel 2 der genann-
ten Richtlinie ist jede Gesellschaft, die 

1. eine der aufgeführten Formen aufweist: 

- Gesellschaften belgischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

naamloze vennootschap /société anonyme, 
commenditaire vennootschap op aandelen/ 
société en commandite par actions, besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid/société privée à responsabilité limitée 
sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften, 
deren Tätigkeit unter das Privatrecht fällt; 

- Gesellschaften dänischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

aktieselskab, anpartsselskab; 

- Gesellschaften deutschen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft 
auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, bergrechtliche Gewerkschaft; 

- Gesellschaften finnischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

osakeyhtiö/aktiebolag, osuuskunta/andels-
lag, säästöpankki/sparbank and vakuutu-
syhtiö/försäkringsbolag; 

- Gesellschaften griechischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

Avώ vνµη Eταιρία; 

- Gesellschaften spanischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

sociedad anonima, sociedad comanditaria 
por acciones, sociedad de responsabilidad 
limitada sowie öffentlich-rechtliche Körper-
schaften, deren Tätigkeit unter das Privat-
recht fällt; 

- Gesellschaften französischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

société anonyme, société en commandite 
par actions, société à responsabilité limitée 
sowie die staatlichen Industrie- und Han-
delsbetriebe und -unternehmen; 

- Gesellschaften irischen Rechts mit der Be-
zeichnung: 

public companies limited by shares or by 
guarantee, private companies limited by 
shares or by guarantee, gemäß den Indus tri-
al and Provident Societies Acts eingetrage-
ne Einrichtungen oder gemäß den Building 
Societies Acts eingetragene „building socie-
ties"; 

- Gesellschaften italienischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

società per azioni, società in accomandita 
per azioni, società a responsabilità limitata 
sowie die staatlichen und p rivaten Indu-
strie- und Handelsunternehmen; 

- Gesellschaften luxemburgischen Rechts mit 
der Bezeichnung: 

société anonyme, société en commandite 
par actions, société à responsabilité limitée; 

- Gesellschaften niederländischen Rechts mit 
der Bezeichnung: 

naamloze vennootschap, besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid; 

- Gesellschaften österreichischen Rechts mit 
der Bezeichnung: 

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung; 

- Gesellschaften portugiesischen Rechts in 
Form von Handelsgesellschaften, zivilrecht-
lichen Handelsgesellschaften oder Genos- 
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senschaften sowie die öffentlichen Unter-
nehmen; 

- Gesellschaften schwedischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

aktiebolag, bankaktiebolag, försäkringsak-
tiebolag; 

- nach dem Recht des Vereinigten König-
reichs gegründete Gesellschaften, 

2. nach dem Steuerrecht eines Mitgliedstaats in 
bezug auf den steuerlichen Wohnsitz als in 
diesem Staat ansässig und auf Grund eines 
mit einem dritten Staat geschlossenen Dop-
pelbesteuerungsabkommens in bezug auf 
den steuerlichen Wohnsitz nicht als außer-
halb der Gemeinschaft ansässig betrachtet 
wird und 

3. ohne Wahlmöglichkeit einer der nachstehen-
den Steuern 

- vennootschapsbelasting/impôt des sociétés 
in Belgien, 

- selskabsskat in Dänemark, 

- Körperschaftsteuer in Deutschland,  

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för sam-
fund in Finnland, 

- φóρoς  εισοδήµατος νοµσώιτων  προσώιτων κερ -δοσκοτιικού χαρακτήρα 

in Griechenland, 

- impuesto sobre sociedades in Spanien, 

- impôt sur les sociétés in Frankreich, 

- corporation tax in Irland, 

- imposta sul reddito delle persone giuridiche 
in Italien, 

- impôt sur le revenu des collectivités in Lu
-xemburg, 

- vennootschapsbelasting in den Niederlan-
den, 

Körperschaftsteuer in Österreich, 

- imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas in Portugal, 

Statlig inkomstskatt in Schweden, 

- Corporation tax im Vereinigten Königreich 

oder irgendeiner Steuer, die eine dieser Steu-
ern ersetzt, unterliegt, ohne davon befreit zu 
sein." 
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Anlage 2 (zu § 32a Abs. 4 EStG) 

Einkommensteuer - Grundtabelle 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM von bis von bis 

1 0 	- 53 0 53 2.808 	- 2.861 133 
2 54 	- 107 1 54 2.862 	- 2.915 137 
3 108 	- 161 3 55 2.916 	- 2.969 141 
4 162 	- 215 4 56 2.970 	- 3.023 144 
5 216 	- 269 6 57 3.024 	- 3.077 148 
6 270 	- 323 8 58 3.078 	- 3.131 152 
7 324 	- 377 9 59 3.132 	- 3.185 156 
8 378 	- 431 11 60 3.186 	- 3.239 160 
9 432 	- 485 13 61 3.240 	- 3.293 164 

10 486 	- 539 15 62 3.294 	- 3.347 168 

11 540 	- 593 17 63 3.348 	- 3.401 172 
12 594 	- 647 19 64 3.402 	- 3.455 176 
13 648 	- 701 21 65 3.456 	- 3.509 180 
14 702 	- 755 23 66 3.510 	- 3.563 184 
15 756 	- 809 25 67 3.564 	- 3.617 188 
16 810 	- 863 27 68 3.618 	- 3.671 192 
17 864 	- 917 29 69 3.672 	- 3.725 196 
18 918 	- 971 31 70 3.726 	- 3.779 201 
19 972 	- 1.025 33 71 3.780 	- 3.833 205 
20 1.026 	- 1.079 36 72 3.834 	- 3.887 209 

21 1.080 	- 1.133 38 73 3.888 	- 3.941 214 
22 1.134 	- 1.187 40 74 3.942 	- 3.995 218 
23 1.188 	- 1.241 43 75 3.996 	- 4.049 223 
24 1.242 	- 1.295 45 76 4.050 	- 4.103 227 
25 1.296 	- 1.349 48 77 4.104 	- 4.157 232 
26 1.350 	- 1.403 50 78 4.158 	- 4.211 237 
27 1.404 	- 1.457 53 79 4.212 	- 4.265 241 
28 1.458 	- 1.511 55 80 4.266 	- 4.319 246 
29 1.512 	- 1.565 58 81 4.320 	- 4.373 251 
30 1.566 	- 1.619 61 82 4.374 	- 4.427 255 

31 1.620 	- 1.673 63 83 4.428 	- 4.481 260 
32 1.674 	- 1.727 66 84 4.482 	- 4.535 265 
33 1.728 	- 1.781 69 85 4.536 	- 4.589 270 
34 1.782 	- 1.835 72 86 4.590 	- 4.643 275 
35 1.836 	- 1.889 75 87 4.644 	- 4.697 280 
36 1.890 	- 1.943 78 88 4.698 	- 4.751 285 
37 1.944 	- 1.997 81 89 4.752 	- 4.805 290 
38 1.998 	- 2.051 84 90 4.806 	- 4.859 295 
39 2.052 	- 2.105 87 91 4.860 	- 4.913 300 
40 2.106 	- 2.159 90 92 4.914 	- 4.967 305 

41 2.160 	- 2.213 93 93 4.968 	- 5.021 311 
42 2.214 	- 2.267 96 94 5.022 	- 5.075 316 
43 2.268 	- 2.321 99 95 5.076 	- 5.129 321 
44 2.322 	- 2.375 102 96 5.130 	- 5.183 327 
45 2.376 	- 2.429 106 97 5.184 	- 5.237 332 
46 2.430 	- 2.483 109 98 5.238 	- 5.291 337 
47 2.484 	- 2.537 112 99 5.292 	- 5.345 343 
48 2.538 	- 2.591 116 100 5.346 	- 5.399 348 
49 2.592 	- 2.645 119 101 5.400 	- 5.453 354 
50 2.646 	- 2.699 123 102 5.454 	- 5.507 359 

51 2.700 	- 2.753 126 103 5.508 	- 5.561 365 
52 2.754 	- 2.807 130 104 5.562 	- 5.615 371 
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105 5.616 	- 5.669 376 157 8.424 	- 8.477 729  
106 5.670 	- 5.723 382 158 8.478 	- 8.531 736  
107 5.724 	- 5.777 388 159 8.532 	- 8.585 744  
108 5.778 	- 5.831 394 160 8.586 	- 8.639 752  
109 5.832 	- 5.885 400 161 8.640 	- 8.693 760  
110 5.886 	- 5.939 406 162 8.694 	- 8.747 768  
111 5.940 	- 5.993 411 163 8.748 	- 8.801 776  
112 5.994 	- 6.047 417 164 8.802 	- 8.855 784  
113 6.048 	- 6.101 423 165 8.856 	- 8.909 793  
114 6.102 ,,. 6.155 430 166 8.910 	- 8.963 801  

115 6.156 	- 6.209 436 167 8.964 	- 9.017 809  
116 6.210 	- 6.263 442 168 9.018 	- 9.071 817  
117 6.264 	- 6.317 448 169 9.072 	- 9.125 825  
118 6.318 	- 6.371 454 170 9.126 	- 9.179 834  
119 6.372 	- 6.425 460 171 9.180 	- 9.233 842  
120 6.426 	- 6.479 467 172 9.234 	- 9.287 851  

121 6.480 	- 6.533 473 173 9.288 	- 9.341 859  

122 6.534 	- 6.587 480 174 9.342 	- 9.395 867  
123 6.588 	- 6.641 486 175 9.396 	- 9.449 876  

124 6.642 	- 6.695 492 176 9.450 	- 9.503 885  

125 6.696 	- 6.749 499 177 9.504 	- 9.557 893  

126 6.750 	- 6.803 505 178 9.558 	- 9.611 902  
127 6.804 	- 6.857 512 179 9.612 	- 9.665 911  
128 6.858 	- 6.911 519 180 9.666 	- 9.719 919  
129 6.912 	- 6.965 525 181 9.720 	- 9.773 928  
130 6.966 	- 7.019 532 182 9.774 	- 9.827 937  
131 7.020 	- 7.073 539 183 9.828 	- 9.881 946  
132 7.074 	- 7.127 546 184 9.882 	- 9.935 955  
133 7.128 	- 7.181 552 185 9.936 	- 9.989 964  
134 7.182 	- 7.235 559 186 9.990 	- 10.043 973  

135 7.236 	- 7.289 566 187 10.044 	- 10.097 982  
136 7.290 	- 7.343 573 188 10.098 	- 10.151 991  
137 7.344 	- 7.397 580 189 10.152 	- 10.205 1.000  
138 7.398 	-- 7.451 587 190 10.206 	- 10.259 1.009  
139 7.452 	- 7.505 594 191 10.260 	- 10.313 1.018  
140 7.506 	- 7.559 601 192 10.314 	- 10.367 1.027  
141 7.560 	- 7.613 609 193 10.368 	- 10.421 1.036  
142 7.614 	- 7.667 616 194 10.422 	- 10.475 1.046  
143 7.668 	- 7.721 623 195 10.476 	- 10.529 1.055  
144 7.722 	- 7.775 630 196 10.530 	- 10.583 1.064  

145 7.776 	- 7.829 638 197 10.584 	- 10.637 1.074  
146 7.830 	- 7.883 645 198 10.638 	- 10.691 1.083  
147 7.884 	- 7.937 652 199 10.692 	- 10.745 1.093  
148 7.938 	- 7.991 660 200 10.746 	- 10.799 1.102  
149 7.992 	- 8.045 667 201 10.800 	- 10.853 1.112  
150 8.046 	- 8.099 675 202 1 n.854 	-  10 . 907 1.122 1 . 1 4 4  
151 8.100 	- 8.153 682 203 10.908 	- 10.961 1.131  
152 8.154 	- 8.207 690 204 10.962 	- 11.015 1.141  
153 8.208 	- 8.261 698 205 11.016 	- 11.069 1.151  
154 8.262 	- 8.315 705 206 11.070 	- 11.123 1.161  

155 8.316 	- 8.369 713 207 11.124 	- 11.177 1.170  
156 8.370 	- 8.423 721 208 11.178 	- 11.231 1.180  
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209 11.232 	- 11.285 1.190 261 14.040 	- 14.093 1.739 
210 11.286 	- 11.339 1.200 262 14.094 	- 14.147 1.750 
211 11.340 	- 11.393 1.210 263 14.148 	- 14.201 1.761 
212 11.394 	- 11.447 1.220 264 14.202 	- 14.255 1.772 
213 11.448 	- 11.501 1.230 265 14.256 	- 14.309 1.783 
214 11.502 	- 11.555 1.240 266 14.310 	- 14.363 1.794 
215 11.556 	- 11.609 1.250 267 14.364 	- 14.417 1.804 
216 11.610 	- 11.663 1.261 268 14.418 	- 14.471 1.815 
217 11.664 	- 11.717 1.271 269 14.472 	- 14.525 1.826 
218 11.718 	- 11.771 1.281 270 14.526 	- 14.579 1.837 

219 11.772 	- 11.825 1.291 271 14.580 	- 14.633 1.848 
220 11.826 	- 11.879 1.302 272 14.634 	- 14.687 1.859 
221 11.880 	- 11.933 1.312 273 14.688 	- 14.741 1.870 
222 11.934 	- 11.987 1.323 274 14.742 	- 14.795 1.881 
223 11.988 	- 12.041 1.333 275 14.796 	- 14.849 1.892 
224 12.042 	- 12.095 1.344 276 14.850 	- 14.903 1.903 
225 12.096 	- 12.149 1.354 277 14.904 	- 14.957 1.914 
226 12.150 	- 12.203 1.365 278 14.958 	- 15.011 1.925 
227 12.204 	- 12.257 1.375 279 15.012 	- 15.065 1.936 
228 12.258 	- 12.311 1.386 280 15.066 	- 15.119 1.947 

229 12.312 	- 12.365 1.396 281 15.120 	- 15.173 1.958 
230 12.366 	- 12.419 1.407 282 15.174 	- 15.227 1.969 
231 12.420 	- 12.473 1.417 283 15.228 	- 15.281 1.980 
232 12.474 	- 12.527 1.428 284 15.282 	- 15.335 1.991 
233 12.528 	- 12.581 1.439 285 15.336 	- 15.389 2.002 
234 12.582 	- 12.635 1.449 286 15.390 	- 15.443 2.013 
235 12.636 	- 12.689 1.460 287 15.444 	- 15.497 2.024 
236 12.690 	- 12.743 1.470 288 15.498 	- 15.551 2.036 
237 12.744 	- 12.797 1.481 289 15.552 	- 15.605 2.047 
238 12.798 	- 12.851 1.492 290 15.606 	- 15.659 2.058 

239 12.852 	- 12.905 1.502 291 15.660 	- 15.713 2.069 
240 12.906 	- 12.959 1.513 292 15.714 	- 15.767 2.080 
241 12.960 	- 13.013 1.524 293 15.768 	- 15.821 2.091 
242 13.014 	- 13.067 1.534 294 15.822 	- 15.875 2.102 
243 13.068 	- 13.121 1.545 295 15.876 	- 15.929 2.113 
244 13.122 	- 13.175 1.556 296 15.930 	- 15.983 2.125 
245 13.176 	- 13.229 1.567 297 15.984 	- 16.037 2.136 
246 13.230 	- 13.283 1.577 298 16.038 	- 16.091 2.147 
247 13.284 	- 13.337 1.588 299 16.092 	- 16.145 2.158 
248 13.338 	- 13.391 1.599 300 16.146 	- 16.199 2.169 

249 13.392 	- 13.445 1.610 301 16.200 	- 16.253 2.181 
250 13.446 	- 13.499 1.620 302 16.254 	- 16.307 2.192 
251 13.500 	- 13.553 1.631 303 16.308 	- 16.361 2.203 
252 13.554 	- 13.607 1.642 304 16.362 	- 16.415 2.214 
253 13.608 	- 13.661 1.653 305 16.416 	- 16.469 2.225 
254 13.662 	- 13.715 1.663 306 16.470 	- 16.523 2.237 
255 13.716 	- 13.769 1.674 307 16.524 	- 16.577 2.248 
256 13.770 	- 13.823 1.685 308 16.578 	- 16.631 2.259 
257 13.824 	- 13.877 1.696 309 16.632 	- 16.685 2.271 
258 13.878 	- 13.931 1.707 310 16.686 	- 16.739 2.282 

259 13.932 	- 13.985 1.717 311 16.740 	- 16.793 2.293 
260 13.986 	- 14.039 1.728 312 16.794 	- 16.847 2.304 
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313 16.848 	- 16.901 2.316 365 19.656 	- 19.709 2.916 

314 16.902 	- 16.955 2.327 366 19.710 	- 19.763 2.928 

315 16.956 	- 17.009 2.338 367 19.764 	- 19.817 2.940 

316 17.010 	- 17.063 2.350 368 19.818 	- 19.871 2.952 

317 17.064 	- 17.117 2.361 369 19.872 	- 19.925 2.963 

318 17.118 	- 17.171 2.372 370 19.926 	- 19.979 2.975 

319 17.172 	- 17.225 2.384 371 19.980 	- 20.033 2.987 

320 17.226 	- 17.279 2.395 372 20.034 	- 20.087 2.999 

321 17.280 	- 17.333 2.407 373 20.088 	- 20.141 3.011 
322 17.334 	- 17.387 2.418 374 20.142 	- 20.195 3.023 

323 17.388 	- 17.441 2.429 375 20.196 	- 20.249 3.035 
324 17.442 	- 17,495 2.441 376 20.250 	- 20.303 3.046 
325 17.496 	- 17.549 2.452 377 20.304 	- 20.357 3.058 

326 17.550 	- 17.603 2.464 378 20.358 	- 20.411 3.070 
327 17.604 	- 17.657 2.475 379 20.412 	- 20.465 3.082 

328 17.658 	- 17.711 2.487 380 20.466 	- 20.519 3.094 
329 17.712 	- 17.765 2.498 381 20.520 	- 20.573 3.106 
330 17.766 	- 17.819 2.509 382 20.574 	- 20.627 3.118 
331 17.820 	- 17.873 2.521 383 20.628 	- 20.681 3.130 
332 17.874 	- 17.927 2.532 384 20.682 	- 20.735 3.142 

333 17.928 	- 17.981 2.544 385 20.736 	- 20.789 3.154 
334 17.982 	- 18.035 2.555 386 20.790 	- 20.843 3.166 

335 18.036 	- 18.089 2.567 387 20.844 	- 20.897 3.178 

336 18.090 	- 18.143 2.578 388 20.898 	- 20.951 3.190 
337 18.144 	- 18.197 2.590 389 20.952 	- 21.005 3.202 

338 18.198 	- 18.251 2.601 390 21.006 	- 21.059 3.214 
339 18.252 	- 18.305 2.613 391 21.060 	- 21.113 3.226 
340 18.306 	- 18.359 2.625 392 21.114 	- 21.167 3.238 
341 18.360 	- 18.413 2.636 393 21.168 	-- 21.221 3.250 
342 18.414 	- 18.467 2.648 394 21.222 	- 21.275 3.262 

343 18.468 	- 18.521 2.659 395 21.276 	- 21.329 3.274 
344 18.522 	- 18.575 2.671 396 21.330 	- 21.383 3.286 
345 18.576 	- 18.629 2.682 397 21.384 	- 21.437 3.298 
346 18.630 	- 18.683 2.694 398 21,438 	- 21.491 3.310 
347 18.684 	- 18.737 2.706 399 21.492 	- 21.545 3.322 
348 18.738 	- 18.791 2.717 400 21.546 	- 21.599 3.334 
349 18.792 	- 18.845 2.729 401 21.600 	- 21.653 3.346 
350 18.846 	- 18.899 2.741 402 21.654 	- 21.707 3.358 
351 18.900 	- 18.953 2.752 403 21.708 	- 21.761 3.370 
352 18.954 	- 19.007 2.764 404 21.762 	- 21.815 3.382 

353 19.008 	- 19.061 2.776 405 21.816 	- 21.869 3.395 
354 19.062 	- 19.115 2.787 406 21.870 	- 21.923 3.407 
355 19.116 	- 19.169 2.799 407 21.924 	- 21.977 3.419 
356 19.170 	- 19.223 2.811 408 21.978 	- 22.031 3.431 
357 19.224 	- 19.277 2.822 409 22.032 	- 22.085 3.443 
358 19.278 	- 19.331 2.834 410 22.086 	- 22.139 3.455 
359 19.332 	- 19.385 2.846 411 22.140 	- 22.193 3.468 
360 19.386 	- 19.439 2.858 412 22.194 	- 22.247 3.480 
361 19.440 	- 19.493 2.869 413 22.248 	- 22.301 3.492 
362 19.494 	- 19.547 2.881 414 22.302 	- 22.355 3.504 

363 19.548 	- 19.601 2.893 415 22.356 	- 22.409 3.516 
364 19.602 	- 19.655 2.905 416 22.410 	- 22.463 3.529 
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417 22.464 	- 22.517 3.541 469 25.272 	- 25.325 4.189 
418 22.518 	- 22.571 3.553 470 25.326 	- 25.379 4.202 
419 22.572 	- 22.625 3.565 471 25.380 	- 25.433 4.215 
420 22.626 	- 22.679 3.578 472 25.434 	- 25.487 4.227 
421 22.680 	- 22.733 3.590 473 25.488 	- 25.541 4.240 
422 22.734 	- 22.787 3.602 474 25.542 	- 25.595 4.253 
423 22.788 	- 22.841 3.614 475 25.596 	- 25.649 4.266 
424 22.842 	- 22.895 3.627 476 25.650 	- 25.703 4.278 
425 22.896 	- 22.949 3.639 477 25.704 	- 25.757 4.291 
426 22.950 	- 23.003 3.651 478 25.758 	- 25.811 4.304 

427 23.004 	- 23.057 3.664 479 25.812 	- 25.865 4.317 
428 23.058 	- 23.111 3.676 480 25.866 	- 25.919 4.329 
429 23.112 	- 23.165 3.688 481 25.920 	- 25.973 4.342 
430 23.166 	- 23.219 3.701 482 25.974 	- 26.027 4.355 
431 23.220 	- 23.273 3.713 483 26.028 	- 26.081 4.368 
432 23.274 	- 23.327 3.725 484 26.082 	- 26.135 4.381 
433 23.328 	- 23.381 3.738 485 26.136 	- 26.189 4.394 
434 23.382 	- 23.435 3.750 486 26.190 	- 26.243 4.406 
435 23.436 	- 23.489 3.763 487 26.244 	- 26.297 4.419 
436 23.490 	- 23.543 3.775 488 26.298 	- 26.351 4.432 

437 23.544 	- 23.597 3.787 489 26.352 	- 26.405 4.445 
438 23.598 	- 23.651 3.800 490 26.406 	- 26.459 4.458 
439 23.652 	- 23.705 3.812 491 26.460 	- 26.513 4.471 
440 23.706 	- 23.759 3.825 492 26.514 	- 26.567 4.484 
441 23.760 	- 23.813 3.837 493 26.568 	- 26.621 4.497 
442 23.814 	- 23.867 3.850 494 26.622 	- 26.675 4.510 
443 23.868 	- 23.921 3.862 495 26.676 	- 26.729 4.522 
444 23.922 	- 23.975 3.874 496 26.730 	- 26.783 4.535 
445 23.976 	- 24.029 3.887 497 26.784 	- 26.837 4.548 
446 24.030 	- 24.083 3.899 498 26.838 	- 26.891 4.561 

447 24.084 	- 24.137 3.912 499 26.892 	- 26.945 4.574 
448 24.138 	- 24.191 3.924 500 26.946 	- 26.999 4.587 
449 24.192 	- 24.245 3.937 501 27.000 	- 27.053 4.600 
450 24.246 	- 24.299 3.950 502 27.054 	- 27.107 4.613 
451 24.300 	- 24.353 3.962 503 27.108 	- 27.161 4.626 
452 24.354 	- 24.407 3.975 504 27.162 	- 27.215 4.639 
453 24.408 	- 24.461 3.987 505 27.216 	- 27.269 4.652 
454 24.462 	- 24.515 4.000 506 27.270 	- 27.323 4.665 
455 24.516 	- 24.569 4.012 507 27.324 	- 27.377 4.678 
456 24.570 	- 24.623 4.025 508 27.378 	- 27.431 4.691 

457 24.624 	- 24.677 4.037 509 27.432 	- 27.485 4.704 
458 24.678 	- 24.731 4.050 510 27.486 	- 27.539 4.717 
459 24.732 	- 24.785 4.063 511 27.540 	- 27.593 4.730 
460 24.786 	- 24.839 4.075 512 27.594 	- 27.647 4.744 
461 24.840 	- 24.893 4.088 513 27.648 	- 27.701 4.757 
462 24.894 	- 24.947 4.101 514 27.702 	- 27.755 4.770 
463 24.948 	- 25.001 4.113 515 27.756 	- 27.809 4.783 
464 25.002 	- 25.055 4.126 516 27.810 	- 27.863 4.796 
465 25.056 	- 25.109 4.138 517 27.864 	- 27.917 4.809 
466 25.110 	- 25.163 4.151 518 27.918 	- 27.971 4.822 

467 25.164 	- 25.217 4.164 519 27.972 	- 28.025 4.835 
468 25.218 	- 25.271 4.177 520 28.026 	- 28.079 4.848 
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521 28.080 	- 28.133 4.862 573 30.888 	- 30.941 5.558 
522 28.134 	- 28.187 4.875 574 30.942 	- 30.995 5.572 
523 28.188 	- 28.241 4.888 575 30.996 	- 31.049 5.585 
524 28.242 	- 28.295 4.901 576 31.050 	- 31.103 5.599 
525 28.296 	- 28.349 4.914 577 31.104 	- 31.157 5.613 
526 28.350 	- 28.403 4.928 578 31.158 	- 31.211 5.626 
527 28.404 	- 28.457 4.941 579 31.212 	- 31.265 5.640 
528 28.458 	- 28.511 4.954 580 31.266 	- 31,319 5.654 
529 28.512 	- 28.565 4.967 581 31.320 	- 31.373 5.667 
530 28.566 	- 28.619 4.980 582 31.374 	- 31.427 5.681 

531 28.620 	- 28.673 4.994 583 31.428 	- 31.481 5.695 
532 28.674 	- 28.727 5.007 584 31.482 	- 31.535 5.708 
533 28.728 	- 28.781 5.020 585 31.536 	- 31.589 5.722 
534 28.782 	- 28.835 5.033 586 31.590 	- 31.643 5.736 
535 28.836 	- 28.889 5.047 587 31.644 	- 31.697 5.750 
536 28.890 	- 28.943 5.060 588 31.698 	- 31.751 5.763 
537 28.944 	- 28.997 5.073 589 31.752 	- 31.805 5.777 
538 28.998 	- 29.051 5.087 590 31.806 	- 31.859 5.791 
539 29.052 	- 29.105 5.100 591 31.860 	- 31.913 5.805 
540 29.106 	- 29.159 5.113 592 31.914 	- 31.967 5.818 

541 29.160 	- 29.213 5.127 593 31.968 	- 32.021 5.832 
542 29.214 	- 29.267 5.140 594 32.022 	- 32.075 5.846 
543 29.268 	- 29.321 5.153 595 32.076 	- 32.129 5.860 
544 29.322 	- 29.375 5.167 596 32.130 	- 32.183 5.874 
545 29.376 	- 29.429 5.180 597 32.184 	- 32.237 5.887 
546 29.430 	- 29.483 5.193 598 32.238 	- 32.291 5.901 
547 29.484 	- 29.537 5.207 599 32.292 	- 32.345 5.915 
548 29.538 	- 29.591 5.220 600 32.346 	- 32.399 5.929 
549 29.592 	- 29.645 5.234 601 32.400 	- 32.453 5.943 
550 29.646 	- 29.699 5.247 602 32.454 	- 32.507 5.957 

551 29.700 	- 29.753 5.260 603 32.508 	- 32.561 5.971 
552 29.754 	- 29.807 5.274 604 32.562 	- 32.615 5.985 
553 29.808 	- 29.861 5.287 605 32.616 	- 32.669 5.998 
554 29.862 	- 29.915 5.301 606 32.670 	- 32.723 6.012 
555 29.916 	- 29.969 5.314 607 32.724 	- 32.777 6.026 
556 29.970 	- 30.023 5.328 608 32.778 	- 32.831 6.040 
557 30.024 	- 30.077 5.341 609 32.832 	- 32.885 6.054 
558 30.078 	- 30.131 5.355 610 32.886 	- 32.939 6.068 
559 30.132 	- 30.185 5.368 611 32.940 	- 32.993 6.082 
560 30.186 	- 30.239 5.382 612 32.994 	- 33.047 6.096 

561 30.240 	- 30.293 5.395 613 33.048 	- 33.101 6.110 
562 30.294 	- 30.347 5.409 614 33.102 	- 33.155 6.124 
563 30.348 	- 30.401 5.422 615 33.156 	- 33.209 6.138 
564 30.402 	- 30.455 5.436 616 33.210 	- 33.263 6.152 
565 30.456 	- 30.509 5.449 617 33.264 	- 33.317 6.166 
566 30.510 	- 30.563 5.463 618 33.318 	- 33.371 6.180 
567 30.564 	- 30.617 5.476 619 33.372 	- 33.425 6.194 
568 30.618 	- 30.671 5.490 620 33.426 	- 33.479 6.208 
569 30.672 	- 30.725 5.504 621 33.480 	- 33.533 6.222 
570 30.726 	- 30.779 5.517 622 33.534 	- 33.587 6.236 

571 30.780 	- 30.833 5.531 623 33.588 	- 33.641 6.250 
572 30.834 	- 30.887 5.544 624 33.642 	- 33.695 6.264 
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625 33.696 	- 33.749 6.278 677 36.504 	- 36.557 7.023 
626 33.750 	- 33.803 6.292 678 36.558 	- 36.611 7.037 
627 33.804 	- 33.857 6.306 679 36.612 	- 36.665 7.052 
628 33.858 	- 33.911 6.321 680 36.666 	- 36.719 7.066 
629 33.912 	- 33.965 6.335 681 36.720 	- 36.773 7.081 
630 33.966 	- 34.019 6.349 682 36.774 	- 36.827 7.095 
631 34.020 	- 34.073 6.363 683 36.828 	- 36.881 7.110 
632 34.074 	- 34.127 6.377 684 36.882 	- 36.935 7.125 
633 34.128 	- 34.181 6.391 685 36.936 	- 36.989 7.139 
634 34.182 	- 34.235 6.405 686 36.990 	- 37.043 7.154 

635 34.236 	- 34.289 6.420 687 37.044 	- 37.097 7.168 
636 34.290 	- 34.343 6.434 688 37.098 	- 37.151 7.183 
637 34.344 	- 34.397 6.448 689 37.152 	- 37.205 7.198 
638 34.398 	- 34.451 6.462 690 37.206 	- 37.259 7.212 
639 34.452 	- 34.505 6.476 691 37.260 	- 37.313 7.227 
640 34.506 	- 34.559 6.491 692 37.314 	- 37.367 7.242 
641 34.560 	- 34.613 6.505 693 37.368 	- 37.421 7.256 
642 34.614 	- 34.667 6.519 694 37.422 	- 37.475 7.271 
643 34.668 	- 34.721 6.533 695 37.476 	- 37.529 7.286 
644 34.722 	- 34.775 6.547 696 37.530 	- 37.583 7.300 

645 34.776 	- 34.829 6.562 697 37.584 	- 37.637 7.315 
646 34.830 	- 34.883 6.576 698 37.638 	- 37.691 7.330 
647 34.884 	- 34.937 6.590 699 37.692 	- 37.745 7.345 
648 34.938 	- 34.991 6.605 700 37.746 	- 37.799 7.359 
649 34.992 	- 35.045 6.619 701 37.800 	- 37.853 7.374 
650 35.046 	- 35.099 6.633 702 37.854 	- 37.907 7.389 
651 35.100 	- 35.153 6.647 703 37.908 	- 37.961 7.404 
652 35.154 	- 35.207 6.662 704 37.962 	- 38.015 7.418 
653 35.208 	- 35.261 6.676 705 38.016 	- 38.069 7.433 
654 35.262 	- 35.315 6.690 706 38.070 	- 38.123 7.448 

655 35.316 	- 35.369 6.705 707 38.124 	- 38.177 7.463 
656 35.370 	- 35.423 6.719 708 38.178 	- 38.231 7.478 
657 35.424 	- 35.477 6.733 709 38.232 	- 38.285 7.492 
658 35.478 	- 35.531 6.748 710 38.286 	- 38.339 7.507 
659 35.532 	- 35.585 6.762 711 38.340 	- 38.393 7.522 
660 35.586 	- 35.639 6.777 712 38.394 	- 38.447 7.537 
661 35.640 	- 35.693 6.791 713 38.448 	- 38.501 7.552 
662 35.694 	- 35.747 6.805 714 38.502 	- 38.555 7.567 
663 35.748 	- 35.801 6.820 715 38.556 	- 38.609 7.582 
664 35.802 	- 35.855 6.834 716 38.610 	- 38.663 7.596 

665 35.856 	- 35.909 6.849 717 38.664 	- 38.717 7.611 
666 35.910 	- 35.963 6.863 718 38.718 	- 38.771 7.626 
667 35.964 	- 36.017 6.878 719 38.772 	- 38.825 7.641 
668 36.018 	- 36.071 6.892 720 38.826 	- 38.879 7.656 
669 36.072 	- 36.125 6.906 721 38.880 	- 38.933 7.671 
670 36.126 	- 36.179 6.921 722 38.934 	- 38.987 7.686 
671 36.180 	- 36.233 6.935 723 38.988 	- 39.041 7.701 
672 36.234 	- 36.287 6.950 724 39.042 	- 39.095 7.716 
673 36.288 	- 36.341 6.964 725 39.096 	- 39.149 7.731 
674 36.342 	- 36.395 6.979 726 39.150 	- 39.203 7.746 

675 36.396 	- 36.449 6.993 727 39.204 	- 39.257 7.761 
676 36.450 	- 36.503 7.008 728 39.258 	- 39.311 7.776 
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729 39.312 	- 39.365 7.791 781 42.120 	- 42.173 8.583 
730 39.366 	- 39.419 7.806 782 42.174 	- 42.227 8.598 
731 39.420 	- 39.473 7.821 783 42.228 	- 42.281 8.614 
732 39.474 	- 39.527 7.836 784 42.282 	- 42.335 8.629 
733 39.528 	- 39.581 7.851 785 42.336 	- 42.389 8.645 
734 39.582 	- 39.635 7.866 786 42.390 	- 42.443 8.660 
735 39.636 	- 39.689 7.881 787 42.444 	- 42.497 8.676 
736 39.690 	- 39.743 7.896 788 42.498 	- 42.551 8.691 
737 39.744 	- 39.797 7.911  789 42.552 	- 42.605 8.707 
738 39.798 	- 39.851 7.926 790 42.606 	- 42.65a 8.722 

739 39.852 	- 39.905 7.941 791 42.660 	- 42.713 8.738 
740 39.906 	- 39.959 7.956 792 42.714 	- 42.767 8.754 
741 39.960 	- 40.013 7.971 793 42.768 	- 42.821 8.769 
742 40.014 	- 40.067 7.987 794 42.822 	- 42.875 8.785 
743 40.068 	- 40.121 8.002 795 42.876 	- 42.929 8.800 
744 40.122 	- 40.175 8.017 796 42.930 	- 42.983 8.816 
745 40.176 	- 40.229 8.032 797 42.984 	- 43.037 8.831 
746 40.230 	- 40.283 8.047 798 43.038 	- 43.091 8.847 
747 40.284 	- 40.337 8.062 799 43.092 	- 43.145 8.863 
748 40.338 	- 40.391 8.077 800 43.146 	- 43.199 8.878 

749 40.392 	- 40.445 8.093 801 43.200 	- 43.253 8.894 
750 40.446 	- 40.499 8.108 802 43.254 	- 43.307 8.910 
751 40.500 	- 40.553 8.123 803 43.308 	- 43.361 8.925 
752 40.554 	- 40.607 8.138 804 43.362 	- 43.415 8.941 
753 40.608 	- 40.661 8.153 805 43.416 	- 43.469 8.957 
754 40.662 	- 40.715 8.169 806 43.470 	- 43.523 8.972 
755 40.716 	- 40.769 8.184 807 43.524 	- 43.577 8.988 
756 40.770 	- 40.823 8.199 808 43.578 	- 43.631 9.004 
757 40.824 	- 40.877 8.214 809 43.632 	- 43.685 9.019 
758 40.878 	- 40.931 8.230 810 43.686 	- 43.739 9.035 

759 40.932 	- 40.985 8.245 811 43.740 	- 43.793 9.051 
760 40.986 	- 41.039 8.260 812 43.794 	- 43.847 9.067 
761 41.040 	- 41.093 8.275 813 43.848 	- 43.901 9.082 
762 41.094 	- 41.147 8.291 814 43.902 	- 43.955 9.098 
763 41.148 	- 41.201 8.306 815 43.956 	- 44.009 9.114 
764 41.202 	- 41.255 8.321 816 44.010 	- 44.063 9.130 
765 41.256 	- 41.309 8.337 817 44.064 	- 44.117 9.145 
766 41.310 	- 41.363 8.352 818 44.118 	- 44.171 9.161 
767 41.364 	- 41.417 8.367 819 44.172 	- 44.225 9.177 
768 41.418 	- 41.471 8.383 820 44.226 	- 44.279 9.193 

769 41.472 	- 41.525 8.398 821 44.280 	- 44.333 9.209 
770 41.526 	- 41.579 8.413 822 44.334 	- 44.387 9.224 
771 41.580 	- 41.633 8.429 823 44.388 	- 44.441 9.240 
772 41.634 	- 41.687 8.444 824 44.442 	- 44.495 9.256 
773 41.688 	- 41.741 8.459 825 44.496 	- 44.549 9.272 
774 41.742 	- 41.795 8.475 826 44.550 	- 44.603 9.288 
775 41.796 	- 41.849 8.490 827 44.604 	- 44.657 9.304 
776 41.850 	- 41.903 8.506 828 44.658 	- 44.711 9.320 
777 41.904 	- 41.957 8.521 829 44.712 	- 44.765 9.335 
778 41.958 	- 42.011 8.537 830 44.766 	- 44.819 9.351 

779 42.012 	- 42.065 8.552 831 44.820 	- 44.873 9.367 
780 42.066 	- 42.119 8.567 832 44.874 	- 44.927 9.383 
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833 44.928 	- 44.981 9.399 885 47.736 	- 47.789 10.239 
834 44.982 	- 45.035 9.415 886 47.790 	- 47.843 10.256 
835 45.036 	- 45.089 9.431 887 47.844 	- 47.897 10.272 
836 45.090 	- 45.143 9.447 888 47.898 	- 47.951 10.288 
837 45.144 	- 45.197 9.463 889 47.952 	- 48.005 10.305 
838 45.198 	- 45.251 9.479 890 48.006 	- 48.059 10.321 
839 45.252 	- 45.305 9.495 891 48.060 	- 48.113 10.338 
840 45.306 	- 45.359 9.511 892 48.114 	- 48.167 10.354 
841 45.360 	- 45.413 9.527 893 48.168 	- 48.221 10.370 
842 45.414 	- 45.467 9.543 894 48.222 	- 48.275 10.387 

843 45.468 	- 45.521 9.559 895 48.276 	- 48.329 10.403 
844 45.522 	- 45.575 9.575 896 48.330 	- 48.383 10.420 
845 45.576 	- 45.629 9.591 897 48.384 	- 48.437 10.436 
846 45.630 	- 45.683 9.607 898 48.438 	- 48.491 10.453 
847 45.684 	- 45.737 9.623 899 48.492 	- 48.545 10.469 
848 45.738 	- 45.791 9.639 900 48.546 	- 48.599 10.486 
849 45.792 	- 45.845 9.655 901 48.600 	- 48.653 10.502 
850 45.846 	- 45.899 9.671 902 48.654 	- 48.707 10.519 
851 45.900 	- 45.953 9.687 903 48.708 	- 48.761 10.536 
852 45.954 	- 46.007 9.703 904 48.762 	- 48.815 10.552 

853 46.008 	- 46.061 9.719 905 48.816 	- 48.869 10.569 
854 46.062 	- 46.115 9.735 906 48.870 	- 48.923 10.585 
855 46.116 	- 46.169 9.752 907 48.924 	- 48.977 10.602 
856 46.170 	- 46.223 9.768 908 48.978 	- 49.031 10.618 
857 46.224 	- 46.277 9.784 909 49.032 	- 49.085 10.635 
858 46.278 	- 46.331 9.800 910 49.086 	- 49.139 10.652 
859 46.332 	- 46.385 9.816 911 49.140 	- 49.193 10.668 
860 46.386 	- 46.439 9.832 912 49.194 	- 49.247 10.685 
861 46.440 	- 46.493 9.848 913 49.248 	- 49.301 10.701 
862 46.494 	- 46.547 9.865 914 49.302 	- 49.355 10.718 

863 46.548 	- 46.601 9.881 915 49.356 	- 49.409 10.735 
864 46.602 	- 46.655 9.897 916 49.410 	- 49.463 10.751 
865 46.656 	- 46.709 9.913 917 49.464 	- 49.517 10.768 
866 46.710 	- 46.763 9.929 918 49.518 	- 49.571 10.785 
867 46.764 	- 46.817 9.946 919 49.572 	- 49.625 10.801 
868 46.818 	- 46.871 9.962 920 49.626 	- 49.679 10.818 
869 46.872 	- 46.925 9.978 921 49.680 	- 49.733 10.835 
870 46.926 	- 46.979 9.994 922 49.734 	- 49.787 10.851 
871 46.980 	- 47.033 10.011 923 49.788 	- 49.841 10.868 
872 47.034 	- 47.087 10.027 924 49.842 	- 49.895 10.885 

873 47.088 	- 47.141 10.043 925 49.896 	- 49.949 10.902 
874 47.142 	- 47.195 10.059 926 49.950 	- 50.003 10.918 
875 47.196 	- 47.249 10.076 927 50.004 	- 50.057 10.935 
876 47.250 	- 47.303 10.092 928 50.058 	- 50.111 10.952 
877 47.304 	- 47.357 10.108 929 50.112 	- 50.165 10.969 
878 47.358 	- 47.411 10.125 930 50.166 	- 50.219 10.985 
879 47.412 	- 47.465 10.141 931 50.220 	- 50.273 11.002 
880 47.466 	- 47.519 10.157 932 50.274 	- 50.327 11.019 
881 47.520 	- 47.573 10.174 933 50.328 	- 50.381 11.036 
882 47.574 	- 47.627 10.190 934 50.382 	- 50.435 11.053 

883 47.628 	- 47.681 10.206 935 50.436 	- 50.489 11.069 
884 47.682 	- 47.735 10.223 936 50.490 	- 50.543 11.086 
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937 50.544 	- 50.597 11.103 989 53.352 	- 53.405 11.991  
938 50.598 	- 50.651 11.120 990 53.406 	- 53.459 12.008  
939 50.652 	- 50.705 11.137 991 53.460 	- 53.513 12.026  
940 50.706 	- 50.759 11.154 992 53.514 	- 53.567 12.043  
941 50.760 	- 50.813 "11.171 993 53.568 	- 53.621 12.060  
942 50.814 	- 50.867 11.188 994 53.622 	- 53.675 12.078  
943 50.868 	- 50.921 11.204 995 53.676 	- 53.729 12.095  
944 50.922 	- 50.975 11.221 996 53.730 	- 53.783 12.113  
945 50.976 	- 51.029 11.238  997 53.784 	- 53.837 12.130  
946 51.030 	- 51.083 11.255 998 53.838 	- 53.891 12.147  

947 51.084 	- 51.137 11.272 999 53.892 	- 53.945 12.165  
948 51.138 	- 51.191 11.289 1000 53.946 	- 53.999 12.182  
949 51.192 	- 51.245 11.306 1001 54.000 	- 54.053 12.199  
950 51.246 	- 51.299 11.323 1002 54.054 	- 54.107 12.217  
951 51.300 	- 51.353 11.340 1003 54.108 	- 54.161 12.234  
952 51.354 	- 51.407 11.357 1004 54.162 	- 54.215 12.252  
953 51.408 	- 51.461 11.374 1005 54.216 	- 54.269 12.269  
954 51.462 	- 51.515 11.391 1006 54.270 	- 54.323 12.287  
955 51.516 	- 51.569 11.408 1007 54.324 	- 54.377 12.304  
956 51.570 	- 51.623 11.425 1008 54.378 	- 54.431 12.322  

957 51.624 	- 51.677 11.442 1009 54.432 	- 54.485 12.339  
958 51.678 	- 51.731 11.459 1010 54.486 	- 54.539 12.357  
959 51.732 	- 51.785 11.476 1011 54.540 	- 54.593 12.374  
960 51.786 	- 51.839 11.493 1012 54.594 	- 54.647 12.392  
961 51.840 	- 51.893 11.510 1013 54.648 	- 54.701 12.409  
962 51.894 	- 51.947 11.527 1014 54.702 	- 54.755 12.427  
963 51.948 	- 52.001 11.544 1015 54.756 	- 54.809 12.444  
964 52.002 	- 52.055 11.561 1016 54.810 	- 54.863 12.462  
965 52.056 	- 52.109 11.578 1017 54.864 	- 54.917 12.479  
966 52.110 	- 52.163 11.595 1018 54.918 	- 54.971 12.497  

967 52.164 	- 52.217 11.613 1019 54.972 	- 55.025 12.514  
968 52.218 	- 52.271 11.630 1020 55.026 	- 55.079 12.532  
969 52.272 	- 52.325 11.647 1021 55.080 	- 55.133 12.550  
970 52.326 	- 52.379 11.664 1022 55.134 	- 55.187 12.567  
971 52.380 	- 52.433 11.681 1023 55.188 	- 55.241 12.585  
972 52.434 	- 52.487 11.698 1024 55.242 	- 55.295 12.602  
973 52.488 	- 52.541 11.715 1025 55.296 	- 55.349 12.620  
974 52.542 	- 52.595 11.733 1026 55.350 	- 55.403 12.638  
975 52.596 	- 52.649 11.750 1027 55.404 	- 55.457 12.655  
976 52.650 	- 52.703 11.767 1028 55.458 	- 55.511 12.673  

977 52.704 	- 52.757 11.784 1029 55.512 	- 55.565 12.691  
978 52.758 	- 52.811 11.801 1030 55.566 	- 55.619 12.708  
979 52.812 	- 52.865 11.819 1031 55.620 	- 55.673 12.726  
980 52.866 	- 52.919 11.836 1032 55.674 	- 55.727 12.744  
981 52.920 	- 52.973 11.853 1033 55.728 	- 55.781 12.761  
982 52.974 53 027 11 870  1034 55.782 	- 55.835 

12.779 

983 53.028 	- 53.081 11.887 1035 55.836 	- 55.889 12.797  
984 53.082 	- 53.135 11.905 1036 55.890 	- 55.943 12.814  
985 53.136 	- 53.189 11.922 1037 55.944 	- 55.997 12.832  
986 53.190 	- 53.243 11.939 1038 55.998 	- 56.051 12.850  

987 53.244 	- 53.297 11.957 1039 56.052 	- 56.105 12.868  
988 53.298 	- 53.351 11.974 1040 56.106 	- 56.159 12.885  
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1041 56.160 	- 56.213 12.903 1093 58.968 	- 59.021 13.839 
1042 56.214 	- 56.267 12.921 1094 59.022 	- 59.075 13.857 
1043 56.268 	- 56.321 12.939 1095 59.076 	- 59.129 13.875 
1044 56.322 	- 56.375 12.956 1096 59.130 	- 59.183 13.894 
1045 56.376 	- 56.429 12.974 1097 59.184 	- 59.237 13.912 
1046 56.430 	- 56.483 12.992 1098 59.238 	- 59.291 13.930 
1047 56.484 	- 56.537 13.010 1099 59.292 	- 59.345 13.949 
1048 56.538 	- 56.591 13.028 1100 59.346 	- 59.399 13.967 
1049 56.592 	- 56.645 13.046 1101 59.400 	- 59.453 13.985 
1050 56.646 	- 56.699 13.063 1102 59.454 	- 59.507 14.003 

1051 56.700 	- 56.753 13.081 1103 59.508 	- 59.561 14.022 
1052 56.754 	- 56.807 13.099 1104 59.562 	- 59.615 14.040 
1053 56.808 	- 56.861 13.117 1105 59.616 	- 59.669 14.058 
1054 56.862 	- 56.915 13.135 1106 59.670 	- 59.723 14.077 
1055 56.916 	- 56.969 13.153 1107 59.724 	- 59.777 14.095 
1056 56.970 	- 57.023 13.171 1108 59.778 	- 59.831 14.113 
1057 57.024 	- 57.077 13.189 1109 59.832 	- 59.885 14.132 
1058 57.078 	- 57.131 13.206 1110 59.886 	- 59.939 14.150 
1059 57.132 	- 57.185 13.224 1111 59.940 	- 59.993 14.169 
1060 57.186 	- 57.239 13.242 1112 59.994 	- 60.047 14.187 

1061 57.240 	- 57.293 13.260 1113 60.048 	- 60.101 14.205 
1062 57.294 	- 57.347 13.278 1114 60.102 	- 60.155 14.224 
1063 57.348 	- 57.401 13.296 1115 60.156 	- 60.209 14.242 
1064 57.402 	- 57.455 13.314 1116 60.210 	- 60.263 14.261 
1065 57.456 	- 57.509 13.332 1117 60.264 	- 60.317 14.279 
1066 57.510 	- 57.563 13.350 1118 60.318 	- 60.371 14.297 
1067 57.564 	- 57.617 13.368 1119 60.372 	- 60.425 14.316 
1068 57.618 	- 57.671 13.386 1120 60.426 	- 60.479 14.334 
1069 57.672 	- 57.725 13.404 1121 60.480 	- 60.533 14.353 
1070 57.726 	- 57.779 13.422 1122 60.534 	- 60.587 14.371 

1071 57.780 	- 57.833 13.440 1123 60.588 	- 60.641 14.390 
1072 57.834 	- 57.887 13.458 1124 60.642 	- 60.695 14.408 
1073 57.888 	- 57.941 13.476 1125 60.696 	- 60.749 14.427 
1074 57.942 	- 57.995 13.494 1126 60.750 	- 60.803 14.445 
1075 57.996 	- 58.049 13.512 1127. 60.804 	- 60.857 14.464 
1076 58.050 	- 58.103 13.530 1128 60.858 	- 60.911 14.482 
1077 58.104 	- 58.157 13.548 1129 60.912 	- 60.965 14.501 
1078 58.158 	- 58.211 13.567 1130 60.966 	- 61.019 14.519 
1079 58.212 	- 58.265 13.585 1131 61.020 	- 61.073 14.538 
1080 58.266 	- 58.319 13.603 1132 61.074 	- 61.127 14.557 

1081 58.320 	- 58.373 13.621 1133 61.128 	- 61.181 14.575 
1082 58.374 	- 58.427 13.639 1134 61.182 	- 61.235 14.594 
1083 58.428 	- 58.481 13.657 1135 61.236 	- 61.289 14.612 
1084 58.482 	- 58.535 13.675 1136 61.290 	- 61.343 14.631 
1085 58.536 	- 58.589 13.693 1137 61.344 	- 61.397 14.650 
1086 58.590 	- 58.643 13.712 1138 61.398 	- 61.451 14.668 
1087 58.644 	- 58.697 13.730 1139 61.452 	- 61.505 14.687 
1088 58.698 	- 58.751 13.748 1140 61.506 	- 61.559 14.705 
1089 58.752 	- 58.805 13.766 1141 61.560 	- 61.613 14.724 
1090 58.806 	- 58.859 13.784 1142 61.614 	- 61.667 14.743 

1091 58.860 	- 58.913 13.803 1143 61.668 	- 61.721 14.761 
1092 58.914 	- 58.967 13.821 1144 61.722 	- 61.775 14.780 
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1145 61.776 	- 61.829 14.799 1197 64.584 	- 64.637 15.783  

1146 61.830 	- 61.883 14.818 1198 64.638 	- 64.691 15.802  

1147 61.884 	- 61.937 14.836 1199 64.692 	- 64.745 15.821  

1148 61.938 	- 61.991 14.855 1200 64.746 	- 64.799 15.840  

1149 61.992 	- 62.045 14.874 1201 64.800 	- 64.853 15.859  

1150 62.046 	- 62.099 14.892 1202 64.854 	- 64.907 15.878  

1151 62.100 	- 62.153 14.911 1203 64.908 	- 64.961 15.898  

1152 62.154 	- 62.207 14.930 1204 64.962 	- 65.015 15.917  

1153 62.208 	- 62.261 14.949 1205 65.016 	- 65.069 15.936  

1154 62.262 	- 62.315 14.967 1206 65.070 	- 65.123 15.955  

1155 62.316 	- 62.369 14.986 1207 65.124 	- 65.177 15.975  

1156 62.370 	- 62.423 15.005 1208 65.178 	- 65.231 15.994  

1157 62.424 	- 62.477 15.024 1209 65.232 	- 65.285 16.013  

1158 62.478 	- 62.531 15.043 1210 65.286 	- 65.339 16.032  

1159 62.532 	- 62.585 15.061 1211 65.340 	- 65.393 16.052  

1160 62.586 	- 62.639 15.080 1212 65.394 	- 65.447 16.071  

1161 62.640 	- 62.693 15.099 1213 65.448 	- 65.501 16.090  

1162 62.694 	- 62.747 15.118 1214 65.502 	- 65.555 16.109  

1163 62.748 	- 62.801 15.137 1215 65.556 	- 65.609 16.129  

1164 62.802 	- 62.855 15.156 1216 65.610 	- 65.663 16.148  

1165 62.856 	- 62.909 15.174 1217 65.664 	- 65.717 16.167  

1166 62.910 	- 62.963 15.193 1218 65.718 	- 65.771 16.187  

1167 62.964 	- 63.017 15.212 1219 65.772 	- 65.825 16.206  

1168 63.018 	- 63.071 15.231 1220 65.826 	- 65.879 16.225  

1169 63.072 	- 63.125 15.250 1221 65.880 	- 65.933 16.245  

1170 63.126 	- 63.179 15.269 1222 65.934 	- 65.987 16.264  
1171 63.180 	- 63.233 15.288 1223 65.988 	- 66.041 16.284  

1172 63.234 	- 63.287 15.307 1224 66.042 	- 66.095 16.303  

1173 63.288 	- 63.341 15.326 1225 66.096 	- 66.149 16.322  

1174 63.342 	- 63.395 15.345 1226 66.150 	- 66.203 16.342  

1175 63.396 	- 63.449 15.363 1227 66.204 	- 66.257 16.361  

1176 63.450 	- 63.503 15.382 1228 66.258 	- 66.311 16.381  

1177 63.504 	- 63.557 15.401 1229 66.312 	- 66.365 16.400  
1178 63.558 	- 63.611 15.420 1230 66.366 	- 66.419 16.419  
1179 63.612 	- 63.665 15.439 1231 66.420 	- 66.473 16.439  

1180 63.666 	- 63.719 15.458 1232 66.474 	- 66.527 16.458  

1181 63.720 	- 63.773 15.477 1233 66.528 	- 66.581 16.478  
1182 63.774 	- 63.827 15.496 1234 66.582 	- 66.635 16.497  

1183 63.828 	- 63.881 15.515 1235 66.636 	- 66.689 16.517  
1184 63.882 	- 63.935 15.534 1236 66.690 	- 66.743 16.536  

1185 63.936 	- 63.989 15.553 1237 66.744 	- 66.797 16.556  

1186 63.990 	- 64.043 15.573 1238 66.798 	- 66.851 16.575  
1187 64.044 	- 64.097 15.592 1239 66.852 	- 66.905 16.595  

1188 64.098 	- 64.151 15.611 1240 66.906 	- 66.959 16.614  

1189 64.152 	- 64.205 15.630 1241 66.960 	- 67.013 16.634  
1190  64.206 	- 64.259  15.649 1242 67.014 	-  67 067 16.653 

1191 64.260 	- 64.313 15.668 1243 67.068 	- 67.121 16.673  
1192 64.314 	- 64.367 15.687 1244 67.122 	- 67.175 16.692  

1193 64.368 	- 64.421 15.706 1245 67.176 	- 67.229 16.712  
1194 64.422 	- 64.475 15.725 1246 67.230 	- 67.283 16.732  

1195 64.476 	- 64.529 15.744 1247 67.284 	- 67.337 16.751  
1196 64.530 	- 64.583 15.763 1248 67.338 	- 67.391 16.771  
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1249 67.392 	- 67.445 16.790 1301 70.200 	- 70.253 17.822 
1250 67.446 	- 67.499 16.810 1302 70.254 	- 70.307 17.842 
1251 67.500 	- 67.553 16.830 1303 70.308 	- 70.361 17.862 
1252 67.554 	- 67.607 16.849 1304 70.362 	- 70.415 17.882 
1253 67.608 	- 67.661 16.869 1305 70.416 	- 70.469 17.902 
1254 67.662 	- 67.715 16.889 1306 70.470 	- 70.523 17.923 
1255 67.716 	- 67.769 16.908 1307 70.524 	- 70.577 17.943 
1256 67.770 	- 67.823 16.928 1308 70.578 	- 70.631 17.963 
1257 67.824 	- 67.877 16.948 1309 70.632 	- 70.685 17.983 
1258 67.878 	- 67.931 16.967 1310 70.686 	- 70.739 18.003 

1259 67.932 	- 67.985 16.987 1311 70.740 	- 70.793 18.023 
1260 67.986 	- 68.039 17.007 1312 70.794 	- 70.847 18.043 
1261 68.040 	- 68.093 17.026 1313 70.848 	- 70.901 18.064 
1262 68.094 	- 68.147 17.046 1314 70.902 	- 70.955 18.084 
1263 68.148 	- 68.201 17.066 1315 70.956 	- 71.009 18.104 
1264 68.202 	- 68.255 17.086 1316 71.010 	- 71.063 18.124 
1265 68.256 	- 68.309 17.105 1317 71.064 	- 71.117 18.144 
1266 68.310 	- 68.363 17.125 1318 71.118 	- 71.171 18.165 
1267 68.364 	- 68.417 17.145 1319 71.172 	- 71.225 18.185 
1268 68.418 	- 68.471 17.165 1320 71.226 	- 71.279 18.205 

1269 68.472 	- 68.525 17.184 1321 71.280 	- 71.333 18.225 
1270 68.526 	- 68.579 17,204 1322 71.334 	- 71.387 18.246 
1271 68.580 	- 68.633 17.224 1323 71.388 	- 71.441 18.266 
1272 68.634 	- 68.687 17.244 1324 71.442 	- 71.495 18.286 
1273 68.688 	- 68.741 17.264 1325 71.496 	- 71.549 18.306 
1274 68.742 	- 68.795 17.283 1326 71.550 	- 71.603 18.327 
1275 68.796 	- 68.849 17.303 1327 71.604 	- 71.657 18.347 
1276 68.850 	- 68.903 17.323 1328 71.658 	- 71.711 18.367 
1277 68.904 	- 68.957 17.343 1329 71.712 	- 71.765 18.388 
1278 68.958 	- 69.011 17.363 1330 71.766 	- 71.819 18.408 

1279 69.012 	- 69.065 17.383 1331 71.820 	- 71.873 18.428 
1280 69.066 	- 69.119 17.403 1332 71.874 	- 71.927 18.449 
1281 69.120 	- 69.173 17.422 1333 71.928 	- 71.981 18.469 
1282 69.174 	- 69.227 17.442 1334 71.982 	- 72.035 18.489 
1283 69.228 	- 69.281 17.462 1335 72.036 	- 72.089 18.510 
1284 69.282 	- 69.335 17.482 1336 72.090 	- 72.143 18.530 
1285 69.336 	- 69.389 17.502 1337 72.144 	- 72.197 18.550 
1286 69.390 	- 69.443 17.522 1338 72.198 	- 72.251 18.571 
1287 69.444 	- 69.497 17.542 1339 72.252 	- 72.305 18.591 
1288 69.498 	- 69.551 17.562 1340 72.306 	- 72.359 18.612 

1289 69.552 	- 69.605 17.582 1341 72.360 	- 72.413 18.632 
1290 69.606 	- 69.659 17.602 1342 72.414 	- 72.467 18.652 
1291 69.660 	- 69.713 17.622 1343 72.468 	- 72.521 18.673 
1292 69.714 	- 69.767 17.642 1344 72.522 	- 72.575 18.693 
1293 69.768 	- 69.821 17.662 1345 72.576 	- 72.629 18.714 
1294 69.822 	- 69.875 17.682 1346 72.630 	- 72.683 18.734 
1295 69.876 	- 69.929 17.702 1347 72.684 	- 72.737 18.755 
1296 69.930 	- 69.983 17.722 1348 72.738 	- 72.791 18.775 
1297 69.984 	- 70.037 17,742 1349 72.792 	- 72.845 18.796 
1298 70.038 	- 70.091 17.762 1350 72.846 	- 72.899 18.816 

1299 70.092 	- 70.145 17.782 1351 72.900 	- 72.953 18.837 
1300 70.146 	- 70.199 17.802 1352 72.954 	- 73.007 18.857 
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1353 73.008 	- 73.061 18.878 1405 75.816 	- 75.869 19.957 

1354 73.062 	- 73.115 18.898 1406 75.870 	- 75.923 19.978 

1355 73.116 	- 73.169 18.919 1407 75.924 	- 75.977 19.999 

1356 73.170 	- 73.223 18.939 1408 75.978 	- 76.031 20.020 

1357 73.224 	- 73.277 18.960 1409 76.032 	- 76.085 20.041 

1358 73.278 	- 73.331 18.981 1410 76.086 	- 76.139 20.062 

1359 73.332 	- 73.385 19.001 1411 76.140 	- 76.193 20.083 

1360 73.386 	- 73.439 19.022 1412 76.194 	- 76.247 20.105 

1361 73.440 	- 73.493 19.042 1413 76.248 	- 76.301 20.126 

1362 73.494 	- 73.547 19.063 1414 76.302 	- 76.355 20.147 

1363 73.548 	- 73.601 19.084 1415 76.356 	- 76.409 20.166 

1364 73.602 	- 73.655 19.104 1416 76.410 	- 76.463 20.189 

1365 73.656 	- 73.709 19.125 1417 76.464 	- 76.517 20.210 

1366 73.710 	- 73.763 19.145 1418 76.518 	- 76.571 20.231 

1367 73.764 	- 73.817 19.166 1419 76.572 	- 76.625 20.252 

1368 73.818 	- 73.871 19.187 1420 76.626 	- 76.679 20.273 

1369 73.872 	- 73.925 19.207 1421 76.680 	- 76.733 20.294 

1370 73.926 	- 73.979 19.228 1422 76.734 	- 76.787 20.316 

1371 73.980 	- 74.033 19.249 1423 76.788 	- 76.841 20.337 

1372 74.034 	- 74.087 19.269 1424 76.842 	- 76.895 20.358 

1373 74.088 	- 74.141 19.290 1425 76.896 	- 76.949 20.379 

1374 74.142 	- 74.195 19.311 1426 76.950 	- 77.003 20.400 

1375 74.196 	- 74.249 19.332 1427 77.004 	- 77.057 20.421 

1376 74.250 	- 74.303 19.352 1428 77.058 	- 77.111 20.443 

1377 74.304 	- 74.357 19.373 1429 77.112 	- 77.165 20.464 

1378 74.358 	- 74.411 19.394 1430 77.166 	- 77.219 20.485 

1379 74.412 	- 74.465 19.415 1431 77.220 	- 77.273 20.506 

1380 74.466 	- 74.519 19.435 1432 77.274 	- 77.327 20.527 

1381 74.520 	- 74.573 19.456 1433 77.328 	- 77.381 20.549 

1382 74.574 	- 74.627 19.477 1434 77.382 	- 77.435 20.570 

1383 74.628 	- 74.681 19.498 1435 77.436 	- 77.489 20.591 

1384 74.682 	- 74.735 19.519 1436 77.490 	- 77.543 20.612 

1385 74.736 	- 74.789 19.539 1437 77.544 	- 77.597 20.634 

1386 74.790 	- 74.843 19.560 1438 77.598 	- 77.651 20.655 

1387 74.844 	- 74.897 19.581 1439 77.652 	- 77.705 20.676 

1388 74.898 	- 74.951 19.602 1440 77.706 	- 77.759 20.698 

1389 74.952 	- 75.005 19.623 1441 77.760 	- 77.813 20.719 

1390 75.006 	- 75.059 19.644 1442 77.814 	- 77.867 20.740 

1391 75.060 	- 75.113 19.664 1443 77.868 	- 77.921 20.761 

1392 75.114 	- 75.167 19.685 1444 77.922 	- 77.975 20.783 

1393 75.168 	- 75.221 19.706 1445 77.976 	- 78.029 20.804 

1394 75.222 	- 75.275 19.727 1446 78.030 	- 78.083 20.826 

1395 75.276 	- 75.329 19.748 1447 78.084 	- 78.137 20.847 

1396 75.330 	- 75.383 19.769 1448 78.138 	- 78.191 20.868 

1397 75.384 	- 75.437 19.790 1449 78.192 	- 78.245 20.890 

1398 75.438 	- 75.491 19.811 1450 78.246 	- 78.299 20.911 

1399 75.492 	- 75.545 19.832 14 5 1 78.300 	- 78.353 20.932 

1400 75.546 	- 75.599 19.853 1452 78.354 	- 78.407 20.954 

1401 75.600 	- 75.653 19.873 1453 78.408 	- 78.461 20.975 

1402 75.654 	- 75.707 19.894 1454 78.462 	- 78.515 20.997 

1403 75.708 	- 75.761 19.915 1455 78.516 	- 78.569 21.018 

1404 75.762 	- 75.815 19.936 1456 78.570 	- 78.623 21.040 



Drucksache 13/901 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

noch Anlage 2 (zu § 32a Abs. 4 EStG) 

noch Einkommensteuer - Grundtabelle 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM von bis von bis 

1457 78.624 	- 78.677 21.061 1509 81.432 	- 81.485 22.188 
1458 78.678 	- 78.731 21.082 1510 81.486 	- 81.539 22.210 
1459 78.732 	- 78.785 21.104 1511 81.540 	- 81.593 22.232 
1460 78.786 	- 78.839 21.125 1512 81.594 	- 81.647 22.254 
1461 78.840 	- 78.893 21.147 1513 81.648 	- 81.701 22.276 
1462 78.894 	- 78.947 21.168 1514 81.702 	- 81.755 22.298 
1463 78.948 	- 79.001 21.190 1515 81.756 	- 81.809 22.320 
1464 79.002 	- 79.055 21.211 1516 81.810 	- 81.863 22.342 
1465 79.056 	- 79.109 21.233 1517 81.864 	- 81.917 22.364 
1466 79.110 	- 79.163 21.254 1518 81.918 	- 81.971 22.386 

1467 79.164 	- 79.217 21.276 1519 81.972 	- 82.025 22.408 
1468 79.218 	- 79.271 21.297 1520 82.026 	- 82.079 22.430 
1469 79.272 	- 79.325 21.319 1521 82.080 	- 82.133 22.452 
1470 79.326 	- 79.379 21.341 1522 82.134 	- 82.187 22.474 
1471 79.380 	- 79.433 21.362 1523 82.188 	- 82.241 22.496 
1472 79.434 	- 79.487 21.384 1524 82.242 	- 82.295 22.518 
1473 79.488 	- 79.541 21.405 1525 82.296 	- 82.349 22.540 
1474 79.542 	- 79.595 21.427 1526 82.350 	- 82.403 22.562 
1475 79.596 	- 79.649 21.449 1527 82.404 	- 82.457 22.584 
1476 79.650 	- 79.703 21.470 1528 82.458 	- 82.511 22.606 

1477 79.704 	- 79.757 21.492 1529 82.512 	- 82.565 22.629 
1478 79.758 	- 79.811 21.513 1530 82.566 	- 82.619 22.651 
1479 79.812 	- 79.865 21.535 1531 82.620 	- 82.673 22.673 
1480 79.866 	- 79.919 21.557 1532 82.674 	- 82.727 22.695 
1481 79.920 	- 79.973 21.578 1533 82.728 	- 82.781 22.717 
1482 79.974 	- 80.027 21.600 1534 82.782 	- 82.835 22.739 
1483 80.028 	- 80.081 21.622 1535 82.836 	- 82.889 22.761 
1484 80.082 	- 80.135 21.643 1536 82.890 	- 82.943 22.783 
1485 80.136 	- 80.189 21.665 1537 82.944 	- 82.997 22.806 
1486 80.190 	- 80.243 21.687 1538 82.998 	- 83.051 22.828 

1487 80.244 	- 80.297 21.709 1539 83.052 	- 83.105 22.850 
1488 80.298 	- 80.351 21.730 1540 83.106 	- 83.159 22.872 
1489 80.352 	- 80.405 21.752 1541 83.160 	- 83.213 22.894 
1490 80.406 	- 80.459 21.774 1542 83.214 	- 83.267 22.916 
1491 80.460 	- 80.513 21.795 1543 83.268 	- 83.321 22.939 
1492 80.514 	- 80.567 21.817 1544 83.322 	- 83.375 22.961 
1493 80.568 	- 80.621 21.839 1545 83.376 	- 83.429 22.983 
1494 80.622 	- 80.675 21.861 1546 83.430 	- 83.483 23.005 
1495 80.676 	- 80.729 21.883 1547 83.484 	- 83.537 23.028 
1496 80.730 	- 80.783 21.904 1548 83.538 	- 83.591 23.050 

1497 80.784 	- 80.837 21.926 1549 83.592 	- 83.645 23.072 
1498 80.838 	- 80.891 21.948 1550 83.646 	- 83.699 23.094 
1499 80.892 	- 80.945 21.970 1551 83.700 	- 83.753 23.117 
1500 80.946 	- 80.999 21.992 1552 83.754 	- 83.807 23.139 
1501 81.000 	- 81.053 22.013 1553 83.808 	- 83.861 23.161 
1502 81.054 	- 81.107 22.035 1554 83.862 	- 83.915 23.184 
1503 81.108 	- 81.161 22.057 1555 83.916 	- 83.969 23.206 
1504 81.162 	- 81.215 22.079 1556 83.970 	- 84.023 23.228 
1505 81.216 	- 81.269 22.101 1557 84.024 	- 84.077 23.251 
1506 81.270 	- 81.323 22.123 1558 84.078 	- 84.131 23.273 

1507 81.324 	- 81.377 22.145 1559 84.132 	- 84.185 23.295 
1508 81.378 	- 81.431 22.167 1560 84.186 	- 84.239 23.318 
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1561 84.240 	- 84.293 23.340 1613 87.048 	- 87.101 24.515 
1562 84.294 	- 84.347 23.362 1614 87.102 	- 87.155 24.538 
1563 84.348 	- 84.401 23.385 1615 87.156 	- 87.209 24.561 
1564 84.402 	- 84.455 23.407 1616 87.210 	- 87.263 24.584 

1565 84.456 	- 84.509 23.430 1617 87.264 	- 87.317 24.607 

1566 84.510 	- 84.563 23.452 1618 87.318 	- 87.371 24.630 

1567 84.564 	- 84.617 23.474 1619 87.372 	- 87.425 24.653 

1568 84.618 	- 84.671 23.497 1620 87.426 	- 87.479 24.675 

1569 84.672 	- 84.725 23.519 1621 87.480 	- 87.533 24.698 

1570 84.726 	- 84.779 23.542 1622 87 534 87.J87 24.121 

1571 84.780 	- 84.833 23.564 1623 87.588 	- 87.641 24.744 

1572 84.834 	- 84.887 23.587 1624 87.642 	- 87.695 24.767 

1573 84.888 	- 84.941 23.609 1625 87.696 	- 87.749 24.790 

1574 84.942 	- 84.995 23.632 1626 87.750 	- 87.803 24.813 

1575 84.996 	- 85.049 23.654 1627 87.804 	- 87.857 24.836 

1576 85.050 	- 85.103 23.677 1628 87.858 	- 87.911 24.859 

1577 85.104 	- 85.157 23.699 1629 87.912 	- 87.965 24.882 

1578 85.158 	- 85.211 23.722 1630 87.966 	- 88.019 24.905 
1579 85.212 	- 85.265 23.744 1631 88.020 	- 88.073 24.928 
1580 85.266 	- 85.319 23.767 1632 88.074 	- 88.127 24.951 

1581 85.320 	- 85.373 23.789 1633 88.128 	- 88.181 24.974 

1582 85.374 	- 85.427 23.812 1634 88.182 	- 88.235 24.997 
1583 85.428 	- 85.481 23.834 1635 88.236 	- 88.289 25.020 

1584 85.482 	- 85.535 23.857 1636 88.290 	- 88.343 25.043 

1585 85.536 	- 85.589 23.880 1637 88.344 	- 88.397 25.066 
1586 85.590 	- 85.643 23.902 1638 88.398 	- 88.451 25.089 
1587 85.644 	- 85.697 23.925 1639 88.452 	- 88.505 25.112 

1588 85.698 	- 85.751 23.947 1640 88.506 	- 88.559 25.135 
1589 85.752 	- 85.805 23.970 1641 88.560 	- 88.613 25.158 
1590 85.806 	- 85.859 23.993 1642 88.614 	- 88.667 25.181 

1591 85.860 	- 85.913 24.015 1643 88.668 	- 88.721 25.204 
1592 85.914 	- 85.967 24.038 1644 88.722 	- 88.775 25.228 
1593 85.968 	- 86.021 24.060 1645 88.776 	- 88.829 25.251 
1594 86.022 	- 86.075 24.083 1646 88.830 	- 88.883 25.274 
1595 86.076 	- 86.129 24.106 1647 88.884 	- 88.937 25.297 
1596 86.130 	- 86.183 24.128 1648 88.938 	- 88.991 25.320 
1597 86.184 	- 86.237 24.151 1649 88.992 	- 89.045 25.343 
1598 86.238 	- 86.291 24.174 1650 89.046 	- 89.099 25.366 
1599 86.292 	- 86.345 24.197 1651 89.100 	- 89.153 25.390 
1600 86.346 	- 86.399 24.219 1652 89.154 	- 89.207 25.413 

1601 86.400 	- 86.453 24.242 1653 89.208 	- 89.261 25.436 
1602 86.454 	- 86.507 24.265 1654 89.262 	- 89.315 25.459 
1603 86.508 	- 86.561 24.288 1655 89.316 	- 89:369 25.482 
1604 86.562 	- 86.615 24.310 1656 89.370 	- 89.423 25.505 
1605 86.616 	- 86.669 24.333 1657 89.424 	- 89.477 25.529 
1606 86.670 	- 86.723 24.356 1658 89.478 	- 89.531 25. 552 
1607 86.724 	- 86.777 24.379 1659 89.532 	- 89.585 25.575 
1608 86.778 	- 86.831 24.401 1660 89.586 	- 89.639 25.598 
1609 86.832 	- 86.885 24.424 1661 89.640 	- 89.693 25.622 
1610 86.886 	- 86.939 24.447 1662 89.694 	- 89.747 25.645 

1611 86.940 	- 86.993 24.470 1663 89.748 	- 89.801 25.668 
1612 86.994 	- 87.047 24.493 1664 89.802 	- 89.855 25.692 
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1665 89.856 	- 89.909 25.715 1717 92.664 	- 92.717 26.938 
1666 89.910 	- 89.963 25.738 1718 92.718 	- 92.771 26.962 
1667 89.964 	- 90.017 25.761 1719 92.772 	- 92.825 26.986 
1668 90.018 	- 90.071 25.785 1720 92.826 	- 92.879 27.009 
1669 90.072 	- 90.125 25.808 1721 92.880 	- 92.933 27.033 
1670 90.126 	- 90.179 25.831 1722 92.934 	- 92.987 27.057 
1671 90.180 	- 90.233 25.855 1723 92.988 	- 93.041 27.081 
1672 90.234 	- 90.287 25.878 1724 93.042 	- 93.095 27.105 
1673 90.288 	- 90.341 25.901 1725 93.096 	- 93.149 27.128 
1674 90.342 	- 90.395 25.925 1726 93.150 	- 93.203 27.152 

1675 90.396 	- 90.449 25.948 1727 93.204 	- 93.257 27.176 
1676 90.450 	- 90.503 25.972 1728 93.258 	- 93.311 27.200 
1677 90.504 	- 90.557 25.995 1729 93.312 	- 93.365 27.224 
1678 90.558 	- 90.611 26.018 1730 93.366 	- 93.419 27.248 
1679 90.612 	- 90.665 26.042 1731 93.420 	- 93.473 27.272 
1680 90.666 	- 90.719 26.065 1732 93.474 	- 93.527 27.295 
1681 90.720 	- 90.773 26.089 1733 93.528 	- 93.581 27.319 
1682 90.774 	- 90.827 26.112 1734 93.582 	- 93.635 27.343 
1683 90.828 	- 90.881 26.136 1735 93.636 	- 93.689 27.367 
1684 90.882 	- 90.935 26.159 1736 93.690 	- 93.743 27.391 

1685 90.936 	- 90.989 26.182 1737 93.744 	- 93.797 27.415 
1686 90.990 	- 91.043 26.206 1738 93.798 	- 93.851 27.439 
1687 91.044 	- 91.097 26.229 1739 93.852 	- 93.905 27.463 
1688 91.098 	- 91.151 26.253 1740 93.906 	- 93.959 27.487 
1689 91.152 	- 91.205 26.276 1741 93.960 	- 94.013 27.511 
1690 91.206 	- 91.259 26.300 1742 94.014 	- 94.067 27.535 
1691 91.260 	- 91.313 26.323 1743 94.068 	- 94.121 27.559 
1692 91.314 	- 91.367 26.347 1744 94.122 	- 94.175 27.583 
1693 91.368 	- 91.421 26.371 1745 94.176 	- 94.229 27.607 
1694 91.422 	- 91.475 26.394 1746 94.230 	- 94.283 27.631 

1695 91.476 	- 91.529 26.418 1747 94.284 	- 94.337 27.655 
1696 91.530 	- 91.583 26.441 1748 94.338 	- 94.391 27.679 
1697 91.584 	- 91.637 26.465 1749 94.392 	- 94.445 27.703 
1698 91.638 	- 91.691 26.488 1750 94.446 	- 94.499 27.727 
1699 91.692 	- 91.745 26.512 1751 94.500 	- 94.553 27.751 
1700 91.746 	- 91.799 26.536 1752 94.554 	- 94.607 27.775 
1701 91.800 	- 91.853 26.559 1753 94.608 	- 94.661 27.799 
1702 91.854 	- 91.907 26.583 1754 94.662 	- 94.715 27.823 
1703 91.908 	- 91.961 26.606 1755 94.716 	- 94.769 27.847 
1704 91.962 	- 92.015 26.630 1756 94.770 	- 94.823 27.871 

1705 92.016 	- 92.069 26.654 1757 94.824 	- 94.877 27.895 
1706 92.070 	- 92.123 26.677 1758 94.878 	- 94.931 27.920 
1707 92.124 	- 92.177 26.701 1759 94.932 	- 94.985 27.944 
1708 92.178 	- 92.231 26.725 1760 94.986 	- 95.039 27.968 
1709 92.232 	- 92.285 26.748 1761 95.040 	- 95.093 27.992 
1710 92.286 	- 92.339 26.772 1762 95.094 	- 95.147 28.016 
1711 92.340 	- 92.393 26.796 1763 95.148 	- 95.201 28.040 
1712 92.394 	- 92.447 26.819 1764 95.202 	- 95.255 28.064 
1713 92.448 	- 92.501 26.843 1765 95.256 	- 95.309 28.089 
1714 92.502 	- 92.555 26.867 1766 95.310 	- 95.363 28.113 

1715 92.556 	- 92.609 26.891 1767 95.364 	- 95.417 28.137 
1716 92.610 	- 92.663 26.914 1768 95.418 	- 95.471 28.161 
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1769 95.472 	- 95.525 28.185 1821 98.280 	- 98.333 29.457 
1770 95.526 	- 95.579 28.210 1822 98.334 	- 98.387 29.481 
1771 95.580 	- 95.633 28.234 1823 98.388 	- 98.441 29.506 
1772 95.634 	- 95.687 28.258 1824 98.442 	- 98.495 29.531 
1773 95.688 	- 95.741 28.282 1825 98.496 	- 98.549 29.555 
1774 95.742 	- 95.795 28.307 1826 98.550 	- 98.603 29.580 
1775 95.796 	- 95.849 28.331 1827 98.604 	- 98.657 29.605 
1776 95.850 	- 95.903 28.355 1828 98.658 	- 98.711 29.630 
1777 95.904 	- 95.957 28.379 1829 98.712 	- 98.765 29.654 
1778 95.958 	- 96.011 28.404 1830 98.766 	- 98.819 29.679 

1779 96.012 	- 96.065 28.428 1831 98.820 	- 98.873 29.704 
1780 96.066 	- 96.119 28.452 1832 98.874 	- 98.927 29.729 
1781 96.120 	- 96.173 28.477 1833 98.928 	- 98.981 29.753 
1782 96.174 	- 96.227 28.501 1834 98.982 	- 99.035 29.778 
1783 96.228 	- 96.281 28.525 1835 99.036 	- 99.089 29.803 
1784 96.282 	- 96.335 28.550 1836 99.090 	- 99.143 29.828 
1785 96.336 	- 96.389 28.574 1837 99.144 	- 99.197 29.853 
1786 96.390 	- 96.443 28.598 1838 99.198 	- 99.251 29.877 
1787 96.444 	- 96.497 28.623 1839 99.252 	- 99.305 29.902 
1788 96.498 	- 96.551 28.647 1840 99.306 	- 99.359 29.927 

1789 96.552 	- 96.605 28.672 1841 99.360 	- 99.413 29.952 
1790 96.606 	- 96.659 28.696 1842 99.414 	- 99.467 29.977 
1791 96.660 	- 96.713 28.720 1843 99.468 	- 99.521 30.002 
1792 96.714 	- 96.767 28.745 1844 99.522 	- 99.575 30.027 
1793 96.768 	- 96.821 28.769 1845 99.576 	- 99.629 30.052 
1794 96.822 	- 96.875 28.794 1846 99.630 	- 99.683 30.076 
1795 96.876 	- 96.929 28.818 1847 99.684 	- 99.737 30.101 
1796 96.930 	- 96.983 28.843 1848 99.738 	- 99.791 30.126 
1797 96.984 	- 97.037 28.867 1849 99.792 	- 99.845 30.151 
1798 97.038 	- 97.091 28.891 1850 99.846 	- 99.899 30.176 

1799 97.092 	- 97.145 28.916 1851 99.900 	- 99.953 30.201 
1800 97.146 	- 97.199 28.940 1852 99.954 	- 100.007 30.226 
1801 97.200 	- 97.253 28.965 1853 100.008 	- 100.061 30.251 
1802 97.254 	- 97.307 28.989 1854 100.062 	- 100.115 30.276 
1803 97.308 	- 97.361 29.014 1855 100.116 	- 100.169 30.301 
1804 97.362 	- 97.415 29.038 1856 100.170 	- 100.223 30.326 
1805 97.416 	- 97.469 29.063 1857 100.224 	- 100.277 30.351 
1806 97.470 	- 97.523 29.088 1858 100.278 	- 100.331 30.376 
1807 97.524 	- 97.577 29.112 1859 100.332 	- 100.385 30.401 
1808 97.578 	- 97.631 29.137 1860 100.386 	- 100.439 30.426 

1809 97.632 	- 97.685 29.161 1861 100.440 	- 100.493 30.451 
1810 97.686 	- 97.739 29.186 1862 100.494 	- 100.547 30.476 
1811 97.740 	- 97.793 29.210 1863 100.548 	- 100.601 30.501 
1812 97.794 	- 97.847 29.235 1864 100.602 	- 100.655 30.526 
1813 97.848 	- 97.901 29.260 1865 100.656 	- 100.709 30.551 
1814 97.902 	- 97.955 2 9 .284 1866  100.710 	- 100.763 30.576 
1815 97.956 	- 98.009 29.309 1867 100.764 	- 100.817 30.601 
1816 98.010 	- 98.063 29.333 1868 100.818 	- 100.871 30.626 
1817 98.064 	- 98.117 29.358 1869 100.872 	- 100.925 30.651 
1818 98.118 	- 98.171 29.383 1870 100.926 	- 100.979 30.677 

1819 98.172 	- 98.225 29.407 1871 100.980 	- 101.033 30.702 
1820 98.226 	- 98.279 29.432 1872 101.034 	- 101.087 30.727 
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1873 101.088 	- 101.141 30.752 1925 103.896 	- 103.949 32.071 
1874 101.142 	- 101.195 30.777 1926 103.950 	- 104.003 32.097 
1875 101.196 	- 101.249 30.802 1927 104.004 	- 104.057 32.122 
1876 101.250 	- 101.303 30.827 1928 104.058 	- 104.111 32.148 
1877 101.304 	- 101.357 30.853 1929 104.112 	- 104.165 32.174 
1878 101.358 	- 101.411 30.878 1930 104.166 	- 104.219 32.199 
1879 101.412 	- 101.465 30.903 1931 104.220 	- 104.273 32.225 
1880 101.466 	- 101.519 30.928 1932 104.274 	- 104.327 32.250 
1881 101.520 	- 101.573 30.953 1933 104.328 	- 104.381 32.276 
1882 101.574 	- 101.627 30.979 1934 104.382 	- 104.435 32.302 

1883 101.628 	- 101.681 31.004 1935 104.436 	- 104.489 32.327 
1884 101.682 	- 101.735 31.029 1936 104.490 	- 104.543 32.353 
1885 101.736 	- 101.789 31.054 1937 104.544 	- 104.597 32.379 
1886 101.790 	- 101.843 31.079 1938 104.598 	- 104.651 32.405 
1887 101.844 	- 101.897 31.105 1939 104.652 	- 104.705 32.430 
1888 101.898 	- 101.951 31.130 1940 104.706 	- 104.759 32.456 
1889 101.952 	- 102.005 31.155 1941 104.760 	- 104.813 32.482 
1890 102.006 	- 102.059 31.181 1942 104.814 	- 104.867 32.508 
1891 102.060 	- 102.113 31.206 1943 104.868 	- 104.921 32.533 
1892 102.114 	- 102.167 31.231 1944 104.922 	- 104.975 32.559 

1893 102.168 	- 102.221 31.256 1945 104.976 	- 105.029 32.585 
1894 102.222 	- 102.275 31.282 1946 105.030 	- 105.083 32.611 
1895 102.276 	- 102.329 31.307 1947 105.084 	- 105.137 32.636 
1896 102.330 	- 102.383 31.332 1948 105.138 	- 105.191 32.662 
1897 102.384 	- 102.437 31.358 1949 105.192 	- 105.245 32.688 
1898 102.438 	- 102.491 31.383 1950 105.246 	- 105.299 32.714 
1899 102.492 	- 102.545 31.408 1951 105.300 	- 105.353 32.740 
1900 102.546 	- 102.599 31.434 1952 105.354 	- 105.407 32.765 
1901 102.600 	- 102.653 31.459 1953 105.408 	- 105.461 32.791 
1902 102.654 	- 102.707 31.485 1954 105.462 	- 105.515 32.817 

1903 102.708 	- 102.761 31.510 1955 105.516 	- 105.569 32.843 
1904 102.762 	- 102.815 31.535 1956 105.570 	- 105.623 32.869 
1905 102.816 	- 102.869 31.561 1957 105.624 	- 105.677 32.895 
1906 102.870 	- 102.923 31.586 1958 105.678 	- 105.731 32.921 
1907 102.924 	- 102.977 31.612 1959 105.732 	- 105.785 32.947 
1908 102.978 	- 103.031 31.637 1960 105.786 	- 105.839 32.972 
1909 103.032 	- 103.085 31.663 1961 105.840 	- 105.893 32.998 
1910 103.086 	- 103.139 31.688 1962 105.894 	- 105.947 33.024 
1911 103.140 	- 103.193 31.714 1963 105.948 	- 106.001 33.050 
1912 103.194 	- 103.247 31.739 1964 106.002 	- 106.055 33.076 

1913 103.248 	- 103.301 31.765 1965 106.056 	- 106.109 33.102 
1914 103.302 	- 103.355 31.790 1966 106.110 	- 106.163 33.128 
1915 103.356 	- 103.409 31.816 1967 106.164 	- 106.217 33.154 
1916 103.410 	- 103.463 31.841 1968 106.218 	- 106.271 33.180 
1917 103.464 	- 103.517 31.867 1969 106.272 	- 106.325 33.206 
1918 103.518 	- 103.571 31.892 1970 106.326 	- 106.379 33.232 
1919 103.572 	- 103.625 31.918 1971 106.380 	- 106.433 33.258 
1920 103.626 	- 103.679 31.943 1972 106.434 	- 106.487 33.284 
1921 103.680 	- 103.733 31.969 1973 106.488 	- 106.541 33.310 
1922 103.734 	- 103.787 31.994 1974 106.542 	- 106.595 33.336 

1923 103.788 	- 103.841 32.020 1975 106.596 	- 106.649 33.362 
1924 103.842 	- 103.895 32.045 1976 106.650 	- 106.703 33.388 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/901 

noch Anlage 2 (zu § 32 a Abs. 4 EStG) 
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in DM 

tarifliche 
Einkommen

-
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1977 106.704 	- 106.757 33.414 2029 109.512 	- 109.565 34.781 

1978 106.758 	- 106.811 33.440 2030 109.566 	- 109.619 34.808 

1979 106.812 	- 106.865 33.466 2031 109.620 	- 109.673 34.834 

1980 106.866 	- 106.919 33.492 2032 109.674 	- 109.727 34.861 

1981 106.920 	- 106.973 33.518 2033 109.728 	- 109.781 34.887 

1982 106.974 	- 107.027 33.545 2034 109.782 	- 109.835 34.914 

1983 107.028 	- 107.081 33.571 2035 109.836 	- 109.889 34.941 

1984 107.082 	- 107.135 33.597 2036 109.890 	- 109.943 34.967 

1985 107.136 	- 107.189 33.623 2037 109.944 	- 109.997 34.994 

1986 107.190 	-  107. 243 33.649 2038 109.998 	- 
110.0 51 

 35.020  

1987 107.244 	- 107.297 33.675 2039 110.052 	- 110.105 35.047 

1988 107.298 	- 107.351 33.701 2040 110.106 	- 110.159 35.074 

1989 107.352 	- 107.405 33.728 2041 110.160 	- 110.213 35.100 

1990 107.406 	- 107.459 33.754 2042 110.214 	- 110.267 35.127 

1991 107.460 	- 107.513 33.780 2043 110.268 	- 110.321 35.153 

1992 107.514 	- 107.567 33.806 2044 110.322 	- 110.375 35.180 

1993 107.568 	- 107.621 33.832 2045 110.376 	- 110.429 35.207 

1994 107.622 	- 107.675 33.858 2046 110.430 	- 110.483 35.233 

1995 107.676 	- 107.729 33.885 2047 110.484 	- 110.537 35.260 

1996 107.730 	- 107.783 33.911 2048 110.538 	- 110.591 35.287 

1997 107.784 	- 107.837 33.937 2049 110.592 	- 110.645 35.313 

1998 107.838 	- 107.891 33.963 2050 110.646 	- 110.699 35.340 

1999 107.892 	- 107.945 33.990 2051 110.700 	- 110.753 35.367 

2000 107.946 	- 107.999 34.016 2052 110.754 	- 110.807 35.394 

2001 108.000 	- 108.053 34.042 2053 110.808 	- 110.861 35.420 

2002 108.054 	- 108.107 34.068 2054 110.862 	- 110.915 35.447 

2003 108.108 	- 108.161 34.095 2055 110.916 	- 110.969 35.474 

2004 108.162 	- 108.215 34.121 2056 110.970 	- 111.023 35.501 

2005 108.216 	- 108.269 34.147 2057 111.024 	- 111.077 35.527 

2006 108.270 	- 108.323 34.174 2058 111.078 	- 111.131 35.554 

2007 108.324 	- 108.377 34.200 2059 111.132 	- 111.185 35.581 

2008 108.378 	- 108.431 34.226 2060 111.186 	- 111.239 35.608 

2009 108.432 	- 108.485 34.253 2061 111.240 	- 111.293 35.634 

2010 108.486 	- 108.539 34.279 2062 111.294 	- 111.347 35.661 

2011 108.540 	- 108.593 34.305 2063 111.348 	- 111.401 35.688 

2012 108.594 	- 108.647 34.332 2064 111.402 	- 111.455 35.715 

2013 108.648 	- 108.701 34.358 2065 111.456 	- 111.509 35.742 

2014 108.702 	- 108.755 34.384 2066 111.510 	- 111.563 35.769 

2015 108.756 	- 108.809 34.411 2067 111.564 	- 111.617 35.795 

2016 108.810 	- 108.863 34.437 2068 111.618 	- 111.671 35.822 

2017 108.864 	- 108.917 34.464 2069 111.672 	- 111.725 35.849 

2018 108.918 	- 108.971 34.490 2070 111.726 	- 111.779 35.876 

2019 108.972 	- 109.025 34.516 2071 111.780 	- 111.833 35.903 

2020 109.026 	- 109.079 34.543 2072 111.834 	- 111.887 35.930 
2021 109.080 	- 109.133 34.569 2073 111.888 	- 111.941 35.957 
2022 109.134 	- 109.187 34.596 2074 111.942 	- 111.995 35.984 

2023 109.188 	- 109.241 34.622 2075 111.996 	- 112.049 36.011 
2024 109.242 	- 109.295 34.649 2076 112.050 	- 112.103 36.037 
2025 109.296 	- 109.349 34.675 2077 112.104 	- 112.157 36.064 

2026 109.350 	- 109.403 34.702 2078 112.158 	- 112.211 36.091 

2027 109.404 	- 109.457 34.728 2079 112.212 	- 112.265 36.118 
2028 109.458 	- 109.511 34.755 2080 112.266 	- 112.319 36.145 
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2081 112.320 	- 112.373 36.172 2133 115.128 - 	115.181 37.587 
2082 112.374 	- 112.427 36.199 2134 115.182 - 	115.235 37.615 
2083 112.428 	- 112.481 36.226 2135 115.236 - 	115.289 37.642 
2084 112.482 	- 112.535 36.253 2136 115.290 - 	115.343 37.670 
2085 112.536 	- 112.589 36.280 2137 115.344 - 	115.397 37.697 
2086 112.590 	- 112.643 36.307 2138 115.398 - 	115.451 37.725 
2087 112.644 	- 112.697 36.334 2139 115.452 - 	115.505 37.752 
2088 112.698 	- 112.751 36.361 2140 115.506 - 	115.559 37.780 
2089 112.752 	- 112.805 36.388 2141 115.560 - 	115.613 37.807 
2090 112.806 	- 112.859 36.415 2142 115.614 - 	115.667 37.835 

2091 112.860 	- 112.913 36.443 2143 115.668 - 	115.721 37.862 
2092 112.914 	- 112.967 36.470 2144 115.722 - 	115.775 37.890 
2093 112.968 	- 113.021 36.497 2145 115.776 - 	115.829 37.917 
2094 113.022 	- 113.075 36.524 2146 115.830 - 	115.883 37.945 
2095 113.076 	- 113.129 36.551 2147 115.884 - 	115.937 37.972 
2096 113.130 	- 113.183 36.578 2148 115.938 - 	115.991 38.000 
2097 113.184 	- 113.237 36.605 2149 115.992 - 	116.045 38.027 
2098 113.238 	- 113.291 36.632 2150 116.046 - 	116.099 38.055 
2099 113.292 	- 113.345 36.659 2151 116.100 - 	116.153 38.083 
2100 113.346 	- 113.399 36.687 2152 116.154 - 	116.207 38.110 

2101 113.400 	- 113.453 36.714 2153 116.208 - 	116.261 38.138 
2102 113.454 	- 113.507 36.741 2154 116.262 - 	116.315 38.165 
2103 113.508 	- 113.561 36.768 2155 116.316 - 	116.369 38.193 
2104 113.562 	- 113.615 36.795 2156 116.370 - 	116.423 38.221 
2105 113.616 	- 113.669 36.822 2157 116.424 - 	116.477 38.248 
2106 113.670 	- 113.723 36.850 2158 116.478 - 	116.531 38.276 
2107 113.724 	- 113.777 36.877 2159 116.532 - 	116.585 38.304 
2108 113.778 	- 113.831 36.904 2160 116.586 - 	116.639 38.331 
2109 113.832 	- 113.885 36.931 2161 116.640 - 	116.693 38.359 
2110 113.886 	- 113.939 36.958 2162 116.694 - 	116.747 38.387 

2111 113.940 	- 113.993 36.986 2163 116.748 - 	116.801 38.414 
2112 113.994 	- 114.047 37.013 2164 116.802 - 	116.855 38.442 
2113 114.048 	- 114.101 37.040 2165 116.856 - 	116.909 38.470 
2114 114.102 	- 114.155 37.067 2166 116.910 - 	116.963 38.498 
2115 114.156 	- 114.209 37.095 2167 116.964 - 	117.017 38.525 
2116 114.210 	- 114.263 37.122 2168 117.018 - 	117.071 38.553 
2117 114.264 	- 114.317 37.149 2169 117.072 - 	117.125 38.581 
2118 114.318 	- 114.371 37.177 2170 117.126 - 	117.179 38.609 
2119 114.372 	- 114.425 37.204 2171 117.180 - 	117.233 38.636 
2120 114.426 	- 114.479 37.231 2172 117.234 - 	117.287 38.664 

2121 114.480 	- 114.533 37.259 2173 117.288 - 	117.341 38.692 
2122 114.534 	- 114.587 37.286 2174 117.342 - 	117.395 38.720 
2123 114.588 	- 114.641 37.313 2175 117.396 - 	117.449 38.748 
2124 114.642 	- 114.695 37.341 2176 117.450 - 	117.503 38.775 
2125 114.696 	- 114.749 37.368 2177 117.504 - 	117.557 38.803 
2126 114.750 	- 114.803 37.395 2178 117.558 - 	117.611 38.831 
2127 114.804 	- 114,857 37.423 2179 117.612 - 	117.665 38.859 
2128 114.858 	- 114.911 37.450 2180 117.666 - 	117.719 38.887 
2129 114.912 	- 114.965 37.478 2181 117.720 - 	117.773 38.915 
2130 114.966 	- 115.019 37.505 2182 117.774 - 	117.827 38.943 

2131 115.020 	- 115.073 37.532 2183 117.828 - 	117.881 38.970 
2132 115.074 	- 115.127 37.560 2184 117.882 - 	117.935 38.998 
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2185 117.936 	- 117.989 39.026 2226 120.150 	- 120.203 40.178 

2186 117.990 	- 118.043 39.054 2227 120.204 	- 120.257 40.206 

2187 118.044 	- 118.097 39.082 2228 120.258 	- 120.311 40.234 

2188 118.098 	- 118.151 39.110 2229 120.312 	- 120.365 40.262 

2189 118.152 	- 118.205 39.138 2230 120.366 	- 120.419 40.291 

2190 118.206 	- 118.259 39.166 2231 120.420 	- 120.473 40.319 

2191 118.260 	- 118.313 39.194 2232 120.474 	- 120.527 40.347 

2192 118.314 	- 118.367 39.222 2233 120.528 	- 120.581 40.376 

2193 118.368 	- 118.421 39.250 2234 120.582 	- 120.635 40.404 

2194 118.422 	- 118.475 39.278 2235 120.636 	- 120.689 40.432 

2195 118.476 	- 118.529 39.306 2236 120.690 	- 120.743 40.461 

2196 118.530 	- 118.583 39.334 2237 120.744 	- 120.797 40.489 

2197 118.584 	- 118.637 39.362 2238 120.798 	- 120.851 40.517 

2198 118.638 	- 118.691 39.390 2239 120.852 	- 120.905 40.546 

2199 118.692 	- 118.745 39.418 2240 120.906 	- 120.959 40.574 

2200 118.746 	- 118.799 39.446 2241 120.960 	- 121.013 40.603 

2201 118.800 	- 118.853 39.474 2242 121.014 	- 121.067 40.631 

2202 118.854 	- 118.907 39.502 2243 121.068 	- 121.121 40.659 

2203 118.908 	- 118.961 39.530 2244 121.122 	- 121.175 40.688 

2204 118.962 	- 119.015 39.558 2245 121.176 	- 121.229 40.716 

2205 119.016 	- 119.069 39.586 2246 121.230 	- 121.283 40.745 

2206 119.070 	- 119.123 39.614 2247 121.284 	- 121.337 40.773 

2207 119.124 	- 119.177 39.642 2248 121.338 	- 121.391 40.802 

2208 119.178 	- 119.231 39.670 2249 121.392 	- 121.445 40.830 

2209 119.232 	- 119.285 39.698 2250 121.446 	- 121.499 40.859 

2210 119.286 	- 119.339 39.727 2251 121.500 	- 121.553 40.887 

2211 119.340 	- 119.393 39.755 2252 121.554 	- 121.607 40.916 

2212 119.394 	- 119.447 39.783 2253 121.608 	- 121.661 40.944 

2213 119.448 	- 119.501 39.811 2254 121.662 	- 121.715 40.973 

2214 119.502 	- 119.555 39.839 2255 121.716 	- 121.769 41.001 

2215 119.556 	- 119.609 39.867 2256 121.770 	- 121.823 41.030 

2216 119.610 	- 119.663 39.895 2257 121.824 	- 121.877 41.058 

2217 119.664 	- 119.717 39.924 2258 121.878 	- 121.931 41.087 

2218 119.718 	- 119.771 39.952 2259 121.932 	- 121.985 41.115 

2219 119.772 	- 119.825 39.980 2260 121.986 	- 122.039 41.144 

2220 119.826 	- 119.879 40.008 2261 122.040 	- 122.093 41.172 

2221 119.880 	- 119.933 40.036 2262 122.094 	- 122.147 41.201 

2222 119.934 	- 119.987 40.065 2263 122.148 	- 122.201 41.230 

2223 119.988 	- 120.041 40.093 2264 122.202 	- 122.255 41.258 

2224 120.042 	- 120.095 40.121 2265 122.256 	- 122.309 41.287 

2225 120.096 	- 120.149 40.149 2266 122.310 	- 122.363 41.315 
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1 0 	- 107 0 53 5.616 	- 5.723 266 
2 108 	- 215 2 54 5.724 	- 5.831 274 
3 216 	- 323 6 55 5.832 	- 5.939 282 
4 324 	- 431 8 56 5.940 	- 6.047 288 
5 432 	- 539 12 57 6.048 	- 6.155 296 
6 540 	- 647 16 58 6.156 	- 6.263 304 
7 648 	- 755 18 59 6.264 	- 6.371 312 
8 756 	- 863 22 60 6.372 	- 6.479 320 
9 864 	- 971 26 61 6.480 	- 6.587 328 

10 972 	- 1.079 30 62 6.588 	- 6.695 336 

11 1.080 	- 1.187 34 63 6.696 	- 6.803 344 
12 1.188 	- 1.295 38 64 6.804 	- 6.911 352 
13 1.296 	- 1.403 42 65 6.912 	- 7.019 360 
14 1.404 	- 1.511 46 66 7.020 	- 7.127 368 
15 1.512 	- 1.619 50 67 7.128 	- 7.235 376 
16 1.620 	- 1.727 54 68 7.236 	- 7.343 384 
17 1.728 	- 1.835 58 69 7.344 	- 7.451 392 
18 1.836 	- 1.943 62 70 7.452 	- 7.559 402 
19 1.944 	- 2.051 66 71 7.560 	- 7.667 410 
20 2.052 	- 2.159 72 72 7.668 	- 7.775 418 

21 2.160 	- 2.267 76 73 7.776 	- 7.883 428 
22 2.268 	- 2.375 80 74 7.884 	- 7.991 436 
23 2.376 	- 2.483 86 75 7.992 	- 8.099 446 
24 2.484 	- 2.591 90 76 8.100 	- 8.207 454 
25 2.592 	- 2.699 96 77 8.208 	- 8.315 464 
26 2.700 	- 2.807 100 78 8.316 	- 8.423 474 
27 2.808 	- 2.915 106 79 8.424 	- 8.531 482 
28 2.916 	- 3.023 110 80 8.532 	- 8.639 492 
29 3.024 	- 3.131 116 81 8.640 	- 8.747 502 
30 3.132 	- 3.239 122 82 8.748 	- 8.855 510 

31 3.240 	- 3.347 126 83 8.856 	- 8.963 520 
32 3.348 	- 3.455 132 84 8.964 	- 9.071 530 
33 3.456 	- 3.563 138 85 9.072 	- 9.179 540 
34 3.564 	- 3.671 144 86 9.180 	- 9.287 550 
35 3.672 	- 3.779 150 87 9.288 	- 9.395 560 
36 3.780 	- 3.887 156 88 9.396 	- 9.503 570 
37 3.888 	- 3.995 162 89 9.504 	- 9.611 580 
38 3.996 	- 4.103 168 90 9.612 	- 9.719 590 
39 4.104 	- 4.211 174 91 9.720 	- 9.827 600 
40 4.212 	- 4.319 180 92 9.828 	- 9.935 610 

41 4.320 	- 4.427 186 93 9.936 	- 10.043 622 
42 4.428 	- 4.535 192 94 10.044 	- 10.151 632 
43 4.536 	- 4.643 198 95 10.152 	- 10.259 642 
44 4.644 	- 4.751 204 96 10.260 	- 10.367 654 
45 4.752 	- 4.859 212 97 10.368 	- 10.475 664 
46 4.860 	- 4.967 218 98 10.476 	- 10:583 674 
47 4.968 	- 5.075 224 99 10.584 	- 10.691 686 
48 5.076 	- 5.183 232 100 10.692 	- 10.799 696 
49 5.184 	- 5.291 238 101 10.800 	- 10.907 708 
50 5.292 	- 5.399 246 102 10.908 	- 11.015 718 

51 5.400 	- 5.507 252 103 11.016 	- 11.123 730 
52 5.508 	- 5.615 260 104 11.124 	- 11.231 742 
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105 11.232 	- 11.339 752 157 16.848 	- 16.955 1.458 

106 11.340 	- 11.447 764 158 16.956 	- 17.063 1.472 

107 11.448 	- 11.555 776 159 17.064 	- 17.171 1.488 

108 11.556 	- 11.663 788 160 17.172 	- 17.279 1.504 

109 11.664 	- 11.771 800 161 17.280 	- 17.387 1.520 

110 11.772 	- 11.879 812 162 17.388 	- 17.495 1.536 

111 11.880 	- 11.987 822 163 17.496 	- 17.603 1.552 

112 11.988 	- 12.095 834 164 17.604 	- 17.711 1.568 

113 12.096 	- 12.203 846 165 17.712 	- 17.819 1.586 

114 12.204 	- 12.311 860 166 17.820 	- 17.927 1.602 

115 12.312 	- 12.419 872 167 17.928 	- 18.035 1.618 

116 12.420 	- 12.527 884 168 18.036 	- 18.143 1.634 

117 12.528 	- 12.635 896 169 18.144 	- 18.251 1.650 

118 12.636 	- 12.743 908 170 18.252 	- 18.359 1.668 

119 12.744 	- 12.851 920 171 18.360 	- 18.467 1.684 

120 12.852 	- 12.959 934 172 18.468 	- 18.575 1.702 

121 12.960 	- 13.067 946 173 18.576 	- 18.683 1.718 

122 13.068 	- 13.175 960 174 18.684 	- 18.791 1.734 

123 13.176 	- 13.283 972 175 18.792 	- 18.899 1.752 

124 13.284 	- 13.391 984 176 18.900 	- 19.007 1.770 

125 13.392 	- 13.499 998 177 19.008 	- 19.115 1.786 

126 13.500 	- 13.607 1.010 178 19.116 	- 19.223 1.804 

127 13.608 	- 13.715 1.024 179 19.224 	- 19.331 1.822 

128 13.716 	- 13.823 1.038 180 19.332 	- 19.439 1.838 

129 13.824 	- 13.931 1.050 181 19.440 	- 19.547 1.856 

130 13.932 	- 14.039 1.064 182 19.548 	- 19.655 1.874 
131 14.040 	- 14.147 1.078 183 19.656 	- 19.763 1.892 

132 14.148 	- 14.255 1.092 184 19.764 	- 19.871 1.910 

133 14.256 	- 14.363 1.104 185 19.872 	- 19.979 1.928 

134 14.364 	- 14.471 1.118 186 19.980 	- 20.087 1.946 

135 14.472 	- 14.579 1.132 187 20.088 	- 20.195 1.964 
136 14.580 	- 14.687 1.146 188 20.196 	- 20.303 1.982 

137 14.688 	- 14.795 1.160 189 20.304 	- 20.411 2.000 

138 14.796 	- 14.903 1.174 190 20.412 	- 20.519 2.018 

139 14.904 	- 15.011 1.188 191 20.520 	- 20.627 2.036 

140 15.012 	- 15.119 1.202 192 20.628 	- 20.735 2.054 

141 15.120 	- 15.227 1.218 193 20.736 	- 20.843 2.072 
142 15.228 	- 15.335 1.232 194 20.844 	- 20.951 2.092 

143 15.336 	- 15.443 1.246 195 20.952 	- 21.059 2.110 
144 15.444 	- 15.551 1.260 196 21.060 	- 21.167 2.128 

145 15.552 	- 15.659 1.276 197 21.168 	- 21.275 2.148 
146 15.660 	- 15.767 1.290 198 21.276 	- 21.383 2.166 
147 15.768 	- 15.875 1.304 199 21.384 	- 21.491 2.186 
148 15.876 	- 15.983 1.320 200 21.492 	- 21.599 2.204 
149 15.984 	- 16.091 1.334 201 21.600 	- 21.707 2.224 

150 16.092 	- 16.199 1.350 202 21.708 	- 21 815 2.244 
151 16.200 	- 16.307 1.364 203 21.816 	- 21.923 2.262 

152 16.308 	- 16.415 1.380 204 21.924 	- 22.031 2.282 
153 16.416 	- 16.523 1.396 205 22.032 	- 22.139 2.302 
154 16.524 	- 16.631 1.410 206 22.140 	- 22.247 2.322 

155 16.632 	- 16.739 1.426 207 22.248 	- 22.355 2.340 
156 16.740 	- 16.847 1.442 208 22.356 	- 22.463 2.360 
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209 22.464 	- 22.571 2.380 261 28.080 	- 28.187 3.478 
210 22.572 	- 22.679 2.400 262 28.188 	- 28.295 3.500 
211 22.680 	- 22.787 2.420 263 28.296 	- 28.403 3.522 
212 22.788 	- 22.895 2.440 264 28.404 	- 28.511 3.544 
213 22.896 	- 23.003 2.460 265 28.512 	- 28.619 3.566 
214 23.004 	- 23.111 2.480 266 28.620 	- 28.727 3.588 
215 23.112 	- 23.219 2.500 267 28.728 	- 28.835 3.608 
216 23.220 	- 23.327 2.522 268 28.836 	- 28.943 3.630 
217 23.328 	- 23.435 2.542 269 28.944 	- 29.051 3.652 
218 23.436 	- 23.543 2.562 270 29.052 	- 29.159 3.674 

219 23.544 	- 23.651 2.582 271 29.160 	- 29.267 3.696 
220 23.652 	- 23.759 2.604 272 29.268 	- 29.375 3.718 
221 23.760 	- 23.867 2.624 273 29.376 	- 29.483 3.740 
222 23.868 	- 23.975 2.646 274 29.484 	- 29.591 3.762 
223 23.976 	- 24.083 2.666 275 29.592 	- 29.699 3.784 
224 24.084 	- 24.191 2.688 276 29.700 	- 29.807 3.806 
225 24.192 	- 24.299 2.708 277 29.808 	- 29.915 3.828 
226 24.300 	- 24.407 2.730 278 29.916 	- 30.023 3.850 
227 24.408 	- 24.515 2.750 279 30.024 	- 30.131 3.872 
228 24.516 	- 24.623 2.772 280 30.132 	- 30.239 3.894 

229 24.624 	- 24.731 2.792 281 30.240 	- 30.347 3.916 
230 24.732 	- 24.839 2.814 282 30.348 	- 30.455 3.938 
231 24.840 	- 24.947 2.834 283 30.456 	- 30.563 3.960 
232 24.948 	- 25.055 2.856 284 30.564 	- 30.671 3.982 
233 25.056 	- 25.163 2.878 285 30.672 	- 30.779 4.004 
234 25.164 	- 25.271 2.898 286 30.780 	- 30.887 4.026 
235 25.272 	- 25.379 2.920 287 30.888 	- 30.995 4.048 
236 25.380 	- 25.487 2.940 288 30.996 	- 31.103 4.072 
237 25.488 	- 25.595 2.962 289 31.104 	- 31.211 4.094 
238 25.596 	- 25.703 2.984 290 31.212 	- 31.319 4.116 

239 25.704 	- 25.811 3.004 291 31.320 	- 31.427 4.138 
240 25.812 	- 25.919 3.026 292 31.428 	- 31.535 4.160 
241 25.920 	- 26.027 3.048 293 31.536 	- 31.643 4.182 
242 26.028 	- 26.135 3.068 294 31.644 	- 31.751 4.204 
243 26.136 	- 26.243 3.090 295 31.752 	- 31.859 4.226 
244 26.244 	- 26.351 3.112 296 31.860 	- 31.967 4.250 
245 26.352 	- 26.459 3.134 297 31.968 	- 32.075 4.272 
246 26.460 	- 26.567 3.154 298 32.076 	- 32.183 4.294 
247 26.568 	- 26.675 3.176 299 32.184 	- 32.291 4.316 
248 26.676 	- 26.783 3.198 300 32.292 	- 32.399 4.338 

249 26.784 	- 26.891 3.220 301 32.400 	- 32.507 4.362 
250 26.892 	- 26.999 3.240 302 32.508 	- 32.615 4.384 
251 27.000 	- 27.107 3.262 303 32.616 	- 32.723 4.406 
252 27.108 	- 27.215 3.284 304 32.724 	- 32.831 4.428 
253 27.216 	- 27.323 3.306 305 32.832 	- 32.939 4.450 
254 27.324 	- 27.431 3.326 306 32.940 	- 33.047 4.474 
255 27.432 	- 27.539 3.348 307 33.048 	- 33.155 4.496 
256 27.540 	- 27.647 3.370 308 33.156 	- 33.263 4.518 
257 27.648 	- 27.755 3.392 309 33.264 	- 33.371 4.542 
258 27.756 	- 27.863 3.414 310 33.372 	- 33.479 4.564 

259 27.864 	- 27.971 3.434 311 33.480 	- 33.587 4.586 
260 27.972 	- 28.079 3.456 312 33.588 	- 33.695 4.608 
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313 33.696 	- 33.803 4.632 365 39.312 	- 39.419 5.832 

314 33.804 	- 33.911 4.654 366 39.420 	- 39.527 5.856 

315 33.912 	- 34.019 4.676 367 39.528 	- 39.635 5.880 

316 34.020 	- 34.127 4.700 368 39.636 	- 39.743 5.904 

317 34.128 	- 34.235 4.722 369 39.744 	-. 39.851 5.926 

318 34.236 	- 34.343 4.744 370 39.852 	- 39.959 5.950 

319 34.344 	- 34.451 4.768 371 39.960 	- 40.067 5.974 

320 34.452 	- 34.559 4.790 372 40.068 	- 40.175 5.998 

321 34.560 	- 34.667 4.814 373 40.176 	- 40.283 6.022 

322 34.668 	- 34.775 4.836 374 40.284 	- 4U..391 6.046 

323 34.776 	- 34.883 4.858 375 40.392 	- 40.499 6.070 

324 34.884 	- 34.991 4.882 376 40.500 	- 40.607 6.092 

325 34.992 	- 35.099 4.904 377 40.608 	- 40.715 6.116 

326 35.100 	- 35.207 4.928 378 40.716 	- 40.823 6.140 

327 35.208 	- 35.315 4.950 379 40.824 	- 40.931 6.164 

328 35.316 	- 35.423 4.974 380 40.932 	- 41.039 6.188 

329 35.424 	- 35.531 4.996 381 41.040 	- 41.147 6.212 

330 35.532 	- 35.639 5,018 382 41.148 	- 41.255 6.236 

331 35.640 	- 35.747 5.042 383 41.256 	- 41.363 6.260 

332 35.748 	- 35.855 5.064 384 41.364 	- 41.471 6.284 

333 35.856 	- 35.963 5.088 385 41.472 	- 41.579 6.308 

334 35.964 	- 36.071 5.110 386 41.580 	- 41.687 6.332 

335 36.072 	- 36.179 5.134 387 41.688 	- 41.795 6.356 

336 36.180 	- 36,287 5.156 388 41.796 	- 41.903 6.380 

337 36.288 	- 36.395 5.180 389 41.904 	- 42.011 6.404 

338 36.396 	- 36.503 5.202 390 42.012 	- 42.119 6.428 

339 36.504 	- 36.611 5.226 391 42.120 	- 42.227 6.452 

340 36.612 	- 36.719 5.250 392 42.228 	- 42.335 6.476 

341 36.720 	- 36.827 5.272 393 42.336 	- 42.443 6.500 

342 36.828 	- 36.935 5.296 394 42.444 	- 42.551 6.524 

343 36.936 	- 37.043 5.318 395 42.552 	- 42.659 6.548 
344 37.044 	- 37.151 5.342 396 42.660 	- 42.767 6.572 

345 37.152 	- 37.259 5.364 397 42.768 	- 42.875 6.596 

346 37.260 	- 37.367 5.388 398 42.876 	- 42.983 6.620 
347 37.368 	- 37.475 5.412 399 42.984 	- 43.091 6.644 

348 37.476 	- 37.583 5.434 400 43.092 	- 43.199 6.668 

349 37.584 	- 37.691 5.458 401 43.200 	- 43.307 6.692 

350 37.692 	- 37.799 5.482 402 43.308 	- 43.415 6.716 

351 37.800 	- 37.907 5.504 403 43.416 	- 43.523 6.740 

352 37.908 	- 38.015 5.528 404 43.524 	- 43.631 6.764 

353 38.016 	- 38.123 5.552 405 43.632 	- 43.739 6.790 

354 38.124 	- 38.231 5.574 406 43.740 	- 43.847 6.814 

355 38.232 	- 38.339 5.598 407 43.848 	- 43.955 6.838 

356 38.340 	- 38.447 5.622 408 43.956 	- 44.063 6.862 

357 38.448 	- 38.555 5.644 409 44.064 	- 44.171 6.886 

358 38.556 	- 38.663 5.668 410 44.172 	- 44.279 6.910 

359 38.664 	- 38.771 5.692 411 44.280 	- 44.387 6.936 

360 38.772 	- 38.879 5.716 412 44.388 	- 44.495 6.960 

361 38.880 	- 38.987 5.738 413 44.496 	- 44,603 6.984 
362 38.988 	- 39,095 5.762 414 44.604 	- 44.711 7.008 

363 39.096 	- 39.203 5.786 415 44.712 	- 44.819 7.032 

364 39.204 	- 39.311 5.810 416 44.820 	- 44.927 7.058 
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417 44.928 	- 45.035 7.082 469 50.544 	- 50.651 8.378 
418 45.036 	- 45.143 7.106 470 50.652 	- 50.759 8.404 
419 45.144 	- 45.251 7.130 471 50.760 	- 50.867 8.430 
420 45.252 	- 45.359 7.156 472 50.868 	- 50.975 8.454 
421 45.360 	- 45.467 7.180 473 50.976 	- 51.083 8.480 
422 45.468 	- 45.575 7.204 474 51.084 	- 51.191 8.506 
423 45.576 	- 45.683 7.228 475 51.192 	- 51.299 8.532 
424 45.684 	- 45.791 7.254 476 51.300 	- 51.407 8.556 
425 45.792 	- 45.899 7.278 477 51.408 	- 51.515 8.582 
426 45.900 	- 46.007 7.302 478 51.516 	- 51.623 8.608 

427 46.008 	- 46.115 7.328 479 51.624 	- 51.731 8.634 
428 46.116 	- 46.223 7.352 480 51.732 	- 51.839 8.658 
429 46.224 	- 46.331 7.376 481 51.840 	- 51.947 8.684 
430 46.332 	- 46.439 7.402 482 51.948 	- 52.055 8.710 
431 46.440 	- 46.547 7.426 483 52.056 	- 52.163 8.736 
432 46.548 	- 46.655 7.450 484 52.164 	- 52.271 8.762 
433 46.656 	- 46.763 7.476 485 52.272 	- 52.379 8.788 
434 46.764 	- 46.871 7.500 486 52.380 	- 52.487 8.812 
435 46.872 	- 46.979 7.526 487 52.488 	- 52.595 8.838 
436 46.980 	- 47.087 7.550 488 52.596 	- 52.703 8.864 

437 47.088 	- 47.195 7.574 489 52.704 	- 52.811 8.890 
438 47.196 	- 47.303 7.600 490 52.812 	- 52.919 8.916 
439 47.304 	- 47.411 7.624 491 52.920 	- 53.027 8.942 
440 47.412 	- 47.519 7.650 492 53.028 	- 53.135 8.968 
441 47.520 	- 47.627 7.674 493 53.136 	- 53.243 8.994 
442 47.628 	- 47.735 7.700 494 53.244 	- 53.351 9.020 
443 47.736 	- 47.843 7.724 495 53.352 	- 53.459 9.044 
444 47.844 	- 47.951 7.748 496 53.460 	- 53.567 9.070 
445 47.952 	- 48.059 7.774 497 53.568 	- 53.675 9.096 
446 48.060 	- 48.167 7.798 498 53.676 	- 53.783 9.122 

447 48.168 	- 48.275 7.824 499 53.784 	- 53.891 9.148 
448 48.276 	- 48.383 7.848 500 53.892 	- 53.999 9.174 
449 48.384 	- 48.491 7.874 501 54.000 	- 54.107 9.200 
450 48.492 	- 48.599 7.900 502 54.108 	- 54.215 9.226 
451 48.600 	- 48.707 7.924 503 54.216 	- 54.323 9.252 
452 48.708 	- 48.815 7.950 504 54.324 	- 54.431 9.278 
453 48.816 	- 48.923 7.974 505 54.432 	- 54.539 9.304 
454 48.924 	- 49.031 8.000 506 54.540 	- 54.647 9.330 
455 49.032 	- 49.139 8.024 507 54.648 	- 54.755 9.356 
456 49.140 	- 49.247 8.050 508 54.756 	- 54.863 9.382 

457 49.248 	- 49.355 8.074 509 54.864 	- 54.971 9.408 
458 49.356 	- 49.463 8.100 510 54.972 	- 55.079 9.434 
459 49.464 	- 49.571 8.126 511 55.080 	- 55.187 9.460 
460 49.572 	- 49.679 8.150 512 55.188 	- 55.295 9.488 
461 49.680 	- 49.787 8.176 513 55.296 	- 55.403 9.514 
462 49.788 	- 49.895 8.202 514 55.404 	- 55.511 9.540 
463 49.896 	- 50.003 8.226 515 55.512 	- 55.619 9.566 
464 50.004 	- 50.111 8.252 516 55.620 	- 55.727 9.592 
465 50.112 	- 50.219 8.276 517 55.728 	- 55.835 9.618 
466 50.220 	- 50.327 8.302 518 55.836 	- 55.943 9.644 

467 50.328 	- 50.435 8.328 519 55.944 	- 56.051 9.670 
468 50.436 	- 50.543 8.354 520 56.052 	- 56.159 9.696 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/901 

noch Anlage 3 (zu § 32a Abs. 5 EStG) 

noch Einkommensteuer - Splittingtabelle 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM von bis von bis 

521 56.160 	- 56.267 9.724 573 61.776 	- 61.883 11.116 
522 56.268 	- 56.375 9.750 574 61.884 	- 61.991 11.144 
523 56.376 	- 56.483 9.776 575 61.992 	- 62.099 11.170 
524 56.484 	- 56.591 9.802 576 62.100 	- 62.207 11.198 

525 56.592 	- 56.699 9.828 577 62.208 	- 62.315 11.226 
526 56.700 	- 56.807 9.856 578 62.316 	- 62.423 11.252 

527 56.808 	- 56.915 9.882 579 62.424 	- 62.531 11.280 
528 56.916 	- 57.023 9.908 580 62.532 	- 62.639 11.308 
529 57.024 	- 57.131 9.934 581 62.640 	- 62.747 11.334 

530 57.132 	- 57.239 9. 960 582 62.748 	- 62.855 11.362 

531 57.240 	- 57.347 9.988 583 62.856 	- 62.963 11.390 

532 57.348 	- 57.455 10.014 584 62.964 	- 63.071 11.416 
533 57.456 	- 57.563 10.040 585 63.072 	- 63.179 11.444 

534 57.564 	- 57.671 10.066 586 63.180 	- 63.287 11.472 

535 57.672 	- 57.779 10.094 587 63.288 	- 63.395 11.500 
536 57.780 	- 57.887 10.120 588 63.396 	- 63.503 11.526 

537 57.888 	- 57.995 10.146 589 63.504 	- 63.611 11.554 
538 57.996 	- 58.103 10.174 590 63.612 	- 63.719 11.582 
539 58.104 	- 58.211 10.200 591 63.720 	- 63.827 11.610 

540 58.212 	- 58.319 10.226 592 63.828 	- 63.935 11.636 

541 58.320 	- 58.427 10.254 593 63.936 	- 64.043 11.664 
542 58.428 	- 58.535 10.280 594 64.044 	- 64.151 11.692 

543 58.536 	- 58.643 10.306 595 64.152 	- 64.259 11.720 
544 58.644 	- 58.751 10.334 596 64.260 	- 64.367 11.748 
545 58.752 	- 58.859 10.360 597 64.368 	- 64.475 11.774 
546 58.860 	- 58.967 10.386 598 64.476 	- 64.583 11.802 
547 58.968 	- 59.075 10.414 599 64.584 	- 64.691 11.830 
548 59.076 	- 59.183 10.440 600 64.692 	- 64.799 11.858 
549 59.184 	- 59.291 10.468 601 64.800 	- 64.907 11.886 
550 59.292 	- 59.399 10.494 602 64.908 	- 65.015 11.914 

551 59.400 	- 59.507 10.520 603 65.016 	- 65.123 11.942 
552 59.508 	- 59.615 10.548 604 65.124 	- 65.231 11.970 
553 59.616 	- 59.723 10.574 605 65.232 	- 65.339 11.996 
554 59.724 	- 59.831 10.602 606 65.340 	- 65.447 12.024 
555 59.832 	- 59.939 10.628 607 65.448 	- 65.555 12.052 
556 59.940 	- 60.047 10.656 608 65.556 	- 65.663 12.080 
557 60.048 	- 60.155 10.682 609 65.664 	- 65.771 12.108 
558 60.156 	- 60.263 10.710 610 65.772 	- 65.879 12.136 
559 60.264 	- 60.371 10.736 611 65.880 	- 65.987 12.164 
560 60.372 	- 60.479 10.764 612 65.988 	- 66.095 12.192 

561 60.480 	- 60.587 10.790 613 66.096 	- 66.203 12.220 
562 60.588 	- 60.695 10.818 614 66.204 	- 66.311 12.248 
563 60.696 	- 60.803 10.844 615 66.312 	- 66.419 12.276 
564 60.804 	- 60.911 10.872 616 66.420 	- 66.527 12.304 
565 60.912 	- 61.019 10.898 617 66.528 	- 66.635 12.332 
566 61.020 	- 61.127 10.926 618 66.636 	- 66.743 12.360 
567 61.128 61.235 10.952 619 66.744 	- 66.851 12.388 
568 61.236 	- 61.343 10.980 620 66.852 	- 66.959 12.416 
569 61.344 	- 61.451 11.008 621 66.960 	- 67.067 12.444 
570 61.452 	- 61.559 11.034 622 67.068 	- 67.175 12.472 

571 61.560 	- 61.667 11.062 623 67.176 	- 67.283 12.500 
572 61.668 	- 61.775 11.088 624 67.284 	- 67.391 12.528 
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625 67.392 	- 67.499 12.556 677 73.008 	- 73.115 14.046 
626 67.500 	- 67.607 12.584 678 73.116 	- 73.223 14.074 
627 67.608 	- 67.715 12.612 679 73.224 	- 73.331 14.104 
628 67.716 	- 67.823 12.642 680 73.332 	- 73.439 14.132 
629 67.824 	- 67.931 12.670 681 73.440 	- 73.547 14.162 
630 67.932 	- 68.039 12.698 682 73.548 	- 73.655 14.190 
631 68.040 	- 68.147 12.726 683 73:656 	- 73.763 14.220 
632 68.148 	- 68.255 12.754 684 73.764 	- 73.871 14.250 
633 68.256 	- 68.363 12.782 685 73.872 	- 73.979 14.278 
634 68.364 	- 68.471 12.810 686 73.980 	- 74.087 14.308 

635 68.472 	- 68.579 12.840 687 74.088 	- 74.195 14.336 
636 68.580 	- 68.687 12.868 688 74.196 	- 74.303 14.366 
637 68.688 	- 68.795 12.896 689 74.304 	- 74.411 14.396 
638 68.796 	- 68.903 12.924 690 74.412 	- 74.519 14.424 
639 68.904 	- 69.011 12.952 691 74.520 	- 74.627 14.454 
640 69.012 	- 69.119 12.982 692 74.628 	- 74.735 14.484 
641 69.120 	- 69.227 13.010 693 74.736 	- 74.843 14.512 
642 69.228 	- 69.335 13.038 694 74.844 	- 74.951 14.542 
643 69.336 	- 69.443 13.066 695 74.952 	- 75.059 14.572 
644 69.444 	- 69.551 13.094 696 75.060 	- 75.167 14.600 

645 69.552 	- 69.659 13.124 697 75.168 	- 75.275 14.630 
646 69.660 	- 69.767 13.152 698 75.276 	- 75.383 14.660 
647 69.768 	- 69.875 13.180 699 75.384 	- 75.491 14.690 
648 69.876 	- 69.983 13.210 700 75.492 	- 75.599 14.718 
649 69.984 	- 70.091 13.238 701 75.600 	- 75.707 14.748 
650 70.092 	- 70.199 13.266 702 75.708 	- 75.815 14.778 
651 70.200 	- 70.307 13.294 703 75.816 	- 75.923 14.808 
652 70.308 	- 70.415 13.324 704 75.924 	- 76.031 14.836 
653 70.416 	- 70.523 13.352 705 76.032 	- 76.139 14.866 
654 70.524 	- 70.631 13.380 706 76.140 	- 76.247 14.896 

655 70.632 	- 70.739 13.410 707 76.248 	- 76.355 14.926 
656 70.740 	- 70.847 13.438 708 76.356 	- 76.463 14.956 
657 70.848 	- 70.955 13.466 709 76.464 	- 76.571 14.984 
658 70.956 	- 71.063 13.496 710 76.572 	- 76.679 15.014 
659 71.064 	- 71.171 13.524 711 76.680 	- 76.787 15.044 
660 71.172 	- 71.279 13.554 712 76.788 	- 76.895 15.074 
661 71.280 	- 71.387 13.582 713 76.896 	- 77.003 15.104 
662 71.388 	- 71.495 13.610 714 77.004 	- 77.111 15.134 
663 71.496 	- 71.603 13.640 715 77.112 	- 77.219 15.164 
664 71.604 	- 71.711 13.668 716 77.220 	- 77.327 15.192 

665 71.712 	- 71.819 13.698 717 77.328 	- 77.435 15.222 
666 71.820 	- 71.927 13.726 718 77.436 	- 77.543 15.252 
667 71.928 	- 72.035 13.756 719 77.544 	- 77.651 15.282 
668 72.036 	- 72.143 13.784 720 77.652 	- 77.759 15.312 
669 72.144 	- 72.251 13.812 721 77.760 	- 77.867 15.342 
670 72.252 	- 72.359 13.842 722 77.868 	- 77.975 15.372 
671 72.360 	- 72.467 13.870 723 77.976 	- 78.083 15.402 
672 72.468 	- 72.575 13.900 724 78.084 	- 78.191 15.432 
673 72.576 	- 72.683 13.928 725 78.192 	- 78.299 15.462 
674 72.684 	- 72.791 13.958 726 78.300 	- 78.407 15.492 

675 72.792 	- 72.899 13.986 727 78.408 	- 78.515 15.522 
676 72.900 	- 73.007 14.016 728 78.516 	- 78.623 15.552 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache  13/901  

noch Anlage 3 (zu § 32a Abs. 5 EStG)  

noch Einkommensteuer - Splittingtabelle  

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche  
Einkommen

-

steuer  
in DM  von bis von bis 

729 78.624 	- 78.731 15.582 781 84.240 	- 84.347 17.166  
730 78.732 	- 78.839 15.612 782 84.348 	- 84.455 17.196  
731 78.840 	- 78.947 15.642 783 84.456 	- 84.563 17.228  
732 78.948 	- 79.055 15.672 784 84.564 	- 84.671 17.258  
733 79.056 	- 79.163 15.702 785 84.672 	- 84.779 17.290  
734 79.164 	- 79.271 15.732 786 84.780 	- 84.887 17.320  
735 79.272 	- 79.379 15.762 787 84.888 	- 84.995 17.352  
736 79.380 	- 79.487 15.792 788 84.996 	- 85.103 17.382  
737 79.488 	- 79.595 15.822 789 85.104 	- 85.211 17.414  
738 79.596 	- 79.7 03 15.852 790 85.212 	-  85 319 17 444 

739 79.704 	- 79.811 15.882 791 85.320 	- 85.427 17.476  
740 79.812 	- 79.919 15.912 792 85.428 	- 85.535 17.508  
741 79.920 	- 80.027 15.942 793 85.536 	- 85.643 17.538  
742 80.028 	- 80.135 15.974 794 85.644 	- 85.751 17.570  
743 80.136 	- 80.243 16.004 795 85.752 	- 85.859 17.600  
744 80.244 	- 80.351 16.034 796 85.860 	- 85.967 17.632  
745 80.352 	- 80.459 16.064 797 85.968 	- 86.075 17.662  
746 80.460 	- 80.567 16.094 798 86.076 	- 86.183 17.694  
747 80.568 	- 80.675 16.124 799 86.184 	- 86.291 17.726  
748 80.676 	- 80.783 16.154 800 86.292 	- 86.399 17.756  

749 80.784 	- 80.891 16.186 801 86.400 	- 86.507 17.788  
750 80.892 	- 80.999 16.216 802 86.508 	- 86.615 17.820  
751 81.000 	- 81.107 16.246 803 86.616 	- 86.723 17.850  
752 81.108 	- 81.215 16.276 804 86.724 	- 86.831 17.882  
753 81.216 	- 81.323 16.306 805 86.832 	- 86.939 17.914  
754 81.324 	- 81.431 16.338 806 86.940 	- 87.047 17.944  
755 81.432 	- 81.539 16.368 807 87.048 	- 87.155 17.976  
756 81.540 	- 81.647 16.398 808 87.156 	- 87.263 18.008  
757 81.648 	- 81.755 16.428 809 87.264 	- 87.371 18.038  
758 81.756 	- 81.863 16.460 810 87.372 	- 87.479 18.070  

759 81.864 	- 81.971 16.490 811 87.480 	- 87.587 18.102  
760 81.972 	- 82.079 16.520 812 87.588 	- 87.695 18.134  
761 82.080 	- 82.187 16.550 813 87.696 	- 87.803 18.164  
762 82.188 	- 82.295 16.582 814 87.804 	- 87.911 18.196  
763 82.296 	- 82.403 16.612 815 87.912 	- 88.019 18.228  
764 82.404 	- 82.511 16.642 816 88.020 	- 88.127 18.260  
765 82.512 	- 82.619 16.674 817 88.128 	- 88.235 18.290  
766 82.620 	- 82.727 16.704 818 88.236 	- 88.343 18.322  
767 82.728 	- 82.835 16.734 819 88.344 	- 88.451 18.354  
768 82.836 	- 82.943 16.766 820 88.452 	- 88.559 18.386  

769 82.944 	- 83.051 16.796 821 88.560 	- 88.667 18.418  
770 83.052 	- 83.159 16.826 822 88.668 	- 88.775 18.448  
771 83.160 	- 83.267 16.858 823 88.776 	- 88.883 18.480  
772 83.268 	- 83.375 16.888 824 88.884 	- 88.991 18.512  
773 83.376 	- 83.483 16.918 825 88.992 	- 89.099 18.544  
774 83.484 	- 83.591 16.950 826 89.100 	- 89.207 18.576  
775 83.592 	- 83.699 16.980 827 89.208 	- 89.315 18.608  
776 83.700 	- 83.807 17.012 828 89.316 	- 89.423 18.640  
777 83.808 	- 83.915 17.042 829 89.424 	- 89.531 18.670  
778 83.916 	- 84.023 17.074 830 89.532 	- 89.639 18.702  

779 84.024 	- 84.131 17.104 831 89.640 	- 89.747 18.734  
780 84.132 	- 84.239 17.134 832 89.748 	- 89.855 18.766  
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833 89.856 	- 89.963 18.798 885 95.472 - 	95.579 20.478 
834 89.964 	- 90.071 18.830 886 95.580 - 	95.687 20.512 
835 90.072 	- 90.179 18.862 887 95.688 - 	95.795 20.544 
836 90.180 	- 90.287 18.894 888 95.796 - 	95.903 20.576 
837 90.288 	- 90.395 18.926 889 95.904 - 	96.011 20.610 
838 90.396 	- 90.503 18.958 890 96.012 - 	96.119 20.642 
839 90.504 	- 90.611 18.990 891 96.120 - 	96.227 20.676 
840 90.612 	- 90.719 19.022 892 96.228 - 	96.335 20.708 
841 90.720 	- 90.827 19.054 893 96.336 - 	96.443 20.740 
842 90.828 	- 90.935 19.086 894 96.444 - 	96.551 20.774 

843 90.936 	- 91.043 19.118 895 96.552 - 	96.659 20.806 
844 91.044 	- 91.151 19.150 896 96.660 - 	96.767 20.840 
845 91.152 	- 91.259 19.182 897 96.768 - 	96.875 20.872 
846 91.260 	- 91.367 19.214 898 96.876 - 	96.983 20.906 
847 91.368 	- 91.475 19.246 899 96.984 - 	97.091 20.938 
848 91.476 	- 91.583 19.278 900 97.092 - 	97.199 20.972 
849 91.584 	- 91.691 19.310 901 97.200 - 	97.307 21.004 
850 91.692 	- 91.799 19.342 902 97.308 - 	97.415 21.038 
851 91.800 	- 91.907 19.374 903 97.416 - 	97.523 21.072 
852 91.908 	- 92.015 19.406 904 97.524 - 	97.631 21.104 

853 92.016 	- 92.123 19.438 905 97.632 - 	97.739 21.138 
854 92.124 	- 92.231 19.470 906 97.740 - 	97.847 21.170 
855 92.232 	- 92.339 19.504 907 97.848 - 	97.955 21.204 
856 92.340 	- 92.447 19.536 908 97.956 - 	98.063 21.236 
857 92.448 	- 92.555 19.568 909 98.064 - 	98.171 21.270 
858 92.556 	- 92.663 19.600 910 98.172 - 	98.279 21.304 
859 92.664 	- 92.771 19.632 911 98.280 - 	98.387 21.336 
860 92.772 	- 92.879 19.664 912 98.388 - 	98.495 21.370 
861 92.880 	- 92.987 19.696 913 98.496 - 	98.603 21.402 
862 92.988 	- 93.095 19.730 914 98.604 - 	98.711 21.436 

863 93.096 	- 93.203 19.762 915 98.712 - 	98.819 21.470 
864 93.204 	- 93.311 19.794 916 98.820 - 	98.927 21.502 
865 93.312 	- 93.419 19.826 917 98.928 - 	99.035 21.536 
866 93.420 	- 93.527 19.858 918 99.036 - 	99.143 21.570 
867 93.528 	- 93.635 19.892 919 99.144 - 	99.251 21.602 
868 93.636 	- 93.743 19.924 920 99.252 - 	99.359 21.636 
869 93.744 	- 93.851 19.956 921 99.360 - 	99.467 21.670 
870 93.852 	- 93.959 19.988 922 99.468 - 	99.575 21.702 
871 93.960 	- 94.067 20.022 923 99.576 - 	99.683 21.736 
872 94.068 	- 94.175 20.054 924 99.684 - 	99.791 21.770 

873 94.176 	- 94.283 20.086 925 99.792 - 	99.899 21.804 
874 94.284 	- 94.391 20.118 926 99.900 - 	100.007 21.836 
875 94.392 	- 94.499 20.152 927 100.008 - 	100.115 21.870 
876 94.500 	- 94.607 20.184 928 100.116 - 	100.223 21.904 
877 94.608 	- 94.715 20.216 929 100.224 - 	100.331 21.938 
878 94.716 	- 94.823 20.250 930 100.332 - 	100.439 21.970 
879 94.824 	- 94.931 20.282 931 100.440 - 	100.547 22.004 
880 94.932 	- 95.039 20.314 932 100.548 - 	100.655 22.038 
881 95.040 	- 95.147 20.348 933 100.656 - 	100.763 22.072 
882 95.148 	- 95.255 20.380 934 100.764 - 	100.871 22.106 

883 95.256 	- 95.363 20.412 935 100.872 - 	100.979 22.138 
884 95.364 	- 95.471 20.446 936 100.980 - 	101.087 22.172 
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937 101.088 	- 101.195 22.206 989 106.704 	- 106.811 23.982 

938 101.196 	- 101.303 22.240 990 106.812 	- 106.919 24.016 
939 101.304 	- 101.411 22.274 991 106.920 	- 107.027 24.052 
940 101.412 	- 101.519 22.308 992 107.028 	- 107.135 24.086 
941 101.520 	- 101.627 22.342 993 107.136 	- 107.243 24.120 
942 101.628 	- 101.735 22.376 994 107.244 	- 107.351 24.156 

943 101.736 	- 101.843 22.408 995 107.352 	- 107.459 24.190 
944 101.844 	- 101.951 22.442 996 107.460 	- 107.567 24.226 

945 101.952 	- 102.059 22.476 997 107.568 	- 107.675 24.260 
946 102.060 	- 102.167 22.510 998 107.676 	- 107.783 24.294 

94 7 102.168 	- 102.275 22.544 999 107.784 	- 107.891 24.330 
948 102.276 	- 102.383 22.578 1000 107.892 	- 107.999 24.364 
949 102.384 	- 102.491 22.612 1001 108.000 	- 108.107 24.398 
950 102.492 	- 102.599 22.646 1002 108.108 	- 108.215 24.434 
951 102.600 	- 102.707 22.680 1003 108.216 	- 108.323 24.468 
952 102.708 	- 102.815 22.714 1004 108.324 	- 108.431 24.504 
953 102.816 	- 102,923 22.748 1005 108.432 	- 108.539 24.538 
954 102.924 	- 103.031 22.782 1006 108.540 	- 108.647 24.574 
955 103.032 	- 103.139 22.816 1007 108.648 	- 108.755 24.608 
956 103.140 	- 103.247 22.850 1008 108.756 	- 108.863 24.644 

957 103.248 	- 103.355 22.884 1009 108.864 	- 108.971 24.678 
958 103.356 	- 103.463 22.918 1010 108.972 	- 109.079 24.714 
959 103.464 	- 103.571 22.952 1011 109.080 	- 109.187 24.748 
960 103.572 	- 103.679 22.986 1012 109.188 	- 109.295 24.784 
961 103.680 	- 103.787 23.020 1013 109.296 	- 109.403 24.818 
962 103.788 	- 103.895 23.054 1014 109.404 	- 109.511 24.854 
963 103.896 	- 104.003 23.088 1015 109.512 	- 109.619 24.888 
964 104.004 	- 104.111 23.122 1016 109.620 	- 109.727 24.924 
965 104.112 	- 104.219 23.156 1017 109.728 	- 109.835 24.958 
966 104.220 	- 104.327 23.190 1018 109.836 	- 109.943 24.994 

967 104.328 	- 104.435 23.226 1019 109.944 	- 110.051 25.028 
968 104.436 	- 104.543 23.260 1020 110.052 	- 110.159 25.064 
969 104.544 	- 104.651 23.294 1021 110.160 	- 110.267 25.100 
970 104.652 	- 104.759 23.328 1022 110.268 	- 110.375 25.134 
971 104.760 	- 104.867 23.362 1023 110.376 	- 110.483 25.170 
972 104.868 	- 104.975 23.396 1024 110.484 	- 110.591 25.204 
973 104.976 	- 105.083 23.430 1025 110.592 	- 110.699 25.240 
974 105.084 	- 105.191 23.466 1026 110.700 	- 110.807 25.276 
975 105.192 	- 105.299 23.500 1027 110.808 	- 110.915 25.310 
976 105.300 	- 105.407 23.534 1028 110.916 	- 111.023 25.346 

977 105.408 	- 105.515 23.568 1029 111.024 	- 111.131 25.382 
978 105.516 	- 105.623 23.602 1030 111.132 	- 111.239 25.416 
979 105.624 	- 105.731 23.638 1031 111.240 	- 111.347 25.452 
980 105.732 	- 105.839 23.672 1032 111.348 	- 111.455 25.488 
981 105.840 	- 105.947 23.706 1033 111.456 	- 111.563 25.522 
982 105.948 	- 106.055 23.740 1034 111.564 	- 111.671 25.558 
983 106.056 	- 106.163 23.774 1035 111.672 	- 111.779 25.594 
984 106.164 	- 106.271 23.810 1036 111.780 	- 111.887 25.628 
985 106.272 	- 106.379 23.844 1037 111.888 	- 111.995 25.664 
986 106.380 	- 106.487 23.878 1038 111,996 	- 112.103 25.700 

987 106.488 	- 106.595 23.914 1039 112.104 	- 112.211 25.736 
988 106.596 	- 106.703 23.948 1040 112.212 	- 112.319 25.770 
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1041 112.320 	- 112.427 25.806 1093 117.936 	- 118.043 27.678 
1042 112.428 	- 112.535 25.842 1094 118.044 	- 118.151 27.714 
1043 112.536 	- 112.643 25.878 1095 118.152 	- 118.259 27.750 
1044 112.644 	- 112.751 25.912 1096 118.260 	- 118.367 27.788 
1045 112.752 	- 112.859 25.948 1097 118.368 	- 118.475 27.824 
1046 112.860 	- 112.967 25.984 1098 118.476 	- 118.583 27.860 
1047 112.968 	- 113.075 26.020 1099 118.584 	- 118.691 27.898 
1048 113.076 	- 113.183 26.056 1100 118.692 	- 118.799 27.934 
1049 113.184 	- 113.291 26.092 1101 118.800 	- 118.907 27.970 
1050 113.292 	- 113.399 26.126 1102 118.908 	- 119.015 28.006 

1051 113.400 	- 113.507 26.162 1103 119.016 	- 119.123 28.044 
1052 113.508 	- 113.615 26.198 1104 119.124 	- 119.231 28.080 
1053 113.616 	- 113.723 26.234 1105 119.232 	- 119.339 28.116 
1054 113.724 	- 113.831 26.270 1106 119.340 	- 119.447 28.154 
1055 113.832 	- 113.939 26.306 1107 119.448 	- 119.555 28.190 
1056 113.940 	- 114.047 26.342 1108 119.556 	- 119.663 28.226 
1057 114.048 	- 114.155 26.378 1109 119.664 	- 119.771 28.264 
1058 114.156 	- 114.263 26.412 1110 119.772 	- 119.879 28.300 
1059 114.264 	- 114.371 26.448 1111 119.880 	- 119.987 28.338 
1060 114.372 	- 114.479 26.484 1112 119.988 	- 120.095 28.374 

1061 114.480 	- 114.587 26.520 1113 120.096 	- 120.203 28.410 
1062 114.588 	- 114.695 26.556 1114 120.204 	- 120.311 28.448 
1063 114.696 	- 114.803 26.592 1115 120.312 	- 120.419 28.484 
1064 114.804 	- 114.911 26.628 1116 120.420 	- 120.527 28.522 
1065 114.912 	- 115.019 26.664 1117 120.528 	- 120.635 28.558 
1066 115.020 	- 115.127 26.700 1118 120.636 	- 120.743 28.594 
1067 115.128 	- 115.235 26.736 1119 120.744 	- 120.851 28.632 
1068 115.236 	- 115.343 26.772 1120 120.852 	- 120.959 28.668 
1069 115.344 	- 115.451 26.808 1121 120.960 	- 121.067 28.706 
1070 115.452 	- 115.559 26.844 1122 121.068 	- 121.175 28.742 

1071 115.560 	- 115.667 26.880 1123 121.176 	- 121.283 28.780 
1072 115.668 	- 115.775 26.916 1124 121.284 	- 121.391 28.816 
1073 115.776 	- 115.883 26.952 1125 121.392 	- 121.499 28.854 
1074 115.884 	- 115.991 26.988 1126 121.500 	- 121.607 28.890 
1075 115.992 	- 116.099 27.024 1127 121.608 	- 121.715 28.928 
1076 116.100 	- 116.207 27.060 1128 121.716 	- 121.823 28.964 
1077 116.208 	- 116.315 27.096 1129 121.824 	- 121.931 29.002 
1078 116.316 	- 116.423 27.134 1130 121.932 	- 122.039 29.038 
1079 116.424 	- 116.531 27.170 1131 122.040 	- 122.147 29.076 
1080 116.532 	- 116.639 27.206 1132 122.148 	- 122.255 29.114 

1081 116.640 	- 116.747 27.242 1133 122.256 	- 122.363 29.150 
1082 116.748 	- 116.855 27.278 1134 122.364 	- 122.471 29.188 
1083 116.856 	- 116.963 27.314 1135 122.472 	- 122.579 29.224 
1084 116.964 	- 117.071 27.350 1136 122.580 	- 122.687 29.262 
1085 117.072 	- 117.179 27.386 1137 122.688 	- 122.795 29.300 
1086 117.180 	- 117.287 27.424 1138 122.796 	- 122.903 29.336 
1087 117.288 	- 117.395 27.460 1139 122.904 	- 123.011 29.374 
1088 117.396 	- 117.503 27.496 1140 123.012 	- 123.119 29.410 
1089 117.504 	- 117.611 27.532 1141 123.120 	- 123.227 29.448 
1090 117.612 	- 117.719 27.568 1142 123.228 	- 123.335 29.486 

1091 117.720 	- 117.827 27.606 1143 123.336 	- 123.443 29.522 
1092 117.828 	- 117.935 27.642 1144 123.444 	- 123.551 29.560 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache  13/901  

no ch Anlage 3 (zu § 32a Abs. 5 EStG) 

noch Einkommensteuer - Splittingtabelle 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM von bis von bis 

1145 123.552 	- 123.659 29.598 1197 129.168 	- 129.275 31.566 

1146 123.660 	- 123.767 29.636 1198 129.276 	- 129.383 31.604 

1147 123.768 	- 123.875 29.672 1199 129.384 	- 129.491 31.642 

1148 123.876 	- 123.983 29.710 1200 129.492 	- 129.599 31.680 

1149 123.984 	- 124.091 29.748 1201 129.600 	- 129.707 31.718 

1150 124.092 	- 124.199 29.784 1202 129.708 	- 129.815 31.756 

1151 124.200 	- 124.307 29.822 1203 129.816 	- 129.923 31.796 

1152 124.308 124.415 29.860 1204 129.924 	- 130.031 31.834 

1153 124.416 	- 124.523 29.898 1205 130.032 	- 130.139 31.872 
1154 12 4.524 	- 124.631  29 934  1206 130. 140 

	- 
130 247 

 
31.910 

1155 124.632 	- 124.739 29.972 1207 130.248 	- 130.355 31.950 

1156 124.740 	- 124.847 30.010 1208 130.356 	- 130.463 31.988 

1157 124.848 	- 124.955 30.048 1209 130.464 	- 130.571 32.026 

1158 124.956 	- 125.063 30.086 1210 130.572 	- 130.679 32.064 
1159 125.064 	- 125.171 30.122 1211 130.680 	- 130.787 32.104 

1160 125.172 	- 125.279 30.160 1212 130.788 	- 130.895 32.142 

1161 125.280 	- 125.387 30.198 1213 130.896 	- 131.003 32.180 

1162 125.388 	- 125.495 30.236 1214 131.004 	- 131.111 32.218 
1163 125.496 	- 125.603 30.274 1215 131.112 	- 131.219 32.258 
1164 125.604 	- 125.711 30.312 1216 131.220 	- 131.327 32.296 

1165 125.712 	- 125.819 30.348 1217 131.328 	- 131.435 32.334 
1166 125.820 	- 125.927 30.386 1218 131.436 	- 131.543 32.374 
1167 125.928 	- 126.035 30.424 1219 131.544 	- 131.651 32.412 
1168 126.036 	- 126.143 30.462 1220 131.652 	- 131.759 32.450 
1169 126.144 	- 126.251 30.500 1221 131.760 	- 131.867 32.490 
1170 126.252 	- 126.359 30.538 1222 131.868 	- 131.975 32.528 
1171 126.360 	- 126.467 30.576 1223 131.976 	- 132.083 32.568 
1172 126.468 	- 126.575 30.614 1224 132.084 	- 132.191 32.606 
1173 126.576 	- 126.683 30.652 1225 132.192 	- 132.299 32.644 
1174 126.684 	- 126.791 30.690 1226 132.300 	- 132.407 32.684 

1175 126.792 	- 126.899 30.726 1227 132.408 	- 132.515 32.722 
1176 126.900 	- 127.007 30.764 1228 132.516 	- 132.623 32.762 
1177 127.008 	- 127.115 30.802 1229 132.624 	- 132.731 32.800 
1178 127.116 	- 127.223 30.840 1230 132.732 	- 132.839 32.838 
1179 127.224 	- 127.331 30.878 1231 132.840 	- 132.947 32.878 
1180 127.332 	- 127.439 30.916 1232 132.948 	- 133.055 32.916 
1181 127.440 	- 127.547 30.954 1233 133.056 	- 133.163 32.956 
1182 127.548 	- 127.655 30.992 1234 133.164 	- 133.271 32.994 
1183 127.656 	- 127.763 31.030 1235 133.272 	- 133.379 33.034 
1184 127.764 	- 127.871 31.068 1236 133.380 	- 133.487 33.072 

1185 127.872 	- 127.979 31.106 1237 133.488 	- 133.595 33.112 
1186 127.980 	- 128.087 31.146 1238 133.596 	- 133.703 33.150 
1187 128.088 	- 128.195 31,184 1239 133.704 	- 133.811 33.190 
1188 128.196 	- 128.303 31.222 1240 133.812 	- 133.919 33.228 
1189 128.304 	- 128.411 31.260 1241 133.920 	- 134.027 33.268 
1190 128.412 	- 128.519 31.298 1242 134.028 	- 134.135 33.306 
1191 128.520 	- 128.627 31.336 1243 134.136 	- 134.243 33.346 
1192 128.628 	- 128.735 31.374 1244 134.244 	- 134.351 33.384 
1193 128.736 	- 128.843 31.412 1245 134.352 	- 134.459 33.424 
1194 128.844 	- 128.951 31.450 1246 134.460 	- 134.567 33.464 

1195 128.952 	- 129.059 31.488 1247 134.568 	- 134.675 33.502 
1196 129.060 	- 129.167 31.526 1248 134.676 	- 134.783 33.542 
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1249 134.784 - 	134.891 33.580 1301 140.400 	- 140.507 35.644 
1250 134.892 - 	134.999 33.620 1302 140.508 	- 140.615 35.684 
1251 135.000 - 	135.107 33.660 1303 140.616 	- 140.723 35.724 
1252 135.108 - 	135.215 33.698 1304 140.724 	- 140.831 35.764 
1253 135.216 - 	135.323 33.738 1305 140.832 	- 140.939 35.804 
1254 135.324 - 	135.431 33.778 1306 140.940 	- 141.047 35.846 
1255 135.432 - 	135.539 33.816 1307 141.048 	- 141.155 35.886 
1256 135.540 - 	135.647 33.856 1308 141.156 	- 141.263 35.926 
1257 135.648 - 	135.755 33.896 1309 141.264 	- 141.371 35.966 
1258 135.756 - 	135.863 33.934 1310 141.372 	- 141.479 36.006 

1259 135.864 - 	135.971 33.974 1311 141.480 	- 141.587 36.046 
1260 135.972 - 	136.079 34.014 1312 141.588 	- 141.695 36.086 
1261 136.080 - 	136.187 34.052 1313 141.696 	- 141.803 36.128 
1262 136.188 - 	136.295 34.092 1314 141.804 	- 141.911 36.168 
1263 136.296 - 	136.403 34.132 1315 141.912 	- 142.019 36.208 
1264 136.404 - 	136.511 34.172 1316 142.020 	- 142.127 36.248 
1265 136.512 - 	136.619 34.210 1317 142.128 	- 142.235 36.288 
1266 136.620 - 	136.727 34.250 1318 142.236 	- 142.343 36.330 
1267 136.728 - 	136.835 34.290 1319 142.344 	- 142.451 36.370 
1268 136.836 - 	136.943 34.330 1320 142.452 	- 142.559 36.410 

1269 136.944 - 	137.051 34.368 1321 142.560 	- 142.667 36.450 
1270 137.052 - 	137.159 34.408 1322 142.668 	- 142.775 36.492 
1271 137.160 - 	137.267 34.448 1323 142.776 	- 142.883 36.532 
1272 137.268 - 	137.375 34.488 1324 142.884 	- 142.991 36.572 
1273 137.376 - 	137.483 34.528 1325 142.992 	- 143.099 36.612 
1274 137.484 - 	137.591 34.566 1326 143.100 	- 143.207 36.654 
1275 137.592 - 	137.699 34.606 1327 143.208 	- 143.315 36.694 
1276 137.700 - 	137.807 34.646 1328 143.316 	- 143.423 36.734 
1277 137.808 - 	137.915 34.686 1329 143.424 	- 143.531 36.776 
1278 137.916 - 	138.023 34.726 1330 143.532 	- 143.639 36.816 

1279 138.024 - 	138.131 34.766 1331 143.640 	- 143.747 36.856 
1280 138.132 - 	138.239 34.806 1332 143.748 	- 143.855 36.898 
1281 138.240 - 	138.347 34.844 1333 143.856 	- 143.963 36.938 
1282 138.348 - 	138.455 34.884 1334 143.964 	- 144.071 36.978 
1283 138.456 - 	138.563 34.924 1335 144.072 	- 144.179 37.020 
1284 138.564 - 	138.671 34.964 1336 144.180 	- 144.287 37.060 
1285 138.672 - 	138.779 35.004 1337 144.288 	- 144.395 37.100 
1286 138.780 - 	138.887 35.044 1338 144.396 	- 144.503 37.142 
1287 138.888 - 	138.995 35.084 1339 144.504 	- 144.611 37.182 
1288 138.996 - 	139.103 35.124 1340 144.612 	- 144.719 37.224 

1289 139.104 - 	139.211 35.164 1341 144.720 	- 144.827 37.264 
1290 139.212 - 	139.319 35.204 1342 144.828 	- 144.935 37.304 
1291 139.320 - 	139.427 35.244 1343 144.936 	- 145.043 37.346 
1292 139.428 - 	139.535 35.284 1344 145.044 	- 145.151 37.386 
1293 139.536 - 	139.643 35.324 1345 145.152 	- 145.259 37.428 
1294 139.644 - 	139.751 35.364 1346 145.260 	- 145.367 37.468 
1295 139.752 - 	139.859 35.404 1347 145.368 	- 145.475 37.510 
1296 139.860 - 	139.967 35.444 1348 145.476 	- 145.583 37.550 
1297 139.968 - 	140.075 35.484 1349 145.584 	- 145.691 37.592 
1298 140.076 - 	140.183 35.524 1350 145.692 	- 145.799 37.632 

1299 140.184 - 	140.291 35.564 1351 145.800 	- 145.907 37.674 
1300 140.292 - 	140.399 35.604 1352 145.908 	- 146.015 37.714 
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1353 146.016 	- 146.123 37.756 1405 151.632 	- 151.739 39.914  

1354 146.124 	- 146.231 37.796 1406 151.740 	- 151.847 39.956  

1355 146.232 	- 146.339 37.838 1407 151.848 	- 151.955 39.998  

1356 146.340 	- 146.447 37.878 1408 151.956 	- 152.063 40.040  

1357 146.448 	- 146.555 37.920 1409 152.064 	- 152.171 40.082  

1358 146.556 	- 146.663 37.962 1410 152.172 	- 152.279 40.124  

1359 146.664 	- 146.771 38.002 1411 152.280 	- 152.387 40.166  

1360 146.772 	- 146.879 38.044 1412 152.388 	- 152.495 40.210  

1361 146.880 	- 146.987 38.084 1413 152.496 	- 152.603 40.252  

1362 146.988 	- 147.095 38.126 1414 152.604 	- 152.711 40.294  

1363 147.096 	- 147.203 38.168 1415 152.712 	- 152.819 40.336  

1364 147.204 	- 147.311 38.208 1416 152.820 	- 152.927 40.378  

1365 147.312 	- 147.419 38.250 1417 152.928 	- 153.035 40.420  

1366 147.420 	- 147.527 38.290 1418 153.036 	- 153.143 40.462  

1367 147.528 	- 147.635 38.332 1419 153.144 	- 153.251 40.504  

1368 147.636 	- 147.743 38.374 1420 153.252 	- 153.359 40.546  

1369 147.744 	- 147.851 38.414 1421 153.360 	- 153.467 40.588  

1370 147.852 	- 147.959 38.456 1422 153.468 	- 153.575 40.632  

1371 147.960 	- 148.067 38.498 1423 153.576 	- 153.683 40.674  

1372 148.068 	- 148.175 38.538 1424 153.684 	- 153.791 40.716  

1373 148.176 	- 148.283 38.580 1425 153.792 	- 153.899 40.758  

1374 148.284 	- 148.391 38.622 1426 153.900 	- 154.007 40.800  

1375 148.392 	- 148.499 38.664 1427 154.008 	- 154.115 40.842  

1376 148.500 	- 148.607 38.704 1428 154.116 	- 154.223 40.886  

1377 148.608 	- 148.715 38.746 1429 154.224 	- 154.331 40.928  

1378 148.716 	- 148.823 38.788 1430 154.332 	- 154.439 40.970  

1379 148.824 	- 148.931 38.830 1431 154.440 	- 154.547 41.012  

1380 148.932 	- 149.039 38.870 1432 154.548 	- 154.655 41.054  

1381 149.040 	- 149.147 38.912 1433 154.656 	- 154.763 41.098  

1382 149.148 	- 149.255 38.954 1434 154.764 	- 154.871 41.140  

1383 149.256 	- 149.363 38.996 1435 154.872 	- 154.979 41.182  

1384 149.364 	- 149.471 39.038 1436 154.980 	- 155.087 41.224  

1385 149.472 	- 149.579 39.078 1437 155.088 	- 155.195 41.268  

1386 149.580 	- 149.687 39.120 1438 155.196 	- 155.303 41.310  

1387 149.688 	- 149.795 39.162 1439 155.304 	- 155.411 41.352  

1388 149.796 	- 149.903 39.204 1440 155.412 	- 155.519 41.396  

1389 149.904 	- 150.011 39.246 1441 155.520 	- 155.627 41.438  

1390 150.012 	- 150.119 39.288 1442 155.628 	- 155.735 41.480  

1391 150.120 	- 150.227 39.328 1443 155.736 	- 155.843 41.522  

1392 150.228 	- 150.335 39.370 1444 155.844 	- 155.951 41.566  

1393 150.336 	- 150.443 39.412 1445 155.952 	- 156.059 41.608  

1394 150.444 	- 150.551 39.454 1446 156.060 	- 156.167 41.652  

1395 150.552 	- 150.659 39.496 1447 156.168 	- 156.275 41.694  

1396 150.660 	- 150.767 39.538 1448 156.276 	- 156.383 41.736  

1397 150.768 	- 150.875 39.580 1449 156.384 	- 156.491 41.780  

1398 150.876 	- 150.983 39.622 1450 156.492 	- 156.599 41.822  

1399 150.984 	- 151.091 39 664 
 1451 156.600 	- 156.707 41.864 

1400 151.092 	- 151.199 39.706 1452 156.708 	- 156.815 41.908  

1401 151.200 	- 151.307 39.746 1453 156.816 	- 156.923 41.950  

1402 151.308 	- 151.415 39.788 1454 156.924 	- 157.031 41.994  

1403 151.416 	- 151.523 39.830 1455 157.032 	- 157.139 42.036  

1404 151.524 	- 151.631 39.872 1456 157.140 	- 157.247 42.080  
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1457 157.248 	- 157.355 42.122 1509 162.864 	- 162.971 44.376 
1458 157.356 	- 157.463 42.164 1510 162.972 	- 163.079 44.420 
1459 157.464 	- 157.571 42.208 1511 163.080 	- 163.187 44.464 
1460 157.572 	- 157.679 42.250 1512 163.188 	- 163.295 44.508 
1461 157.680 	- 157.787 42.294 1513 163.296 	- 163.403 44.552 
1462 157.788 	- 157.895 42.336 1514 163.404 	- 163.511 44.596 
1463 157.896 	- 158.003 42.380 1515 163.512 	- 163.619 44.640 
1464 158.004 	- 158.111 42.422 1516 163.620 	- 163.727 44.684 
1465 158.112 	- 158.219 42.466 1517 163.728 	- 163.835 44.728 
1466 158.220 	- 158.327 42.508 1518 163.836 	- 163.943 44.772 

1467 158.328 	- 158.435 42.552 1519 163.944 	- 164.051 44.816 
1468 158.436 	- 158.543 42.594 1520 164.052 	- 164.159 44.860 
1469 158.544 	- 158.651 42.638 1521 164.160 	- 164.267 44.904 
1470 158.652 	- 158.759 42.682 1522 164.268 	- 164.375 44.948 
1471 158.760 	- 158.867 42.724 1523 164.376 	- 164.483 44.992 
1472 158.868 	- 158.975 42.768 1524 164.484 	- 164.591 45.036 
1473 158.976 	- 159.083 42.810 1525 164.592 	- 164.699 45.080 
1474 159.084 	- 159.191 42.854 1526 164.700 	- 164.807 45.124 
1475 159.192 	- 159.299 42.898 1527 164.808 	- 164.915 45.168 
1476 159.300 	- 159.407 42.940 1528 164.916 	- 165.023 45.212 

1477 159.408 	- 159.515 42.984 1529 165.024 	- 165.131 45.258 
1478 159.516 	- 159.623 43.026 1530 165.132 	- 165.239 45.302 
1479 159.624 	- 159.731 43.070 1531 165.240 	- 165.347 45.346 
1480 159.732 	- 159.839 43.114 1532 165.348 	- 165.455 45.390 
1481 159.840 	- 159.947 43.156 1533 165.456 	- 165.563 45.434 
1482 159.948 	- 160.055 43.200 1534 165.564 	- 165.671 45.478 
1483 160.056 	- 160.163 43.244 1535 165.672 	- 165.779 45.522 
1484 160.164 	- 160.271 43.286 1536 165.780 	- 165.887 45.566 
1485 160.272 	- 160.379 43.330 1537 165.888 	- 165.995 45.612 
1486 160.380 	- 160.487 43.374 1538 165.996 	- 166.103 45.656 

1487 160.488 	- 160.595 43.418 1539 166.104 	- 166.211 45.700 
1488 160.596 	- 160.703 43.460 1540 166.212 	- 166.319 45.744 
1489 160.704 	- 160.811 43.504 1541 166.320 	- 166.427 45.788 
1490 160.812 	- 160.919 43.548 1542 166.428 	- 166.535 45.832 
1491 160.920 	- 161.027 43.590 1543 166.536 	- 166.643 45.878 
1492 161.028 	- 161.135 43.634 1544 166.644 	- 166.751 45.922 
1493 161.136 	- 161.243 43.678 1545 166.752 	- 166.859 45.966 
1494 161.244 	- 161.351 43.722 1546 166.860 	- 166.967 46.010 
1495 161.352 	- 161.459 43.766 1547 166.968 	- 167.075 46.056 
1496 161.460 	- 161.567 43.808 1548 167.076 	- 167.183 46.100 

1497 161.568 	- 161.675 43.852 1549 167.184 	- 167.291 46.144 
1498 161.676 	- 161.783 43.896 1550 167.292 	- . 167.399 46.188 
1499 161.784 	- 161.891 43.940 1551 167.400 	- 167.507 46.234 
1500 161.892 	- 161.999 43.984 1552 167.508 	- 167.615 46.278 
1501 162.000 	- 162.107 44.026 1553 167.616 	- 167.723 46.322 
1502 162.108 	- 162.215 44.070 1554 167.724 	- 167.831 46.368 
1503 162.216 	- 162.323 44.114 1555 167.832 	- 167.939 46.412 
1504 162.324 	- 162.431 44.158 1556 167.940 	- 168.047 46.456 
1505 162.432 	- 162.539 44.202 1557 168.048 	- 168.155 46.502 
1506 162.540 	- 162.647 44.246 1558 168.156 	- 168.263 46.546 

1507 162.648 	- 162.755 44.290 1559 168.264 	- 168.371 46.590 
1508 162.756 	- 162.863 44.334 1560 168.372 	- 168.479 46.636 
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1561 168.480 	- 168.587 46.680 1613 174.096 	- 174.203 49.030  

1562 168.588 	- 168.695 46.724 1614 174.204 	- 174.311 49.076  

1563 168.696 	- 168.803 46.770 1615 174.312 	- 174.419 49.122  

1564 168.804 	- 168.911 46.814 1616 174.420 	- 174.527 49.168  

1565 168.912 	- 169.019 46.860 1617 174.528 	- 174.635 49.214  

1566 169.020 	- 169.127 46.904 1618 174.636 	- 174.743 49.260  

1567 169.128 	- 169.235 46.948 1619 174.744 	- 174.851 49.306  

1568 169.236 	- 169.343 46.994 1620 174.852 	- 174.959 49.350  

1569 169.344 	- 169.451 47.038 1621 174.960 	- 175.067 49.396  
1 570 169.45 2 	- 169.559 47.084 1622 175.068 	- 175.175  169.667 

1571 169.560 	- 169.667 47.128 1623 175.176 	- 175.283 49.488  

1572 169.668 	- 169.775 47.174 1624 175.284 	- 175.391 49.534  

1573 169.776 	- 169.883 47.218 1625 175.392 	- 175.499 49.580  

1574 169.884 	- 169.991 47.264 1626 175.500 	- 175.607 49.626  

1575 169.992 	- 170.099 47.308 1627 175.608 	- 175.715 49.672  

1576 170.100 	- 170.207 47.354 1628 175.716 	- 175.823 49.718  

1577 170.208 	- 170.315 47.398 1629 175.824 	- 175.931 49.764  

1578 170.316 	- 170.423 47.444 1630 175.932 	- 176.039 49.810  

1579 170.424 	- 170.531 47.488 1631 176.040 	- 176.147 49.856  

1580 170.532 	- 170.639 47.534 1632 176.148 	- 176.255 49.902  

1581 170.640 	- 170.747 47.578 1633 176.256 	- 176.363 49.948  

1582 170.748 	- 170.855 47.624 1634 176.364 	- 176.471 49.994  

1583 170.856 	- 170.963 47.668 1635 176.472 	- 176.579 50.040  

1584 170.964 	- 171.071 47.714 1636 176.580 	- 176.687 50.086  

1585 171.072 	- 171.179 47.760 1637 176.688 	- 176.795 50.132  

1586 171.180 	- 171.287 47.804 1638 176.796 	- 176.903 50.178  

1587 171.288 	- 171.395 47.850 1639 176.904 	- 177.011 50.224  

1588 171.396 	- 171.503 47.894 1640 177.012 	- 177.119 50.270  

1589 171.504 	- 171.611 47.940 1641 177.120 	- 177.227 50.316  

1590 171.612 	- 171.719 47.986 1642 177.228 	- 177.335 50.362  

1591 171.720 	- 171.827 48.030 1643 177.336 	- 177.443 50.408  

1592 171.828 	- 171.935 48.076 1644 177.444 	- 177.551 50.456  

1593 171.936 	- 172.043 48.120 1645 177.552 	- 177.659 50.502  

1594 172.044 	- 172.151 48.166 1646 177.660 	- 177.767 50.548  

1595 172.152 	- 172.259 48.212 1647 177.768 	- 177.875 50.594  

1596 172.260 	- 172.367 48.256 1648 177.876 	- 177.983 50.640  

1597 172.368 	- 172.475 48.302 1649 177.984 	- 178.091 50.686  

1598 172.476 	- 172.583 48.348 1650 178.092 	- 178.199 50.732  

1599 172.584 	- 172.691 48.394 1651 178.200 	- 178.307 50.780  

1600 172.692 	- 172.799 48.438 1652 178.308 	- 178.415 50.826  

1601 172.800 	- 172.907 48.484 1653 178.416 	- 178.523 50.872  

1602 172.908 	- 173.015 48.530 1654 178.524 	- 178.631 50.918  

1603 173.016 	- 173.123 48.576 1655 178.632 	- 178.739 50.964  

1604 173.124 	- 173.231 48.620 1656 178.740 	- 178.847 51.010  

1605 173.232 	- 173.339 48.666 1657 178.848 	- 178.955 51.058  

1606 173.340 	- 173.447 48.712 1658 178.956 	- 179.063 51.104  

1607 173.448 	- 173.555 48.758 1659 179.064 	- 179.171 51.150  

1608 173.556 	- 173.663 48.802 1660 179.172 	- 179.279 51.196  

1609 173.664 	- 173.771 48.848 1661 179.280 	- 179.387 51.244  

1610 173.772 	- 173.879 48.894 1662 179.388 	- 179.495 51.290  

1611 173.880 	- 173.987 48.940 1663 179.496 	- 179.603 51.336  

1612 173.988 	- 174.095 48.986 1664 179.604 	- 179.711 51.384  
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1665 179.712 - 	179.819 51.430 1717 185.328 - 	185.435 53.876 
1666 179.820 - 	179.927 51.476 1718 185.436 - 	185.543 53.924 
1667 179.928 - 	180.035 51.522 1719 185.544 - 	185.651 53.972 
1668 180.036 - 	180.143 51.570 1720 185.652 - 	185.759 54.018 
1669 180.144 - 	180.251 51.616 1721 185.760 - 	185.867 54.066 
1670 180.252 - 	180.359 51.662 1722 185.868 - 	185.975 54.114 
1671 180.360 - 	180.467 51.710 1723 185.976 - 	186.083 54.162 
1672 180.468 - 	180.575 51.756 1724 186.084 - 	186.191 54.210 
1673 180.576 - 	180.683 51.802 1725 186.192 - 	186.299 54.256 
1674 180.684 - 	180.791 51.850 1726 186.300 - 	186.407 54.304 

1675 180.792 - 	180.899 51.896 1727 186.408 - 	186.515 54.352 
1676 180.900 - 	181.007 51.944 1728 186.516 - 	186.623 54.400 
1677 181.008 - 	181.115 51.990 1729 186.624 - 	186.731 54.448 
1678 181.116 - 	181.223 52.036 1730 186.732 - 	186.839 54.496 
1679 181.224 - 	181.331 52.084 1731 186.840 - 	186.947 54.544 
1680 181.332 - 	181.439 52.130 1732 186.948 - 	187.055 54.590 
1681 181.440 - 	181.547 52.178 1733 187.056 - 	187.163 54.638 
1682 181.548 - 	181.655 52.224 1734 187.164 - 	187.271 54.686 
1683 181.656 - 	181.763 52.272 1735 187.272 - 	187.379 54.734 
1684 181.764 - 	181.871 52.318 1736 187.380 - 	187.487 54.782 

1685 181.872 - 	181.979 52.364 1737 187.488 - 	187.595 54.830 
1686 181.980 - 	182.087 52.412 1738 187.596 - 	187.703 54.878 
1687 182.088 - 	182.195 52.458 1739 187.704 - 	187.811 54.926 
1688 182.196 - 	182.303 52.506 1740 187.812 - 	187.919 54.974 
1689 182.304 - 	182.411 52.552 1741 187.920 - 	188.027 55.022 
1690 182.412 - 	182.519 52.600 1742 188.028 - 	188.135 55.070 
1691 182.520 - 	182.627 52.646 1743 188.136 - 	188.243 55.118 
1692 182.628 - 	182.735 52.694 1744 188.244 - 	188.351 55.166 
1693 182.736 - 	182.843 52.742 1745 188.352 - 	188.459 55.214 
1694 182.844 - 	182.951 52.788 1746 188.460 - 	188.567 55.262 

1695 182.952 - 	183.059 52.836 1747 188.568 - 	188.675 55.310 
1696 183.060 - 	183.167 52.882 1748 188.676 - 	188.783 55.358 
1697 183.168 - 	183.275 52.930 1749 188.784 - 	188.891 55.406 
1698 183.276 - 	183.383 52.976 1750 188.892 - 	188.999 55.454 
1699 183.384 - 	183.491 53.024 1751 189.000 - 	189.107 55.502 
1700 183.492 - 	183.599 53.072 1752 189.108 - 	189.215 55.550 
1701 183.600 - 	183.707 53.118 1753 189.216 - 	189.323 55.598 
1702 183.708 - 	183.815 53.166 1754 189.324 - 	189.431 55.646 
1703 183.816 - 	183.923 53.212 1755 189.432 - 	189.539 55.694 
1704 183.924 - 	184.031 53.260 1756 189.540 - 	189.647 55.742 

1705 184.032 - 	184.139 53.308 1757 189.648 - 	189.755 55.790 
1706 184.140 - 	184.247 53.354 1758 189.756 - 	189.863 55.840 
1707 184.248 - 	184.355 53.402 1759 189.864 - 	189.971 55.888 
1708 184.356 - 	184.463 53.450 1760 189.972 - 	190.079 55.936 
1709 184.464 - 	184.571 53.496 1761 190.080 - 	190.187 55.984 
1710 184.572 - 	184.679 53.544 1762 190.188 - 	190.295 56.032 
1711 184.680 - 	184.787 53.592 1763 190.296 - 	190.403 56.080 
1712 184.788 - 	184.895 53.638 1764 190.404 - 	190.511 56.128 
1713 184.896 - 	185.003 53.686 1765 190.512 - 	190.619 56.178 
1714 185.004 - 	185.111 53.734 1766 190.620 - 	190.727 56.226 

1715 185.112 - 	185.219 53.782 1767 190.728 - 	190.835 56.274 
1716 185.220 - 	185.327 53.828 1768 190.836 - 	190.943 56.322 
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1769 190.944 	- 191.051 56.370 1821 196.560 	- 196.667 58.914  

1770 191.052 	- 191.159 56.420 1822 196.668 	- 196.775 58.962  

1771 191.160 	- 191.267 56.468 1823 196.776 	- 196.883 59.012  
1772 191.268 	- 191.375 56.516 1824 196.884 	- 196.991 59.062  

1773 191.376 	- 191.483 56.564 1825 196.992 	- 197.099 59.110  
1774 191.484 	- 191.591 56.614 1826 197.100 	- 197.207 59.160  

1775 191.592 	- 191.699 56.662 1827 197.208 	- 197.315 59.210  
1776 191.700 	- 191.807 56310  1828 197.316 	- 197.423 59.260  
1777 191.808 	- 191.915 56.758 1829 197.424 	- 197.531 59.308  

1778 191.916 	- 192.023 56.808 1830 197.532 	- 197.639 59.358  

1779 192.024 	- 192.131 56.856 1831 197.640 	- 197.747 59.408  
1780 192.132 	- 192.239 56.904 1832 197.748 	- 197.855 59.458  
1781 192.240 	- 192.347 56.954 1833 197.856 	- 197.963 59.506  
1782 192.348 	- 192.455 57.002 1834 197.964 	- 198.071 59.556  
1783 192.456 	- 192.563 57.050 1835 198.072 	- 198.179 59.606  
1784 192.564 	- 192.671 57.100 1836 198.180 	- 198.287 59.656  
1785 192.672 	- 192.779 57.148 1837 198.288 	- 198.395 59.706  
1786 192.780 	- 192.887 57.196 1838 198.396 	- 198.503 59.754  
1787 192.888 	- 192.995 57.246 1839 198.504 	- 198.611 59.804  
1788 192.996 	- 193.103 57.294 1840 198.612 	- 198.719 59.854  

1789 193.104 	- 193.211 57.344 1841 198.720 	- 198.827 59.904  
1790 193.212 	- 193.319 57.392 1842 198.828 	- 198.935 59.954  
1791 193.320 	- 193.427 57.440 1843 198.936 	- 199.043 60.004  
1792 193.428 	- 193.535 57.490 1844 199.044 	- 199.151 60.054  
1793 193.536 	- 193.643 57.538 1845 199.152 	- 199.259 60.104  
1794 193.644 	- 193.751 57.588 1846 199.260 	- 199.367 60.152  
1795 193.752 	- 193.859 57.636 1847 199.368 	- 199.475 60.202  
1796 193.860 	- 193.967 57.686 1848 199.476 	- 199.583 60.252  
1797 193.968 	- 194.075 57.734 1849 199.584 	- 199.691 60.302  
1798 194.076 	- 194.183 57.782 1850 199.692 	- 199.799 60.352  

1799 194.184 	- 194.291 57.832 1851 199.800 	- 199.907 60.402  
1800 194.292 	- 194.399 57.880 1852 199.908 	- 200.015 60.452  
1801 194.400 	- 194.507 57.930 1853 200.016 	- 200.123 60.502  
1802 194.508 	- 194.615 57.978 1854 200.124 	- 200.231 60.552  
1803 194.616 	- 194.723 58.028 1855 200.232 	- 200.339 60.602  
1804 194.724 	- 194.831 58.076 1856 200.340 	- 200.447 60.652  
1805 194.832 	- 194.939 58.126 1857 200.448 	- 200.555 60.702  
1806 194.940 	- 195.047 58.176 1858 200.556 	- 200.663 60.752  
1807 195.048 	- 195.155 58.224 1859 200.664 	- 200.771 60.802  
1808 195.156 	- 195.263 58.274 1860 200.772 	- 200.879 60.852  

1809 195.264 	- 195.371 58.322 1861 200.880 	- 200.987 60.902  
1810 195.372 	- 195.479 58.372 1862 200.988 	- 201.095 60.952  
1811 195.480 	- 195.587 58.420 1863 201.096 	- 201.203 61.002  
1812 195.588 	- 195.695 58.470 1864 201.204 	- 201.311 61.052  
1813 195.696 	- 195.803 58.520 1865 201.312 	- 201.419 61.102  
1814  195 .804 	_ 195.911 58.568 1866 201.420 	- 201.527 61.152  

1815 195.912 	- 196.019 58.618 1867 201.528 	- 201.635 61.202  
1816 196.020 	- 196.127 58.666 1868 201.636 	- 201.743 61.252  
1817 196.128 	- 196.235 58.716 1869 201.744 	- 201.851 61.302  
1818 196.236 	- 196.343 58.766 1870 201.852 	- 201.959 61.354  

1819 196.344 	- 196.451 58.814 1871 201.960 	- 202.067 61.404  
1820 196.452 	- 196.559 58.864 1872 202.068 	- 202.175 61.454  



Drucksache 13/901 	Deutscher Bundestag 13. Wahlperiode 

noch Anlage 3 (zu § 32a Abs. 5 EStG) 

noch Einkommensteuer - Splittingtabelle 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM von bis von bis 

1873 202.176 	- 202.283 61.504 1925 207.792 	- 207.899 64.142 
1874 202.284 	- 202.391 61.554 1926 207.900 	- 208.007 64.194 
1875 202.392 	- 202.499 61.604 1927 208.008 	- 208.115 64.244 
1876 202.500 	- 202.607 61.654 1928 208.116 	- 208.223 64.296 
1877 202.608 	- 202.715 61.706 1929 208.224 	- 208.331 64.348 
1878 202.716 	- 202.823 61.756 1930 208.332 	- 208.439 64.398 
1879 202.824 	- 202.931 61.806 1931 208.440 	- 208.547 64.450 
1880 202.932 	- 203.039 61.856 1932 208.548 	- 208.655 64.500 
1881 203.040 	- 203.147 61.906 1933 208.656 	- 208.763 64.552 
1882 203.148 	- 203.255 61.958 1934 208.764 	- 208.871 64.604 

1883 203.256 	- 203.363 62.008 1935 208.872 	- 208.979 64.654 
1884 203.364 	- 203.471 62.058 1936 208.980 	- 209.087 64.706 
1885 203.472 	- 203.579 62.108 1937 209.088 	- 209.195 64.758 
1886 203.580 	- 203.687 62.158 1938 209,196 	- 209.303 64.810 
1887 203.688 	- 203.795 62.210 1939 209.304 	- 209.411 64.860 
1888 203.796 	- 203.903 62.260 1940 209.412 	- 209.519 64.912 
1889 203.904 	- 204.011 62.310 1941 209.520 	- 209.627 64.964 
1890 204.012 	- 204.119 62.362 1942 209.628 	- 209.735 65.016 
1891 204.120 	- 204.227 62.412 1943 209.736 	- 209.843 65.066 
1892 204.228 	- 204.335 62.462 1944 209.844 	- 209.951 65.118 

1893 204.336 	- 204.443 62.512 1945 209.952 	- 210.059 65.170 
1894 204.444 	- 204.551 62.564 1946 210.060 	- 210.167 65.222 
1895 204.552 	- 204.659 62.614 1947 210.168 	- 210.275 65.272 
1896 204.660 	- 204.767 62.664 1948 210.276 	- 210.383 65.324 
1897 204.768 	- 204.875 62.716 1949 210.384 	- 210.491 65.376 
1898 204.876 	- 204.983 62.766 1950 210.492 	- 210.599 65.428 
1899 204.984 	- 205.091 62.816 1951 210.600 	- 210.707 65.480 
1900 205.092 	- 205.199 62.868 1952 210.708 	- 210.815 65.530 
1901 205.200 	- 205.307 62.918 1953 210.816 	- 210.923 65.582 
1902 205.308 	- 205.415 62.970 1954 210.924 	- 211.031 65.634 

1903 205.416 	- 205.523 63.020 1955 211.032 	- 211.139 65.686 
1904 205.524 	- 205.631 63.070 1956 211.140 	- 211.247 65.738 
1905 205.632 	- 205.739 63.122 1957 211.248 	- 211.355 65.790 
1906 205.740 	- 205.847 63.172 1958 211.356 	- 211.463 65.842 
1907 205.848 	- 205.955 63.224 1959 211.464 	- 211.571 65.894 
1908 205.956 	- 206.063 63.274 1960 211.572 	- 211.679 65.944 
1909 206.064 	- 206.171 63.326 1961 211.680 	- 211.787 65.996 
1910 206.172 	- 206.279 63.376 1962 211.788 	- 211.895 66.048 
1911 206.280 	- 206.387 63.428 1963 211.896 	- 212.003 66.100 
1912 206.388 	- 206.495 63.478 1964 212.004 	- 212.111 66.152 

1913 206.496 	- 206.603 63.530 1965 212.112 	- 212.219 66.204 
1914 206.604 	- 206.711 63.580 1966 212.220 	- 212.327 66.256 
1915 206.712 	- 206.819 63.632 1967 212.328 	- 212.435 66.308 
1916 206.820 	- 206.927 63.682 1968 212.436 	- 212.543 66.360 
1917 206.928 	- 207.035 63.734 1969 212.544 	- 212.651 66.412 
1918 207.036 	- 207.143 63.784 1970 212.652 	- 212.759 66.464 
1919 207.144 	- 207.251 63.836 1971 212.760 	- 212.867 66.516 
1920 207.252 	- 207.359 63.886 1972 212.868 	- 212.975 66.568 
1921 207.360 	- 207.467 63.938 1973 212.976 	- 213.083 66.620 
1922 207.468 	- 207.575 63.988 1974 213.084 	- 213.191 66.672 

1923 207.576 	- 207.683 64.040 1975 213.192 	- 213.299 66.724 
1924 207.684 	- 207.791 64.090 1976 213.300 	- 213.407 66.776 
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1977 213.408 	- 213.515 66.828 2029 219.024 	- 219.131 69.562 
1978 213.516 	- 213.623 66.880 2030 219.132 	- 219.239 69.616 
1979 213.624 	- 213.731 66.932 2031 219.240 	- 219.347 69.668 
1980 213.732 	- 213.839 66.984 2032 219.348 	- 219.455 69.722 
1981 213.840 	- 213.947 67.036 2033 219.456 	- 219.563 69,774 
1982 213.948 	- 214.055 67.090 2034 219.564 	- 219.671 69.828 
1983 214.056 	- 214.163 67.142 2035 219.672 	- 219.779 69.882 
1984 214.164 	- 214.271 67.194 2036 219.780 	- 219.887 69.934 
1985 214.272 	- 214.379 67.246  2037 219.888 	- 219.995 69.988 
1986 214.380 	- 214.487 67.298 2038 219.996 	- 220.103 70.040 

1987 214.488 	- 214.595 67.350 2039 220.104 	- 220.211 70.094 
1988 214.596 	- 214.703 67.402 2040 220.212 	- 220.319 70.148 
1989 214.704 	- 214.811 67.456 2041 220.320 	- 220.427 70.200 
1990 214.812 	- 214.919 67.508 2042 220.428 	- 220.535 70.254 
1991 214.920 	- 215.027 67.560 2043 220.536 	- 220.643 70.306 
1992 215.028 	- 215.135 67.612 2044 220.644 	- 220.751 70.360 
1993 215.136 	- 215.243 67.664 2045 220.752 	- 220.859 70.414 
1994 215.244 	- 215.351 67.716 2046 220.860 	- 220.967 70.466 
1995 215.352 	- 215.459 67.770 2047 220.968 	- 221.075 70.520 
1996 215.460 	- 215.567 67.822 2048 221.076 	- 221.183 70.574 

1997 215.568 	- 215.675 67.874 2049 221.184 	- 221.291 70.626 
1998 215.676 	- 215.783 67.926 2050 221.292 	- 221.399 70.680 
1999 215.784 	- 215.891 67.980 2051 221.400 	- 221.507 70.734 
2000 215.892 	- 215.999 68.032 2052 221.508 	- 221.615 70.788 
2001 216.000 	- 216.107 68.084 2053 221.616 	- 221.723 70.840 
2002 216.108 	- 216.215 68.136 2054 221.724 	- 221.831 70.894 
2003 216.216 	- 216.323 68.190 2055 221.832 	- 221.939 70.948 
2004 216.324 	- 216.431 68.242 2056 221.940 	- 222.047 71.002 
2005 216.432 	- 216.539 68.294 2057 222.048 	- 222.155 71.054 
2006 216.540 	- 216.647 68.348 2058 222.156 	- 222.263 71.108 

2007 216.648 	- 216.755 68.400 2059 222.264 	- 222.371 71.162 
2008 216.756 	- 216.863 68.452 2060 222.372 	- 222.479 71.216 
2009 216.864 	- 216.971 68.506 2061 222.480 	- 222.587 71.268 
2010 216.972 	- 217.079 68.558 2062 222.588 	- 222.695 71.322 
2011 217.080 	- 217.187 68.610 2063 222.696 	- 222.803 71.376 
2012 217.188 	- 217.295 68.664 2064 222.804 	- 222.911 71.430 
2013 217.296 	- 217.403 68.716 2065 222.912 	- 223.019 71.484 
2014 217.404 	- 217.511 68.768 2066 223.020 	- 223.127 71.538 
2015 217.512 	- 217.619 68.822 2067 223.128 	- 223.235 71.590 
2016 217.620 	- 217.727 68.874 2068 223.236 	- 223.343 71.644 

2017 217.728 	- 217.835 68.928 2069 223.344 	- 223.451 71.698 
2018 217.836 	- 217.943 68.980 2070 223.452 	- 223.559 71.752 
2019 217.944 	- 218.051 69.032 2071 223.560 	- 223.667 71.806 
2020 218.052 	- 218.159 69.086 2072 223.668 	- 223.775 71.860 
2021 218.160 	- 218.267 69.138 2073 223.776 	- 223.883 71.914 
2022 218.268 	- 218.375 69.192 2074 223.884 	- 223.991 71.968 
2023 218.376 	- 218.483 69.244 2075 223.992 	- 224.099 72.022 
2024 218.484 	- 218.591 69.298 2076 224.100 	- 224.207 72.074 
2025 218.592 	- 218.699 69.350 2077 224.208 	- 224.315 72.128 
2026 218.700 	- 218.807 69.404 2078 224.316 	- 224.423 72.182 

2027 218.808 	- 218.915 69.456 2079 224.424 	- 224.531 72.236 
2028 218.916 	- 219.023 69.510 2080 224.532 	- 224.639 72.290 
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2081 224.640 	- 224.747 72.344 2133 230.256 - 	230.363 75.174 
2082 224.748 	- 224.855 72.398 2134 230.364 - 	230.471 75.230 
2083 224.856 	- 224.963 72.452 2135 230.472 - 	230.579 75.284 
2084 224.964 	- 225.071 72.506 2136 230.580 - 	230.687 75.340 
2085 225.072 	- 225.179 72.560 2137 230.688 - 	230.795 75.394 
2086 225.180 	- 225.287 72.614 2138 230.796 - 	230.903 75.450 
2087 225.288 	- 225.395 72.668 2139 230.904 - 	231.011 75.504 
2088 225.396 	- 225.503 72.722 2140 231.012 - 	231.119 75.560 
2089 225.504 	- 225.611 72.776 2141 231.120 - 	231.227 75.614 
2090 225.612 	- 225.719 72.830 2142 231.228 - 	231.335 75.670 

2091 225.720 	- 225.827 72.886 2143 231.336 - 	231.443 75.724 
2092 225.828 	- 225.935 72.940 2144 231.444 - 	231.551 75.780 
2093 225.936 	- 226.043 72.994 2145 231.552 - 	231.659 75.834 
2094 226.044 	- 226.151 73.048 2146 231.660 - 	231.767 75.890 
2095 226.152 	- 226.259 73.102 2147 231.768 - 	231.875 75.944 
2096 226.260 	- 226.367 73.156 2148 231.876 - 	231.983 76.000 
2097 226.368 	- 226.475 73.210 2149 231.984 - 	232.091 76.054 
2098 226.476 	- 226.583 73.264 2150 232.092 - 	232.199 76.110 
2099 226.584 	- 226.691 73.318 2151 232.200 - 	232.307 76.166 
2100 226.692 	- 226.799 73.374 2152 232.308 - 	232.415 76.220 

2101 226.800 	- 226.907 73.428 2153 232.416 - 	232.523 76.276 
2102 226.908 	- 227.015 73.482 2154 232.524 - 	232.631 76.330 
2103 227.016 	- 227.123 73.536 2155 232.632 - 	232.739 76.386 
2104 227.124 	- 227.231 73.590 2156 232.740 - 	232.847 76.442 
2105 227.232 	- 227.339 73.644 2157 232.848 - 	232.955 76.496 
2106 227.340 	- 227.447 73.700 2158 232.956 - 	233.063 76.552 
2107 227.448 	- 227.555 73.754 2159 233.064 - 	233.171 76.608 
2108 227.556 	- 227.663 73.808 2160 233.172 - 	233.279 76.662 
2109 227.664 	- 227.771 73.862 2161 233.280 - 	233.387 76.718 
2110 227.772 	- 227.879 73.916 2162 233.388 - 	233.495 76.774 

2111 227.880 	- 227.987 73.972 2163 233.496 - 	233.603 76.828 
2112 227.988 	- 228.095 74.026 2164 233.604 - 	233.711 76.884 
2113 228.096 	- 228.203 74.080 2165 233.712 - 	233.819 76.940 
2114 228.204 	- 228.311 74.134 2166 233.820 - 	233.927 76.996 
2115 228.312 	- 228.419 74.190 2167 233.928 - 	234.035 77.050 
2116 228.420 	- 228.527 74.244 2168 234.036 - 	234.143 77.106 
2117 228.528 	- 228.635 74.298 2169 234.144 - 	234.251 77.162 
2118 228.636 	- 228.743 74.354 2170 234.252 - 	234.359 77.218 
2119 228.744 	- 228.851 74.408 2171 234.360 - 	234.467 77.272 
2120 228.852 	- 228.959 74.462 2172 234.468 - 	234.575 77.328 

2121 228.960 	- 229.067 74.518 2173 234.576 - 	234.683 77.384 
2122 229.068 	- 229.175 74.572 2174 234.684 - 	234.791 77.440 
2123 229.176 	- 229.283 74.626 2175 234.792 - 	234.899 77.496 
2124 229.284 	- 229.391 74.682 2176 234.900 - 	235.007 77.550 
2125 229.392 	- 229.499 74.736 2177 235.008 - 	235.115 77.606 
2126 229.500 	- 229.607 74.790 2178 235.116 - 	235.223 77.662 
2127 229.608 	- 229.715 74.846 2179 235.224 - 	235.331 77.718 
2128 229.716 	- 229.823 74.900 2180 235.332 - 	235.439 77.774 
2129 229.824 	- 229.931 74.956 2181 235.440 - 	235.547 77.830 
2130 229.932 	- 230.039 75.010 2182 235.548 - 	235.655 77.886 

2131 230.040 	- 230.147 75.064 2183 235.656 - 	235.763 77.940 
2132 230.148 	- 230.255 75.120 2184 235.764 - 	235.871 77.996 
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noch Anlage 3 (zu § 32a Abs. 5 EStG) 

noch Einkommensteuer - Splittingtabelle 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM 

lfd. 
Nr. 

zu versteuerndes Einkommen 
in DM 

tarifliche 
Einkommen

-

steuer 
in DM von bis von bis 

2185 235.872 	- 235.979 78.052 2226 240.300 	- 240.407 80.356 
2186 235.980 	- 236.087 78.108 2227 240.408 	- 240.515 80.412 
2187 236.088 	- 236.195 78.164 2228 240.516 	- 240.623 80.468 
2188 236.196 	- 236.303 78.220 2229 240.624 	- 240.731 80.524 
2189 236.304 	- 236.411 78.276 2230 240.732 	- 240.839 80.582 
2190 236.412 	- 236.519 78.332 2231 240.840 	- 240.947 80.638 
2191 236.520 	- 236.627 78.388 2232 240.948 	- 241.055 80.694 
2192 236.628 	- 236.735 78.444 2233 241.056 	- 241.163 80.752 
2193 236.736 	- 236.843 78.500  2234 241.164 	- 241.271 80.808 
2194 236.844 	- 236.951 78.556 2235 241.272 	- 241.379 80.864 

2195 236.952 	- 237.059 78.612 2236 241.380 	- 241.487 80.922 
2196 237.060 	- 237.167 78.668 2237 241.488 	- 241.595 80.978 
2197 237.168 	- 237.275 78.724 2238 241.596 	- 241.703 81.034 
2198 237.276 	- 237.383 78.780 2239 241.704 	- 241.811 81.092 
2199 237.384 	- 237.491 78.836 2240 241.812 	- 241.919 81.148 
2200 237.492 	- 237.599 78.892 2241 241.920 	- 242.027 81.206 
2201 237.600 	- 237.707 78.948 2242 242.028 	- 242.135 81.262 
2202 237.708 	- 237.815 79.004 2243 242.136 	- 242.243 81.318 
2203 237.816 	- 237.923 79.060 2244 242.244 	- 242.351 81.376 
2204 237.924 	- 238.031 79.116 2245 242.352 	- 242.459 81.432 

2205 238.032 	- 238.139 79.172 2246 242.460 	- 242.567 81.490 
2206 238.140 	- 238.247 79.228 2247 242.568 	- 242.675 81.546 
2207 238.248 	- 238.355 79.284 2248 242.676 	- 242.783 81.604 
2208 238.356 	- 238.463 79.340 2249 242.784 	- 242.891 81.660 
2209 238.464 	- 238.571 79.396 2250 242.892 	- 242.999 81.718 
2210 238.572 	- 238.679 79.454 2251 243.000 	- 243.107 81.774 
2211 238.680 	- 238.787 79.510 2252 243.108 	- 243.215 81.832 
2212 238.788 	- 238.895 79.566 2253 243.216 	- 243.323 81.888 
2213 238.896 	- 239.003 79.622 2254 243.324 	- 243.431 81.946 
2214 239.004 	- 239.111 79.678 2255 243.432 	- 243.539 82.002 

2215 239.112 	- 239.219 79.734 2256 243.540 	- 243.647 82.060 
2216 239.220 	- 239.327 79.790 2257 243.648 	- 243.755 82.116 
2217 239.328 	- 239.435 79.848 2258 243.756 	- 243.863 82.174 
2218 239.436 	- 239.543 79.904 2259 243.864 	- 243.971 82.230 
2219 239.544 	- 239.651 79.960 2260 243.972 	- 244.079 82.288 
2220 239.652 	- 239.759 80.016 2261 244.080 	- 244.187 82.344 
2221 239.760 	- 239.867 80.072 2262 244.188 	- 244.295 82.402 
2222 239.868 	- 239.975 80.130 2263 244.296 	- 244.403 82.460 
2223 239.976 	- 240.083 80.186 2264 244.404 	- 244.511 82.516 
2224 240.084 	- 240.191 80.242 2265 244.512 	- 244.619 82.574 
2225 240.192 	- 240.299 80.298 2266 244.620 	- 244.727 82.630 
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Anlage 4 (zu § 34h Abs. 2 EStG) 

Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Grundtabelle 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

betrage 
in DM 

von bis von bis 

12.096 - 	 12.149 1.344 14.904 - 	 14.957 1.226 
12.150 - 	 12.203 1.344 14.958 - 	 15.011 1.221 
12.204 - 	 12.257 1.344 15.012 - 	 15.065 1.217 
12.258 - 	 12.311 1.344 15.066 - 	 15.119 1.212 
12.312 - 	 12.365 1.343 15.120 - 	 15.173 1.208 
12.366 - 	 12.419 1.343 15.174 - 	 15.227 1.203 
12.420 - 	 12.473 1.342 15.228 - 	 15.281 1.199 
12.474 - 	 12.527 1.342 15.282 - 	 15.335 1.194 
12.528 - 	 12.581 1.341 15.336 - 	 15.389 1.189 
12.582 - 	 12.635 1.340 15.390 - 	 15.443 1.185 

12.636 - 	 12.689 1.339 15.444 - 	 15.497 1.180 
12.690 - 	 12.743 1.338 15.498 - 	 15.551 1.176 
12.744 - 	 12.797 1.337 15.552 - 	 15.605 1.171 
12.798 - 	 12.851 1.336 15.606 - 	 15.659 1.167 
12.852 - 	 12.905 1.335 15.660 - 	 15.713 1.162 
12.906 - 	 12.959 1.334 15.714 - 	 15.767 1.157 
12.960 - 	 13.013 1.332 15.768 - 	 15.821 1.153 
13.014 - 	 13.067 1.331 15.822 - 	 15.875 1.148 
13.068 - 	 13.121 1.329 15.876 - 	 15.929  1.144 
13.122 - 	 13.175 1.328 15.930 - 	 15.983 1.139 

13.176 - 	 13.229 1.326 15.984 - 	 16.037 1.135 
13.230 - 	 13.283 1.324 16.038 - 	 16.091 1.130 
13.284 - 	 13.337 1.322 16.092 - 	 16.145 1.126 
13.338 - 	 13.391 1.320 16.146 - 	 16.199 1.121 
13.392 - 	 13.445 1.318 16.200 - 	 16.253 1.117 
13.446 - 	 13.499 1.316 16.254 - 	 16.307 1.113 
13.500 - 	 13.553 1.314 16.308 - 	 16.361 1.108 
13.554 - 	 13.607 1.311 16.362 - 	 16.415 1.104 
13.608 - 	 13.661 1.309 16.416 - 	 16.469 1.099 
13.662 - 	 13.715 1.307 16.470 - 	 16.523 1.095 

13.716 - 	 13.769 1.304 16.524 - 	 16.577 1.091 
13.770 - 	 13.823 1.301 16.578 - 	 16.631 1.086 
13.824 - 	 13.877 1.299 16.632 - 	 16.685 1.082 
13.878 - 	 13.931 1.296 16.686 - 	 16.739 1.077 
13.932 - 	 13.985 1.293 16.740 - 	 16.793 1.073 
13.986 - 	 14.039 1.290 16.794 - 	 16.847 1.069 
14.040 - 	 14.093 1.287 16.848 - 	 16.901 1.064 
14.094 - 	 14.147 1.284 16.902 - 	 16.955 1.060 
14.148 - 	 14.201 1.280 16.956 - 	 17.009 1.056 
14.202 - 	 14.255 1.277 17.010 - 	 17.063 1.051 

14.256 - 	 14.309 1.274 17.064 - 	 17.117 1.047 
14.310 - 	 14.363 1.270 17.118 - 	 17.171 1.043 
14.364 - 	 14.417 1.266 17.172 - 	 17.225 1.038 
14.418 - 	 14.471 1.263 17.226 - 	 17.279 1.034 
14.472 - 	 14.525 1.259 17.280 - 	 17.333 1.030 
14.526 - 	 14.579 1.255 17.334 - 	 17.387 1.026 
14.580 - 	 14.633 1.251 17.388 - 	 17.441 1.021 
14.634 - 	 14.687 1.247 17.442 - 	 17.495 1.017 
14.688 - 	 14.741 1.243 17.496 - 	 17.549 1.013 
14.742 - 	 14.795 1.239 17.550 - 	 17.603 1.009 

14.796 - 	 14.849 1.235 17.604 - 	 17.657 1.004 
14.850 - 	 14.903 1.230 17.658 - 	 17.711 1.000 
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noch Anlage 4 (zu § 34h Abs. 2 EStG) 

noch Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Grundtabelle 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

von bis von bis 

17.712 	- 17.765 996 20.520 - 	20.573 790 
17.766 	- 17.819 992 20.574 - 	20.627 786 
17.820 	- 17.873 988 20.628 - 	20.681 782 
17.874 	- 17.927 983 20.682 - 	20.735 778 
17.928 	- 17.981 979 20.736 - 	20.789 775 
17.982 	- 18.035 975 20.790 - 	20.843 771 
18.036 	- 18.089 971 20.844 - 	20.897 767 
18.090 	- 18.143 967 20.898 - 	20.951 764 
18.144 	- 18.197 963  20.952 - 	21.005 760 
18.198 	- 18.251 959 21.006 - 	21.059 756 

18.252 	- 18.305 954 21.060 - 	21.113 753 
18.306 	- 18.359 950 21.114 - 	21.167 749 
18.360 	- 18.413 946 21.168 - 	21.221 745 
18.414 	- 18.467 942 21.222 - 	21.275 742 
18.468 	- 18.521 938 21.276 - 	21.329 738 
18.522 	- 18.575 934 21.330 - 	21.383 734 
18.576 	- 18.629 930 21.384 - 	21.437 731 
18.630 	- 18.683 926 21.438 - 	21.491 727 
18.684 	- 18.737 922 21.492 - 	21.545 724 
18.738 	- 18.791 918 21.546 - 	21.599 720 

18.792 	- 18.845 914 21.600 - 	21.653 717 
18.846 	- 18.899 910 21.654 - 	21.707 713 
18.900 	- 18.953 906 21.708 - 	21.761 709 
18.954 	- 19.007 902 21.762 - 	21.815 706 
19.008 	- 19.061 898 21.816 - 	21.869 702 
19.062 	- 19.115 894 21.870 - 	21.923 699 
19.116 	- 19.169 890 21.924 - 	21.977 695 
19.170 	- 19.223 886 21.978 - 	22.031 692 
19.224 	- 19.277 882 22.032 - 	22.085 688 
19.278 	- 19.331 878 22.086 - 	22.139 685 

19.332 	- 19.385 874 22.140 - 	22.193 681 
19.386 	- 19.439 870 22.194 - 	22.247 678 
19.440 	- 19.493 866 22.248 - 	22.301 674 
19.494 	- 19.547 862 22.302 - 	22.355 671 
19.548 	- 19.601 858 22.356 - 	22.409 668 
19.602 	- 19.655 854 22.410 - 	22.463 664 
19.656 	- 19.709 851 22.464 - 	22.517 661 
19.710 	- 19.763 847 22.518 - 	22.571 657 
19.764 	- 19.817 843 22.572 - 	22.625 654 
19.818 	- 19.871 839 22.626 - 	22.679 650 

19.872 	- 19.925 835 22.680 - 	22.733 647 
19.926 	- 19.979 831 22.734 - 	22.787 644 
19.980 	- 20.033 827 22.788 - 	22.841 640 
20.034 	- 20.087 824 22.842 - 	22.895 637 
20.088 	- 20.141 820 22.896 - 	22.949 634 
20 . 142 	- 20.195 816 22.950 - 	23.003 630 
20.196 	- 20.249 812 23.004 - 	23.057 627 
20.250 	- 20.303 808 23.058 - 	23.111 624 
20.304 	- 20.357 805 23.112 - 	23.165 620 
20.358 	- 20.411 801 23.166 - 	23.219 617 

20.412 	- 20.465 797 23.220 - 	23.273 614 
20.466 	- 20.519 793 23.274 - 	23.327 610 
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noch Anlage 4 (zu § 34h Abs. 2 EStG) 

noch Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Grundtabelle 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

von bis von bis 

23.328 - 	23.381 607 26.136 - 	26.189 449 
23.382 - 	23.435 604 26.190 - 	26.243 446 
23.436 - 	23.489 601 26.244 - 	26.297 443 
23.490 - 	23.543 597 26.298 - 	26.351 440 
23.544 - 	23.597 594 26.352 - 	26.405 437 
23.598 - 	23.651 591 26.406 - 	26.459 435 
23.652 - 	23.705 588 26.460 - 	26.513 432 
23.706 - 	23.759 584 26.514 - 	26.567 429 
23.760 - 	23.813 581 26.568 - 	26.621 426 
23.814 - 	23.867 578 26.622 - 	26.675 424 

23.868 - 	23.921 575 26.676 - 	26.729 421 
23.922 - 	23.975 572 26.730 - 	26.783 418 
23.976 - 	24.029 568 26.784 - 	26.837 415 
24.030 - 	24.083 565 26.838 - 	26.891 413 
24.084 - 	24.137 562 26.892 - 	26.945 410 
24.138 - 	24.191 559 26.946 - 	26.999 407 
24.192 - 	24.245 556 27.000 - 	27.053 405 
24.246 - 	24.299 553 27.054 - 	27.107 402 
24.300 - 	24.353 550 27.108 - 	27.161 399 
24.354 - 	24.407 546 27.162 - 	27.215 397 

24.408 - 	24.461 543 27.216 - 	27.269 394 
24.462 - 	24.515 540 27.270 - 	27.323 391 
24.516 - 	24.569 537 27.324 - 	27.377 389 
24.570 - 	24.623 534 27.378 - 	27.431 386 
24.624 - 	24.677 531 27.432 - 	27.485 384 
24.678 - 	24.731 528 27.486 - 	27.539 381 
24.732 - 	24.785 525 27.540 - 	27.593 378 
24.786 - 	24.839 522 27.594 - 	27.647 376 
24.840 - 	24.893 519 27.648 - 	27.701 373 
24.894 - 	24.947 516 27.702 - 	27.755 371 

24.948 - 	25.001 513 27.756 - 	27.809 368 
25.002 - 	25.055 510 27.810 - 	27.863 365 
25.056 - 	25.109 507 27.864 - 	27.917 363 
25.110 - 	25.163 504 27.918 - 	27.971 360 
25.164 - 	25.217 501 27.972 - 	28.025 358 
25.218 - 	25.271 498 28.026 - 	28.079 355 
25.272 - 	25.325 495 28.080 - 	28.133 353 
25.326 - 	25.379 492 28.134 - 	28.187 350 
25.380 - 	25.433 489 28.188 - 	28.241 348 
25.434 - 	25.487 486 28.242 - 	28.295 345 

25.488 - 	25.541 483 28.296 - 	28.349 343 
25.542 - 	25.595 480 28.350 - 	28.403 341 
25.596 - 	25.649 477 28.404 - 	28.457 338 
25.650 - 	25.703 474 28.458 - 	28.511 336 
25.704 - 	25.757 471 28.512 - 	28.565 333 
25.758 - 	25.811 469 28.566 - 	28.619 331 
25.812 - 	25.865 466 28.620 - 	28.673 328 
25.866 - 	25.919 463 28.674 - 	28.727 326 
25.920 - 	25.973 460 28.728 - 	28.781 324 
25.974 - 	26.027 457 28.782 - 	28.835 321 

26.028 - 	26.081 454 28.836 - 	28.889 319 
26.082 - 	26.135 451 28.890 - 	28.943 316 
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noch Anlage 4 (zu § 34 h Abs. 2 EStG) 

noch Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Grundtabelle 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

von bis von bis 

28.944 - 	28.997 314 31.752 - 	31.805 203 
28.998 - 	29.051 312 31.806 - 	31.859 202 
29.052 - 	29.105 309 31.860 - 	31.913 200 
29.106 - 	29.159 307 31.914 - 	31.967 198 
29.160 - 	29.213 305 31.968 - 	32.021 196 
29.214 - 	29.267 302 32.022 - 	32.075 194 
29.268 - 	29.321 300 32.076 - 	32.129 192 
29.322 - 	29.375 298 32.130 - 	32.183 190 
29.376 - 	29.429 295 32.184 - 	32.237 189 
29.430 - 	29.483 293 32.238 - 	32.291 187 

29.484 - 	29.537 291 32.292 - 	32.345 185 
29.538 - 	29.591 289 32.346 - 	32.399 183 
29.592 - 	29.645 286 32.400 - 	32.453 181 
29.646 - 	29.699 284 32.454 - 	32.507 180 
29.700 - 	29.753 282 32.508 - 	32.561 178 
29.754 - 	29.807 280 32.562 - 	32.615 176 
29.808 - 	29.861 277 32.616 - 	32.669 174 
29.862 - 	29.915 275 32.670 - 	32.723 172 
29.916 - 	29.969 273 32.724 - 	32.777 171 
29.970 - 	30.023 271 32.778 - 	32.831 169 

30.024 - 	30.077 269 32.832 - 	32.885 167 
30.078 - 	30.131 266 32.886 - 	32.939 166 
30.132 - 	30.185 264 32.940 - 	32.993 164 
30.186 - 	30.239 262 32.994 - 	33.047 162 
30.240 - 	30.293 260 33.048 - 	33.101 160 
30.294 - 	30.347 258 33.102 - 	33.155 159 
30.348 - 	30.401 256 33.156 - 	33.209 157 
30.402 - 	30.455 254 33.210 - 	33.263 155 
30.456 - 	30.509 252 33.264 - 	33.317 154 
30.510 - 	30.563 249 33.318 - 	33.371 152 

30.564 - 	30.617 247 33.372 - 	33.425 151 
30.618 - 	30.671 245 33.426 - 	33.479 149 
30.672 - 	30.725 243 33.480 - 	33.533 147 
30.726 - 	30.779 241 33.534 - 	33.587 146 
30.780 - 	30.833 239 33.588 - 	33.641 144 
30.834 - 	30.887 237 33.642 - 	33.695 142 
30.888 - 	30.941 235 33.696 - 	33.749 141 
30.942 - 	30.995 233 33.750 - 	33.803 139 
30.996 - 	31.049 231 33.804 - 	33.857 138 
31.050 - 	31.103 229 33.858 - 	33.911 136 

31.104 - 	31.157 227 33.912 - 	33.965 135 
31.158 - 	31.211 225 33.966 - 	34.019 133 
31.212 - 	31.265 223 34.020 - 	34.073 132 
31.266 - 	31.319 221 34.074 - 	34.127 130 
31.320 - 	31.373 219 34.128 - 	34.181 129 
31.374 - 	31.427 217 34.182 - 	34.235 127 
31.428 - 	31.481 215 34.236 - 	34.289 126 
31.482 - 	31.535 213 34.290 - 	34.343 124 
31.536 - 	31.589 211 34.344 - 	34.397 123 
31.590 - 	31.643 209 34.398 - 	34.451 121 

31.644 - 	31.697 207 34.452 - 	34.505 120 
31.698 - 	31.751 205 34.506 - 	34.559 118 



Drucksache 13/901 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

noch Anlage 4 (zu § 34h Abs. 2 EStG) 

noch Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Grundtabelle 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM von bis von bis 

34.560 - 	34.613 117 37.368 - 	37.421 54 
34.614 - 	34.667 115 37.422 - 	37.475 53 
34.668 - 	34.721 114 37.476 - 	37.529 52 
34322 - 	34.775 113 37.530 - 	37.583 51 
34.776 - 	34.829 111 37.584 - 	37.637 50 
34.830 - 	34.883 110 37.638 - 	37.691 49 
34.884 - 	34.937 108 37.692 - 	37.745 48 
34.938 - 	34.991 107 37.746 - 	37.799 48 
34.992 - 	35.045 106 37.800 - 	37.853 47 
35.046 - 	35.099 104 37.854 - 	37.907 46 

35.100 - 	35.153 103 37.908 - 	37.961 45 
35.154 - 	35.207 102 37.962 - 	38.015 44 
35.208 - 	35.261 100 38.016 - 	38.069 43 
35.262 - 	35.315 99 38.070 - 	38.123 42 
35.316 - 	35.369 98 38.124 - 	38.177 41 
35.370 - 	35.423 96 38.178 - 	38.231 40 
35.424 - 	35.477 95 38.232 - 	38.285 40 
35.478 - 	35.531 94 38.286 - 	38.339 39 
35.532 - 	35.585 92 38.340 - 	38.393 38 
35.586 - 	35.639 91 38.394 - 	38.447 37 

35.640 - 	35.693 90 38.448 - 	38.501 36 
35.694 - 	35.747 89 38.502 - 	38.555 36 
35.748 - 	35.801 87 38.556 - 	38.609 35 
35.802 - 	35.855 86 38.610 - 	38.663 34 
35.856 - 	35.909 85 38.664 - 	38.717 33 
35.910 - 	35.963 84 38.718 - 	38.771 33 
35.964 - 	36.017 82 38.772 - 	38.825 32 
36.018 - 	36.071 81 38.826 - 	38.879 31 
36.072 - 	36.125 80 38.880 - 	38.933 30 
36.126 - 	36.179 79 38.934 - 	38.987 30 

36.180 - 	36.233 78 38.988 - 	39.041 29 
36.234 - 	36.287 77 39.042 - 	39.095 28 
36.288 - 	36.341 75 39.096 - 	39.149 27 
36.342 - 	36.395 74 39.150 - 	39.203 27 
36.396 - 	36.449 73 39.204 - 	39.257 26 
36.450 - 	36.503 72 39.258 - 	39.311 25 
36.504 - 	36.557 71 39.312 - 	39.365 25 
36.558 - 	36.611 70 39.366 - 	39.419 24 
36.612 - 	36.665 69 39.420 - 	39.473 23 
36.666 - 	36.719 68 39.474 - 	39.527 23 

36.720 - 	36.773 66 39.528 - 	39.581 22 
36.774 - 	36.827 65 39.582 - 	39.635 22 
36.828 - 	36.881 64 39.636 - 	39.689 21 
36.882 - 	36.935 63 39.690 - 	39.743 20 
36.936 - 	36.989 62 39.744 - 	39.797 20 
36.990 - 	37.043 61 39.798 - 	39.851 19 
37.044 - 	37.097 60 39.852 - 	39.905 19 
37.098 - 	37.151 59 39.906 - 	39.959 18 
37.152 - 	37.205 58 39.960 - 	40.013 18 
37.206 - 	37.259 57 40.014 - 	40.067 17 

37.260 - 	37.313 56 40.068 - 	40.121 16 
37.314 - 	37.367 55 40.122 - 	40.175 16 
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n och Anlage 4 (zu § 34 h Abs. 2 EStG)  

noch Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Grundtabelle  

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

zu versteuernde Einkommen  
in DM Ermäßigungs

-

beträge  
in DM  

von bis von bis 

40.176 - 	40.229 15 41.796 - 	41.849 4  
40.230 - 	40.283 15 41.850 - 	41.903 4  
40.284 - 	40.337 14 41.904 - 	41.957 3  
40.338 - 	40.391 14 41.958 - 	42.011 3  
40.392 - 	40.445 13 42.012 - 	42.065 3  
40.446 - 	40.499 13 42.066 - 	42.119 3  
40.500 - 	40.553 12 42.120 - 	42.173 3  
40.554 - 	40.607 12 42.174 - 	42.227 2  
40.608 - 	40.661 12 42.228 - 	42.281 2  
40.662 40.715 11  42.282 - 42.335 2  

40.716 - 	40.769 11 42.336 - 	42.389 2  
40.770 - 	40.823 10 42.390 - 	42.443 2  
40.824 - 	40.877 10 42.444 - 	42.497 2  
40.878 - 	40.931 9 42.498 - 	42.551 1  
40.932 - 	40.985 9 42.552 - 	42.605 1  
40.986 - 	41.039 9 42.606 - 	42.659 1  
41.040 - 	41.093 8 42.660 - 	42.713 1  
41.094 - 	41.147 8 42.714 - 	42.767 1  
41.148 - 	41.201 8 42.768 - 	42.821 1  
41.202 - 	41.255 7 42.822 - 	42.875 1  

41.256 - 	41.309 7 42.876 - 	42.929 1  
41.310 - 	41.363 7 42.930 - 	42.983 1  
41.364 - 	41.417 6 42.984 - 	43.037 1  
41.418 - 	41.471 6 43.038 - 	43.091 1  
41.472 - 	41.525 6 43.092 - 	43.145 1  
41.526 - 	41.579 5 43.146 - 	43.199 0  
41.580 - 	41.633 5 43.200 - 	43.253 0  
41.634 - 	41.687 5 43.254 - 	43.307 0  
41.688 - 	41.741 4 43.308 - 	43.361 0  
41.742 - 	41.795 4  
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Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Splittingtabelle 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM von bis von bis 

24.192 - 	 24.299 2.688 29.808 - 	 29.915 2.452 
24.300 - 	 24.407 2.688 29.916 - 	30.023 2.442 
24.408 - 	 24.515 2.688 30.024 - 	30.131 2.434 
24.516 - 	 24.623 2.688 30.132 - 	30.239 2.424 
24.624 - 	 24.731 2.686 30.240 - 	30.347 2.416 
24.732 - 	24.839 2.686 30.348 - 	30.455 2.406 
24.840 - 	 24.947 2.684 30.456 - 	30.563 2.398 
24.948 - 	 25.055 2.684 30.564 - 	 30.671 2.388 
25.056 - 	 25.163 2.682 30.672 - 	30.779 2.378 
25.164 - 	 25.271 2.680 30.780 - 	 30.887 2.370 

25.272 - 	 25.379 2.678 30.888 - 	 30.995 2.360 
25.380 - 	 25.487 2.676 30.996 - 	 31.103 2.352 
25.488 - 	 25.595 2.674 31.104 - 	 31.211 2.342 
25.596 - 	 25.703 2.672 31.212 - 	31.319 2.334 
25.704 - 	 25.811 2.670 31.320 - 	31.427 2.324 
25.812 - 	 25.919 2.668 31.428 - 	31.535 2.314 
25.920 - 	 26.027 2.664 31.536 - 	31.643 2.306 
26.028 - 	 26.135 2.662 31.644 - 	31.751 2.296 
26.136 - 	 26.243 2.658 31.752 - 	31.859 2.288 
26.244 - 	 26.351 2.656 31.860 - 	31.967 2.278 

26.352 - 	 26.459 2.652 31.968 - 	32.075 2.270 
26.460 - 	 26.567 2.648 32.076 - 	32.183 2.260 
26.568 - 	 26.675 2.644 32.184 - 	32.291 2.252 
26.676 - 	 26.783 2.640 32.292 - 	32.399 2.242 
26.784 - 	 26.891 2.636 32.400 - 	32.507 2.234 
26.892 - 	 26.999 2.632 32.508 - 	32.615 2.226 
27.000 - 	 27.107 2.628 32.616 - 	32.723 2.216 
27.108 - 	 27.215 2.622 32.724 - 	32.831 2.208 
27.216 - 	 27.323 2.618 32.832 - 	 32.939 2.198 
27.324 - 	 27.431 2.614 32.940 - 	 33.047 2.190 

27.432 - 	 27.539 2.608 33.048 - 	 33.155 2.182 
27.540 - 	 27.647 2.602 33.156 - 	33.263 2.172 
27.648 - 	 27.755 2.598 33.264  - 	33.371 2.164 
27.756 - 	 27.863 2.592 33.372 - 	33.479 2.154 
27.864 - 	 27.971 2.586 33.480 - 	33.587 2.146 
27.972 - 	 28.079 2.580 33.588 - 	33.695 2.138 
28.080 - 	 28.187 2.574 33.696 - 	 33.803 2.128 
28.188 - 	 28.295 2.568 33.804 - 	 33.911 2.120 
28.296 - 	 28.403 2.560 33.912 - 	34.019 2.112 
28.404 - 	 28.511 2.554 34.020 - 	 34.127 2.102 

28.512 - 	 28.619 2.548 34.128 - 	 34.235 2.094 
28.620 - 	 28.727 2.540 34.236 - 	34.343 2.086 
28.728 - 	 28.835 2.532 34.344 - 	 34.451 2.076 
28.836 - 	 28.943 2.526 34.452 - 	 34.559 2.068 
28.944 - 	 29.051 2.518 34.560 - 	 34.667 2.060 
29.052 - 	 29.159 2.510 34.668 - 	 34.775 2.052 
29.160 - 	 29.267 2.502 34.776 - 	 34.883 2.042 
29.268 - 	 29.375 2.494 34.884 - 	34.991 2.034 
29.376 - 	 29.483 2.486 34.992 - 	35.099 2.026 
29.484 - 	 29.591 2.478 35.100 - 	 35.207 2.018 

29.592 - 	 29.699 2.470 35.208 - 	35.315 2.008 
29.700 - 	 29.807 2.460 35.316 - 	 35.423 2.000 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/901 

noch Anlage 4 (zu § 34h Abs. 2 EStG) 

noch Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Splittingtabelle 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

von bis von bis 

35.424 	- 35.531 1.992 41.040 	- 41.147 1.580 

35.532 	- 35.639 1.984 41.148 	- 41.255 1.572 

35.640 	- 35.747 1.976 41.256 	- 41.363 1.564 

35.748 	- 35.855 1.966 41.364 	- 41.471 1.556 

35.856 	- 35.963 1.958 41.472 	- 41.579 1.550 

35.964 	- 36.071 1.950 41.580 	- 41.687 1.542 

36.072 	- 36.179 1.942 41.688 	- 41.795 1.534 

36.180 	- 36.287 1.934 41.796 	- 41.903 1.528 

36.288 	- 36.395 1.926  41.904 	- 42.011 1.520 
36.396 	- 36.503 1.918 42.012 	- 42.119 1.512 

36.504 	- 36.611 1.908 42.120 	- 42.227 1.506 

36.612 	- 36.719 1.900 42.228 	- 42.335 1.498 

36.720 	- 36.827 1.892 42.336 	- 42.443 1.490 

36.828 	- 36.935 1.884 42.444 	- 42.551 1.484 

36.936 	- 37.043 1.876 42.552 	- 42.659 1.476 

37.044 	- 37.151 1.868 42.660 	- 42.767 1.468 

37.152 	- 37.259 1.860 42.768 	- 42.875 1.462 

37.260 	- 37.367 1.852 42.876 	- 42.983 1.454 

37.368 	- 37.475 1.844 42.984 	- 43.091 1.448 
37.476 	- 37.583 1.836 43.092 	- 43.199 1.440 

37.584 	- 37.691 1.828 43.200 	- 43.307 1.434 

37.692 	- 37.799 1.820 43.308 	- 43.415 1.426 

37.800 	- 37.907 1.812 43.416 	- 43.523 1.418 
37.908 	- 38.015 1.804 43.524 	- 43.631 1.412 
38.016 	- 38.123 1.796 43.632 	- 43.739 1.404 
38.124 	- 38.231 1.788 43.740 	- 43.847 1.398 
38.232 	- 38.339 1.780 43.848 	- 43.955 1.390 

38.340 	- 38.447 1.772 43.956 	- 44.063 1.384 
38.448 	- 38.555 1.764 44.064 	- 44.171 1.376 

38.556 	- 38.663 1.756 44.172 	- 44.279 1.370 

38.664 	- 38.771 1.748 44.280 	- 44.387 1.362 
38.772 	- 38.879 1.740 44.388 	- 44.495 1.356 
38.880 	- 38.987 1.732 44.496 	- 44.603 1.348 
38.988 	- 39.095 1.724 44.604 	- 44.711 1.342 

39.096 	- 39.203 1.716 44.712 	- 44.819 1.336 

39.204 	- 39.311 1.708 44.820 	- 44.927 1.328 
39.312 	- 39.419 1.702 44.928 	- 45.035 1.322 
39.420 	- 39.527 1.694 45.036 	- 45.143 1.314 
39.528 	- 39.635 1.686 45.144 	- 45.251 1.308 
39.636 	- 39.743 1.678 45.252 	- 45.359 1.300 

39.744 	- 39.851 1.670 45.360 	- 45.467 1.294 
39.852 	- 39.959 1.662 45.468 	- 45.575 1.288 
39.960 	- 40.067 1.654 45.576 	- 45.683 1.280 
40.068 	- 40.175 1.648 45.684 	- 45.791 1.274 
40.176 	- 40.283 1.640 45.792 	- 45.899 1.268 
40.284 	- 40.391 1.619 45.900 	- 46.007 1.260 

40.392 	- 40.499 1.624 46.008 	- 46.115 1.254 
40.500 	- 40.607 1.616 46.116 	- 46.223 1.248 
40.608 	- 40.715 1.610 46.224 	- 46.331 1.240 
40.716 	- 40.823 1.602 46.332 	- 46.439 1.234 

40.824 	- 40.931 1.594 46.440 	- 46.547 1.228 
40.932 	- 41.039 1.586 46.548 	- 46.655 1.220 
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noch Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Splittingtabelle 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

zu versteuernde Einkommen 
in DM  Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

bis 
 

von bis von 

46.656 - 	46.763 1.214 52.272 - 	52.379 898 
46.764 - 	46.871 1.208 52.380 - 	52.487 892 
46.872 - 	46.979 1.202 52.488 - 	52.595 886 
46.980 - 	47.087 1.194 52.596 - 	52.703 880 
47.088 - 	47.195 1.188 52.704 - 	52.811 874 
47.196 - 	47.303 1.182 52.812 - 	52.919 870 
47.304 - 	47.411 1.176 52.920 - 	53.027 864 
47.412 - 	47.519 1.168 53.028 - 	53.135 858 
47.520 - 	47.627 1.162 53.136 - 	53.243 852 
47.628 - 	47.735 1.156 53.244 - 	53.351 848 

47.736 - 	47.843 1.150 53.352 - 	53.459 842 
47.844 - 	47.951 1.144 53.460 - 	53.567 836 
47.952 - 	48.059 1.136 53.568 - 	53.675 830 
48.060 - 	48.167 1.130 53.676 - 	53.783 826 
48.168 - 	48.275 1.124 53.784 - 	53.891 820 
48.276 - 	48.383 1.118 53.892 - 	53.999 814 
48.384 - 	48.491 1.112 54.000 - 	54.107 810 
48.492 - 	48.599 1.106 54.108 - 	54.215 804 
48.600 - 	48.707 1.100 54.216 - 	54.323 798 
48.708 - 	48.815 1.092 54.324 - 	54.431 794 

48.816 - 	48.923 1.086 54.432 - 	54.539 788 
48.924 - 	49.031 1.080 54.540 - 	54.647 782 
49.032 - 	49.139 1.074 54.648 - 	54.755 778 
49.140 - 	49.247 1.068 54.756 - 	54.863 772 
49.248 - 	49.355 1.062 54.864 - 	54.971 768 
49.356 - 	49.463 1.056 54.972 - 	55.079 762 
49.464 - 	49.571 1.050 55.080 - 	55.187 756 
49.572 - 	49.679 1.044 55.188 - 	55.295 752 
49.680 - 	49.787 1.038 55.296 - 	55.403 746 
49.788 - 	49.895 1.032 55.404 - 	55.511 742 

49.896 - 	50.003 1.026 55.512 - 	55.619 736 
50.004 - 	50.111 1.020 55.620 - 	55.727 730 
50.112 - 	50.219 1.014 55.728 - 	55.835 726 
50.220 - 	50.327 1.008 55.836 - 	55.943 720 
50.328 - 	50.435 1.002 55.944 - 	56.051 716 
50.436 - 	50.543 996 56.052 - 	56.159 710 
50.544 - 	50.651 990 56.160 - 	56.267 706 
50.652 - 	50.759 984 56.268 - 	56.375 700 
50.760 - 	50.867 978 56.376 - 	56.483 696 
50.868 - 	50.975 972 56.484 - 	56.591 690 

50.976 - 	51.083 966 56.592 - 	56.699 686 
51.084 - 	51.191 960 56.700 - 	56.807 682 
51.192 - 	51.299 954 56.808 - 	56.915 676 
51.300 - 	51.407 948 56.916 - 	57.023 672 
51.408 - 	51.515 942 57.024 - 	57.131 666 
51.516 - 	51.623 938 57.132 - 	57.239 662 
51.624 - 	51.731 932 57.240 - 	57.347 656 
51.732 - 	51.839 926 57.348 - 	57.455 652 
51.840 - 	51.947 920 57.456 - 	57.563 648 
51.948 - 	52.055 914 57.564 - 	57.671 642 

52.056 - 	52.163 908 57.672 - 	57.779 638 
52.164 - 	52.271 902 57.780 - 	57.887 632 
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noch Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Splittingtabelle 
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-
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in DM 

von bis von bis 

57.888 - 	57.995 628 63.504 - 	63.611 406 
57.996 - 	58.103 624 63.612 - 	63.719 404 
58.104 - 	58.211 618 63.720 - 	63.827 400 
58.212 - 	58.319 614 63.828 - 	63.935 396 
58.320 - 	58.427 610 63.936 - 	64.043 392 
58.428 - 	58.535 604 64.044 - 	64.151 388 
58.536 - 	58.643 600 64.152 - 	64.259 384 
58.644 - 	58.751 596 64.260 - 	64.367 380 
58.752 58.860 - 	58.859 - 58.967 590 

586 
64.368 

64.476 

- 	64.475 
- 	64.583 

378 
374 

58.968 - 	59.075 582 64.584 - 	64.691 370 
59.076 - 	59.183 578 64.692 - 	64.799 366 
59.184 - 	59.291 572 64.800 - 	64.907 362 
59.292 - 	59.399 568 64.908 - 	65.015 360 
59.400 - 	59.507 564 65.016 - 	65.123 356 
59.508 - 	59.615 560 65.124 - 	65.231 352 
59.616 - 	59.723 554 65.232 - 	65.339 348 
59.724 - 	59.831 550 65.340 - 	65.447 344 
59.832 - 	59.939 546 65.448 - 	65.555 342 
59.940 - 	60.047 542 65.556 - 	65.663 338 

60.048 - 	60.155 538 65.664 - 	65.771 334 
60.156 - 	60.263 532 65.772 - 	65.879 332 
60.264 - 	60.371 528 65.880 - 	65.987 328 
60.372 - 	60.479 524 65.988 - 	66.095 324 
60.480 - 	60.587 520 66.096 - 	66.203 320 
60.588 - 	60.695 516 66.204 - 	66.311 318 
60.696 - 	60.803 512 66.312 - 	66.419 314 
60.804 - 	60.911 508 66.420 - 	66.527 310 
60.912 - 	61.019 504 66.528 - 	66.635 308 
61.020 - 	61.127 498 66.636 - 	66.743 304 

61.128 - 	61.235 494 66.744 - 	66.851 302 
61.236 - 	61.343 490 66.852 - 	66.959 298 
61.344 - 	61.451 486 66.960 - 	67.067 294 
61.452 - 	61.559 482 67.068 - 	67.175 292 
61.560 - 	61.667 478 67.176 - 	67.283 288 
61.668 - 	61.775 474 67.284 - 	67.391 284 
61.776 - 	61.883 470 67.392 - 	67.499 282 
61.884 - 	61.991 466 67.500 - 	67.607 278 
61.992 - 	62.099 462 67.608 - 	67.715 276 
62.100 - 	62.207 458 67.716 - 	67.823 272 

62.208 - 	62.315 454 67.824 - 	67.931 270 
62.316 - 	62.423 450 67,932 - 	68.039 266 
62.424 - 	62.531 446 68.040 - 	68.147 264 
62.532 - 	62.639 442 68.148 - 	68.255 260 
62.640 - 	62.747 438 68.256 - 	68.363 258 
62.748 - 	62.855 434 68.364 - 	68.471 254 
62.856 - 	62.963 430 68.472 - 	68.579 252 
62.964 - 	63.071 426 68.580 - 	68.687 248 
63.072 - 	63.179 422 68.688 - 	68.795 246 
63.180 - 	63.287 418 68.796 - 	68.903 242 

63.288 - 	63.395 414 68.904 - 	69.011 240 
63.396 - 	63.503 410 69.012 - 	69.119 236 
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noch Anlage 4 (zu § 34h Abs. 2 EStG) 

noch Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Splittingtabelle 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

von bis von bis 

69.120 	- 69.227 234 74.736 - 	74.843 108 
69.228 	- 69.335 230 74.844 - 	74.951 106 
69.336 	- 69.443 228 74.952 - 	75.059 104 
69.444 	- 69.551 226 75.060 - 	75.167 102 
69.552 	- 69.659 222 75.168 - 	75.275 100 
69.660 	- 69.767 220 _75.276 - 	75.383 98 
69.768 	- 69.875 216 75.384 - 	75.491 96 
69.876 	- 69.983 214 75.492 - 	75.599 96 
69.984 	- 70.091 212 75.600 - 	75.707 94 
70.092 	- 70.199 208 75.708 - 	75.815 92 

70.200 	- 70.307 206 75.816 - 	75.923 90 
70.308 	- 70.415 204 75.924 - 	76.031 88 
70.416 	- 70.523 200 76.032 - 	76.139 86 
70.524 	- 70.631 198 76.140 - 	76.247 84 
70.632 	- 70.739 196 76.248 - 	76.355 82 
70.740 	- 70.847 192 76.356 - 	76.463 80 
70.848 	- 70.955 190 76.464 - 	76.571 80 
70.956 	- 71.063 188 76.572 - 	76.679 78 
71.064 	- 71.171 184 76.680 - 	76.787 76 
71.172 	- 71.279 182 76.788 - 	76.895 74 

71.280 	- 71.387 180 76.896 - 	77.003 72 
71.388 	- 71.495 178 77.004 - 	77.111 72 
71.496 	- 71.603 174 77.112 - 	77.219 70 
71.604 	- 71.711 172 77.220 - 	77.327 68 
71.712 	- 71.819 170 77.328 - 	77.435 66 
71.820 	- 71.927 168 77.436 - 	77.543 66 
71.928 	- 72.035 164 77.544 - 	77.651 64 
72.036 	- 72.143 162 77.652 - 	77.759 62 
72.144 	- 72.251 160 77.760 - 	77.867 60 
72.252 	- 72.359 158 77.868 - 	77.975 60 

72.360 	- 72.467 156 77.976 - 	78.083 58 
72.468 	- 72.575 154 78.084 - 	78.191 56 
72.576 	- 72.683 150 78.192 - 	78.299 54 
72.684 	- 72.791 148 78.300 - 	78.407 54 
72.792 	- 72.899 146 78.408 - 	78.515 52 
72.900 	- 73.007 144 78.516 - 	78.623 50 
73.008 	- 73.115 142 78.624 - 	78.731 50 
73.116 	- 73.223 140 78.732 - 	78.839 48 
73.224 	- 73.331 138 78.840 - 	78.947 46 
73.332 	- 73.439 136 78.948 - 	79.055 46 

73.440 	- 73.547 132 79.056 - 	79.163 44 
73.548 	- 73.655 130 79.164 - 	79.271 44 
73.656 	- 73.763 128 79.272 - 	79.379 42 
73.764 	- 73.871 126 79.380 - 	79.487 40 
73.872 	- 73.979 124 79.488 - 	79.595 40 
73.980 	- 74.087 122 79.596 - 	79.703 38 
74.088 	- 74.195 120 79.704 - 	79.811 38 
74.196 	- 74.303 118 79.812 - 	79.919 36 
74.304 	- 74.411 116 79.920 - 	80.027 36 
74.412 	- 74.519 114 80.028 - 	80.135 34 

74.520 	- 74.627 112 80.136 - 	80.243 32 
74.628 	- 74.735 110 80.244 - 	80.351 32 
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noch Anlage 4 (zu j 34 h Abs. 2 EStG)  

noch Ermäßigungsbeträge in der Einkommensteuer-Splittingtabelle  

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 

m DM  

zu versteuernde Einkommen 
in DM Ermäßigungs

-

beträge 
in DM 

von bis von bis 

80.352 - 	80.459 30 83.592 - 	83.699 8  
80.460 - 	80.567 30 83.700 - 	83.807 8  
80.568 - 	80.675 28 83.808 - 	83.915 6  
80.676 - 	80.783 28 83.916 - 	84.023 6  
80.784 - 	80.891 26 84.024 - 	84.131 6  
80.892 - 	80.999 26 84.132 - 	84.239 6  
81.000 - 	81.107 24 84.240 - 	84.347 6  
81.108 - 	81.215 24 84.348 - 	84.455 4  
81.216 - 	81.323 24 84.456 - 	84.563 4  
81.324 - 	81.431 22 84.564 - 84.671  

81.432 - 	81.539 22 84.672 - 	84.779 4  
81.540 - 	81.647 20 84.780 - 	84.887 4  
81.648 - 	81.755 20 84.888 - 	84.995 4  
81.756 - 	81.863 18 84.996 - 	85.103 2  
81.864 - 	81.971 18 85.104 - 	85.211 2  
81.972 - 	82.079 18 85.212 - 	85.319 2  
82.080 - 	82.187 16 85.320 - 	85.427 2  
82.188 - 	82.295 16 85.428 - 	85.535 2  
82.296 - 	82.403 16 85.536 - 	85.643 2  
82.404 - 	82.511 14 85.644 - 	85.751 2  

82.512 - 	82.619 14 85.752 - 	85.859 2  
82.620 - 	82.727 14 85.860 - 	85.967 2  
82.728 - 	82.835 12 85.968 - 	86.075 2  
82.836 - 	82.943 12 86.076 - 	86.183 2  
82.944 - 	83.051 12 86.184 - 	86.291 2  
83.052 - 	83.159 10 86.292 - 	86.399 0  
83.160 - 	83.267 10 86.400 - 	86.507 0  
83.268 - 	83.375 10 86.508 - 	86.615 0  
83.376 - 	83.483 8 86.616 - 	86.723 0  
83.484 - 	83.591 8  
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Artikel 2 

Änderung der Einkommensteuer- 
Durchführungsverordnung 

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Juli 1992 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch 
Artikel 28 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994 
(BGBl. I S. 3082), wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 7 wird folgender neuer § 8 eingefügt: 

,,§ 8 

Eigenbetrieblich genutzte Grundstücke 
von untergeordnetem Wert 

Eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile 
brauchen nicht als Betriebsvermögen behandelt 
zu werden, wenn ihr Wert nicht mehr als ein 
Fünftel des gemeinen Werts des gesamten 
Grundstücks und nicht mehr als 40 000 DM be-
trägt. " 

2. § 13 wird aufgehoben. 

3. § 22 wird aufgehoben. 

4. § 29 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Der Sicherungsnehmer hat nach amtlich 
vorgeschriebenem Muster dem für die Veranla-
gung des Versicherungsnehmers nach dem Ein-
kommen zuständigen Finanzamt, bei beschränk-
ter Steuerpflicht des Versicherungsnehmers dem 
für die Veranlagung des Sicherungsnehmers zu-
ständigen Finanzamt (§§ 19, 20 Abgabenord

-

nung) unverzüglich die Fälle anzuzeigen, in de-
nen Ansprüche aus Versicherungsverträgen nach 
dem 13. Februar 1992 zur Tilgung oder Sicherung 
von Darlehen eingesetzt werden. Satz 1 gilt ent-
sprechend für das Versicherungsunternehmen, 
wenn der Sicherungsnehmer Wohnsitz, Sitz oder 
Geschäftsleitung im Ausland hat. Werden An-
sprüche aus Versicherungsverträgen von Perso-
nen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben (§ 1 Abs. 1 des Ge-
setzes), zur Tilgung oder Sicherung von Darlehen 
eingesetzt, sind die Sätze 1 und 2 nur anzuwen-
den, wenn die Darlehen den Betrag von 50 000 
Deutsche Mark übersteigen." 

5. Die §§ 45 bis 47 werden aufgehoben. 

6. § 62c wird aufgehoben. 

7. § 68c wird aufgehoben. 

8. § 73 wird aufgehoben. 

9. § 74 wird aufgehoben. 

10. § 76 wird aufgehoben. 

11. § 78 wird aufgehoben. 

12. § 82f wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Im Fall der Anschaffung eines Handels-
schiffs ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn das 
Handelsschiff vor dem 1. Januar 1996 in unge-
brauchtem Zustand vom Hersteller oder nach 

dem 31. Dezember 1995 bis zum Ablauf des 
vierten auf das Jahr der Fertigstellung folgen-
den Jahres erworben worden ist." 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Schiffe, 
die der Seefischerei dienen, entsprechend. Für 
Luftfahrzeuge, die vom Steuerpflichtigen her-
gestellt oder in ungebrauchtem Zustand vom 
Hersteller erworben worden sind und die zur 
gewerbsmäßigen Beförderung von Personen 
oder Sachen im internationalen Luftverkehr 
oder zur Verwendung zu sonstigen gewerbli-
chen Zwecken im Ausland bestimmt sind, gel-
ten die Absätze 1 und 3 bis 5 mit der Maßgabe 
entsprechend, daß an die Stelle der Eintragung 
in ein inländisches Seeschiffsregister die Ein-
tragung in die deutsche Luftfahrzeugrolle, an 
die Stelle des Höchstsatzes von 40 vom Hun-
dert ein Höchstsatz von 30 vom Hundert und 
bei der Vorschrift des Absatzes 3 an die Stelle 
des Zeitraums von acht Jahren ein Zeitraum 
von sechs Jahren treten." 

13. § 84 Abs. 2 a, 2 b und 3 werden aufgehoben. 

Artikel 3 

Änderung des Auslandinvestment-Gesetzes 

Das Auslandinvestment-Gesetz vom 28. Juli 1969 
(BGBl. I S. 986), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 26. Juli 1994 (BGBl. I S. 1749), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 19 Abs. 5 wird aufgehoben. 

2. Dem § 19a wird folgender neuer Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) Die §§ 17 bis 18a sind auf Ausschüttungen 
aus Anteilen an Vermögen aus Forderungen aus 
Gelddarlehen oder Vermögen aus Einlagen nur 
anzuwenden, soweit sie Einnahmen enthalten, die 
in Geschäftsjahren vereinnahmt worden sind, die 
nach dem 31. Juli 1994 enden; dies gilt auch für 
Zwischengewinne." 

Artikel 4 

Das Ausführungsgesetz Grenzgänger Niederlande 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 
1986 (BGBl. I S. 321), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1395), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1 a, 4 bis 7 und 9, § 10c Abs. 1, 
§§ 24a, 32 Abs. 1 bis 6 und § 34h des Einkommen-

steuergesetzes sind anzuwenden. " 

2. § 5 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 46 Abs. 1 Nr. 8 Satz 1 und 2 des Einkommen-
steuergesetzes ist sinngemäß mit der Maßgabe an-
zuwenden, daß vor Ablauf des Kalenderjahrs die 
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Veranlagung nur durchgeführt werden kann, 
wenn der Arbeitnehmer oder im Fall der Zusam-
menveranlagung von Ehegatten beide Ehegatten 
verstorben sind. " 

Artikel 5 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. März 1991 (BGBl. I S. 638), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3267), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e wird wie folgt gefaßt: 

„e) wenn bei Unterstützungskassen am Schluß 
des Wirtschaftsjahrs das Vermögen ohne Be-
rücksichtigung künftiger Versorgungsleistun-
gen nicht höher ist als das um 25 vom Hundert 
erhöhte zulässige Kassenvermögen. Für die 
Ermittlung des tatsächlichen und des zulässi-
gen Kassenvermögens gilt § 4 d des Einkom-
mensteuergesetzes. Übersteigt das Vermögen 
der Kasse den in Satz 1 bezeichneten Betrag, 
so ist die Kasse nach Maßgabe des § 6 Abs. 5 
steuerpflichtig;" 

2. § 8 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Für die Ermittlung des Einkommens ist es 
ohne Bedeutung, ob das Einkommen verteilt wird. 
Auch verdeckte Gewinnausschüttungen sowie 
Ausschüttungen jeder Art auf Genußrechte, mit 
denen das Recht auf Beteiligung am Gewinn und 
am Liquidationserlös der Kapitalgesellschaft ver-
bunden ist, mindern das Einkommen nicht. Die 
Rückgewähr von Ausschüttungen, die nicht auf 
einem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften 
entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluß für 
ein abgelaufenes Wirtschaftsjahr beruhen und bei 
denen der Rückgewähranspruch spätestens in 
dem Zeitpunkt der Ausschüttung entstanden ist, 
gelten nicht als Einlage; sie erhöhen das Einkom-
men nicht." 

3. § 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 und 4 werden wie folgt ge-
faßt: 

„Überschreitet eine Einzelzuwendung von min-
destens 50 000 Deutsche Mark zur Förderung 
wissenschaftlicher, mildtätiger oder als besonders 
förderungswürdig anerkannter kultureller Zwecke 
diese Höchstsätze, ist sie im Rahmen der Höchst-
sätze im Jahr der Zuwendung und in den folgen-
den sieben Veranlagungszeiträumen abzuziehen. 
§ 10 d Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des Einkommen-
steuergesetzes gilt entsprechend." 

4. § 13 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Beginnt die Steuerbefreiung auf Grund des 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9, sind die Wirtschaftsgüter, die der 
Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne 
des § 9 Abs. 1 Nr. 2 dienen, in der Schlußbilanz mit 
den Buchwerten anzusetzen. Erlischt die Steuer-
befreiung, so ist in der Anfangsbilanz für die in 

Satz 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter der Wert an-
zusetzen, der sich bei ununterbrochener Steuer-
pflicht nach den Vorschriften über die steuerliche 
Gewinnermittlung ergeben würde." 

5. Nach § 27 wird folgender neuer § 27 a eingefügt: 

„§27a 
Minderung oder Erhöhung 

der Körperschaftsteuer bei Rückzahlung 
anderer Gewinnausschüttungen 

Wird eine Ausschüttung zurückgezahlt, erhöht 
sich die Körperschaftsteuer für den Veranlagungs-
zeitraum, in dem das Wirtschaftsjahr endet, in dem 
die Rückzahlung erfolgt, um die auf Grund der 
Ausschüttung nach § 27 eingetretene Minderung 
der Körperschaftsteuer und sie mindert sich um 
die auf Grund der Ausschüttung nach § 27 einge-
tretene Erhöhung der Körperschaftsteuer, wenn 
die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. die Ausschüttung beruht nicht auf einem den 
gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entspre-
chenden Gewinnverteilungsbeschluß für ein 
abgelaufenes Wirtschaftsjahr; 

2. der Anteilseigner, dem der ausgeschüttete Ge-
winn zugerechnet worden ist, erfüllt die Ver-
pflichtung, der Kapitalgesellschaft die Gewinn-
ausschüttung zurückzugewähren; 

3. die Verpflichtung ist in dem Zeitpunkt der Aus-
schüttung entstanden; 

4. die Kapitalgesellschaft teilt dem für ihre Be-
steuerung zuständigen Finanzamt Name und 
Anschrift der Anteilseigner mit, die die Aus-
schüttung zurückgezahlt haben. 

Wird die Ausschüttung nur anteilig an die Kapital-
gesellschaft zurückgewährt, treten unter Beach-
tung des § 30 a Abs. 1 Satz 2 die Rechtsfolgen des 
Satzes 1 nur für diesen Teil ein." 

6. § 29 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Eigenkapital im Sinne dieses Kapitels ist 
das in der Steuerbilanz ausgewiesene Betriebsver-
mögen, das sich ergeben würde 

a) ohne Änderung der Körperschaftsteuer nach 
§ 27, und 

b) ohne Verringerung um die im Wirtschaftsjahr 
erfolgten Ausschüttungen, die nicht auf einem 
den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften ent-
sprechenden Gewinnverteilungsbeschluß für 
ein abgelaufenes Wirtschaftsjahr beruhen, und 

c) ohne Berücksichtigung der noch nicht erfolgten 
Ausschüttungen, die das in der Steuerbilanz 
ausgewiesene Betriebsvermögen verringert ha-
ben. 

In den Fällen des § 27 a ist Eigenkapital im Sinne 
dieses Kapitels das in der Steuerbilanz ausgewie-
sene Betriebsvermögen, das sich ohne Berücksich-
tigung einer noch nicht erfolgten Rückzahlung 
von Ausschüttungen ergeben würde." 
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7. Nach § 30 wird folgender neuer § 30 a eingefügt: 

„§ 30 a 
Zuordnung bei Rückzahlung anderer 

Gewinnausschüttungen 

(1) In den Fällen des § 27 a ist der der Kapital-
gesellschaft zurückgewährte Betrag dem Teilbe-
trag des verwendbaren Eigenkapitals zuzuordnen, 
der als für die Ausschüttung verwendet galt. Gal-
ten mehrere Teilbeträge für die Ausschüttung als 
verwendet, ist der zurückgewährte Betrag diesen 
Teilbeträgen zuzuordnen; bei nur teilweiser Rück-
gewähr erfolgt eine anteilige Zuordnung. 

(2) Das verwendbare Eigenkapital erhöht sich 
auch um eine Minderung der Körperschaftsteuer 
nach § 27 a. Eine Erhöhung der Körperschaftsteuer 
nach § 27 a erhöht das verwendbare Eigenkapital 
nicht." 

8. Dem § 52 wird folgender neuer Absatz 5 angefügt: 

„(5) Zahlt der Anteilseigner eine Ausschüttung, 
die nicht auf einem den gesellschaftsrechtlichen 
Vorschriften entsprechenden Gewinnverteilungs-
beschluß für ein abgelaufenes Wirtschaftsjahr be-
ruht, auf Grund einer im Zeitpunkt der Ausschüt-
tung entstandenen Verpflichtung an die ausschüt-
tende Körperschaft ganz oder teilweise zurück, 
hat das für die Besteuerung der ausschüttenden 
Körperschaft zuständige Finanzamt von dem An-
teilseigner eine nach den Absätzen 1 bis 3 ge-
währte Vergütung zurückzufordern." 

9. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in 
den folgenden Absätzen sowie in § 54 a nichts 
anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 1996 anzuwenden." 

b) Absatz 2 a wird wie folgt gefaßt: 

„ (2 a) § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e ist erstmals 
für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1995 beginnen." 

c) Nach Absatz 5 c wird folgender neuer Absatz 5 d 
eingefügt: 

„ (5 d) § 8 Abs. 3 Satz 3, § 27 a, § 29 Abs. 1, 
§ 30 a und § 52 Abs. 5 gelten erstmals für Ge-
winnausschüttungen, die nach dem 31. Dezem-
ber 1995 an die ausschüttende Körperschaft zu-
rückgewährt werden." 

Artikel 6 

Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 

Das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) vom 
28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3267) wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 22 Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Setzt die Kapitalgesellschaft das einge-
brachte Betriebsvermögen mit dem Buchwert (§ 20 

Abs. 2 Satz 2) an, so gelten § 4 Abs. 2 Satz 3 und 
§ 12 Abs. 3 Satz 1 entsprechend. 

(2) Setzt die Kapitalgesellschaft das einge-
brachte Betriebsvermögen mit einem über dem 
Buchwert, aber unter dem Teilwert liegenden Wert 
an, so gilt § 12 Abs. 3 Satz 1 entsprechend mit der 
folgenden Maßgabe: 

1. Die Absetzungen für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung nach § 7 Abs. 1, 4, 5 und 6 
des Einkommensteuergesetzes sind vom Zeit-
punkt der Einbringung an nach den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des Einbringen-
den, vermehrt um den Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Buchwert der einzelnen Wirtschafts-
güter und dem Wert, mit dem die Kapitalgesell-
schaft die Wirtschaftsgüter ansetzt, zu bemes-
sen. 

2. Bei den Absetzungen für Abnutzung nach § 7 
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes tritt im 
Zeitpunkt der Einbringung an die Stelle des 
Buchwerts der einzelnen Wirtschaftsgüter der 
Wert, mit dem die Kapitalgesellschaft die Wirt-
schaftsgüter ansetzt." 

2. Die Anlage zum Umwandlungssteuergesetz wird 
wie folgt gefaßt: 

„Kapitalgesellschaften im Sinne des Artikels 3 
der Richtlinie 90/434/EWG des Rates vom 23. Juli 

1990 über das gemeinsame Steuersystem für 
Fusionen, Spaltungen, die Einbringung 

von Unternehmensteilen und den Austausch 
von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener 

Mitgliedstaaten betreffen (ABl. EG Nr. L 225 S. 1), 
ergänzt durch die Akte über die Bedingungen 

des Beitritts der Republik Österreich, 
der Republik Finnland 

und des Königreichs Schweden 
und die Anpassung der die Europäische Union 

begründenden Verträge vom 24. Juni 1994 
(BGBl. II S. 2031) 

Kapitalgesellschaft im Sinne des Artikels 3 der ge-
nannten Richtlinie ist jede Gesellschaft, die 

1. eine der aufgeführten Formen aufweist: 

Gesellschaften belgischen Rechts mit der Be-
zeichnung: 

naamloze vennootschap/société anonyme, 
commenditaire vennootschap op aandelen/ 
société en commandite par actions, besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid/société privée à responsabilité limitée 
sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften, 
deren Tätigkeit unter das Privatrecht fällt; 

- Gesellschaften dänischen Rechts mit der Be-
zeichnung: 

aktieselskab, anpartsselskab; 

Gesellschaften deutschen Rechts mit der Be-
zeichnung: 

Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft 
auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, bergrechtliche Gewerkschaft; 
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- Gesellschaften finnischen Rechts mit der Be-
zeichnung: 

osakeyhtiö/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, 
säästöpankki/sparbank and vakuutusyhtiö/ 
försäkringsbolag; 

- Gesellschaften griechischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

Avώvνµη Eταιρία; 

- Gesellschaften spanischen Rechts mit der Be-
zeichnung: 

sociedad anonima, sociedad comanditaria por 
acciones, sociedad de responsabilidad limit-
ada sowie öffentlich-rechtliche Körperschaf-
ten, deren Tätigkeit unter das Privatrecht fällt; 

- Gesellschaften französischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

société anonyme, société en commandite par 
actions, société à responsabilité limitée sowie 
die staatlichen Indus trie- und Handelsbetriebe 
und -unternehmen; 

- Gesellschaften irischen Rechts mit der Be-
zeichnung: 

public companies limited by shares or by gua-
rantee, private companies limited by shares or 
by guarantee, gemäß den Industrial and Provi-
dent Societies Acts eingetragene Einrichtun-
gen oder gemäß den Building Societies Acts 
eingetragene „building societies"; 

- Gesellschaften italienischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

società per azioni, società in accomandita per 
azioni, società a responsabilità limitata sowie 
die staatlichen und p rivaten Industrie-- und 
Handelsunternehmen; 

- Gesellschaften luxemburgischen Rechts mit 
der Bezeichnung: 

société anonyme, société en commandite par 
actions, société à responsabilité limitée; 

- Gesellschaften niederländischen Rechts mit 
der Bezeichnung: 

naamloze vennootschap, besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid; 

- Gesellschaften österreichischen Rechts mit 
der Bezeichnung: 

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung; 

- Gesellschaften portugiesischen Rechts in 
Form von Handelsgesellschaften, zivilrechtli-
chen Handelsgesellschaften oder Genossen-
schaften sowie die öffentlichen Unternehmen; 

- Gesellschaften schwedischen Rechts mit der 
Bezeichnung: 

aktiebolag, bankaktiebolag, försäkringsaktie-
bolag; 

- nach dem Recht des Vereinigten Königreichs 
gegründete Gesellschaften, 

2. nach dem Steuerrecht eines Mitgliedstaats in 
bezug auf den steuerlichen Wohnsitz als in die-
sem Staat ansässig und auf Grund eines mit ei-
nem dritten Staat geschlossenen Doppelbe-
steuerungsabkommens in bezug auf den steuer-
lichen Wohnsitz nicht als außerhalb der Ge-
meinschaft ansässig betrachtet wird und 

3. ohne Wahlmöglichkeit einer der nachstehenden 
Steuern 

- vennootschapsbelasting/impôt des sociétés in 
Belgien, 

- selskabsskat in Dänemark, 

- Körperschaftsteuer in Deutschland, 

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för sam-
fund in Finnland, 

- φόρος εισοδήµατος voµικώv πρoσώτιωv κερ-δoσκοτuκοό χαρακτήρα 

in Griechenland, 

- impuesto sobre sociedades in Spanien, 

- impôt sur les sociétés in Frankreich, 

- corporation tax in Irland, 

- imposta sul reddito delle persone giuridiche 
in Italien, 

- impôt sur le revenu des collectivités in Lu-
xemburg, 

- vennootschapsbelasting in den Niederlanden, 

- Körperschaftsteuer in Österreich, 

- imposto sobre o rendimento das pessoas co-
lectivas in Portugal, 

- Statlig inkomstskatt in Schweden, 

- Corporation tax im Vereinigten Königreich 

oder irgendeiner Steuer, die eine dieser Steuern 
ersetzt, unterliegt, ohne davon befreit zu sein. " 

Artikel 7 

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I S. 814), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3267), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 14 a wird wie folgt gefaßt: 

„ 14a. auf Antrag landwirtschaftliche Pro-
duktionsgenossenschaften und deren 
Rechtsnachfolger in der Rechtsform der 
Genossenschaft in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrags genannten Gebiet 
für die Erhebungszeiträume 1991 bis 
1993. In den Erhebungszeiträumen 
1992 und 1993 ist Voraussetzung für die 
Steuerbefreiung, daß sich ihre Tätigkeit 
auf den Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft beschränkt;". 
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b) Nummer 24 wird wie folgt gefaßt: 

„24. die folgenden Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften für die mittelständische Wirt-
schaft, soweit sich deren Geschäftsbe-
trieb darauf beschränkt, im öffentlichen 
Interesse mit Eigenmitteln oder mit staat-
licher Hilfe Beteiligungen zu erwerben, 
wenn der von ihnen erzielte Gewinn aus-
schließlich und unmittelbar für die sat-
zungsmäßigen Zwecke der Beteiligungs-
finanzierung verwendet wird: Mittel-
ständische Beteiligungsgesellschaft Ba-
den-Württemberg GmbH, Kapitalbeteili-
gungsgesellschaft für die mittelständi-
sche Wirtschaft Bayerns mbH, MBG 
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Hessen GmbH, Mittelständische Beteili-
gungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) 
mbH, Kapitalbeteiligungsgesellschaft für 
die mittelständische Wirtschaft in Nord-
rhein-Westfalen mbH, Mittelständische 
Beteiligungs- und Wagnisfinanzierungs-
gesellschaft RheinlandPfalz mbH, Saar-
ländische Kapitalbeteiligungsgesellschaft 
mbH, Gesellschaft für Wagniskapital 
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Schleswig-Holstein Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung - MBG -, Technolo-
gie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der 
Deutschen Ausgleichsbank, bgb Beteili-
gungsgesellschaft Berlin mbH für kleine 
und mittlere Betriebe, Mittelständische 
Beteiligungsgesellschaft Berlin-Branden-
burg mbH, Mittelständische Beteiligungs-
gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern 
mbH, Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Sachsen mbH, Mittelständische 
Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt 
mbH, Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Thüringen (MBG) mbH;" 

2. § 6 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 6 

Besteuerungsgrundlage 

Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer 
ist der Gewerbeertrag. Im Falle des § 11 Abs. 4 
treten an die Stelle des Gewerbeertrags die Ent-
gelte (§ 10 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes) aus 
Werbesendungen." 

3. Die Überschrift vor § 7 wird wie folgt gefaßt: 

„Abschnitt II 

Bemessung der Gewerbesteuer". 

4. § 7 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 7 
Gewerbeertrag 

Gewerbeertrag ist der nach den Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes oder des Körper-
schaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus 
dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des 
Einkommens für den dem Erhebungszeitraum 
(§ 14) entsprechenden Veranlagungszeitraum zu 

berücksichtigen ist, vermehrt und vermindert um 
die in den §§ 8 und 9 bezeichneten Beträge." 

5. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. 1,2 vom Hundert des Einheitswerts des 
zum Betriebsvermögen des Unternehmers 
gehörenden Grundbesitzes; maßgebend 
ist der Einheitswert, der auf den letzten 
Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststel-
lungs-, Fortschreibungs- oder Nachfest-
stellungszeitpunkt) vor dem Ende des Er-
hebungszeitraums (§ 14) lautet." 

b) In Nummer 5 werden die Sätze 3 bis 5 durch 
folgende Sätze ersetzt: 

„Überschreitet eine Einzelzuwendung von 
mindestens 50 000 Deutsche Mark zur Förde-
rung wissenschaftlicher, mildtätiger oder als 
besonders förderungswürdig anerkannter kul-
tureller Zwecke diese Höchstsätze, ist die Kür-
zung im Rahmen der Höchstsätze im Jahr 
der Zuwendung und in den folgenden sieben 
Erhebungszeiträumen vorzunehmen. § 10 b 
Abs. 3 und 4 Satz 1 sowie § 10d Abs. 2 Satz 2 
und Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes und 
§ 9 Abs. 2 Satz 2 bis 5 und Abs. 3 Satz 1 
des Körperschaftsteuergesetzes gelten ent-
sprechend." 

6. In § 10 Abs. 1, der Überschrift vor § 14, § 14 a 
Satz 1, § 15, § 16 Abs. 1, § 19 Abs. 3 Satz 3, § 28 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, § 30, § 34 Abs. 1 Satz 
1, Abs. 2 Satz 1, § 35 a Abs. 4 und § 35 c Nr. 1 
Buchstabe d wird jeweils das Wort „einheitliche", 
„einheitlicher" oder „einheitlichen" gestrichen. 

7. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Bei der Berechnung der Gewerbesteuer 
ist von einem Steuermeßbetrag auszugehen. 
Dieser ist vorbehaltlich des Absatzes 4 durch 
Anwendung eines Hundertsatzes (Steuermeß-
zahl) auf den um den Freibetrag nach Satz 3 
gekürzten und auf volle 100 Deutsche Mark 
nach unten abgerundeten Gewerbeertrag zu 
ermitteln. Der Freibetrag beträgt 

1. 48 000 Deutsche Mark bei natürlichen Per-
sonen, 

2. 48 000 Deutsche Mark bei Personengesell-
schaften. Sind an der Personengesellschaft 
natürliche Personen, 

a) die für die Verbindlichkeiten der Per-
sonengesellschaft unbeschränkt haften 
und 

b) die nicht von der Geschäftsführung aus-
geschlossen sind, 

c) während des ganzen Erhebungszeit-
raums, bei vom Kalenderjahr abweichen-
dem Wirtschaftsjahr während des gan-
zen Wirtschaftsjahrs, unmittelbar betei-
ligt, 
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wird der Freibetrag mit der Anzahl dieser 
Personen vervielfacht. 

3. 7 500 Deutsche Mark bei Unternehmen im 
Sinne des § 2 Abs. 3 und des § 3 Nr. 5, 6, 8, 
9, 15, 17 und 26, 

jedoch nicht mehr als der Gewerbeertrag. Der 
Steuermeßbetrag ist auf volle Deutsche Mark 
nach unten abzurunden." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Steuermeßzahl beträgt 

1. bei Gewerbebetrieben, die von natürlichen 
Personen oder von Personengesellschaften 
betrieben werden, 

für die ersten 30 000 Deutsche Mark des 
Gewerbeertrags 0,9 vom Hundert, 

für die weiteren 30 000 Deutsche Mark des 
Gewerbeertrags 1,8 vom Hundert, 

für die weiteren 30 000 Deutsche Mark des 
Gewerbeertrags 2,7 vom Hundert, 

für die weiteren 30 000 Deutsche Mark des 
Gewerbeertrags 3,6 vom Hundert, 

für alle weiteren Beträge 4,5 vom Hundert; 

2. bei anderen Gewerbebetrieben 4,5 vom 
Hundert." 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Der Steuermeßbetrag beträgt beim 
Zweiten Deutschen Fernsehen, Anstalt des 
öffentlichen Rechts, für das Geschäft der Ver-
anstaltung von Werbesendungen 0,72 vom 
Hundert der Entgelte (§ 10 Abs. 1 des Umsatz-
steuergesetzes) aus Werbesendungen." 

8. Die Überschrift vor § 12 wird gestrichen und die 
§§ 12 und 13 werden aufgehoben. 

9. § 14 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 14 

Festsetzung des Steuermeßbetrags 

Der Steuermeßbetrag wird für den Erhebungs-
zeitraum nach dessen Ablauf festgesetzt. Erhe-
bungszeitraum ist das Kalenderjahr. Besteht die 
Gewerbesteuerpflicht nicht während des ganzen 
Kalenderjahrs, so tritt an die Stelle des Kalender-
jahrs der Zeitraum der Steuerpflicht (abgekürzter 
Erhebungszeitraum)." 

10. § 14 b wird wie folgt gefaßt: 

„§ 14b 

Verspätungszuschlag 

Ein nach § 152 der Abgabenordnung zu ent-
richtender Verspätungszuschlag fließt der Ge-
meinde  zu. Sind mehrere Gemeinden an der Ge-
werbesteuer beteiligt, so fließt der Verspätungs-
zuschlag der Gemeinde zu, in der sich die Ge-
schäftsleitung am Ende des Erhebungszeitraums 
befindet. Befindet sich die Geschäftsleitung im 
Ausland, so fließt der Verspätungszuschlag der 
Gemeinde zu, in der sich die wirtschaftlich be-
deutendste Betriebsstätte befindet. Auf den Ver- 

spätungszuschlag ist der Hebesatz der Gemeinde 
nicht anzuwenden." 

11. § 35 b Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Der Gewerbesteuermeßbescheid oder Ver-
lustfeststellungsbescheid ist von Amts wegen 
aufzuheben oder zu ändern, wenn der Einkom-
mensteuerbescheid, der Körperschaftsteuerbe-
scheid oder ein Feststellungsbescheid aufgeho-
ben oder geändert wird und die Aufhebung oder 
Änderung den Gewinn aus Gewerbebetrieb be-
rührt. Die Änderung des Gewinns aus Gewerbe-
betrieb ist insoweit zu berücksichtigen, als sie die 
Höhe des Gewerbeertrags oder des vortragsfähi-
gen Gewerbeverlustes beeinflußt. § 171 Abs. 10 
der Abgabenordnung gilt sinngemäß." 

12. § 35 c wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Buchstabe b werden die Worte 
,,und des Gewerbekapitals" gestrichen. 

b) In Nummer 2 wird Buchstabe e wie folgt ge-
faßt: 

„e) über die Beschränkung der Hinzurech-
nung von Entgelten für Dauerschulden (§ 8 
Nr. 1) bei Kreditinstituten nach dem Ver-
hältnis des Eigenkapitals zu Teilen der 
Aktivposten," 

13. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Die vorstehende Fassung dieses Geset-
zes ist, soweit in den folgenden Absätzen 
nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den 
Erhebungszeitraum 1996 anzuwenden." 

b) Absatz 1 a wird wie folgt gefaßt: 

„ (1 a) § 2 a in der Fassung des Artikels 13 
Nr. 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2310) ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 1995 anzuwenden." 

c) Nach Absatz 2 a wird folgender neuer Ab-
satz 2 b eingefügt: 

„ (2 b) § 3 Nr. 14 a ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 1991 anzuwenden." 

d) Die bisherigen Absätze 2 b bis 2 d werden 
neue Absätze 2 c bis 2 e. 

14. § 37 wird aufgehoben. 

Artikel 8 

Änderung der 
Gewerbesteuer-Durchührungsverordnung 

Die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 
1991 (BGBl. I S. 831), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 17, Dezember 1993 (BGBl. I S. 2172), wird 
wie folgt geändert: 
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1. § 8 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 8 

Zusammenfassung mehrerer 
wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe 

Werden von einer sonstigen juristischen Person 
des privaten Rechts oder einem nichtrechtsfähigen 
Verein (§ 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes) mehrere 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe unterhalten, so 
gelten sie als ein einheitlicher Geschäftsbetrieb." 

2. Die Überschrift vor § 19 wird wie folgt gefaßt: 

„Zu § 8 des Gesetzes" 

3. § 19 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei Kreditinstituten im Sinne des § 1 des Geset-
zes über das Kreditwesen sind Entgelte nur für sol-
che Dauerschulden anzusetzen, die dem Betrag 
entsprechen, um den der Ansatz der zum Anlage-
vermögen gehörenden Grundstücke, Gebäude, 
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gegenstän-
de, über die Leasingverträge abgeschlossen wor-
den sind, Schiffe, Anteile an Kreditinstituten und 
sonstigen Unternehmen sowie der Forderungen 
aus Vermögenseinlagen als stiller Gesellschafter 
und aus Genußrechten das Eigenkapital über-
schreitet." 

4. Die Überschrift vor § 21 wird gestrichen. 

5. § 21 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 21 

Kürzung für Grundstücke im Zustand 
der Bebauung 

Befindet sich ein Grundstück im Zustand der 
Bebauung, so bemißt sich die Kürzung nach § 9 
Nr. 1 Satz 1 des Gesetzes nach dem Einheitswert, 
der nach § 91 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes oder 
nach § 33a der Durchführungsverordnung zum 
Reichsbewertungsgesetz vom 2. Februar 1935 
(RGBl. I S. 81) festgestellt ist." 

6. § 25 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Eine Gewerbesteuererklärung ist abzuge-
ben 

1. für alle gewerbesteuerpflichtigen Unterneh-
men, deren Gewerbeertrag im Erhebungszeit-
raum den Betrag von 48 000 Deutsche Mark 
überstiegen hat; 

2. für Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, bergrecht-
liche Gewerkschaften), wenn sie nicht von der 
Gewerbesteuer befreit sind; 

3. für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
und für Versicherungsvereine auf Gegenseitig-
keit, wenn sie nicht von der Gewerbesteuer be-
freit sind. Für sonstige juristische Personen des 
privaten Rechts und für nichtrechtsfähige Ver-
eine ist eine Gewerbesteuererklärung nur ab-
zugeben, soweit diese Unternehmen einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb - ausgenom-
men Land- und Forstwirtschaft - unterhalten, 
dessen Gewerbeertrag im Erhebungszeitraum 

den Betrag von 7 500 Deutsche Mark überstie-
gen hat; 

4. für Betriebe gewerblicher Art der juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, wenn ihr Ge-
werbeertrag im Erhebungszeitraum den Betrag 
von 7 500 Deutsche Mark überstiegen hat; 

5. für Unternehmen im Sinne des § 3 Nr. 5, 6, 8, 9, 
15, 17 und 26 des Gesetzes nur, wenn sie neben 
der von der Gewerbesteuer befreiten Tätigkeit 
auch eine der Gewerbesteuer unterliegende 
Tätigkeit ausgeübt haben und ihr steuerpflich-
tiger Gewerbeertrag im Erhebungszeitraum 
den Betrag von 7 500 Deutsche Mark überstie-
gen hat; 

6. für Unternehmen, für die zum Schluß des vor-
angegangenen Erhebungszeitraums vortragsfä-
hige Fehlbeträge gesondert festgestellt worden 
sind; 

7. für alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, 
für die vom Finanzamt eine Gewerbesteuer-
erklärung besonders verlangt wird." 

7. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Setzt das Finanzamt nach § 19 Abs. 3 
Satz 3 des Gesetzes einen Steuermeßbetrag für 
Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 
fest, so braucht ein Zerlegungsbescheid nicht 
erteilt zu werden. Die hebeberechtigten Ge-
meinden können an dem Steuermeßbetrag in 
demselben Verhältnis beteiligt werden, nach 
dem die Zerlegungsanteile in dem unmittelbar 
vorangegangenen Zerlegungsbescheid festge-
setzt sind. Das Finanzamt hat in diesem Fall 
gleichzeitig mit der Festsetzung des Steuermeß-
betrags den hebeberechtigten Gemeinden mit-
zuteilen 

1. den Hundertsatz, um den sich der Steuer-
meßbetrag gegenüber dem in der Mitteilung 
über die Zerlegung (§ 188 Abs. 1 der Abga-
benordnung) angegebenen Steuermeßbe-
trag erhöht oder ermäßigt, oder den Zerle-
gungsanteil, 

2. den Erhebungszeitraum, für den die Ände-
rung erstmals gilt." 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „einheitlichen" 
gestrichen. 

8. In § 35 Abs. 2 und 3 Satz 1 wird jeweils das Wort 
„einheitlichen" oder „einheitliche" gestrichen. 

9. § 36 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 36 

Anwendungszeitraum 

Die vorstehende Fassung dieser Verordnung ist 
erstmals für den Erhebungszeitraum 1996 anzuwen-
den." 
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Artikel 9 

Änderung des Investitionszulagengesetzes 1993 

Das Investitionszulagengesetz 1993 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 1993 
(BGBl. I S. 1650), geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1395, 3856), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 3 

Investitionszeiträume 

Die Investitionen sind begünstigt, wenn sie der 
Anspruchsberechtigte 

1. nach dem 31. Dezember 1990 und vor dem 
1. Juli 1992 abgeschlossen hat oder 

2. vor dem 1. Januar 1993 begonnen sowie nach 
dem 30. Juni 1992 und vor dem 1. Januar 1995 
abgeschlossen hat oder 

3. nach dem 31. Dezember 1992 und vor dem 
1. Juli 1994 begonnen sowie vor dem 1. Januar 
1997 abgeschlossen hat oder 

4. nach dem 30. Juni 1994 begonnen sowie vor 
dem 1. Januar 1999 abgeschlossen hat und es 
sich um Investitionen in Betrieben des ver-
arbeitenden Gewerbes oder um Investitionen 
im Sinne des § 5 Abs. 2 oder 3 handelt oder 

5. nach dem 30. Juni 1994 begonnen sowie vor 
dem 1. Januar 1997 abgeschlossen hat und es 
sich nicht um Investitionen im Sinne der 
Nummer 4 handelt. 

Die Nummern 3 bis 5 gelten nicht bei Investitionen 
in Betriebsstätten der Kreditinstitute, des Versi-
cherungsgewerbes - ausgenommen der Versiche-
rungsvertreter und Versicherungsmakler -, der 
Elektrizitätsversorgung, der Gasversorgung und 
des Handels. Hat ein Betrieb Betriebsstätten im 
Fördergebiet und außerhalb des Fördergebiets, 
gilt die Gesamtheit aller Betriebsstätten im Förder-
gebiet als ein Betrieb im Fördergebiet. Investitio-
nen sind in dem Zeitpunkt abgeschlossen, in dem 
die Wirtschaftsgüter angeschafft oder hergestellt 
werden. Investitionen sind in dem Zeitpunkt be-
gonnen, in dem die Wirtschaftsgüter bestellt oder 
herzustellen begonnen worden sind. " 

2. § 5 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 5 

Höhe der Investitionszulage 

(1) Die Investitionszulage beträgt 

1. bei Investitionen im Sinne des § 3 Nr. 1 
12 vom Hundert, 

2. bei Investitionen im Sinne des § 3 Nr. 2 und 3 
8 vom Hundert, 

3. bei Investitionen im Sinne des § 3 Nr. 4 und 5 
5 vom Hundert 

der Bemessungsgrundlage. 

(2) Die Investitionszulage erhöht sich bei In-
vestitionen im Sinne des § 3 Nr. 3 und 4, die der 

Anspruchsberechtigte vor dem 1. Januar 1995 be-
gonnen und vor dem 1. Januar 1997 abgeschlossen 
hat, auf 20 vom Hundert der Bemessungsgrundla-
ge, soweit die Bemessungsgrundlage im Wirt-
schaftsjahr 1 Million Deutsche Mark nicht über-
steigt, wenn 

1. die Investitionen vorgenommen werden von 

a) Steuerpflichtigen im Sinne des Einkommen-
steuergesetzes, die am 9. November 1989 ei-
nen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet hatten, oder 

b) Gesellschaften im Sinne des § 15 Abs. 1 
Satz i Nr. 2 und Abs. 3 des Einkommen-
steuergesetzes, bei denen mehr als die 
Hälfte der Anteile unmittelbar Steuerpflichti-
gen im Sinne des Buchstaben a zuzurechnen 
sind, oder 

c) Steuerpflichtigen im Sinne des Körper-
schaftsteuergesetzes, an deren Kapital zu 
mehr als der Hälfte unmittelbar Steuerpflich-
tige im Sinne des Buchstaben a beteiligt 
sind, und 

2. die Wirtschaftsgüter mindestens 3 Jahre nach 
ihrer Anschaffung oder Herstellung 

a) zum Anlagevermögen des Betriebs eines Ge-
werbetreibenden, der in die Handwerksrolle 
oder das Verzeichnis handwerksähnlicher 
Betriebe eingetragen ist, oder eines Betriebs 
des verarbeitenden Gewerbes gehören und 

b) in einem solchen Betrieb verbleiben. 

§ 19 Abs. 1 Satz 2 der Abgabenordnung gilt sinn-
gemäß. 

(3) Die Investitionszulage erhöht sich bei Investi-
tionen im Sinne des § 3 Nr. 4 auf 10 vom Hundert 
der Bemessungsgrundlage, soweit die Bemes-
sungsgrundlage im Wirtschaftsjahr 5 Millionen 
Deutsche Mark nicht übersteigt, wenn 

1. der Betrieb zu Beginn des Wirtschaftsjahrs, in 
dem die Investitionen vorgenommen werden, 
nicht mehr als 250 Arbeitnehmer in einem ge-
genwärtigen Dienstverhältnis beschäftigt, die 
Arbeitslohn, Kurzarbeitergeld oder Schlecht-
wettergeld beziehen, und 

2. die Wirtschaftsgüter mindestens 3 Jahre nach 
ihrer Anschaffung oder Herstellung 

a) zum Anlagevermögen eines Betriebs des An-
spruchsberechtigten, der in die Handwerks-
rolle oder das Verzeichnis handwerksähnli-
cher Betrieb eingetragen ist, oder eines Be-
triebs des verarbeitenden Gewerbes des An-
spruchsberechtigten gehören und 

b) in einem solchen Betrieb des Anspruchsbe-
rechtigten ve rbleib en.  

Dies gilt nicht bei Investitionen, die der An-
spruchsberechtigte vor dem 1. Januar 1995 begon-
nen hat und bei denen die Voraussetzungen von 
Absatz 2 Nr. 1 vorliegen. Bei der Anzahl der Ar-
beitnehmer nach Satz 1 Nr. 1 ist § 3 Satz 3 nicht 
anzuwenden. " 
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Artikel 10 

Änderung des Fördergebietsgesetzes 

Das Fördergebietsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 1993 (BGBl. I 
S. 1654) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Bemessungsgrundlage für die Sonderab-
schreibungen sind die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten der angeschafften oder hergestell-
ten Wirtschaftsgüter oder die Herstellungskosten, 
die für die nachträglichen Herstellungsarbeiten 
aufgewendet worden sind, oder die Anschaffungs-
kosten, die auf Modernisierungsmaßnahmen und 
andere nachträgliche Herstellungsarbeiten im 
Sinne des § 3 Satz 2 Nr. 3 entfallen. Die Sonderab-
schreibungen können im Jahr des Investitionsab-
schlusses und in den folgenden vier Jahren in An-
spruch genommen werden. Investitionen sind in 
dem Zeitpunkt abgeschlossen, in dem die Wirt-
schaftsgüter angeschafft oder hergestellt oder die 
nachträglichen Herstellungsarbeiten beendet wor-
den sind. In den Fällen des § 3 Satz 2 Nr. 3 tritt an 
die Stelle des Jahres der Anschaffung das Jahr der 
Beendigung der nachträglichen Herstellungsar-
beiten. Die Sonderabschreibungen betragen vor-
behaltlich der Sätze 6 und 7 bei Investitionen, die 

1. nach dem 31. Dezember 1990 und vor dem 1. Ja-
nuar 1997 abgeschlossen werden, 50 vom Hun-
dert, 

2 nach dem 31. Dezember 1996 und vor dem 1. Ja-
nuar 1999 abgeschlossen werden, 40 vom Hun-
dert, 

3. nach dem 31. Dezember 1998 abgeschlossen 
werden, 0 vom Hundert 

der Bemessungsgrundlage. Die Sonderabschrei-
bungen be tragen bei Investitionen 

1. im Sinne der Nummern 2 und 3 50 vom Hun-
dert, soweit vor dem 1. Januar 1997 Anzahlun-
gen auf Anschaffungskosten geleistet worden 
oder Teilherstellungskosten entstanden sind, 

2. im Sinne der Nummer 3 40 vom Hundert, soweit 
nach dem 31. Dezember 1996 und vor dem 1. Ja-
nuar 1999 Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten geleistet worden oder Teilherstellungs-
kosten entstanden sind. 

Bei der Anschaffung von unbeweglichen Wirt-
schaftsgütern im Sinne des § 3 Satz 2 Nr. 1 und 
Nr. 2 Buchstabe b und bei der Herstellung von 
unbeweglichen Wirtschaftsgütern tritt an die Stelle 
des Satzes von 40 vom Hundert jeweils der Satz 
von 20 vom Hundert, soweit die unbeweglichen 
Wirtschaftsgüter nicht mindestens fünf Jahre nach 
ihrer Anschaffung oder Herstellung in einem Be-
trieb des verarbeitenden Gewerbes zu eigenbe-
trieblichen Zwecken verwendet werden. Hat ein 
Betrieb Betriebsstätten im Fördergebiet und außer-
halb des Fördergebiets, gilt die Gesamtheit aller 
Betriebsstätten im Fördergebiet als ein Betrieb im 
Fördergebiet." 

2. Nach § 7 wird folgender neuer § 7 a eingefügt: 

„§ 7a 

Steuerermäßigung für Darlehen 
zur Verstärkung des haftenden Kapitals 

von kleinen und mittleren Betrieben 

(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes, die Darlehen nach 
Absatz 2 gewähren, ermäßigt sich die Einkom-
mensteuer für den Veranlagungszeitraum der Dar-
lehensgewährung um 12 vom Hundert der ge-
währten Darlehen, höchstens jedoch um 50 vom 
Hundert der Einkommensteuer, die sich ohne die 
Ermäßigung ergeben würde. 

(2) Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist, 
daß 

1. die Darlehen der ... [Kapitalsammelstelle] nach 
dem 31. Dezember 1995 und vor dem 1. Januar 
1999 gewährt werden, 

2. die Darlehen nach den vertraglichen Verein-
barungen eine Laufzeit von mindestens zehn 
Jahren haben, am Ende der Laufzeit in einem 
Betrag zu tilgen sind und nicht vorzeitig gekün-
digt werden dürfen, und 

3 der Zeitpunkt der Gewährung der Darlehen, 
ihre Höhe und die in den Nummern 1 und 2 ge-
nannten Voraussetzungen durch eine Beschei-
nigung der ... [Kapitalsammelstelle] nachge-
wiesen werden. 

(3) Die ... [Kapitalsammelstelle] hat den Ab-
schluß von Darlehnsverträgen abzulehnen, wenn 
die in dem jeweiligen Kalenderjahr bereits aufge-
nommenen Darlehen den Betrag von insgesamt 
500 Millionen Deutsche Mark erreicht haben. 
Die ... [Kapitalsammelstelle] hat die Mittel aus den 
Darlehen mittelbar als haftendes Kapital an kleine 
und mittlere Gewerbebetriebe weiterzuleiten zur 
Finanzierung von Betriebsstätten, die in dem Teil 
des Fördergebiets liegen, in dem das Grundgesetz 
vor dem 3. Oktober 1990 nicht gegolten hat. Kleine 
und mittlere Gewerbebetriebe sind Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz bis zu 500 Millionen 
Deutsche Mark. Die ... [Kapitalsammelstelle] hat 
die Entgelte für die Zuführung der Mittel aus den 
Darlehen so festzulegen, daß die Rückzahlung 
und Verzinsung der Darlehen gewährleistet er-
scheint. Die Vergabe und Verwaltung der Mittel 
aus den Darlehen erfolgt nach einer Richtlinie, die 
das Bundesministerium für Wirtschaft im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen 
erläßt." 

3. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) § 5 ist anzuwenden bei 

1. Wirtschaftsgütern, die nach dem 31. Dezem-
ber 1990 und vor dem 1. Januar 1999 ange-
schafft oder hergestellt werden, und bei 
nachträglichen Herstellungsarbeiten, die in 
diesem Zeitraum beendet werden, sowie 

2. nach dem 31. Dezember 1990 und vor dem 
1. Januar 1999 geleisteten Anzahlungen auf 
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Anschaffungskosten und entstandenen Teil-
herstellungskosten."  

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz la  

eingefügt:  

„(la) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die  

im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung  
zum Anlagevermögen einer Betriebsstätte in  

dem Teil des Landes Berlin gehören, in dem das  
Grundgesetz schon vor dem 3. Oktober 1990  
gegolten hat (Berlin-West), bei unbeweglichen  
Wirtschaftsgütern in Berlin-West und bei nach-
träglichen Herstellungsarbeiten an diesen Wirt-
schaftsgütern sind die §§ 1 bis 5 anzuwenden,  

wenn  

1. der Steuerpflichtige sie nach dem 30. Juni  

1991 bestellt oder herzustellen begonnen  

hat, und  

2. a) die Wirtschaftsgüter nach dem 31. De-
zember 1990 und vor dem 1. Januar 1995  
angeschafft oder hergestellt und die  

nachträglichen Herstellungsarbeiten in  
diesem Zeitraum beendet werden, oder  

b) nach dem 31. Dezember 1990 und vor  

dem 1. Januar 1995 Anzahlungen auf An-
schaffungskosten geleistet werden oder  

Teilherstellungskosten entstehen.  

Bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern und  

nachträglichen Herstellungsarbeiten an unbe-
weglichen Wirtschaftsgütern tritt an die Stelle  

des 1. Januar 1995 jeweils der 1. Januar 1999,  

soweit die unbeweglichen Wirtschaftsgüter  
oder die durch die nachträglichen Herstellungs-
arbeiten geschaffenen Teile mindestens fünf  

Jahre nach ihrer Anschaffung oder Herstellung  

oder nach Beendigung der nachträglichen Her-
stellungsarbeiten Wohnzwecken dienen und  
nicht zu einem Betriebsvermögen gehören. Als  

Beginn der Herstellung gilt bei Baumaßnah-
men, für die eine Baugenehmigung erforderlich  

ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt  

wird."  

c) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt:  

„(3) § 7 ist auf Aufwendungen anzuwenden,  

die auf nach dem 31. Dezember 1990 und vor  

dem 1. Januar 1999 vorgenommene Herstel-
lungs- oder Erhaltungsarbeiten entfallen."  

Artikel 11  

Änderung des Umsatzsteuergesetzes  

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. April 1993 (BGBl. I S. 565, 
1160), zuletzt geändert durch Artikel 29 des Gesetzes 
vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 1 Abs. 3 Satz 1 wird der einleitende Satzteil 
wie folgt gefaßt: 

„Folgende Umsätze, die in den Freihäfen und in 
den Gewässern und Watten zwischen der Hoheits-
grenze und der jeweiligen Strandlinie bewirkt 
werden, sind wie Umsätze im Inland zu behan-
deln:" 

2. § 3 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Eine sonstige Leistung wird vorbehaltlich des 
§ 3 b an dem Ort ausgeführt, von dem aus der 
Unternehmer sein Unternehmen betreibt." 

b) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Bundesministerium der Finanzen kann 
mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-
verordnung, um eine Doppelbesteuerung oder 
Nichtbesteuerung zu vermeiden oder um Wett-
bewerbsverzerrungen zu verhindern, bei den in 
Absatz 4 bezeichneten sonstigen Leistungen 
und bei der Vermietung von Beförderungsmit-
teln den Ort dieser Leistungen abweichend von 
den Absätzen 1 und 3 danach bestimmen, wo 
die sonstigen Leistungen genutzt oder ausge-
wertet werden." 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 7 wird folgender neuer Satz 2 ein-
gefügt: 

„Der Gegenstand der Lieferung muß in den Fäl-
len der Buchstaben b bis d in das Gebiet des an-
deren Mitgliedstaates befördert oder versendet 
werden." 

b) Nummer 8 Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

„a) die Gewährung und die Vermittlung von 
Krediten, ausgenommen die Verwaltung 
von Krediten und Kreditsicherheiten im 
fremden Namen und auf fremde Rech-
nung;" 

4. § 6 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben. 

5. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„(1) Der Unternehmer hat bis zum 28. Tag 
nach Ablauf jedes Voranmeldungszeitraums 
eine Voranmeldung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abzugeben, in der er die Steuer 
für den Voranmeldungszeitraum (Vorauszah-
lung) selbst zu berechnen hat. § 16 Abs. 1 und 2 
und § 17 sind entsprechend anzuwenden. Die 
Vorauszahlung ist am 28. Tag nach Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums fällig. § 152 Abs. 1 
Satz 2 der Abgabenordnung ist mit der Maßga-
be anzuwenden, daß von der Festsetzung eines 
Verspätungszuschlages nur abgesehen werden 
kann, wenn der Unternehmer nachweist, daß 
das Versäumnis entschuldbar ist. 

(2) Voranmeldungszeitraum ist das Kalender

-

vierteljahr. Beträgt die  St eue r für das vorange

-

gangene Kalenderjahr mehr als 12 000 Deut-
sche Mark, ist der Kalendermonat Voranmel-
dungszeitraum. Beträgt die Steuer für das vor-
angegangene Kalenderjahr nicht mehr als 1 000 
Deutsche Mark, kann das Finanzamt den Unter-
nehmer von der Verpflichtung zur Abgabe der 
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Voranmeldungen und Entrichtung der Voraus-
zahlungen befreien. Hat der Unternehmer seine 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nur in 
einem Teil des vorangegangenen Kalenderjah-
res ausgeübt, ist die tatsächliche Steuer in eine 
Jahressteuer umzurechnen. Nimmt der Unter-
nehmer seine gewerbliche oder berufliche Tä-
tigkeit im laufenden Kalenderjahr auf, ist die 
voraussichtliche Steuer des laufenden Kalen-
derjahres maßgebend." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 2 a 
eingefügt: 

„ (2 a) Der Unternehmer kann anstelle des Ka-
lendervierteljahres den Kalendermonat als Vor-
anmeldungszeitraum wählen, wenn sich für das 
vorangegangene Kalenderjahr ein Überschuß 
zu seinen Gunsten von mehr als 12 000 Deut-
sche Mark ergibt. In diesem Fall hat der Unter-
nehmer bis zum 28. Februar des laufenden Ka-
lenderjahres eine Voranmeldung für den ersten 
Kalendermonat abzugeben. Die Ausübung des 
Wahlrechts bindet den Unternehmer für dieses 
Kalenderjahr. Absatz 2 Sätze 4 und 5 gilt ent-
sprechend." 

c) Absatz 4 a wird wie folgt gefaßt: 

„(4 a) Voranmeldungen (Absatz 1 und 2) und 
eine Steuererklärung (Absatz 3 und 4) haben 
auch die Unternehmer und juristischen Perso-
nen abzugeben, die ausschließlich Steuer für 
Umsätze nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 zu entrichten ha-
ben, sowie Fahrzeuglieferer (§ 2 a). Voranmel-
dungen sind nur für die Voranmeldungszeit-
räume abzugeben, in denen die Steuer für diese 
Umsätze zu erklären ist. Die Anwendung des 
Absatzes 2 a ist ausgeschlossen." 

d) Absatz 6 wird aufgehoben. 

e) Absatz 9 wird wie folgt gefaßt: 

„(9) Zur Vereinfachung des Besteuerungsver-
fahrens kann das Bundesministerium der Finan-
zen mit Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung die Vergütung der Vorsteu-
erbeträge (§ 15) an im Ausland ansässige Unter-
nehmer, abweichend von § 16 und von den Ab-
sätzen 1 bis 4, in einem besonderen Verfahren 
regeln. Dabei kann angeordnet werden, daß die 
Vergütung nur erfolgt, wenn sie eine bestimmte 
Mindesthöhe erreicht. Der Vergütungsantrag ist 
binnen sechs Monaten nach Ablauf des Kalen-
derjahres zu stellen, in dem der Vergütungsan-
spruch entstanden ist. Der Unternehmer hat die 
Vergütung selbst zu berechnen und die Vor-
steuerbeträge durch Vorlage von Rechnungen 
und Einfuhrbelegen im Original nachzuweisen. 
Der Vergütungsantrag ist vom Unternehmer ei-
genhändig zu unterschreiben. Einem Unterneh-
mer, der nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässig 
ist, wird die Vorsteuer nur vergütet, wenn in 
dem Land, in dem der Unternehmer seinen Sitz 
hat, keine Umsatzsteuer oder ähnliche Steuer 
erhoben oder im Fall der Erhebung im Inland 
ansässigen Unternehmern vergütet wird. Von 
der Vergütung ausgeschlossen sind bei Unter-
nehmern, die nicht im Gemeinschaftsgebiet an-

sässig sind, die Vorsteuerbeträge, die auf pau-
schalierte Reisekosten und auf den Bezug von 
Kraftstoffen entfallen." 

f) Nach Absatz 10 wird folgender neuer Absatz 11 
angefügt: 

„(11) Die für die Steueraufsicht zuständigen 
Zolldienststellen wirken an der umsatzsteuer-
lichen Erfassung von Personenbeförderungen 
mit nicht im Inland zugelassenen Kraftomnibus-
sen mit. Sie sind berechtigt, im Rahmen von 
zeitlich und örtlich begrenzten Kontrollen die 
nach ihrer äußeren Erscheinung nicht im Inland 
zugelassenen Kraftomnibusse anzuhalten und 
die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse 
festzustellen, die für die Umsatzsteuer maßge-
bend sind, und die festgestellten Daten den zu-
ständigen Finanzbehörden zu übermitteln." 

6 § 18 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Der Unternehmer im Sinne des § 2 hat bis 
zum 28. Tag nach Ablauf jedes Kalenderviertel-
jahres (Meldezeitraum), in dem er innergemein-
schaftliche Warenlieferungen oder innerge-
meinschaftliche Warenbewegungen ausgeführt 
hat, beim Bundesamt für Finanzen eine Mel-
dung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
abzugeben (Zusammenfassende Meldung), in 
der er die Angaben nach Absatz 4 zu machen 
hat. Dies gilt nicht für Unternehmer, die § 19 
Abs. 1 anwenden. Die Zusammenfassende Mel-
dung muß vom Unternehmer eigenhändig un-
terschrieben sein. Für die Anwendung dieser 
Vorschrift gelten auch nichtselbständige juristi-
sche Personen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 als 
Unternehmer. Die Landesfinanzbehörden über-
mitteln dem Bundesamt für Finanzen die erfor-
derlichen Angaben zur Bestimmung der Unter-
nehmer, die nach Satz 1 zur Abgabe der Zusam-
menfassenden Meldung verpflichtet sind. Diese 
Angaben dürfen nur zur Sicherstellung der Ab-
gabe der Zusammenfassenden Meldung ver-
wendet werden. Das Bundesamt für Finanzen 
übermittelt den Landesfinanzbehörden die An-
gaben aus den Zusammenfassenden Meldun-
gen, soweit diese für steuerliche Kontrollen be-
nötigt werden." 

b) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Hat das Finanzamt den Unternehmer von 
der Verpflichtung zur Abgabe der Voranmel-
dungen und Entrichtung der Vorauszahlungen 
befreit (§ 18 Abs. 2 Satz 3), kann er die Zusam-
menfassende Meldung abweichend von Ab-
satz i bis zum 28. Tag nach Ablauf jedes Kalen-
derjahres abgeben, in dem er innergemein-
schaftliche Warenlieferungen oder Warenbewe-
gungen ausgeführt hat, wenn 

1 die Summe seiner Lieferungen und sonstigen 
Leistungen im vorangegangenen Kalender-
jahr 400 000 Deutsche Mark nicht überstie-
gen hat und im laufenden Kalenderjahr vor-
aussichtlich nicht übersteigen wird, 
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2. die Summe seiner innergemeinschaftlichen 
Warenlieferungen im vorangegangenen Ka-
lenderjahr 30 000 Deutsche Mark nicht über-
stiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 
voraussichtlich nicht übersteigen wird und 

3. es sich bei den in Nummer 2 bezeichneten 
Warenlieferungen nicht um Lieferungen 
neuer Fahrzeuge an Abnehmer mit Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer handelt." 

7. § 19 Abs. 1 Satz i wird wie folgt gefaßt: 

„Die für Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 geschuldete Umsatzsteuer wird von Unter-
nehmern, die im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 
bezeichneten Gebieten ansässig sind, nicht erho-
ben, wenn der in Satz 2 bezeichnete Umsatz zu-
züglich der darauf entfallenden Steuer im voran-
gegangenen Kalenderjahr 32 500 Deutsche Mark 
nicht überstiegen hat und im laufenden Kalen- 
derjahr 100 000 Deutsche Mark voraussichtlich 
nicht iih roteigen wird." 

8. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz i. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 
angefügt: 

„(2) Vom 1. Januar 1996 bis zum 31. Dezem-
ber 1998 gilt Absatz i Satz 1 Nr. 1 mit der Maß-
gabe, daß bei Unternehmern, für deren Be-
steuerung nach dem Umsatz nach § 21 Abs. 1 
Satz 1 der Abgabenordnung ein Finanzamt in 
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages be-
zeichneten Gebiet zuständig ist, an die Stelle 
des Betrags von 250 000 Deutsche Mark der 
Betrag von 1 Million Deutsche Mark tritt." 

9. § 23 a Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Unternehmer, bei dem die Voraus-
setzungen für die Anwendung des Durch-
schnittsatzes gegeben sind, kann dem 
Finanzamt spätestens bis zum 28. Tag nach 
Ablauf des ersten Voranmeldungszeitraums 
eines Kalenderjahres erklären, daß er den 
Durchschnittsatz in Anspruch nehmen will." 

b) Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Widerruf ist spätestens bis zum 28. Tag 
nach Ablauf des ersten Voranmeldungszeit-
raums dieses Kalenderjahres zu erklären." 

10. § 26 Abs. 5 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Artikel 67 Abs. 3 des Zusatzabkommens zu 
dem Abkommen zwischen den Parteien des 
Nordatlantikvertrages über die Rechtsstel-
lung ihrer Truppen hinsichtlich der in der 
Bundesrepublik Deutschland stationierten aus-
ländischen Truppen (BGB1. 1995 II S....);" 

11. § 27 a Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Landesfinanzbehörden übermitteln dem 
Bundesamt für Finanzen die für die Erteilung der 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach Ab-
satz 1 erforderlichen Angaben über die bei ihnen 
umsatzsteuerlich geführten natürlichen und juri-

stischen Personen und Personenvereinigungen. 
Diese Angaben dürfen nur für die Erteilung einer 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, für Zwek-
ke der Verordnung (EWG) Nr. 218/92 des Rates 
vom 27. Januar 1992 über die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der 
indirekten Besteuerung (MWSt.) (ABI. EG 1992 
Nr. L 24 S. 1), für die Umsatzsteuerkontrolle 
sowie für Zwecke der Amtshilfe zwischen den 
zuständigen Behörden anderer Staaten in Um-
satzsteuersachen verarbeitet oder genutzt wer-
den. Das Bundesamt für Finanzen übermittelt 
den Landesfinanzbehörden die erteilten Umsatz-
steuer-Identifikationsnummern und die Daten, 
die sie für die Umsatzsteuerkontrolle benötigen." 

12. In § 28 Abs. 4 wird der Einleitungsteil wie folgt 
gefaßt: 

,, § 12 Abs. 2 Nr. 10 gilt bis zum 31. Dezember 
1998 in folgender Fassung:" 

Artikel 12 

Änderung der 
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 

Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. April 
1993 (BGBl. I S. 600, 1161), geändert durch Artikel 6 
Abs. 58 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Satz i Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Vermietung von Beförderungsmitteln," 

2. § 4 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. als inländische Beförderungsstrecken die 
Anschlußstrecken im Ausland, die von Eisen-
bahnverwaltungen mit Sitz im Inland betrie-
ben werden, sowie Schienenbahnstrecken in 
den in § 1 Abs. 3 des Gesetzes bezeichneten 
Gebieten," 

3. § 6 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 6 

Straßenstrecken in den in § 1 Abs. 3 
des Gesetzes bezeichneten Gebieten 

Bei grenzüberschreitenden Personenbeförde-
rungen mit Kraftfahrzeugen von und zu den in § 1 
Abs. 3 des Gesetzes bezeichneten Gebieten so-
wie zwischen diesen Gebieten sind die Strecken-
anteile in diesen Gebieten als inländische Beför-
derungsstrecken anzusehen. " 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Bei grenzüberschreitenden Beförderun-
gen im Passagier- und Fährverkehr mit Was-
serfahrzeugen, die sich ausschließlich auf das 
Inland und die in § 1 Abs. 3 des Gesetzes be-
zeichneten Gebiete erstrecken, sind die Strek-
kenanteile in den in § 1 Abs. 3 des Gesetzes 
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bezeichneten Gebieten als inländische Beför-
derungsstrecken anzusehen." 

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Streckenanteile in den in § 1 Abs. 3 des Ge-
setzes bezeichneten Gebieten sind in diesen 
Fällen als inländische Beförderungsstrecken 
anzusehen. " 

c) Absatz 3 letzter Halbsatz wird wie folgt gefaßt: 

„ , sind inländische Streckenanteile als auslän-
dische Beförderungsstrecken anzusehen und 
Beförderungen in den in § 1 Abs. 3 des Geset-
zes bezeichneten Gebieten nicht wie Umsätze 
im Inland zu behandeln." 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Inländische Häfen im Sinne dieser Vor-
schrift sind auch Freihäfen und die Insel Hel-
goland."  

e) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Bei grenzüberschreitenden Beförderun-
gen im Fährverkehr über den Rhein, die Do-
nau, die Elbe, die Neiße und die Oder sind die 
inländischen Streckenanteile als ausländische 
Beförderungsstrecken anzusehen." 

5. § 9 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) An die Stelle der Ausfuhrbestätigung nach 
Absatz 1 Nr. 4 tritt bei einer Ausfuhr im gemein-
samen oder im gemeinschaftlichen Versandver-
fahren oder bei einer Ausfuhr mit Carnet TIR, 
wenn diese Verfahren nicht bei einer Grenzzoll-
stelle beginnen, 

1. eine Ausfuhrbestätigung der Abgangsstelle, 
die bei einer Ausfuhr im gemeinsamen oder 
im gemeinschaftlichen Versandverfahren nach 
Eingang des Rückscheins, bei einer Ausfuhr 
mit Carnet TIR nach Eingang der Erledigungs-
bestätigung erteilt wird, sofern sich daraus die 
Ausfuhr ergibt, oder 

2. eine Abfertigungsbestätigung der Abgangs-
stelle in Verbindung mit einer Eingangsbe-
scheinigung der Bestimmungsstelle im Dritt-
landsgebiet." 

6. § 17 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Wird der Gegenstand der Lieferung 
vom Unternehmer oder Abnehmer im gemein-
schaftlichen Versandverfahren in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet befördert, kann der Un-
ternehmer den Nachweis hierüber abwei-
chend von Absatz 2 auch wie folgt führen: 

1. durch eine Bestätigung der Abgangsstelle 
über die innergemeinschaftliche Lieferung, 
die nach Eingang des Rückscheins erteilt 
wird, sofern sich daraus die Lieferung in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet ergibt, oder 

2. durch eine Abfertigungsbestätigung der 
Abgangsstelle in Verbindung mit einer Ein-
gangsbescheinigung der Bestimmungsstel-
le im übrigen Gemeinschaftsgebiet." 

b) Dem Absatz 4 wird folgender neuer Satz 2 an-
gefügt: 

„Ist es dem Unternehmer nicht möglich oder 
nicht zumutbar, den Versendungsnachweis 
nach Satz 1 zu führen, kann er den Nachweis 
auch nach den Absätzen 2 oder 3 führen." 

7. § 19 wird aufgehoben. 

8. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Belegmäßiger Nachweis bei steuerfreien Lei-
stungen, die sich auf Gegenstände der Aus-
fuhr oder Einfuhr beziehen" 

b) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Bei einer Leistung, die sich unmittelbar 
auf einen Gegenstand der Ausfuhr bezieht 
oder auf einen eingeführten Gegenstand be-
zieht, der im externen Versandverfahren in 
das Drittlandsgebiet befördert wird (§ 4 Nr. 3 
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Geset-
zes), muß der Unternehmer durch Belege die 
Ausfuhr oder Wiederausfuhr des Gegenstan-
des nachweisen. Die Voraussetzung muß sich 
aus den Belegen eindeutig und leicht nach-
prüfbar ergeben. Die Vorschriften über den 
Ausfuhrnachweis in den §§ 9 bis 11 sind ent-
sprechend anzuwenden. 

(2) Bei einer Leistung, die sich auf einen Ge-
genstand der Einfuhr in das Gebiet eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Gemeinschaft 
bezieht (§ 4 Nr. 3 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb des Gesetzes), muß der Unternehmer 
durch Belege nachweisen, daß die Kosten für 
diese Leistung in der Bemessungsgrundlage 
für die Einfuhr enthalten sind." 

9. § 21 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 21 

Buchmäßiger Nachweis 
bei steuerfreien Leistungen, 

die sich auf Gegenstände der Ausfuhr 
oder Einfuhr beziehen 

Bei einer Leistung, die sich auf einen Gegen-
stand der Ausfuhr, auf einen Gegenstand der 
Einfuhr in das Gebiet eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaft oder auf einen ein-
geführten Gegenstand bezieht, der im externen 
Versandverfahren in das Drittlandsgebiet beför-
dert wird (§ 4 Nr. 3 Buchstabe a des Gesetzes), ist 
§ 13 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 bis 4 entsprechend 
anzuwenden. Zusätzlich soll der Unternehmer 
aufzeichnen: 

1 bei einer Leistung, die sich auf einen Gegen-
stand der Ausfuhr bezieht oder auf einen ein-
geführten Gegenstand bezieht, der im exter-
nen Versandverfahren in das Drittlandsgebiet 
befördert wird, daß der Gegenstand ausge-
führt oder wiederausgeführt worden ist, 

2. bei einer Leistung, die sich auf einen Gegen-
stand der Einfuhr in das Gebiet eines Mitglied-
staates der Europäischen Gemeinschaft be-
zieht, daß die Kosten für die Leistung in der 
Bemessungsgrundlage für die Einfuhr enthal-
ten sind. " 
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10. Die §§ 46 bis 48 werden aufgehoben. 

11. § 51 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Ein im Ausland ansässiger Unternehmer im 
Sinne des Absatzes 1 ist ein Unternehmer, der 
weder im Inland, noch auf der Insel Helgoland 
oder in einem der in § 1 Abs. 3 des Gesetzes be-
zeichneten Gebiete einen Wohnsitz, seinen Sitz, 
seine Geschäftsleitung oder eine Zweignieder-
lassung hat."  

12. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Leistungsempfänger hat die abzu-
führende Steuer bis zum 28. Tag nach Ab-
lauf des Voranmeldungszeitraums (§ 18 
Abs. 1, 2 und 2a des Gesetzes), in dem das 
Entgelt ganz oder teilweise gezahlt wor-
den ist, nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck bei dem für ihn zuständigen Fi-
nanzamt anzumelden." 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Leistungsempfänger, die nicht zur Abgabe 
von Voranmeldungen verpflichtet sind, haben 
die abzuführende Steuer bis zum 28. Tag nach 
Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem das 
Entgelt ganz oder teilweise gezahlt worden ist, 
anzumelden. " 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Erteilt der leistende Unternehmer in 
den Fällen des § 52 Abs. 2 nach der Zahlung 
des Entgelts oder der Gegenleistung eine 
Rechnung mit gesondertem Ausweis der 
Steuer, hat der Leistungsempfänger die Steuer 
bis zum 28. Tag nach Ablauf des Voranmel-
dungszeitraums, in dem die Rechnung erteilt 
worden ist, anzumelden und abzuführen. Der 
Leistungsempfänger, der nicht zur Abgabe 
von Voranmeldungen verpflichtet ist, hat die 
Steuer bis zum 28. Tag nach Ablauf des Kalen-
dervierteljahres, in dem die Rechnung erteilt 
worden ist, anzumelden und abzuführen." 

13. § 61 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 bis 5 aufgeho-
ben. 

b) Dem Absatz 2 wird folgender neuer Satz ange-
fügt: 

„Für Unternehmer, die nicht im Gemein-
schaftsgebiet ansässig sind, erhöhen sich der 
Betrag in Satz 1 auf 1 000 Deutsche Mark und 
der Betrag in Satz 3 auf 500 Deutsche Mark." 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Der Unternehmer muß der zuständigen 
Finanzbehörde durch behördliche Bescheini-
gung des Staates, in dem er ansässig ist, nach-
weisen, daß er als Unternehmer unter einer 
Steuernummer eingetragen ist. " 

14. § 69 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Umsatz im Sinne des Absatzes 1 ist der 
Umsatz, den der Unternehmer im Rahmen der in 
der Anlage bezeichneten Berufs- und Gewerbe-
zweige im Inland ausführt, mit Ausnahme der 
Einfuhr, des innergemeinschaftlichen Erwerbs 
und der in § 4 Nr. 8, Nr. 9 Buchstabe a, Nr. 10 und 
Nr. 21 des Gesetzes bezeichneten Umsätze." 

Artikel 13 

Änderung des Bewertungsgesetzes 

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
27. September 1994 (BGBl. I S. 2624), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 17 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Der Erste Abschnitt der besonderen Bewer-
tungsvorschriften (§§ 19 bis 109a) und § 122 gelten 
nach näherer Regelung durch die in Betracht kom-
menden Gesetze auch für die Grundsteuer, die 
Gewerbesteuer, die Grunderwerbsteuer und die 
Erbschaftsteuer." 

2. § 28 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Für Erklärungen zur Feststellung des Einheits-
werts des Betriebsvermögens gilt dies, wenn der 
Betriebsinhaber eine Vermögensteuererklärung 
abzugeben hat."  

3. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Folgende neue Absätze 4 und 5 werden ange-
fügt: 

„(4) Die Grundbuchämter teilen den für die 
Feststellung des Einheitswerts zuständigen 
Finanzbehörden für die in Absatz 3 bezeichne-
ten Zwecke mit 

1. die Eintragung eines neuen Eigentümers 
oder Erbbauberechtigten sowie bei einem 
anderen als rechtsgeschäftlichen Erwerb 
auch die Anschriften des neuen Eigen-
tümers oder Erbbauberechtigten; dies gilt 
nicht für die Fälle des Erwerbs nach den Vor-
schriften des Zuordnungsrechts, 

2. die Eintragung der Begründung von Wohn-
eigentum oder Teileigentum, 

3. die Eintragung der Begründung eines Erb-
baurechts, Wohnungserbbaurechts oder 
Teilerbbaurechts. 

In den Fällen der Nummern 2 und 3 ist gleich-
zeitig der Tag des Eingangs des Eintragungsan-
trags beim Grundbuchamt mitzuteilen. Bei ei-
ner Eintragung aufgrund Erbfolge ist das Jahr 
anzugeben, in dem der Erblasser verstorben ist. 
Die Mitteilungen können der Finanzbehörde 
über die für die Führung des Liegenschaftskata-
sters zuständige Behörde oder über eine sonsti- 
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ge Behörde, die das amtliche Verzeichnis der 
Grundstücke (§ 2 Abs. 2 der Grundbuchord-
nung) führt, zugeleitet werden. 

(5) Die mitteilungspflichtige Stelle hat die Be-
troffenen vom Inhalt der Mitteilung zu unter-
richten. Eine Unterrichtung kann unterbleiben, 
soweit den Finanzbehörden Umstände aus dem 
Grundbuch oder aus dem Liegenschaftskataster 
mitgeteilt werden. " 

4. § 110 Abs. 1 Nr. 6 wird wie folgt gefaßt: 

„6. noch nicht fällige Ansprüche aus Lebens- und 
Kapitalversicherungen oder Rentenversiche-
rungen, aus denen der Berechtigte noch nicht 
in den Rentenbezug eingetreten ist. Nicht zum 
sonstigen Vermögen gehören jedoch: 

a) Rentenversicherungen, die mit Rücksicht 
auf ein Arbeits- oder Dienstverhältnis abge-
schlossen worden sind, 

b) Rentenversicherungen, bei denen die An-
sprüche erst fällig werden, wenn der Be-
rechtigte das 60. Lebensjahr vollendet hat 
oder berufsunfähig ist, und 

c) alle übrigen Lebens-, Kapital- und Renten-
versicherungen, soweit ihr Wert (§ 12 Abs. 4) 
insgesamt 10 000 Deutsche Mark nicht über-
steigt. 

Versicherungen bei Versicherungsunterneh-
men, die weder ihre Geschäftsleitung noch ih-
ren Sitz im Inland haben, gehören nur dann 
nicht zum sonstigen Vermögen, wenn die Ver-
sicherungsunternehmen zum Geschäftsbetrieb 
im Inland befugt sind; " 

5. § 111 Nr. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe c wird wie folgt gefaßt: 

„c) Häftlingshilfegesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I 
S. 838), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Juni 1994 (BGBl. I S. 1214);" 

b) Am Ende des Buchstaben f wird das Semikolon 
durch ein Komma ersetzt und folgender neuer 
Buchstabe g angefügt: 

„g) Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungs-
gesetz vom 23. Juni 1994 (BGBl. I S. 1311); " 

6. § 124 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) § 95 Abs. 1, §§ 98a, 101 Nr. 2, §§ 103, 109 
Abs. 1, §§ 109 a, 111 Nr. 5 Buchstabe d, § 118 
Abs. 1 Nr. 1, §§ 121 b, 125 Abs. 2 und Anlage 9a 
in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 
13. September 1993 (BGBl. I S. 1569), § 11 Abs. 1 
Satz 3, § 32 Satz 1, § 91 Abs. 2 Satz 1, § 97 Abs. 1 
Nr. 5 und § 113 a in der Fassung des Artikels 14 
des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2310), § 111 Nr. 5 Buchstabe e sowie § 17 
Abs. 2 in der Fassung des Artikels 13 Nr. 1 des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S....) sind erstmals 
zum 1. Januar 1993 anzuwenden." 

b) Folgender neuer Absatz 9 wird angefügt: 

„(9) § 28 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 13 
Nr. 2 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. . . .) ist 
erstmals zum 1. Januar 1996 anzuwenden." 

7. § 136 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 136 

Sondervorschrift für die Feststellungszeitpunkte 
1. Januar 1991 bis 1. Januar 1998 

Für die Feststellungszeitpunkte 1. Januar 1991 
bis 1. Januar 1998 gilt folgendes: 

1. Eine gesonderte Feststellung nach § 180 Abs. 1 
Nr. 3 der Abgabenordnung erfolgt nicht, wenn 
für diese ein Finanzamt in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet zustän-
dig wäre. 

2. Erstreckt sich die wirtschaftliche Einheit eines 
Gewerbebetriebs auf das in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannte Gebiet und das übri-
ge Bundesgebiet, so ist der Einheitswert nur für 
das Betriebsvermögen festzustellen, das sich 
außerhalb des in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiets befindet. Zuständig für 
die Feststellung ist das Finanzamt im übrigen 
Bundesgebiet, in dessen Bezirk eine Betriebs-
stätte - bei mehreren Be triebsstätten die wirt-
schaftlich bedeutendste - unterhalten wird; 
liegt eine Betriebsstätte nicht vor, so ist das Fi-
nanzamt zuständig, in dessen Bezirk sich das 
Betriebsvermögen, und, wenn dies für mehrere 
Finanzämter zutrifft, das Finanzamt, in dessen 
Bezirk sich der wertvollste Teil des Betriebsver-
mögens befindet. 

3. Zum Betriebsvermögen gehören nicht 

a) die Wirtschaftsgüter eines Gewerbebetriebs, 
soweit hierfür in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet eine Be-
triebsstätte unterhalten wird oder ein ständi-
ger Vertreter bestellt ist. Erstreckt sich die 
wirtschaftliche Einheit eines Gewerbebe-
triebs auf das in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannte Gebiet und das übrige Bun-
desgebiet, ist das inländische Betriebsver-
mögen für Feststellungszeitpunkte 1. Januar 
1992 bis 1. Januar 1998 nach Maßgabe des 
§ 29 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 des Gewerbe-
steuergesetzes unter Ansatz der im Kalen-
derjahr vor dem Feststellungszeitpunkt ge-
zahlten Arbeitslöhne aufzuteilen; 

b) die Wirtschaftsgüter, die nach Nummer 4 
nicht zum Gesamtvermögen gehören. 

4. Zum Gesamtvermögen gehören nicht 

a) Grundbesitz und Bodenschätze in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet; 

b) der Überbestand an umlaufenden Betriebs-
mitteln eines Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet; 

c) Anteile an Kapitalgesellschaften mit Ge-
schäftsleitung in dem in Artikel 3 des Eini- 
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gungsvertrages genannten Gebiet, oder, 
wenn die Kapitalgesellschaft keine Ge-
schäftsleitung im Inland hat, mit Sitz in dem 
in Artikel 3 des Einigungsvertrages genann-
ten Gebiet; 

d) Ansprüche im Sinne des Gesetzes zur Rege-
lung offener Vermögensfragen vom 29. Sep-
tember 1990 in der jeweils geltenden Fas-
sung." 

Artikel 14 

Änderung des Vermögensteuergesetzes 

Das Vermögensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. November 1990 (BGBl. I 
S. 2467), zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 42 
des Gesetzes vom 14. September 1994 (BGBl. I 
S. 2325), wird wie folgt geändert: 

1 § 3 Abs 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nummer 8 wird wie folgt gefaßt: 

„8. Berufsverbände ohne öffentlich-rechtlichen 
Charakter sowie kommunale Spitzenver-
bände auf Bundes- oder Landesebene ein-
schließlich ihrer Zusammenschlüsse, wenn 
der Zweck dieser Verbände nicht auf einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet 
ist. Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, 

a) soweit die Körperschaften oder Perso-
nenvereinigungen einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb unterhalten oder 

b) wenn die Berufsverbände Mittel von 
mehr als 10 vom Hundert der Einnah-
men für die unmittelbare oder mittelbare 
Unterstützung oder Förderung politi-
scher Parteien verwenden. 

Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Zusam-
menschlüsse von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, die wie die Berufsver-
bände allgemeine ideelle und wirtschaft-
liche Interessen ihrer Mitglieder wahrneh-
men." 

b) Nummer 18 wird wie folgt gefaßt: 

„18. die folgenden Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften für die mittelständische Wirt-
schaft, soweit sich deren Geschäftsbetrieb 
darauf beschränkt, im öffentlichen Interes-
se mit Eigenmitteln oder mit staatlicher 
Hilfe Beteiligungen zu erwerben, wenn 
der von ihnen erzielte Gewinn ausschließ-
lich und unmittelbar für die satzungsmä-
ßigen Zwecke der Beteiligungsfinanzie-
rung verwendet wird: 

Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Baden-Württemberg GmbH , Kapitalbetei-
ligungsgesellschaft für die mittelständi-
sche Wirtschaft Bayerns mbH, MBG Mit-
telständische Beteiligungsgesellschaft Hes-
sen GmbH, Mittelständische Beteiligungs-
gesellschaft Niedersachsen (MBG) mbH, 

Kapitalbeteiligungsgesellschaft für die 
mittelständische Wirtschaft in Nordrhein-
Westfalen mbH, Mittelständische Beteili-
gungs- und Wagnisfinanzierungsgesell-
schaft Rheinland-Pfalz mbH, Saarländi-
sche Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH, 
Gesellschaft für Wagniskapital Mittelstän-
dische Beteiligungsgesellschaft Schles-
wig-Holstein Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung - MBG -, Technologie-Beteili-
gungs-Gesellschaft mbH der Deutschen 
Ausgleichsbank, bgb Beteiligungsgesell-
schaft Berlin mbH für kleine und mittlere 
Betriebe, Mittelständische Beteiligungs-
gesellschaft Berlin-Brandenburg mbH, 
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Mecklenburg-Vorpommern mbH, Mittel-
ständische Beteiligungsgesellschaft Sach-
sen mbH, Mittelständische Beteiligungs-
gesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Mittel-
ständische Beteiligungsgesellschaft Thü-
ringen (MBG) mbH ; " 

2. § 11 Abs. 3 wird aufgehoben. 

3. § 12 Abs. 4 wird aufgehoben. 

4. § 24 c wird wie folgt geändert: 

a) Der erste Halbsatz wird wie folgt gefaßt: 

„Für die Vermögensteuer der Kalenderjahre 
1996 bis 1998 gilt in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet folgendes:" 

b) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. Von der Vermögensteuer sind vorbehaltlich 
des Satzes 3 befreit 

a) natürliche Personen mit Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthalt, 

b) Körperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 2 mit Geschäftsleitung 

in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet. § 19 Abs. 1 Satz 2 und 
§ 20 Abs. 2 der Abgabenordnung gelten 
sinngemäß. Nicht befreit sind die Wirt-
schaftsgüter eines Gewerbebetriebs, soweit 
hierfür in dem außerhalb des in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland eine Be-
triebsstätte unterhalten wird oder ein stän-
diger Vertreter bestellt ist. § 136 Nr. 3 Buch-
stabe a Satz 2 des Bewertungsgesetzes gilt 
entsprechend. Für die Besteuerung nach 
dem Vermögen ist abweichend von §§ 19 
und 20 der Abgabenordnung das Finanz-
amt in dem außerhalb des in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland zuständig, in 
dessen Bezirk sich das Betriebsvermögen, 
und, wenn dies für mehrere Finanzämter 
zutrifft, das Finanzamt, in dessen Bezirk 
sich der wertvollste Teil des Betriebsvermö-
gens befindet." 
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5. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 3 Abs. 1 Nr. 8 und 16 ist erstmals auf die 
Vermögensteuer des Kalenderjahres 1991 anzu-
wenden." 

b) Folgender neuer Absatz 9 wird angefügt: 

„ (9) § 24 c in der Fassung des Artikels 10 des 
Gesetzes vom 13. September 1993 (BGBl. I 
S. 1569) ist für die Vermögensteuer der Kalen-
derjahre 1991 bis 1995 anzuwenden. § 24 c in 
der Fassung des Artikels 14 des Gesetzes vom 

(BGBl. I S. ...) ist erstmals auf die Vermögen-
steuer des Kalenderjahres 1996 anzuwenden. 
§ 3 Abs. 1 Nr. 18 in der Fassung des Artikels 14 
des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) ist für die 
Gesellschaft für Wagniskapital Mittelständische 
Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung - MBG - 
erstmals auf die Vermögensteuer des Kalender-
jahres 1996 anzuwenden. § 3 Abs. 1 Nr. 18 in 
der Fassung des Artikels 17 des Gesetzes vom 
21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) ist für die 
Schleswig-Holsteinische Gesellschaft für Wag-
niskapital mbH letztmals für die Vermögen-
steuer des Kalenderjahres 1995 anzuwenden." 

Artikel 15 

Änderung des Erbschaftsteuer - 
und Schenkungsteuergesetzes 

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 
1991 (BGBl. I S. 468), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 27. September 1994 (BGBl. I 
S. 2624) wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Für diese Kosten wird insgesamt ein Betrag von 
20 000 Deutsche Mark ohne Nachweis abgezo-
gen. " 

2. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 4 wird folgende neue Num-
mer 4 a eingefügt: 

„4 a. Zuwendungen unter Lebenden, mit 
denen ein Ehegatte dem anderen 
Ehegatten Eigentum oder Miteigen-
tum an einem im Inland belegenen, 
zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Haus oder einer im Inland belege-
nen, zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzten Eigentumswohnung (Fami-
lienwohnheim) verschafft oder den 
anderen Ehegatten von eingegange-
nen Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit der Anschaffung oder der 
Herstellung des Familienwohnheims 
freistellt." 

bb) Nummer 7 wird wie folgt geändert: 

aaa) Buchstabe c wird wie folgt gefaßt: 

„c) Häftlingshilfegesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
2. Juni 1993 (BGBl. I S. 838), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Juni 1994 
(BGBl. I S. 1214);" 

bbb) Nach Buchstabe f wird folgender 
neuer Buchstabe g angefügt: 

„g) Verwaltungsrechtliches Rehabili-
tierungsgesetz vom 23. Juni 1994 
(BGBl. I S. 1311) und Berufli-
ches Rehabilitierungsgesetz vorn 
23. Juni 1994 (BGBl. I S. 1311); " 

b) Absatz 2 a wird wie folgt gefaßt: 

„ (2 a) Betriebsvermögen (§ 12 Abs. 5) und An-
teile an Kapitalgesellschaften, wenn die Kapi-
talgesellschaft zur Zeit der Entstehung der 
Steuer Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hat 
und der Erblasser oder Schenker am Nennkapi-
tal dieser Gesellschaft mindestens zu einem 
Viertel unmittelbar beteiligt war, bleiben vorbe-
haltlich des Satzes 3 insgesamt bis zu einem 
Wert von 500 000 Deutsche Mark außer Ansatz 

1. beim Erwerb durch Erbanfall; beim Erwerb 
durch mehrere Erben ist für jeden Erben ein 
seinem Erbteil entsprechender Teilbetrag 
von 500 000 Deutsche Mark maßgebend, 
wenn nicht der Erblasser schriftlich eine an-
dere Aufteilung des Freibetrags verfügt hat; 

2. beim Erwerb im Weg der vorweggenom-
menen Erbfolge, wenn der Schenker dem 
Finanzamt unwiderruflich erklärt, daß der 
Freibetrag für diese Schenkung in Anspruch 
genommen wird; dabei hat der Schenker, 
wenn zum selben Zeitpunkt mehrere Erwer-
ber bedacht werden, den für jeden Bedach-
ten maßgebenden Teilbetrag von 500 000 
Deutsche Mark zu bestimmen. 

Der beim Erwerb durch Erbanfall oder im Weg 
der vorweggenommenen Erbfolge nach An-
wendung des Satzes 1 verbleibende Wert des 
begünstigten Betriebsvermögens und der be-
günstigten Anteile an Kapitalgesellschaften ist 
mit 75 vom Hundert anzusetzen. Wird ein Frei-
betrag nach Satz 1 Nr. 2 gewährt, kann für wei-
teres, innerhalb von zehn Jahren nach dem 
Erwerb von derselben Person anfallendes be-
günstigtes Vermögen ein Freibetrag weder vom 
Bedachten noch von anderen Erwerbern in 
Anspruch genommen werden. Die Steuerbe-
freiung (Sätze 1 und 2) fällt mit Wirkung für die 
Vergangenheit weg, soweit innerhalb von fünf 
Jahren nach dem Erwerb 

1. ein Gewerbebetrieb oder ein Teilbetrieb, ein 
Anteil an einer Gesellschaft im Sinne des § 15 
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des 
Einkommensteuergesetzes, ein Anteil eines 
persönlich haftenden Gesellschafters einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien oder ein 
Anteil daran veräußert wird; als Veräußerung 
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gilt auch die Aufgabe des Gewerbebetriebs. 
Gleiches gilt, wenn wesentliche Betriebs-
grundlagen eines Gewerbebetriebs veräu-
ßert oder in das Privatvermögen übergeführt 
oder anderen betriebsfremden Zwecken zu-
geführt werden oder, wenn Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft veräußert werden, die der 
Veräußerer durch eine Sacheinlage (§ 20 
Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes) aus 
dem begünstigten Betriebsvermögen erwor-
ben hat oder ein Anteil an einer Gesellschaft 
im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 
oder § 18 Abs. 4 des Einkommensteuergeset-
zes oder ein Anteil daran veräußert wird, den 
der Veräußerer durch eine Einbringung be-
günstigten Betriebsvermögens in eine Perso-
nengesellschaft (§ 24 Abs. 1 des Umwand-
lungssteuergesetzes) erworben hat; 

2. begünstigte Anteile an Kapitalgesellschaften 
Ganz oder teilweise Veräußert werden; eine 
verdeckte Einlage der Anteile in eine Kapi-
talgesellschaft steht der Veräußerung der An-
teile gleich. Gleiches gilt, wenn die Kapital-
gesellschaft innerhalb der Frist aufgelöst 
oder ihr Nennkapital herabgesetzt wird, 
wenn diese wesentliche Betriebsgrundlagen 
veräußert und das Vermögen an die Gesell-
schafter verteilt wird oder wenn Vermögen 
der Kapitalgesellschaft auf eine Personenge-
sellschaft, eine natürliche Person oder eine 
andere Körperschaft (§§ 3 bis 16 des Um-
wandlungssteuergesetzes) übertragen wird." 

3. § 29 Abs. 1 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. soweit Vermögensgegenstände, die von Todes 
wegen (§ 3) oder durch Schenkung unter Le-
benden (§ 7) erworben worden sind, innerhalb 
von 24 Monaten nach dem Zeitpunkt der Ent-
stehung der Steuer (§ 9) dem Bund. einem 
Land, einer inländischen Gemeinde (Gemein-
deverband) oder einer inländischen Stiftung 
zugewendet werden, die nach der Satzung, 
dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Ver-
fassung und nach ihrer tatsächlichen Ge-
schäftsführung ausschließlich und unmittelbar 
als gemeinnützig anzuerkennenden wissen-
schaftlichen oder kulturellen Zwecken dient. 
Dies gilt nicht, wenn die Stiftung Leistungen 
im Sinne des § 58 Nr. 5 der Abgabenordnung 
an den Erwerber oder seine nächsten Angehö-
rigen zu erbringen hat, oder soweit für die Zu-
wendung die Vergünstigung nach § 10 b des 
Einkommensteuergesetzes, § 9 Abs. 1 Nr. 2 
des Körperschaftsteuergesetzes oder § 9 Nr. 5 
des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. März 1991 
(BGBl. I S. 814), zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 25. Februar 1992 
(BGBl. I S. 297) in Anspruch genommen wird. 
Für das Jahr der Zuwendung ist bei der Ein-
kommensteuer oder Körperschaftsteuer und 
bei der Gewerbesteuer unwiderruflich zu er-
klären, in welcher Höhe die Zuwendung als 
Spende zu berücksichtigen ist. Die Erklärung 

ist für die Festsetzung der Erbschaftsteuer 
oder Schenkungsteuer bindend. " 

4. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 10 wird wie folgt gefaßt: 

„(10) § 5 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 18 
des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2310), § 10 Abs. 6 Satz 4, § 13 Abs. 1 Nr. 7 
Buchstabe f, § 13 Abs. 2 a in der Fassung des 
Artikels 13 des Gesetzes vom 13. September 
1993 (BGBl. I S. 1569) sowie § 29 Abs. 1 Nr. 4 in 
der Fassung des Artikels 15 Nr. 3 des Gesetzes 
vom ... 1995 (BGBl. I  S. . . .) finden erstmals auf 
Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach 
dem 31. Dezember 1993 entstanden ist oder ent-
steht." 

b) Nach Absatz 11 werden folgende neue 
Absätze 12 bis 14 angefügt: 

..(12) § 13 Abc 1 Nr. 4 a findet erstmals auf Er-
werbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
30. Mai 1994 entstanden ist oder entsteht. 

(13) § 13 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe g findet 
erstmals auf Erwerbe Anwendung, für die die 
Steuer nach dem 30. Juni 1994 entstanden ist 
oder entsteht. 

(14) § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 in der Fassung 
des Artikels 15 Nr. 1 des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I  S. . . .) und § 13 Abs. 2a in der Fassung 
des Artikels 15 Nr. 2 Buchstabe b des Gesetzes 
vom ... 1995 (BGBl. I  S. . . .) finden erstmals auf 
Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach 
dem 31. Dezember 1995 entstanden ist oder ent-
steht." 

Artikel 16 

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

§ 4 Nr. 4 des Grunderwerbsteuergesetzes vom 
17. Dezember 1982 (BGBl. I S. 1777), das zuletzt 
durch Artikel 17 § 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2182) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefaßt: 

„4. der Erwerb eines Grundstücks durch eine Kapi-
talgesellschaft, wenn das Grundstück vor dem 
1. Januar 1996 nach den Vorschriften des Geset-
zes über die Spaltung der von der Treuhandan-
stalt verwalteten Unternehmen vom 5. April 1991 
(BGBl. I S. 854) oder im Zusammenhang mit der 
Umstrukturierung der Treuhandanstalt im Wege 
der Übertragung von Beteiligungen durch die 
auf Grund des § 23a des Treuhandgesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen oder im Wege der 
Vermögenszuordnung nach dem Vermögenszu-
ordnungsgesetz auf die Kapitalgesellschaft über-
geht. Ausgenommen ist der Übergang eines 
Grundstücks, das die Treuhandanstalt von Drit-
ten erworben hat. Dritte sind nicht Kapitalgesell-
schaften, deren Aktien oder Geschäftsanteile 
sich unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich in 
der Hand der Treuhandanstalt befinden;" 
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Artikel 17 

Änderung der Abgabenordnung 

Die Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBl. I 
S. 613; 1977 I S. 269), zuletzt geändert durch Arti-
kel 12 Abs. 37 des Gesetzes vom 14. September 1994 
(BGBl. I S. 2325), wird wie folgt geändert: 

1. § 23 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 21 Abs. 1 Satz 2 gilt sinngemäß." 

2. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a wird wie folgt ge-
faßt: 

„a) in einem Verwaltungsverfahren, einem 
Rechnungsprüfungsverfahren oder einem 
gerichtlichen Verfahren in Steuersachen, " 

b) Absatz 6 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Insbesondere kann es nähere Regelungen 
treffen über die Art der Daten, deren Abruf zu-
lässig ist, sowie über den Kreis der Amtsträger, 
die zum Abruf solcher Daten berechtigt sind." 

3. Dem § 37 Abs. 2 wird folgender neuer Satz ange-
fügt: 

„Im Fall der Abtretung, Verpfändung oder Pfän-
dung richtet sich der Anspruch auch gegen den 
Abtretenden, Verpfänder oder Pfändungsschuld-
ner. " 

4. Dem § 149 wird folgender neuer Absatz 3 ange-
fügt: 

„(3) Zur Vereinfachung des Besteuerungsver-
fahrens kann das Bundesministerium der Finan-
zen unter Wahrung einer gleichmäßigen Besteue-
rung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates bestimmen, daß Steuererklärun-
gen für zwei aufeinander folgende Kalenderjahre 
auf Antrag des Steuerpflichtigen abweichend von 
Absatz 2 innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf 
des zweiten Kalenderjahres zusammen abgege-
ben werden können (besondere Erklärungsfrist); 
§ 109 ist auf die besondere Erklärungsfrist nicht 
anzuwenden. Satz 1 gilt entsprechend für Steuer-
erklärungen, die sich auf einen gesetzlich be-
stimmten Zeitpunkt beziehen, und für Erklärun-
gen zur gesonderten Feststellung. In der Rechts-
verordnung können abweichend von den Vor-
schriften der Steuergesetze insbesondere geregelt 
werden: 

1. die Voraussetzungen für die Gewährung der 
besonderen Erklärungsfrist, 

2. der Zeitraum, innerhalb dessen Vorauszahlun-
gen festgesetzt oder angepaßt werden können, 

3. Fristen für die Ausübung steuerlicher Wahl-
rechte und für Anträge auf Gewährung steuer-
licher Vergünstigungen, 

4. der Beginn der Festsetzungsfrist,  

5. die Voraussetzungen für die Festsetzung eines 
Verspätungszuschlages und 

6. der Beginn des Zinslaufs nach § 233 a Abs. 2 
und die Berechnung des zu verzinsenden Un-
terschiedsbetrages nach § 233 a Abs. 3 und 5; 
dabei können auch Regelungen für Fälle getrof-
fen werden, in denen der der Steuerpflichtige 
die besondere Erklärungsfrist nicht in Anspruch 
nimmt." 

5. § 182 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Erfolgt eine gesonderte Feststellung gegen-
über mehreren Beteiligten einheitlich (§ 179 Abs. 2 
Satz 2) und ist ein Beteiligter im Feststellungsbe-
scheid unrichtig bezeichnet worden, weil Rechts-
nachfolge eingetreten ist, kann dies durch beson-
deren Bescheid gegenüber dem Rechtsnachfolger 
berichtigt werden." 

6. § 237 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Satz 1 gilt entsprechend, wenn nach Ein-
legung eines förmlichen außergerichtlichen 
oder gerichtlichen Rechtsbehelfs gegen einen 
Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10) oder eine 
Rechtsbehelfsentscheidung über einen Grund-
lagenbescheid die Vollziehung eines Folgebe-
scheides ausgesetzt wurde." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Zinsen werden erhoben vom Tag des Eingangs 
des außergerichtlichen Rechtsbehelfs bei der 
Behörde, deren Verwaltungsakt angefochten 
wird, oder vom Tag der Rechtshängigkeit beim 
Gericht an bis zum Tag, an dem die Aussetzung 
der Vollziehung endet. Ist die Vollziehung erst 
nach dem Eingang des außergerichtlichen 
Rechtsbehelfs oder erst nach der Rechtshängig-
keit ausgesetzt worden, so beginnt die Verzin-
sung mit dem Tag, an dem die Wirkung der 
Aussetzung der Vollziehung beginnt." 

7. § 382 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. für die Freizonen, den grenznahen Raum 
sowie die darüber hinaus der Grenzaufsicht 
unterworfenen Gebiete" 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Das Bundesministerium der Finanzen 
kann durch Rechtsverordnungen die Tatbestän-
de der Verordnungen des Rates der Europäi-
schen Union oder der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften, die nach den Absät-
zen 1 bis 3 als Ordnungswidrigkeiten mit Geld-
buße geahndet werden können, bezeichnen, so-
weit dies zur Durchführung dieser Rechtsvor-
schriften erforderlich ist und die Tatbestände 
Pflichten zur Gestellung, Vorführung, Lagerung 
oder Behandlung von Waren, zur Abgabe von 
Erklärungen oder Anzeigen, zur Aufnahme von 
Niederschriften sowie zur Ausfüllung oder Vor-
lage von Zolldokumenten oder zur Aufnahme 
von Vermerken in solchen Dokumenten betref-
fen." 
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Artikel 18 

Änderung des Einführungsgesetzes 
der Abgabenordnung 

Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung vom 
14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1395), wird wie folgt geän-
dert: 

1. Artikel 97 wird wie folgt geändert: 

a) Dem § 1 wird folgender neuer Absatz 5 ange-
fügt: 

„ (5) Die durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
... 1995 (BGBl. I  S. . . .) geänderten Vorschriften 
sind auf alle bei Inkrafttreten dieser Vorschrif-
ten anhängigen Verfahren anzuwenden, soweit 
nichts anderes bestimmt ist." 

b) Dem § 10 wird folgender neuer Absatz 6 ange-
fügt: 

„(6) § 149 Abs. 3 Satz 3 Nr. 4 der Abgabenord-
nung in der Fassung des Artikels ... des Geset-
zes vom ... (BGBl. 1995 I S. . . .) gilt für alle 
Steuern und Steuervergütungen, die nach dem 
31. Dezember 1995 entstehen." 

c) Dem § 15 wird folgender neuer Absatz 7 ange-
fügt: 

„(7) § 149 Abs. 3 Satz 3 Nr. 6 der Abgabenord-
nung in der Fassung des Artikels ... des Geset-
zes vom ... (BGBl. 1995 I S. . . .) gilt für alle 
Steuern, die nach dem 31. Dezember 1995 ent-
stehen." 

d) Dem § 19 Abs. 7 werden folgende neue Sätze 
angefügt: 

„Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend. Für 
Land- und Forstwirte gilt das Kalenderjahr." 

2. Artikel 97 a § 1 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Würde durch einen Wechsel der örtlichen 
Zuständigkeit eine Finanzbehörde in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet für die gesonderte Feststellung nach § 180 
Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung, für die geson-
derte und einheitliche Feststellung nach der An-
teilsbewertungsverordnung vom 19. Januar 1977 
(BGBl. I S. 171) oder für die Besteuerung nach 
dem Vermögen zuständig, bleibt abweichend von 
§ 26 Satz 1 der Abgabenordnung letztmals für 
Feststellungen zum 1. Januar 1998 oder für die 
Vermögensteuer des Kalenderjahrs 1998 die nach 
den bisherigen Verhältnissen zuständige Finanz-
behörde insoweit zuständig. Dies gilt auch für das 
Rechtsbehelfsverfahren." 

Artikel 19 

Änderung des Bodenschätzungsgesetzes 

Das Bodenschätzungsgesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 610-8, veröf-

fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 95 Nr. 4 des Gesetzes vom 14. Dezem-
ber 1976 (BGB1. I S. 3341), wird wie folgt geändert: 

1. § 10 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10 

Einspruch 

Gegen die festgestellten Schätzungsergebnisse 
steht den Eigentümern der betreffenden Grund-
stücke der Einspruch nach der Abgabenordnung 
zu. Über den Einspruch entscheidet die nach § 367 
der Abgabenordnung zuständige Finanzbehörde." 

2. § 12 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Für den Einspruch gilt § 10 entsprechend. 
Die rechtskräftig festgestellten Ergebnisse der 
Nachschätzung sind in die Liegenschaftskataster 
zu übernehmen." 

Artikel 20 

Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes 

Das Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2086), geändert durch das Gesetz vom 
7. März 1994 (BGBl. I S. 416), wird wie folgt geän-
dert: 

1. Nach § 5 werden folgende neue §§ 5 a bis 5 f ein-
gefügt: 

„§ 5a 

Aufteilung des Gemeindeanteils 
an der Umsatzsteuer auf die Länder 

Von dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den 
Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern ent-
fällt auf die Gemeinden der Länder Baden-Würt-
temberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Schleswig-Holstein sowie auf Hamburg und Berlin 
(West) ein Anteil von insgesamt 87 vom Hundert. 
Auf die Gemeinden der Länder Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen sowie auf Berlin (Ost) ent-
fällt ein Anteil von insgesamt 13 vom Hundert. 

§ 5b 

Aufteilung des Anteils an der Umsatzsteuer 
nach einem Schlüssel 

(1) Die Anteile an der Umsatzsteuer nach § 5a 
werden jeweils nach Schlüsseln auf die Gemein-
den aufgeteilt, die von den Ländern ermittelt und 
durch Rechtsverordnung der Landesregierungen 
festgesetzt werden. 

(2) Die Anteile an der Umsatzsteuer nach § 5 a 
werden auf die einzelnen Länder jeweils nach 
Schlüsseln verteilt, die vom Bundesministerium 
der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates festgesetzt werden. Die 
Länder stellen dem Bundesministerium der Finan-
zen die für die Ermittlung der Schlüssel notwendi- 
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gen Daten zur Verfügung. Der Schlüssel für die in 
§ 5 a Satz 1 genannten Länder einschließlich Berlin 
(West) bemißt sich nach dem Anteil der Summe 
der nach § 5 e Abs. 1 Nr. 1 und 2 ermittelten Ge-
meindewerte des einzelnen Landes sowie des An-
teils von Berlin (West) an der Summe der nach § 5 c 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 ermittelten Gemeindewerte 
aller in § 5 a Satz 1 genannten Länder einschließ-
lich Berlin (West). Der Schlüssel für die in § 5 a 
Satz 2 genannten Länder einschließlich Berlin 
(Ost) bemißt sich nach dem Anteil des im Jahres-
ergebnis der vierteljährlichen Kassenstatistik 1994 
für das einzelne Land nachgewiesenen Gewerbe-
steueraufkommens an dem Gewerbesteuerauf-
kommen aller in § 5 a Satz 2 genannten Länder 
einschließlich Berlin (Ost). Abweichend von Satz 4 
bemißt sich das für Berlin (Ost) dabei anzusetzen-
de Gewerbesteueraufkommen, indem das im Jah-
resergebnis der vierteljährlichen Kassenstatistik 
1994 für das Land Berlin nachgewiesene Gewer-
besteueraufkommen mit einer Zahl multipliziert 
wird. Diese ergibt sich aus dem Anteil der Meßbe-
träge nach Gewerbeertrag, die auf Berlin (Ost) 
entfallen, an den auf das Land Berlin entfallenden 
Meßbeträgen nach Gewerbeertrag und Gewerbe-
kapital für die bis zu einem Stichtag vorliegenden 
Veranlagungen der Jahre 1991 und 1992. 

§ 5c 

Verteilungsschlüssel für den Anteil 
der einzelnen Gemeinden an der Umsatzsteuer 

(1) Der Anteil an der Umsatzsteuer nach § 5 a 
Satz 1 wird auf die einzelnen Gemeinden wie folgt 
verteilt: 

1. Insgesamt 68 vom Hundert des Anteils werden 
nach folgendem Schlüssel verteilt: 

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl 
ausgedrückte Anteil der Summe der auf die ein-
zelne Gemeinde entfallenden Meßbeträge nach 
Gewerbekapital, in der Summe der bis zu einem 
Stichtag vorliegenden Veranlagungen für die 
Jahre 1991 und 1992, multipliziert mit dem für 
das Jahr 1994 endgültig festgesetzten Hebesatz 
der jeweiligen Gemeinde, an der sich für die in 
§ 5 a Satz 1 genannten Länder durch Addition 
der so ermittelten Gemeindewerte je Land erge-
benden Gesamtsumme. Für die Zurechnung 
der Meßbeträge auf die Gemeinde ist die von 
der Finanzverwaltung ermittelte Betriebsstätte 
maßgebend. 

2. Insgesamt 32 vom Hundert des Anteils werden 
nach folgendem Schlüssel verteilt: 

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl 
ausgedrückte Anteil der Summe der auf die ein-
zelne Gemeinde entfallenden Meßbeträge nach 
Gewerbeertrag, in der Summe der bis zu einem 
Stichtag vorliegenden Veranlagungen für die 
Jahre 1991 und 1992, multipliziert mit dem für 
das Jahr 1994 endgültig festgesetzten Hebesatz 
der Gemeinde, an der sich für die in § 5 a Satz 1 
genannten Länder durch Addition der so ermit-
telten Gemeindewerte je Land ergebenden Ge-
samtsumme. Für die Zurechnung der Meßbeträ-
ge auf die Gemeinde ist die von der Finanzver-
waltung ermittelte Betriebsstätte maßgebend. 

(2) Der Anteil an der Umsatzsteuer nach § 5 a 
Satz 2 wird nach folgendem Schlüssel auf die ein-
zelnen Gemeinden verteilt: 

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl aus-
gedrückte Anteil der Gemeinde an dem durch das 
Jahresergebnis der vierteljährlichen Kassenstati-
stik für das Jahr 1994 ermittelten Gewerbesteuer-
aufkommen des jeweiligen Landes. 

§ 5d 

Rechtsverordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, nähere Bestimmungen über die Ermitt-
lung der Schlüsselzahlen nach §§ 5 b und 5 c durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes zu treffen. 

§5e 

Umstellung 
auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel 

Die Schlüssel nach §§ 5 b und 5 c werden nach 
Vorliegen der notwendigen Daten zum 1. Januar 
2000 auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel 
mit einem Merkmal oder einer Kombination ein-
zelner oder aller Merkmale Lohnsumme, abnutz-
bares Anlagevermögen, Vorratsvermögen und Fi-
nanzanlagevermögen umgestellt. Das Statistische 
Bundesamt führt zur Vorbereitung der Umstellung 
Berechnungen mit diesen Merkmalen durch. Die 
hierfür erforderlichen Daten werden gemeinde-
weise von natürlichen Personen, Personengesell-
schaften und Gemeinschaften mit Einkünften aus 
Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit im 
Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
sowie von Körperschaftsteuerpflichtigen im Rah-
men der Körperschaftsteuerstatistik erstmals für 
1995 zusätzlich erhoben. 

§ 5f 

Überweisung des Gemeindeanteils 
an der Umsatzsteuer 

(1) Die Verteilung des Gemeindeanteils an der 
Umsatzsteuer auf die Länder wird nach § 15 a des 
Finanzausgleichsgesetzes vom Bundesministerium 
der Finanzen vorgenommen. Die Weiterverteilung 
auf die Gemeinden obliegt den Ländern. 

(2) Die Landesregierungen regeln durch Rechts-
verordnung das Verfahren für die Überweisung 
des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer an die 
Gemeinden. " 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Umlage wird in der Weise ermittelt, 
daß das Istaufkommen der Gewerbesteuer im 
Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde 
für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steu-
er geteilt und mit dem Vervielfältiger nach 
Absatz 3 multipliziert wird." 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Übersteigen in einer Gemeinde die Er-
stattungen an Gewerbesteuer in einem Jahr die 
Einnahmen aus dieser Steuer, so erstattet das 
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Finanzamt der Gemeinde einen Betrag, der sich 
durch Anwendung der Bemessungsgrundlagen 
des Absatzes 2 auf den Unterschiedsbetrag er-
gibt." 

3. § 7 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 7 

Sondervorschriften für Berlin und Hamburg 

In Berlin und Hamburg steht der Gemeindean-
teil an der Einkommensteuer und der Gemeinde-
anteil an der Umsatzsteuer dem Land zu. Die Län-
der Berlin und Hamburg führen den Bundesanteil 
an der Umlage nach § 6 an den Bund ab. Im übri-
gen finden die §§ 2 bis 5 und 6 in Berlin und Ham-
burg keine Anwendung." 

4. Die §§ 8 bis 12 werden aufgehoben. 

Artikel 21 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Das Finanzausgleichsgesetz vom 23. Juni 1993 
(BGBl. I S. 944, 977), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen 
ab 1996 den Gemeinden 2,7 vom Hundert zu. Vom 
verbleibenden Aufkommen der Umsatzsteuer ste-
hen ab 1996 dem Bund 56 vom Hundert und den 
Ländern 44 vom Hundert zu. Die Aufteilung der 
Umsatzsteuer gilt jeweils für alle Beträge, die wäh-
rend der Geltungsdauer des Beteiligungsverhält-
nisses vereinnahmt oder erstattet werden. " 

2. § 2 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Der Länderanteil an der Umsatzsteuer nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 wird zu 75 vom Hundert im Ver-
hältnis der Einwohnerzahl der Länder und zu 
25 vom Hundert nach den Vorschriften des 
Absatzes 2 verteilt. " 

3. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Als Steuereinnahmen der Gemeinden ei-
nes Landes gelten unter Kürzung nach den Vor-
schriften des Absatzes 5 

1. die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer 
und an der Einkommensteuer im Ausgleichs-
jahr, 

2. die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer und 
der Gewerbesteuer vom Ertrag, die für das 
Kalenderjahr ermittelt sind, das dem Aus-
gleichsjahr vorausgeht, vermindert um die 
im Ausgleichsjahr geleistete Gewerbesteuer-
umlage. " 

b) Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. die Grundbeträge der Gewerbesteuer vom 
Ertrag mit 250 vom Hundert." 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Die nach den Absätzen 2 bis 4 errechne-
ten Steuerkraftzahlen der Grundsteuer von den 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, der 
Grundsteuer von den Grundstücken und der 
Gewerbesteuer vom Ertrag werden je für sich 
nach einem für alle Länder einheitlichen Hun-
dertsatz auf die Hälfte des Betrages herabge-
setzt, den die Gemeinden aus der Grundsteuer 
von den land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben, aus der Grundsteuer von den Grundstük-
ken sowie aus der Gewerbesteuer vom Ertrag 
im Ausgleichsjahr eingenommen haben. Der 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und an 
der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer-
umlage werden auf die Hälfte der Beträge her-
abgesetzt, die für das Ausgleichsjahr festge-
stellt sind. " 

4. § 13 Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. die Steuereinnahmen und die Einnahmen aus 
der bergrechtlichen Förderabgabe der Länder 
(§ 7) sowie die Gemeindeanteile an der Um-
satzsteuer und an der Einkommensteuer und 
die Gewerbesteuerumlage (§ 3) in dem Jahres-
zeitraum, der am 30. September des vorausge-
henden Jahres endet; " 

5. Die Überschrift zu § 14 wird wie folgt gefaßt: 

„Zahlungsverkehr zum Vollzug des Finanzaus-
gleichs während des Ausgleichsjahres" 

6. Nach § 15 wird folgender neuer § 15 a eingefügt: 

„§ 15a 

Vollzug der Verteilung des Gemeindeanteils 
an der Umsatzsteuer 

(1) Die Höhe des Gemeindeanteils am Aufkom-
men der durch Bundesfinanzbehörden und Lan-
desfinanzbehörden verwalteten Umsatzsteuer und 
seine Verteilung nach Ländern nach den §§ 5 b 
und 5 c Gemeindefinanzreformgesetz werden 
beim Bundesministerium der Finanzen jeweils 
nach Ablauf eines Monats berechnet. Der Ge-
meindeanteil an der durch Bundesfinanzbehörden 
verwalteten Einfuhrumsatzsteuer wird den Län-
dern zusammen mit dem Länderanteil an der Ein-
fuhrumsatzsteuer nach § 14 Abs. 2 in monatlichen 
Teilbeträgen überwiesen. Dabei wird er dergestalt 
länderweise verteilt, daß bei dem einzelnen Land 
zusammen mit dem Gemeindeanteil an der durch 
Landesfinanzbehörden verwalteten Umsatzsteuer 
der insgesamt seinen Gemeinden zustehende An-
teil erreicht wird. Ist der Gemeindeanteil an der 
durch Landesfinanzbehörden verwalteten Umsatz-
steuer bei dem einzelnen Land höher als der sei-
nen Gemeinden insgesamt zustehende Anteil an 
der Umsatzsteuer, wird der darüber hinausgehen-
de Betrag mit dem Anteil des Landes an der Ein-
fuhrumsatzsteuer verrechnet. 

(2) Näheres kann das Bundesministerium der Fi-
nanzen durch Rechtsverordnung bestimmen, die 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf." 
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Artikel 22 

Änderung des Gesetzes 
zur Regelung der finanziellen Voraussetzungen 

für die Neugliederung der Länder Berlin 
und Brandenburg 

In Artikel 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
finanziellen Voraussetzungen für die Neugliederung 
der Länder Berlin und Brandenburg vom 9. August 
1994 (BGBl. I S. 2066) wird § 17 Abs. 1 wie folgt ge-
faßt: 

„(1) Die Verteilung der Umsatzsteuer unter den 
Ländern (§ 2), die Verteilung des Gemeindeanteils 
an der Umsatzsteuer (§ 15a), die Verteilung der Ge-
werbesteuerumlage (§ 3), der Finanzausgleich unter 
den Ländern (§§ 4 bis 10) sowie die Gewährung von 
Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen (§ 11 
Abs. 2) sind für einen Zeitraum von fünfzehn Jahren 
nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Regelung der 
finanziellen Voraussetzungen für die Neugliederung 
der Länder Berlin und Brandenburg vom 9. August 
1994 (BGBl. I S. 2066) (Übergangszeitraum), läng-
stens bis zum Jahr 2013 einschließlich, so zu berech-
nen, als seien die ehemaligen Länder Berlin und 
Brandenburg noch getrennt." 

Artikel 23 

Änderung des D-Markbilanzgesetzes 

Dem § 50 Abs. 3 des D-Markbilanzgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1842), das durch Artikel 3 Abs. 2 des Ge-
setzes vom 9. August 1994 (BGBl. I S. 2062) geändert 
worden ist, wird folgender neuer Satz angefügt: 

„In den Fällen des § 36 Abs. 4 Satz 2 beginnt die 
Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Berichtigung der steuerlichen Eröffnungsbi-
lanz und etwaiger Folgebilanzen erfolgt." 

Artikel 24 

Änderung des Fünften 
Vermögensbildungsgesetzes 

Das Fünfte Vermögensbildungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 (BGBl. I 
S. 406), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Juli 
1994 (BGBl. I S. 1630) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 Nr. 1 gilt auch für Aktien nach 
Buchstabe a, die von einer Unternehmensbetei-
ligungsgesellschaft im Sinne des Gesetzes über 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften ausgege-
ben werden, und für Anteilscheine nach Buchsta

-

ben c und d, wenn die ausgebende Gesellschaft 
von einer gemeinsamen Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarif-
vertragsgesetzes gegründet worden ist." 

2. § 12 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Vermögenswirksame Leistungen werden nur 
dann nach diesem Gesetz gefördert, wenn der Ar-
beitnehmer entweder zwischen allen Anlagefor-
men oder zwischen allen Formen der Anlage in 
Vermögensbeteiligungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
und 8, Abs. 2 bis 4) frei wählen und selber ent-
scheiden kann, bei welchem Unternehmen oder 
Institut die vermögenswirksamen Leistungen an-
gelegt werden sollen." 

3. § 13 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Der Arbeitnehmer, der Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit im Sinne des § 19 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes bezieht, hat für die 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 5, Abs. 2 bis 4 angelegten 
vermögenswirksamen Leistungen, soweit sie ins-
gesamt 936 Deutsche Mark im Kalenderjahr nicht 
übersteigen, Anspruch auf eine Arbeitnehmer-
Sparzulage nach diesem Gesetz, wenn das zu ver-
steuernde Einkommen (§ 2 Abs. 5 des Einkom-
mensteuergesetzes) in dem Kalenderjahr, in dem 
die vermögenswirksamen Leistungen angelegt 
worden sind, 35 000 Deutsche Mark oder bei einer 
Zusammenveranlagung von Ehegatten nach § 26b 
des Einkommensteuergesetzes 70 000 Deutsche 
Mark nicht übersteigt." 

4. § 17 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 17 

Anwendungsvorschriften 

(1) Die vorstehenden Vorschriften dieses Geset-
zes gelten für vermögenswirksame Leistungen, 
die nach dem 31. Dezember 1995 angelegt wer-
den, soweit Absatz 3 nichts anderes bestimmt. 

(2) Für vermögenswirksame Leistungen, die vor 
dem 1. Januar 1996 angelegt werden, gilt § 17 des 
Fünften Vermögensbildungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 
(BGBl. I S. 406). 

(3) Für vermögenswirksame Leistungen, die 
nach dem 31. Dezember 1995 auf Grund eines vor 
dem 1. Januar 1989 abgeschlossenen Kapitalversi-
cherungsvertrags angelegt werden, der die Vor-
aussetzungen des § 9 Abs. 1 des Fünften Vermö-
gensbildungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 630) erfüllt, gelten § 9 des bezeichneten Geset-
zes und der vorstehende § 13 Abs. 1 mit der Maß-
gabe, daß Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage 
besteht, soweit die vermögenswirksamen Leistun-
gen 624 Deutsche Mark im Kalenderjahr nicht 
übersteigen und wenn die Sperrfrist nicht vor dem 
Kalenderjahr, in dem die vermögenswirksamen 
Leistungen angelegt werden, abgelaufen ist. Für 
vermögenswirksame Leistungen nach Satz 1 gel-
ten im übrigen die vorstehenden Vorschriften die-
ses Gesetzes entsprechend. " 
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5. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Hat sich der Arbeitnehmer in einem Ver-
trag im Sinne des § 17 Abs. 3 des Fünften Ver-
mögensbildungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. März 1994 (BGBl. I 
S. 406) verpflichtet, auch nach dem 31. Dezem-
ber 1994 vermögenswirksame Leistungen über-
weisen zu lassen oder andere Beträge zu zah-
len, so kann er den Vertrag bis zum 30. Septem-
ber 1994 auf den 31. Dezember 1994 mit der 
Wirkung schriftlich kündigen, daß auf Grund 
dieses Vertrags vermögenswirksame Leistun-
gen oder andere Beträge nach dem 31. Dezem-
ber 1994 nicht mehr zu zahlen sind." 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Ist der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit 
dem Abschluß eines Vertrags im Sinne des § 17 
Abs. 3 Nr. 2 des in Absatz 1 bezeichneten Ge-
setzes Mitglied in einer Genossenschaft gewor-
den, so kann er die Mitgliedschaft bis zum 
30. September 1994 auf den 31. Dezember 1994 
mit der Wirkung schriftlich kündigen, daß nach 
diesem Zeitpunkt die Verpflichtung, Einzahlun-
gen auf einen Geschäftsanteil zu leisten und ein 
Eintrittsgeld zu zahlen, entfällt." 

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Ist der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit 
dem Abschluß eines Vertrags im Sinne des § 17 
Abs. 3 Nr. 3 des in Absatz 1 bezeichneten Ge-
setzes Gesellschafter einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung geworden, so kann er die 
Mitgliedschaft bis zum 30. September 1994 auf 
den 31. Dezember 1994 schriftlich kündigen." 

d) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„ (5) Hat der Arbeitnehmer nach Absatz 1 ei-
nen Vertrag im Sinne des § 17 Abs. 3 Nr. 2 des 
in Absatz 1 bezeichneten Gesetzes oder nach 
Absatz 2 die Mitgliedschaft in einer Genossen-
schaft gekündigt, so gelten beide Kündigungen 
als erklärt, wenn der Arbeitnehmer dies nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen hat. Entsprechen-
des gilt, wenn der Arbeitnehmer nach Absatz 1 
einen Vertrag im Sinne des § 17 Abs. 3 Nr. 3 des 
in Absatz 1 bezeichneten Gesetzes oder nach 
Absatz 3 die Mitgliedschaft in einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung gekündigt 
hat."  

Artikel 25 

Änderung des Heimarbeitsgesetzes 

§ 19 Abs. 5 des Heimarbeitsgesetzes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 804-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Oktober 1993 
(BGBl. I S. 1668) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefaßt: 

„(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für 
die Festsetzung von vermögenswirksamen Leistun-
gen im Sinne des Fünften Vermögensbildungsgeset-
zes. " 

Artikel 26 

Änderung des Mineralölsteuergesetzes 

Das Mineralölsteuergesetz vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2150, 2185; 1993 I S. 169), geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2353; 1994 I S. 72), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Als Kraftstoff dürfen vorbehaltlich des § 12 
verwendet werden 

1. Flüssiggase nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 unver-
mischt mit anderen Mineralölen 

a) zum Antrieb von Verbrennungsmotoren in 
Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs bis 
zum 31. Dezember 2000 zum ermäßigten 
Steuersatz von 241,00 Deutsche Mark für 
1 000 kg, 

b) in anderen Fällen zum ermäßigten Steuer-
satz von 612,50 Deutsche Mark für 1 000 kg, 

2. Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasser-
stoffe nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 zum Antrieb 
von Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen des 
öffentlichen Verkehrs bis zum 31. Dezember 
2000 zum ermäßigten Steuersatz von 18,70 
Deutsche Mark für 1 MWh. " 

2. In § 31 Abs. 2 Nr. 6 wird Buchstabe e wie folgt ge-
faßt: 

„e) zur Verfahrensvereinfachung und zur Vermei-
dung unangemessener wirtschaftlicher Bela-
stungen, wenn und soweit dadurch die Steuer-
belange nicht beeinträchtigt werden, Unter-
nehmen, die Erdgas aus einer Gastransportlei-
tung für Zwecke nach § 3 Abs. 2 und 3 oder 
§ 32 Abs. 1 beziehen oder abgeben, auf An-
trag abweichend von § 3 Abs. 2 und 3 oder 
§ 32 Abs. 1 die Verwendung oder Abgabe er-
mäßigt versteuerten Erdgases für nicht steuer-
begünstigte Zwecke oder für Zwecke nach § 3 
Abs. 1 Nr. 2 mit der Maßgabe erlaubt wird, 
daß bei ihnen eine Steuer nach dem Unter-
schiedsbetrag zwischen den Steuersätzen 
nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 oder § 3 Abs. 1 
Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a 
entsteht und nach den §§ 10 und 11 anzumel-
den und zu entrichten ist," 

Artikel 27 

Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Mai 1994 (BGBl. I S. 1102), 
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geändert durch das Gesetz vom 9. August 1994 
(BGBl. I S. 2058), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. die Zuteilung von roten Kennzeichen, die von 
einer Zulassungsbehörde im Inland zur wieder-
kehrenden Verwendung ausgegeben werden. 
Dies gilt nicht für die Zuteilung derartiger Kenn-
zeichen für Prüfungsfahrten." 

2. Dem § 5 Abs. 2 wird folgender neuer Satz ange-
fügt: 

„Ein Fahrzeug, dessen Halten nach § 3 Nr. 5 von 
der Steuer befreit ist, wird nicht deshalb zweck-
fremd benutzt, weil es für humanitäre Hilfsgüter-
transporte in das Ausland oder für zeitlich damit 
zusammenhängende Vorbereitungsfahrten ver-
wendet wird. " 

3. § 9 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Bei der Zuteilung eines Kennzeichens im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 beträgt die Steuer 

1. für Kennzeichen, die nur für Krafträder auf die 
Dauer eines Kalenderjahres gelten, 	90 DM, 

2. für andere Kennzeichen, die auf die Dauer eines 
Kalenderjahres gelten, 	 375 DM." 

Artikel 28 

Änderung des Steuerberatungsgesetzes 

Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I 
S. 2735), zuletzt geändert durch Artikel 62 des Geset-
zes vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911), wird wie 
folgt geändert: 

Am Ende des § 4 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und folgende neue Nummer 14 angefügt: 

„14. diejenigen, die Verträge im Sinne des § 2 Abs. 1 
Wohnungsbau-Prämiengesetz schließen oder 
vermitteln, soweit sie bei der Ausfüllung von 
Anträgen auf Wohnungsbauprämie Hilfe lei-
sten. " 

Artikel 29 

Änderung 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 

§ 28 Abs. 1 Satz 2 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 6. Juni 1983 (BGBl. I S. 645, 1680), das zuletzt 
durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I  S. . . .) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„Grundstücke und Betriebsvermögen werden, soweit 
sie in dem in § 12 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bezeich-
neten Gebiet liegen, nur bei Entscheidungen für die 
Bewilligungszeiträume berücksichtigt, die nach dem 
31. Dezember 1999 beginnen." 

Artikel 30 

Gesetz über Steuerstatistiken (StStatG) 

§1 

Anordnung als Bundesstatistik 

(1) Zur Beurteilung von Struktur und Wirkungs-
weise der Steuern und ihrer wirtschaftlichen und so-
zialen Bedeutung werden Bundesstatistiken über 

1. die Umsatzsteuer, 

2. die Lohn- und Einkommensteuer, 

3. die Körperschaftsteuer, 

4. die Vermögensteuer, 

5. die Einheitswerte 

a) der Gewerbebetriebe, 

b) des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens, 

c) des Grundvermögens 

durchgeführt. 

(2) Im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuer-
statistik werden die nicht von den Wohnsitzländern 
vereinnahmten Lohnsteuerbeträge für die Zerlegung 
der Lohnsteuer nach § 5 des Zerlegungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 
1971 (BGBl. I S. 145), zuletzt geändert durch ... er-
mittelt. 

(3) Aus den Angaben für die Lohn- und Einkom-
mensteuerstatistik werden die Schlüsselzahlen für 
die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkom-
mensteuer nach § 3 des Gemeindefinanzreformgeset-
zes in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. 

(4) Für die Ermittlung des Schlüssels zur Auftei-
lung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer nach 
§ 5e des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom ... werden im Rah-
men der Lohn- und Einkommensteuerstatistik und 
der Körperschaftsteuerstatistik die in § 3 aufgeführ-
ten Angaben zusätzlich erfaßt und vom Statistischen 
Bundesamt Berechnungen mit diesen Angaben 
durchgeführt. 

§2 

Erhebungsmerkmale und Periodizität 

(1) Für die Umsatzsteuerstatistik werden alle zwei 
Jahre, erstmals für 1996, von den Steuerpflichtigen, 
die zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
verpflichtet sind, folgende Erhebungsmerkmale er-
faßt: 

1. steuerbare Umsätze (ohne Einfuhrumsätze), Um-
satzsteuer, Vorsteuer mit den im Besteuerungsver-
fahren festgestellten Angaben; 

2. Sitz (Gemeinde), Rechtsform, Organschaft, Wirt-
schaftszweig, Dauer der Steuerpflicht, Besteue-
rungsform, Vorauszahlungszeitraum. 
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(2) Für die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
werden alle drei Jahre, erstmals für 1995, folgende 
Erhebungsmerkmale erfaßt: 

1. von den steuerpflichtigen natürlichen Personen 

a) Bruttolohn, Einkünfte, Einkommen, zu versteu-
erndes Einkommen, Sondervergünstigungen, 
Lohn-, Einkommen- und Kirchensteuer, vermö-
genswirksame Leistungen einschließlich Ar-
beitnehmersparzulage, Lohn-, Einkommenser-
satzleistungen mit den im Besteuerungsverfah-
ren festgestellten Angaben; 

b) Geschlecht, Geburtsjahr, Religion, Stellung im 
Beruf, Kinderfreibeträge, Wohnsitzgemeinde, 
Wirtschaftszweig/Art des Freien Berufs, Art der 
Steuerpflicht, Steuerklasse, Veranlagungsart; 

2 von Personengesellschaften und Gemeinschaften, 
soweit im Besteuerungsverfahren eine gesonderte 
und einheitliche Feststellung der Einkünfte vorge-
nommen worden ist, 

a) Einkünfte oder Einnahmen mit den im Besteue-
rungsverfahren festgestellten Angaben; 

b) Sitz (Gemeinde), Anzahl der Beteiligten, Wirt-
schaftszweig. 

(3) Für die Körperschaftsteuerstatistik werden alle 
drei Jahre, erstmals für 1995, von den steuerpflichti-
gen Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen folgende Erhebungsmerkmale er-
faßt: 

1. Einkünfte, Einkommen, zu versteuerndes Einkom-
men, Sondervergünstigungen, Körperschaftsteuer 
mit den im Besteuerungsverfahren festgestellten 
Angaben; 

2. Sitz (Gemeinde), Rechtsform, Organschaft, Wirt-
schaftszweig, Art der Steuerpflicht, Veranlagungs-
art. 

(4) Für die Vermögensteuerstatistik werden jeweils 
in Verbindung mit der Hauptveranlagung der Ver-
mögensteuer nach dem Stand zum Hauptveranla-
gungszeitpunkt von den Steuerpflichtigen folgende 
Erhebungsmerkmale erfaßt: 

1. Vermögen, steuerpflichtiges Vermögen, Vermö-
gensteuer mit den im Besteuerungsverfahren fest-
gestellten Angaben; 

2. Rechtsform, Art der Beteiligung am Erwerbsleben, 
Wohnsitz oder Sitz (Gemeinde), Art der Steuer-
pflicht. 

(5) Für die Statistiken der Einheitswerte werden je-
weils in Verbindung mit der Hauptfeststellung nach 
dem Stand zum Hauptfeststellungszeitpunkt folgen-
de Erhebungsmerkmale erfaßt: 

1. für die Statistik der Einheitswerte des Betriebsver-
mögens von den Gewerbebetrieben 

a) Besitz- und Schuldposten, Einheitswert mit den 
im Bewertungsverfahren festgestellten Anga-
ben; 

b) Sitz (Gemeinde), Rechtsform des Eigentümers, 
Wirtschaftszweig; 

2. für die Statistik der Einheitswerte des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens von den Betrie-
ben der Land- und Forstwirtschaft 

a) Fläche der Wirtschaftsgüter, Wirtschaftswert, 
Wohnungswert, alter und neuer Einheitswert 
mit den im Bewertungsverfahren festgestellten 
Angaben; 

b) Vermögensart, Rechtsform des Eigentümers, 
Belegenheitsgemeinde; 

3. für die Statistik der Einheitswerte des Grundver-
mögens von den Grundstücken 

a) Fläche, alter und neuer Einheitswert mit den im 
Bewertungsverfahren festgestellten Angaben; 

b) Vermögensart, 	Grundstücksart, 	Baualter, 
Rechtsform des Eigentümers, Belegenheitsge-
meinde, Gemeindegröße für die Bewertung, Art 
des Bewertungsverfahrens, Art des Besitzver-
hältnisses. 

§3 
Zusätzliche Angaben für die Ermittlung 

des Schlüssels zur Aufteilung 
des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 

Es werden nach § 5 e des Gemeindefinanzreform-
gesetzes von den einkommensteuerpflichtigen natür-
lichen Personen und den Personengesellschaften 
und Gemeinschaften nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 mit Ein-
künften aus Gewerbebetrieb oder aus selbständiger 
Arbeit im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuer-
statistik sowie von den Körperschaftsteuerpflichtigen 
im Rahmen der Körperschaftsteuerstatistik erstmals 
für 1995 folgende Angaben zusätzlich erfaßt: 

Sitz (Gemeinde) des Unternehmens, bei mehreren 
Betriebsstätten auch Sitz (Gemeinde) der Betriebs-
stätten sowie für das Unternehmen, bei mehreren Be-
triebsstätten auch für die Betriebsstätten: Lohnsum-
me, abnutzbares Anlagevermögen, Vorratsvermö-
gen, Finanzanlagevermögen. 

§4 

Hilfsmerkmale 

Als Hilfsmerkmale werden erfaßt 

1. die Nummern der Finanzämter, 

2. die Steuernummern bei den Statistiken nach § 1 
Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 sowie die Einheitswertaktenzei-
chen bei den Statistiken nach § 1 Abs. 1 Nr. 5, 

3. die Art des Festsetzungsverfahrens sowie der Tag 
und das Jahr der Veranlagung bei den Statistiken 
nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4, 

4. die Art des Feststellungsverfahrens sowie der Tag 
und das Jahr der Bewertung bei den Statistiken 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 5. 

§ 5 

Auskunftspflicht 

(1) Für die Statistiken nach diesem Gesetz ein-
schließlich für die Angaben nach § 3 besteht Aus-
kunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die Finanzbe-
hörden der Länder. 
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(2) Für die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und die Aufgaben nach § 1 
Abs. 2 werden den statistischen Ämtern der Länder 
von den Finanzbehörden Lohnsteuerkarten zur Ver-
fügung gestellt. Nach Aufgabenerfüllung sind diese 
unverzüglich an die Finanzbehörden zurückzuge-
ben. Keine Überlassung erfolgt für Lohnsteuerkarten 
von Steuerpflichtigen mit maschineller Veranlagung, 
die für die Erstellung der Statistik nicht erforderlich 
sind und bei gleichem Sitz (Gemeinde) von Wohn-
sitz- und Betriebsstättenfinanzamt auch für Zerle-
gungszwecke nicht benötigt werden. 

§6 

Einzelangaben 

(1) Für die Verwendung gegenüber den gesetzge-
benden Körperschaften und für Zwecke der Planung, 
jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, dür-
fen  Tabellen mit statistischen Ergebnissen, auch so-
weit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall auswei-
sen, vom Statistischen Bundesamt und den statisti-
schen Ämtern der Länder an das Bundesministerium 
der Finanzen und an die obersten Finanzbehörden 
der Länder übermittelt werden. 

(2) Aus der Statistik über die Lohn- und Einkom-
mensteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 wird von den statisti-
schen Ämtern der Länder jeweils unverzüglich nach 
Ablauf der Aufbereitung eine bundesweit repräsen-
tative Stichprobe von Einzelangaben mit einem Aus-
wahlsatz von 25 vom Hundert gezogen und die Ein-
zelangaben werden dem Statistischen Bundesamt für 
Zusatzaufbereitungen zur Verfügung gestellt. 

(3) Für Zusatzaufbereitungen zur Bezifferung fi-
nanzieller Auswirkungen der Änderungen von Rege-
lungen im Rahmen der Fortentwicklung des Steuer-
und Transfersystems werden dem Bundesministeri-
um der Finanzen durch das Statistische Bundesamt 
Einzelangaben ohne Hilfsmerkmale aus einer Unter-
stichprobe übermittelt, die aus der Stichprobe nach 
Absatz 2 gezogen wird und nicht mehr als 10 vom 
Hundert der Grundgesamtheit umfaßt. Zur Durch-
führung der Zusatzaufbereitungen wird im Bundes-
ministerium der Finanzen eine Organisationseinheit 
eingerichtet, die räumlich, organisatorisch und perso-
nell von anderen Aufgabenbereichen zu trennen ist. 
Die in dieser Organisationseinheit tätigen Personen 
müssen Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichtete sein. Sie dürfen aus ihrer Tä-
tigkeit gewonnene Erkenntnisse nur für die in Satz 1 
genannten Zwecke verwenden. 

(4) Die statistischen Ämter der Länder übermitteln 
dem Statistischen Bundesamt für die Aufgaben nach 
§ 1 Abs. 4 die Einzelangaben nach § 3 und stellen 
ihm auf Anforderung die Einzelangaben aus den 
nach § 1 Abs. 1 angeordneten Statistiken für Zusatz-
aufbereitungen zur Verfügung. 

(5) Für die Zerlegung des Kirchensteueraufkom-
mens der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf-
ten auf die Diözesen, Landeskirchen und sonstigen 
regionalen Gliederungen dürfen den öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften von den statisti-
schen Ämtern der Länder aus der Lohn- und Ein

-

kommensteuerstatistik für ihre Steuerschuldner mit 
Kirchenlohnsteuer die Einzelangaben Kirchenlohn-
steuer und Religionszugehörigkeit mit dem amtli-
chen Gemeindeschlüssel der Wohnsitzgemeinde 
übermittelt werden. 

§ 7  

Ermächtigung 

Das Bundesministerium der Finanzen wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Durchführung von Steuerstatistiken 
ganz oder teilweise einzustellen oder die Periodizitä-
ten zu verlängern, wenn die Ergebnisse nicht mehr 
oder nicht mehr in der ursprünglich vorgesehenen 
Häufigkeit benötigt werden oder wenn tatsächliche 
Voraussetzungen für eine Steuerstatistik entfallen 
sind oder sich wesentlich geändert haben oder den in 
diesem Gesetz vorgeschlagenen Zeitabstand zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen mit 
einmaliger Wirkung zu verlängern oder zu verkür-
zen, wenn der Erkenntniswert der Statistiken hier-
durch wesentlich verbessert wird. 

§8 

Verbrauchsteuern 

(1) Soweit auf dem Gebiet der Verbrauchsteuern 
dem Statistischen Bundesamt nach § 8 des Bundes-
statistikgesetzes die statistische Aufbereitung von 
Daten aus dem Verwaltungsvollzug übertragen wor-
den ist, sind die Bundesfinanzbehörden berechtigt, 
dem Statistischen Bundesamt für diese Zwecke auch 
dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenord-
nung unterliegende Einzelangaben zu überlassen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, soweit den statisti-
schen Ämtern der Länder die statistische Aufberei-
tung der Angaben zur Biersteuer übertragen wird. 

§9 

Fortgeltung des Steuergeheimnisses 

Die Pflicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses 
bleibt für Personen, die in den statistischen Ämtern 
des Bundes und der Länder mit der Durchführung 
der Steuerstatistiken und den Aufgaben nach § 1 
Abs. 2 bis 4 sowie nach § 8 betraut sind, unberührt. 

Artikel 31 

Neufassung der betroffenen Gesetze 
und Rechtsverordnungen, 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann den 
Wortlaut der durch die Artikel 3, 4, 6 bis 8, 10 bis 12, 
16 bis 20, 23 bis 25 und 27 bis 30 dieses Gesetzes ge-
änderten Gesetze und Durchführungsverordnungen 
in der vom Inkrafttreten der Rechtsvorschriften an 
geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt-
machen. 

(2) Die auf den Artikeln 2, 8 und 12 beruhenden 
Teile der Einkommensteuer-Durchführungsverord- 
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nung 1990, der Gewerbesteuer-Durchführungsver-
ordnung und der Umsatzsteuer- Durchführungsver-
ordnung können auf Grund der einschlägigen Er-
mächtigungsgrundlagen durch Rechtsverordnung 
geändert werden. 

Artikel 32 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 12 Nr. 2, 3 und 4 Buchstaben a, b und c 
tritt am 1. Januar 1994 in Kraft, Artikel 16 tritt am  

31. Dezember 1994 in Kraft, Artikel 27 Nr. 2 tritt am 
1. Januar 1995 in Kraft, Artikel 11 Nr. 5 Buchstabe e 
und Artikel 12 Nr. 13 treten am (Tag nach 3. Lesung 
BT) in Kraft, Artikel 11 Nr. 1, Nr. 2 Buchstabe a, Nr. 3 
Buchstabe b, Nr. 5 Buchstaben a, b, c und d, Nr. 6, 
Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Artikel 12 Nr. 4 Buchstabe d, Nr. 10, 
Nr. 12 und Nr. 14, sowie Artikel 17 Nr. 6, Arti-
kel 20 Nr. 1 §§.  5 a bis 5 c, 5 e und 5f, Nrn. 2 bis 4, 
Artikel 21, 22, 24 und 25 treten am 1. Januar 1996 in 
Kraft. 

(3) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Ge-
setz über Steuerstatistiken vom 6. Dezember 1966 
(BGBl. I S. 665), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555), 
außer Kraft. 

Bonn, den 27. März 1995 

Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 

Dr. Hermann Otto Solms und Fraktion 
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Finanzielle Auswirkungen des Jahressteuergesetzes 1996 

(Steuermehr-/Steuermindereinnahmen (-) 
in Mio. DM) 

- vorläufige grobe Schätzungen - 

Siehe Fußnoten auf Seite 122 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

Gem. - 4.459 - 4.459 - 5.029 - 5.404 - 5.801 
GewKSt - 6.790 - 6.790 - 7.605 - 8.135 - 8.720 
GewESt 1.070 1.070 1.200 1.285 1.375 

GewSt- 
Umlage 
- norm. 583 583 654 694 745 

- FDE 161 161 157 150 161 

- LFA 387 387 418 446 471 

ESt 130 130 147 156 167 

3 § 11 Abs. 1 Nr. 1 GewStG 

Gewährung des Freibetrags Insg. - 125 - 99 - 112 - 125 - 125 

beim Gewerbeertrag in Höhe GewSt - 200 - 160 - 180 - 200 - 200 

von 48.000 DM auch für jeden voll ESt 70 56 63 70 70 

haftenden Gesellschafter- SolZ 5 5 5 5 5 

Geschäftsführer einer Personen- 
Bund 25 21 23 25 25 

gesellschaft GewSt- 
Umlage 
- norm. - 10 - 8 - 9 - 10 - 10 

ESt 30 24 27 30 30 

SolZ 5 5 5 5 5 

Länder 0 0 1 1 1 

GewSt- 
Umlage 
- norm. - 10 - 8 - 9 - 10 - 10 

- FDE - 6 - 5 - 5 - 5 - 5 
- LFA - 14 - 11 - 12 - 14 - 14 

ESt 30 24 27 30 30 

Gem. - 150 - 120 - 136 - 151 - 151 

GewSt - 200 - 160 - 180 - 200 - 200 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 20 16 18 20 20 
- FDE 6 5 5 5 5 
- LFA 14 11 12 14 14 

ESt 10 8 9 10 10 

4 § 11 Abs. 2 GewStG 

Spreizung der Staffelstufen bei Insg. - 215 - 255 - 175 - 195 - 185 

der Gewerbeertragsteuer für GewSt - 400 - 320 - 360 - 400 - 420 

Einzelunternehmen und ESt 170 60 170 190 220 

Personengesellschaften von SolZ 15 5 15 15 15 

24.000 DM auf 30.000 DM 
Bund 66 14 68 76 88 
GewSt- 
Umlage 
- norm. - 21 - 17 - 19 - 20 - 21 
ESt 72 26 72 81 94 
SolZ 15 5 15 15 15 

Länder 12 - 21 20 24 34 
GewSt- 
Umlage 
- norm. - 20 - 16 - 18 - 20 - 21 
- FDE - 12 - 9 - 9 - 9 - 10 
- LFA - 28 - 22 - 25 - 28 - 29 
ESt 72 26 72 81 94 

Siehe Fußnoten auf Seite 122 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerar t/ 
 Gebiets

-

körper

-

schaft 

Ent

-

stehungs

-j

ahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

Gem. - 293 - 248 - 263 - 295 - 307 
GewSt - 400 - 320 - 360 - 400 - 420 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 41 33 37 40 42 
-FDE 12 9 9 9 10 
- LFA 28 22 25 28 29 
ESt 26 8 26 28 32 

5 § 11 Abs. 2 GewStG 

Senkung der Steuermeßzahl für Insg. - 2.155 - 2.155 - 2.415 - 2.605 - 2.825 
den Gewerbeertrag einschließlich GewSt - 3.645 - 3.645 - 4.085 - 4.405 - 4.775 
der Steuermeßzahlen im Bereich ESt 825 825 925 995 1.080 
der Staffelung um jeweils 10 v. H. KSt 560 560 630 680 735 

SolZ 105 105 115 125 135 

Bund 551 551 615 666 721 
GewSt- 
Umlage 
- norm. - 185 - 185 - 208 - 222 - 241 
ESt 351 351 393 423 459 
KSt 280 280 315 340 368 
SolZ 105 105 115 125 135 

Länder 72 72 101 122 144 
GewSt- 
Umlage 
- norm. - 185 - 185 - 207 - 222 - 240 
- FDE - 110 - 110 - 109 - 106 - 113 
- LFA - 264 - 264 - 291 - 313 - 329 
ESt 351 351 393 423 459 
KSt 280 280 315 340 367 

Gem. - 2.778 - 2.778 - 3.131 - 3.393 - 3.690 
GewSt - 3.645 - 3.645 - 4.085 - 4.405 - 4.775 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 370 370 415 444 481 
- FDE 110 110 109 106 113 
- LFA 264 264 291 313 329 
ESt 123 123 139 149 162 

6 § 6 Abs. 2 GFRG 

(technische Auswirkung, nicht im GewSt- 
Entwurf des Gesetzes enthalten) Umlage 
Korrespondierende Erhöhung - FDE 
der Gewerbesteuer-Umlage für Insg. 0 0 0 0 0 
den Fonds „Deutsche Einheit" Bund 0 0 0 0 0 
um 2 v. H.-Punkte 3 ) Länder 195 195 215 230 245 

Gem. - 195 - 195 - 215 - 230 - 245 

Siehe Fußnoten auf Seite 122 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr 2 ) 

1996 1997 1998 1999 

7 § 7 g EStG 

Erhöhung der Einheitswert- Insg. - 65 - 53 - 59 - 65 - 65 
grenze für die Inanspruchnahme GewSt - 14 - 11 - 12 - 14 - 14 
von Sonderabschreibungen ESt - 40 - 32 - 36 - 40 - 40 
und Ansparabschreibung von KSt - 6 - 5 - 6 - 6 - 6 
240.000 DM auf 300.000 DM; die SolZ - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 
Gewerbekapitalgrenze entfällt 

Bund - 26 - 23 - 24 - 26 - 26 
GewSt- 
Umlage 
- norm. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
ESt - 17 - 14 - 15 - 17 - 17 
KSt - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 
SolZ - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 

Länder - 21 - 17 - 19 - 21 - 21 

Umlage 
- norm. 0 0 0 0 0 
- FDE 0 0 0 0 0 
- LFA - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
ESt - 17 - 14 - 15 - 17 - 17 
KSt - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 

Gem. - 18 - 13 - 16 - 18 - 18 
GewSt - 14 - 11 - 12 - 14 - 14 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 1 1 1 1 1 
- FDE 0 0 0 0 0 
- LFA 1 1 1 1 1 
ESt - 6 - 4 - 6 - 6 - 6 

8 Finanzielle Auswirkungen Insg. - 5.940 - 5.942 - 6.546 - 7.045 - 7.545 
der entlastenden Maßnahmen Bund 1.512 1.459 1.684 1.811 1.957 
zur Reform der Gewerbesteuer Länder 441 412 560 635 710 
zusammen Gem. - 7.893 - 7.813 - 8.790 - 9.491 -10.212 

bb) finanzierende Maßnahmen 
zur Reform der Gewerbesteuer 

9 § 1 Abs. 1 FAG 

Beteiligung der Gemeinden USt. 
an der Umsatzsteuer mit Insg. 0 0 0 0 0 
2,7 v. H.-Punkten Bund - 3.713 - 3.713 - 3.884 - 4.060 - 4.242 
ab 1. Januar 1996 Länder - 2.917 - 2.917 - 3.051 - 3.190 - 3.333 

Gem. 6.630 6.630 6.935 7.250 7.575 

10 §4d EStG 

Einschränkungen des Betriebs- Insg. 105 - . 40 105 
ausgabenabzugs für Zuwendun- GewSt 30 - . 12 30 
gen an Unterstützungskassen ESt . - . . . 

KSt 70 - . 28 70 
SolZ 5 - . 0 5 

Siehe Fußnoten auf Seite 122 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-s

chaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

Bund 42 - . 15 42 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 2 - . 1 2 
ESt . - . . . 
KSt 35 - . 14 35 
SolZ 5 - . 0 5 

Länder 39 - . 15 39 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 1 - . 0 1 
-FDE 1 - . 0 1 
- LFA 2 - . 1 2 
ESt . - . . . 
KSt 35 - . 14 35 

Gem. 24 - . 10 24 
GewSt 30 - . 12 30 
GewSt- 
Umlage 
- norm. - 3 - . - 1 - 3 
- FDE - 1 - . 0 - 1 
-LFA - 2 - . - 1 - 2 
ESt . - . . . 

11 § 7 Abs. 2 EStG 

Rückführung der degressiven Insg. 5.070 4.030 6.580 8.530 10.530 
Abschreibung für bewegliche GewSt 1.600 1.280 2.080 2.690 3.325 
Wirtschaftsgüter des Anlage- ESt 1.600 1.280 2.080 2.695 3.325 
vermögens, die nach dem KSt 1.600 1.280 2.080 2.695 3.325 
31. Dezember 1995 angeschafft VSt 30 - 30 45 55 
oder hergestellt werden, ErbSt . . . . . 
von 30 v. H. auf 25 v. H. 4 ) 5 ) So1Z 240 190 310 405 500 

Bund 1.801 1.439 2.339 3.033 3.746 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 81 65 105 135 170 
ESt 680 544 884 1.145 1.413 
KSt 800 640 1.040 1.348 1.663 
So1Z 240 190 310 405 500 

Länder 1.765 1.388 2.279 2.948 3.555 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 81 64 105 134 170 
- FDE 51 41 60 70 65 
- LFA 123 99 160 207 190 
ESt 680 544 884 1.145 1.413 
KSt 800 640 1.040 1.347 1.662 
VSt 30 - 30 45 55 
ErbSt . . . . 

Gem. 1.504 1.203 1.962 2.549 3.229 
GewSt 1.600 1.280 2.080 2.690 3.325 
GewSt- 
Umlage 
- norm. - 62 - 129 - 210 - 269 - 340 
- FDE - 51 - 41 - 60 - 70 - 65 
- LFA - 123 - 99 - 160 - 207 - 190 
ESt 240 192 312 405 499 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

12 §7f EStG 

Einschränkung der Sonderab- Insg. 10 8 9 10 10 

schreibungen für Wirtschaftsgüter GewSt 3 2 2 3 3 

privater Krankenhäuser ESt 5 4 5 5 5 
KSt 2 2 2 2 2 
SolZ 0 0 0 0 0 

Bund 3 3 3 3 3 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 0 0 0 0 0 
ESt 2 2 2 2 2 
KSt 1 1 1 1 1 
SolZ 0 0 0 0 0 

Länder 3 3 3 3 3 
GewSt- 

Umlage 
- norm. 0 0 0 0 0 
- FDE 0 0 0 0 0 
- LFA 0 0 0 0 0 
ESt 2 2 2 2 2 
KSt 1 1 1 1 1 

Gem. 4 2 3 4 4 
GewSt 3 2 2 3 3 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 0 0 0 0 0 
-FDE 0 0 0 0 0 
- LFA 0 0 0 0 0 

 ESt 1 0 1 1 1 

13 § 17 Abs. 2 EStG 

Einschränkung der Verrechnung Insg. 25 . 5 25 25 
von Veräußerungsverlusten der ESt 25 . 5 25 25 
im Privatvermögen gehaltenen SolZ 0 . 0 0 0 

Beteiligungen 
Bund 11 2 11 11 
ESt 11 . 2 11 11 
SolZ 0 . 0 0 0 

Länder 
ESt 11 . 2 11 11 

Gem. 
ESt 3 . 1 3 3 

14 § 50 c Abs. 11 EStG 

Nichtanerkennung von ausschüt- Insg. 160 . 30 160 160 
tungsbedingten Gewinnminde- ESt 150 . 30 150 150 
rungen bei Erwerb von Anteilen SolZ 10 . 0 10 10 
an Kapitalgesellschaften 

Bund 74 13 74 74 
ESt 64 . 13 64 64 
SolZ 10 . 0 10 10 

Länder 
ESt 64 . 13 64 64 

Gem. 
ESt 22 . 4 22 22 

Siehe Fußnoten auf Seite 122 



Drucksache 13/901 	Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 

Lfd. 
Nr. Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper- 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr2) 
- 

schaft 1996 1997 1998 1999 

15 § 18 Abs. 9 UStG 

Neuregelung des Verfahrens USt 
bei der Vergütung von Vorsteuer- Insg. 200 170 200 200 200 
betragen Bund 112 95 112 112 112 

Länder 88 75 88 88 88 

16 Verwaltungsregelung 

(BMF-Schreiben, Rationalisie- Insg. 840 210 735 1.050 1.470 
rungserlaß) Wegfall der Nicht- GewSt 250 60 220 310 440 
beanstandungsgrenze für ESt 150 40 130 190 260 
Pauschalwertberichtigungen auf KSt 400 100 350 500 700 
Forderungen bei Nicht-Banken SolZ 40 10 35 50 70 

Bund 317 80 276 397 554 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 13 3 11 16 23 
ESt 64 17 55 81 111 
KSt 200 50 175 250 350 
SolZ 40 10 35 50 70 

Länder 300 76 260 373 521 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 13 3 11 15 22 
- FDE 7 2 5 7 10 
- LFA 16 4 14 20 28 
ESt 64 17 55 81 111 
KSt 200 50 175 250 350 

Gem. 223 54 199 280 395 
GewSt 250 60 220 310 440 
GewSt- 
Umlage 
- norm. - 26 - 6 - 22 - 31 - 45 
- FDE - 7 - 2 - 5 - 7 - 10 
- LFA - 16 - 4 - 14 - 20 - 28 
ESt 22 6 20 28 38 

17 Finanzielle Auswirkungen der Insg. 6.410 4.418 7.559 10.015 12.500 
finanzierenden Maßnahmen Bund - 1.353 - 2.096 - 1.139 - 415 300 
zur Reform der Gewerbesteuer Länder - 647 - 1.375 - 406 312 948 
zusammen Gem. 8.410 7.889 9.104 10.118 11.252 

18 Finanzielle Auswirkungen Insg. 470 - 1.524 1.013 2.970 4.955 
der Reform der Gewerbesteuer Bund 159 - 637 545 1.396 2.257 
zusammen Länder - 206 - 963 154 947 1.658 

Gem. 517 76 314 627 1.040 

nachrichtlich: 

19 Verwaltungsregelung 
(R 20 Abs. 2 EStR) 

Berechnung der Gewerbe- Insg. 210 190 210 210 210 
steuer-Rückstellung mit der GewSt 60 54 60 60 60 
5/6-Methode anstelle der ESt 70 63 70 70 70 
bisherigen 9/10-Methode 6) KSt 70 63 70 70 70 

SolZ 10 10 10 10 10 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

Bund 78 72 78 78 78  

GewSt- 
Umlage  
- norm. 3 3 3 3 3  

ESt 30 27 30 30 30  

KSt 35 32 35 35 35  

SolZ 10 10 10 10 10  

Länder 74 66 73 73 73  

GewSt- 
Umlage  
- norm. 3 3 3 3 3  

- FDE 2 1 1 1 1  

- LFA 4 4 4 4 4  

ESt 30 27 30 30 30  

KSt 35 31 35 35 35  

Gem. 58 52 59 59 59  

GewSt 60 54 60 60 60  

GewSt- 
Umlage  
- norm. - 6 - 6 - 6 - 6 - 6  

- FDE - 2 - 1 - 1 - 1 - 1  

- LFA - 4 - 4 - 4 - 4 - 4  

ESt 10 9 10 10 10  

20 Finanzielle Auswirkungen der Insg. 680 - 1.334 1.223 3.180 5.165  

Reform der Gewerbesteuer unter Bund 237 - 565 623 1.474 2.335  

Berücksichtigung der Änderung Länder - 132 - 897 227 1.020 1.731  

der Berechnung der Gewerbe- Gem. 575 128 373 686 1.099  

steuer-Rückstellung  

b) Verbesserungen bei der Erb- 
schaft- und Schenkungsteuer  

für Unternehmensnachfolge 

21 § 13 Abs. 2a ErbStG  

Einführung eines Bewertungs- ErbSt  
abschlags in Höhe von 25 v. H. Länder - 150 - 50 - 100 - 150 - 150  

für das den Freibetrag von  
500.000 DM übersteigende  
Betriebsvermögen  

22 § 13 Abs. 2a ErbStG  

Einbeziehung der Anteile an ErbSt  
Kapitalgesellschaften in den Länder - 240 - 80 - 160 - 240 - 240  

Freibetrag und den Bewertungs- 
abschlag für Betriebsvermögen  
bei einer Beteiligung an der  
Kapitalgesellschaft von minde- 
stens 25 v. H.  

23 Finanzielle Auswirkungen Insg. - 390 - 130 - 260 - 390 - 390  
der Ve rbesserungen  bei der ,,..,. uiiy ^.ii vc1 der Bund  Bund — — — — — 

Erbschaft- und Schenkungsteuer Länder - 390 - 130 - 260 - 390 - 390  

zusammen Gem. — — — — —  
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-s

chaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

c) Sonstige Maßnahmen im 
Rahmen der Reform der Unter- 
nehmensbesteuerung 

24 § 14a EStG 

Verlängerung der Vergünstigun- Insg. - 20 . - 230 - 325 - 335 
gen bei bestimmten land- und ESt - 20 . - 215 - 300 - 310 
forstwirtschaftlichen Betrieben So1Z 0 . - 15 - 25 - 25 
bis einschließlich 2000 bei gleich- Bund - 9 . - 106 - 153 - 157 
zeitiger genereller Erhöhung der ESt - 9 . - 91 - 128 - 132 
Einkommensgrenzen von 27.000/ SolZ 0 . - 15 - 25 - 25 
54.000 DM (Alleinstehende/Ver- 
heiratete) auf 35.000/70.000 DM Länder 

und Erhöhung des Freibetrages ESt - 9 . - 91 - 128 - 132 

bei Veräußerung von 90.000 DM Gem. 
auf 150.000 DM ESt - 2 . - 33 - 44 - 46 

25 § 27a KStG 

Rückabwicklung der verdeckten Insg. - 20 . . - 5 - 15 
Gewinnausschüttung ESt - 20 . - 5 - 15 

SolZ 0 . . 0 0 

Bund - 9 . . - 2 - 6 
ESt - 9 . . - 2 - 6 
SolZ 0 . . 0 0 

Länder 
ESt - 9 . . - 2 - 6 

Gem. 
ESt - 2 . . - 1 - 3 

26 Finanzielle Auswirkungen der Insg. - 40 . - 230 - 330 - 350 
sonstigen Maßnahmen im Bund - 18 . - 106 - 155 - 163 
Rahmen der Reform der Unter- Länder - 18 . - 91 - 130 - 138 
nehmensbesteuerung Gem. - 4 . - 33 - 45 - 49 

27 Finanzielle Auswirkungen der Insg. 40 - 1.654 523 2.250 4.215 
dritten Stufe der Reform Bund 141 - 637 439 1.241 2.094 
der Unternehmensbesteuerung Länder - 614 - 1.093 - 197 427 1.130 

Gem. 513 76 281 582 991 

III. Verlängerung der 
Investitionsförderung 
in den neuen Ländern 

28 § 6 b EStG 

Befristete Ausdehnung der Insg. - 55 - 40 - 46 - 55 - 10 
steuerneutralen Wiederanlage GewSt - 15 - 12 - 14 - 15 - 3 
be trieblicher Veräußerungs- ESt - 25 - 20 - 23 - 25 - 5 
gewinne auf den Erwerb von KSt - 10 - 8 - 9 - 10 - 2 
Anteilen an mittelständischen SolZ - 5 0 0 - 5 0 
Kapitalgesellschaften in den Bund - 22 - 14 - 16 - 22 - 3 
neuen Ländern und Kapitalbetei- GewSt- 
ligungsgesellschaften, die sich an Umlage 
mittelständischen Unternehmen - norm. - 1 - 1  - 1  

- 1 
0 

in den neuen Ländern beteiligen ESt - 11 - 9 - 10 - 11 - 2 
KSt - 5 - 4 - 5 - 5 - 1 
SolZ - 5 0 0 - 5 0 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 
Steuerart/ Gebiets

-körper

-

schaft 

Ent

-

stehungs

-j

ahr1) 
 

Rechnungsjahr2) 

 

1996 1997 1998 1999 

Länder - 18 - 14 - 15 - 18 - 3 
GewSt- 
Umlage 
- norm. - 1 0 0 - 1 0 
- FDE 0 0 0 0 0 
- LFA - 1 - 1 - 1 - 1 0 
ESt - 11 - 9 - 10 - 11 - 2 
KSt - 5 - 4 - 4 - 5 - 1 

Gem. - 15 - 12 - 15 - 15 - 4 
GewSt - 15 - 12 - 14 - 15 - 3 
GewSt- 
Umlage 
- norm. 2 1 1 2 0 
- FDE 0 0 0 0 0 
- LFA 1 1 1 1 0 
ESt - 3 - 2 - 3 - 3 - 1 

29 § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 FördG 

Verlängerung der von 50 v. H. auf Insg. . — - 1.265 - 1.525 - 370 
40 v. H. gesenkten Sonder- GewSt . — - 360 - 430 - 100 
abschreibungen für Ausrüstungs- ESt . — - 420 - 510 - 120 
investitionen in den neuen KSt . — - 420 - 510 - 130 
Ländern für die Jahre 1997 und SolZ . — - 65 - 75 - 20 
19985) 

Bund . — - 473 - 570 - 142 
GewSt- 
Umlage 
- norm. . — - 19 - 23 - 6 
ESt . — - 179 - 217 - 51 
KSt . — - 210 - 255 - 65 
SolZ . — - 65 - 75 - 20 

Länder . — - 418 - 506 - 124 
GewSt- 
Umlage 
- norm. . — - 19 - 23 - 5 
- FDE . — - 3 - 3 - 1 
- LFA . — - 7 - 8 - 2 
ESt . — - 179 - 217 - 51 
KSt . — - 210 - 255 - 65 

Gem. . — - 374 - 449 - 104 
GewSt . — - 360 - 430 - 100 
GewSt- 
Umlage 
- norm. . — 38 46 11 
- FDE . — 3 3 1 
- LFA . — 7 8 2 
ESt . — - 62 - 76 - 18 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

30 § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 FördG 

Verlängerung der Sonder- Insg. . — - 1.950 - 2.475 - 510 
abschreibungen für Betriebs- GewSt . — - 550 - 700 - 145 
gebäude im verarbeitenden ESt . — - 650 - 820 - 170 
Gewerbe von KSt . — - 650 - 830 - 170 
- 40 v. H. bei eigenbetrieblicher SolZ . — - 100 - 125 - 25 

Nutzung 
und 

Bund 
GewSt- 

. — - 730 - 926 - 190 

- 20 v. H. bei fremdbetrieblicher 
Umlage 

Nutzung 
- norm. . — - 29 - 37 - 8 

für die Jahre 1997 und 19985) 
ESt . — - 276 - 349 - 72 
KSt . — - 325 - 415 - 85 
SolZ . — - 100 - 125 - 25 

Länder . — - 645 - 819 - 168 
GewSt- 
Umlage 
- norm. . — - 29 - 37 - 7 
- FDE . — - 4 - 5 - 1 
- LFA . — - 11 - 13 - 3 
ESt . — - 276 - 349 - 72 
KSt . — - 325 - 415 - 85 

Gem. . — - 575 - 730 - 152 
GewSt . — - 550 - 700 - 145 
GewSt- 
Umlage 
- norm. . — 58 74 15 
- FDE . — 4 5 1 
- LFA . — 11 13 3 
ESt . — - 98 - 122 - 26 

31 § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 FördG 

Verlängerung der Sonder- Insg. . — - 2.420 - 3.050 - 630 
abschreibungen für Betriebs- GewSt . — - 690 - 870 - 180 
gebäude in den übrigen Wirt- ESt . — - 800 - 1.010 - 210 
schaftsbereichen mit 20 v. H. für KSt . — - 810 - 1.020 - 210 
die Jahre 1997 und 1998 5 ) SolZ . — - 120 - 150 - 30 

Bund . — - 902 - 1.135 - 234 
GewSt- 
Umlage 
- norm. . — - 37 - 46 - 10 
ESt . — - 340 - 429 - 89 
KSt . — - 405 - 510 - 105 
SolZ . — - 120 - 150 - 30 

Länder . — - 799 - 1.008 - 207 
GewSt- 
Umlage 
- norm. . — - 36 - 46 - 9 
- FDE . — - 5 - 6 - 1 
- LFA . — - 13 - 17 - 3 
ESt . — - 340 - 429 - 89 
KSt . — - 405 - 510 - 105 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

Gem. 
. 

— - 719 - 907 - 189 

GewSt . — - 690 - 870 - 180 
GewSt- . 
Umlage . 
- norm. . — 73 92 19 

- FDE . — 5 6 1 
- LFA . — 13 17 3 
ESt . — - 120 - 152 - 32 

32 § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 FördG 

Verlängerung der von 50 v. H. Insg. . — - 340 - 330 - 75 

auf 20 v. H. gesenkten Sonder- ESt . — - 315 - 305 - 70 

abschreibungen für den Miet- SolZ . — - 25 - 25 - 5 
wohnungsbau für die Jahre 1997 

Bund 
. 

— - 159 - 155 - 35 
und 19985) 

Est 
. — - 134 - 130 - 30 

SolZ . — - 25 - 25 - 5 

Länder 
ESt — - 134 - 130 - 30 

Gem. 
ESt — - 47 - 45 - 10 

33 § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 FördG 

Verlängerung der von 50 v. H. auf Insg. — - 256 - 337 - 118 

40 v. H. gesenkten Sonderab- ESt — - 236 - 25 - 108 

schreibungen für die Modernisie- SolZ — - 20 - 25 - 10 

rung und Sanierung von Gebäu- 
Bund — - 120 - 158 - 56 

den in den neuen Ländern für die 
ESt — - 100 - 133 - 46 

Jahre 1997 und 1998 5 ) 
SolZ — - 20 - 25 - 10 

Länder 
ESt — - 100 - 133 - 46 

Gem. 
ESt — - 36 - 46 - 16 

34 § 7 i. V. m. § 8 Abs. 3 FördG 

Verlängerung des Sonderaus- Insg. — - 55 - 115 - 125 

gabenabzugs für die Moder- ESt — - 50 - 105 - 115 

nisierung und Sanierung selbst- SolZ — - 5 - 10 - 10 
genutzten Wohneigentums in den 

Bund — - 26 - 55 - 59 
neuen Ländern für die Jahre 1997 

ESt — - 21 - 45 - 49 
und 1998 

SolZ — - 5 - 10 - 10 

Länder 
ESt — - 21 - 45 - 49 

Gem. 
ESt — - 8 - 15 - 17 

35 § 7 a FördG 

Steuerermäßigung für Darlehen Insg. - 65 - 53 - 59 - 65 - 12 

zur Verstärkung des haftenden ESt - 30 - 24 - 27 - 30 - 6 

Kapitals von kleinen und KSt - 30 - 24 - 27 - 30 - 6 

mittleren Betrieben in den SolZ - 5 - 5 - 5 - 5 0 

neuen Ländern für die Jahre 
Bund - 33 - 27 - 30 - 33 - 6 

1996 und 1998 ESt - 13 - 10 - 11 - 13 - 3 
KSt - 15 - 12 - 14 - 15 - 3 
SolZ - 5 - 5 - 5 - 5 0 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-s

chaft 

Ent

-

stehungs

-j

ahr1)  

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

Länder - 28 - 22 - 24 - 28 - 6 
ESt - 13 - 10 - 11 - 13 - 3 
KSt - 15 - 12 - 13 - 15 - 3 

Gem. 
ESt - 4 - 4 - 5 - 4 0 

36 § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvZulG 

Verlängerung der Investitions- Insg. . — — - 500 - 600 
zulage von 5 v. H. nur für ver- ESt . — — - 135 - 160 
arbeitendes Gewerbe für die KSt . — — - 365 - 440 
Jahre 1997 und 1998 

Bund 
. 

— — - 240 - 288 
ESt . — — - 57 - 68 
KSt . — — - 183 - 220 

Länder . — — - 239 - 288 
ESt . — — - 57 - 68 
KSt . — — - 182 - 220 

Gem. 
ESt . — — - 21 - 24 

37 § 5 Abs. 3 InvZulG 

Verlängerung der Investitions- Insg. . — — - 1.800 - 2.000 
zulage von 10v. H. für den ESt . — — - 480 - 535 
Mittelstand in den Jahren KSt . — — - 1.320 - 1.465 
1997 und 1998 

Bund 
. 

— — - 864 - 960 
ESt . — — - 204 - 227 
KSt . — — - 660 - 733 

Länder . — — - 864 - 959 
ESt . — — - 204 - 227 
KSt . — — - 660 - 732 

Gem. 
ESt . — — - 72 - 81 

38 § 20 Abs. 2 UStG 

Erhöhung der Grenze für die USt 
Besteuerung nach vereinnahmten Insg. - 150 - 135 - 15 — 135 
Entgelten von 250.000 DM auf Bund - 84 - 76 - 8 — 76 
1.000.000 DM für Unternehmer in 
den neuen Ländern für die Jahre 

Länder - 66 - 59 - 7 — 59 

1996 bis 1998 

39 § 24 c VStG i.V. m. 
§ 136 BewG 

Verlängerung der Aussetzung der VSt 
Vermögensteuer in den neuen Länder . - 350 - 400 - 450 - 
Ländern bis einschließlich 1998 

40 § 4 Nr. 4 GrEStG 

Steuerbefreiung der Grund- GrESt 
stücksübertragungen der auf- 
gelösten Treuhandanstalt an ihre 

Länder - 100 - 90 - 10 - - 

Nachfolge-Gesellschaften 
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Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-

schaff 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

41 Finanzielle Auswirkungen der Insg. - 370 - 668 - 6.816 - 10.702 - 4.315 
Verlängerung der Investitions- Bund - 139 - 117 - 2.464 - 4.158 - 1.897 
förderung in den neuen Ländern Länder - 212 - 535 - 2.573 - 4.240 - 1.821 

Gem. - 19 - 16 - 1.779 - 2.304 - 597 

IV. Maßnahmen zur Steuer- 
vereinfachung und 
zur Rechtsbereinigung 

42 §4Abs.4aEStG 

Vereinfachung der Gewinn- GewSt/ 
ermittlung bei Gewerbetreiben- ESt/ 
den und Freiberuflern durch SolZ . . . . . 
Einführung einer Betriebsaus- 
gaben-Pauschale in Höhe von 
8 v. H. der im Wirtschaftsjahr 
erzielten Umsätze 

43 § 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG 

Vereinheitlichung und Verein- Insg. 1.065 914 1.017 1.065 1.065 
fachung der Pauschalen für ESt 480 384 432 480 480 
Verpflegungsmehraufwand bei LSt 480 440 480 480 480 
ein- und mehrtägigen Dienst- USt 35 30 35 35 35 
reisen, Einsatzwechseltätigkeiten SolZ 70 60 70 70 70 
und Fahrtätigkeiten 

Bund 498 427 478 498 498 
ESt 204 163 184 204 204 
LSt 204 187 204 204 204 
USt 20 17 20 20 20 
SolZ 70 60 70 70 70 

Länder 423 363 403 423 423 
ESt 204 163 184 204 204 
LSt 204 187 204 204 204 
USt 15 13 15 15 15 

Gem. 144 124 136 144 144 
ESt 72 58 64 72 72 
LSt 72 66 72 72 72 

44 § 8 Abs. 2 EStG 

Einführung einer Freigrenze LSt/ 
für steuerfreie Sachbezüge von  SolZ . . . . . 
monatlich 30 DM 

45 § 9 a Nr. 2 EStG 

Pauschalierung des Werbungs- ESt/ 
kostenabzugs mit Ausnahme für SolZ . . . . . 
Schuldzinsen und Abschreibun- 
gen bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung7) 
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Lfd. 
Nr. Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Ent

-

stehungs

-j

ahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

46 § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG 

Verdopplung der Höchstbeträge Insg. - 10 . - 5 - 10 - 10 
für Kosten der Berufsausbildung ESt - 10 . - 5 - 10 - 10 
im Rahmen des Sonderausgaben- SolZ 0 . 0 0 0 
abzugs auf 1.800 / 2.400 DM 

Bund - 4 
. 

- 2 - 4 - 4 
ESt - 4 . - 2 - 4 - 4 
SolZ 0 0 0 0 

Länder 
ESt - 4 . - 2 - 4 - 4 

Gem. 
ESt - 2 . - 1 - 2 - 2 

47 § 10b EStG und § 9 Nr. 3 KStG 

Erweiterung der Großspenden- 
regelung auf Spenden für 

ESt/ 
KSt/ 

mildtätige Zwecke SolZ . . . . 

48 § 10c EStG 

Anhebung der Vorsorgepau- Insg. - 245 - 225 - 235 - 235 - 225 
schale durch Erhöhung der be- LSt - 230 - 210 - 220 - 220 - 210 
rücksichtigungsfähigen Vorsorge- SolZ - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 
aufwendungen von 18 v. H. auf 

Bund - 113 - 104 - 109 - 109 - 104 20 v. H. des Bruttolohns und der 
Erhöhung des Höchstbetrags für LSt - 98 - 89 - 94 - 94 - 89 

berücksichtigungsfähige Vor-
sorgeaufwendungen bei nicht 

SolZ 

Länder 

- 15 - 15 - 15 - 15 - 15 

rentenversicherungspflichtigen LSt - 98 - 89 - 94 - 94 - 89 
Arbeitnehmern von 1.998 DM 
auf 2.214 DM Gem. 

LSt - 34 - 32 - 32 - 32 - 32 

49 § 25a EStG 

Einführung einer Kurzveranla- Insg. - 1.935 — - 1.290 - 1.935 - 1.935 
gung zur Einkommensteuer mit ESt - 1.800 — - 1.200 - 1.800 - 1.800 
einem zusätzlichen Sonderfrei- SolZ - 135 — - 90 - 135 - 135 
betrag von 1.200 / 2.400 DM 

Bund - 900 — - 600 - 900 - 900 
ESt - 765 — - 510 - 765 - 765 
SolZ - 135 — - 90 - 135 - 135 

Länder 
ESt - 765 — - 510 - 765 - 765 

Gem. 
ESt - 270 — - 180 - 270 - 270 

50 § 32b Abs. 2 EStG 

Hinzurechnung der steuerfreien ESt/ 
DBA-Einkünfte anstelle der bis-  
herigen Schattenveranlagung 

SolZ . . . . 

Siehe Fußnoten auf Seite 122 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-s

chaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

51 § 33a Abs. 4 EStG 

Wegfall der Zwölftelungen Insg. - 195 - 165 - 190 - 195 -195 

ESt - 35 - 25 - 30 - 35 - 35 

LSt - 145 - 130 - 145 - 145 - 145 

SolZ - 15 - 10 - 15 - 15 - 15 

Bund - 92 - 76 - 90 - 92 - 92 

ESt - 15 - 11 - 13 - 15 - 15 

LSt - 62 - 55 - 62 - 62 - 62 

SolZ - 15 - 10 - 15 - 15 - 15 

Länder - 77 - 66 - 75 - 77 - 77 

ESt - 15 - 11 - 13 - 15 - 15 

LSt - 62 - 55 - 62 - 62 - 62 

 Gem. I - 26  - 23 - 25 - 26 - 26 
ESt - 5 

- 3 - 4 - 5 - 5 

LSt - 21 - 20 - 21 - 21 - 21 

52 § 40a Abs. 4 EStG 

Verbot der Pauschbesteuerung Ins. 55 50 55 55 55 

für Arbeitnehmer, die beim LSt 50 45 50 50 50 

selben Arbeitgeber gleichzeitig SolZ 5 5 5 5 5 

beschäftigt sind 
Bund 26 24 26 26 26 

LSt 21 19 21 21 21 

SolZ 5 5 5 5 5 

Länder 
LSt 21 19 21 21 21 

Gem. 
LSt 8 7 8 8 8 

53 § 46 Abs. 1 EStG 

Fortfall der Veranlagungspflicht- ESt/ 
grenze SolZ . . . . . 

54 § 50a EStG 

Erhöhung des Pauschsteuersatzes Insgs. 70 63 69 70 70 

von 15 v. H. auf 25 v. H. für im ESt 15 12 14 15 15 

Ausland wohnende und im Inland LSt 50 46 50 50 50 

tätige selbständige Künstler und SolZ 5 5 5 5 5 

Sportler und Anwendung der 
Bund 32 30 32 32 32 

Lohnsteuertabelle für abhängig 
ESt 6 5 6 6 6 

beschäftigte Künstler und Sport- 
LSt 21 20 21 21 21 

ler 
SolZ 5 5 5 5 5 

Länder 27 25 27 27 27 

ESt 6 5 6 6 6 

LSt 21 20 21 21 21 

Gem. 11 8 10 11 11 

ESt 3 2 2 3 3 

LSt 8 6 8 8 8 

55 § 8 EStDV 

Verdoppelung der Wertgrenze für GewSt/ 
Grundstücksteile von untergeord

-

neter Bedeutung 
ESt/ 
KSt/ 
SolZ . 

. 
. . 

. 

Siehe Fußnoten auf Seite 122 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-s

chaft 

Ent

-

stehungs

-j

ahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999  

56 Verwaltungsregelung 

(R 43 Abs. 8 LStR) Insg. 335 300 330 335 335 
Wegfall des Pauschbetrags für ESt 60 50 55 60 60 
Verpflegungsmehraufwendungen LSt 250 230 250 250 250 
von 16 DM/Tag bei doppelter SolZ 25 20 25 25 25 
Haushaltsführung 

Bund 157 139 154 157 157 
ESt 26 21 23 26 26  
LSt 106 98 106 106 106  
SolZ 25 20 25 25 25 

Länder 132 119 129 132 132  
ESt 26 21 23 26 26  
LSt 106 98 106 106 106  

Gem. 46 42 47 46 46  
ESt 8 8 9 8 8 
LSt 38 34 38 38 38  

57 § 18 Abs. 1 UStG 

Verlängerung der Frist für die Ab

-

gabe der Voranmeldung und Ent-
richtung der Vorauszahlung vom 

USt — — — — — 

10. auf den 28. Tag nach Ablauf 
des Voranmeldungszeitraum; 
Wegfall der Dauerfristverlänge-
rung 

58 § 18 Abs. 1, 2, 2a (neu) 
und 4 a UStG 

Neuregelung des Umsatzsteuer- USt 
Voranmeldungsverfahrens unter Insg. . - 770 — — — 
Berücksichtigung einer Anhe- Bund . - 431 — — — 
bung  der Grenze für Monatszah

-

ler von 6.000 DM auf 12.000 DM 
Länder . - 339 — — — 

59 § 19 Abs. 1 UStG 

Anhebung der Umsatzfreigrenze USt 
für Kleinunternehmer von Insg. - 100 - 85 - 100 - 100 - 100 
25.000 DM auf 32.500 DM Bund - 56 - 48 - 56 - 56 - 56 

Länder - 44 - 37 - 44 - 44 - 44  

60 §§ 11 Abs. 3 und 12 Abs. 4 VStG 

Verzicht auf eine Neuveranla

-

gung zur Vermögensteuer bei 
VSt . . . . . 

Änderung der anrechenbaren 
ausländischen Steuer und der 
Ermäßigung der Vermögen-
steuer für ausländisches 
Betriebsvermögen 

61 § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG 

Erhöhung der Erbfallkosten- ErbSt 
Pauschale von 10.000 DM auf Länder - 25 . - 5 - 15 - 20 
20.000 DM 

Siehe Fußnoten auf Seite 122 
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Lfd. 
Nr. 

Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-

schaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

62 § 13 Abs. 1 Nr. 4 a ErbStG 

Freistellung sog. unbenannter ErbSt 
(ehebedingter) Zuwendungen 
von hälftigen Beteiligungen an 

Länder . . 

Vermögensgegenständen von der 
Schenkungsteuer 

63 § 149 AO 

Einführung eines Wahlrechts, 
Steuererklärungen für zwei Jahre 
gemeinsam abzugeben8) 

GewSt/ 
ESt/ 
KSt/ 
SolZ — — — — — 

64 § 3 Abs. 1 MinöStG 

Herabsetzung des Steuersatzes  MinöSt 
für  Erdgas Flüssiggas, und  
andere gasförmige Kohlen-
wasserstoffe, die als Kraftstoff 
in Fahrzeugen verwendet 
werden, bis Ende 2000 

Bund - 6  
- 6  

- 10 - 15 - 20 

65 § 5 Abs. 2 KraftStG 

Kein Wegfall der Steuerbefreiung KraftSt 
für Fahrzeuge, die für humanitäre Länder . . . . . 
Hilfsgütertransporte ins Ausland 
verwendet werden 

Finanzielle Auswirkungen Insg. - 991 76 - 364 - 980 - 980 66 
der Maßnahmen zur Steuer- Bund - 458 - 45 - 177 - 463 - 463 

vereinfachung und zur Rechts- Länder - 410 - 5 - 150 - 396 - 396 

bereinigung zusammen Gem. - 123 126 - 37 - 121 - 121 

V. Verbesserung der Vermögens-
bildung für Arbeitnehmer 
gemäß der Koalitionsverein-
barung 

67 § 19a EStG 

Überlassung von Vermögens- 
beteiligungen aufgrund tarif-
vertraglich zugelassener 

ESt 
. 

. 
. . . 

Betriebsvereinbarungen 9) 

68 § 2 Abs. 1 Nr. 1 und § 12 des 
5. VermBG 

Förderung bei Anlagefreiheit 
zwischen allen Beteiligungs-
formen 

LSt — — — — — 

69 § 13 Abs. 1 des 5. VermBG 

Anhebung der Einkommens- LSt 
grenzen von 27.000 / 54.000 DM Insg. - 210 — - 30 - 60 - 90 
auf 35.000 / 70.000 DM bei der Bund - 89 — - 13 - 26 - 38 
Arbeitnehmer-Sparzulage Länder - 89 — - 13 - 26 - 38 

Gem. - 32 — - 4 - 8 - 14 

Siehe Fußnoten auf Seite 122 
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Lfd. 
Nr. Maßnahme 

Steuerart/ 
Gebiets

-

körper

-s

chaft 

Ent

-

stehungs

-

jahr1) 

Rechnungsjahr2) 

1996 1997 1998 1999 

70 Finanzielle Auswirkungen der Insg. - 210 — - 30 - 60 - 90 
Verbesserung der Vermögens- Bund - 89 — - 13 - 26 - 38 
bildung für Arbeitnehmer Länder - 89 — - 13 - 26 - 38 
insgesamt Gem. - 32 — - 4 - 8 - 14 

VI. Zusammenfassung der 
finanziellen Auswirkungen 
des Jahressteuergesetzes 
1996 

1. Steuerfreistellung des Insg. - 16.340 - 14.790 - 16.180 - 16.340 - 16.340 
Existenzminimums Bund - 7.601 - 6.878 - 7.527 - 7.601 - 7.601 

Länder - 6.461 - 5.848 - 6.397 - 6.461 - 6.461 
Gem. - 2.278 - 2.064 - 2.256 - 2.278 - 2.278 

2. Dritte Stufe der Reform der Insg. 40 - 1.654 523 2.250 4.215 
Unternehmensbesteuerung Bund 141 - 637 439 1.241 2.094 

Länder - 614 - 1.093 - 197 427 1.130 
Gem. 513 76 281 582 991 

3. Verlängerung der Investi- Insg. - 370 - 668 - 6.816 -10.702 - 4.315 
tionsförderung in den neuen Bund - 139 - 117 - 2.464 - 4.158 - 1.897 
Ländern Länder - 212 - 535 - 2.573 - 4.240 - 1.821 

Gem. - 19 - 16 - 1.779 - 2.304 - 597 

4. Maßnahmen zur Steuer- Insg. - 991 76 - 364 - 980 - 980 
vereinfachung und zur Rechts- Bund - 458 - 45 - 177 - 463 - 463 
bereinigung Länder - 410 - 5 - 150 - 396 - 396 

Gem. - 123 126 - 37 - 121 - 121 

5. Verbesserung der Vermögens- Insg. - 210 — - 30 - 60 - 90 
bildung für Arbeitnehmer Bund - 89 — - 13 - 26 - 38 
gemäß der Koalitionsverein - Länder - 89 — - 13 - 26 - 38 
barung Gem. - 32 — - 4 - 8 - 14 

Finanzielle Auswirkungen des Insg. - 17.871 - 17.036 - 22.867 - 25.832 - 17.510 
Jahressteuergesetzes 1996 Bund - 8.146 - 7.677 - 9.742 - 11.007 - 7.905 
einschließlich der Maßnahmen Länder - 7.786 - 7.481 - 9.330 - 10.696 - 7.586 
zur Vermögensbildung Gem. - 1.939 - 1.878 - 3.795 - 4.129 - 2.019 

1) Auswirkung im ersten Veranlagungszeitraum. 
2) Kassenmäßige Auswirkung der Rechtsänderung. 
3) Pos. 6: 

Nach der Steuerschätzung Mai 1994 beträgt der Anteil der Gemeinden am Fonds „Deutsche Einheit", der über die Gewerbe-
steuer-Umlage an die Länder entrichtet wird, ab 1996 jährlich mindestens 1.370 Mio. DM. Der Verhältnissatz an der Gewerbe-
steuer-Umlage wurde entsprechend angepaßt. 

4) Pos. 11: 
Die im Jahressteuergesetz 1996 vorgesehene Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wurde berücksichtigt. 

5) Pos. 11, 29, 30, 31, 32 und 33: 
Vorläufige Schätzung; Neuschätzung Mai 1995. 

6) Pos. 19: 
Die Maßnahme wurde im Vorgriff auf die Reform der Unternehmensbesteuerung bereits für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
1. Januar 1995 enden, durch eine Verwaltungsanweisung geregelt. 

7) Pos. 45: 
Zur Bezifferung der finanziellen Auswirkungen liegen z. Z. keine statistischen Unterlagen vor. 

8) Pos. 63: 
Die Regelung führt zu einer Verlagerung von Abschlußzahlungen von 1998 auf 1999. Die Höhe des Verlagerungsvolumens ist 
nicht bezifferbar. 

9) Pos. 67: 
Stärkere Inanspnichnahme von § 19a EStG ergibt, wenn diese voll zu Lasten von Barlohnerhöhungen geht, für je zusätzlich 
1 Mio. Arbeitnehmer Steuer- und Beitragsausfälle von 190 Mio. DM je Entstehungsjahr (Bund 30 Mio. DM, Sozialversicherung 
130 Mio. DM). Geht Mehrinanspruchnahme zu Lasten der Gewinne: ausschließlich Steuerausfälle von 190 Mio. DM (Bund 
70 Mio. DM, Länder 70 Mio. DM, Gemeinden 50 Mio. DM). 
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Begründung 

I. Allgemeiner Teil 

1. Überblick 

Ziel des Entwurfs des Jahressteuergesetzes 1996 ist 
die Fortsetzung einer wachstumsorientierten, lei-
stungsgerechten, familien- und mittelstandsfreundli-
chen Steuerpolitik. Eingebettet in eine Finanz- und 
Haushaltspolitik, die die im Solidarpakt vereinbarten 
Leistungen zugunsten der neuen Länder sicherstellt, 
die öffentlichen Haushalte konsolidiert sowie die 
Staats- und Abgabenquote senkt, müssen die steuer-
lichen Rahmenbedingungen verläßlich sein, sich ziel-
konform entwickeln und den Leistungswillen sowie 
die Eigenverantwortung der Bürger stärken. Sie müs-
sen die Investitionsbereitschaft und die Innovations-
fähigkeit der Betriebe fördern und so zur Erhaltung 
der bestehenden und zur Schaffung von neuen Ar-
beitsplätzen beitragen. 

Zugleich gilt es, das Steuerrecht zu vereinfachen, 
den Abbau von Steuervergünstigungen fortzusetzen 
und steuerliche Sonderregelungen zurückzuführen. 
Kontinuität hat dabei Vorrang vor kurzfristigen und 
in den Auswirkungen auf das Steuersystem nur 
schwer kalkulierbaren Änderungen. Dieser Weg hat 
sich in der Vergangenheit bewährt. Er wurde auch in 
der schwierigen Zeit der Wiederherstellung der Ein-
heit Deutschlands nicht verlassen und erweist sich 
im Zuge einer konsequent sparsamen Haushaltspoli-
tik als zukunftsweisend. 

Der Entwurf des Jahressteuergesetzes enthält folgen-
de Schwerpunkte: 

- Das Existenzminimum soll im Rahmen eines 
leistungsgerechten und mittelstandsfreundlichen 
Einkommensteuertarifs entsprechend dem Beschluß 
des Bundesverfassungsgerichts vom 25. September 
1992 ab dem Veranlagungszeitraum 1996 über die 
bisherige Übergangsregelung hinaus steuerfrei ge-
stellt werden; 

- die Reform der Unternehmensbesteuerung soll in 
einer dritten - aufkommensneutralen - Stufe zum 
1. Januar 1996 durch die Abschaffung der Gewer-
bekapitalsteuer, eine mittelstandsfreundliche Sen-
kung der Gewerbeertragsteuer, verbunden mit 
einem vollen Ausgleich für die Gemeinden durch 
eine Beteiligung am Aufkommen der Umsatz-
steuer, sowie durch die Einführung weiterer Er-
leichterungen bei der Erbschaft- und Schenkung-
steuer auf das Betriebsvermögen fortgesetzt wer-
den; 

- der Aufbau einer leistungsfähigen Wirtschaft in 
den neuen Ländern soll durch die Verlängerung 
der Aussetzung der Vermögensteuer sowie durch 
Straffung und Fortsetzung der Förderung von Inve-
stitionen durch Investitionszulagen und Sonderab-
schreibungen vorrangig zugunsten des verarbei

-

tenden Gewerbes sowie der Sanierung und Moder-
nisierung von Altbauten bis Ende 1998 unterstützt 
werden; darüber hinaus ist vorgesehen, den ge-
werblichen Mittelstand in den neuen Ländern u. a. 
durch Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenka-
pitalbasis gezielt zu stärken; 

- das Steuerrecht und das Besteuerungsverfahren 
sollen durch gezielte pragmatische Einzelmaßnah-
men wie z. B. die Einführung einer Kurzveranla-
gung und eines Wahlrechts, Steuererklärungen für 
zwei Jahre abzugehen, sowie Pauschalregelungen 
spürbar vereinfacht werden. 

2. Steuerfreiheit des Existenzminimums 

Mit der vorgeschlagenen Konzeption zur Freistellung 
des Existenzminimums wird dem Beschluß des Bun-
desverfassungsgerichts vom 25. September 1992 
Rechnung getragen. Danach muß dem Steuerpflichti-
gen nach Erfüllung seiner Einkommensteuerschuld 
von dem, was er erworben hat, so viel verbleiben, 
wie er zur Bestreitung seines notwendigen Lebens-
unterhalts und desjenigen seiner Familie bedarf. Die 
Konzeption enthält folgende Eckpunkte: 

- Das Existenzminimum wird in Höhe von rd. 12 000 
DM für Ledige bzw. 24 000 DM für Verheiratete 
steuerfrei gestellt; 

- Der bisherige Grundfreibetrag wird durch eine 
außertarifliche Steuerermäßigung in einem neu 
eingeführten § 34 h EStG (Grundentlastung) er-
setzt. Die tarifliche Steuerbelastung setzt danach 
künftig mit einem Anfangssatz von 2,82 v. H. von 
der „ersten Mark" an ein. Die Tarifprogression ver-
läuft linear bis zu einem Steuersatz von 19,5 v. H. 
bei 12 095 DM/24 91 DM (Existenzminimum). 
Diese Grundentlastung wird mit steigendem Ein-
kommen stetig abgebaut und läuft bei einem zu 
versteuernden Einkommen von rd. 43 000 DM/ 
86 000 DM (Ledige/zusammenveranlagte Ehegat-
ten) aus; 

- Die tarifliche Grenzbelastung wird über die ge-
samte Progressionszone hinweg um 0,7 v. H.-
Punkte leistungsfreundlich abgesenkt. Dies ent-
spricht einer Rechtsverschiebung der oberen Pro-
portionalzone um 2 322 DM/4 644 DM (Ledige/zu-
sammenveranlagte Ehegatten). Auf diese Weise 
werden der Wegfall des Grundfreibetrags und da-
mit auch künftige Benachteiligungen mittlerer und 
höherer Einkommen kompensiert, da diese nach 
Einführung des neuen Tarifs bei Erhöhungen des 
steuerfreien Existenzminimums nicht mehr entla-
stet werden. Der Höchst-Steuersatz von 53 v. H. 
bleibt erhalten. Die obere Proportionalzone des Ta-
rifs beginnt dementsprechend bei einem zu ver-
steuernden Einkommen von 122 364 DM/244 728 
DM; 
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- Bei gewerblichen Einkünften erhöht sich die maß-
gebliche Einkommensgrenze für den ermäßigten 
Höchstsatz von 47 v. H. ebenfalls um 2 322 DM für 
Ledige und um das Doppelte für zusammenveran-
lagte Ehegatten; 

- Eine Sonderregelung (§ 34 h Abs. 3 EStG) wirkt 
der Entstehung neuer Unstimmigkeiten bei der Be-
steuerung insbesondere von Renten aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung durch eine Modifi-
kation der Grundentlastung entgegen. 

Der Vorschlag hat vor allem folgende vier Vorzüge: 

- Jeder Steuerpflichtige wird entlastet, 1,5 Mio. 
Steuerpflichtige fallen zusätzlich völlig aus der 
Steuerpflicht heraus, was zugleich der Steuerver-
einfachung dient; 

- der Vorschlag ist leistungsgerecht, mittelstands-
freundlich und verteilungspolitisch ausgewogen. 
Niedrige Einkommen werden relativ und absolut 
am höchsten entlastet. Die Gesamtentlastung 
kommt vor allem den unteren Einkommen zugute; 
bei einem Spitzenverdiener ergibt sich eine Entla-
stung von weniger als 2 v. H.; 

- der Vorschlag ermöglicht die notwendigen finanz-
politischen Anpassungen in der Zukunft; 

- mit einem Entlastungsvolumen bei der Lohn- und 
Einkommensteuer in Höhe von rd. 15 Mrd. DM zu-
züglich einer Entlastung beim Solidaritätszuschlag 
in Höhe von rd. 1 Mrd. DM kann die Finanzierung 
trotz der schwierigen Lage der öffentlichen Haus-
halte auf allen Ebenen bewältigt werden. 

3. Dritte Stufe der Unternehmensteuerreform 

Der scharfe Wettbewerb im europäischen Binnen-
markt und die Öffnung der Grenzen im Osten erfor-
dern verstärkte Bemühungen um ein innovations-
und investitionsfreundliches Steuerrecht. Deshalb 
wird eine weitere steuerliche Entlastung der Unter-
nehmen angestrebt. Angesichts der gegenwärtigen 
Haushaltslage kann der nächste Schritt aber nur auf-
kommensneutral sein. Er soll mit dem ebenfalls erfor-
derlichen Einstieg in eine Gemeindefinanzreform 
verbunden werden. Im Zentrum der Reformüberle-
gungen steht die Gewerbesteuer, die im internatio-
nalen Vergleich eine Sonderbelastung der deutschen 
Wirtschaft darstellt und daher zur Vermeidung 
steuerlich bedingter Wettbewerbsverzerrungen deut-
lich gesenkt werden muß. Der Wirtschaftsstandort 
Deutschland muß für Investitionen und Produktion 
offen und attraktiv sein. 

Es sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgese-
hen: 

- Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1. Ja-
nuar 1996; 

- mittelstandsfreundliche Senkung der Gewerbe-
ertragsteuer zum 1. Januar 1996; 

- mittelstandsfreundliche Erhöhung der Einheits-
wertgrenze, bis zu der Sonderabschreibungen und 
Ansparabschreibungen in Anspruch genommen 
werden können, auf 300 000 DM und 

- Verlängerung der Aussetzung der Vermögensteuer 
in den neuen Ländern bis Ende 1998. 

Bei einer Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 
zum 1. Januar 1996 würde sich im Hinblick auf die 
bis zum 31. Dezember 1995 befristete Aussetzung 
der Erhebung der Gewerbekapitalsteuer in den neu-
en Ländern kein weiterer Entscheidungsbedarf erge-
ben. Ferner ist die Abschaffung der Gewerbekapital-
steuer geboten, weil diese Steuer eine erhebliche 
Substanzbelastung der Unternehmen mit sich bringt, 
die sich gerade bei jüngeren, noch ertragschwachen 
Betrieben mit Anlaufverlusten oder in Verlustjahren 
allgemein nachteilig auswirkt. 

Bei der Gewerbeertragsteuer sollen der bereits ein-
geführte „Mittelstandstarif" durch eine stärkere 
Spreizung der Meßzahlstufen weiter verbessert und 
die Steuermeßzahlen generell um 10 v. H. gesenkt 
werden. Außerdem ist geplant, den Freibetrag in 
Höhe von 48 000 DM jedem voll haftenden Gesell-
schafter-Geschäftsführer einer Personengesellschaft 
zu gewähren. 

Für die Steuermindereinnahmen bei der Gewerbe-
steuer soll den Gemeinden ein voller Ausgleich zur 
Erhaltung ihres finanziellen Spielraums gewährt wer-
den. Vorgesehen ist ihre Beteiligung am Umsatzsteu-
eraufkommen. Dies erfordert eine Änderung des 
Grundgesetzes, die Gegenstand eines gesonderten 
Gesetzgebungsverfahrens ist. Die Verteilung der 
Umsatzsteuer auf die Gemeinden soll nach einem 
orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssel vorgenom-
men werden, um das Interesse der Gemeinden an ei-
ner Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur 
und der Förderung von Gewerbeansiedlungen zu er-
halten. Die Änderung des Gesetzes über den Finanz-
ausgleich zwischen Bund und Ländern sieht die ein-
fachgesetzliche Umsetzung der Einbeziehung der 
Gemeinden in den Umsatzsteuerverbund vor. Die ge-
plante Änderung des Gemeindefinanzreformgeset-
zes regelt die Aufteilung des Gemeindeanteils an der 
Umsatzsteuer. Dies geschieht nach einem Vertei-
lungsschlüssel, der sich an den Verhältnissen der 
Veranlagungsjahre 1991 und 1992 orientiert, solange 
ein fortschreibungsfähiger Schlüssel auf gesicherten 
statistischen Grundlagen, wie sie auf der Basis der 
vorgesehenen Neufassung des Gesetzes über Steuer-
statistiken geschaffen werden sollen, noch nicht zur 
Verfügung steht. Mit diesem Verfahren sollen Um-
verteilungswirkungen zwischen den Gemeinden so 
gering wie möglich gehalten werden. Bezogen auf 
die alten Länder erfolgt ein voller Ausgleich der den 
Gemeinden durch die 3. Stufe der Unternehmens-
steuerreform entstehenden Einnahmeausfälle. Hin-
sichtlich der neuen Länder muß zusätzlich zu den 
dort erwarteten Einnahmeausfällen bei der Gewer-
beertragsteuer von fiktiven Gewerbekapitalsteuer

-

einnahmen ausgegangen werden, weil die Gewerbe-
kapitalsteuer hier nicht erhoben wurde. Da die Ge-
meinden mit einem Vomhundertsatz am Aufkommen 
der Umsatzsteuer beteiligt werden, nehmen sie an 
der dynamischen Umsatzsteuerentwicklung teil. 

Als weitere Maßnahmen im Zuge der Unternehmens

-

steuerreform sind mittelstandsfreundliche Verbesse

-

rungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer für 
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die Unternehmensnachfolge durch Gewährung eines 
Bewertungsabschlags beim Betriebsvermögen in 
Höhe von 25 v. H. und Einbeziehung von Anteilsbe-
sitz im Privatvermögen von 25 v. H. und mehr an ei-
ner Kapitalgesellschaft in den Freibetrag und den 
Bewertungsabschlag zur Begünstigung sog. fami-
lienbezogener Kapitalgesellschaften vorgesehen. 

Die aufkommensneutrale Finanzierung der Maßnah-
men zur Entlastung der Unternehmen wird wie folgt 
erreicht: 

- Absenkung der degressiven Abschreibungen für 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens, die nach dem 31. Dezember 1995 angeschafft 
oder hergestellt werden, von 30 auf 25 v. H.; die 
Abschreibungssätze bleiben damit im internationa-
len Vergleich auch nach der geplanten Änderung 
vorteilhaft; 

- Einschränkungen des Betriebsausgabenabzugs für 
Zuwendungen an rückgedeckte Unterstützungs-
kassen (§ 4 d EStG), insbesondere durch geänderte 
Definition des zulässigen Kassenvermögens sol-
cher Kassen und Abgleich des zulässigen mit dem 
tatsächlichen Kassenvermögen; 

- Einschränkung der Sonderabschreibungen bei 
Wirtschaftsgütern privater Krankenanstalten (§ 7 f 
EStG); 

- Eindämmung von Steuergestaltungen in Zusam-
menhang mit der Veräußerung von Anteilen an Ka-
pitalgesellschaften (§§ 17, 50 c EStG); 

- Verbot der Pauschbesteuerung für Arbeitnehmer, 
die beim selben Arbeitgeber gleichzeitig beschäf-
tigt sind; 

- Angemessene Besteuerung von Sport-, Show- und 
Unterhaltungsstars, die ihr Geld in Deutschland 
verdienen, hier aber nicht (mehr) wohnen und nur 
der beschränkten Einkommensteuerpflicht unter-
liegen, durch Erhöhung des Pauschsteuersatzes 
nach § 50 a EStG von 15 auf 25 v. H. sowie Anwen-
dung der Lohnsteuertabelle auch für abhängig be-
schäftigte - beschränkt steuerpflichtige - Künstler 
und Sportler (§ 50 a Abs. 4 EStG); 

- Neuregelung des Verfahrens bei der Vergütung 
von Vorsteuerbeträgen; 

- Wegfall der Nichtbeanstandungsgrenze für Pau-
schalwertberichtigungen auf Forderungen von 
Nichtbanken im sog. Rationalisierungserlaß der 
Verwaltung. 

Die Steuerentlastungen, insbesondere die vorgese-
hene deutliche Senkung der Gewerbesteuer sowie 
die Erleichterungen bei der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer, sowie ihre Finanzierung entlasten die 
Unternehmen dauerhaft und führen zu einer echten 
Verbesserung der Struktur der Unternehmensbe-
steuerung. Hinzu kommt die steuerliche Förderung 
des wirtschaftlichen Aufbaus in den neuen Ländern, 
die das Fördergefälle für einen befristeten Zeitraum 
aufrecht erhält, insbesondere in den Bereichen, in 
denen es gilt, die Investitionstätigkeit zu beleben. 

4. Neue Länder 

Der wirtschaftliche Aufbau in den neuen Ländern 
hat erfolgreich begonnen. Vordringlich bleibt die 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Daher soll die Förde-
rung der Wirtschaft in den neuen Ländern fortgeführt 
und auf die Stärkung der industriellen Basis, den 
Aufbau eines leistungsfähigen Mittelstandes sowie 
die Verbesserung der Innovationsfähigkeit der Unter-
nehmen konzentriert werden. 

Die Maßnahmen zur Förderung der Wachstums- und 
Beschäftigungsgrundlagen in den neuen Ländern 
sollen gestrafft, durch gezielte und effektive steuer-
liche Maßnahmen gestärkt und im übrigen unter Be-
rücksichtigung struktureller Gegebenheiten schritt-
weise zurückgeführt werden: 

- Konzentration der Investitionszulage in Höhe von 
5 v. H. auf Problembereiche der Industrie durch 
befristete Verlängerung für das verarbeitende Ge-
werbe bis 1998; 

- Verlängerung der sog. Mittelstandszulage nach 
dem Investitionszulagengesetz in Höhe von 10 v. H. 
für kleine und mittlere Betriebe des verarbeitenden 
Gewerbes und des Handwerks um zwei Jahre bis 
Ende 1998; 

- Fortsetzung der bis einschließlich 1996 befristeten 
Sonderabschreibungen nach dem Fördergebiets-
gesetz in Höhe von bis zu 50 v. H. im Begünsti-
gungszeitraum für betriebliche Ausrüstungsinve-
stitionen, eigenbetrieblich genutzte gewerbliche 
Bauten im verarbeitenden Gewerbe sowie für Mo-
dernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an Ge-
bäuden mit einem Höchstsatz bis zu 40 v. H. in 
den Jahren 1997 und 1998, für gewerbliche Bauten 
in anderen Bereichen und für den Wohnungsneu-
bau im übrigen auf dem niedrigeren Niveau von 
20 v. H.; 

- befristete Ausdehnung der steuerneutralen Wie-
deranlage betrieblicher Veräußerungsgewinne auf 
den Erwerb von Anteilen an mittelständischen Ka-
pitalgesellschaften in den neuen Ländern und Ka-
pitalbeteiligungsgesellschaften, die sich an mittel-
ständischen Unternehmen in den neuen Ländern 
beteiligen (§ 6 b EStG); 

- befristete Einführung der Förderung von lang-
fristig gebundenem Beteiligungskapital, das von 
einer Kapitalsammelstelle unverzüglich an Betrie-
be des gewerblichen Mittelstandes in den neuen 
Ländern weitergeleitet wird, in Anlehnung an den 
früheren § 16 des Berlinförderungsgesetzes bei 
einem jährlichen Gesamtplafonds von 500 Mio. 
DM Kapitalsumme; 

- befristete Anhebung der Umsatzgrenze, unterhalb 
derer die Umsatzsteuer erst nach Bezahlung der er-
brachten Leistung abzuführen ist, auf 1 Mio. DM 
für die Jahre 1996 bis Ende 1998. 

5. Steuervereinfachung 

Die besondere finanzpolitische Lage der vergange-
nen Jahre hat eine Vielzahl steuerpolitischer Ent-
scheidungen und Gesetze nach sich gezogen. Die 
damit einhergehende Regelungsdichte - verstärkt 
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durch die schnelle Gesetzesfolge - hat trotz verschie-
dener Vereinfachungsmaßnahmen die Überschau-
barkeit und Planbarkeit des Steuerrechts zwangsläu-
fig beeinträchtigt. Um so mehr sind jetzt pragmati-
sche Schritte zur Steuervereinfachung notwendig. 

Ein wesentliches Ziel muß es sein, die Steuergesetz-
gebung wieder „in ruhigeres Fahrwasser" zu brin-
gen. Denn eine häufige Änderung von Steuergeset-
zen bedeutet immer auch Komplizierung, selbst 
wenn die Maßnahmen vereinfachend wirken. Mit 
dem Jahressteuergesetz 1996 wird ein erster wichti-
ger Schritt getan. Dabei wird den Interessen der Fi-
nanzverwaltung und der Steuerpflichtigen Rechnung 
getragen. 

Auf der Grundlage der Vereinfachungsinitiative des 
Bundesministers der Finanzen sollen mit Wirkung ab 
1. Januar 1996 folgende Maßnahmen ergriffen wer-
den: 

- Einführung einer Kurzveranlagung mit weitge-
hend vereinfachten und verkürzten Erklärungsvor-
drucken und Sonderfreibetrag; 

- Einführung eines Wahlrechts, Steuererklärungen 
für zwei Jahre gemeinsam in dem auf das zweite 
Jahr folgenden Kalenderjahr abzugeben; 

- wahlweise Pauschalierung von Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung; 

- Einführung des Jahresprinzips bei den Ausbil-
dungsfreibeträgen, Unterhalts- und Haushaltshil-
fenhöchstbeträgen; 

- vereinfachte Gewinnermittlung bei Gewerbetrei-
benden und Freiberuflern durch Pauschalierung 
bei den Betriebsausgaben; 

- Vereinheitlichung der Pauschalen zur Berücksich-
tigung von Verpflegungsmehraufwendungen; 

- vereinfachte Bewertung von Sachbezügen im 
Lohnsteuerverfahren durch Einführung einer Frei-
grenze von 30 DM im Monat für sonstige geldwerte 
Vorteile; 

- Anhebung der Vorsorgepauschale; 

- Verdoppelung der Höchstbeträge für den Sonder-
ausgabenabzug von Ausbildungskosten; 

- Verdoppelung der Wertgrenze für Grundstücks-
teile von untergeordneter Bedeutung; 

- Fortfall der Einkommensgrenzen für Einkommen-
steuerveranlagungen von Arbeitnehmern; 

- Vereinfachung des Progressionsvorbehalts bei auf-
grund von Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung steuerfreien Einkünften; 

- Anhebung der umsatzsteuerlichen Freigrenze für 
Kleinunternehmer; 

- Neukonzeption des Umsatzsteuer-Voranmeldungs-
verfahrens; 

- Fortfall der Dauerfristverlängerung bei der Um-
satzsteuer bei gleichzeitiger Verschiebung des Ab-
gabetermins für Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
auf den 28. des jeweils folgenden Monats; 

- Fortfall der Dauerfristverlängerung bei der Zusam-
menfassenden Meldung und gleichzeitige Ver-
schiebung des Abgabetermins auf den 28. des je-
weils folgenden Monats; 

- Erhöhung des Pauschbetrags für Erbfallkosten von 
10 000 DM auf 20 000 DM; 

- Befreiung von Zuwendungen unter Ehegatten im 
Zusammenhang mit Familienwohnheimen von der 
Schenkungsteuer. 

Auch andere Maßnahmen des Jahressteuergesetzes 
1996 leisten wichtige Beiträge zur Steuerverein-
fachung. Dazu zählen die Steuerfreistellung des Exi-
stenzminimums, die zu einer Entlassung von mehr 
als 1,5 Mio. Steuerbürgern aus der Einkommensteu-
erpflicht und zum ersatzlosen Fortfall der aufwendi-
gen Übergangsregelung führt, sowie die Abschaf-
fung der Gewerbekapitalsteuer und die weitere Aus-
setzung der Vermögensteuer in den neuen Ländern. 

6. Sonstige Maßnahmen 

Der Umfang des Gesetzentwurfs ist u. a. auf zahlrei-
che Änderungen aufgrund der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung und auf Anpassungen an die Ent-
wicklung in der EU zurückzuführen (z. B. der Beitritt 
Österreichs, Finnlands und Schwedens zur EU oder 
die Umsetzung der 6. EG-Richtlinie zur Harmonisie-
rung der Umsatzsteuer). Darüber hinaus enthält der 
Gesetzentwurf Änderungen redaktioneller und klar-
stellender Art, die der Bereinigung des Steuerrechts 
dienen und auf Zeitablauf, zwischenzeitlichen ge-
setzlichen Änderungen an anderer Stelle sowie auf 
Folgeänderungen beruhen. Der Gesetzentwurf sieht 
insbesondere die folgenden weiteren materiell-recht-
lichen Änderungen vor: 

- Ausdehnung der Großspendenregelung auf mild-
tätige Zwecke; 

- Verlängerung und Ausweitung von Vergünstigun-
gen für die Land- und Forstwirtschaft (Freibetrag 
nach § 14 a Abs. 1, Einkommensgrenzen nach 
§ 14a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) um weitere fünf 
Jahre bei einer Betriebsveräußerung im ganzen 
und bei der Veräußerung von Teilen des zu einem 
land- und forstwirtschaftlichen Bet rieb gehörenden 
Grund und Bodens zur Abfindung weichender Er-
ben; 

- Rückabwicklung verdeckter Gewinnausschüttun-
gen; 

- Grunderwerbsteuerbefreiung für Erwerbsvor-
gänge, die im Zusammenhang mit der Umstruktu-
rierung der ehemaligen Treuhandanstalt vor dem 
1. Januar 1996 verwirklicht werden; 

- Erweiterung der Kraftfahrzeugsteuer-Befreiung 
bei humanitären Hilfslieferungen in ausländische 
Krisengebiete; 

- Verstärkte Mineralölsteuerbegünstigung für erd-
gas- und flüssiggasbetriebene Fahrzeuge, befristet 
auf fünf Jahre; 

- stärkere Ausrichtung der Vermögensbildung auf 
Produktivkapital bei Fortbestand des Wahlrechts 
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der Arbeitnehmer, insbesondere Anpassung der 
Einkommensgrenzen im 5. VermBG. 

7. Preisauswirkungen 

Die vorgeschlagenen steuerlichen Maßnahmen füh-
ren zu deutlichen steuerlichen Entlastungen des pri-
vaten Bereichs und damit zur Stärkung des privaten 
Verbrauchs. Die davon erwartete Mehrnachfrage 
nach Gütern und Dienstleistungen wirkt sich bei der 
gegenwärtigen konjunkturellen Lage aller Voraus-
sicht nach nicht negativ auf die Einzelpreise bzw. das 
Verbraucherpreisniveau aus. 

Die dritte Stufe der Unternehmenssteuerreform wird 
aufkommensneutral gestaltet und verändert kurz- bis 
mittelfristig das durchschnittliche Gewinniveau der 
Unternehmen nicht. Auswirkungen auf das Preisni-
veau sind daher auch von der Kostenseite nicht zu er-
warten. Tendenziell negative Auswirkungen auf das 
Preisniveau können sich allerdings in bestimmten Fäl-
len dadurch ergeben, daß Unternehmen steuerliche 
Mehrbelastungen, die aus Maßnahmen zur Gegen-
finanzierung resultieren können, auf den Verbraucher 
überwälzen und damit Einzelpreise beeinflussen. 

Die Maßnahmen des Jahressteuergesetzes werden 
dazu beitragen, die günstige konjunkturelle Ent-
wicklung zu verstetigen. Insbesondere die Unterneh-
menssteuerreform und die Fortsetzung der Investiti-
onsförderung in den neuen Ländern werden länger-
fristig die Investitionstätigkeit und das reale Wachs-
tum stärken sowie zur Steigerung der Produktivität 
beitragen. Dies wird tendenziell preissenkende Ef-
fekte hervorrufen. 

II. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Einkommensteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 2 a Abs. 3 EStG) 

§ 2 a Abs. 3 EStG ermöglicht auf Antrag den Abzug 
von Verlusten aus ausländischen gewerblichen Be-
triebsstätten, die nach einem Doppelbesteuerungs-
abkommen in Deutschland steuerbefreit sind. Der 
Verlustabzug erfolgt mit der Maßgabe, daß bei späte-
ren (nach dem Doppelbesteuerungsabkommen be-
freiten) Betriebsstättengewinnen eine Hinzurech-
nung bis zur Höhe der abgezogenen Verluste vorzu-
nehmen ist. Die Verpflichtung zur Hinzurechnung ist 
zeitlich unbeschränkt. Durch die Einführung einer 
gesonderten Feststellung des Hinzurechnungsvolu-
mens zum Ende des jeweiligen Veranlagungszeit-
raums soll sichergestellt werden, daß in späteren Jah-
ren bei Betriebsstättengewinnen eine Hinzurech-
nung erfolgt. Dies erleichtert den Gesetzesvollzug 
und führt zu mehr Rechtssicherheit. 

Zu Nummer 2 (§ 3 EStG) 

Zu Buchstabe a (§ 3 Nr. 2 EStG) 

Nach § 3 Nr. 2 EStG ist u. a. Arbeitsentgelt, das auf

-

grund der Zahlung von Konkursausfallgeld nach 

§ 141 m Abs. i des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) 
in Verbindung mit § 115 Abs. 1 Zehntes Buch Sozial-
gesetzbuch und nach § 141 n Abs. 2 AFG an die Bun-
desanstalt für Arbeit zu zahlen ist, steuerfrei. Der 
Steuerbefreiung liegt der Gedanke zugrunde, daß 
die Zahlungen des Konkursverwalters regelmäßig 
erst längere Zeit nach dem Insolvenzereignis erfol-
gen und die ehemaligen Arbeitgeber durch die Bun-
desanstalt für Arbeit ohne zeitliche Begrenzung, d. h. 
auch mehr als ein Jahrzehnt nach dem Insolvenz-
ereignis, noch in Anspruch genommen werden. Da-
durch ist die Zuordnung der Zahlungen zum Arbeits-
entgelt-Anspruch bestimmter Arbeitnehmer in fast 
allen Fällen entweder nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig hohem Verwaltungsaufwand möglich. Eine 
vergleichbare Situation besteht in den Fällen, in 
denen das Arbeitsamt Arbeitslosengeld nach § 117 
Abs. 4 Satz i AFG und dementsprechend auch Bei-
träge zur gesetzlichen Kranken- oder Rentenversi-
cherung nach § 160 Abs. 1 Satz i und § 166 a AFG 
zahlt, weil über das Vermögen des Arbeitgebers das 
Konkursverfahren eröffnet worden ist oder einer der 
Fälle des § 141 b Abs. 3 AFG vorliegt. Diese Fälle sol-
len deshalb in die Steuerbefreiung einbezogen wer-
den. 

Bezieher von steuerfreiem Altersübergangsgeld, die 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus dem Erwerbsle-
ben ausscheiden und Altersrente der gesetzlichen 
Rentenversicherungen in Anspruch nehmen, erhal-
ten anstelle des wegfallenden Altersübergangsgel-
des nach § 249 e Abs. 4 a AFG einen Altersüber-
gangsgeld-Ausgleichsbetrag, wenn die Rente gerin-
ger als das Altersübergangsgeld ist. Dieser Alters-
übergangsgeld-Ausgleichsbetrag soll ebenfalls steu-
erfrei bleiben. Er unterliegt dem Progressionsvorbe-
halt (vgl. Nummer 23). 

Zu Buchstabe b (§ 3 Nr 4 Buchstabe d EStG) 

Durch die Änderung wird aus Gründen der Rechtssi-
cherheit und Rechtsklarheit die gesamte gesetzliche 
Heilfürsorge bei den Angehörigen der in § 3 Nr. 4 
EStG namentlich genannten Vollzugsorganen steuer-
frei gestellt. 

Zu Buchstaben c und d (§ 3 Nr. 13 und 16 EStG) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung 
des § 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG (vgl. Nummer 3). Sie ge-
währleisten, daß Verpflegungsmehraufwendungen 
wie bisher nur in dem Umfang steuerfrei erstattet 
werden können, in dem sie als Bet riebsausgaben 
oder Werbungskosten abgezogen werden dürfen. Im 
Hinblick darauf, daß bisher bei eintägigen Auswärts-
tätigkeiten Verpflegungsmehraufwendungen in be-
grenztem Umfang steuerfrei erstattet werden kön-
nen, wird noch zu erörtern sein, ob und in welcher 
Höhe aus Vereinfachungsgründen weiterhin Verpfle-
gungskostenzuschüsse über die steuerlich abziehba-
ren Beträge hinaus (Bagatellgrenze) steuerfrei ge-
stellt werden können. 
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Zu Buchstabe e (§ 3 Nr. 59 EStG) 

Durch die Änderung wird klargestellt, daß sich die 
Steuerfreiheit von Mietvorteilen auf die Fälle be-
schränkt, in denen die Vorteile auf der Förderung 
nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz oder dem 
Wohnungsbaugesetz für das Saarland beruhen. Die 
Steuerfreistellung von Mietvorteilen bei Werkswoh-
nungen setzt voraus, daß die Wohnungen von den 
Trägerunternehmen den Förderbedingungen des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes oder des Wohnungs-
baugesetzes für das Saarland, z. B. der Wohnungs-
größe, der Miethöhenbeschränkung und der Mieter-
beschränkung nach der Einkommenshöhe, unterwor-
fen werden. Bei Einhaltung dieser Förderbedingun-
gen kommt die Steuerfreiheit entsprechender Miet-
vorteile auch Arbeitnehmern in Unternehmen, die 
Werkswohnungen ohne Inanspruchnahme von För-
dermitteln nach den Wohnungsbaugesetzen errich-
ten, zugute. In diesen Fällen ist ein geldwerter Vorteil 
nicht zu versteuern, wenn die Miete die Sozialmiete 
nicht unterschreitet. 

Außerdem wird die gesetzliche Regelung dadurch 
vervollständigt, daß die Förderung mit Wohnungsfür-
sorgemitteln aus öffentlichen Haushalten ausdrück-
lich einbezogen wird. Dies entspricht der bisherigen 
Regelung in Abschnitt 31 Abs. 5 Satz 6 LStR. 

Zu Buchstabe f (§ 3 Nr. 69 EStG) 

Die Ergänzung ist erforderlich, um die bezeichneten 
Leistungen, die bei den Empfängern zu den sonsti-
gen Einkünften im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 1 EStG 
gehören, steuerfrei zu belassen. 

Zu Nummer 3 (§ 4 EStG) 

Zu Buchstabe a (§ 4 Abs. 4 a EStG) 

Bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ist 
Gewinn der Überschuß der Betriebseinnahmen über 
die Betriebsausgaben. Der Steuerpflichtige hat die 
geltend gemachten Betriebsausgaben als steuermin-
dernde Tatsachen grundsätzlich nachzuweisen, zu-
mindest aber glaubhaft zu machen. Zur Vereinfa-
chung des Besteuerungsverfahrens soll es bei kleine-
ren Gewerbetreibenden und bei selbständig Tätigen, 
die nach den gesetzlichen Vorschriften nicht ver-
pflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Ab-
schlüsse zu machen (§§ 140 ff. AO) und dies auch 
nicht freiwillig tun, zulässig sein, statt der tatsächlich 
entstandenen Betriebsausgaben eine Pauschale in 
Höhe von 8 v. H. des im Wirtschaftsjahr erzielten Um-
satzes als Betriebsausgaben abzuziehen. Ein Vorbild 
für die Pauschalierung von Bet riebsausgaben gibt es 
im österreichischen Einkommensteuergesetz. Abwei-
chend von der österreichischen Regelung sollen Ab-
setzungen für Abnutzung bei Gebäuden und Ab-
schreibungsvergünstigungen zusätzlich zum Be-
triebsausgaben-Pauschbetrag berücksichtigt werden 
können. Das rechtfertigt einen Vomhundertsatz, der 
niedriger ist als der 12 v. H.-Satz in Österreich. 
Außerdem steht das Vereinfachungsziel bei weitge-
hender Aufkommensneutralität der Maßnahme im 
Vordergrund. Die Ausübung des Wahlrechts für die 

Pauschalierung würde die Steuerpflichtigen und ihre 
Berater und die Finanzverwaltung deutlich entlasten 
und erhebliches Streitpotential u. a. bei der Abgren-
zung von betrieblichen und privaten Aufwendungen 
vermeiden. 

Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Be-
triebsausgaben-Pauschbetrags sollen die Netto-Erlö-
se (ohne Umsatzsteuer) sein; der umsatzsteuerliche 
Eigenverbrauch (§ 1 Abs. i Nr. 2 UStG) wird nicht in 
die Bemessungsgrundlage für die Betriebsausgaben-
Pauschale einbezogen. Die Erträge aus der Veräuße-
rung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
bleiben als außerordentlicher Geschäftsvorfall bei 
der Bemessungsgrundlage des Betriebsausgaben-
Pauschbetrags außer Ansatz. 

Mit der Pauschale in Höhe von 8 v. H. des Umsatzes 
sollen alle laufenden Aufwendungen abgegolten 
sein (z. B. Betriebskosten, Miet- oder Pachtzinsen, 
Schuldzinsen, Aufwendungen für Geschenke, Ge-
schäftsfreunde-Bewirtungen, die betriebliche Nut-
zung eines privaten Pkw einschließlich der anteiligen 
Absetzungen für Abnutzung, Kosten eines häusli-
chen Arbeitszimmers). Damit entfällt auch die - 
streitanfällige - Abgrenzung zwischen betrieblich 
und privat veranlaßten Aufwendungen. Die nicht 
oder nur beschränkt abzugsfähigen Aufwendungen 
(§ 4 Abs. 5 EStG) sind wegen der Abgeltungswir-
kung des Betriebsausgaben-Pauschbetrags nicht be-
sonders aufzuzeichnen (§ 4 Abs. 7 EStG). Um der 
Vereinfachungswirkung gerecht zu werden, sind mit 
der Wahl des Betriebsausgaben-Pauschbetrags auch 
die auf die beweglichen abnutzbaren Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens entfallenden Absetzungen 
für Abnutzung und die „Sofortabschreibung" für die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten geringwerti-
ger Wirtschaftsgüter (§ 6 Abs. 2 EStG) abgegolten. 
Bei Gebäuden bleibt aber wegen der ohnehin typi-
sierenden Abschreibungssätze die gesonderte Be-
rücksichtigung der AfA als Betriebsausgabe zulässig. 
Dies entspricht auch der Verfahrensweise beim An-
satz der Pauschbeträge für Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (vgl. 
Nummer 11). 

Aufwendungen für Wirtschaftsgüter des Umlaufver-
mögens und Lohnaufwendungen für Arbeitnehmer 
des Betriebs werden nach Satz 2 der geplanten Vor-
schrift vom Betriebsausgabenabzug nicht erfaßt. Da 
die vom Steuerpflichtigen vereinnahmte Umsatz-
steuer, die bei der Einnahmen-Überschußrechnung 
nach § 4 Abs. 3 EStG zu den Betriebseinnahmen ge-
hört, nicht in die Bemessungsgrundlage für die Pau-
schalierung der Betriebsausgaben einbezogen wer-
den soll, bleibt auch die gezahlte Umsatzsteuer 
neben dem Betriebsausgaben-Pauschbetrag als Be-
triebsausgabe abziehbar, um ihre Erfolgsneutralität 
zu wahren. Von der Abgeltungswirkung nicht erfaßt 
sind Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzun-
gen. Steuerpflichtige, die den Gewinn nach § 4 
Abs. 3 EStG ermitteln, können auch bei der Pauscha-
lierung von Betriebsausgaben Abzugsbeträge nach 
§ 6 c EStG und nach § 7 g Abs. 6 EStG geltend 
machen. Da die Pauschale bei der Gewinnermitt-
lung nach § 4 Abs. 3 EStG das Ausscheiden der An-
lagegüter nicht umfaßt, sollen in diesem Fall nach 
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Satz 3 und 4 der Restbuchwert sowie die Ver-
äußerungskosten als Betriebsausgaben abgezogen 
werden dürfen. Dies entspricht der Verfahrensweise 
bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Über-
schußrechnung ohne Pauschalierung von Betriebs-
ausgaben. 

Der jederzeit mögliche Übergang zur Ermittlung der 
tatsächlichen Betriebsausgaben im folgenden Veran-
lagungszeitraum bleibt zulässig, weil die Höhe der 
Aufwendungen nicht vorhersehbaren Schwankun-
gen unterliegen kann. Um einen ständigen Wechsel 
zwischen tatsächlicher Ermittlung und Pauschalie-
rung der Betriebsausgaben zu vermeiden, bleibt der 
Steuerpflichtige nach einem Wechsel zur Ermittlung 
der tatsächlichen Betriebsausgaben - vorbehaltlich 
einer Verpflichtung zur Buchführung nach §§ 140, 
141 AO - für fünf Veranlagungszeiträume hieran ge-
bunden. Nach dem Wechsel zur Ermittlung der tat-
sächlichen Betriebsausgaben soll der Steuerpflichti-
ge auch die abnutzbaren Anlagegüter in ein Be-
standsverzeichnis aufnehmen, um für die künftig vor-
zunehmenden Absetzungen für Abnutzung oder  

Substanzverringerung die zutreffende Bemessungs-
grundlage feststellen zu können. An der Verpflich-
tung, ein Verzeichnis nach § 4 Abs. 3 Satz 5 EStG zu  
führen, ändert sich nichts.  

Zu Buchstabe b (§ 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG)  

Der Bundesfinanzhof hat in seiner jüngsten Recht-
sprechung die steuerliche Anerkennung von Verpfle-
gungsmehraufwendungen bei einer Auswärtstätig-
keit nicht mehr von der Art dieser Tätigkeit, sondern  
von der Verpflegungssituation abhängig gemacht,  
die der Steuerpflichtige am Ort der Auswärtstätigkeit  
vorfindet. Er hat dazu aufgefordert, die Pauschalie-
rung des Verpflegungsmehraufwands bei eintägigen  
Auswärtstätigkeiten neu zu regeln, und angeregt,  
die bisherigen Fallgruppen der Auswärtstätigkeit  
insgesamt einheitlichen Regeln zu unterwerfen.  

Die Bundesregierung sieht sich durch den Bundesfi-
nanzhof in ihrem Ziel bestätigt, das steuerliche Reise-
kostenrecht durchgreifend zu vereinfachen. Die Än-
derung des § 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG dient diesem Ziel.  
Abgrenzungsprobleme zwischen den verschiedenen  
Formen von Auswärtstätigkeiten wie Geschäfts-/  

Dienstreise, Geschäfts-/Dienstgang, Einsatzwechsel-
tätigkeit und Fahrtätigkeit werden insoweit gegen-
standslos.  

Durch die Änderung des § 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG wer-
den Verpflegungsmehraufwendungen bei eintägigen  
Auswärtstätigkeiten von der steuerlichen Berück-
sichtigung ausgeschlossen. Der Änderung liegt die  
Überzeugung zugrunde, daß die Verpflegungsauf-
wendungen der Steuerpflichtigen, die von der Woh-
nung oder ihrem regelmäßigen Arbeitsplatz aus eine  

,,auswärtig" Tätigkeitsst ätte aufsuchen, sich typi

-

scherweise nicht mehr so wesentlich von den ent-
sprechenden Aufwendungen der Steuerpflichtigen  
unterscheiden, die von der Wohnung aus ihren regel-
mäßigen Arbeitsplatz aufsuchen. Da für den zuletzt  
genannten Personenkreis bereits seit 1990 Verpfle-
gungsmehraufwendungen steuerlich nicht mehr  

anerkannt werden (vgl. dazu das BFH-Urteil vom  
21. Januar 1994, BStBl II S. 418) erscheint es gerecht-
fertigt, ab 1996 eine einheitliche Behandlung herzu-
stellen.  

Da die Verpflegungssituation bei einer mehrtägigen  
Auswärtstätigkeit typischerweise von derjenigen bei  
einer eintägigen Auswärtstätigkeit, insbesondere  
hinsichtlich des Frühstücks und des Abendessens,  
abweicht, sollen die täglichen Verpflegungsmehrauf-
wendungen bei einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit  
weiterhin mit einem Pauschbetrag, der von 46 DM  

auf 50 DM aufgerundet wird, typisierend anerkannt  
werden. Ausgeschlossen wird dagegen die Berück-
sichtigung der tatsächlichen Verpflegungsmehrauf-
wendungen, die bisher bis zu 140 v. H. der höchsten  
Tagegeldbeträge des Bundesreisekostengesetzes  

möglich war. Da die Praxis gezeigt hat, daß von der  

Möglichkeit des Einzelnachweises der Verpflegungs-
mehraufwendungen so gut wie kein Gebrauch ge-
macht worden ist, ist die Änderung gerechtfertigt.  
Sie stellt einen zusätzlichen Beitrag zur Vereinfa-
chung des steuerlichen Reisekostenrechts dar. 

Der Pauschbetrag soll auch für den Ab- und Rückrei-
setag und damit für eine zweitägige Auswärtstätig-
keit einmal abgezogen werden dürfen, wenn die Ab-
wesenheitsdauer an beiden Tagen zusammen mehr 
als 24 Stunden beträgt. Damit wird eine der Pauscha-
lierung bei ganztägiger Abwesenheit entsprechende 
sachgerechte Regelung getroffen, deren Anwendung 
allerdings die Feststellung von Ab- und Rückreise-
zeitpunkten erfordert. Die einfacher erscheinende 
Anknüpfung an den Tatbestand einer Übernachtung 
wird nicht vorgeschlagen, weil eine Übernachtung 
kein Merkmal für den Verpflegungsmehraufwand ist 
und auch nicht immer feststellbar ist. 

Die auf eine Außer-Haus-Verpflegung zugeschnitte-
ne Pauschalierung soll wie bisher auf eine Dauer von 
3 Monaten beschränkt bleiben. Sie wird in dieser 
Form auch auf die Berücksichtigung von Verpfle-
gungsmehraufwendungen bei einer betrieblich oder 
beruflich veranlaßten doppelten Haushaltsführung 
ausgedehnt, bei der die 3-Monatsregelung bisher 
nur im Falle einer Einsatzwechseltätigkeit angewen-
det worden ist. Mit dieser Vereinheitlichung folgt die 
Bundesregierung einer Anregung des Bundesfinanz-
hofs; sie führt bei Steuerpflichtigen ohne Einsatz-
wechseltätigkeit in der Anfangszeit einer doppelten 
Haushaltsführung zu einer mobilitätsfördernden 
Steuerentlastung, insbesondere wird aber eine wei-
tere Vereinfachung des Steuerrechts erreicht. Zu-
gleich wird jedoch die Berücksichtigung von Verpfle-
gungsmehraufwendungen nach Ablauf des 3-Mo-
natszeitraums ausgeschlossen. Damit wird allgemein 
unterstellt, daß die Steuerpflichtigen nach der typi-
sierten Übergangszeit regelmäßig eine Verpfle-
gungssituation vorfinden, die keine beruflich veran-
laßten Mehraufwendungen verursacht.  

Bei der Überarbeitung der Verwaltungsvorschriften  
wird eine Regelung zu prüfen sein, ob und mit wel-
chem Wert Sachleistungen in Form von Mahlzeiten  
als Betriebseinnahmen oder Einnahmen im Rahmen  
der Einkunftsarten zu erfassen sind.  
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Zu Nummer 4 (§ 4 d EStG) 

Zu Buchstabe a (§ 4 d Abs. 1 EStG) 

Satz 1 erster Halbsatz 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Zu-
wendungen an eine Unterstützungskasse können 
vom Trägerunternehmen nur als Betriebsausgaben 
abgezogen werden, soweit die Kassenleistungen be-
trieblich veranlaßt sind. Diese Aussage ist bisher in 
§ 4 d Abs. 3 EStG enthalten. Sie soll an den Anfang 
der Vorschrift vorgezogen werden, um sie praktika-
bler zu machen. 

Nummer 1 Buchstabe a 

Nach der bisherigen Regelung kann Leistungsemp-
fänger nicht nur ein ehemaliger Arbeitnehmer des 
Trägerunternehmens sein, sondern auch ein beim 
Trägerunternehmen aktiv Tätiger, dem bereits Lei-
stungen aus der Unterstützungskasse gewährt wer-
den. Die geplante Änderung soll ausschließlich Ge-
staltungen verhindern, wonach ein wie bisher aktiv 
tätiger Arbeitnehmer des Trägerunternehmens weit 
vor Erreichen der Altersgrenze anstelle des laufen-
den Arbeitslohns Leistungen über eine Unterstüt-
zungskasse erhält und diese Leistungen, die durch 
Zuwendungen des Trägerunternehmens ermöglicht 
werden, bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise 
künftige Lohnzahlungen darstellen. Es widerspricht 
der Zielsetzung des § 4 d EStG, diese Zuwendungen 
dadurch steuerwirksam werden zu lassen, daß das 
Trägerunternehmen der Unterstützungskasse das für 
diese (Lohn-)Leistungen notwendige Deckungskapi-
tal zuwendet. 

Nummer 1 Buchstabe b 

Bei nicht rückgedeckten Unterstützungskassen kann 
das Trägerunternehmen vor Eintritt des Versorgungs-
falls für jeden Leistungsanwärter steuerwirksam ein 
sog. Reservepolster zuwenden. Bemessungsgrundla-
ge für diese Zuwendung ist bisher grundsätzlich der 
Durchschnittsbetrag der jährlichen Versorgungslei-
stungen, den alle Leistungsanwärter nach den Ver-
hältnissen am Schluß des Wirtschaftsjahrs der Zu-
wendung künftig erhalten können. Mit der vorgese-
henen Änderung wird erreicht, daß Bemessungs-
grundlage für die Dotierung des Reservepolsters nur 
die Versorgungsleistung des jeweiligen Leistungsan-
wärters, für den ein Reservepolster aufgebaut wer-
den soll, ist. Versorgungsversprechen gegenüber an-
deren Leistungsanwärtern haben künftig keinen Ein-
fluß auf die Ermittlung des Umfangs der zugunsten 
eines Leistungsanwärters vorgenommenen Zuwen-
dungen zum Reservepolster. 

Im übrigen wird klargestellt, daß Leistungsanwärter 
nur derjenige ist, der nachweisbar zum Kreis der Be-
günstigten der Unterstützungskasse gehört. 

Nummer 1 Buchstabe c 

Trägerunternehmen, die Zuwendungen an eine rück

-

gedeckte Unterstützungskasse leisten, können die 

zugewendeten Beiträge (Prämien) nach geltendem 
Recht nur dann als Betriebsausgabe abziehen, wenn 
die in § 4 d Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c Sätze 2 bis 4 
EStG genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Lie-
gen die Voraussetzungen nicht vor, scheidet der Ab-
zug als Betriebsausgabe in vollem Umfang aus (vgl. 
R 27 a Abs. 6 Satz 2 EStR 1993). Um im Einzelfall Här-
ten zu vermeiden, soll es künftig möglich sein, in den 
Fällen, in denen der Betriebsausgabenabzug der Zu-
wendungen nach § 4 d Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c EStG 
ausscheidet, die Zuwendungen unter Beachtung der 
Voraussetzungen des § 4 d Abs. 1 Nr. i Buchstabe a 
und b EStG betriebsausgabenwirksam vorzuneh-
men. 

Im übrigen ist die Änderung redaktioneller Art. 

Nummer i Sätze 2 bis 6 

Nach bisheriger Rechtslage sind Zuwendungen an 
nicht rückgedeckte Unterstützungskassen, auch 
wenn sie die Voraussetzungen des § 4 d Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a oder b EStG erfüllen, nur dann als Be-
triebsausgabe abzugsfähig, wenn das tatsächliche 
Kassenvermögen der Unterstützungskasse ihr zuläs-
siges Kassenvermögen nicht infolge der Zuwendun-
gen übersteigt. Dagegen sind Zuwendungen an 
rückgedeckte Kassen nach § 4 d Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe c EStG bzw. Zuwendungen nach § 4 d Abs. 1 
Nr. i Buchstabe d EStG unabhängig vom Verhältnis 
des tatsächlichen zum zulässigen Kassenvermögen 
der Unterstützungskasse als Betriebsausgabe ab-
zugsfähig. Diese Ungleichbehandlung soll durch 
eine Änderung in § 4 d Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG be-
seitigt werden. Künftig soll bei allen Zuwendungen 
eines Trägerunternehmens an eine Unterstützungs-
kasse von Bedeutung sein, ob das tatsächliche Kas-
senvermögen das zulässige Kassenvermögen über-
steigt, um eine Überdotierung der Kasse zu vermei-
den. 

Bei der Ermittlung des tatsächlichen Kassenvermö-
gens einer Unterstützungskasse sind nach bisheriger 
Rechtslage Ansprüche aus einer Versicherung, die 
fällig sind, nach den Vorschriften des Bewertungsge-
setzes anzusetzen. Dagegen sind noch nicht fällige 
Ansprüche aus einer Versicherung mit dem Wert des 
geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals zuzüglich 
des Guthabens aus Beitragsrückerstattungen am 
Schluß des Wirtschaftsjahres zu bewerten. Mit der 
Änderung in § 4 d Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG soll er-
reicht werden, daß Ansprüche aus Versicherungen 
künftig unabhängig davon, ob sie fällig oder noch 
nicht fällig sind, nach den gleichen Grundsätzen be-
wertet werden. 

Bei der Ermittlung des zulässigen Kassenvermögens 
einer rückgedeckten Unterstützungskasse sind An-
sprüche aus einer Versicherung bisher mit dem Wert 
des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals aus der 
Versicherung zuzüglich des Guthabens aus Beitrags-
rückerstattungen am Schluß des Wirtschaftsjahres 
anzusetzen. Insoweit erfolgt die Bewertung beim zu-
lässigen Kassenvermögen nach den gleichen Grund-
sätzen wie beim tatsächlichen Kassenvermögen. So 
kann es niemals zu einer Überdotierung und damit 
zur Steuerpflicht der Unterstützungskasse nach § 5 
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KStG kommen, weil beide Kassenvermögen sich par-
allel entwickeln. Dieses Ergebnis tritt unabhängig  
davon ein, ob die von der Unterstützungskasse abge-
schlossene Versicherung die Voraussetzungen für  

den Abzug der Beiträge nach § 4 d Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe c EStG erfüllt oder nicht. Die Änderung in § 4 d  
Abs. 1 Nr. 1 Satz 5 EStG sieht vor, bei der Ermittlung  
des zulässigen Kassenvermögens einer rückgedeck-
ten Unterstützungskasse nur dann die Ansprüche ge-
gen die Versicherung anstelle des Deckungskapitals  
für laufende Leistungen nach der dem Gesetz als An-
lage 1 beigefügten Tabelle bzw. des sog. Reservepol-
sters anzusetzen, wenn es sich um eine Versicherung  
handelt, für welche die vom Trägerunternehmen zu-
gewendeten Beiträge nach § 4 d Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe c EStG als Betriebsausgabe abgezogen werden  

können. Damit spiegelt - wie bereits schon heute bei  
nicht rückgedeckten Unterstützungskassen - das zu-
lässige Kassenvermögen auch bei rückgedeckten  
Unterstützungskassen künftig die Werte wider, wel-
che das Trägerunternehmen der Kasse steuerwirk-
sam zuwenden kann.  

Vermögenserträge, welche die Kasse aus ihrem - in  

der Regel vom Trägerunternehmen zugewendeten - 
Vermögen erzielt, sind bei ihrem tatsächlichen Kas-
senvermögen zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung  
des zulässigen Kassenvermögens von nicht rückge-
deckten Kassen spielen derartige Erträge keine Rol-
le. Dagegen sind sie bisher bei rückgedeckten Unter-
stützungskassen im Rahmen der Ermittlung des zu-
lässigen Kassenvermögens zu berücksichtigen. Diese  
unterschiedliche Behandlung soll künftig entfallen.  
Vermögenserträge sollen bei der Ermittlung des zu-
lässigen Kassenvermögens künftig unabhängig da-
von unberücksichtigt bleiben, ob die Kasse rückge-
deckt oder nicht rückgedeckt ist.  

Die Regelung in § 4 d Abs. 1 Nr. 1 Satz 6 EStG folgt  
aus einer Änderung des Gesetzes über den Versiche-
rungsvertrag (VVG) durch das Dritte Durchführungs-
gesetz/EWG zum VAG (BGBl. 1994 I S. 1630).  

Im übrigen sind die Änderungen redaktioneller Art.  

Nummer 2  

Bei Unterstützungskassen, die keine lebenslänglich  
laufenden Leistungen gewähren, ist nach bisheriger  
Rechtslage das zulässige Kassenvermögen in Höhe  
von 1 v. H. der durchschnittlichen jährlichen Lohn-
und Gehaltssumme der letzten drei Jahre des Träger-
unternehmens anzusetzen. Es hat sich gezeigt, daß  

diese Art der pauschalen Ermittlung des zulässigen  
Kassenvermögens vielfach zu überhöhten steuer-
wirksamen Zuwendungen an die Kasse führt, da die  
von der Kasse tatsächlich erbrachten Leistungen in  
der Regel sehr kl eineren  Umfang haben. der Regel einen sehr  viel kleineren Umfang haben.  
Die geplante Änderung sieht vor, das zulässige Kas-
senvermögen künftig zusätzlich an den von der Kas-
se tatsächlich erbrachten Leistungen zu orientieren. 
Damit kann der Aufbau eines überhöhten, d. h. von 
der Kasse nicht benötigten Vermögenspolsters ver-
hindert werden. 

Zu Buchstaben b und c (§ 4 d Abs. 2 und 3 EStG) 

Die Änderungen sind redaktioneller Art. 

Zu Nummer 5 (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG) 

Die Streichung dient der Rechtsbereinigung. Nach 
der Regelung konnten Entnahmen im Zusammen-
hang mit der Vermietung von Wohnungen mit Sozial-
bindung nach § 7 k Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 und 5 und Abs. 3 
EStG steuerbegünstigt nur bis zum 31. Dezember 
1992 vorgenommen werden. 

Zu Nummer 6 (§ 7 Abs. 2 EStG) 

Die Rückführung der degressiven Absetzung für 
nach dem 31. Dezember 1995 angeschaffte oder her-
gestellte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens von 30 v. H. auf 25 v. H. dient der Gegenfi-
nanzierung und folgt dem bereits bei der zweiten 
Stufe der Unternehmenssteuerreform eingeschlage-
nen Weg des Vorrangs der mittelbaren Investitions-
förderung vor der unmittelbaren Investitionsförde-
rung. Die maßvolle Absenkung der degressiven Ab-
setzung ist auch im Hinblick auf die eingetretene 
Konjunkturbelebung und die zur Unternehmenssteu-
erentlastung eingeführten Maßnahmen vertretbar. 
Die degressive Absetzung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens liegt damit künf-
tig immer noch über dem von 1960 bis 1977 gelten-
den Niveau von 20 v. H. Auch im internationalen Ver-
gleich bleibt damit ein hohes Niveau gewährleistet 
(z. B. degressiver Abschreibungssatz in Großbritan-
nien 25 v. H.). 

Zu Nummer 7 (§ 7 e EStG) 

Die Aufhebung erfolgt infolge Zeitablaufs. 

Zu Nummer 8 (§ 7 f EStG) 

Die Beschränkung auf neue Wirtschaftsgüter und auf 
Wirtschaftsgüter, die ausschließlich dem Betrieb ei-
nes Krankenhauses dienen, soll der Verhinderung 
von Mißbräuchen dienen. 

Zu Nummer 9 (§ 7 g EStG) 

Zu Buchstabe a (§ 7 g Abs. 2 EStG) 

Die Streichung der Gewerbekapitalgrenze in § 7 g 
EStG ist eine Folgemaßnahme zu der beabsichtigten 
Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. Die Anhe-
bung des seit 1988 unverändert geltenden Betrags 
von 240 000 DM auf 300 000 DM als Obergrenze des 
„Einheitswerts des Be triebs" erweitert den Kreis der 
für die Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung in 
Betracht kommenden Unternehmen. 

Zu Buchstaben b und c (§ 7 g Abs. 3 und 4 EStG) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Rückfüh-
rung der degressiven Abschreibung in § 7 Abs. 2 
EStG sowie um redaktionelle Änderungen. 
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Zu Nummer 10 (§ 8 Abs. 2 EStG) 

In Satz 1 wird klargestellt, daß für die Bewertung von 
Sachbezügen - abgesehen von der Sonderregelung 
des § 8 Abs. 3 EStG - grundsätzlich nicht der nach 
der Preisangabenverordnung auszuweisende End-
preis maßgebend ist, sondern der Preis, der nach Ab-
zug der im normalen Geschäftsverkehr eingeräum-
ten Preisnachlässe von Letztverbrauchern üblicher-
weise tatsächlich entrichtet wird. Dies entspricht 
der bisherigen Auslegung der Vorschrift durch die 
Finanzverwaltung und dem Erfordernis der Verbrau-
chergleichheit, den Geldwert von Sachbezügen nach 
dem Entgelt zu bestimmen, das im allgemeinen Ge-
schäftsverkehr üblich ist. 

Der neue Satz 5 ist ein weiterer Beitrag zur Steuer-
vereinfachung. Es hat sich nämlich gezeigt, daß über 
die bisherigen Möglichkeiten der Festsetzung von 
Sachbezugswerten nach den Sätzen 2 bis 4 und über 
die seit 1990 geltende Sonderregelung für Beleg-
schaftsrabatte in § 8 Abs. 3 EStG hinaus weiterer Ver-
einfachungsbedarf besteht. Das gilt z. B. für die Er-
fassung von Waren und Dienstleistungen, die ein Ar-
beitnehmer von Dritten, z. B. von einer Konzernge-
sellschaft erhält, sowie für die private Nutzung be-
trieblicher Einrichtungen, z. B. des Telefons am Ar-
beitsplatz. Auch in diesen Fällen sollte die Besteue-
rung so geregelt sein, daß der Verwaltungsaufwand 
im Verhältnis zum steuerlichen Ergebnis vertretbar 
ist. Die Einführung eines Freibetrags scheidet aus, 
weil die über den Vereinfachungszweck hinausrei-
chende Begünstigung der Steuerpflichtigen anders 
als bei Belegschaftsrabatten sich nicht durch ein be-
triebliches Interesse des Arbeitgebers rechtfertigen 
läßt. Mit Satz 5 wird deshalb eine monatliche Frei-
grenze von 30 DM eingeführt. Von der Freigrenze 
ausgeschlossen sind die Sachbezüge, deren Erfas-
sung durch amtliche Sachbezugswerte nach den Sät-
zen 2 bis 4 vereinfacht ist. 

Zu Nummer 11 (§ 9 a EStG) 

Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung von Wohngebäuden des Privatver-
mögens können Werbungskosten mit Ausnahme der 
Absetzungen für Abnutzung, Sonderabschreibungen 
und Schuldzinsen in Höhe eines Pauschbetrags von 
42 DM pro qm Wohnfläche abgezogen werden, so-
weit die Einnahmen aus der Vermietung zu Wohn-
zwecken erzielt werden. Ist der Pauschbetrag höher 
als die Einnahmen aus der Vermietung, kann anders 
als bei den Pauschbeträgen für Werbungskosten bei 
den anderen Einkunftsarten, der die Einnahmen 
übersteigende Betrag als Werbungskosten abgezo-
gen werden. 

Das häusliche Arbeitszimmer des Mieters ist aus Ver-
einfachungsgründen den Wohnzwecken dienenden 
Räumen zuzurechnen. Die Pauschalierungsmöglich-
keit bezieht sich auf das einzelne Objekt der Ein-
kunftserzielung. 

Geht der Steuerpflichtige nach einem Veranlagungs-
zeitraum, für den er die Pauschalierung gewählt hat, 
zur Ermittlung der tatsächlichen Werbungskosten 
über, ist er an diese Wahl für die folgenden vier Ver

-

anlagungszeiträume gebunden (vgl. auch Begrün-
dung zu Nummer 3 Buchstabe a - § 4 Abs. 4 a EStG). 

Miteigentümer des Gebäudes können das Wahlrecht 
der Pauschalierung nur einheitlich ausüben. 

Der Steuerpflichtige kann die Pauschalierung auch 
bei Gebäuden, die nur zum Teil zu fremden Wohn-
zwecken genutzt werden, sowie bei Eigentumswoh-
nungen anwenden. 

Zu Nummer 12 (§ 10 EStG) 

Zu Buchstabe a (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG) 

Die Verdoppelung der Höchstbeträge der als Sonder-
ausgaben abziehbaren Aufwendungen für die Be-
rufsausbildung und die Weiterbildung in einem nicht 
ausgeübten Beruf trägt der bildungspolitischen Be-
deutung einer Berufsausbildung für jeden Bürger 
verstärkt Rechnung. Gleichzeitig werden mit der 
Verdoppelung der Höchstbeträge die Auseinander-
setzungen zwischen dem Bürger und seinem Finanz-
amt wegen der zum Teil schwierigen Abgrenzung 
zwischen den nach § 12 EStG grundsätzlich nicht ab-
ziehbaren Berufsausbildungskosten und den in voller 
Höhe als Werbungskosten (§ 9 EStG) abziehbaren 
Fortbildungskosten in vielen Fällen entschärft. 

Zu Buchstabe b (§ 10 Abs. 3 Nr. 3 und 4 EStG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund 
des durch Artikel 26 des Pflege-Versicherungsgeset-
zes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014) eingeführten 
besonderen Höchstbetrags für Beiträge zu einer zu-
sätzlichen freiwilligen Pflegeversicherung. Die Um-
stellung der Nummern 3 und 4 hat lediglich redaktio-
nelle Gründe. 

Zu Nummer 13 (§ 10 a EStG) 

Die Aufhebung erfolgt infolge Zeitablaufs. 

Zu Nummer 14 (§ 10 b Abs. 1 Satz 3 und 4 EStG) 

Durch die Ausweitung der sog. Großspendenrege-
lung auf die Spenden zur Förderung mildtätiger 
Zwecke wird erreicht, daß bei der Großspendenrege-
lung die selben Zwecke wie beim erhöhten Abzugs-
satz (10 v. H. des Gesamtbetrags der Einkünfte) privi-
legiert werden. 

Zu Nummer 15 (§ 10 c EStG) 

Der für die Bemessung der Vorsorgepauschale maß-
gebende Hundertsatz wird von 18 v. H. auf 20 v. H. 
angehoben, damit die ab 1996 geltenden Beitrags-
sätze für den Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag abgedeckt sind. Gleichzeitig 
wird der für nicht rentenversicherungspflichtige Ar-
beitnehmer maßgebende Höchstbetrag von 2 000 
DM auf 2 214 DM für Alleinstehende und von 4 000 
DM auf 4 428 DM für Verheiratete angehoben. Durch 
die Summe aus dem neuen Höchstbetrag der Vorsor-
gepauschale und dem Freibetrag nach § 25 a EStG 
(vgl. Nummer 21) wird bei nicht rentenversiche-
rungspflichtigen Steuerpflichtigen der abziehbare 
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Betrag der durchschnittlich anfallenden Vorsorgeauf-
wendungen abgedeckt. 

Zu Nummer 16 (§ 14 a EStG) 

Angesichts des nach wie vor bestehenden Struktur-
wandels, der sich zur Zeit noch beschleunigt, ist aus 
agrarpolitischen Gründen die Beibehaltung der flan-
kierenden steuerlichen Maßnahmen notwendig. 
Durch die Verlängerung der Auslauffristen sowie der 
Erhöhung des Freibetrags nach Absatz 1 und der 
Einkommensgrenzen wird der unverändert schwieri-
gen Ertragslage in der Land- und Forstwirtschaft 
Rechnung getragen. 

Zu Nummer 17 (0 17 Abs. 2 EStG) 

Durch den neuen Satz 4 wird die Möglichkeit einge-
schränkt, Verluste aus der Veräußerung von im Pri-
vatvermögen gehaltenen Beteiligungen steuerwirk-
sam zu verrechnen. Damit werden insbesondere Ge-
staltungen erschwert, die es bisher einem nicht we-
sentlich beteiligten Anteilseigner ermöglichen, durch 
kurzfristigen Zukauf weniger Anteile eine im Privat-
vermögen entstandene Wertminderung in den steu-
erlichen Verlustausgleich einzubeziehen. Der neue 
Satz 4 stellt eine ergänzende Maßnahme zu dem 
Verbot ausschüttungsbedingter Gewinnminderun-
gen beim Erwerber von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften in den Fällen des neuen § 50 c Abs. 11 EStG 
dar. Diese Vorschrift dient der Verhinderung von Ge-
staltungen, durch die Gewinne von Kapitalgesell-
schaften letztlich steuerfrei vereinnahmt werden 
können. 

Zu Nummer 18 (§ 19 a EStG) 

Zu Buchstabe a (§ 19 a Abs. 3 EStG) 

Durch den neuen Satz 2 in Absatz 3 wird die Aufli-
stung der Vermögensbeteiligungen, die nach § 19 a 
EStG Arbeitnehmern steuerbegünstigt überlassen 
werden können, der durch Artikel 24 (Änderung des 
Fünften Vermögensbildungsgesetzes) Nr. 1 geänder-
ten Auflistung der Vermögensbeteiligungen ange-
paßt, die Arbeitnehmer mit der Förderung nach dem 
Fünften Vermögensbildungsgesetz erwerben kön-
nen. Damit wird die Übereinstimmung beider Aufli-
stungen beibehalten und die bereits geltende Steuer-
begünstigung der Überlassung von Aktien und An-
teilscheinen der in Satz 2 bezeichneten Art ausdrück-
lich klargestellt (vgl. im übrigen Begründung zu Arti-
kel 24 Nr. 1). 

Zu Buchstabe b (§ 19a Abs. 6 a EStG) 

Der neue Absatz 6 a betrifft die Zuwendung von 
Sachbezügen durch Überlassung von Vermögensbe-
t eiligungen an Arbeitnehmer auf Grund eines Tarif-
vertrags oder einer durch Tarifvertrag zugelassenen 
Betriebsvereinbarung. Die Vorschrift stellt ausdrück-
lich klar, daß Tarifverträge über außerbetriebliche 
Vermögensbeteiligungen rechtlich zulässig sind 
(Satz 1) und daß auch Tarifverträgen, die Betriebsver-
einbarungen über die Zuwendung eines Teils des Ta

-

riflohns als bet riebliche oder außerbetriebliche Ver-
mögensbeteiligung zulassen, keine rechtlichen Hin-
dernisse entgegenstehen (Satz 2). Die steuerliche Be-
günstigung der Überlassung von Vermögensbeteili-
gungen auf Grund solcher Tarifverträge und Be-
triebsvereinbarungen wird an ein Wahlrecht des Ar-
beitnehmers gebunden (Satz 3). 

Die Klarstellungen in Satz 1 und 2 sollen den Tarif-
und Betriebspartnern den Weg für Vereinbarungen 
ebnen, die Vermögensbeteiligungen der Arbeitneh-
mer in die Lohnpolitik einzubeziehen. 

Die inhaltliche Ausgestaltung solcher Vereinbarun-
gen wird dadurch nicht vorgezeichnet, sondern der 
Entscheidung der Vertragspartner überlassen. 

Die Klarstellungen ergehen im Hinblick darauf, daß 
im Zusammenhang mit Vorschlägen für tarifvertragli-
che Vereinbarungen zur Beteiligung der Arbeitneh-
mer am Unternehmenskapital Zweifel aufgetreten 
sind, ob die Tarifmacht auch Vereinbarungen über 
Sachbezüge in der Form von Vermögensbeteiligun-
gen umfaßt und ob die Vorschriften der Gewerbeord-
nung über Barzahlungsgebot und Verbot der Lohn-
verwendungsabrede solche Vereinbarungen zulas-
sen. Solche Zweifel werden durch die Klarstellungen 
gegenstandslos: 

Satz 1 stellt klar, daß sich die Regelungsbefugnis der 
Tarifvertragsparteien auf die verschiedenen Arten 
von Arbeitslohn erstreckt, zu denen die bezeichneten 
Sachbezüge gehören. Satz 1 führt nur außerbetriebli-
che Kapitalbeteiligungen auf, weil die Verpflichtung 
zur Überlassung einer Kapitalbeteiligung am Unter-
nehmen des Arbeitgebers nicht tarifvertraglich, son-
dern nur in einer Betriebsvereinbarung oder einzel-
vertraglich, d. h. nur mit dem Arbeitgeber selber ver-
einbart werden kann. Die rechtliche Zulässigkeit von 
Betriebsvereinbarungen (ohne tarifvertragliche Zu-
lassung) und Einzelverträgen über Sachbezüge in 
der Form von Vermögensbeteiligungen ist nicht um-
stritten. 

Satz 1 bestätigt zugleich, daß der bezeichnete Tarif-
vertrag und die Überlassung einer Vermögensbeteili-
gung aufgrund des Tarifvertrags nicht gegen die Vor-
schriften der §§ 115 Abs. 1 und 117 Abs. 2 der Gewer-
beordnung über Barzahlungsgebot und Verbot der 
Lohnverwendungsabrede verstoßen: Diese bestim-
men, daß eine Barlohn-Schuld durch Geldzahlung zu 
erfüllen ist und grundsätzlich nicht vereinbart wer-
den darf, wie der Arbeitnehmer den ihm geschulde-
ten Barlohn zu verwenden hat. Sie verbieten aber 
nicht, Arbeitslohn neben dem Barlohn auch in der 
Form eines Sachbezugs zu vereinbaren und zuzu-
wenden. 

Satz 2 stellt klar, daß den Tarifvertragsparteien auch 
eine Regelung nicht verwehrt ist, die für einen Teil 
des tarifvertraglichen Lohns zunächst offenläßt, ob er 
in Geld oder als Sachbezug geschuldet ist, und die 
Entscheidung darüber, was letztlich geschuldet ist, 
an die Betriebspartner delegiert. Die für eine solche 
Entscheidung tarifvertraglich zugelassene Betriebs-
vereinbarung kann im Unterschied zum Tarifvertrag 
als Sachbezug auch eine Vermögensbeteiligung am 
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Unternehmen des Arbeitgebers vorsehen, weil dieser 
die Betriebsvereinbarung selbst abschließt. 

Satz 2 bestätigt zugleich, daß entsprechende tarifver-
tragliche und betriebliche Vereinbarungen und die 
Zuwendung des Sachbezugs auf Grund der Betriebs-
vereinbarung Barzahlungsgebot und Verbot der 
Lohnverwendungsabrede nicht verletzen: Die Ver-
einbarungen schreiben nicht vor, wie der Arbeitneh-
mer Barlohn zu verwenden hat; einigen sich die Be-
triebspartner, daß ein Sachbezug zuzuwenden ist, so 
gilt entsprechend den Vorschriften über die Wahl-
schuld (§ 263 Abs. 2 BGB) der Sachbezug als von An-
fang an allein geschuldet. 

Satz 3 regelt als zusätzliche Voraussetzung steuerli-
cher Begünstigung der Überlassung von Vermögens-
beteiligungen auf Grund von Tarifverträgen nach 
Satz 1 und Betriebsvereinbarungen nach Satz 2 ein 
Wahlrecht des Arbeitnehmers. 

Die Steuerfreiheit hängt in diesen Fällen davon ab, 
daß dem Arbeitnehmer in dem Tarifvertrag oder der 
Betriebsvereinbarung das Recht eingeräumt wird, 
statt der dort vorgesehenen Vermögensbeteiligung 
eine andere Vermögensbeteiligung nach Absatz 3 zu 
verlangen, durch die er einen gleichwertigen Sach-
bezug erhält. Der Arbeitnehmer kann hierbei eine 
der in Absatz 3 aufgeführten außerbetrieblichen Ver-
mögensbeteiligungen wählen; er kann auch eine be-
triebliche Vermögensbeteiligung nach Absatz 3 wäh-
len, wenn sie ihm vom Arbeitgeber angeboten wird. 

Das Wahlrecht nach Satz 3 ermöglicht dem Arbeit-
nehmer, der Lohn als Sachbezug in der Form einer 
Vermögensbeteiligung erhält, eigenverantwortlich 
zu entscheiden, ob der Erwerb der in einem Tarifver-
trag oder einer Betriebsvereinbarung vorgesehenen 
Vermögensbeteiligung seinen Vermögensinteressen 
entspricht, d. h. während die Tarif- bzw. Betriebspart-
ner über das „Ob" der Überlassung einer Beteiligung 
entscheiden, bleibt dem einzelnen Arbeitnehmer die 
Entscheidung über das „Wie". Es liegt somit an den 
Tarif- und Betriebspartnern, bei Präferenz für eine 
bestimmte Beteiligung die Arbeitnehmer von deren 
Vorzügen zu überzeugen. 

Wenngleich dieses Wahlrecht zu einem Verwaltungs-
mehraufwand bei den Arbeitgebern führen kann, ist 
es als Voraussetzung steuerlicher Förderung den-
noch unverzichtbar, weil die Wahl einer konkreten 
Beteiligung von individuellen Vorstellungen hin-
sichtlich Sicherheit, Ertrag und Verkäuflichkeit be-
stimmt ist. 

Insbesondere bei der Überlassung auf Grund eines 
Tarifvertrags nach Satz 1 trägt die Neuregelung auch 
zur Stärkung des Wettbewerbs bei: Tarifverträge, die 
ausschließlich die Überlassung ganz bestimmter Ver-
mögensbeteiligungen vorsehen, können nicht zur 
steuerlichen Begünstigung führen. Bei der Überlas-
sung von Vermögensbeteiligungen auf Grund einer 
durch Tarifvertrag zugelassenen Betriebsvereinba

-

rung  nach Satz 2 trägt die zusätzliche Förderungsvor-
aussetzung darüber hinaus dem Umstand Rechnung, 
daß bei Abschluß einer Betriebsvereinbarung auf ta-
riflicher Grundlage die Option auf entsprechenden 
Barlohn entfällt. 

Zu Nummer 19 (§ 20 a EStG) 

§ 20 a EStG in Verbindung mit §§ 36 Abs. 3 und 4, 
36 f, 44 b Abs. 5 und 44 c Abs. 2 Satz 2 EStG enthält 
die den Anteilseigner betreffenden Vorschriften zur 
steuerrechtlichen Anerkennung der Rückgewähr 
von verdeckten Gewinnausschüttungen und von vor 
Ablauf des Wirtschaftsjahrs beschlossenen Vorabaus-
schüttungen. Wegen der allgemeinen Begründung 
siehe die Begründung zu Art. 5 Nr. 5 (§ 27 a KStG). 

Der Anteilseigner, der in den in § 27 a KStG genann-
ten Fällen eine zuvor an ihn ausgezahlte Gewinnaus-
schüttung an die ausschüttende Körperschaft zurück-
gewährt, hat insoweit negative Kapitalerträge. Hält 
er die Beteiligung in einem gewerblichen Betriebs-
vermögen, ergibt sich auch für Zwecke der Gewerbe-
steuer eine Verringerung des Gewerbeertrags. 

In Absatz 2 ist geregelt, daß sich bei bilanzierenden 
Anteilseignern negative Kapitalerträge erst in dem 
Zeitpunkt der tatsächlichen Rückzahlung der Aus-
schüttung und nicht bereits in dem Zeitpunkt des 
Entstehens der Rückzahlungsverpflichtung gewinn-
mindernd auswirken. Dieser Ausnahme von den Bi-
lanzierungsvorschriften auf der Seite des Anteilseig-
ners entspricht auf der Seite der Körperschaft die Re-
gelung des § 27 a KStG. Würde auf der Seite der Kör-
perschaft auf die tatsächliche Rückzahlung der Aus-
schüttung, auf der Seite eines bilanzierenden An-
teilseigners hingegen auf das Entstehen der Rück-
zahlungsverpflichtung abgestellt, ergäbe sich ein un-
erwünschter zusätzlicher Gestaltungsspielraum. 

Zu Nummer 20 (§ 22 Nr. 4 EStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die Änderung von §§ 11, 27 des Abgeordnetengeset-
zes und § 9 des Europaabgeordnetengesetzes durch 
Artikel 23 des Pflege-Versicherungsgesetzes vom 
26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014). 

Zu Nummer 21 (§ 25 a EStG) 

Der Steuerzahler soll die Möglichkeit erhalten, seine 
Erklärung im Grundsatz auf zwei Seiten, höchstens 
zwei Blättern abzugeben. Wer darauf verzichtet, be-
stimmte Vergünstigungen bei der Einkommensver-
wendung (Sonderausgaben, außergewöhnliche Bela-
stungen) geltend zu machen, erhält zusätzlich einen 
Freibetrag von 1 200 DM/2 400 DM. 

Immer mehr Bürger sind im Laufe der letzten Jahr-
zehnte in die Einkommensteuerpflicht und die Ver-
anlagungspflicht „hineingewachsen". Die Steuer-
pflichtigen müssen deshalb Jahr für Jahr auch kleine 
und kleinste Positionen festhalten, belegen und in 
den Erklärungsvordruck übertragen, von denen sie 
vermuten, daß sie steuerlich von Bedeutung seien. 
Die Finanzämter müssen die Angaben prüfen, nach-
fragen und Rechtsbehelfe bearbeiten. In diesem „All-
tagsbereich" liegen erhebliche Fehler- und Streitpo-
tentiale, freilich von begrenzter fiskalischer Bedeu-
tung. Erhebungen lassen darauf schließen, daß der 
Aufwand insbesondere für Arbeitnehmerveranla-
gungen außer Verhältnis zum fiskalischen Ergebnis 
steht. Auch für viele Steuerpflichtige dürfte die Rech-
nung nicht aufgehen. 
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Als Folge der Komplexität der Lebensverhältnisse 
und des Einkommensteuerrechts sind auch die Erklä-
rungsvordrucke immer länger und unübersichtlicher 
geworden. Dabei wird viel Platz für Eintragungsmög-
lichkeiten vorgehalten, die nur in wenigen Fällen ge-
nutzt werden. Sie erfüllen eine „Checklistenfunk-
tion". Der Steuerzahler soll, auch wenn er nicht Ex-
perte ist, auf seine Möglichkeiten hingewiesen wer-
den. Die große Masse der Steuerzahler nutzt aber 
nur einen geringen Teil des Vordrucks. 

Die Einführung einer erheblich vereinfachten und 
verkürzten Steuererklärung für Steuerpflichtige, die 
nur „Standard-Abzüge" beanspruchen, würde für 
diese Zielgruppe und die Finanzverwaltung erhebli-
che Erleichterungen bewirken. Vorbilder gibt es z. B. 
in Frankreich und in den Vereinigten Staaten. 

Ein weiteres Ziel der Vorschrift ist, die Mitwirkung 
bei der Vereinfachung mit einem spürbaren materiel-
len Vorteil zu verbinden und hierdurch beim Bürger 
den Boden fur weitere Vereinfachungsschritte zu be-
reiten. Gerade vielbeschäftigte Steuerpflichtige, die 
unter der Arbeitslast für Steuererklärungen beson-
ders leiden, werden sich voraussichtlich für die Kurz-
veranlagung entscheiden, wenn sie überschlägig 
vermuten, keinen ins Gewicht fallenden Nachteil zu 
erleiden. Für viele Bürger dürfte allein der Vorteil ei-
ner einfachen und schnellen Erklärung das Risiko 
wert sein, ihre Steuerbelastung nicht auf den letzten 
Pfennig zu mindern. 

Der Sonderfreibetrag soll für den Verzicht auf viele 
Einzelangaben bei Sonderausgaben und außerge-
wöhnlichen Belastungen gewährt werden. Die Kurz-
veranlagung gilt damit für alle Einkunftsarten und 
steht grundsätzlich allen Steuerpflichtigen offen. 

In Verbindung mit dem Lohnsteuerverfahren werden 
bei der Kurzveranlagung von Arbeitnehmern be-
rücksichtigt: 

- Kinderfreibetrag 

- Vorsorgepauschale 

- Sonderausgaben

-

Pauschbetrag 
- Arbeitnehmer-Pauschbetrag 

- Haushaltsfreibetrag für Ledige 
mit Kindern 

Lohnsteuer

-

Tabellen 

- Versorgungs-Freibetrag 

- Altersentlastungsbetrag 
Arbeitgeber 

- Pauschbetrag für Behinderte 

- Pauschbetrag für Hinterbliebene 
Gemeinde 

- Werbungskosten, soweit 
sie den Arbeitnehmer

-

Pauschbetrag übersteigen 

- Kirchensteuer 

(ohne Gegenrechnung 
der Erstattung) 

- Abzugsbetrag 
nach § 10e EStG 

- Sonderfreibetrag 
nach § 25 a EStG 

- Tarif und Steuerermäßigungen 

Finanzamt 

Die für eine Kurzveranlagung in Be tracht kommen-
den Steuerpflichtigen sollen maschinell anhand der 
Veranlagungsergebnisse im Vorjahr ausgewählt wer-
den. Ihnen kann dann gezielt der entsprechende Vor-
drucksatz übersandt werden. Zur Begrenzung des 
insbesondere bei der Einführung nicht vermeidbaren 
Beratungsbedarfs sollen gleichzeitig mit dem Vor-
druck eingehende Informationen versandt werden, 
ggf. mit individueller Probeberechnung anhand der 
Vorjahresdaten. 

Die Entscheidung für eine Kurzveranlagung ist unwi-
derruflich. Ein „Nachschieben" von herkömmlichen 
Erklärungen mit Einzelangaben würde das Verein-
fachungsziel gefährden. 

Der Sonderfreibetrag kann im Lohnsteuer-Ermäßi-
gungsverfahren berücksichtigt werden. Dies löst 
keine Pflichtveranlagung aus. 

Zu Nummer 22 (§ 32 a EStG) 

Der neue Einkommensteuertarif stellt im Zusammen-
wirken mit der neu eingeführten Grundentlastung 
(§ 34 h neu EStG) das verfassungsrechtlich gebotene 
Existenzminimum in 1996 von 12 095/ 24 191 DM 
steuerfrei. Da die Steuerfreistellung des Existenzmi-
nimums als außertarifliche Ermäßigung ausgestaltet 
ist, enthält die Formel für den neuen Einkommen-
steuertarif in § 32 a Abs. 1 EStG keinen Grundfreibe-
trag. Damit setzt die tarifliche Steuerbelastung tech-
nisch von der „ersten Mark" an ein. Der tarifliche An-
fangssatz beträgt 2,82 v. H. Die Tarifprogression ver-
läuft linear bis zu einem Steuersatz von 19,5 v. H. bei 
12 095 DM (Existenzminimum). Im Anschluß wird die 
Progression mit stetiger Anbindung linear weiterge-
führt und zwar parallel zum bisherigen Progressions-
verlauf mit  durchgehender Absenkung der Grenzbe-
lastung um 0,7 Prozentpunkte. Dies bedeutet eine 
Rechtsverschiebung um 2 322/4 644 DM. Die Absen-
kung der Grenzbelastung schafft einen Ausgleich für 
den dauerhaft wegfallenden Grundfreibetrag und 
damit auch künftig grundsätzlich keine Teilhabe 
mehr an Entlastungen infolge erhöhter steuerlicher 
Berücksichtigung des Existenzminimums. 

Der unveränderte tarifliche Höchstsatz von 53 v. H. 
wird bei einem ebenfalls um 2 322/4 644 DM höheren 
zu versteuernden Einkommen als bisher erreicht. So-
mit beginnt die obere Proportionalzone bei 122 364/ 
244 728 DM (statt bisher bei 120 042/240 084 DM). 

Zu Nummer 23 (§ 32 b EStG) 

Zu Buchstabe a (§ 32 b Abs. 1 EStG) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 32 b Abs. 1 Nr. 1 EStG) 

Der in § 3 Nr. 2 EStG (vgl. Nummer 2) steuerfrei ge-
stellte Altersübergangsgeld-Ausgleichsbetrag wird 
als Lohnersatzleistung in den Progressionsvorbehalt 
einbezogen. Redaktionell wird dem Außerkrafttreten 
des Angestelltenversicherungsgesetzes und des 
Reichsknappschaftgesetzes Rechnung getragen. 
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Zu Doppelbuchstabe bb (§ 32 b Abs. 1 Nr. 2 EStG) 

Redaktionelle Verbesserung. 

Zu Buchstabe b (§ 32b Abs. 2 EStG) 

Zum einen wird klargestellt, daß der Berechnung des 
durchschnittlichen Steuersatzes die tarifliche Ein-
kommensteuer nach § 32 a EStG zugrunde zu legen 
ist und etwaige Steuerermäßigungen außer Acht zu 
lassen sind. 

Des weiteren dienen die Änderungen der Steuerver-
einfachung. 

Bei aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) steuerfreien Einkünften wird für die Berech-
nung des besonderen Steuersatzes das zu versteu-
ernde Einkommen so ermittelt, als ob das DBA nicht 
bestünde (BFH vom 13. November 1991 - BStBl 1992 
II S. 345). Die Einbeziehung dieser steuerfreien Ein-
künfte im Rahmen einer sogenannten Schattenver-
anlagung kann zur Änderung anderer von der Höhe 
der Einkünfte abhängiger Besteuerungsgrundlagen 
führen (z. B. der Altersentlastungsbetrag, BFH vom 
30. Mai 1990 - BStBl II S. 906). Eine weitere Kompli-
zierung ist die Anwendung des Progressionsvorbe-
haltes durch eine Schattenveranlagung in anderen 
Jahren als dem Entstehungsjahr der Einkünfte im 
Rahmen des § 10 d EStG. 

Da die Technik der Schattenveranlagung sowohl für 
den Steuerpflichtigen als auch die Steuerverwaltung 
mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, wird 
sie durch die Methode der Hinzurechnung ersetzt. 
Die negativen und positiven Einkünfte werden da-
nach dem zu versteuernden Einkommen zur Ermitt-
lung des Steuersatzeinkommens lediglich hinzuge-
rechnet oder von ihm abgezogen. Sie werden in an-
deren Jahren als dem Entstehungsjahr nicht berück-
sichtigt. Die Anwendungsvorschrift des § 52 Nr. 23 a 
Satz 2 EStG ergänzt die Regelung, indem sie sicher-
stellt, daß auch vor dem Veranlagungszeitraum 1996 
erzielte Einkünfte im Sinne des § 32 b Abs. 1 Nr. 2 
EStG ab dem Veranlagungszeitraum 1996 nicht mehr 
nach Maßgabe des § 10 d EStG im Rahmen einer 
Schattenveranlagung berücksichtigt werden. 

Die neue Regelung geht den Vorschriften der Ab-
kommen als Spezialregelung vor. Sie gilt auch beim 
Progressionsvorbehalt für Lohnersatzleistungen (in-
soweit entsprechend dem bisher angewendeten Ver-
fahren). 

Zu Nummer 24 (§ 32 c EStG) 

Die Einkommensgrenze für den Höchstsatz von 
47 v. H. bei gewerblichen Einkünften erhöht sich ent-
sprechend der Rechtsverschiebung des Tarifs um 
2 322/4 644 DM auf 102 546/205 092 DM (bisher 
100 224/200 448 DM). 

Zu Nummer 25 (§ 32 d EStG) 

Die bis 1995 befristete Übergangsregelung entfällt 
einschließlich Hinzurechnungen. Dies bedeutet eine 
erhebliche Steuervereinfachung. 

Zu Nummer 26 (§ 33 a Abs. 4 EStG) 

Die Regelung über die zeitanteilige Ermäßigung 
(Zwölftelung) bei außergewöhnlichen Belastungen in 
besonderen Fällen wird im Interesse der Verein-
fachung unter Inkaufnahme der materiell-rechtlichen 
Auswirkungen aufgehoben. Damit wird zugleich 
einem Vorschlag der von der Finanzministerkonfe-
renz eingesetzten Länder-Arbeitsgruppe „Steuer-
rechtsvereinfachung" entsprochen. 

Der Wegfall der Zwölftelung führt einerseits dazu, 
daß § 33 a Abs. 1 und 2 EStG ohne zeitanteilige Er-
mäßigung anzuwenden ist, wenn die betreffenden 
Voraussetzungen nicht im ganzen Kalenderjahr vor-
gelegen haben. Er kann andererseits aber auch zur 
Folge haben, daß eine Steuerermäßigung nach § 33 a 
Abs. 1 oder 2 EStG ganz zu versagen ist, wenn eige-
ne Einkünfte und Bezüge nur während eines Teils 
des Kalenderjahrs vorgelegen haben oder als Ausbil-
dungshilfe bezogene Zuschüsse nur für einen Teil 
des Kalenderjahrs bestimmt waren. 

Zu Nummer 27 (§ 34 h EStG) 

Nach dem Bericht der Bundesregierung über die Hö-
he des Existenzminimums ist 1996 ein Betrag von 
mindestens 11 874 DM steuerfrei zu stellen. Der für 
1996 vorgesehene Freistellungsbetrag von 12 095/ 
24 191 DM entspricht daher in vollem Umfang den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen. Die verfas-
sungsrechtlich gebotene Steuerfreistellung des Exi-
stenzminimums wird durch die Grundentlastung ge-
mäß Absatz 1 erreicht. 

Die degressiv gestaffelten Ermäßigungsbeträge ge-
mäß Absatz 2 sind erforderlich, um die Freistellung 
des Existenzminimums mit der Tarifbesteuerung zu 
harmonisieren. Andernfalls würde bei Überschreiten 
des freigestellten Existenzminimums um i DM 
schlagartig die tarifliche Besteuerung mit 1 354 DM 
(Grundtabelle) einsetzen. Die Ermäßigungsbeträge 
laufen bei 43 361/86 723 DM aus. Bezieher höherer 
Einkommen sind somit von der Entlastung aus der 
Freistellung des Existenzminimums ausgeschlossen. 
Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich zu-
gelassen, die Entlastungen aus der Freistellung des 
Existenzminimums für Bezieher höherer Einkommen 
abzubauen. Die Ermäßigungsbeträge bemessen sich 
grundsätzlich nach dem unveränderten zu versteu-
ernden Einkommen ohne Hinzurechnungen. Die in 
der bis 1995 befristeten Übergangsregelung enthal-
tene Berücksichtigung von Erwerbsbezügen wird im 
Interesse der Steuervereinfachung nicht weiterge-
führt. 

Die Ermäßigungsbeträge verringern die festzuset-
zende Einkommensteuer. Der Abzug erfolgt also 
nach Anwendung der Tarifvorschriften (§§ 32 a bis 
34 b EStG). 

Das bedeutet beispielsweise im Fall des § 32 b EStG 
(Progressionsvorbehalt) folgendes: 

Sofern das zu versteuernde Einkommen nicht höher 
als das Existenzminimum ist, sorgt die Freistellungs-
regelung dafür, daß die festzusetzende Einkommen-
steuer auf jeden Fall auf 0 DM ermäßigt wird. In die- 
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sen Fällen kommen also die Tarifvorschriften - insbe-
sondere der Progressionsvorbehalt - nicht zur An-
wendung. Insoweit entspricht die Gestaltung auch 
der Zielsetzung der Steuervereinfachung. 

Bei einem zu versteuernden Einkommen über dem 
Existenzminimum wird der besondere Steuersatz auf 
der Grundlage der erhöhten Bemessungsgrundlage 
mit einer tariflichen Steuerberechnung nach § 32 a 
EStG, d. h. ohne Berücksichtigung der Ermäßigungs-
beträge ermittelt. Dann wird der besondere Steuer-
satz auf das (nicht erhöhte) zu versteuernde Einkom-
men angewandt. Erst danach wird von diesem so er-
mittelten Steuerbetrag ggfs. der Ermäßigungsbetrag 
abgezogen. 

Infolge der Steuerfreistellung des Existenzminimums 
in Höhe von 12 095/24 191 DM ergibt sich folgende 
verfassungsrechtliche Problematik: Ohne eine zu-
sätzliche Regelung würden Renten aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung (GRV-Renten) und aus der 
Zusatzversorgung in viel größerem Umfang als bis-
her nicht zur Einkommensteuer herangezogen. Zum 
Beispiel würden bei einem alleinstehenden Rentner, 
der Renten ab dem vollendeten 65. Lebensjahr be-
zieht, die ohne Steuerbelastung bleibenden Renten-
bezüge von gegenwärtig 29 936 DM auf 62 103 DM 
und bei einem Rentnerehepaar bei ansonsten glei-
chen Voraussetzungen von 58 861 DM auf 109 874 
DM ansteigen. Bei Arbeitnehmern bleibt demgegen-
über ein Bruttojahresverdienst von 17 713/32 995 DM 
(Alleinstehende/Verheiratete) und bei Beamtenpen-
sionären eine Bruttojahrespension von 22 417/36 835 
DM (Alleinstehende/Verheiratete) ohne Steuerbela-
stung. Diese Unterschiede erscheinen im Hinblick 
auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG-Beschlüsse vom 26. März 1980 - Bun-
dessteuerblatt Teil II Seite 545, BVerfGE 54, 11 - und 
vom 24. Juni 1992 - Bundessteuerblatt Teil II Seite 
774, BVerfGE 86, 369) nicht vertretbar. Das Bundes-
verfassungsgericht hat dem Gesetzgeber in der erst-
genannten Entscheidung wegen festgestellter Un-
stimmigkeiten in der Besteuerung von GRV-Renten 
und Beamtenpensionen eine Neuregelung der Be-
steuerung der im Alter bezogenen Einkünfte aufge-
geben, bei der ein angemessenes Verhältnis zur Be-
steuerung der noch Erwerbstätigen zu wahren ist. 
Der Auftrag umfaßt auch die Verpflichtung, für die 
Vermeidung neuer Unstimmigkeiten zu sorgen. Nach 
der letztgenannten Entscheidung ist die für die Neu-
regelung zur Verfügung stehende Zeit noch nicht ab-
gelaufen. 

Absatz 3 wirkt der Entstehung neuer Unstimmigkei-
ten entgegen. Zu diesem Zweck wird zur Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage für die Grundentlastung - 
entsprechend der allgemeinen Regelung für sonstige 
Einkommensbezieher - die gesamte Rente herange-
zogen. Die Beschränkung der Regelung auf die ge-
nannten GRV- und Zusatzrenten ist gerechtfertigt, 
weil das Bundesverfassungsgericht nur im Verhältnis 
der Besteuerung dieser Renten und von Pensionen 
Unstimmigkeiten festgestellt hat. Im Ergebnis wer-
den durch die Regelung in den genannten Beispielen 
die steuerfrei bleibenden Rentenbezüge auf 33 989 
DM (Alleinstehende) bzw. 67 508 DM (Verheiratete) 
begrenzt. Damit liegt die Besteuerungsgrenze um 

über 4 000 DM bzw. um fast 9 000 DM höher als nach 
geltendem Recht. 

Durch den Ermäßigungsbetrag von 250/500 DM 
(Alleinstehende/Verheiratete) wird erreicht, daß 
keine Schlechterstellungen im Vergleich zum gelten-
den Recht eintreten. Vielmehr kann davon ausge-
gangen werden, daß sich auch bei bisher bereits 
steuerbelasteten Rentenempfängern insgesamt eine 
Entlastung ergibt. 

Zu Nummer 28 (§ 36 EStG) 

Zu Buchstabe a (§ 36 Abs. 2 EStG) 

Bisher ist strittig, ob die Anrechnung von Körper-
schaftsteuer voraussetzt, daß außer der Dividende 
seihst auch die anrechenbare Körperschaftsteuer bei 
der Veranlagung als Kapitalertrag erfaßt ist. Die Än

- derung dient  der Klarstellung. 

Zu Buchstaben b und c (§ 36 Abs. 3 und 3 a 
EStG) 

Absatz 3 regelt die Rückforderung der Körperschaft-
steuer-Anrechnung im Fall der Rückgewähr von ver-
deckten Gewinnausschüttungen und von Vorabaus-
schüttungen in den Fällen des § 27 a KStG. Um den 
Rückforderungsbetrag erhöht sich die Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer des Anteilseigners 
auf der Rechenstufe nach der festzusetzenden Steu-
er. Nach dem neuen § 20 a Abs. 1 Satz 2 EStG erhö-
hen sich die negativen Kapitalerträge aus der zu-
rückgezahlten Ausschüttung um die an das Finanz-
amt zurückzuzahlende Körperschaftsteuer-Anrech-
nung. 

Absatz 3 a erweitert die Aufrundungsregelung auf 
den Betrag der rückgängig gemachten anzurechnen-
den Körperschaftsteuer. 

Zu Nummer 29 (§ 36 f EStG) 

Der neue § 36 f EStG sieht für diejenigen Anteilseig-
ner, die nicht zur Einkommen- oder Körperschaft-
steuer veranlagt werden und für die folglich § 36 
Abs. 3 EStG nicht gilt, die Rückforderung der ge-
währten Körperschaftsteuer-Vergütung vor. 

Aus Gründen der Verwaltungsökonomie erfolgt die 
Rückforderung des Vergütungsbetrags nicht durch 
das Bundesamt für Finanzen, sondern durch das für 
die Besteuerung der ausschüttenden Körperschaft 
zuständige Finanzamt. Die ausschüttende Körper-
schaft hat diesem nach § 27 a Satz 4 KStG Name und 
Anschrift ihrer Anteilseigner mitzuteilen. 

Zu Nummer 30 (§ 38 c Abs. 1 EStG) 

Zu Buchstabe a (§ 38 c Abs. 1 Satz 1 EStG) 

Die Ergänzung stellt sicher, daß die Freistellung des 
Existenzminimums und die Ermäßigungsbeträge be-
reits beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden. 
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Zu Buchstabe b (§ 38 c Abs. 1 Satz 4 EStG) 

Die Vorschrift über die Ermittlung der Lohnsteuerbe-
träge für die Steuerklassen V und VI wird an die Än-
derung des § 32 a EStG (vgl. Nummer 22) angepaßt. 

Zu Buchstabe c (§ 38 c Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 EStG) 

Redaktionelle Anpassung an die Änderung des § 9 a 
EStG. 

Zu Nummer 31 (§ 39 Abs. 4 Satz 1 EStG) 

Der Familienstand des Arbeitnehmers wird aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr auf seiner 
Lohnsteuerkarte eingetragen. Die Änderung trägt 
dem Rechnung. 

Zu Nummer 32 (§ 39 a EStG) 

Zu Buchstaben a und b (§ 39 a Abs. 1 und 3 
EStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die Änderung des § 9 a EStG sowie um eine Folgeän-
derung zur Einführung des § 25 a EStG. 

Zu Buchstabe c (§ 39a Abs. 4 a EStG) 

Dié Regelung der örtlichen Zuständigkeit eines Fi-
nanzamts für die Einkommensbesteuerung in § 19 
AO gilt auch für die Eintragung von Besteuerungs-
merkmalen auf der Lohnsteuerkarte und trägt den 
Bedürfnissen des Lohnsteuerverfahrens ausreichend 
Rechnung. Die Zuständigkeitsregelung des § 39 a 
Abs. 4 a EStG kann deshalb entfallen. 

Zu Nummer 33 (§ 39 d Abs. 2 EStG) 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an 
den geänderten § 9 a EStG. In Absatz 2 Nr. 1 Buch-
stabe b wird bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeit-
nehmern i. S. d. § 50 Abs. 1 EStG die Eintragung des 
nach § 10 e EStG abziehbaren Betrags als lohnsteuer-
licher Freibetrag zugelassen. Das entspricht der ma-
teriell-rechtlichen Regelung in § 50 Abs. 1 EStG. 

Zu Nummer 34 (§ 40 a Abs. 4 EStG) 

Die Änderung betrifft Arbeitnehmer, die neben ihrer 
Haupttätigkeit für denselben Arbeitgeber eine Ne-
bentätigkeit mit den Merkmalen einer Teilzeitbe-
schäftigung ausüben. In diesen Fällen wird die Lohn-
steuer-Pauschalierungsmöglichkeit für die Neben-
oder Teilzeitbeschäftigung ausgeschlossen, weil sie 
dem Ziel der Regelung, die Einstellung von Teilzeit-
beschäftigten verfahrensmäßig zu erleichtern, zuwi-
derlaufen würde, zumal der Lohnsteuerabzug vom 
Arbeitslohn aus der Haupttätigkeit ohnehin im allge-
meinen Verfahren individuell und in der Regel auf 
der Grundlage einer Lohnsteuerkarte durchzuführen 
ist. Die Einschränkung der Regelung verhindert so-
mit Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen sonst im 
Hinblick auf die jüngste Rechtsprechung des BFH zu 
rechnen wäre, und erspart auch die im Einzelfall 

schwierige Feststellung, ob die Beschäftigung bei ei-
nem Arbeitgeber in eine Haupt- und Nebentätigkeit 
aufgeteilt werden kann. Sie trägt damit dazu bei, die 
Vereinfachungswirkung der Pauschalierungsrege-
lung zu erhalten. 

Zu Nummer 35 (§ 42 b Abs. 1 EStG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Aufhe-
bung des § 61 EStG. 

Zu Nummer 36 (§ 44 a EStG) 

Die Änderung ermöglicht die Abstandnahme vom 
Zinsabschlag und die Erstattung einbehaltener Kapi-
talertragsteuer bei beschränkt Steuerpflichtigen un-
ter den gleichen Voraussetzungen wie bei unbe-
schränkt Steuerpflichtigen. Damit wird ein Hindernis 
für die Gründung und den Betrieb von Zweignieder-
lassungen ausländischer Unternehmen in Deutsch-
land beseitigt. 

Zu Nummer 37 (§ 44 b EStG) 

Zu Buchstabe a (§ 44 b Abs. 1 EStG) 

Vgl. Begründung zu Nummer 36. 

Zu Buchstabe b (§ 44 b Abs. 5 EStG) 

Der neue Absatz 5 schreibt für den Fall der Rückzah-
lung einer Gewinnausschüttung in den Fällen des 
§ 20 a EStG die Erstattung der Kapitalertragsteuer an 
den Gläubiger der Kapitalerträge vor. 

Der Anteilseigner muß an die ausschüttende Körper-
schaft den Betrag der Gewinnausschüttung zurück-
gewähren. Dieser setzt sich aus Bardividende zu-
züglich der angerechneten bzw. erstatteten Kapital-
ertragsteuer zusammen. 

Zu Nummer 38 (§ 44 c Abs. 2 EStG) 

Der neue Satz 2 hat den gleichen Sinn wie der 
neue Absatz 5 in § 44 b EStG (vgl. Nummer 37 Buch-
stabe b). Dem Anteilseigner wird die verbleibende 
Kapitalertragsteuer erstattet, die er als Bestandteil 
der Gewinnausschüttung an die ausschüttende Kör-
perschaft zurückzahlen muß. 

Zu Nummer 39 (§ 45 d EStG) 

Nach den bisherigen Erfahrungen geben die nach 
§ 45 d Abs. 1 EStG dem Bundesamt für Finanzen 
übersandten Daten der Freistellungsaufträge häufig 
zu Beanstandungen Anlaß. Die Überprüfung und Er-
fassung ist für das Bundesamt für Finanzen mit ei-
nem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden, 
der die Effektivität des Kontrollverfahrens in Frage 
stellt. Insbesondere wird von der Möglichkeit der 
Übermittlung der angeforderten Daten auf maschi-
nell verwertbaren Datenträgern nicht in dem bei 
Schaffung des § 45 d Abs. 1 EStG vorausgesetzten 
und technisch möglichen Ausmaß Gebrauch ge-
macht. Soweit Daten auf Papier übersandt werden, 
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entsprechen sie häufig nicht den gesetzlichen Vorga-
ben. Durch die Gesetzesänderung sollen diese Män-
gel, soweit dies den Abzugsverpflichteten zumutbar 
ist, beseitigt werden. 

Die technischen und organisatorischen Anforderun-
gen an  die  Datenübermittlung ergeben sich im ein-
zelnen aus der Freistellungsauftrags-Datenträger-
Verordnung (BGBl. I S. 768). 

Durch die gesetzliche Festlegung des 31. Mai eines 
jeden Jahres für die Übermittlung der benötigten Da-
ten an das Bundesamt für Finanzen wird im Interesse 
der Rechtssicherheit die bisher notwendige Anforde-
rung durch Allgemeinverfügung entbehrlich. 

Zugleich wird der zu übermittelnde Datenumfang 
durch Streichung der bisherigen Nummern 3 und 6 
des § 45 d Abs. 1 EStG auf die für eine Überprüfung 
der Freistellungsaufträge notwendigen Daten verrin-
gert. 

Insgesamt soll durch die Änderungen eine bessere 

und verwaltungsökonomischere Überprüfung der 
rechtmäßigen Inanspruchnahme des Sparer-Freibe-
trags und des Pauschbetrags für Werbungskosten ge-
währleistet werden. 

Zu Nummer 40 (§ 46 EStG) 

Die Veranlagungsgrenzen des bisherigen § 46 Abs. 1 
EStG sind entbehrlich, da die steuerlich bedeutsa-
men Veranlagungsfälle bereits durch die Pflichtver-
anlagungen des Absatzes 2 abgedeckt sind. Die Auf-
hebung dient der Bereinigung des Gesetzes. 

Zu Nummer 41 (§ 49 Abs. 1 Nr. 5 EStG) 

Erträge aus Wertpapier-, Beteiligungs- und Grund-
stücks-Sondervermögen unterliegen - außer im Ta-
felgeschäft - nicht der beschränkten Einkommen-
steuerpflicht. Die Ergänzung regelt dasselbe für die 
ab 1. August 1994 zugelassenen Geldmarkt-Sonder-
vermögen. 

Außerdem stellt die Ergänzung sicher, daß im Tafel-
geschäft erzielte Erträge aus ausländischen Invest-
mentanteilen materiell steuerpflichtig sind und damit 
auch dem Zinsabschlag unterliegen. 

Zu Nummer 42 (§ 50 a EStG) 

Zu Buchstabe a (§ 50 a Abs. 4 EStG) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 50 a Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 EStG) 

Nach Satz 1 Nr. 2 unterliegen künftig beschränkt 
steuerpflichtige Künstler, Berufssportler, Schriftstel-
ler, Journalisten oder Bildberichterstatter, die als Ar-
beitnehmer tätig sind, grundsäzlich nicht mehr dem 

Steuerabzug nach § 50 a Abs. 4 EStG, sondern - wie 
alle anderen beschränkt steuerpflichtigen Arbeitneh-
mer - dem Lohnsteuerabzug gemäß § 39 d EStG. 

Kann der Lohnsteuerabzug nicht erhoben werden, 
weil kein inländischer Arbeitgeber im Sinne des § 38 
Abs. i Nr. 1 EStG vorhanden ist, hat wie bisher der 

ausländische Vergütungsschuldner den Steuerabzug 
nach § 50 a Abs. 4 Nr. 2 EStG vorzunehmen. 

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 50 a Abs. 4 Satz 3 
und 4 EStG) 

Durch die Aufhebung der Sätze 3 und 4 wird er-
reicht, daß der Steuerabzug nach § 50 a Abs. 4 EStG 
einheitlich 25 vom Hundert der Einnahmen beträgt. 

Sollte in bestimmten Fällen der Steuerabzug in Höhe 
von 25 v. II. der Einnahmen zu einer Überbesteue-
rung führen, gibt die Abgabenordnung die Möglich-
keit durch Billigkeitsmaßnahmen nach § 163 AO eine 
zutreffende Besteuerung sicherzustellen. Unberührt 
bleibt auch die Möglichkeit, nach § 50 Abs. 7 EStG 
die Einkommensteuer bei beschränkt Steuerpflichti-
gen u. a. ganz oder zum Teil zu erlassen, wenn dies 
aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist . 

Bei der Anwendung dieser Vorschrift sind auch wett-
bewerbs-, sowie kultur- und  sportpolitische  Aspekte 
zu berücksichtigen. Auf diesem Wege ist es möglich, 
zusätzliche Belastungen für im internationalen Wett-
bewerb stehende Großveranstaltungen zu vermei-
den. 

Zu Buchstabe b (§ 50 a Abs. 7 EStG) 

Die Regelung soll es ermöglichen, den Steueran-
spruch aus beschränkt steuerpflichtigen Einkünften 
im Sinne des § 49 EStG, die nicht bereits dem Steuer-
abzug vom Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag oder 
dem Steuerabzug nach § 50 a Absätze i bis 4 EStG 
unterliegen, sicherzustellen, wenn er gefährdet er-
scheint. Die Neufassung trägt den in der Fachlitera-
tur geäußerten Bedenken, daß die Vorschrift des 
§ 50 a Abs. 7 EStG in der bisher geltenden Fassung 
zu unklar gefaßt und zudem ohne Sank tionsmöglich-
keiten ausgestattet ist, Rechnung. Die Sätze 1 und 2 
bestimmen, in welchen Fällen ein Steuerabzug ange-
ordnet werden kann. Der Steuerabzug ist dabei ohne 
besondere Begründung grundsätzlich mit 25 v. H. 
der gesamten Einnahmen gegenüber dem Vergü-
tungsschuldner anzuordnen, wenn eine Sicherstel-
lung des Steueranspruches zweckmäßig erscheint. 
Nach Satz 3 hat der Vergütungsschuldner die Steuer 
einzubehalten und an das für ihn zuständige Finanz-
amt jeweils bis zum 10. des dem Kalendervierteljahr 
folgenden Monats abzuführen. Steuerschuldner ist 
der beschränkt Steuerpflichtige. Satz 4 stellt klar, daß 
der Sicherungseinbehalt eine Vorauszahlung auf die 
durch Veranlagung festzusetzende Steuer des be-
schränkt Steuerpflichtigen ist; eine Abgeltungswir-
kung wird durch den Sicherungseinbehalt nicht ent-
faltet. 

Der Vergütungsschuldner hat nicht die Möglichkeit, 
sanktionslos den Steuerabzug zu unterlassen, da er 
nach Satz 3 in Verbindung mit § 50 a Abs. 5 Satz 5 
EStG für die Einbesaitung und Abführung der Steu-
er haftet. 

Zu Nummer 43 (§ 50 c EStG) 

Der neu eingefugte Absatz 11 dient der Verhinde

-

rung von Gestaltungsmodellen, durch die Gewinne 
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von Kapitalgesellschaften letztlich steuerfrei verein-
nahmt werden können. Bei diesen Gestaltungen wird 
die Möglichkeit ausgenutzt, daß der Erwerber von 
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die vor der 
Anteilsveräußerung ihren Gewinn nicht ausgeschüt-
tet sondern thesauriert hat, eine spätere Ausschüt-
tung steuerpflichtiger Kapitalerträge durch aus-
schüttungsbedingte Gewinnminderungen (niedrige-
rer Veräußerungserlös, Teilwertabschreibung) neu-
tralisieren kann. Insbesondere in den Fällen, in de-
nen auch die Anteilsveräußerung beim Veräußerer 
nicht nach § 23 oder § 17 EStG steuerpflichtig ist 
(z. B. Veräußerung einer nicht wesentlichen Beteili-
gung im Privatvermögen außerhalb der Sechsmo-
natsfrist des § 23 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b EStG), 
bleiben die von der Kapitalgesellschaft an den Er-
werber ausgeschütteten thesaurierten offenen Reser-
ven letztlich unbesteuert. In diesen Fällen läßt Absatz 
11 künftig eine auschüttungsbedingte Gewinnmin-
derung beim Erwerber nicht mehr zu. Der Erwerber 
hat die an ihn ausgeschütteten offenen Rücklagen 
nach allgemeinen Grundsätzen als Kapitalerträge zu 
versteuern. Die Bagatellgrenze des Absatzes 9 gilt 
nicht. Sie würde sich als Freigrenze für Kapitalerträ-
ge bis zu 100 000 DM auswirken. 

Zu Nummer 44 (§ 51 EStG) 

Zu Buchstaben a (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 EStG) 

Mit der Ermächtigungsgrundlage soll - bezogen auf 
bestimmte Berufs- und Gewerbezweige - für kleine 
und mittlere Gewerbetreibende, die nicht verpflich-
tet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Ab-
schlüsse zu machen und dies auch nicht freiwillig 
tun, und für Selbständige die Möglichkeit geschaffen 
werden, durch Rechtsverordnung besondere Be-
triebsausgaben-Pauschbeträge in Höhe eines Vom-
hundertsatzes des steuerbaren Umsatzes nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1 UStG festzulegen. Veräußerungsvorgän-
ge sind außerordentliche Geschäftsvorfälle und wer-
den daher neben dem besonderen Betriebsausga-
ben-Pauschbetrag nach den allgemeinen Grundsät-
zen bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-
Überschußrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG behandelt. 

Die Höhe der besonderen Betriebsausgaben-Pausch-
beträge richtet sich nach betriebstypischen Merkma-
len, die der unterschiedlichen Kostenstruktur von 
Handel, Handwerkern und anderen Dienstleistungs-
betrieben Rechnung tragen muß. Deshalb soll sich 
die Ermittlung der besonderen Betriebsausgaben-
Pauschbeträge an der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige, Fassung für Steuerstatistiken, orientieren. 
Der jeweilige betriebsbezogene besondere Betriebs-
ausgaben-Pauschbetrag soll sämtliche abzugsfähi-
gen Aufwendungen abgelten und geht insoweit über 
den neu eingeführten Betriebsausgaben-Pauschbe-
trag nach § 4 Abs. 4 a EStG hinaus; lediglich die an 
das Finanzamt gezahlte Umsatzsteuer bleibt weiter-
hin abzugsfähig, um ihre Kostenneutralität für den 
Unternehmer zu wahren. Die Regelungen für die In-
anspruchnahme des besonderen Betriebsausgaben-
Pauschbetrags und über den Wechsel zur Ermittlung 
der tatsächlichen Betriebsausgaben und zum Be-
triebsausgaben-Pauschbetrag entsprechen denjeni

-

gen des neuen § 4 Abs. 4 a EStG. Im Zeitpunkt des 
Wechsels zur Ermittlung der tatsächlichen Betriebs-
ausgaben sind die abnutzbaren Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens in ein laufend zu führendes Ver-
zeichnis aufzunehmen, um die zutreffende Feststel-
lung der Bemessungsgrundlage für die künftig vor-
zunehmenden Absetzungen für Abnutzung sicherzu-
stellen. An der Verpflichtung, ein Verzeichnis nach 
§ 4 Abs. 3 Satz 5 EStG zu führen, ändert sich nichts. 

Zu Buchstabe b (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 EStG) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe b EStG) 

Die Aufhebung erfolgt infolge Zeitablaufs. 

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe c EStG) 

§ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c i. V. m. § 10 b EStG 
bildet die Ermächtigungsgrundlage für die mit den 
§§ 48 bis 50 EStDV erlassene Rechtsverordnung. Die 
Bundesregierung beabsichtigt, diese Vorschriften zu 
überarbeiten und dabei auch den vom Bundesfinanz-
hof in seinem Urteil vom 24. November 1993 (BStBl II 
1994 S. 683) geäußerten verfassungsrechtlichen 
Zweifeln hinsichtlich § 48 Abs. 2 EStDV Rechnung 
zu tragen. Hierbei wird insbesondere zu prüfen sein, 
ob das sog. Durchlaufspendenverfahren beibehalten 
werden kann. Dieses Verfahren bewirkt, daß Mit-
gliedsbeiträge insbesondere für Sportvereine steuer-
lich nicht abgezogen werden können. Die Ergänzung 
der Ermächtigungsgrundlage stellt sicher, daß be-
stimmte Mitgliedsbeiträge weiterhin vom Steuerab-
zug ausgeschlossen werden können, auch wenn das 
Durchlaufspendenverfahren abgeschafft wird. 

Zu Doppelbuchstabe cc (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe k EStG) 

Die bis 1994 befristete Ermächtigungsgrundlage 
kann wegen Zeitablaufs aufgehoben werden. 

Zu Doppelbuchstabe dd (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe w EStG) 

Die Bundesregierung hält es für erforderlich, die 
Sonderabschreibungen nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe w EStG in Verbindung mit § 82 f EStDV auch 
auf gebrauchte Schiffe auszudehnen. Da sich techni-
sche Innovationszeiträume verkürzen und der wirt-
schaftliche Erfolg des Reedereibetriebes nicht nur 
vom wettbewerbsfähigen Ankauf und Verkauf in der 
richtigen Marktphase abhängt, sollten sich Investi-
tionsanreize wie Sonderabschreibungen auch auf 
qualitätsvolle Zweithand-Tonnage erstrecken. Die 
Sonderabschreibungen sollen jedoch auf jüngere 
Tonnage, die sich noch in der ersten Klasseperiode 
befindet, beschränkt werden, d. h. auf Schiffe, die bis 
zum Ende des vierten Jahres nach dem Jahr der Fer-
tigstellung angeschafft werden. 
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Zu Doppelbuchstabe ee (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe z EStG) 

Die Aufhebung dient der Rechtsbereinigung. Die ge-
setzliche Ermächtigung begrenzt die Anwendung 
der LiFo-Bewertungsmethode bei bestimmten Edel-
metallen auf Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 
1990 enden. Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31. Dezember 1989 enden, kann die LiFo-Bewer-
tungsmethode nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 a EStG nunmehr 
über den Kreis der bisher schon begünstigten Edel-
metalle hinaus auf alle Wirtschaftsgüter des Umlauf-
vermögens angewendet werden. 

Zu Nummer 45 (§ 52 EStG) 

Die Vorschriften enthalten die erforderlichen Anwen-
dungsbestimmungen sowie redaktionelle Folgeände-
rungen. 

Absatz 8  

Steuerpflichtige, die Anteile an Kapitalgesellschaften 
veräußern, können die Steuervergünstigung des § 6 
b EStG nach geltendem Recht nur in Höhe von bis zu 
50 v. H. des bei der Veräußerung entstandenen Ge-
winns in Anspruch nehmen, soweit sie nicht eine Un-
ternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem Ge-
setz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften 
vom 17. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2488) sind. Ein 
Abzug des in diesen Fällen begünstigten Veräuße-
rungsgewinns ist nach geltendem Recht grundsätz-
lich nur bei den Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgü-
tern bzw. Gebäuden zulässig. Die Reinvestition in 
neuerworbene Anteile an Kapitalgesellschaften ist in 
diesen Fällen nicht begünstigt. 

Bei Unternehmen in den neuen Ländern bedarf es 
besonderer Anstrengungen zur Schaffung bzw. 
Sicherung einer ausreichenden Eigenkapitalbasis, 
die in den kommenden Jahren staatlich gefördert 
werden sollen. Dies soll u. a. durch eine Ausweitung 
der Steuervergünstigung des § 6 b EStG geschehen. 
Sie soll auch in den Fällen gewährt werden, in denen 
Steuerpflichtige die Gewinne aus der Veräußerung 
von Anteilen an Kapitalgesellschaften wiederum zur 
Anschaffung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
im Beitrittsgebiet verwenden, soweit damit mittel-
ständischen Unternehmen Eigenkapital zugeführt 
wird. Unter diesen Voraussetzungen sollen direkte 
(§ 6 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Buchstabe b EStG) und mit-
telbare (§ 6 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Buchstabe c EStG) 
Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen im 
Beitrittsgebiet in den Anwendungsbereich des § 6 b 
EStG einbezogen werden. Die Abgrenzung des „Mit-
telstandes" richtet sich nach den Merkmalen des § 5 
Abs. 3 InvZulG 1993. Da nur die Kapitalzufuhr be-
günstigt werden soll, soll die bloße Übernahme von 
Anteilen von anderen Anteilseignern nicht begün-
stigt werden. 

Der Erwerb von neuen Anteilen an einer sog. Beteili-
gungsgesellschaft soll begünstigt sein, wenn ihr wei-
teres Kapital zugeführt wird. Als weitere Vorausset-
zung sollen insoweit erfüllt sein: 

- die Beteiligungsgesellschaft muß ihrerseits die ihr 
zugeführten Mittel an mittelständische Unterneh-
men (Kapitalgesellschaften, Personengesellschaf-
ten oder Einzelunternehmen) im Beitrittsgebiet 
„weiterleiten". Dies kann durch den Erwerb von 
neuen Anteilen an einer mittelständischen Kapi-
talgesellschaft oder durch Begründung einer Mit-
unternehmerschaft (Einlage in eine mittelständi-
sche Personengesellschaft) geschehen. Daneben 
ist auch die Begründung einer stillen Gesellschaft 
an einem mittelständischen Unternehmen im Bei-
trittsgebiet möglich 

- die Beteiligungsgesellschaft darf die Weiterleitung 
der ihr zugeführten Mittel an mittelständische Un-
ternehmen nicht verzögern. Ein bloßes „Parken" 
der Mittel bei der Beteiligungsgesellschaft ist 
schädlich. 

Da eine rasche Zuführung von Eigenkapital in die 
begünstigten Unternehmen erreicht werden soll, ist 
vorgesehen, die Rücklagenfrist des § 6 h Abs. 3 Satz 2 
EStG insoweit auf zwei Jahre zu beschränken. Ist in 
diesen Fällen eine Rücklage von mehr als 50 v. H. 
des bei der Veräußerung entstandenen Gewinns ge-
bildet worden, kommt die Steuerbegünstigung des 
§ 6 b EStG insgesamt nur noch bei der Anschaffung 
von Anteilen an Kapitalgesellschaften im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 5 Buchstabe b und c in Betracht. 

Der bisherige Absatz 8 ist durch Zeitablauf überholt. 

Zu Nummer 46 (§ 61 EStG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhe-
bung des § 32 d EStG (vgl. Nummer 25). 

Zu Nummer 47 (Anlage 4 zu § 34 h EStG) 

Die Ermäßigungsbeträge sind in einer Anlage 4 zum 
Einkommensteuergesetz tabellarisch zusammenge-
stellt. Anlage 4 enthält auch zur leichteren Anwen-
dung durch die Steuerpflichtigen (Arbeitgeber) die 
Formeln mit üblichen Berechnungsvorschriften. 

Zu Nummer 48 (Anlagen 4 a bis 6 b) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
(vgl. Nummer 47). 

Zu Nummer 49 (Anlage 7 zu § 44 d EStG) 

Mit Beitrittsvertrag vom 24. Juni 1994 sind die Repu-
blik Österreich, die Republik Finnland und das Kö-
nigreich Schweden der Europäischen Union mit Wir-
kung zum 1. Januar 1995 beigetreten (vgl. Zustim-
mungsgesetz zum Beitrittsvertrag vom 2. September 
1994, BGBl. II S. 2022). Mit dem Beitrittsvertrag, der 
Akte und den Anhängen, wird die Richtlinie Nr. 90/ 
435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 (ABl. EG Nr. L 
225 S. 6) ergänzt. Die Anlage 7 zum EStG ist entspre-
chend anzupassen. 
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Zu Artikel 2 (Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 8 EStDV) 

Eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile gehören 
grundsätzlich zum notwendigen Betriebsvermögen. 

Aus Vereinfachungsgründen brauchen sie aber nicht 
als Betriebsvermögen behandelt zu werden, wenn 
ihr Wert von untergeordneter Bedeutung ist. Da die 
bisher in R 13 Abs. 8 EStR 1993 enthaltene absolute 
Wertgrenze von 20 000 DM, die in ihrem Kernbe-
stand seit den Einkommensteuer-Richtlinien 1955 
praktiziert wird, dem Vereinfachungszweck nicht 
mehr gerecht werden kann, wird sie verdoppelt. 
Außerdem wird die Vereinfachungsregelung nun auf 
der Grundlage der gesetzlichen Ermächtigung in § 51 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b EStG im Verordnungswege 
getroffen (vgl. Urteil des BFH vom 21. Februar 1990, 
BStBl II S. 578). 

Zu Nummern 2, 3, 5, 6 und 8 (§§ 13, 22, 45 bis 47, 62 c 
und 73 EStDV) 

Es handelt sich um notwendige Folgeänderungen 
zur Aufhebung der §§ 7 e und 10 a EStG (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 7 und 13). 

Zu Nummer 4 (§ 29 Abs. 1 EStDV) 

Nach § 29 Abs. 1 EStDV in der Fassung des Artikels 4 
des Steueränderungsgesetzes 1992 sind Sicherungs-
nehmer sowie das Versicherungsunternehmen ledig-
lich zur Anzeige der Sachverhalte verpflichtet, in de-
nen Versicherungsansprüche nach dem 13. Februar 
1992 zur Tilgung oder Sicherung von Darlehen ein-
gesetzt werden, die den Betrag von 50 000 DM über-
steigen. 

Diese Anzeigepflicht bildet den Anknüpfungspunkt 
für die Pflicht zum Steuerabzug von Zinsen aus Spar-
anteilen bei Auszahlung der Versicherungssumme 
(§ 43 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG). Das Versicherungs-
unternehmen ist zur Einbehaltung der Kapitalertrag-
steuer nur verpflichtet, wenn es auf Grund einer Mit-
teilung des Finanzamts weiß oder infolge Verletzung 
eigener Anzeigepflichten nicht weiß, daß die Kapital-
erträge zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-
hören. 

Eigene Anzeigepflicht kann das Versicherungsunter-
nehmen nach bisheriger Rechtslage nicht verletzen, 
wenn Lebensversicherungsansprüche zur Tilgung 
oder Sicherung von Darlehen eingesetzt werden, de-
ren Betrag 50 000 DM nicht übersteigt; zur Sicher-
stellung des Kapitalertragsteuerabzugs muß die Fi-
nanzverwaltung deshalb in diesen Fällen zwingend 
dem Versicherungsunternehmen die steuerschädli-
che Verwendung der Ansprüche mitteilen. Sie kann 
dies aber nur, wenn sie ihrerseits Kenntnis vom Ein-
satz solcher Ansprüche zu Finanzierungszwecken 
erhalten hat. Derjenige, der sich eines derartigen 
Finanzierungsmodells bedient, wird daher gemäß 
§ 29 Abs. 4 EStDV - auch wenn er Steuerausländer 
ist - zur Anzeige gegenüber dem für seine Veran-
lagung zuständigen Finanzamt verpflichtet. Ist ein 

Steuerausländer nur mit Einkünften, von denen der 
Steuerabzug vorgenommen worden ist, beschränkt 
einkommensteuerpflichtig, so wird aber eine Veran-
lagung nicht durchgeführt (§ 50 Abs. 5 EStG). Eine 
Anzeigepflicht besteht für ihn deshalb nicht, wenn er 
- etwa zur Sicherung des Anschaffungskredits einer 
beweglichen Sache, die er entgeltlich zur Nutzung 
überläßt - Versicherungsansprüche eingesetzt hat. 
Der Steuerausländer kann damit faktisch Versiche-
rungsansprüche - ungeachtet der Beschränkungen 
des § 10 Abs. 2 Satz 2 EStG - jederzeit zur Tilgung 
oder Sicherung von Darlehen einsetzen, deren Be-
trag 50 000 DM nicht übersteigt, ohne um die Steuer-
freiheit der Ablaufleistung fürchten zu müssen. 

Diese Sachlage steht nicht mit dem Ziel des § 49 
Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a EStG in Einklang. Denn 
dort verweist der Gesetzgeber ausnahmslos auf § 20 
Abs. 1 Nr. 6 EStG und strebt damit unabhängig von 
der Höhe der beliehenen Versicherungsansprüche 
ausdrücklich auch bei beschränkter Steuerpflicht die 
Besteuerung der Zinsen aus Sparanteilen von Ver-
sicherungen an, deren Lebensfallansprüche im Sinne 
des § 10 Abs. 2 Satz 2 EStG schädlich verwendet 
wurden. 

Aus verwaltungsökonomischen Gründen soll die An-
zeige künftig nicht mehr dem für die Veranlagung 
des Sicherungsnehmers/des Versicherungsunterneh-
mens zuständigen Finanzamt, sondern unmittelbar 
dem Wohnsitzfinanzamt des Versicherungsnehmers 
zugeleitet werden. Nur in Fällen, in denen der Ver-
sicherungsnehmer mit den Zinsen aus Sparanteilen 
von Versicherungen nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buch-
stabe a EStG der beschränkten Steuerpflicht unter-
liegt, ist das für die Veranlagung des Sicherungsneh-
mers zuständige Finanzamt Empfänger der Anzeige. 
Das jeweilige Finanzamt entscheidet über die Steuer-
pflicht der außerrechnungsmäßigen und rechnungs-
mäßigen Zinsen aus den in den Versicherungsbeiträ-
gen enthaltenen Sparanteilen (§ 9 der Verordnung 
über die gesonderte Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen nach § 180 Abs. 2 AO) und erteilt an das 
Versicherungsunternehmen die Mitteilung über die 
Verpflichtung zum Steuerabzug bei Verrechnung 
oder Auszahlung der Zinsen (§ 43 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 
EStG). 

Die vorgeschlagene Änderung trägt dem Rechnung. 

Zu Nummer 7 (§ 68 c EStDV) 

§ 68 c EStDV enthält Regelungen zur Änderung des 
Steuerbescheids wegen nachträglicher Festsetzung 
oder Änderung ausländischer Steuern, zur Berichti-
gungspflicht von Erklärungen und zur Bindungswir-
kung vorangegangener Steuerbescheide. Die Vor-
schrift wurde zur Zeit der Reichsabgabenordnung 
eingeführt, die von der Abgabenordnung 1977 (AO) 
abgelöst wurde. Es besteht kein Bedürfnis mehr, die 
in § 68 c aufgeführten Tatbestände in der EStDV be-
sonders zu regeln, da die AO für diese Fälle entspre-
chende Regelungen enthält. Der Vorschrift kommt 
daher nur noch deklaratorische Bedeutung zu. Im 
einzelnen vgl. wegen § 68 c Abs. 1 EStDV den § 175 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO, wegen § 68 c Abs. 2 EStDV 
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den § 153 Abs. 2 AO und wegen § 68 c Abs. 3 EStDV 
den § 351 Abs. 1 AO. 

Zu Nummern 9 bis 11 (§§ 74, 76 und 78 EStDV) 

Es handelt sich um notwendige Folgeänderungen 
zur Aufhebung des § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b und 
Buchstabe k EStG (vgl. Artikel 1 Nr. 44 Buchstabe b 
Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe cc). 

Zu Nummer 12 (§ 82 f EStDV) 

Vgl. hierzu die Begründung zu Artikel 1 Nr. 44 (§ 51 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe w EStG). 

Zu Nummer 13 (§ 84 EStDV) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Artikel 3 (Auslandinvestment-Gesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 19 Abs. 5 AuslInvestmG) 

§ 19 Abs. 5 AuslInvestmG enthält Regelungen zur 
Änderung des Steuerbescheids wegen nachträg-
licher Festsetzung oder Änderung ausländischer 
Steuern auf Ausschüttungen auf ausländische Invest-
mentanteile, zur Berichtigungspflicht von Erklärun-
gen und zur Bindungswirkung vorangegangener 
Steuerbescheide. Es besteht kein Bedürfnis mehr, die 
in § 19 Abs. 5 AuslInvestmG aufgeführten Tatbestän-
de in dem AuslInvestmG besonders zu regeln, da die 
AO für diese Fälle entsprechende Regelungen ent-
hält. Der Vorschrift kommt daher nur deklaratorische 
Bedeutung zu. Vgl. im einzelnen wegen § 19 Abs. 5 
Satz 1 AuslInvestmG den § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
AO, wegen § 19 Abs. 5 Satz 2 AuslInvestmG den 
§ 153 Abs. 2 AO und wegen § 19 Abs. 5 Satz 3 
AuslInvestmG den § 351 Abs. 1 AO. 

Zu Nummer 2 (§ 19 a Abs. 4 AuslInvestmG) 

Die Regelung bedeutet, daß die Besteuerung der Er-
träge aus Anteilen an ausländischen Geldmarkt-Son-
dervermögen, die erstmals seit 1. August 1994 unter 
das Auslandinvestment-Gesetz fallen, nicht die Ein-
nahmen aus früheren Geschäftsjahren erfaßt. Ande-
renfalls hätte man auch die Gegenrechnung in frühe-
ren Geschäftsjahren gezahlter Zwischengewinne zu-
lassen müssen, was mit kaum zu bewältigenden 
praktischen Schwierigkeiten verbunden wäre. 

Zu Artikel 4 (Ausführungsgesetz Grenzgänger 
Niederlande) 

Zu Nummer 1 (§ 2 AGGrenzg NL) 

Die Änderung ist eine notwendige Folgeänderung 
zur Aufhebung des § 32 d EStG (vgl. Artikel 1 Nr. 25) 
und zur Einführung des § 34 h EStG (vgl. Artikel 1 
Nr. 27). 

Zu Nummer 2 ( § 5 AGGrenzg NL) 

Die Änderung ist eine redaktionelle Folgeänderung 
zur Änderung des § 46 EStG (vgl. Artikel 1 Nr. 40). 

Zu Artikel 5 (Körperschaftsteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 5 Abs. 1 KStG) 

Die Änderung des § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e KStG 
dient im wesentlichen der Anpassung an die geän-
derte Vorschrift des § 4 d EStG. Vgl. im einzelnen Ar-
tikel 1 Nr. 4. Um derartige Anpassungen in Zukunft 
zu vermeiden, ist klargestellt worden, daß die Ermitt-
lung des tatsächlichen und des zulässigen Vermö-
gens einer Unterstützungskasse sich nach § 4 d EStG 
richtet. 

Zu Nummer 2 (§ 8 Abs. 3 KStG) 

Satz 3 regelt die einkommensmäßigen Auswirkun-
gen der neu geschaffenen Möglichkeit der Rückge-
währ einer Ausschüttung für den Fall, daß der Rück-
gewähranspruch in dem Zeitpunkt der Ausschüttung 
entstanden ist. In diesem Fall ist die Rückgewähr der 
Ausschüttung steuerrechtlich nicht als Einlage zu 
werten, sondern löst mit umgekehrtem Vorzeichen 
die Wirkungen des § 8 Abs. 3 KStG aus, in dem sie 
das Einkommen der Körperschaft nicht erhöht. 

Ist der Rückgewähranspruch später entstanden oder 
wird die Ausschüttung freiwillig zurückgezahlt, ist 
die Rückzahlung der Gewinnausschüttung durch 
den Gesellschafter, an den ausgeschüttet worden ist, 
- wie bisher - steuerrechtlich als Einlage in die Kapi-
talgesellschaft zu werten (vgl. auch BFH-Urteile vom 
14. März 1989, BStBl II S. 741, vom 13. September 
1989, BStBl II S. 1029 und vom 14. Oktober 1992, 
BStBl 1993 II S. 351; BMF-Schreiben vom 6. August 
1981, BStBl I S. 599). 

Zu Nummer 3 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG) 

Auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 14 (§ 10 b Abs. 1 
EStG) wird hingewiesen. 

Zu Nummer 4 (§ 13 Abs. 4 KStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 5 (§ 27 a KStG) 

Der neue § 27 a KStG, der im Zusammenhang mit 
den §§ 8 Abs. 3 Satz 3, 29 Abs. 1 und dem neuen 30 a 
KStG sowie im Zusammenhang mit den §§ 20 a, 36 
Abs. 3 und 4, 36 f, 44 b Abs. 5 und 44 c Abs. 2 Satz 2 
EStG zu sehen i st, regelt die steuerliche Anerken

-

nung der Rückgängigmachung von Ausschüttungen, 
die nicht auf einem den gesellschaftsrechtlichen 
Vorschriften entsprechenden G ewinnverteilungsbe-
schluß für ein abgelaufenes Wirtschaftsjahr beruhen. 
Davon betroffen sind neben verdeckten Gewinnaus-
schüttungen auch vor Ablauf des Wirtschaftsjahres 
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für dieses Wirtschaftsjahr beschlossene Vorabaus-
schüttungen. 

Die steuerrechtliche Anerkennung der Rückgängig-
machung dieser Ausschüttungen wird davon abhän-
gig gemacht, daß die Rückgewährungsverpflichtung 
bereits in dem Zeitpunkt der Ausschüttung entstan-
den ist. Es spielt keine Rolle, ob der Rückgewäh-
rungsanspruch der Körperschaft eine gesetzliche 
oder eine vertragliche Grundlage hat. 

Die neu geschaffenen gesetzlichen Sonderregelun-
gen zur steuerrechtlichen Anerkennung der Rück-
gängigmachung anderer Gewinnausschüttungen 
umfassen 

. a) auf der Ebene der ausschüttenden Körperschaft 
neben den einkommensmäßigen die gliederungs-
mäßigen Auswirkungen und das Rückgängigma-
chen der Ausschüttungsbelastung, 

b) auf der Ebene des Anteilseigners das Rückgän-
gigmachen der Kapitalertragsteuer- und der Kör-
perschaftsteuer-Anrechnung. 

Auf beiden Ebenen knüpfen die steuerrechtlichen 
Wirkungen an die tatsächliche Rückzahlung der Aus-
schüttung an, d. h. die bilanzmäßige Erfassung des 
Rückzahlungsanspruchs bzw. der Rückzahlungsver-
pflichtung ist für die Anwendung der genannten Re-
gelungen unbeachtlich. 

Beispiel 

1. Ausschüttungsjahr (01) 

a) Kapitalgesellschaft 

TDM 
EK 45 
TDM 

EK 02 

TDM 
KSt/ESt 
TDM 

Bestände zum 31. Dezember 2001 490 1 200 

Nachrichtlich 

Vorabausschüttung 700 

Dafür Verwendung von EK 45 
(55/70 von 700 TDM = 550 TDM, höchstens 490 TDM) - 490 - 490 

KSt-Minderung (15/55 von 490 TDM) - 134 — - 134 

Für den Restbetrag 

Verwendung von EK 02 76 - 76 

KSt-Erhöhung ( 3/7 von 76 TDM) — - 32 + 32 

- 102 

b) Kapitalertragsteuer 

Die Kapitalgesellschaft hat für die Ausschüttung Kapitalertragsteuer 
(25 v. H. von 700 TDM) einzubehalten. 175  

Vermögensminderung durch die Vorabausschüttung 

Barausschüttung (700 TDM - 25 v. H. KapSt) - 525 

KapSt - 175 

KSt-Minderung +134 

KSt-Erhöhung - 32 

- 598 

c) Anrechnungsberechtigter Anteilseigner (zu 80 v H. an der Gesellschaft beteiligt) 

Kapitalertrag nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG aus der Vorabausschüttung 
(80 v. H. von 700 TDM) 560 

+ anzurechnende KSt (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG) 240 

Zu versteuern 800 

ESt (unterstellte Belastung 40 v. H.) 320 

anzurechnende KSt - 240 

- anzurechnende KapSt (80 v. H. von 175 TDM) - 140 

- 60 
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Vermögensmehrung 

Barausschüttung (80 v. H. von 700 TDM = 560 TDM - 25 v. H. KapSt) 420 

+ Steuererstattung + 60 

Vermögensmehrung nach deutschen Steuern 480 

d) Nichtanrechnungsberechtigte Anteilseigner 
(ausländische Streubesitzer, zu 20 v. H. an der Gesellschaft beteiligt) 

Barausschüttung (20 v. H. von 700 TDM = 140 TDM - 25 v. H. KapSt) 105 

KapSt-Erstattung nach DBA (unterstellte Reduzierung auf 15 v. H.) + 14 

Vermögensmehrung nach deutschen Steuern 119 

2. Rückzahlungsjahr (05) 

(Die Verzinsung des Rückzahlungsanspruchs wird zur Vereinfachung der Darstellung außer Betracht 
gelassen) 

a) Kapitalgesellschaft 

EK 45 EK 02 KSt 

TDM  TDM TDM TDM 

Bestände zum 31. Dezember 2004 (unterstellt) 200 80 

Von den Anteilseignern an die Gesellschaft 
zurückgewährte Gewinnausschüttung im Jahr 2001 700 

Rückgängigmachung der KSt-Minderung und -Erhöhung - 134 — +134 

566 +32 - 32 

Zuordnung zu den durch die vGA in 01 
verringerten Teilbeträgen - 566  +490 +76 

0 102 

Vermögensmehrung durch die Rückgewähr 

Zurückgezahlter Betrag 700 

Zurückzuzahlende KSt-Minderung/-Erhöhung (134 TDM - 32 TDM) - 102 

Vermögensmehrung 598  

b) Anrechnungsberechtigte Anteilseigner 

Negativer Kapitalertrag 
(Ausschüttungsbelastung 560 TDM + zurückzuzahlende KSt-Anrechnung 240 TDM) - 800 

Daraus ergibt sich ergebende Verringerung der ESt (unterstellte Belastung 40 v. H.) - 320 

Zurückzuzahlende KSt-Anrechnung +240 

- 80 

Vermögensminderung 

Rückgewähr der anteiligen Gewinnausschüttung an die Gesellschaft - 560 

+ Steuererstattung + 80 

- 480  

c) Nichtanrechnungsberechtigte Anteilseigner 

Rückgewähr der anteiligen Gewinnausschüttung an die Gesellschaft - 140 

KapSt-Erstattung nach § 44 b Abs. 5 EStG + 21 

Vermögensminderung - 119 
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Der von dem Anteilseigner an die Kapitalgesellschaft 
zurückzugewährende Betrag ist als Forderung nach 
den allgemeinen Grundsätzen zu verzinsen. Ein Ver-
zicht auf die Zinsen führt seinerseits zu einer ver-
deckten Gewinnausschüttung. 

Zu Nummer 6 (§ 29 Abs. 1 KStG) 

Satz 1 wurde redaktionell anders gefaßt; der Buch-
stabe c enthält eine neue Aussage. Dort ist klarge-
stellt, daß das aus der Gliederungsrechnung sich er-
gebende verwendbare Eigenkapital von dem Be-
triebsvermögen lt. Steuerbilanz auch um den Betrag 
einer noch nicht abgeschlossenen Gewinnausschüt-
tung abweicht. In diesem Fall hat die Passivierung 
der Zahlungsverpflichtung das bilanzmäßige Be-
triebsvermögen bereits gemindert, während sich das 
gegliederte verwendbare Eigenkapital erst im Zeit-
punkt des Abfließens verringert. 

Der neue Satz 2 legitimiert die Abweichung des ge-
gliederten von dem aus der Steuerbilanz sich erge-
benden verwendbaren Eigenkapital, die sich in den 
Fällen des § 27 a KStG (vgl. Nummer 5) ergibt, wenn 
der Rückforderungsanspruch in der Steuerbilanz frü-
her als der Eigenkapitalzugang in der Gliederungs-
rechnung zu erfassen ist. 

Zu Nummer 7 (§ 30 a KStG) 

Der neue § 30 a KStG ordnet die an die Kapitalge-
sellschaft zurückgezahlte Gewinnausschüttung den 
gleichen Teilbeträgen zu, die durch die vorangegan-
gene Ausschüttung verringert worden sind. 

Sind die Teilbeträge des verwendbaren Eigenkapi-
tals, aus denen die andere Ausschüttung finanziert 
worden ist, im Jahr der Rückgewähr der Ausschüt-
tung wegen zwischenzeitlicher Umgliederung nicht 
mehr in der Gliederungsrechnung ausgewiesen, sind 
die Zugänge den neuen Teilbeträgen unter Beach-
tung der Umgliederungsformeln des § 54 Abs. 11 bis 
11 b KStG zuzuordnen. 

Zu Nummer 8 (§ 52 Abs. 5 KStG) 

Diese Vorschrift sieht, analog zu § 36 f EStG (vgl. Ar-
tikel 1 Nr. 29), die Rückforderung einer gewährten 
Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhöhungsbe-
trags vor. 

Zu Nummer 9 (§ 54 KStG) 

Zu Buchstabe a (§ 54 Abs. 1 KStG) 

Dieser Absatz regelt den erstmaligen Anwendungs-
zeitraum der Änderungen des Körperschaftsteuerge-
setzes. 

Zu Buchstabe b (§ 54 Abs. 2 a KStG) 

Absatz 2 a regelt die erstmalige Anwendung der ge-
änderten Vorschrift des § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e 
KStG. 

Zu Buchstabe c (§ 54 Abs. 5 d KStG) 

Die Vorschrift regelt die erstmalige Anwendung der 
Vorschriften zur steuerrechtlichen Behandlung zu-
rückgezahlter verdeckter Gewinnausschüttungen 
und Vorabausschüttungen. 

Zu Artikel 6 (Umwandlungssteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 22 UmwStG) 

Die Änderung dient der Klarstellung. Um Rechtsun-
sicherheiten zu vermeiden, wird die Verweisung auf 
§ 12 Abs. 3 Satz 1 UmwStG genauer gefaßt. 

Zu Nummer 2 (Anlage zum UmwStG) 

Mit Beitrittsvertrag vom 24. Juni 1994 sind die Repu-
blik Österreich, die Republik Finnland und das 
Königreich Schweden der Europäischen Union mit 
Wirkung zum 1. Januar 1995 beigetreten (vgl. Zu-
stimmungsgesetz zum Beitrittsvertrag vom 2. Sep-
tember 1994, BGBl. II S. 2022). Mit dem Beitrittsver-
trag, der Akte und den Anhängen wird die Richtlinie 
90/434/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 (ABl. EG 
Nr. L 225 S. 1) ergänzt. Die Anlage zum Umwand-
lungssteuergesetz ist entsprechend anzupassen. 

Zu Artikel 7 (Gewerbesteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 3 GewStG) 

Zu Buchstabe a (§ 3 Nr. 14 a GewStG) 

Ohne die vorgeschlagene Antragsmöglichkeit wären 
die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf-
ten und ihre Rechtsnachfolger gehindert, ihre in den 
Jahren 1991 bis 1993 erlittenen steuerlichen Verluste 
mit etwaigen Gewinnen in späteren Jahren auszu-
gleichen. 

Zu Buchstabe b (§ 3 Nr. 24 GewStG) 

Redaktionelle Anpassung des Gesetzeswortlauts an 
den geänderten Namen der Gesellschaft. 

Zu Nummer 2 (§ 6 GewStG) 

Bisher wird von den Unternehmen mit Geschäftslei-
tung im Beitrittsgebiet keine Gewerbekapitalsteuer 
erhoben. Das Gewerbekapital soll künftig auch bei 
den Unternehmen im übrigen Bundesgebiet nicht 
mehr Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer 
sein. Auf den Allgemeinen Teil der Begründung wird 
hingewiesen. 

Zu Nummern 3 und 4 (§ 7 GewStG) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zu Nummer 2. 
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Zu Nummer 5 (§ 9 GewStG) 

Zu Buchstabe a (§ 9 Nr. 1 GewStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeände-
rung. 

Zu Buchstabe b (§ 9 Nr. 5 GewStG) 

Auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 14 (§ 10 b Abs. 1 
EStG) wird hingewiesen. 

Zu Nummer 6 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zu Nummer 2. 

Zu Nummer 7 (§ 11 GewStG) 

Zu Buchstabe a (§ 11 Abs. i GewStG) 

Bei der Änderung des Satzes 1 handelt es sich um 
eine redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 2. Der 
Freibetrag in Höhe von 48 000 Deutsche Mark soll 
bei Personengesellschaften jedem Mitunternehmer 
gewährt werden, der unbeschränkt für die Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft haftet, wenn er mit der 
Geschäftsführung beauftragt ist. Dadurch ergibt sich 
eine gewisse Gleichstellung des Mitunternehmers 
mit einem Einzelgewerbetreibenden, d. h. es erfolgt 
keine unterschiedliche Behandlung danach, ob je-
mand ein Gewerbe allein betreibt oder gemeinsam 
mit anderen. Durch die Anfügung des Satzes 4 soll 
der Steuermeßbetrag aus Vereinfachungsgründen 
auf volle Deutsche Mark abgerundet werden. 

Zu Buchstabe b (§ 11 Abs. 2 GewStG) 

Die Stufen des Staffeltarifs sollen von 24 000 DM auf 
30 000 DM angehoben und die Steuermeßzahlen urn 
10 v. H. ermäßigt werden. Diese Ermäßigungen kom-
men im Vergleich zur Abschaffung der Gewerbeka-
pitalsteuer insbesondere kleinen und mittleren Un-
ternehmen zugute. 

Zu Buchstabe c (§ 11 Abs. 4 GewStG) 

Die Senkung der Steuermeßzahlen um 10 v. H. (vgl. 
Buchstabe b - Abs. 2) erfordert eine entsprechende 
Anpassung des besonderen Steuermeßbetrags für 
das ZDF. 

Zu Nummer 8 (Abschnitt III - §§ 12, 13 GewStG) 

Durch die Beschränkung der Bemessungsgrundlage 
der Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag (Num

-

mer 2) werden die bisherigen Regelungen über das 
Ge web ekapital entbehrlich. 

Zu Nummer 9 (§ 14 GewStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zu Nummer 2. 

Zu Nummer 10 (§ 14 b GewStG) 

Die bisherige Zuweisung des Verspätungszuschlags 
an die Gemeinde mit dem größten Zerlegungsanteil 
ist in den Fällen nicht eindeutig geregelt, in denen 
mehreren Gemeinden ein gleich hoher „größter" Zer-
legungsanteil zugewiesen wird. Durch die neue Re-
gelung soll die Gemeinde eindeutig bestimmt wer-
den, der der Verpätungszuschlag zuzuweisen ist. 
Dies ist in der Regel die Gemeinde der Geschäftslei-
tung, die auch sonst im Gesetz eine besondere Stel-
lung einnimmt und nach der sich auch die Zustän-
digkeit des Finanzamts bestimmt. 

Zu Nummern 11 und 12 (§§ 35 b, 35 c GewStG) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zu Nummer 2. 

Zu Nummer 13 (§ 36 GewStG) 

Zu Buchstabe a (§ 36 Abs. 1 GewStG) 

Die Vorschrift regelt den erstmaligen Anwendungs-
zeitraum der Änderungen des Gewerbesteuergeset-
zes. 

Zu Buchstabe b (§ 36 Abs. 1 a GewStG) 

Redaktionelle Folgeänderung zum geänderten Ge-
werbesteuergesetz. 

Zu Buchstabe c (§ 36 Abs. 2 b GewStG) 

Die Vorschrift regelt die erstmalige Anwendung des 
geänderten § 3 a Nr. 14 a (vgl. Nummer 1 Buch-
stabe a). 

Zu Buchstabe d (§ 36 Abs. 2 c bis 2 e GewStG) 

Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe c. 

Zu Nummer 14 (§ 37 GewStG) 

Durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 
werden Sondervorschriften für das Beitrittsgebiet 
entbehrlich. 

Zu Artikel 8 (Gewerbesteuer-Durchführungs-
verordnung) 

Zu den Nummern 1, 2 bis 6 und 8 (§§ 8, 19, 21, 25, 35 
GewStDV) 

Die Änderungen sind redaktionelle Folgeänderun-
gen nach dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 
(vgl. Artikel 7 Nr. 2). 

Zu Nummer 7 (§ 29 GewStDV) 

Im Fall der Anpassung der Vorauszahlungen unter-
bleibt nach der bisherigen Rechtslage zwingend eine 
Zerlegung. Dies ist in Fällen des automatisierten Ver-
fahrens nicht sachgerecht. Nach dem Ermessen der 
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Finanzbehörde soll künftig in diesen Fällen eine Zer-
legung durchgeführt werden können. 

Zu Nummer 9 (§ 36 GewStDV) 

Die Vorschrift regelt die Anwendung der Änderun-
gen in der Gewerbesteuer-Durchführungsverord-
nung. 

Zu Artikel 9 (Investitionszulagengesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 3 InvZulG 1993) 

Beim wirtschaftlichen Neuaufbau der neuen Länder 
sind in den vergangen en fünf Jahren beachtliche Er-
folge erzielt worden. Deshalb kann die steuerliche 
Investitionsförderung im Zuge der wirtschaftlichen 
Entwicklung zurückgeführt und auf die Bereiche 
konzentriert werden, die noch einer besonderen För-
derung bedürfen. Dies ist auch aus haushaltspoliti-
schen Gründen unabdingbar. 

Nach wie vor ist in den neuen Ländern die indu-
strielle Basis als Voraussetzung für die Schaffung 
wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze schmal und der 
Unterschied zwischen wirtschaftlicher Leistung und 
Inlandsnachfrage hoch. Der Beitrag der Industrie zur 
Bruttowertschöpfung ist deutlich geringer als in den 
alten Ländern. Die starke Kostenbelastung der Indu-
strie und die vorhandene Lohn-Produktivitäts-Lücke 
verringern die Möglichkeiten der Unternehmen, die 
notwendigen Modernisierungs- und Wachstumsinve-
stitionen zu finanzieren. Die Investitionsdynamik des 
verarbeitenden Gewerbes als Voraussetzung für eine 
mittelfristig selbsttragende Entwicklung muß des-
halb weiterhin unterstützt werden. Aus diesen Grün-
den soll die sog. Grundzulage von 5 v. H. um zwei 
Jahre bis Ende 1998 für das verarbeitende Gewerbe 
verlängert werden. In den übrigen Wirtschaftszwei-
gen ist demgegenüber eine Förderung nicht mehr 
vordringlich, so daß die Grundzulage insoweit wie 
vorgesehen Ende 1996 auslaufen kann. 

Die auf 10 v. H. erhöhte Investitionszulage für das 
mittelständische verarbeitende Gewerbe und das 
Handwerk soll ebenfalls bis Ende 1998 verlängert 
werden. Beide Bereiche bilden eine wichtige Basis 
für eine langfristig wettbewerbsfähige Produktion. 

Zu Nummer 2 (§ 5 InvZulG 1993) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
aufgrund der Änderung des § 3 InvZulG. 

Zu Artikel 10 (Fördergebietsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 4 Abs. 1 FördG) 

Angesichts der erreichten Erfolge beim wirtschaftli-
chen Neuaufbau der neuen Länder ist die bisherige, 
auf eine breite Anschubfinanzierung abgestellte 
Förderung nicht mehr erforderlich. Sie ist auch auf 
Dauer nicht finanzierbar. Deshalb sollen die Sonder-
abschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz zwar 
um zwei Jahre bis Ende 1998 verlängert, dabei aber 
von 50 v. H. ab 1997 auf 40 v. H. abgesenkt werden 

(§ 4 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 und 3 i. V. m. Satz 6 Nr. 2 
FördG). 

Beim Neubau von Wohnungen und Betriebsgebäu-
den sind in den vergangenen Jahren beträchtliche 
Fortschritte erzielt worden. Im Bereich der Moderni-
sierung und Sanierung des vorhandenen Gebäude-
bestands besteht dagegen noch ein erheblicher 
Nachholbedarf. Die jahrzehntelange Vernachlässi-
gung durch sozialistische Mißwirtschaft kann nicht 
innerhalb weniger Jahre beseitigt werden. Deshalb 
soll ein Fördervorsprung zugunsten der Modernisie-
rung und Sanierung von Gebäuden geschaffen wer-
den. Die Sonderabschreibungen für Neubauten sol-
len daher für Aufwendungen der Jahre 1997 und 
1998 grundsätzlich noch stärker abgesenkt werden, 
und zwar auf 20 v. H. Aus Gründen der Gleichbe-
handlung soll die Absenkung der Sonderabschrei-
bungen auf 20 v. H. auch für die Anschaffung von 
Altbauten gelten. 

Von der Absenkung der Sonderabschreibungen von 
40 v. H. auf 20 v. H. sollen Gebäude im verarbeiten-
den Gewerbe ausgenommen werden, denn dieser 
Wirtschaftszweig bedarf weiterhin einer besonderen 
Förderung (vgl. Artikel 9). Im Interesse der Zielge-
nauigkeit und Einheitlichkeit der Förderung sollen 
die Sonderabschreibungen von 40 v. H. aber nur für 
die Gebäude im verarbeitenden Gewerbe zugelassen 
werden, die der Investor selbst nutzt (§ 4 Abs. 1 Satz 7 
Förde). Eine entsprechende Verwendungsvorausset-
zung besteht bereits bei den Sonderabschreibungen 
nach § 2 FördG für bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, nach § 3 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe b 
FördG für Altbauten des Betriebsvermögens und bei 
der auf 10 v. H. erhöhten Investitionszulage nach § 5 
Abs. 3 InvZulG 1993. 

Für Gebäude in Wirtschaftszweigen außerhalb des 
verarbeitenden Gewerbes können ab 1997 nur die 
auf 20 v. H. abgesenkten Sonderabschreibungen vor-
genommen werden, und zwar unabhängig davon, ob 
die Gebäude eigenbetrieblich oder fremdbetrieblich 
genutzt werden, 

Bei Investitionen, die vor dem 1. Januar 1997 begon-
nen und nach dem 31. Dezember 1996 abgeschlossen 
werden, können für die vor dem 1. Januar 1997 ge-
leisteten Anzahlungen auf Anschaffungskosten oder 
entstandenen Teilherstellungskosten unverändert 
Sonderabschreibungen von bis zu 50 v. H. in An-
spruch genommen werden (§ 4 Abs. 1 Satz 6 Nr. 1 
FördG). 

Zu Nummer 2 (§ 7 a FördG) 

Trotz beträchtlicher Wachstumserfolge in den neuen 
Bundesländern haben zahlreiche Unternehmen ins-
besondere im gewerblichen Mittelstand eine zu ge-
ringe Eigenkapitalausstattung, um die Anforderun-
gen der Zukunft bewältigen zu können. Deshalb soll 
die Bereitstellung von Eigenkapital in Form von Be-
teiligungen für mittelständische Unternehmen in den 
neuen Bundesländern gefördert werden. 

In Anlehnung an § 16 des Berlinförderungsgesetzes 
soll die ... [Kapitalsammelstelle] niedrig verzinsliche 
„Fördergebietsdarlehen" auflegen, für deren Zeich- 
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nung der Anleger eine Ermäßigung der Einkommen-
steuerschuld in Höhe von 12 v. H. des Darlehensbe-
trags erhält. Die ... [Kapitalsammelstelle] bietet die 
eingeworbenen Darlehen als zinsgünstige Darlehen 
z. B. Kapitalbeteiligungsgesellschaften oder Unter-
nehmen an, die die Mittel als haftendes Risikokapital 
Betrieben des gewerblichen Mittelstands in den neu-
en Bundesländern zuführen. Die ... [Kapitalsammel-
stelle] übernimmt 50 v. H. des Beteiligungsrisikos. 

Steuerbegünstigte Darlehen kann die ... [Kapital-
sammelstelle] bis zu einem jährlichen Gesamtplafonds 
von 500 Mio. DM entgegennehmen. 

§ 7 a Abs. 1 und 2 FördG bestimmen den Personen-
kreis, der zur Inanspruchnahme der Steuerermäßi-
gung für Darlehen berechtigt ist, die Höhe der Steu-
erermäßigung und die Voraussetzungen für die Steu-
erermäßigung. In § 7 a Abs. 3 FördG sind die Voraus-
setzungen genannt, die von der ... (Kapitalsammel-
stelle] und vom Empfänger der Mittel zu erfüllen 
sind. Diese Voraussetzungen sind von den Finanzbe-
horden nicht zu überprüfen. 

Zu Nummer 3 (§ 8 FördG) 

Zu Buchstabe a (§ 8 Abs. 1 FördG) 

Der Gewinnabzug für Land- und Forstwirte nach § 5 
FördG soll - wie die Sonderabschreibungen - um 
zwei Jahre bis Ende 1998 verlängert werden. 

Zu Buchstabe b (§ 8 Abs. 1a FördG) 

Die Anwendungsvorschriften für die Sonderabschrei-
bungen und den Gewinnabzug für Land- und Forst-
wirte bei Investitionen in Berlin (West) werden re-
daktionell aufgrund der Änderung des § 4 Abs. 1 
FördG in einem eigenen Absatz neugefaßt. 

Zu Buchstabe c (§ 8 Abs. 3 FördG) 

Viele Steuerpflichtige werden aus finanziellen Grün-
den erst in den nächsten Jahren in der Lage sein, an 
ihrem eigengenutzten Wohneigentum die notwendi-
gen Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen 
durchzuführen. Deshalb soll der Sonderausgabenab-
zug nach § 7 FördG für Herstellungs- und Erhal-
tungsarbeiten an zu eigenen Wohnzwecken genutz-
ten eigenen Gebäuden in die Förderverlängerung 
um zwei Jahre bis Ende 1998 einbezogen werden. 

Zu Artikel 11 (Umsatzsteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 1 Abs. 3 UStG) 

Die Neufassung des § 1 Abs. 3 Satz 1 bewirkt, daß 
die Umsätze innerhalb des erweiterten Küstenmeeres 
im Sinne der Anlage IV zur Seeschiffahrtsstraßen-
Ordnung (bisherige „Box" im Bereich der Deutschen 
Bucht), insbesondere im Helgoland-Verkehr, nun-
mehr der Besteuerung unterliegen. Dadurch werden 
die Umsätze innerhalb der „Box" den Umsätzen im 
übrigen erweiterten Küstenmeer gleichgestellt. 

Durch die Verweisung auf die - inzwischen aufgeho-
bene - Anlage IV zur Seeschiffahrtsstraßen-Ordnung 
in § 1 Abs. 3 Satz 1 war das Gebiet der „Box" bisher 
vom Geltungsbereich des Umsatzsteuergesetzes aus-
genommen. Dies hatte zur Folge, daß die in § 1 Abs. 3 
genannten Umsätze, insbesondere der Bordverzehr 
und die Personenbeförderungen, innerhalb der 
„Box" nicht der Besteuerung unterlegen haben. 
Durch die allgemeine Erweiterung des Küstenmeeres 
vor der deutschen Nord- und Ostseeküste mit Wir-
kung vom 1. Januar 1995 an von bisher 3 Seemeilen 
auf grundsätzlich 12 Seemeilen (Bekanntmachung 
vom 11. November 1994, BGBl. I S. 3428, Verordnung 
vom 7. Dezember 1994, BGBl. I S. 3744), ist die „Box" 
gegenstandslos geworden, da das 12 Seemeilen-Ge-
biet die dort bezeichneten Gebiete einschließt. Die 
Erweiterung des Hoheitsgebiets führt nach Maßgabe 
des § 1 Abs. 3 zu einer entsprechenden Ausdehnung 
des räumlichen Geltungsbereichs des Umsatzsteuer-
gesetzes. Durch die statische Verweisung in § 1 
Abs. 3 auf die Anlage IV zur Seeschiffahrtsstraßen-
Ordnung wäre das Gebiet der „Box" jedoch weiter-
hin vom - jetzt erweiterten - Geltungsbereich des 
Umsatzsteuergesetzes ausgenommen; die Umsätze 
innerhalb der „Box" blieben weiter unbesteuert. An 
dieser Ausnahmeregelung kann aufgrund des Ge-
meinschaftsrechts nicht mehr festgehalten werden. 
Die Artikel 2, 3 und 16 der 6. EG-Richtlinie zur Har-
monisierung der Umsatzsteuern schreiben eine Bela-
stung des Letztverbrauchs im territorialen Anwen-
dungsbereich der Richtlinie, zu dem auch die Ho-
heitsgewässer der Mitgliedstaaten gehören, zwin-
gend vor. 

An der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung der In-
sel Helgoland als Drittlandsgebiet ändert sich durch 
die Neufassung des § 1 Abs. 3 Satz 1 nichts. 

Zu Nummer 2 (§ 3 a UStG) 

Zu Buchstabe a (§ 3 a Abs. 1 UStG) 

Durch die Änderung wird klargestellt, daß der Ort 
von Beförderungsleistungen und der damit zusam-
menhängenden sonstigen Leistungen nach § 3 b 
UStG zu bestimmen ist. 

Zu Buchstabe b (§ 3 a Abs. 5 UStG) 

Durch die Änderung wird § 3 a Abs. 5 UStG an Arti-
kel 9 Abs. 3 der 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung 
der Umsatzsteuern vom 17. Mai 1977 (ABl. EG 1977 
Nr. L 145 S. 1) in der aktuellen Fassung - 6. EG

-

Richtlinie - angepaßt. Danach können die Mitglied-
staaten, um Doppelbesteuerungen, Nichtbesteuerun-
gen oder We ttbewerbsverzerungen zu vermeid en, 
bei den in § 3 a Abs. 4 UStG bezeichneten sonstigen 
Leistungen und bei der Vermietung von Beförde-
rungsmitteln den Ort dieser sonstigen Leistungen ab-
weichend von § 3 Abs. 1 und 3 UStG danach bestim-
men, wo die sonstige Leistung genutzt oder ausge-
wertet wird. 
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Zu Nummer 3 (§ 4 UStG) 

Zu Buchstabe a (§ 4 Nr. 7 UStG) 

Die Änderung, die der Klarstellung dient, beruht auf 
Artikel 15 Nr. 10 der 6. EG-Richtlinie. 

Zu Buchstabe b (§ 4 Nr. 8 UStG) 

Die Änderung beruht auf Artikel 13 Teil B Buchstabe 
d Nr. 1 und 2 der 6. EG-Richtlinie. Hiernach ist die 
Verwaltung von Krediten und Kreditsicherheiten 
durch andere Personen als die Kreditgeber als steuer-
pflichtig zu behandeln. Zwar konnten diese Leistun-
gen während einer Übergangszeit noch steuerfrei ge-
stellt werden (Artikel 28 Abs. 3 Buchstabe b in Ver-
bindung mit Anhang F Nr. 13 der 6. EG-Richtlinie). 
Diese Übergangsregelung ist jedoch durch Artikel 1 
Nr. 2 Buchstabe b der 18. EG-Richtlinie mit Wirkung 
vom 1. Januar 1991 aufgehoben worden. Durch eine 
aufgrund von Artikel 27 Abs. 1 der 6. EG-Richtlinie 
ergangene Entscheidung des Rates vom 23. Novem-
ber 1992 (ABl. EG 1992 Nr. L 351 S. 31) wurde die 
Bundesrepublik Deutschland ermächtigt, die Steuer-
befreiung noch bis zum 31. Dezember 1995 beizube-
halten. Mit Ablauf dieser Frist ist die Befreiung auf-
zuheben. Nach wie vor steuerfrei bleibt jedoch die 
Verwaltung von Krediten und Kreditsicherheiten 
durch die jeweiligen Kreditgeber. Einer besonderen 
Regelung hierfür bedarf es jedoch nicht, weil diese 
Leistungen als Nebenleistungen zur Kreditgewäh-
rung anzusehen und daher wie diese ohnehin steuer-
frei sind. 

Zu Nummer 4 (§ 6 UStG) 

Die Änderung beruht auf Artikel 15 Nr. 2 der 6. EG

-

Richtlinie. Hiernach sind die Lieferungen von Ge-
genständen zur Ausrüstung und Versorgung von Be-
förderungsmitteln, die privaten Zwecken dienen, von 
der Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen ausge-
schlossen, wenn der Abnehmer die Gegenstände in 
das Drittlandsgebiet befördert. Dieser Ausschluß von 
der Steuerbefreiung galt jedoch bisher aufgrund der 
Sondervorschrift des Artikels 6 Abs. 3 der Richtlinie 
69/169/EWG des Rates vom 28. Mai 1969 (ABl EG 
1969 Nr. L 133 S. 6 - Reiserichtlinie -) nicht. Da diese 
Vorschrift aber inzwischen aufgehoben wurde, ist Ar-
tikel 15 Nr. 2 der 6. EG-Richtlinie wieder uneinge-
schränkt anzuwenden. § 6 Abs. 3 Satz 2 UStG, der 
auf Artikel 6 Abs. 3 der Reiserichtlinie beruht, ist da-
her zu streichen. 

Zu Nummer 5 (§ 18 UStG) 

7u Buchstabe a (§ 18 Abs. 1 und 2 UStG) 

Die Fristen des § 18 Abs. 1 UStG für die Abgabe von 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen und für die Zahlung 
der Umsatzsteuer-Vorauszahlungen werden jeweils 
vom 10. bis zum 28. Tag nach Ablauf des Voranmel-
dungszeitraums verlängert. Gleichzeitig wird die Er-
mächtigung zur Einräumung einer Dauerfristverlän-
gerung (§ 18 Abs. 6 UStG) aufgehoben. Mit dieser 
Maßnahme wird das Umsatzsteuer-Voranmeldungs-
verfahren vereinfacht. 

Um sicherzustellen, daß die Vorauszahlungen noch 
in dem auf den Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nat gezahlt werden, wird durch den neuen § 18 Abs. 
1 Satz 4 UStG die Regelung über Verspätungszu-
schläge in § 152 AO ergänzt. Gibt der Unternehmer 
seine Voranmeldung verspätet ab, kann von der Fest-
setzung eines Verspätungszuschlages nur dann ab-
gesehen werden, wenn er die Entschuldbarkeit be-
weist oder glaubhaft macht. Hierzu kann er bereits 
mit Abgabe der Voranmeldung entsprechende Anga-
ben machen. Die im Verwaltungsweg gewährte 
Schonfrist für die Abgabe monatlicher oder viertel-
jährlicher Voranmeldungen (Nummer 7 des Anwen-
dungserlasses zu § 152 AO, BStBl 1994 Teil I S. 303) 
ist in diesem Zusammenhang aufzuheben. 

Die bisherigen Sätze 3 und 4 des § 18 Abs. 1 UStG 
wurden gestrichen, weil sie durch entsprechende, für 
Steueranmeldungen allgemein geltende Regelungen 
in der Abgabenordnung entbehrlich geworden sind. 

§ 18 Abs. 2 UStG enthält das Kernstück der Neu-
konzeption des Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfah-
rens: das Kalendervierteljahr wird als Regel-Voran-
meldungszeitraum vorgesehen und eine Betrags-
grenze eingeführt, ab der die Unternehmer ihre Um-
satzsteuer-Voranmeldungen monatlich abzugeben 
haben. Durch die Festlegung der Betragsgrenze auf 
12 000 DM sollen etwa 50 v. H. aller steuerpflichtigen 
Unternehmer zu Vierteljahreszahlern bestimmt wer-
den. 

Die Maßnahme führt zu einer deutlichen Steuerver-
einfachung. Dadurch nimmt die Zahl der von kleine-
ren Unternehmen zu erstellenden und der von den 
Finanzämtern zu bearbeitenden Umsatzsteuer-Vor-
anmeldungen ab. 

Zu Buchstabe b (§ 18 Abs. 2 a UStG) 

Aufgrund § 18 Abs. 2 a UStG erhalten Unternehmer, 
deren Vorsteuer-Überschüsse im vorangegangenen 
Kalenderjahr mehr als 12 000 DM betragen haben, 
ein Wahlrecht. Sie können wählen, ob sie ihre Um-
satzsteuer-Voranmeldungen monatlich oder viertel-
jährlich abgeben. 

Das Wahlrecht wird ausgeübt, indem diese Unter-
nehmer bis zum 28. Februar des laufenden Kalender-
jahres eine Umsatzsteuer-Voranmeldung für den er-
sten Kalendermonat abgeben. An die Abgabe monat-
licher Voranmeldungen sind die Unternehmer für ein 
Kalenderjahr gebunden. 

Zu Buchstabe c (§ 18 Abs. 4 a UStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die 
wegen der Neufassung des § 18 Abs. 1 und 2 UStG 
erforderlich ist. 

Zu Buchstabe d (§ 18 Abs. 6 UStG) 

Durch die Maßnahme wird die Ermächtigung zur 
Einräumung einer Dauerfristverlängerung aufgeho-
ben. 
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Zu Buchstabe e (§ 18 Abs. 9 UStG) 

§ 18 Abs. 9 Satz 1 UStG enthält unverändert die Er-
mächtigung, die Vergütung der Vorsteuerbeträge an 
im Ausland ansässige Unternehmer in einem beson

-

deren Verfahren zu regeln. Das Vergütungsverfahren 
richtet sich nach den Bestimmungen der 8. und 
13. EG-Richtlinie. 

Durch die Änderungen werden Regelungen, die bis-
her in der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
enthalten waren, aus Gründen der Rechtsklarheit in 
das Gesetz übernommen. 

Außerdem wird das Vorsteuer-Vergütungsverfahren 
bei Unternehmern, die nicht im Gemeinschaftsgebiet 
ansässig sind, von der Gegenseitigkeit abhängig ge-
macht. Ferner werden Vorsteuerbeträge, die auf pau-
schalierte Reisekosten und den Bezug von Kraftstof-
fen entfallen, von der Vergütung ausgeschlossen. 
Diese Regelungen beruhen auf Artikel 2 Abs. 2 und 
Artikel 4 Abs. 2 der 13. EG-Richtlinie. Damit wird 
von der EG-rechtlichen Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, die Vergütung der Vorsteuerbeträge von der 
Gewährung vergleichbarer Vorteile durch die Dritt-
länder abhängig zu machen und die Vorsteuervergü-
tung bei bestimmten Vorumsätzen auszuschließen. 

Zu Buchstabe f (§ 18 Abs. 11 UStG) 

Durch die Regelung wird eine gesetzliche Grundlage 
geschaffen, um Unternehmer, die Personenbeförde-
rungen mit nicht im Inland zugelassenen Kraftomni-
bussen durchführen, im Rahmen von Straßenkontrol-
len überwachen zu können, ob sie ihren umsatz-
steuerlichen Pflichten nachkommen. 

Die Zolldienststellen sollen in die Lage versetzt wer-
den, mit ihren mobilen Kontrollgruppen diese Aufga-
be im Rahmen des bestehenden Personalkörpers und 
der bestehenden Ausrüstung zu übernehmen. Durch 
die Übersendung von Mitteilungen an die zuständi-
gen Finanzbehörden sollen diese die Möglichkeit er-
halten, Unregelmäßigkeiten bei den genannten Per-
sonenbeförderungen nachzugehen. Die Zulässigkeit 
für die Übermittlung der Daten ergibt sich bereits 
aus § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO. Der ausdrückliche Hinweis 
auf ihre Zulässigkeit dient lediglich der Klarstellung. 

Die Regelung ist erforderlich, um Wettbewerbsnach-
teile deutscher Unternehmer und Steuerausfälle zu 
vermeiden. 

Zu Nummer 6 (§ 18 a UStG) 

Mit der Änderung wird erreicht, daß - wie bisher - 
für die Abgabe der Zusammenfassenden Meldung 
die gleichen Fristen gelten wie im Umsatzsteuer-Vor-
anmeldungsverfahren. Darüber hinaus ist es im Hin-
blick auf die Regelung im Umsatzsteuer-Voranmel-
dungsverfahren notwendig, die Möglichkeit  der 
Dauerfristverlängerung entfallen zu lassen. 

Damit ist sichergestellt, daß die Verfahrensverein-
fachung im Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren 
auch bei der Abgabe der Zusammenfassenden Mel-
dung zum Tragen kommt. 

Zu Nummer 7 (§ 19 Abs. 1 UStG) 

Die Änderung, durch die die für die umsatzsteuerli-
che Behandlung als Kleinunternehmer maßgebende 
Umsatzgrenze von 25 000 DM auf 32 500 DM erhöht 
wird, beruht auf Artikel 24 Abs. 2 Buchstabe c der 
6. EG-Richtlinie. Damit wird von der EG-rechtlich ge-
gebenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese 
Grenze zur Wahrung ihres realen Wertes an den An-
stieg der Lebenshaltungskosten anzupassen. Gleich-
zeitig wird die Umsatzgrenze den in einigen anderen 
Mitgliedstaaten bestehenden höheren Betragsgren-
zen angenähert. Die Regelung führt zur Steuerver-
einfachung für die betroffenen Unternehmer und zur 
Verwaltungsvereinfachung für die Steuerverwal-
tung. 

Zu Nummer 8 (§ 20 UStG) 

Zu Buchstabe a (§ 20 Abs. 1 UStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe b (§ 20Abs. 2 UStG) 

Zur Stärkung der Wachstums- und Beschäftigungs-
grundlagen kleiner und mittlerer Unternehmen in 
den neuen Ländern wird durch die Neuregelung des 
§ 20 Abs. 2 UStG für eine Übergangszeit die Umsatz-
grenze für die Berechnung der Steuer nach verein-
nahmten Entgelten auf 1 Million Deutsche Mark an-
gehoben. Damit wird eine Verbesserung der Liquidi-
tät dieser Unternehmen erreicht. Die auf die neuen 
Länder beschränkte Liquiditätshilfe wird wegen der 
dort oft besonders ungünstigen Eigenkapitalausstat-
tung der in der Aufbauphase stehenden Unterneh-
men für den vorgesehenen befristeten Zeitraum für 
erforderlich gehalten. 

Zu Nummer 9 (§ 23 a Abs. 3 UStG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der 
Verlängerung der Abgabe- und Zahlungsfristen im 
Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren (§ 18 Abs. 1 
UStG). 

Zu Nummer 10 (§ 26 Abs. 5 Nr. 2 UStG) 

Die Änderung ist redaktioneller Art. 

Zu Nummer 11 (§ 27 a Abs. 2 UStG) 

Die Änderung dient der Mißbrauchsbekämpfung. 

Mit der Ergänzung des § 27 a Abs. 2 Satz 2 UStG 
wird den Finanzbehörden der Zugriff auf Angaben 
über die bei den Landesfinanzbehörden umsatzsteu-
erlich geführten natürlichen und juristischen Perso-

nen und Personenvereinigungen ermöglicht. Diese 
Angaben können damit insbesondere für notwendi-
ge Kontrollen im Verfahren zur Vergütung der Vor-
steuerbeträge an im Ausland ansässige Unternehmer 
ausgewertet werden. Dies wirkt der Erschleichung 
von Vorsteuervergütungen entgegen. 
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Gleichzeitig kann damit die Erledigung der Amts-
hilfe in Umsatzsteuersachen einfacher und effektiver 
gestaltet werden. Dies ist im Hinblick auf die Bedürf-
nisse der Mißbrauchsbekämpfung im Binnenmarkt 
erforderlich. 

Zu Nummer 12 (§ 28 Abs. 4 UStG) 

Nach geltendem Recht unterliegen die Beförderun-
gen von Personen mit Schiffen für eine Übergangs-
zeit bis zum 31. Dezember 1995 dem ermäßigten 
Steuersatz. Durch die Änderung wird diese Über-
gangsregelung bis zum 31. Dezember 1998 verlän-
gert. 

Derzeit steht eine endgültige EG-einheitliche Rege-
lung zur Besteuerung von innergemeinschaftlichen 
Personenbeförderungen noch aus. Nach Artikel 28 
Abs. 5 der 6. EG-Richtlinie sollen derartige Beförde-
rungen in dem Mitgliedstaat besteuert werden, in 
dem die Beförderung beginnt (Ausgangsland). Ein 
entsprechender Richtlinienvorschlag liegt zwar in-
zwischen vor, ist jedoch auf Personenbeförderungen 
im Straßenverkehr und auf Binnenwasserstraßen be-
grenzt. Ein Richtlinienvorschlag, der eine praktikable 
und wettbewerbsneutrale Umsatzbesteuerung der 
Personenbeförderungsleistungen für alle Verkehrs-
träger vorsieht, liegt noch nicht vor. Die Mitgliedstaa-
ten haben mehrheitlich erklärt, bei einer Besteue-
rung am Abgangsort müsse aus Wettbewerbsgrün-
den ein weitgehend angenäherter Steuersatz - mög-
lichst ein einheitlicher Satz - angewendet werden. 
Aufgrund der bisherigen Beschlüsse des Rates der 
Wirtschafts- und Finanzminister zur Steuersatzannä-
herung kommt hierfür nur ein ermäßigter Steuersatz 
in Betracht. Bei Verwirklichung dieser Vorstellungen 
würde sich ohne eine Verlängerung der Übergangs-
regelung der Steuersatz für die Beförderungen von 
Personen mit Schiffen innerhalb weniger Jahre mehr-
mals ändern. Die hiermit für die Schiffahrtsunterneh-
mer verbundenen Schwierigkeiten (z. B. bei der Ge-
staltung der Fahrpreise) sollen vermieden werden. 

Zu Artikel 12 (Umsatzsteuer-Durchführungs-
verordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 1 UStDV) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Ände-
rung der Ermächtigungsvorschrift des § 3 a Abs. 5 
UStG. Danach kann der Ort, an dem eine sonstige 
Leistung erbracht wird, nur bei den in § 3 a Abs. 4 
UStG bezeichneten Leistungen und bei der Vermie-
tung von Beförderungsmitteln vom Drittlandsgebiet 
in das Inland verlagert werden. 

Zu Nummern 2 und 3 (§§ 4 und 6 UStDV) 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die 
wegen des Außerkrafttretens der nationalen Zollvor-
schriften zum 1. Januar 1994 erforderlich sind. 

Zu Nummer 4 (§ 7 UStDV) 

Zu Buchstaben a bis c (§ 7 Abs. 1 bis 3 UStDV) 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die 
wegen des Außerkrafttretens der nationalen Zollvor-
schriften zum 1. Januar 1994 erforderlich sind. 

Zu Buchstabe d (§ 7 Abs. 4 UStDV) 

Aufgrund der Änderung des § 1 Abs. 3 UStG (vgl. 
Artikel 11 Nr. 1) werden Personenbeförderungen 
mit Wasserfahrzeugen im erweiterten Küstenmeer 
der Umsatzbesteuerung unterworfen. Die Verein-
fachungsregelung des § 7 Abs. 3 UStDV kann daher 
im Verkehr zwischen inländischen Häfen und der 
Insel Helgoland nicht mehr aufrechterhalten werden. 
§ 7 Abs. 4 UStDV ist entsprechend anzupassen. 

Andernfalls würden diese Beförderungsleistungen 
entgegen der Änderung des § 1 Abs. 3 UStG als aus-
ländische Umsätze behandelt. Dies ist jedoch durch 
die Ermächtigungsgrundlage des § 3 b Abs. 1 Nr. 2 
UStG nicht gedeckt. 

Außerdem ist nach der Änderung des § 1 Abs. 3 
UStG die nach Artikel 27 Abs. 1 und 5 der 6. EG-
Richtlinie erforderliche Voraussetzung nicht mehr er-
füllt, daß die Vereinfachungsregelung eine Maßnah-
me sein muß, die den Betrag der im Stadium des 
Endverbrauchs fälligen Steuer nur in unerheblichem 
Maße beeinflußt. Würde bei einer Änderung des § 1 
Abs. 3 UStG die Regelung des § 7 Abs. 3 UStDV für 
die Helgolandfahrten aufrechterhalten, würde zu-
dem die Regelung des § 7 Abs. 3 UStDV keine Ver-
einfachungsmaßnahme mehr darstellen, die auf Arti-
kel 27 der 6. EG-Richtlinie gestützt werden könnte, 
weil der Anlaß der Vereinfachung, die Aufteilung 
zwischen in- und ausländischen Streckenanteilen, 
nach der Erweiterung des Küstenmeeres weggefal-
len ist. 

Weiterhin wird der Hinweis auf das Zollgesetz, das 
zum 1. Januar 1994 außer Kraft getreten ist, aufgeho-
ben. 

Zu Buchstabe e (§ 7 Abs. 5 UStDV) 

Die Vorschrift behandelt inländische Streckenanteile 
im grenzüberschreitenden Fährverkehr über den 
Rhein, die Donau, die Oder und die Neiße aus Ver-
einfachungsgründen als ausländische Beförderungs-
strecken. Demzufolge sind die Beförderungen auch 
auf dem inländischen Streckenanteil nicht steuerbar. 

In Sachsen ist eine Fährverbindung über die Elbe 
zwischen den Anlegestellen Schöna (Bundesrepublik 
Deutschland) und Hrensko (Tschechien) geplant. § 7 
Abs. 5 UStDV ist deshalb zu ergänzen. 

Zu Nummer 5 (§ 9 UStDV) 

Die Hinweise auf EG-rechtliche Vorschriften sind 
entbehrlich und werden daher aufgehoben. 
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Zu Nummer 6 (§ 17 a UStDV) 

Zu Buchstabe a (§ 17 a Abs. 3 UStDV) 

Die Hinweise auf EG-rechtliche Vorschriften sind 
entbehrlich und werden daher aufgehoben. 

Zu Buchstabe b (§ 17 a Abs. 4 UStDV) 

Durch die Änderung wird der Nachweis, daß der Ge-
genstand einer innergemeinschaftlichen Lieferung in 
das übrige Gemeinschaftsgebiet versendet wird, er-
leichtert. Die Regelung soll bisherige Schwierigkei-
ten der Unternehmer, diesen Nachweis zu erbringen, 
beseitigen. 

Zu Nummer 7 (§ 19 UStDV) 

Die Vorschrift ist durch die Neuregelung der Steuer-
befreiung für grenzüberschreitende Beförderungen 
von Gegenständen nach § 4 Nr. 3 UStG gegenstands-
los geworden. 

Zu Nummern 8 und 9 (§§ 20 und 21 UStDV) 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die 
wegen der Neufassung des § 4 Nr. 3 UStG erforder-
lich sind. 

Zu Nummer 10 (§§ 46 bis 48 UStDV) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zum Wegfall 
der Ermächtigung zur Einräumung einer Dauerfrist-
verlängerung (§ 18 Abs. 6 UStG). 

Zu Nummer 11 (§ 51 Abs. 3 UStDV) 

Die Änderung ist redaktioneller Art. Sie dient der 
Anpassung an die Definition des räumlichen Gel-
tungsbereichs der Umsatzsteuer in § 1 Abs. 2 Satz 1 
UStG. 

Zu Nummer 12 (§ 54 UStDV) 

Zu Buchstabe a (§ 54 Abs. 1 UStDV) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 54 Abs. 1 Satz 1 UStDV) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der 
Verlängerung der Abgabe- und Zahlungsfristen im 
Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren (§ 18 Abs. 1 
UStG). 

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 54 Abs. 1 Satz 3 UStDV) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zum Wegfall 
der Ermächtigung zur Einräumung einer Dauerfrist-
verlängerung (§ 18 Abs. 6 UStG). 

Zu Buchstabe b (§ 54 Abs. 2 UStDV) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der 
Verlängerung der Abgabe- und Zahlungsfristen im 

Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren (§ 18 Abs. 1 
UStG). 

Zu Buchstabe c (§ 54 Abs. 3 UStDV) 

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der 
Verlängerung der Abgabe- und Zahlungsfristen im 
Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren (§ 18 Abs. 1 
UStG), aufgrund der Neukonzeption des Umsatz-
steuer-Voranmeldungsverfahrens (§ 18 Abs. 2 und 2a 
UStG) sowie zum Wegfall der Ermächtigung zur Ein-
räumung einer Dauerfristverlängerung (§ 18 Abs. 6 
UStG). 

Zu Nummer 13 (§ 61 UStDV) 

Zu Buchstabe a (§ 61 Abs. 1 UStDV) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung 
bzw. Folgeänderung. Die Regelungen der Sätze 2, 
3 und 5 wurden in den § 18 Abs. 9 UStG übernom-
men. Satz 4 ist aufgrund der Änderung des § 19 Abs. 
1 UStG durch das Umsatzsteuer-Binnenmarktgesetz 
aufzuheben. 

Zu Buchstabe b (§ 61 Abs. 2 UStDV) 

Die neue Regelung, durch die die Vergütung für Un-
ternehmer, die nicht im Gemeinschaftsgebiet ansäs-
sig sind, von nach § 61 Abs. 2 Satz 1 und 3 UStDV 
abweichenden Mindestbeträgen abhängig gemacht 
wird, beruht auf Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 der 13. EG-
Richtlinie. Damit wird von der EG-rechtlichen Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht, die Erstattung von Mehr-
wertsteuer an Unternehmer, die nicht im Gemein-
schaftsgebiet ansässig sind, von Mindestbeträgen 
abhängig zu machen, die von den Bestimmungen der 

8. EG-Richtlinie abweichen. 

Zu Buchstabe c (§ 61 Abs. 3 UStDV) 

Durch die Änderung hat der im Ausland ansässige 
Unternehmer in allen Fällen im Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahren durch behördliche Bescheinigung 
des Staates, in dem er ansässig ist, nachzuweisen, 
daß er als Unternehmer unter einer Steuernummer 
eingetragen ist. Diese Maßnahme ermöglicht eine 
bessere Prüfung der Vergütungsvoraussetzungen. 

Zu Nummer 14 (§ 69 Abs. 2 UStDV) 

Durch die Änderung werden steuerfreie Leistungen 
nach § 4 Nr. 21 UStG aus der Bemessungsgrundlage 
für den Vorsteuerabzug nach Durchschnittsätzen 
herausgenommen. Die Änderung ist erforderlich, da 
die Einbeziehung dieser Umsätze zu einer Steuer 
führen kann, die wesentlich vom Betrag abweicht, 
der sich ohne Anwendung der Durchschnittsätze er-
geben würde (§ 23 Abs. 2 UStG). 
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Zu Artikel 13 (Bewertungsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 17 BewG) 

Durch das Steueränderungsgesetz 1992 vom 25. Fe-
bruar 1992 (BGBl. I S. 297) wurde § 109 a in das Be-
wertungsgesetz eingefügt. Der Klammerhinweis in 
§ 17 Abs. 2 BewG wird redaktionell entsprechend er-
gänzt. 

Zu Nummer 2 (§ 28 BewG) 

Besteuerungsgrundlage bei der Gewerbesteuer ist 
künftig nur noch der Gewerbeertrag (vgl. Artikel 7 
Nr. 2); die Besteuerung des Gewerbekapitals entfällt. 
Die bisherige Anknüpfung der Erklärungspflicht zur 
Feststellung des Einheitswerts des Betriebsvermö-
gens an das Gewerbekapital ist deshalb entbehrlich. 

Zu Nummer 3 (§ 29 BewG) 

Zu Buchstabe a (§ 29 Abs. 3 BewG) 

Der letzte Satz des Absatzes 3 wird unverändert in 
den neuen Absatz 5 übernommen. 

Zu Buchstabe b (§ 29 Abs. 4 und 5 BewG) 

Absatz 4 

In dem neuen Absatz 4 sollen die Mitteilungspflich-
ten zusammengefaßt werden, welche die Grund-
buchämter für Zwecke der Einheitsbewertung des 
Grundbesitzes und für Zwecke der Grundsteuer tref-
fen. Damit wird eine Regelung aufgegriffen, die ur-
sprünglich im sog. Justizmitteilungsgesetz umgesetzt 
werden sollte. Inhalt und Umfang der Mitteilungs-
pflichten waren insoweit unstreitig (vgl. Bundestags-
Drucksache 12/3199, Anlagen 2 und 3, jeweils 
Nr. 58). Nach Nr. 1 sollen die Grundbuchämter in Fäl-
len des rechtsgeschäftlichen Erwerbs nur die Eintra-
gung des neuen Eigentümers oder Erbbauberechtig-
ten mitteilen. Aufgrund der Erfahrungen der Länder, 
die hier die Verwaltungs- und Organisationshoheit 
haben, ist davon auszugehen, daß die bislang vom 
Liegenschaftskataster übersandten Unterlagen und 
auch die Veräußerungsanzeigen der Notare nicht 
ausreichen, um in allen Fällen die nach dem BewG 
erforderlichen Beurteilungen vorzunehmen (für den 
zutreffenden Zurechnungsfortschreibungszeitpunkt). 
In Fällen von anderen als rechtsgeschäftlichen Über-
tragungen ist zusätzlich die Anschrift mitzuteilen, da 
den Finanzämtern die aktuellen Anschriften der Er-
werber häufig nicht bekannt sind. Dies gilt insbeson-
dere für Erbfälle und für Entscheidungen aus dem 
Bereich der Regelung offener Vermögensfragen. In 
den Fällen des Erwerbs nach den Vorschriften des 
Zuordnungsrechts erhält die Steuerverwaltung Mit-
teilungen nach § 29 Abs. 3 BewG von den Zuord-
nungsbehörden. Es bedarf deshalb keiner zusätz-
lichen Mitteilungen der Grundbuchämter. 

Bei der Mitteilung der Eintragung der Begründung 
von Wohnungseigentum und Teileigentum oder der 

Begründung eines Erbbaurechts soll auch der Zeit-
punkt des Eingangs des Eintragungsantrags beim 
Grundbuchamt mitgeteilt werden, weil nach der Pra

-

xis der Finanzbehörden schon von diesem Zeitpunkt 
an eine neue wirtschaftliche Einheit im Sinne des Be-
wertungsrechts entsteht. Die Mitteilungen an die Fi-
nanzämter werden nach der gegenwärtigen Praxis in 
manchen Ländern diesen über die Katasterämter zu-
geleitet. Dieser praktische Weg, der sich bewährt 
hat, soll offengehalten werden und wird deshalb in 
der Vorschrift ausdrücklich für zulässig erklärt. 

Absatz 5 

Die Unterrichtungspflichten gegenüber dem Betrof-
fenen werden in Absatz 5 zusammengefaßt. Satz i ist 
inhaltsgleich mit dem bisherigen Absatz 3 Satz 3. Die 
Einschränkung der Pflicht zur Unterrichtung des Be-
troffenen in Satz 2 folgt der ebenfalls nicht bestehen-
den Pflicht zur Unterrichtung im Fall der zulässigen 
Einsicht Dritter in das Grundbuch und das Liegen-
schaftskataster. 

Zu Nummer 4 (§ 110 BewG) 

Die Bestimmung wird an die Dritten Schadensversi-
cherungs- und Lebensversicherungsrichtlinien des 
Rates der Europäischen Gemeinschaften und an die 
entsprechende Umsetzung in §§ 110 a ff. des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes angepaßt. 

Zu Nummer 5 (§ 111 Nr. 5 BewG) 

Zu Buchstabe a (§ 111 Nr. 5 Buchstabe c BewG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aus der Aufhebung des Kriegsgefangenenentschädi-
gungsgesetzes durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2094) und der Neufas-
sung des Häftlingshilfegesetzes. 

Zu Buchstabe b (§ 111 Nr. 5 Buchstabe g BewG) 

Nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungs-
gesetz (Artikel i des Zweiten SED-Unrechtsbereini-
gungsgesetzes - 2. SED-UnBerG - vom 23. Juni 1994, 
BGBl. I S. 1311) erhalten Betroffene, die aufgrund 
von Maßnahmen der früheren DDR eine gesundheit-
liche Schädigung erlitten haben, wegen der gesund-
heitlichen oder wirtschaftlichen Folgen dieser Schä-
digung auf Antrag Versorgung in entsprechender 
Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes. Ist der 
Betroffene an den Folgen der Schädigung gestorben, 
erhalten die Hinterbliebenen eine entsprechende 
Versorgung. 

Diese Versorgungsansprüche werden von der Ver-
mögensteuer freigestellt; die Befreiung entspricht in-
soweit der Befreiung der Leistungen in § 3 Nr. 23 
EStG. 

Die Befreiung der Ansprüche auf Unterhaltsgeld 
oder auf Ausgleichsleistungen nach dem Beruflichen 
Rehabilitierungsgesetz (Artikel 2 des 2. SED-UnBerG) 
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von der Vermögensteuer erübrigt sich. Es handelt 
sich bei ihnen um zeitlich begrenzte Ansprüche auf 
Leistungen, die nicht mit laufenden Renten ver-
gleichbar sind. 

Zu Nummer 6 (§ 124 BewG) 

Die Vorschrift regelt den zeitlichen Anwendungsbe-
reich.  

Zu Nummer 7 (§ 136 BewG) 

a) Zur Verlängerung der Befreiungsvorschriften für 
die neuen Länder 

Bisher mußte sich die noch im Aufbau befindliche 
Steuerverwaltung in den neuen Ländern wegen 
der sachlichen Befreiungsvorschriften in § 136 
BewG und der persönlichen Befreiungsvorschrif-
ten in § 24 c VStG, Lustimmen mit der Zuständig-
keitsregelung in Artikel 97 a § 1 Abs. 2 EGAO, 

nicht mit den schwierigen tragen der Einheitsbe-
wertung des Betriebsvermögens, der Anteilsbe-
wertung und der Vermögensbesteuerung befas-
sen. Diese gesetzlichen Maßnahmen haben erheb-
lich zum bisher erfolgreichen Aufbau der Steuer-
verwaltung in den neuen Ländern beigetragen. 
Das Personal konnte zuerst in den Bereichen ein-
gesetzt werden, die für das Steueraufkommen in 
den neuen Ländern von besonderer Bedeutung 
sind, insbesondere für die Bearbeitung der Lohn-
steuer und Umsatzsteuer sowie für die Gewährung 
von Investitionszulagen. 

Der Aufbau der Steuerverwaltung in den neuen 
Ländern schreitet ständig voran, er ist jedoch 
längst noch nicht abgeschlossen. Dies betrifft so-
wohl die personelle wie auch die sachliche Aus-
stattung. Die neuen Länder, denen die Vermögen-
steuer zustände, haben noch nicht die personelle 
und sachliche Kapazität, um sich zusätzlich mit 
den schwierigen Fragen des Bewertungs- und Ver-
mögensteuerrechts befassen zu können. 

In den letzten Jahren sind in den neuen Ländern 
sehr viele Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung gegründet worden. Die damit verbundene 
Bewertung von Anteilen ist sehr arbeitsintensiv 
und erfordert von den Bearbeitern ein fundiertes 
Fachwissen. Unter Berücksichtigung der ange-
spannten Personallage und der noch nicht zum 
Abschluß gekommenen Aufbauphase wäre die 
Steuerverwaltung in den neuen Ländern mit einer 
solchen Anteilsbewertung überfordert. Die Folge 
wäre: In dem Bereich der Anteile an Kapitalgesell-
schaften ständen weitestgehend keine geeigneten 
Besteuerungsgrundlagen für die Vermögensteuer-
veranlagung und die Einheitsbewertung des Be-
triebsvermögens auf den 1. Januar 1996 zur Verfü-
gung. 

Im Bereich der Betriebsgrundstücke ist berück-
sichtigen, daß für eine große Zahl von gemischt-
genutzten Grundstücken und Geschäftsgrund-
stücken immer noch kein Einheitswert oder kein 
aktueller Einheitswert nach den Wertverhältnissen 
vom 1. Januar 1935 festgestellt ist. Auch hier fehlte 
es somit an wesentlichen Besteuerungsgrundla-

gen für die Einheitsbewertung des Betriebsvermö-
gens und für die Vermögensteuerveranlagung auf 
den 1. Januar 1996, so daß die Bearbeitung der Er-
klärungen zurückgestellt oder die Bescheide spä-
ter noch einmal bearbeitet werden müßten. 

Darüber hinaus ist zu bedenken, daß das geltende 
Vermögensteuerrecht 500 000 DM positives Be-
triebsvermögen in jedem Fall freistellt, so daß es 
wegen der derzeitigen hohen Fremdfinanzierung 
betrieblicher Investitionen in einer großen Zahl 
von Fällen bei Wegfall der Steuerbefreiungen ab 
1996 trotz des erheblichen Verwaltungsaufwands 
zu keiner Vermögensteuerfestsetzung käme. Der 
Gesetzgeber hat es in der Vergangenheit stets ab-
gelehnt, eine Bewertung von Vermögen in den 
neuen Bundesländern durchzuführen, wenn die 
Schulden über das Aktivvermögen hinausgehen. 
Die Versagung eines solchen Schuldenüberhangs, 
insbesondere bei der Einheitsbewertung des Be-
triebsvermögens und bei den Grundstücken, wirkt 
sich für den Steuerpflichtigen nachteilig aus. Diese 
Nachteile müssen jedoch aus Gründen der Ver-
waltungsvereinfachung in Kauf genommen wer-
den. 

Zur Sicherung eines soliden Aufbaus der Steuer-
verwaltungen in den neuen Ländern sollen die 
sachlichen und persönlichen Befreiungsvorschrif-
ten für die neuen Länder bis Ende 1998 verlängert 
werden. Zum 1. Januar 1999 käme es dann zu 
einer einheitlichen Besteuerung des Vermögens in 
den alten und neuen Ländern. Damit hätte die 
Steuerverwaltung in den neuen Ländern die Mög

-

lichkeit, das vorhandene Personal vorrangig 
dem Bereich der ertragstarken Steuern, für die Er-
mittlung der Einheitswerte der Grundstücke und 
Betriebsgrundstücke und den Aufbau der Prü-
fungsdienste einzusetzen. Darüber hinaus bliebe 
den neuen Ländern hinreichend Zeit zur sachli-
chen und personellen Vorbereitung der Vermö-
gensteuerhauptveranlagung 1999 einschließlich 
der Hauptfeststellung des Betriebsvermögens. 

b) Zur sachlichen Befreiung von Anteilen an Kapital-
gesellschaften 

Durch die Änderung des § 136 Nr. 4 c BewG soll 
klargestellt werden, daß Anteile an einer Kapital-
gesellschaft mit Geschäftsleitung in den neuen 
Ländern nicht zum Gesamtvermögen gehören. 
Hat die Kapitalgesellschaft keine Geschäftsleitung 
im Inland, so sind deren Anteile steuerfrei, wenn 
sie ihren Sitz in den neuen Ländern hat. Damit ist 
sichergestellt, daß entsprechend der Gesetzeskon-
zeption für Anteile an solchen Kapitalgesellschaf-
ten bis einschließlich 31. Dezember 1997 keine 
Anteilsbewertung von einem Finanzamt in den 
neuen Ländern durchgeführt werden muß. Auf die 
persönliche Vermögensteuerbefreilung der Kapi-
talgesellschaft kommt es, so auch der bisherige 
Wortlaut des Abschnitts 85 Abs. 1 Nr. 3 VStR, nicht 
an. 
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Zu Artikel 14 (Vermögensteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 3 Abs. 1 VStG) 

Zu Buchstabe a (§ 3 Abs. 1 Nr. 8 VStG) 

Nach dem neu eingefügten Satz 2 Buchstabe b ent-
fällt die Steuerbefreiung des Berufsverbandes, weil 
es nicht mit dem Zweck eines Berufsverbandes ver-
einbar ist, wenn er seine Mittel in erheblichem Um-
fang an politische Parteien weiterleitet. 

Durch die Änderung wird die Übereinstimmung mit 
den Befreiungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. i Nr. 5 
KStG in der durch Art. 5 Nr. 1 des Sechsten Gesetzes 
zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Ge-
setze vom 28. Januar 1994 (BGBl. I S. 142) geänder-
ten Fassung hergestellt. 

Zu Buchstabe b (§ 3 Abs. 1 Nr. 18 VStG) 

Redaktionelle Anpassung des Gesetzeswortlauts an 
den geänderten Namen der Gesellschaft. 

Zu Nummer 2 (§ 11 Abs. 3 VStG) 

§ i i VStG sieht bei unbeschränkt Vermögensteuer-
pflichtigen vor, daß die für das Auslandsvermögen in 
einem ausländischen Staat gezahlte Steuer auf die 
deutsche Vermögensteuer angerechnet wird. Nach 
§ 11 Abs. 3 VStG ist eine Neuveranlagung durchzu-
führen, wenn sich der anrechenbare Betrag der aus-
ländischen Vermögensteuern ändert. Diese Neuver-
anlagung erfolgt unabhängig von Wertgrenzen, des-
halb können auch geringfügige Änderungen der an-
rechenbaren ausländischen Steuern zu einer Neuver-
anlagung führen. Die Aufhebung der Vorschrift führt 
dazu, daß eine Änderung der anrechenbaren auslän-
dischen Steuern entweder allein oder zusammen mit 
anderen Tatbeständen nur dann zu einer Neuveran-
lagung führt, wenn die Grenzen des § 16 Abs. 1 Nr. 2 
VStG überschritten werden. Die Änderung dient der 
Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Nummer 3 (§ 12 Abs. 4 VStG) 

Nach § 12 Abs. 1 VStG ist anstelle einer Anrechnung 
ausländischer Vermögensteuern auf Antrag die auf 
ausländisches Betriebsvermögen entfallende Vermö-
gensteuer auf die Hälfte zu ermäßigen. Eine Neuver-
anlagung der Vermögensteuer ist nach § 12 Abs. 4 
VStG durchzuführen, wenn sich die Steuerermäßi-
gung ändert. Ebenso wie die Neuveranlagung bei 
Anrechnung ausländischer Steuern (§ 11 Abs. 3 
VStG) ist auch die Neuveranlagung wegen Ände-
rung der Ermäßigung für ausländisches Betriebsver-
mögen unabhängig von Wertgrenzen durchzuführen. 
Die Aufhebung der Vorschrift führt dazu, daß eine 
Änderung der Ermäßigung der Vermögensteuer für 
ausländisches Betriebsvermögen entweder allein 
oder zusammen mit anderen Tatbeständen nur dann 
zu einer Neuveranlagung führt, wenn die Grenzen 
des § 16 Abs. 1 Nr. 2 VStG überschritten werden. Die 
Änderung dient der Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Nummer 4 (§ 24 c VStG) 

Die sachlichen und persönlichen Befreiungsvor-
schriften für die neuen Länder sollen bis Ende 1998 
verlängert werden (vgl. Begründung zu Artikel 13 
Nr. 7). Für die bisher steuerfreien Vermögensteuer-
pflichtigen soll demnach auf den nächsten Hauptver-
anlagungszeitpunkt 1. Januar 1999 erstmals eine 
Vermögensteuerveranlagung durchgeführt werden. 
Durch die Verlängerung wird nicht nur eine Entla-
stung der Finanzverwaltung der neuen Länder von 
der Festsetzung und Erhebung der Vermögensteuer, 
sondern auch eine Vereinheitlichung des Veranla-
gungszeitpunkts für die alten und neuen Länder er-
reicht. 

Aus EG-rechtlichen Gründen ist die persönliche 
Steuerbefreiung für Steuerpflichtige, die vor dem 
1. Januar 1991 in den neuen Ländern ansässig wa-
ren, für die Vermögensteuer der Kalenderjahre ab 
1996 einzuschränken. Bei diesen Steuerpflichtigen 
soll das Betriebsstättenvermögen in den alten Län-
dern nicht befreit sein. Unterhält der Steuerpflichtige 
sowohl Betriebsstätten in den alten als auch in den 
neuen Ländern, so soll das Betriebsvermögen unter 
Ansatz der im Kalenderjahr vor dem Feststellungs-
zeitpunkt gezahlten Arbeitslöhne aufgeteilt werden. 
Die Feststellung des Einheitswerts erfolgt nach § 136 
Nr. 2 BewG durch das Betriebsstättenfinanzamt in 
den alten Ländern. Werden dort mehrere Betriebs-
stätten unterhalten, so ist das Finanzamt zuständig, 
in dessen Bezirk sich die wirtschaftlich bedeutendste 
Betriebsstätte befindet. Für die Durchführung der 
Vermögensteuerveranlagung ist das Finanzamt in 
den alten Ländern zuständig, in dessen Bezirk sich 
das Betriebsvermögen, und, wenn dies für mehrere 
Finanzämter zutrifft, das Finanzamt, in dessen Bezirk 
sich der wertvollste Teil des Betriebsvermögens be-
findet. 

Durch die Ausnahme von der persönlichen Steuer-
befreiung dürfte sich nur in besonders gelagerten 
Fällen eine materielle Vermögensteuerpflicht von 
Steuerpflichtigen aus den neuen Ländern ergeben. 
Denn die Übernahme der Steuerbilanzwerte und der 
Freibetrag für das Betriebsvermögen von 500 000 
DM, bei natürlichen Personen erhöht um den persön-
lichen Freibetrag von 120 000 DM, führen in den we-
nigen von der Neuregelung betroffenen Fällen regel-
mäßig zu keinem steuerpflichtigen Vermögen. 

Zu Nummer 5 (§ 25 VStG) 

Die Vorschrift regelt den zeitlichen Anwendungsbe-
reich. 

Zu Artikel 15 (Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 ErbStG) 

Die Erben waren bisher wegen der tatsächlich häufig 
über 10 000 DM liegenden Kosten verstärkt zum Ein-
zelnachweis gezwungen, der vom Finanzamt über-
prüft werden muß. Um die Vereinfachungsfunktion 
der Pauschbetragsregelung aufrechtzuerhalten, wird 
der ohne Einzelnachweis pauschal abzugsfähige Be- 
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trag für Beerdigungskosten, Grabdenkmal, Grab-
pflege usw. entsprechend der seit der letzten Anpas-
sung im Jahr 1980 eingetretenen wirtschaftlichen Ko-
stenentwicklung von 10 000 DM auf 20 000 DM er-
höht. 

Zu Nummer 2 (§ 13 ErbStG) 

Zu Buchstabe a (§ 13 Abs. 1 ErbStG) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 13 Abs. 1 Nr. 4 a ErbStG) 

Nach der neueren Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs (Urteil vom 3. März 1994, BStBl 1994 II 
S. 366) sind sogenannte ehebedingte Zuwendungen 
unter Ehegatten nicht deswegen von der Schenkung-
steuer ausgenommen, weil sie - wegen ihres spezi-
fisch ehebezogenen Charakters - nach herrschender 
zivilrechtlicher Auffassung keine Schenkungen i. S. 
der §§ 516 ff BGB darstellen. Die Steuerpflicht ist 
auch bei ehebedingten Zuwendungen nach den all-
gemeinen Voraussetzungen freigebiger Zuwendun-
gen (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) zu beurteilen. Diese Be-
urteilung im Einzelfall erfordert eine Prüfung, inwie-
weit die eherechtliche Motivationslage auf der Seite 
des Zuwendenden seinen „Willen zu Unentgeltlich-
keit" und damit den subjektiven Tatbestand einer 
freigebigen Zuwendung verdrängt, und stellt Steuer-
bürger und Finanzverwaltung vor Darlegungs- bzw. 
Ermittlungsprobleme. 

Die Prüfung ist im Einzelfall schwierig. Daher ist es 
sachlich gerechtfertigt, zumindest solche Zuwendun-
gen, die den engeren Kern der ehelichen Lebens-
und Wirtschaftsgemeinschaft berühren, gezielt von 
der Schenkungsteuer freizustellen, um damit zu-
gleich diese Darlegungs- bzw. Ermittlungsprobleme 
zu vermeiden. Gerade Zuwendungen im Zusammen-
hang mit dem Erwerb eines Familienwohnheims oder 
der Regelung der Eigentumsverhältnisse an einem 
Familienwohnheim berühren typischerweise den 
Kernbereich der ehelichen Lebens- und Wirtschafts-
gemeinschaft. In Betracht kommen z. B. die Übertra-
gung des Eigentums oder eines Miteigentumsanteils 
an dem einem Ehegatten gehörenden Grundstück 
(Familienwohnheim) oder die Tilgung eines beim 
Kauf eines solchen Grundstücks aufgenommenen 
Darlehens ausschließlich aus dem Einkommen des 
einen Ehegatten. Durch die gemeinsame partner-
schaftliche Einwirkung auf das Familienwohnheim 
verwirklichen sie in besonderem Maße die eheliche 
Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft und tragen 
dem Gleichberechtigungsgedanken und der Erwar-
tung in den Fortbestand der Ehe Rechnung. 

Für Zuwendungen, die ein Familienwohnheim zum 
Gegenstand haben, galt bis zum 30. Mai 1994 eine 
vergleichbare Befreiungsregelung durch Bleichlau-
tende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Län-
der (vgl. Erlasse vom 10. November 1988, BStBl I 
S. 513). Wegen der vorgenannten Rechtsprechung 

 

des Bundesfinanzhofs bedurfte die bisher im Erlaß-
weg geregelte Freistellung einer gesetzlichen 
Grundlage. Die Befreiung knüpft auch zeitlich an die 
bisherige Erlaßregelung an, d. h. sie soll ab 31. Mai 
1994 gelten. Damit wird auf diesem Gebiet eine klare 
Rechtslage geschaffen. 

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 13 Abs. 1 Nr. 7 ErbStG) 

Zu Dreifachbuchstabe aaa (§ 13 Abs. 1 Nr. 7 Buch

-

stabe c ErbStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aus der Aufhebung des Kriegsgefangenenentschädi-
gungsgesetzes durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2049) und der Neufas-
sung des Häftlingshilfegesetzes. 

Zu Dreifachbuchstabe bbb (§ 13 Abs. 1 Nr. 7 Buch

-

stabe g ErbStG) 

Ansprüche auf Entschädigungs- und Ausgleichslei-
stungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem 
Beruflichen Rehabilitierungsgesetz sollen wie die 
Ansprüche nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie-
rungsgesetz (vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe d 
ErbStG) von der Erbschaftsteuer befreit sein. 

Zu Buchstabe b (§ 13 Abs. 2 a ErbStG) 

Zur Sicherung und Stärkung des Wirtschaftsstand-
orts Deutschland müssen auch die steuerlichen Rah-
menbedingungen attraktive Anreize bieten, in inlän-
dischen Unternehmungen zu investieren. In vielen 
Fällen konnten erfolgreiche gewerbliche Unterneh-
mer und Freiberufler in den letzten Jahrzehnten er-
hebliches Betriebsvermögen schaffen, das heute 
nach und nach auf die sog. Erbengeneration über-
geht. Dieses Vermögen ist aber meistens mittel- oder 
langfristig im Betrieb gebunden und kann daher 
nicht kurzfristig für Erbschaftsteuerzahlungen aufge-
bracht werden. Damit der Unternehmensübergang 
steuerschonend erfolgen kann, hat der Gesetzgeber 
schon im Standortsicherungsgesetz schenkung- und 
erbschaftsteuerliche Erleichterungen geschaffen. Un-
ternehmer können ab 1994 einmal innerhalb eines 
Zeitraums von zehn Jahren Betriebsvermögen bis zur 
Höhe von 500 000 DM steuerfrei auf die Unterneh-
mensnachfolger übertragen. 

Im Interesse einer notwendigen weiteren Verringe-
rung der steuerlichen Belastung für die Unterneh-
mensnachfolge, vor allem von mittelständischen Un-
ternehmen, wird diese Freibetragsregelung noch-
mals erweitert. In Anlehnung an eine vergleichbare 
Regelung in § 117 a BewG soll übergehendes Be-
triebsvermögen, das den Freibetrag von 500 000 DM 
übersteigt, nur mit 75 v. H. angesetzt werden. Der 
Bewertungsabschlag gilt für jeden Erwerb im Weg 
der vorweggenommenen Erbfolge oder durch Erban-
fall, unabhängig davon, ob der Freibetrag in An-
spruch genommen wurde oder wird. Die Bundesre-
gierung strebt damit in Zusammenhang mit be-
stehenden Erleichterungen auf die Zahlung von Erb-
schaftsteuer für Betriebsvermögen (Stundung) eine 
für europäische Verhältnisse vorbildliche schenkung- 
und erbschaftsteuerliche Vergünstigungen für den  

Übergang von Betriebsvermögen an. 

Darüber hinaus soll diese Begünstigung für Betriebs-
vermögen auch für Kapitalanteile an sog. familienbe-
zogenen Kapitalgesellschaften gewährt werden. Der 
Übergang von Anteilen an Kapitalgesellschaften mit 
Sitz oder Geschäftsleitung im Inland, an deren Nenn- 
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kapital der Erblasser oder Schenker zur Zeit der Ent-
stehung der Steuer mindestens zu einem Viertel be-
teiligt war, wird bis 500 000 DM von der Erbschaft-
und Schenkungsteuer freigestellt. Werden begün-
stigtes Betriebsvermögen und Kapitalanteile übertra-
gen, kann der Freibetrag von 500 000 DM nur insge-
samt einmal, d. h. nicht für jede Vermögensart geson-
dert, in Anspruch genommen werden. Der darüber 
hinausgehende Wert dieser Anteile wird auch nur 
mit 75 v. H. angesetzt. Die Einführung einer Beteili-
gungsgrenze ist zur Verhinderung von mißbräuchli-
chen Gestaltungen geboten. Die Beteiligungsgrenze 
von 25 v. H. wird als Indiz dafür angesehen, daß der 
Anteilseigner unternehmerisch in die Gesellschaft 
eingebunden ist und nicht nur als Kapitalanleger auf-
tritt. Insgesamt wird mit dieser zusätzlichen Rege-
lung dem für diese Gesellschaften typischen „unter-
nehmerischen Risiko" im weiteren Sinne auf der 
Seite der Anteilseigner Rechnung getragen. 

Die Entlastungen für den Erwerb des begünstigten 
Vermögens sollen vom Erwerber für notwendige In-
vestitionen und den Erhalt von Arbeitsplätzen inner-
halb des Betriebsvermögens oder der Kapitalgesell-
schaft genutzt werden. Deshalb ist es gerechtfertigt, 
den Freibetrag und den Bewertungsabschlag rück-
wirkend entfallen zu lassen, wenn der Erwerber das 
begünstigte Betriebsvermögen oder wesentliche 
Teile davon oder die Gesellschaftsbeteiligung inner-
halb einer Frist von fünf Jahren veräußert. Der Ver-
äußerung gleichgestellt werden andere Verfügungen 
über das begünstigte Vermögen, die letztlich dazu 
führen, daß dieses Vermögen aus dem der Unterneh-
mensnachfolge zugedachten Vermögen ausscheidet. 
Damit sollen mißbräuchliche Gestaltungen, die nur 
das Ziel haben, die besonderen Steuerbefreiungen 
auszunutzen, vermieden werden. Die mit der Entla-
stung verbundenen Erwartungen werden nämlich in-
soweit nicht erfüllt. Außerdem werden Unstimmig-
keiten in den bisherigen Sätzen 3 und 4 klargestellt. 

Zu Nummer 3 (§ 29 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
an die Neufassung des § 9 KStG im Sechsten Gesetz 
zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Ge-
setze (BGBl. 1994 I S. 142). 

Zu Nummer 4 (§ 37 Abs. 10, 12, 13 und 14 ErbStG) 

Die Vorschrift bestimmt den Anwendungszeitpunkt. 

Die bisherige Regelung des § 13 Abs. 2 a ErbStG 
wird mit Wirkung vom 1. Januar 1996 in die Neure-
gelung übergeführt. Die Zuwendung von Anteilen 
an familienbezogenen Kapitalgesellschaften ist nur 
begünstigt, wenn sie nach dem 31. Dezember 1995 
ausgeführt wird. Wurde Betriebsvermögen vor dem 
1. Januar 1996 zugewendet und dafür der Freibetrag 
von 500 000 DM in Anspruch genommen, kann dafür 
nicht nachträglich ein Bewertungsabschlag erfolgen. 
Der Verbrauch des Freibetrags gemäß § 13 Abs. 2 a 
Satz 1 Nr. 2 ErbStG wirkt in diesem Fall über den 
1. Januar 1996 hinaus bis zum Ablauf der Zehnjah-
resfrist fort und schließt die Freibetragsinanspruch-

nahme auch für eine Zuwendung begünstigter Kapi-
talanteile aus. 

Zu Artikel 16 (Grunderwerbsteuergesetz) 

Nach § 23 a des Treuhandgesetzes i. d. F. des Arti-
kels 1 Nr. 9 des Gesetzes zur abschließenden Erfül-
lung der verbliebenen Aufgaben der Treuhandan-
stalt vom 9. August 1994 (BGBl. I S. 2062) können die 
der Treuhandanstalt (THA) obliegenden Aufgaben 
durch Rechtsverordnung der Bundesregierung auf 
andere Einrichtungen des Bundes übertragen wer-
den. Von dieser Möglichkeit hat die Bundesregie-
rung Gebrauch gemacht. Die Aufgaben der THA 
werden seit dem 1. Januar 1995 von drei Einheiten 
wahrgenommen. 

Durch die Verordnung zur Übertragung von unter-
nehmensbezogenen Aufgaben und Unternehmens-
beteiligungen der Treuhandanstalt (TreuhUntÜV) 
vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3910) sind die der 
THA auf Grund des Treuhandgesetzes und des Arti-
kels 25 des Einigungsvertrages zugewiesenen unter-
nehmensbezogenen Aufgaben auf das Bundesmini-
sterium der Finanzen übertragen worden. Ausge-
nommen von der Aufgabenübertragung sind die 
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus be-
stimmten Verträgen und Verwaltungsvereinbarun-
gen sowie die Abwicklung von Unternehmen (Unter-
nehmensteilen) und die Rückübertragung von Unter-
nehmen (Unternehmensteilen) nach dem Vermö-
gensgesetz. Durch § 2 der Verordnung wurden die 
von der THA gehaltenen Geschäftsanteile an der 
BMBG Beteiligungs-Management-Gesellschaft Ber-
lin mbH (BMBG) auf den Bund und von der THA ge-
haltene Geschäftsanteile und Gesellschaftsanteile an 
bestimmten Gesellschaften auf die BMBG übertra-
gen, die die unternehmensbezogenen Aufgaben der 
THA zu Ende führt. 

Die der THA zugewiesenen liegenschaftsbezogenen 
Aufgaben wurden durch die Verordnung zur Über-
tragung von liegenschaftsbezogenen Aufgaben und 
Liegenschaftsgesellschaften der Treuhandanstalt 
(TreuhLÜV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3908) 
ebenfalls - mit Ausnahme von Aufgaben in bezug 
auf das in der Dritten Durchführungsverordnung 
zum Treuhandgesetz bestimmte Vermögen sowie der 
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus be-
stimmten Verträgen und Verwaltungsvereinbarun-
gen - auf das Bundesministerium der Finanzen über-
tragen. Diese Aufgaben werden von der Liegen-
schaftsgesellschaft der Treuhandanstalt mbH (TLG) 
mit Sitz in Berlin wahrgenommen. Die von der THA 
gehaltenen Geschäftsanteile an der TLG wurden 
deshalb durch § 2 der Verordnung auf den Bund und 
von der THA gehaltene Geschäftsanteile an be-
stimmten Gesellschaften auf die TLG übertragen. 

Die nicht übertragenen Aufgabenbereiche werden 
von der THA, die zum 1. Januar 1995 in Bundesan-
stalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben um-
benannt worden ist (§ 1 der Treuhandanstaltumbe-
nennungsverordnung - TreuhumbenV - vom 20. De-
zember 1994, BGBl. I S. 3913), fortgeführt. 
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Die Neuorganisation der THA führt zu einer Vielzahl 
von Eigentumswechseln an Gesellschaften und 
Grundstücken, die zu einer Grunderwerbsteuerbela-
stung in Höhe von etwa 100 Mio. DM führen kann. 

Nach Auffassung der Bundesregierung ist die Auf-
gliederung der THA in ihre einzelnen Nachfolgeor-
ganisationen ab dem Jahre 1995 Teil des einigungs-
bedingten Sonderprozesses. Der Auftrag der THA ist 
erst mit der vollständigen Übertragung der noch in 
Treuhandbesitz befindlichen Unternehmen oder 
Grundstücke auf private Investoren oder auf privat-/ 
marktwirtschaftlich strukturierte Unternehmen end-
gültig abgeschlossen. Vorbereitende Maßnahmen 
sollen nach dem von allen Beteiligten zum Ausdruck 
gebrachten politischen Willen nicht mit Grunder-
werbsteuer belastet werden. Deshalb sind bestimmte 
einigungsbedingte Erwerbsvorgänge nach § 4 Nr. 4 
bis 7 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) von 
der Besteuerung ausgenommen. 

Nach § 4 Nr. 4 GrEStG sind alle Erwerbsvorgänge, 
die durch eine nach dem Gesetz über die Spaltung 
der von der Treuhandanstalt verwalteten Unterneh-
men (SpTGrUG) vollzogene Spaltung verwirklicht 
werden, von der Grunderwerbsteuer befreit, sofern 
dabei Grundstücke vor dem 1. Januar 1996 auf eine 
Kapitalgesellschaft übergehen, deren Anteile zu 
100 v. H. der THA gehören. Dadurch sollten die Bela-
stungen beseitigt werden, die sonst bei Umstruktu-
rierungen im THA-Vermögen zur Verbesserung der 
Privatisierung eingetreten wären und damit die im 
Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik erforderlichen Privatisierungsmaßnahmen 
behindert und den wirtschaftlichen Aufschwung ver-
zögert hätten (vgl. Bundesrats-Drucksache 141/91 
(Beschluß), S. 32 ff.). Diese Gründe gelten unverän-
dert für die noch verbliebenen Privatisierungsmaß-
nahmen. Der Übergang der Privatisierungsaufgaben 
auf einen anderen Maßnahmenträger im Rahmen der 
Umstrukturierung der THA ändert hieran nichts. 

Die Besteuerung der grunderwerbsteuerlichen Er-
werbsvorgänge, die im Rahmen der Umstrukturie-
rung der THA verwirklicht werden, würde die Fälle 
belasten, die bisher aus verschiedenen Gründen 
noch nicht privatisiert werden konnten. Damit wür-
den die Privatisierungschancen in diesen Fällen noch 
weiter verschlechtert. Nach Auffassung der Bundes-
regierung wäre es auch nicht zu akzeptieren, daß 
Unternehmen des Bundes - und damit letztlich der 
Bund selbst - für den Zugang von Grundstücken 
Grunderwerbsteuer zu entrichten haben, die nicht 
erworben werden sollen, sondern von vornherein für 
die Abwicklung der von der THA nicht erledigten 
Privatisierungsaufgaben zur Verfügung stehen. Die 
Befreiungsvorschrift des § 4 Nr. 4 GrEStG kann aber 
nach ihrem Wortlaut nicht auf diese Vorgänge ange-
wendet werden. 

Es bestehen Zweifel, ob in solchen Fällen  auf die 
Grunderwerbsteuererhebung im Billigkeitswege ver-
zichtet werden kann. Nach der Begründung zur Vor-
schrift des § 4 Nr. 6 GrEStG, durch die alle Erwerbs-
vorgänge im Zusammenhang mit der Zuordnung von 
Vermögen nach den Vorschriften der Artikel 21 und 
22 des Einigungsvertrages im Bereich der Gebiets-

körperschaften von der Grunderwerbsteuer befreit 
sind, sollen Billigkeitsregelungen aus sachlichen 
Billigkeitsgründen möglich bleiben (BT-Drucksache 
12/1506 S. 185/186). Solche Regelungen sind nach 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aber nur 
möglich, soweit nach dem erklärten oder mutmaßli-
chen Willen des Gesetzgebers angenommen werden 
kann, der Gesetzgeber hätte eine Befreiungsvor-
schrift erlassen, wenn er für diesen Bereich eine 
Regelung getroffen hätte. Da die Umstrukturierungs-
regelungen bei der THA im Gesetz zur abschließen-
den Erfüllung der verbliebenen Aufgaben der Treu-
handanstalt vom 9. August 1994 a. a. O. getroffen 
worden sind und in diesem Gesetz keine grund-
erwerbsteuerliche Befreiungsvorschrift enthalten ist, 
haben die obersten Finanzbehörden der Länder Be-
denken gegen Billigkeitsmaßnahmen geltend ge-
macht, über die sie zu entscheiden haben. 

Die zu erwartende grunderwerbsteuerliche Bela-
stung durch die Neuorganisation der THA kann des-
halb nur durch eine gesetzliche Regelung mit Zu-
stimmung des Bundesrates vermieden werden. 

Vorgeschlagen wird eine Ergänzung des bereits er-
wähnten § 4 Nr. 4 GrEStG. Dadurch werden die 
Grundstücke in die Steuerbefreiung einbezogen, die 
im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der 
THA im Wege der Übertragung von Beteiligungen 
durch die auf Grund des § 23 a des Treuhandgesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen oder im Wege der 
Vermögenszuordnung nach dem Vermögenszuord-
nungsgesetz auf die Kapitalgesellschaften als neue 
Maßnahmenträger übergehen. Der Übergang von 
Grundstücken, die die THA von Dritten außerhalb 
des von ihr verwalteten Vermögens erworben hat, 
soll nicht begünstigt werden. Nach Auffassung der 
obersten Finanzbehörden der Länder sind solche 
Grundstücksübergänge nicht einigungsbedingt. 

Zu Artikel 17 (Abgabenordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 23 AO) 

Die Änderung ist redaktioneller Art. 

Zu Nummer 2 (§ 30 AO) 

Zu Buchstabe a (§ 30 Abs. 2 AO) 

Das Verfahren der Rechnungsprüfungsbehörden 
wird, soweit sie die Festsetzung und Erhebung der 
Steuern überprüfen, einem Verwaltungsverfahren in 
Steuersachen gleichgestellt. Dies bedeutet u. a., daß 
Amtsträger der Rechnungsprüfungsbehörden das 
Steuergeheimnis zu wahren haben, die Weitergabe 
im Besteuerungsverfahren gewonnener Erkenntnisse 
an die Rechnungsprüfungsbehörden zum Zwecke 
der Rechnungsprüfung in Steuersachen zulässig ist 
und die Rechnungsprüfungsbehörden solche Daten 
im automatisierten Verfahren abrufen dürfen. 

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 30 Abs. 2 AO 
bringt keine Änderung gegenüber der bisherigen 
Gesetzeslage. Sie räumt lediglich aufgetretene Zwei-
fel aus. 
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Zu Buchstabe b (§ 30 Abs. 6 AO) 

Die Änderung ist redaktioneller Art. 

Zu Nummer 3 (§ 37 AO) 

Der Bundesfinanzhof hat seit Ende 1988 in mehreren 
Urteilen entschieden, daß bei Abtretung von Steuer-
erstattungsansprüchen und Auszahlung des Erstat-
tungsbetrages an den Abtretungsempfänger ein 
eventueller Rückforderungsanspruch nur gegen den 
Abtretungsempfänger zu richten ist. Die verfahrens-
mäßigen und organisatorischen Konsequenzen aus 
dieser Rechtsprechung zu ziehen, bereitet der Fi-
nanzverwaltung erhebliche Schwierigkeiten. Hinzu 
kommt, daß der Steuerpflichtige weiterhin Adressat 
des der Rückforderung zugrundeliegenden geänder-
ten Steuerbescheids ist und häufig kein Interesse 
daran haben wird, daß der Abtretungsempfänger 
von der Rückforderung und ihren Ursachen Kenntnis 
erlangt. Da Abtretungen häufig im Zusammenhang 
mit Kreditgeschäften erfolgen, ist es nicht auszu-
schließen, daß sich für den Steuerpflichtigen aus der 
Rückforderung beim Abtretungsempfänger nachtei-
lige Folgen (z. B. Erschwernisse bei künftigen Kredit-
verhandlungen oder Eintragung in die Schufa-Kartei 
als unzuverlässiger Kreditnehmer) ergeben. 

Die Rechtsprechung des BFH kann aber auch zu 
Mißbrauch (Abtretung von Steuererstattungsansprü-
chen an finanziell schwache Unternehmen) und da-
mit verbundenen Steuerausfällen führen. Tatsächlich 
war auch schon in einem vom BFH entschiedenen 
Fall der Abtretungsempfänger nicht in der Lage, den 
abgetretenen Erstattungsbetrag an das Finanzamt 
zurückzuzahlen. 

Durch den neuen Satz 3 soll erreicht werden, daß 
sich der Rückforderungsanspruch nach § 37 Abs. 2 
Sätze 1 und 2 AO im Falle der Abtretung nicht nur an 
den Abtretungsempfänger als Leistungsempfänger, 
sondern auch gegen den Abtretenden richtet. Abtre-
tender und Abtretungsempfänger sind in diesem Fall 
Gesamtschuldner der Rückforderung (§ 44 Abs. 1 
Satz i AO). Gleiches soll für den Fall der Pfändung 
und Verpfändung gelten. 

Zu Nummer 4 (§ 149 AO) 

Durch den neuen Absatz 3 soll die Rechtsgrundlage 
für eine Rechtsverordnung geschaffen werden, nach 
der Steuererklärungen und Erklärungen zur geson-
derten Feststellung für zwei aufeinanderfolgende 
Kalenderjahre in dem auf das zweite Jahr folgenden 
Kalenderjahr zusammen abgegeben werden können. 
Die zusammengefaßte Abgabe von Steuererklärun-
gen für zwei Jahre soll den Arbeitsaufwand für die 
Steuerpflichtigen, ihre steuerlichen Berater und die 
Finanzverwaltung verringern. Zur Sicherung einer 
gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung der 
Steuern (§ 85 AO) sind in der Rechtsverordnung auch 
Regelungen zu treffen, die sich im Einzelfall zu Un-
gunsten des Steuerpflichtigen auswirken können. 

Zu Nummer 5 (§ 182 AO) 

Der Wortlaut des § 182 Abs. 3 AO ist einerseits zu 
weit - vgl. BFH-Urteil vom 12. Mai 1993, BStBl II 
1994 S. 5, für den Fall der gesonderten Feststellung 
nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b AO - und ande-
rerseits zu eng, weil nicht alle Fälle der gesonderten 
und einheitlichen Feststellung erfaßt werden (z. B. 
nicht die gesonderte und einheitliche Feststellung 
nach § 15 a Abs. 4 Sätze 5 und 6 EStG). Durch die 
Änderung soll erreicht werden, daß das der Vereinfa-
chung dienende Verfahren in allen Fällen angewen-
det werden kann, in denen eine gesonderte Feststel-
lung nach § 179 Abs. 2 Satz 2 AO gegenüber mehre-
ren Beteiligten einheitlich erfolgt. Der Richtigstel-
lungsbescheid ist an den Rechtsnachfolger zu rich-
ten. 

Zu Nummer 6 (§ 237 AO) 

Im Rahmen der redaktionellen Sammelanpassung 
von AO-Vorschriften durch Artikel 4 Nr. 15 des 
Grenzpendlergesetzes vom 24. Juni 1994 (BGBl. I 
S. 1395) wurde u. a. auch § 237 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 AO mit Wirkung ab 1. Januar 1996 an die Zu-
sammenfassung von Einspruch und Beschwerde zum 
einheitlichen Rechtsbehelf des Einspruchs angepaßt. 
Dies führt unbeabsichtigt dazu, daß künftig keine 
Aussetzungszinsen entstehen, wenn nach Einlegung 
eines Rechtsbehelfs gegen einen außersteuerlichen 
Grundlagenbescheid die Vollziehung eines Folgebe-
scheides ausgesetzt wird. Die vorgeschlagenen An-
derungen stellen die durch das Steuerbereinigungs-
gesetz 1986 vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2436) 
geschaffene frühere Rechtslage (s. BT-Drucksache 
10/1636, S. 49) wieder her. 

Zu Nummer 7 (§ 382 AO) 

Zu Buchstabe a (§ 382 Abs. 1 AO) 

Die Änderung ist erforderlich, um Verstöße gegen in 
Freizonen geltende Zollvorschriften mit einer Geld-
buße ahnden zu können. 

Zu Buchstabe b (§ 382 Abs. 4 AO) 

Die Änderung ist erforderlich, um durch Rechtsver-
ordnung auch Zuwiderhandlungen gegen die Arti-
kel 46 Abs. 1, 47, 51 Abs. 1 und 52 der VO (EWG) 
Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Fest-
legung des Zollkodex der Gemeinschaften als Ord-
nungswidrigkeiten bezeichnen zu können. 

Zu Artikel 18 (Einführungsgesetz zur Abgaben-
ordnung) 

Zu Nummer 1 (Artikel 97 EGAO) 

Zu Buchstabe a (Artikel 97 § 1 EGAO) 

Der dem Artikel 97 § 1 EGAO angefügte Absatz 5 
stellt in Anlehnung an die bei Inkrafttreten der Abga-
benordnung in Absatz i getroffene Übergangsrege-
lung klar, daß die geänderten Vorschriften der Ab- 
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gabenordnung auf alle bei Inkrafttreten dieser Vor-
schriften anhängigen Verfahren anzuwenden sind. 

Zu Buchstabe b (Artikel 97 § 10 EGAO) 

Diese Vorschrift enthält die Übergangsregelung für 
die besondere Verjährungsregelung in § 149 Abs. 3 
AO. 

Zu Buchstabe c (Artikel 97 § 15 EGAO) 

Diese Vorschrift enthält die Übergangsregelung für 
die besondere Regelung über den Beginn des Zins-
laufs und die Bestimmung des zu verzinsenden Un-
terschiedsbetrages in § 149 Abs. 3 AO. 

Zu Buchstabe d (Artikel 97 § 19 EGAO) 

Durch die Anfügung des Satzes 2 in Artikel 97 § 19 
Abs. 7 EGAO wird die Vorschrift an die durch Artikel 
26 des Gesetzes zur Bekämpfung des Mißbrauchs 
und zur Bereinigung des Steuerrechts vom 21. De-
zember 1993 (BGB1. 1993 I S. 2310) geänderte Fas-
sung des § 141 AO angepaßt. Durch den neuen Satz 3 
wird im Interesse der Rechtsklarheit auf die erstma-
lige Anwendung für den Gewinn des Kalenderjahres 
1995 bei Land- und Forstwirten hingewiesen. 

Zu Nummer 2 (Artikel 97 a EGAO) 

Die Aussetzung der Vermögensteuer in den neuen 
Ländern wird bis Ende 1998 verlängert (vgl. Arti-
kel 14 Nr. 4). Die von den allgemeinen Vorschriften 
der Abgabenordnung abweichende Zuständigkeits-
regelung in Artikel 97 a § 1 Abs. 2 EGAO soll in 
diesem Zusammenhang ebenfalls bis Ende 1998 ver-
längert werden. Damit wird erreicht, daß sich die 
Finanzbehörden in den neuen Ländern während der 
allgemeinen Aussetzung der Vermögensteuer auch 
nicht in den Fällen eines sonst eintretenden Zustän-
digkeitswechsels, z. B. bei Verlegung des Wohnsitzes 
oder der Geschäftsleitung eines Steuerpflichtigen 
von den alten in die neuen Länder, mit Fragen der 
Vermögensbesteuerung befassen müssen. 

Zu Artikel 19 (Bodenschätzungsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 10 Bodenschätzungsgesetz) 

Folgeänderung im Zuge der Änderung der §§ 349 
und 368 AO durch Artikel 4 des Grenzpendlergeset-
zes vom 30. Juni 1994 (BGBl. I S. 1395). 

Zu Nummer 2 (§ 12 Abs. 2 Bodenschätzungsgesetz) 

Folgeänderung im Zuge der Änderung der §§ 349 
und 368 AO durch Artikel 4 des Grenzpendlergeset-
zes vom 30. Juni 1994 (BGBl. I S. 1395) 

Zu Artikel 20 (Gemeindefinanzreformgesetz) 

Allgemeines 

Die Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetzes 
bezwecken die Aufteilung des Gemeindeanteils an 
der Umsatzsteuer nach einem Schlüssel. 

Die Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer 
erfolgt durch ein zweistufiges Verfahren: Das Ge-
samtvolumen, das die Gemeinden aus der Umsatz-
steuerbeteiligung erhalten, ist so bemessen, daß den 
Gemeinden aus der Gewerbesteuerreform im Rah-
men der 3. Stufe der Unternehmensteuerreform 
keine Verluste entstehen. Dieses Gesamtvolumen 
wird zunächst auf alte und neue Länder aufgeteilt. 
Die alten Länder einschließlich Berlin (West) erhalten 
für ihre Gemeinden einen Anteil entsprechend der 
Einnahmeausfälle nach den Regelungen zur Gewer-
besteuerreform im Rahmen der 3. Stufe der Unter-
nehmensteuerreform mit Auswirkungen auf die Ge-
werbesteuer. Der Anteil der neuen Länder ein- 

schließlich Berlin (Ost) bemißt sich aus der Summe  
der Einnahmeausfälle der Gemeinden nach den Re-
gelungen zur Gewerbesteuerreform im Rahmen der 
3. Stufe der Unternehmensteuerreform mit Auswir-
kungen auf die Gewerbesteuer und den fiktiven Ein-
nahmeausfällen bei der Gewerbekapitalsteuer. Die 
diesen Ausfällen entsprechenden Beträge, in den al-
ten Ländern gesondert ausgewiesen nach Gewerbe-
ertrag und Gewerbekapital, werden jeweils für alte 
und neue Länder reserviert und nach je gesonderten 
Schlüsseln verteilt. 

Der Übergangsschlüssel wird einmalig ermittelt und 
behält bis zur Umstellung auf einen fortschreibungs-
fähigen Schlüssel Gültigkeit. Für den Fall, daß die 
zur Ermittlung des Übergangsschlüssels notwendi-
gen Daten nicht von allen Ländern bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes vollständig vorgelegt werden 
können, können die Gemeinden zunächst Ab-
schlagszahlungen erhalten. Die Abschlagszahlungen 
werden bei der nach Vorliegen der Übergangsschlüs-
sel vorzunehmenden Abschlußrechnung für das je-
weilige Jahr angerechnet. 

Die somit vorgenommene Aufteilung des Anteils an 
der Umsatzsteuer auf alte und neue Länder wird in 
einer zweiten Stufe ergänzt durch die Aufteilung auf 
die einzelnen Gemeinden. Diese erfolgt in zwei 
Schritten: Zunächst wird eine Verteilung auf die ein-
zelnen Länder durch das Bundesministerium der 
Finanzen nach je gesonderten Schlüsseln entspre-
chend der Anteile der Ländersummen der Gemein-
dewerte an den gesamten Gemeindewerten vorge-
nommen. Die Aufteilung auf die einzelnen Gemein-
den erfolgt durch die Länder. Da die Einnahmeaus-
fälle für die einzelnen Gemeinden nicht statistisch zu 
erfassen sind, werden in den alten Ländern den 
Schlüsseln die Einnahmerelationen, gesondert nach 
Gewerbeertrag- und Gewerbekapitalsteuer zugrun-
degelegt, die anhand der bei der Finanzverwaltung 
gespeicherten Steuermeßbeträge ermittelt werden 
können. Diese Steuermeßbeträge werden für jede 
Gemeinde ausgewertet und mit dem örtlichen Hebe-
satz des Jahres 1994 gewichtet. Mit diesen Schlüs-
seln sollen Unterschiede im Gewicht der Gewerbe-
kapitalsteuer zwischen den Gemeinden berücksich- 
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tigt werden. In den neuen Ländern kommt eine Ver-
teilung auf die Gemeinden nur nach dem bisherigen 
Aufkommen in Betracht. 

Darüber hinaus soll der Übergangsschlüssel nach 
Vorliegen der notwendigen Daten auf einen fort-
schreibungsfähigen Schlüssel umgestellt werden. 
Zur Vorbereitung der Festsetzung des fortschrei-
bungsfähigen Schlüssels werden die erforderlichen 
Daten erhoben und auf ihrer Grundlage Berechnun-
gen durchgeführt. 

Die kommunalen Spitzenverbände haben erklärt, ei-
ner Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen erst zu-
stimmen zu können, wenn die Ergebnisse gemeinde-
scharfer Berechnungen vorliegen. 

Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Nummer 1 (§§ 5 a bis 5 f Gemeindefinanz-
reformgesetz) 

§ 5 a Satz 1 

Der in § 5 a Satz i festgelegte vom-Hundert-Anteil 
am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bemißt sich 
nach den Nettoeinnahmeausfällen, die sich aus den 
Maßnahmen der Gewerbesteuerreform im Rahmen 
der 3. Stufe der Unternehmensteuerreform mit Aus-
wirkungen auf die Gewerbesteuer für die Gesamt-
heit der Gemeinden der alten Länder einschließlich 
Berlin (West) ergeben. 

Die gesonderte Behandlung von Berlin (West) und 
Berlin (Ost) ist notwendig, da in Berlin (Ost) wie in 
den neuen Bundesländern die Erhebung der Gewer-
bekapitalsteuer ausgesetzt ist. Um eine Regelung zu 
finden, die auch für Berlin den Besitzstand nähe-
rungsweise sichert, wird Berlin (West) wie die al-
ten Länder behandelt. Für Berlin (Ost) wird in § 5 b 
Abs. 2 Sätze 5 und 6 eine Sonderregelung getroffen. 

§ 5 a Satz 2 

Der für die Gemeinden in den neuen Ländern reser-
vierte vom-Hundert-Anteil an dem Gemeindeanteil 
an der Umsatzsteuer bemißt sich nach der Summe 
der Einnahmeausfälle, die sich für die Gemeinden 
dieser Länder aus den Maßnahmen der Gewerbe-
steuerreform im Rahmen der 3. Stufe der Unterneh-
mensteuerreform mit Auswirkungen auf die Gewer-
besteuer ergeben, zuzüglich eines geschätzten fikti-
ven Gewerbekapitalsteuerausfalls. 

§ 5 b Abs. 1 

Dieser Absatz regelt die Verteilung der Anteile am 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach § 5 a nach 
einem Schlüssel. Die Ermittlung und Festsetzung des 
Schlüssels für die einzelne Gemeinde erfolgt wegen 
der Zugehörigkeit der Gemeinden zu den Ländern 
durch diese. 

§ 5 b Abs. 2 

Dieser Absatz regelt die Verteilung des Gemeindean-
teils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Länder 
nach einem Schlüssel. Mit Satz 2 soll sichergestellt 
werden, daß die für diesen Schlüssel benötigten Da-
ten, die nur über die Länder zu ermitteln sind, von 
diesen zur Verfügung gestellt werden. Durch das 
Verfahren der Vorabverteilung auf die alten Länder 
wird sichergestellt, daß der länderweise ermittelte 
Schlüssel für jede Gemeinde zu dem gleichen Ergeb-
nis führt, das sich ergäbe, wenn der Schlüssel der 
einzelnen Gemeinde durch Vergleich mit der Ge-
samtheit aller Gemeinden in den alten Ländern er-
mittelt würde. Hierzu ist die Vorabverteilung auf die 
alten Länder mit einem Schlüssel vorzunehmen, der 
die Relationen zwischen der Summe der Gemeinde-
werte eines Landes zu der Summe der Gemeinde-
werte aller Länder ausdrückt. Der Schlüssel wird 
vom Bundesministerium der Finanzen auf der 
Grundlage der Summe der von den Ländern gemel-
deten summierten Gemeindewerte nach § 5 c ermit-
telt und durch Rechtsverordnung festgelegt. 

Der Schlüssel für die Aufteilung des für die neuen 
Länder ermittelten Anteils an der Umsatzsteuer auf 
die einzelnen Länder wird vom Bundesministerium 
der Finanzen auf der Grundlage des Gewerbesteuer-
aufkommens des Jahres 1994 in den Ländern ermit-
telt und durch Rechtsverordnung festgelegt. 

Das Gewerbesteueraufkommen wird in der viertel-
jährlichen Kassenstatistik nicht gesondert für Berlin 
(Ost) ausgewiesen. Um das Gewerbesteueraufkom-
men in Berlin (Ost) des Jahres 1994 näherungsweise 
zu bestimmen, wird das für Berlin 1994 festgestellte 
Gewerbesteueraufkommen nach dem Verhältnis der 
auf Berlin (West) und Berlin (Ost) zuzurechnenden 
Meßbeträge der Jahre 1991 und 1992 auf Berlin (Ost) 
und Berlin (West) aufgeteilt. 

Aufgrund der mit diesem Gesetz getroffenen Über-
gangsregelung soll der Schlüssel wegen des damit 
verbundenen Verwaltungsaufwandes nur einmal 
festgelegt werden, bis eine endgültige Regelung in 
Kraft tritt. 

§ 5 c Abs. 1 

In den alten Ländern wird das zum Ausgleich der 
Verluste aus der Unternehmensteuerreform im 
Jahressteuergesetz 1996 bestimmte Umsatzsteuervo-
lumen unter Berücksichtigung der bei Gewerbe-
kapital- und Gewerbeertragsteuer unterschiedlichen 
Steuerausfälle jeweils nach gesonderten Schlüsseln 
verteilt. 

§ 5 c Abs. 1 Nr. 1 

§ 5 c Abs. 1 Nr. 1 regelt die Höhe und die Verteilung 
des Anteils an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden 
in den alten Ländern, der als Ausgleich für die Ge-
werbekapitalsteuerausfälle bestimmt ist. Da die Ein-
nahmeausfälle bei der Gewerbekapitalsteuer nicht 
gemeindescharf ermittelbar sind, wird für die Vertei-
lung des aus diesem Anteil abgeleiteten Betrages ein 
Schlüssel festgelegt, der sich aus den Relationen der 
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Gewerbekapitalsteuereinnahmen zwischen den Ge-
meinden eines Landes ergibt. Durch die Anlegung 
des Hebesatzes werden die tatsächlichen Größenord-
nungen erfaßt. 

Um diese Daten zu erhalten, sind von den Finanzver-
waltungen der Länder die einzelnen Steuerfälle aus-
zuwerten. Zerlegungsfälle sind jeweils dem Land zu 
melden, in dem die Belegenheitsgemeinde der Be-
triebsstätte liegt. Die Länder ermitteln für jede Ge-
meinde die Summe der mit dem Hebesatz gewichte-
ten Meßbeträge. Hieraus werden die Ländersummen 
gebildet und dem Bundesministerium der Finanzen 
gemeldet. Dieses legt aus den so gewonnenen Daten 
den Schlüssel für die Vorabverteilung auf die Länder 
fest. Die Länder berechnen den Gemeindeschlüssel 
aus dem Anteil der einzelnen Gemeindewerte an der 
Summe der Gemeindewerte eines Landes. Zur Wah-
rung des Steuergeheimnisses werden die benötigten 
Daten nur in anonymisierter Form übermittelt. 

Satz 2 regelt im Zerlegungsfall die Zurechnung des 
Steuermeßbetrags auf die Gemeinde, in der die Be-
triebsstätte liegt, da diese Gemeinde den Ertrag aus 
der Gewerbekapitalsteuer vereinnahmt hat und da-
her einen Ausgleich erhalten soll. 

§ 5 c Abs. 1 Nr. 2 

§ 5 c Abs. 1 Nr. 2 regelt die Höhe und die Verteilung 
des Anteils an der Umsatzsteuer in den alten Län-
dern, der als Ausgleich für die Gewerbeertragsteuer-
ausfälle bestimmt ist. Die Höhe des Anteils errechnet 
sich nach den Gewerbeertragsteuerausfällen, die 
sich für die Gesamtheit der alten Länder ergeben. 
Das Verfahren zur Ermittlung des Verteilungsschlüs-
sels verläuft analog zu dem unter Nr. 1 geschilderten 
Verfahren. 

§ 5 c Abs. 2 

Da in den neuen Ländern die Erhebung der Gewer-
bekapitalsteuer ausgesetzt ist, wird der Schlüssel auf 
der Grundlage des Anteils der einzelnen Gemeinde 
am Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Lan-
des ermittelt. Dabei wird das Datenmaterial des Jah-
res 1994 herangezogen, das zum Zeitpunkt des In-
krafttretens verfügbar ist. 

§ 5 e  

Zur Umstellung auf einen fortschreibungsfähigen 
Schlüssel sind Daten über die Schlüsselgrundlagen 
zu erheben. § 5 e legt als zu erhebende Merkmale 
Lohnsumme, abnutzbares Anlagevermögen, Vorrats-
vermögen und Finanzanlagevermögen fest. Diese 
Merkmale sollen erstmals für 1995 im Rahmen der 
Lohn- und Einkommensteuerstatistik und der Kör-
perschaftsteuerstatistik als zusätzliche Angaben bei 
den Finanzbehörden erhoben und den Statistischen 
Ämtern der Länder übermittelt werden. Zur gemein-
descharfen Abgrenzung ist bei Unternehmen mit 
mehreren Betriebsstätten eine gemeindeweise Auf-
gliederung der Merkmale nach Betriebsstätten erfor-
derlich. Darüber hinaus bestimmt § 5 e den Berichts-
kreis und die zu ergänzenden Statistiken. Diese Da-

ten dienen als Grundlage für die erst nach Vorliegen 
entsprechender statistischer Daten mögliche vom 
Gesetzgeber zum 1. Januar 2000 zu treffende Ent-
scheidung über die bei der Berechnung eines fort-
schreibungsfähigen Schlüssels zu berücksichtigen-
den Merkmale und deren Gewichtung. 

§ 5 f 

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatz-
steuer auf die Länder wird zentral vom Bundesmini-
sterium der Finanzen vorgenommen und ist in § 15 a 
des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen 
Bund und Ländern geregelt. Den Ländern obliegt die 
Weiterleitung an die Gemeinden nach den in § 5 c 
festgelegten Kriterien für den Verteilungsschlüssel. 

Zu Nummern 2 und 3 (§§ 6, 7 Gemeindefinanz- 
reformgesetz)  

Hierbei handelt e s sich um Folgeänderungen und re

-

daktionelle Anpassungen, unter anderem als Folge 
der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. 

Zu Nummer 4 (§§ 8 bis 12 Gemeindefinanz

-

reformgesetz) 

Die §§ 8 bis 12 können entfallen. 

Zu Artikel 21 (Finanzausgleichsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 1 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) 

Die Neufassung regelt die einfachgesetzliche Umset-
zung der Einbeziehung der Gemeinden in den Um-
satzsteuerverbund. Die Beteiligung der Gemeinden 
an der Umsatzsteuer bemißt sich nach den Gesetzes-
änderungen im Rahmen der Gewerbesteuerreform 
ab 1996. Bei späteren gesetzlichen Änderungen 
müßte das Finanzausgleichsgesetz entsprechend an-
gepaßt werden. 

Zu Nummer 2 (§ 2 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) 

Die Verweisung auf § 1 Abs. 1 wird redaktionell an-
gepaßt.  

Zu Nummern 3 bis 5 (§§ 8, 13, 14 Finanzausgleichs
-

gesetz)  

Diese Änderungen betreffen die Einbeziehung des 
Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Länder-
finanzausgleich und sich daraus sowie aus der Ab-
schaffung der Gewerbekapitalsteuer ergebende text-
liche Anpassungen. 

Zu Nummer 6 (§ 15 a Finanzausgleichsgesetz) 

Durch diese Vorschrift wird das Verfahren der zentra-
len monatlichen Berechnung und Verteilung des Ge-
meindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Länder 
festgelegt. Grundlage hierfür ist der nach den §§ 5 b 
und 5 c Gemeindefinanzreformgesetz ermittelte Ver-
teilungsschlüssel. Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, nähere Einzelheiten des Voll- 
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zugs in einer Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates zu regeln. 

Zu Artikel 22 (Gesetz zur Regelung der finanziellen 
Voraussetzungen für die Neuglie-
derung der Länder Berlin und 
Brandenburg) 

Folgeänderung aus der Einbeziehung der Gemein-
den in den Umsatzsteuerverbund. 

Zu Artikel 23 (D-Markbilanzgesetz) 

Die Regelung verhindert, daß eine Änderung der 
steuerlichen Eröffnungsbilanz zum 1. Juli 1990 bzw. 
etwaiger Folgebilanzen, die wegen einer Berichti-
gung von Ansätzen nach § 36 Abs. 4 Satz 2 DMBilG 
notwendig ist, infolge Eintritts der Festsetzungsver-
jährung nicht mehr erfolgen könnte. Die Regelung 
gilt für alle Fälle, in denen die Festsetzungsfrist bei 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des D-
Markbilanzgesetzes und anderer handelsrechtlicher 
Bestimmungen vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1682) 
noch nicht abgelaufen ist. 

Zu Artikel 24 (Fünftes Vermögensbildungsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 2 5. VermBG) 

Der neue Satz 2 in Absatz 1 Nr. 1 stellt klar, daß die 
dort bezeichneten Aktien und Anteilscheine von 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften und Kapi-
talanlagegesellschaften, die von einer gemeinsamen 
Einrichtung der Tarifvertragsparteien gegründet wor-
den sind, zu den Wertpapieren gehören, die Arbeit-
nehmer mit der Förderung nach dem Vermögensbil-
dungsgesetz erwerben können. 

Dadurch wird zugleich klargestellt, daß sich die 
Regelungsbefugnis der Tarifvertragsparteien auf 
Tarifverträge über gemeinsame Einrichtungen er-
streckt, nach denen solche Einrichtungen Unterneh-
mensbeteiligungsgesellschaften oder Kapitalanlage-
gesellschaften zu gründen haben. Die gemeinsamen 
Einrichtungen selbst können weder als Unterneh-
mensbeteiligungsgesellschaften nach dem Gesetz 
über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften noch 
als Kapitalanlagegesellschaften errichtet werden. 

Die im neuen Satz 2 bezeichneten Aktien der von ei-
ner gemeinsamen Einrichtung gegründeten Unter-
nehmensbeteiligungsgesellschaft gehören zum grö-
ßeren Kreis der Aktien, die bereits in Buchstabe a 
aufgeführt sind. Auch Aktien im Sinne des Satzes 2 
konnten deshalb schon bisher nach dem Vermögens-
bildungsgesetz erworben werden. Durch Satz 2 wer-
den sie zum Zweck der genannten Klarstellung im 
Katalog der geförderten Beteiligungen noch einmal 
ausdrücklich aufgeführt. 

Die im neuen Satz 2 bezeichneten Anteilscheine von 
Kapitalanlagegesellschaften, die von einer gemein-
samen Einrichtung gegründet worden sind, gehören 
zum größeren Kreis der von Kapitalanlagegesell-
schaften ausgegebenen Anteilscheine an Wertpa-
pier-Sondervermögen (Aktienfonds) und an Betei-
ligungs-Sondervermögen, die bereits in den Buchsta-

ben c und d aufgeführt sind. Auch Anteilscheine im 
Sinne des Satzes 2 konnten deshalb schon bisher 
nach dem Vermögensbildungsgesetz erworben wer-
den. Durch Satz 2 werden sie zum Zweck der ge-
nannten Klarstellung im Katalog der geförderten Be-
teiligungen noch einmal ausdrücklich aufgeführt. 

Zu Nummer 2 (§ 12 Satz 1 5. VermBG) 

Nach der bisherigen Regelung ist Voraussetzung für 
eine Förderung nach dem Vermögensbildungsge-
setz, daß der Arbeitnehmer bei der Anlage vermö-
genswirksamer Leistungen insbesondere zwischen 
sämtlichen Formen der Vermögensbeteiligung, dem 
Bausparen, dem Kontensparen und dem Versiche-
rungssparen frei wählen kann. 

Die Regelung des neugefaßten Satzes 1 soll dazu bei-
tragen, die Unterstützung der Tarifpartner für eine 
stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer am Produk-
tivkapital zu gewinnen. Künftig soll auch dann mit 
Arbeitnehmer-Sparzulage staatlich gefördert wer-
den, wenn der Arbeitnehmer nach der Vereinbarung, 
nach der er vermögenswirksame Leistungen vom Ar-
beitgeber erhält - zumeist aufgrund eines Tarifver-
trags -, nur noch zwischen sämtlichen Beteiligungs-
formen wählen kann. 

Diese Änderung der Förderungsvoraussetzung „An-
lagewahlfreiheit" erweitert die Gestaltungsmöglich-
keiten insbesondere der Tarifvertragsparteien, läßt 
dem Arbeitnehmer aber auch im Fall einer sol-
chen Vereinbarung die Freiheit, zwischen allen in § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 8, Abs. 2 bis 4 5. VermBG auf-
geführten Formen der Anlage in betrieblichen, au-
ßerbetrieblichen und überbetrieblichen Beteiligun-
gen zu wählen. 

Unverändert bleibt das Recht des Arbeitnehmers, frei 
zu entscheiden, bei welchem Unternehmen oder In-
stitut er die vermögenswirksamen Leistungen anle-
gen will. Nach dem unveränderten Satz 2 ist die dort 
bezeichnete Anlage im Unternehmen des Arbeitge-
bers nur mit dessen Zustimmung zulässig. 

Zu Nummer 3 (§ 13 Abs. 1 5. VermBG) 

Die für die Förderung vermögenswirksamer Leistun-
gen mit Arbeitnehmer-Sparzulage maßgebenden 
Einkommensgrenzen werden angehoben. Die Anhe-
bung der seit 1990 geltenden Einkommensgrenzen, 
die heute von etwa der Hälfte der westdeutschen 
und einem Drittel der ostdeutschen Arbeitnehmer 
überschritten werden, soll den Kreis der zulagebe-
rechtigten Arbeitnehmer erweitern und den Tarif-
partnern die Entscheidung erleichtern, vermögens-
wirksame Leistungen zu vereinbaren oder zu erhö-
hen. 

Zu Nummer 4 (§ 17 5. VermBG - neu -) 

Der neugefaßte § 17 5. VermBG bestimmt in den Ab-
sätzen 1 und 2, daß 

- für ab 1996 angelegte vermögenswirksame Lei-
stungen grundsätzlich das durch diesen Artikel 
geänderte Gesetz gilt und 
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- für vor 1996 angelegte vermögenswirksame Lei-
stungen die Vorschriften weiter gelten, die für 
solche Leistungen nach dem bisherigen § 17 
5. VermBG anzuwenden sind. 

Absatz 3 regelt von Absatz 1 Abweichendes für ver-
mögenswirksame Leistungen, die ab 1996 auf Grund 
eines vor 1989 abgeschlossenen Kapitalversiche-
rungsvertrags angelegt werden. 

Aus Absatz 1 ergibt sich, daß insbesondere die Ände-
rung bei der Anlagewahlfreiheit als Förderungsvor-
aussetzung (Nummer 2 - § 12 Satz 1 5. VermBG) und 
die Erhöhung der Einkommensgrenzen (Nummer 3 -
§ 13 Abs. 1 5. VermBG) erst ab 1996 gelten. 

Aus Absatz 2 folgt u. a., daß der bisherige § 17 
Abs. 4 5. VermBG maßgebend bleibt für vermögens-
wirksame Leistungen, die in den Jahren 1994 und 
1995 auf Grund vor 1989 abgeschlossener Konten-
sparverträge, Verträge über den Erwerb bestimmter 
Wertpapiere oder Kapitalversicherungsverträge an-
gelegt werden: Für diese Leistungen gelten deshalb 
Vorschriften des Fünften Vermögensbildungsgeset-
zes von 1989 weiter, nach denen die Anlage auf 
Grund solcher Altverträge noch zulagebegünstigt ist, 
während für Neuverträge dieser Art die Förderung 
ab 1990 weggefallen ist. 

Absatz 3 bestimmt abweichend von Absatz 1 i. V. m. 
§ 13 Abs. 1 5. VermBG, daß auch ab 1996 vermögens-
wirksame Leistungen weiter zulagebegünstigt sind, 
die auf Grund eines vor 1989 abgeschlossenen Kapi-
talversicherungsvertrags nach § 9 5. VermBG 1987 
angelegt werden. Die Regelung des Absatzes 3 
beschränkt sich - anders als der bisherige § 17 Abs. 4 
5. VermBG - auf solche Kapitalversicherungsverträ-
ge, weil auf Grund der vor 1989 abgeschlossenen 
Kontensparverträge und Verträge über den Erwerb 
bestimmter Wertpapiere spätestens ab 1995 keine 
vermögenswirksamen Leistungen mehr angelegt 
werden können (§§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 5. VermBG 
1987). 

Nach Absatz 3 Satz . 1 besteht - entsprechend dem 
bisherigen § 17 Abs. 4 5. VermBG - der Zulagen-
anspruch für die dort bezeichneten vermögenswirk-
samen Leistungen bis 624 Deutsche Mark jährlich 
und bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
12jährige Sperrfrist nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 5. VermBG 
1987 endet; sie endet für alle vor 1989 abgeschlos-
senen Kapitalversicherungsverträge spätestens im 
Jahr 2000. Aus Absatz 3 Satz 1 i. V. m. § 13 Abs. 1 
5. VermBG ergibt sich, daß die Sparzulage 10 v. H. 
beträgt und der Zulagenanspruch an die durch Num-
mer 3 erhöhten Einkommensgrenzen gebunden ist. 

Absatz 3 Satz 2 stellt klar, daß auch für die auf 
Grund alter Kapitalversicherungsverträge angeleg-
ten vermögenswirksamen Leistungen ansonsten 
die heutigen Vorschriften gelten, insbesondere, daß 
die Arbeitnehmer-Sparzulage entsprechend § 14 
5. VermBG erst mit Ablauf der jeweiligen Sperrfrist 
fällig wird und daß entsprechend § 3 Abs. 2 und § 15 
5. VermBG das Versicherungsunternehmen dem Ar-
beitgeber nicht mehr die Anlage der vermögenswirk-
samen Leistungen zu bestätigen hat, dem Arbeitneh-
mer aber die angelegten vermögenswirksamen Lei

-

stungen für seinen Antrag auf Sparzulage bescheini-
gen muß. 

Zu Nummer 5 (§ 18 Abs. 1 bis 3 und 5 5. VermBG) 

Redaktionelle Anpassungen wegen der Neufassung 
des § 17 5. VermBG. 

Zu Artikel 25 (Heimarbeitsgesetz) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
das 5. VermBG. 

Zu Artikel 26 (Mineralölsteuergesetz) 

Der Regelsteuersatz für Erdgas als Kraftstoff ent-
spricht in bezug auf den Energiegehalt der steuer-
lichen Belastung von Flüssiggasen bei der Verwen-
dung  als Kraftstoff. Auf die Steuersätze für Benzin 
und Diesel umgerechnet wird Erdgas lediglich mit 
rund 0.35 DM/ Liter belastet. Der Steuersatz für Flüs-
siggas in Höhe von 612,50 DM tur 1 000 kg ist seit 
der Steuererhöhung 1981 aus energie- und umwelt-
politischen Gründen als besonderer Verwendungs-
steuersatz von den weiteren Steuererhöhungen auf 
Kraftstoffe ausgenommen geblieben. Dies gilt ent-
sprechend für die Verwendung von Erdgas als Kraft-
stoff. Insoweit sind sowohl erdgas- als auch flüssig

-

gasbetriebene Fahrzeuge mineralölsteuerlich gegen-
über Benzin- und Dieselfahrzeugen nicht benachtei-
ligt. 

Insbesondere wegen der höheren Investitions- und 
Betriebskosten konnten sich jedoch der Erdgas- und 
Flüssiggasantrieb im öffentlichen Verkehr bisher 
nicht durchsetzen, obwohl der Gasantrieb im Ver-
gleich zu diesel- und benzingetriebenen Fahrzeugen 
besonders in Ballungsgebieten wirkungsvoll zur 
Verminderung der Schadstoffemissionen beitragen 
kann. 

Durch die Absenkung des nationalen Steuersatzes 
für den Verkehrsbereich auf den in der Europäischen 
Union für Erdgas und Flüssiggas vorgeschriebenen 
Mindestsatz werden die Rahmenbedingungen für 
deren verstärkten Einsatz verbessert. 

Der Mindestsatz beträgt nach der Richtlinie zur An-
näherung der Verbrauchsteuersätze für Mineralöle 
auf Flüssiggas und Methan (entspricht Erdgas) als 
Kraftstoff 100 ECU je 1 000 kg. Da die Mindestsätze 
angehoben werden sollen, geht die Umrechnung vor-
sorglich von einem Mindestsatz von 115 ECU aus. 

Zu Artikel 27 (Änderung des Kraftfahrzeug

-

steuergesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 KraftStG) 

Nach geltendem Recht unterliegt der Kraftfahrzeug-
steuer nur die Zuteilung von solchen roten Kennzei-
chen, die von einer Zulassungsstelle im Inland zur 
wiederkehrenden Verwendung für Probe- und Über-
führungsfahrten ausgegeben werden. Unter diesen 
Steuertatbestand fallen nicht die für sog. „Oldtimer

-

Fahrzeuge" nach der 49. Ausnahmeverordnung zur 
StVZO vom 15. September 1994 (BGBl. I S. 2416) aus- 
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gegebenen roten Kennzeichen, da sie im wesentli-
chen für andere Zwecke als für Probe- und Überfüh-
rungsfahrten ausgegeben werden. Die entsprechen-
den Kennzeichen unterliegen nicht der Kraftfahr-
zeugsteuer. Die Verwendung von „Oldtimer-Fahr-
zeugen" rechtfertigt jedoch keine Freistellung von 
der Kraftfahrzeugsteuer. Deshalb soll auf Grund der 
Neuregelung die Zuteilung von roten Kennzeichen 
zur wiederkehrenden Verwendung außer für Prü-
fungsfahrten (§ 28 Abs. 1 StVZO) der Kraftfahrzeug-
steuer unterliegen. 

Zu Nummer 2 (§ 5 Abs. 2 KraftStG) 

Nach geltendem Recht fällt bei nach § 3 Nr. 5 
KraftStG steuerbefreiten Fahrzeugen gemeinnützi-
ger und mildtätiger Organisationen die Steuerbefrei-
ung für mindestens einen Monat weg, wenn die 
Fahrzeuge für humanitäre Hilfsgütertransporte in 
das Ausland eingesetzt werden. Wegen des humani-
tären Charakters dieser Transporte und, weil die 
Hilfsgüter entweder unmittelbar gespendet oder mit 
Spendenmitteln gekauft sind, wird die Besteuerung 
der Kraftfahrzeuge als ein den Umfang der humani-
tären Leistung mindernder Eingriff zu Lasten der 
Hilfsbedürftigen in den jeweiligen ausländischen 
Krisengebieten empfunden. Es erscheint deshalb 
sachgerecht, die Durchführung humanitärer Hilfsgü-
tertransporte in ausländische Krisengebiete bezüg-
lich der Steuerbefreiung des § 3 Nr. 5 KraftStG nicht 
als zweckfremde Benutzung, sondern als steuerun-
schädlich zu behandeln. 

Die vorgeschlagene Rechtsänderung soll eine mög-
lichst breite Wirkung entfalten. Die Ausdehnung der 
Steuerbefreiung kommt deshalb besonders zum Tra-
gen bei den entsprechenden Transporten anläßlich 
kriegerischer Auseinandersetzungen, Hungersnöte, 
Naturkatastrophen und ähnlicher Ereignisse, die 
eine akute humanitäre Notlage verursachen. Als be-
günstigte Hilfsgüter werden alle Güter anzusehen 
sein, die zur Linderung einer allgemeinen Notlage 
bestimmt und geeignet sind (z. B. Medikamente, me-
dizinische Geräte, Nahrungsmittel, Kleidung, Dek-
ken, Notunterkünfte u. ä.). 

Um den Umfang der humanitären Hilfslieferungen 
möglichst vollständig zu gewährleisten, sollen auch 
die vorbereitenden Fahrten, z. B. bei der Sammlung 
von Hilfsgütern, als steuerunschädlich zu beurteilen 
sein, wenn sie in unmittelbarem zeitlichem Zusam-
menhang mit Hilfsgütertransporten in das Ausland 
stehen. 

Zu Nummer 3 (§ 9 Abs. 4 KraftStG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die Änderung unter Nummer 1 (§ 1 Abs. i Nr. 4 
KraftStG). 

Zu Artikel 28 (Änderung des Steuerberatungs-
gesetzes) 

Die bisher übliche Praxis der Bausparkassen und ih-
rer Vertreter, den Prämienberechtigten beim Ausfül-

len der Wohnungsbauprämienanträge zu helfen, ist 
durch die Rechtsprechung in Frage gestellt worden. 

Nach dem derzeitigen Verfahren reichen die Prämi-
enberechtigten ihre Anträge bei den Bausparkassen 
ein. Diese leiten sie an die Finanzämter weiter. Es 
liegt sowohl im Interesse der Prämienberechtigten 
wie auch der Finanzverwaltung, wenn die Bauspar-
kassen dafür sorgen, daß die Prämienanträge voll-
ständig und richtig ausgefüllt werden. 

Durch eine Ergänzung des § 4 StBerG wird deshalb 
denjenigen, die Verträge im Sinne des § 2 Abs. 1 
WoPG schließen oder vermitteln, die Befugnis zur 
Hilfeleistung in Steuersachen eingeräumt. Die Be-
fugnis beschränkt sich auf die Hilfe beim Ausfüllen 
der Wohnungsbauprämienanträge. 

Zu Artikel 29 (Bundesausbildungsförderungsgesetz) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 14 
Nr. 4 (§ 24 c VStG). 

§ 28 Abs. 1 BAföG regelt die Wertbestimmung des 
Vermögens, das für die Anrechnung von Vermögen 
bei der Berechnung von Ausbildungsförderungslei-
stungen erforderlich ist. Nach der derzeit geltenden 
Fassung des § 28 Abs. 1 BAföG werden bei der Wert-
bestimmung des Vermögens Grundstücke und Be-
triebsvermögen, soweit sie in den neuen Ländern lie-
gen, nur bei Entscheidungen für die Bewilligungs-
zeiträume berücksichtigt, die nach dem 31. Dezem-
ber 1996 beginnen. Der Übergangszeitraum bis zum 
31. Dezember 1996 knüpft an die durch das Standort-
sicherungsgesetz vom 13. September 1993 (BGBl. I S. 
1569) erfolgte Aussetzung der Vermögensteuer bis 
zum 31. Dezember 1995 an. 

Durch Artikel 14 Nr. 4 wird die Aussetzung der Ver-
mögensteuer in den neuen Ländern bis Ende 1998 
verlängert. Demzufolge werden Einheitswerte für 
Zwecke der Vermögensteuer erst ab 1999 festgesetzt. 
Es ist daher erforderlich, den für die Berücksichti-
gung von im Beitrittsgebiet gelegenen Grundstücken 
und Betriebsvermögen im Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz vorgesehenen Übergangszeitraum bis 
zum 31. Dezember 1999 zu verlängern. 

Zu Artikel 30 (Gesetz über Steuerstatistiken) 

Allgemeines 

Die Steuern sind die wichtigsten Einnahmequellen 
des Staates zur Erfüllung seiner vielfältigen öffent-
lichen Aufgaben. 1994 wurden gut zwei Drittel der 
insgesamt erforderlichen staatlichen Mittel durch 
Steuern aufgebracht. Da die Besteuerung unmittel-
bar in die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse 
von Einzelpersonen und Unternehmen eingreift, muß 
die Steuerpolitik die Steuerbemessungsgrundlagen 
und die Belastungswirkungen der Steuern aufmerk-
sam beobachten, um im Interesse der Allgemeinheit 
notwendige und zweckmäßige Entscheidungen tref-
fen zu können. Wichtige Grundlage für diese Ent-
scheidungen sind die Steuerstatistiken, die eine lau-
fende Beobachtung der Steuerquellen erlauben und 
auf diese Weise als Beurteilungsmaßstab für Steuer- 
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anpassungen oder -änderungen von großer Bedeu-
tung sind. Darüber hinaus liefern die Steuerstatisti-
ken wertvolle Angaben für die Erstellung Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen, für die Wirtschafts-
und Sozialpolitik sowie für wissenschaftliche Unter-
suchungen. 

Die Steuerstatistiken gehören schon seit vielen Jahr-
zehnten zum Arbeitsprogramm der amtlichen Stati-
stik. Sie wurden bereits in der Weimarer Republik 
eingeführt und nach zeitweiliger Unterbrechnung zu 
Beginn der 50er Jahre in praktisch unverändertem 
Umfang auf der Grundlage einzelner Rechtsvor-
schriften fortgesetzt. 1966 wurde mit dem „Gesetz 
über Steuerstatistiken" eine allgemeine Rechts-
grundlage geschaffen, welche die gesamte steuersta-
tistische Materie zusammenfaßte sowie die Periodizi-
täten der Erhebungen festlegte und aufeinander ab-
stimmte. 

Eine Novellierung des Gesetzes über die Steuerstati-
stiken ist zum jetzigen Zeitpunkt n otwendig, um dort 
eine Rechtsgrundlage für die Erhebung von Anga-
ben zu schaffen, die für die Ermittlung der im Zuge 
der Gewerbesteuerreform erforderlichen Ersatzfinan-
zierung für die Gemeinden benötigt werden. 

Eine lediglich punktuelle Anpassung des Gesetzes in 
Form eines Änderungsgesetzes erscheint nicht ange-
bracht. Aufgrund des im Anschluß an das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zum Volkszählungsge-
setz neugefaßten Bundesstatistikgesetzes besteht 
auch für das Gesetz über die Steuerstatistiken die 
Notwendigkeit, den sich daraus ergebenden daten-
schutzrechtlichen und verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen, wie dem Gebot der Normenklarheit, Rech-
nung zu tragen. Dementsprechend ist das vorliegen-
de Gesetz im Zuge der Neufassung ergänzt und neu 
gegliedert worden. Es sieht nun eine klare Trennung 
zwischen Erhebungs- und Hilfsmerkmalen und eine 
genaue Festlegung von Auskunftspflicht und Über-
mittlungsregelungen vor. 

Das steuerstatistische Erhebungsprogramm hat sich 
insgesamt bewährt und soll daher auch hinsichtlich 
der Periodizitäten der Steuerstatistiken unverändert 
fortgeführt werden. 

Im Zuge der Gesetzesnovellierung werden die Steu-
erstatistiken lediglich neueren Gegebenheiten ange-
paßt. Erweiterungen des statistischen Programms 
sind dabei nicht vorgesehen. Es werden bei der Neu-
fassung aber Vereinfachungen vorgenommen. 

Zu Vereinfachungen führt das neue Steuerstatistik-
gesetz im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer-
statistik. Anstelle von bisher zwei durchgeführten 
Statistiken, die die Lohnsteuer bzw. die veranlagte 
Einkommensteuer betrafen, sieht die Neuregelung 
als Folge von Veränderungen bei der steuerlichen 
Veranlagung nur noch eine gemeinsame Statistik zur 
Lohn- und Einkommensteuer vor. 

Für Bürger und Unternehmen führen die Steuerstati-
stiken nicht zu nennenswerten zusätzlichen Bela-
stungen. Es handelt sich um Sekundärstatistiken, de-
ren Angaben nicht wie bei Primärstatistiken durch 
Direktbefragung der Betroffenen gewonnen werden 
müssen, sondern im Rahmen der Besteuerung anfal-

len, den vorliegenden Unterlagen der Finanzämter 
entnommen und den statistischen Ämtern zur Verfü-
gung gestellt werden können. Daher ist auch der 
Verwaltungsaufwand bei der Durchführung der 
Steuerstatistiken im Vergleich zu primärstatistischen 
Erhebungen vergleichsweise gering. Im Zuge der 
Automation der Steuerverwaltung konnte die Über-

mittlung der für die Steuerstatistiken benötigten An-
gaben beschleunigt und vereinfacht werden. Die sta-
tistischen Ämter erhalten von den Finanzämtern in-
zwischen in den meisten Fällen Datenträger, die di-
rekt der statistischen Verarbeitung zugeführt werden 
können. Das Verhältnis zwischen Informationsnutzen 
und Produktionskosten ist bei den Steuerstatistiken 
insgesamt als besonders günstig anzusehen. 

Zu den einzelnen Vorschriften 

§ 1 Abs. 1  

Diese Vorschrift enthält einen allgemeinen Hinweis 
über die Zweckbestimmung der Steuerstatistiken 
und eine Aufzählung der einzelnen Erhebungen. 

Die Notwendigkeit zur Durchführung dieser Bundes-
statistiken ergibt sich aus den nachstehend genann-
ten Gründen: 

Umsatzsteuerstatistik (§ 1 Abs. 1 Nr. 1) 

Die Umsatzsteuer ist, gemessen an ihrem Aufkom-
men, die wichtigste indirekte Steuer und die zweit-
wichtigste aller Steuerarten. Aus der Beobachtung 
der steuerbaren Umsätze ergeben sich wertvolle 
Informationen für die Haushaltsplanungen und Steu-
erschätzungen des Bundes und der Länder. Entspre-
chendes gilt auch für die Europäische Union, die 
einen Teil ihrer Mittel aus dem nationalen Umsatz-
steueraufkommen erhält. 

Die Umsatzsteuerstatistik ist nicht allein ein Instru-
ment der Fiskal- und Steuerpolitik; sie dient darüber 
hinaus auch der allgemeinen Wirtschaftsbeobach-
tung. Mit ihren Angaben über die Entwicklung der 
Umsätze in allen Bereichen der Volkswirtschaft lie-
fert sie Informationen, die in dieser Vollständigkeit in 
keiner anderen Bundesstatistik enthalten sind. Dies 
gilt insbesondere für die Umsatzentwicklung in den 
Dienstleistungszweigen, für die es bisher keine 
gleichwertige andere statistische Quelle gibt. Die Er-
gebnisse der Umsatzsteuerstatistik sind eine wichti-
ge Datenbasis für die Erstellung der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen. 

Große Bedeutung hat die Umsatzsteuerstatistik wei-
terhin für die Abführung von Haushaltsmitteln an die 
Europäische Union. Da für die Bemessung der EU

-

Mittel einerseits die Umsatzsteuerstatistik selbst 
(Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU) und anderer-
seits das Bruttosozialprodukt (Bruttosozialprodukt

-

Eigenmittel der EU) herangezogen werden, ist diese 
Statistik für die sorgfältige Berechnung von großem 
Wert. 
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Einkommensteuerstatistiken (§ 1 Abs. 1 
Nr. 2 und 3) 

Die Steuern vom Einkommen (Lohnsteuer, Einkom-
mensteuer und Körperschaftsteuer) sind zusammen 
die ergiebigste öffentliche Einnahmequelle. An 
ihrem Aufkommen sind der Bund und die Länder 
und mit kleinerem Anteil auch die Gemeinden betei-
ligt. Mit ihrer direkten Auswirkung auf die Besteuer-
ten treten sie stärker in das Bewußtsein als die indi-
rekten Steuern. Es ist daher erforderlich, gerade bei 
diesen Steuern ihre zeitgemäße Einordnung in das 
Steuersystem und ihre Auswirkung auf die wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnisse der Steuer-
pflichtigen fortlaufend zu beobachten, um etwa not-
wendig werdende Anpassungsmaßnahmen unver-
züglich und in der zweckmäßigsten Weise einleiten 
zu können. Diese Notwendigkeit wird durch die Re-
formen und Änderungen der Einkommensbesteue-
rung in den letzten Jahren und mit Blick auf die an-
stehende Neuregelung der Steuerfreistellung des 
Existenzminimums unterstrichen, für die von der Ein-
kommensteuerstatistik unentbehrliche Unterlagen 
geliefert werden. 

Neben der Steuerpolitik sind die Wirtschafts- und 
Sozialpolitik sowie die Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen, die wirtschaftswissenschaftlichen 
Institute und nicht zuletzt die Verbände und Tarifpar-
teien besonders an den Ergebnissen der Statistiken 
der Steuern vom Einkommen interessiert, weil das 
Einkommen der prägnanteste Ausdruck des Wirt-
schaftserfolges ist. Wenn die in der Lohn-, Einkom-
men- und Körperschaftsteuerstatistik ermittelte Ein-
kommensschichtung auch an steuerlichen Einkom-
mensbegriffen orientiert ist, so gibt sie doch in die-
sem Rahmen so wertvolle Aufschlüsse, wie sie von 
keiner anderen Statistik erbracht werden können. 

Mit der im Zuge der Novellierung vorgenommenen 
Zusammenfassung der Statistiken über die Lohn-
steuer und die veranlagte Einkommensteuer, die vor-
mals mit unterschiedlichen Abschlußstichtagen ge-
sondert durchgeführt wurden, zu künftig nur noch 
einer Statistik, wird u. a. organisatorischen Verände-
rungen im Bereich der Finanzverwaltungen - durch 
den Wegfall des Lohnsteuerjahresausgleichs und die 
Einführung der Antragsveranlagung seit Anfang 
1991 - Rechnung getragen. 

Durch die Zusammenfassung ergeben sich für die 
Finanzbehörden praktisch keine Veränderungen. In 
den statistischen Ämtern sind hierdurch Einsparun-
gen zu erzielen, da dort die bisher vorgenommene 
Vorabveröffentlichung der Lohnsteuerstatistik ent-
fällt. Die Aussagefähigkeit der Ergebnisse der Lohn-
und Einkommensteuerstatistik wird durch die Zu-
sammenfassung nicht eingeschränkt, sondern sogar 
noch verbessert, da aus der Gesamtheit der Lohn-
und Einkommensteuerpflichtigen vielfältige rele-
vante Teilmassenauswertungen - z. B. für die Arbeit-
nehmer mit einbehaltener Lohnsteuer - weiterhin 
durchgeführt werden sollen. Die Ergebnisse sind 
aber künftig durch Bezug auf einen einheitlichen Ab-
schlußstichtag besser miteinander vergleichbar. 

Vermögensteuerstatistik (§ 1 Abs. 1 Nr. 4) 

Die regelmäßig in Verbindung mit der Hauptveranla-
gung zur Vermögensteuer durchgeführten Vermö-
gensteuerstatistiken zeigen die Wirkungsweise des 
Vermögensteuer- und Bewertungsrechts und bilden 
somit die Grundlage für die Beurteilung von finanz- 
und steuerpolitischen Fragen auf diesem Gebiet des 
Steuerrechts. Darüber hinaus geben sie wertvolle 
Aufschlüsse über die Vermögenskonzentration spe-
ziell für große Vermögen, worüber sonst keine stati-
stischen Ergebnisse vorliegen. 

Einheitswertstatistiken (§ 1 Abs. 1 Nr. 5) 

Die Einheitswertstatistiken werden im Zusammen-
hang mit den in unterschiedlichem Turnus durchge-
führten Hauptfeststellungen für die betreffenden 
wirtschaftlichen Einheiten (Gewerbebetriebe, land-
und forstwirtschaftliche Betriebe sowie Grundstücke) 
durchgeführt. Sie vermitteln einen umfassenden Ein-
blick in die Bewertungsgrundlagen für die in Frage 
kommenden Steuern und sind damit Voraussetzung 
für finanz- und steuerrechtliche Überlegungen. 

Darüber hinaus liefern sie Informationsmaterial für 
Zwecke der Raumordnung und Landesplanung, der 
Ermittlung von Vermögenswerten der Gewerbebe-
triebe, des Grundbesitzes und zur Beurteilung der Ei-
gentumsverhältnisse. 

§ 1 Abs. 2 und 3 

Die in diesen beiden Absätzen geregelten Aufgaben 
- Ermittlung des Zerlegungsanteils bei der Lohnsteu-
er und Berechnung der Schlüsselzahlen für den Ge-
meindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer - 
sind den statistischen Ämtern bereits in den 60er 
Jahren zugewiesen worden. Die für diese Berech-
nungen erforderlichen Unterlagen fallen im Rahmen 
der steuerstatistischen Aufgaben an und können so-
mit wirtschaftlich am rationellsten mit der statisti-
schen Aufbereitung zusammen bearbeitet werden. 
Die Aufgabenzuweisung für die Berechnung der Ge-
meindeschlüsselzahlen erfolgte durch § 8 des Ge-
meindefinanzreformgesetzes vom 9. September 1969 
(BGB1. I S. 1587) und die für die Zerlegung der Lohn-
steuer beim Auseinanderfallen von Einnahmeland 
und Wohnsitzland des Lohnsteuerpflichtigen durch 
§ 5 des Gesetzes zur Änderung des Zerlegungsgeset-
zes vom 17. Dezember 1970 (BGBl. I S. 1727). 

§ 1 Abs. 4 

Die Aufgaben nach Absatz 4 sind den zuständigen 
Finanzbehörden und statistischen Ämtern nach § 5 e 
des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom ... übertragen worden 
und im Rahmen der Neufassung des Steuerstatistik-
gesetzes ergänzend aufzunehmen. 

§2 

Diese Vorschrift enthält die Festlegung der Erhe-
bungsmerkmale der Steuerstatistiken nach § 1 und 
der Periodizität. 
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Für die Festlegung der Erhebungsmerkmale ist zu 
beachten, daß Grundlage für die Erhebung der Steu-
erstatistiken die Besteuerungsunterlagen (Voranmel-
dungen, Veranlagungen, Hauptfeststellungen) sind, 
die zum größten Teil maschinell bearbeitet und in 
den Dateien der Finanzbehörden gespeichert wer-
den. Aus diesen Dateien werden die für die Statistik 
benötigten Daten herausgezogen, auf maschinell les-
bare Datenträger übernommen und den statistischen 
Ämtern zur weiteren Verarbeitung übermittelt. 

Die im Rahmen der einzelnen Steuerstatistiken zu er-
fassenden Merkmale können, insbesondere wegen 
der häufigen Änderungen im Steuerrecht, nur in 
Sammelbegriffen aufgeführt werden. Durch die For-
mulierung „mit den im Besteuerungsverfahren fest-
gestellten Angaben" werden die einschlägigen Vor-
schriften in den speziellen Steuergesetzen in bezug 
genommen; hierdurch wird die erforderliche Rechts-
sicherheit gewährleistet. Vollständig aufgezählt sind 
die für die Gliederung der Steuerstatistiken benötig-
ten Angaben, die an die Person oder das Unterneh-
men des Steuerpflichtigen gebunden sind. 

Hinsichtlich der Periodizität der Statistiken enthält 
die Neufassung gegenüber der bisherigen Regelung 
keine Änderungen. Gemäß Absatz 1 soll die Umsatz-
steuerstatistik weiterhin zweijährlich durchgeführt 
werden. Der ursprünglich vorgesehene und von 
mehreren Seiten mit Nachdruck geforderte Ober-
gang zu einem jährlichen Erhebungsturnus konnte 
im Rahmen der Gesetzesnovellierung wegen der 
akuten Einsparerfordernisse im Bereich der Statistik 
nicht verwirklicht werden. 

Unverändert in dreijährlichem Turnus werden gemäß 
Absatz 2 die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
und gemäß Absatz 3 die Körperschaftsteuerstatistik 
weiterhin durchgeführt. Eine Verlängerung der Pe-
riodizität wäre nicht vertretbar, da die Aktualität der 
verfügbaren Daten hierdurch weiter verringert wür-
de. Dies wäre auch im Hinblick auf die in § 1 Abs. 2 
und 3 genannten finanzpolitischen Belange nicht 
hinnehmbar. 

Bei der Vermögensteuerstatistik (Absatz 4) und bei 
den Einheitswertstatistiken (Absatz 5) richtet sich der 
Erfassungsstichtag wie bisher grundsätzlich nach 
den jeweiligen Hauptveranlagungs- und Hauptfest-
stellungszeitpunkten. Dies ermöglichte bisher in den 
alten Bundesländern für die Vermögensteuerstatistik 
und die Statistik der Einheitswerte der Gewerbebe-
triebe die Durchführung von Erhebungen in über-
schaubaren Zeitabständen von in der Regel rd. 3 Jah-
ren, die eine zeitnahe Aktualisierung der entspre-
chenden Daten sicherstellte. In den neuen Bundes-
ländern ist die Erhebung der Vermögensteuer und 
die Einheitsbewertung der Gewerbebetriebe bis zum 
1. Januar 1995 ausgesetzt. Eine Verlängerung der 
Aussetzung bis zum 1. Januar 1998 ist im Entwurf 

n96 vorgesehen, Colt des Jahressteuergesetz 1996 vorgeschen, sodaß Stati-
stiken für das gesamte Bundesgebiet hierzu ggf. erst-
mals bezogen auf den Stichtag eines Hauptveranla-
gungs- und Hauptfeststellungszeitpunkt zum 1. Ja-
nuar 1999 durchgeführt werden können.  

Für die Einheitswerte des land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens und des Grundvermögens fanden  

Hauptfeststellungen zuletzt mit Stichtag 1. Januar  

1964 - letzter Stichtag in den neuen Ländern: 1. Ja-
nuar 1935 - statt, so daß hierzu seitdem keine Statisti-
ken mehr durchgeführt wurden. Daher besteht hier  

ein eklatanter Datenmangel - zumal sich die Verhält-
nisse zwischenzeitlich z. B. aufgrund von Neu- und  
Erweiterungsbauten sowie durch Abriß stark verän-
dert haben dürften. Auch im Zusammenhang mit  
einem hierzu kurzfristig zu erwartenden Urteil des  
Bundesverfassungsgerichts zeichnet sich auf diesem  

Gebiet steuerpolitischer Entscheidungsbedarf ab.  

Mit der vorgesehenen Regelung wird trotz des aku-
ten Datenbedarfs auf die Anordnung vorgezogener  

Erhebungen verzichtet. Ihre Durchführung bleibt  

daher weiterhin an künftige Hauptfeststellungen ge-
knüpft. Damit wird auch hier strikt dem Grundsatz  

gefolgt, daß die Steuerstatistiken als Sekundärstati-
stiken durchgeführt werden, für die im wesentlichen  
auf die in den Finanzbehörden im Rahmen von  

Besteuerung und Bewertung ohnehin anfallenden  

Daten zurückgegriffen werden kann. 

§ 3  

Die Bestimmung enthält die im Rahmen der Lohn-
und Einkommensteuerstatistik und der Körper-
schaftsteuerstatistik zusätzlich zu erfassenden Anga-
ben für die nach § 5 e des Gemeindefinanzreformge-
setzes durchzuführenden Aufgaben. 

Näheres zur Erhebung der zusätzlichen Merkmale 
sowie zu ihrer fachlichen oder regionalen Abgren-
zung wird anhand von Organisationsunterlagen wie 
z. B. den bei der Durchführung dieser Statistiken ein-
gesetzten „Anleitungen über die Mitwirkung der Fi-
nanzämter" geregelt. 

§ 4  

Die Datensätze werden ohne Namen und Anschrift 
der Steuerpflichtigen an die statistischen Ämter der 
Länder übermittelt. Um im Falle unschlüssiger Daten 
Rückfragen bei den Finanzämtern stellen zu können, 
werden Hilfsmerkmale übermittelt, die den Finanz-
ämtern den Rückgriff auf die Steuerunterlagen er-
möglichen. Sie umfassen die Nummer des Finanzam-
tes, die Steuernummer bzw. das Aktenzeichen bei 
Einheitswerten sowie die Angabe über Art (vorläufig 
oder endgültig) und Datum des Festsetzungs- oder 
Feststellungsverfahrens. Sie dienen auch der Prü-
fung, ob Einzelfälle mehrfach geliefert oder vorläufi-
ge Veranlagungen oder Feststellungen durch end-
gültige ersetzt wurden. 

Die von den Finanzbehörden übermittelten Hilfs-
merkmale müssen gelöscht werden, sobald die 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit des Materials ge-
prüft ist. Da dies bereits § 12 Abs. 1 Satz 1 des Bun-
desstatistikgesetzes vorsieht, ist eine diesem Löschungsrege

-

lung in diesem Gesetz nicht erforderlich. 

§ 5 Abs. 1  

In dieser Bestimmung wird, entsprechend den Anfor

-

derungen des Bundesstatistikgesetzes, der Kreis der 
zu Befragenden ausdrücklich bestimmt sowie deren 
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Pflicht zur Auskunftserteilung festgelegt. Die Aus-
kunftspflicht umfaßt außer den Steuerstatistiken 
auch die zusätzlichen Angaben nach § 3. 

§ 5 Abs. 2 

Für die Erstellung von Teilen der Lohn- und Einkom-
mensteuerstatistik sowie der Lohnsteuerzerlegung ist 
die Überlassung von Lohnsteuerkarten an die statisti-
schen Ämter der Länder zum Zwecke der statisti-
schen Auswertung erforderlich. Die Bestimmung in 
Satz 3 soll nach einfach handhabbaren Prüfkriterien 
die Übersendung von Lohnsteuerkarten ausschlie-
ßen, die weder für die Lohn- und Einkommensteuer-
statistik noch für Zerlegungszwecke benötigt wer-
den. Die für die statistische Auswertung nicht benö-
tigten Merkmale: „Name, Straße und Hausnummer 
sowie Tag und Monat der Geburt des Steuerpflich-
tigen" können aus verwaltungstechnischen Gründen 
nicht zuvor gelöscht werden. Die Abschottung der 
amtlichen Statistik von den übrigen Bereichen der 
Verwaltung gewährleistet, daß diese Merkmale nicht 
zu anderen Zwecken gebraucht werden. Die Lohn-
steuerkarten sind nach Abschluß der statistischen 
Aufbereitung unverzüglich an die Finanzbehörden 
zurückzugeben. 

§ 6 Abs. 1 

Bei den statistischen Ämtern von Bund und Ländern 
wird anhand vorliegender ADV-Programme fachlich 
tiefgegliedertes Tabellenmaterial erzeugt, das in den 
Tabellenfeldern teilweise Tabellen-Einsen aufweist. 
Dieses Material wird von den obersten Finanzbehör-
den dringend benötigt, um die fiskalischen Auswir-
kungen geplanter Steuerrechtsänderungen schätzen 
zu können. Da die Tabellierungen keinerlei regionale 
Zuordnung enthalten, ist ein Personenbezug grund-
sätzlich nicht möglich. 

Nach § 16 Abs. 4 des Bundesstatistikgesetzes dürfen 
den obersten Bundes- und Landesbehörden für fest-
gelegte Verwendungszwecke Tabellen mit Ergebnis-
sen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder 
nur einen einzigen Fall enthalten. Das ist jedoch nur 
dann möglich, wenn die eine Bundesstatistik anord-
nende Rechtsvorschrift dies zuläßt. § 6 Abs. 1 enthält 
diese Übermittlungsregelung. 

§ 6 Abs. 2 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, daß im Rah-
men der steuerpolitischen Diskussion immer wieder 
Fragen zu geplanten Steuerrechtsänderungen und 
den hiermit verbundenen fiskalischen und sozialpoli-
tischen Auswirkungen aufgeworfen werden, die 
ihrer Natur nach so speziell sind, daß sie im Rahmen 
eines für allgemeine Zwecke konzipierten Standard-
tabellenprogramms nicht zu beantworten sind, son-
dern Zusatzaufbereitungen aus dem originären Da-
tenmaterial erforderlich machen. 

Absatz 2 regelt für Zusatzaufbereitungen die Über-
mittlung von Einzelangaben an das Statistische Bun-
desamt, die aus dem Einzeldatenmaterial der Stati-
stik über die Lohn- und Einkommensteuer durch eine 

bundesweit repräsentative Stichprobe mit einem 
Auswahlsatz von 25 v. H. gewonnen werden. Damit 
wird - analog den in der Wohngeld- und der Sozial-
hilfestatistik bestehenden Regelungen - Sorge getra-
gen, daß für kurzfristig im Zusammenhang mit der 
Weiterentwicklung der steuerrechtlichen Bestim-
mungen und zur Beantwortung sonstiger Ad-hoc-
Anfragen erforderliche Berechnungen jederzeit de-
tailliertes Basismaterial verfügbar ist, das es ermög-
licht, auf problemspezifische Fragestellungen jeweils 
flexibel einzugehen. 

§ 6 Abs. 3 

Diese Bestimmung regelt die Übermittlung einer 
Stichprobe von Einzelangaben aus der Lohn- und 
Einkommensteuerstatistik an das Bundesministerium 
der Finanzen, die dort für Zusatzaufbereitungen für 
im Rahmen der Fortentwicklung des Steuer- und 
Transfersystems durchzuführende Berechnungen ein-
gesetzt wird. 

Die Stichprobendaten werden dringend benötigt, um 
die Leistungsfähigkeit von Berechnungen, die beim 
Bundesministerium der Finanzen bisher auf der 
Grundlage von synthetischen Einzeldaten durchge-
führt werden mußten, zu verbessern und die mit dem 
Einsatz der synthetischen Daten verbundenen unver-
meidbaren Fehlerrisiken auszuschalten, die daraus 
resultieren, daß bei der Erzeugung der synthetischen 
Daten nur wenige Informationen über die tatsächli-
chen Verteilungen der Daten vorliegen, so daß statt 
dessen auf unüberprüfbare Hypothesen zurückge-
griffen werden muß. 

Zur Gewährleistung der statistischen Geheimhaltung 
werden die Bestimmungen in Satz 2 bis 5 getroffen; 
es wird insbesondere für die Verarbeitung der Stich-
probendaten beim Bundesministerium der Finanzen 
eine Organisationseinheit eingerichtet, die räumlich, 
organisatorisch und personell von anderen Aufga-
benbereichen getrennt ist. 

Absatz 3 entspricht weitgehend Regelungen, die bei 
der Wohngeld-Statistik (§ 35 Abs. 6 der Neufassung 
des Wohngeldgesetzes vom 8. Januar 1991) oder 
beim Güterkraftverkehrsgesetz (§ 58 der Neufassung 
der Güterkraftverkehrsgesetzes vom 3. November 
1993) im Zusammenhang mit der Verarbeitung von 
Einzeldaten bei den jeweiligen Behörden getroffen 
worden sind. 

§ 6 Abs. 4 

Diese Regelung sieht vor, daß dem Statistischen Bun-
desamt für die Aufgaben nach § 1 Abs. 4 die Einzel-
angaben nach § 3 übermittelt werden und auf Anfor-
derung die Einzelangaben aus den Steuerstatistiken 
für Zusatzaufbereitungen zur Verfügung gestellt 
werden. 

Bei der Lohn- und Einkommensteuerstatistik werden 
über die Stichprobe nach Abs. 2 hinaus die weiteren 
Angaben für Zusatzaufbereitungen erforderlich, 
wenn aufgrund der Besonderheit der Fragestellung 
mit Berechnungen auf der Grundlage der Stichprobe 
keine ausreichende Genauigkeit der Ergebnisse zu 
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erzielen ist. Bei den übrigen nach § 1 Abs. 1 angeord-
neten Steuerstatistiken sind die Fallzahlen in der 
Grundgesamtheit jeweils vergleichsweise gering, so 
daß nur eine Übermittlung aller Angaben eine für 
Zusatzaufbereitungen ausreichende Datenbasis ge-
währleistet. 

§ 6 Abs. 5  

Die statistischen Ämter der meisten Länder übermit-
teln den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf-
ten auf der Grundlage von Artikel 140 des Grundge-
setzes in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 6 der 
Weimarer Reichsverfassung, den Kirchensteuerge-
setzen der Länder und von Vereinbarungen in Staats-
kirchenverträgen schon seit 1977 die in Absatz 5 auf-
geführten Angaben für Zwecke der Kirchensteuer-
zerlegung. 

Mit Absatz 5 soll die Möglichkeit, diese Datenüber 
mittlung auch künftig vornehmen zu können, recht-
lich vereinheitlicht werden. Die übermittelten Anga-
ben lassen eine Zuordnung auf die Person des oder 
der Steuerpflichtigen nicht zu, so daß eine Problema-
tik im Hinblick auf die statistische Geheimhaltung 
nicht aufgeworfen wird. 

§ 7  

Die Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnun-
gen ist vom bisherigen Gesetz über Steuerstatistiken 
im wesentlichen unverändert übernommen worden, 
damit ohne Gesetzesänderung zum Zwecke der Ar-
beitserleichterung bei den Finanzämtern und den 
statistischen Ämtern die Periodizität verlängert oder 
nicht mehr notwendige Statistiken ganz oder teil-
weise eingestellt werden können. Da die Regelung 
zu Einschränkungen des Statistikprogramms auch 
auf Dauer ermächtigt, geht sie über die Ermächti-
gung gemäß § 5 Abs. 4 des Bundesstatistikgesetzes 
hinaus, wonach solche Einschränkungen auf läng-
stens vier Jahre bef ristet sind. 

Die Ermächtigung zu längerfristigen Statistikein-
schränkungen stellt einen Abbau bürokratischer 
Hürden zur Verwirklichung gebotener Verwaltungs-
vereinfachungen dar. Sie ist im Falle der nur in mehr-
jährigem Abstand durchzuführenden Steuerstatisti-
ken in besonderem Maße geboten, da andernfalls - 
bei vierjähriger Befristung gemäß Bundesstatistikge-
setz - Regelungen lediglich für eine, höchstens aber 
für zwei aufeinanderfolgende Erhebungen getroffen 
werden könnten. 

Die Ermächtigung im vorliegenden Gesetz geht auch 
insoweit über die entsprechende Regelung in § 5 
Abs. 4 des B i tndesstatistikgesetzes hinaus, als hier 
zur Verbesserung des Erkenntniswertes von dem im 
Gesetz vorgesehenen Erhebungsturnus abgewichen 
werden kann. Es kann sich dabei zum Beispiel um 
ein Verschieben oder Vorziehen einer Steuerstatistik 
auf ein Jahr mit bedeutenden Steuerrechtsänderun-
gen handeln. Anschließend ist die Statistik mit der 
im Gesetz festgelegten Periodizität weiterzuführen. 

§ 8  

Für die Besteuerung von Tabak, Bier, Branntwein, 
Schaumwein und Mineralöl sind im Verbrauch-
steuer-Binnenmarktgesetz vom 21. Dezember 1992 
Erhebungen bei den Bundesfinanzbehörden als Ge-
schäftsstatistiken geregelt. Die dortigen Bestimmun-
gen regeln auch die Übermittlung von Angaben von 
den Bundesfinanzbehörden an das Statistische Bun-
desamt und - insoweit Angaben zur Biersteuer be-
troffen sind - ebenfalls an die statistischen Ämter der 
Länder. 

Mit § 8 wird für den Bereich der Verbrauchsteuern 
eine Übermittlungsregelung, auch soweit es sich um 
dem Steuergeheimnis unterliegende Einzelangaben 
handelt, in das vorliegende Gesetz aufgenommen. 

§ 9  

Diese Bestimmung soll klarstellen, daß die mit der 
Durchführung der Angaben nach dem Steuerstati

-

stikgesetz befaßten Personen in den statistischen 
Ämtern neben dem Statistikgeheimnis auch das 
Steuergeheimnis zu wahren haben. Sofern Personen, 
die keine Amtsträger sind, mit diesen Angaben be-
traut werden, sind sie zuvor nach dem Verpflich-
tungsgesetz vom 2. März 1974 (BGBl. 1 S. 469, 547 - 
Artikel 42) auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Ob-
liegenheiten zu verpflichten. 

Kosten  

Durch die Durchführung des Gesetzes ergeben sich 
Mehraufwendungen im wesentlichen auf Grund der 
in § 1 Abs. 4 unter Bezugnahme auf § 5 e des Ge-
meindefinanzreformgesetzes zusätzlich zugewiese - 
nen Aufgaben zur Ermittlung eines Schlüssels für 
die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatz-
steuer. Die Mehrkosten sind nach einer Kalkulation 
des Statistischen Bundesamtes beim Bund in Höhe 
von jährlich 225 000 DM - zusätzlich einmalig Kosten 
von 65 000 DM - zu beziffern. 

Für die Länder liegt das Ergebnis ihrer Kostenkalku-
lation noch nicht vor. 

Zu Artikel 31 (Neufassung der betroffenen Gesetze 
und Rechtsverordnungen, Rückkehr 
zum einheitlichen Verordnungsrang) 

Absatz 1  

Wegen der umfangreichen Änderungen einzelner 
Gesetze soll - soweit nicht bereits in diesen Gesetzen 
vorgesehen - das Bundesministerium der Finanzen 
ermächtigt werden, die sich auf Grund der Änderun-
gen ergebenden Neufassungen im Bundesgesetz-
blatt bekanntmachen. 

Absatz 2  

Um zu vermeiden, daß die im Rahmen fieses Geset-
zes vorgenommenen Änderungen der einzelnen 
Durchführungsverordnungen künftig nur noch durch 
Gesetz, aber nicht mehr vom Verordnungsgeber spä-
teren Erfordernissen angepaßt werden können, ist 
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eine besondere Bestimmung erforderlich, die dies ge-
stattet. 

Zu Artikel 32 (Inkrafttreten) 

Der Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

Nach Artikel 32 Abs. 2 tritt Artikel 11 Nr. 5 Buch-
stabe e und Artikel 12 Nr. 13 am Tag nach der 3. Le-
sung im Bundestag in Kraft. Diese Rückwirkung ist 
verfassungsrechtlich zulässig. Nach ständiger Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts ist aner-
kannt, daß die von der Gesetzesänderung Betroffe-
nen vom Tag des Gesetzesbeschlusses des Bundes-
tags an mit der Verkündung und dem Inkrafttreten 
der Neuregelung rechnen müssen und ihnen zuzu-
muten ist, ihr Verhalten ab diesem Zeitpunkt auf de-
ren Inhalt einzurichten. Das rückwirkende Inkrafttre-
ten der Regelung ist erforderlich, um einen Miß-
brauchs- und Mitnahmeeffekt in der Zeit bis zur Ver-
kündung zu verhindern. 

Artikel 12 Nr. 2, 3 und 4 Buchstaben a bis c tritt nach 
Artikel 32 Abs. 2 rückwirkend zum 1. Januar 1994 in 
Kraft. Diese Rückwirkung ist erforderlich, weil die 

nationalen Zollvorschriften zum 1. Januar 1994 außer 
Kraft getreten sind. Die Rückwirkung ist verfas-
sungsrechtlich unbedenklich, weil die Änderungen 
lediglich redaktioneller Art sind (Ersatz des Wortes 
Zollfreigebiet durch einen - materiell-rechtlich 
gleichbedeutenden - Begriff, der die Definition in § 1 
Abs. 3 UStG verwendet). 

Die grunderwerbsteuerlichen Erwerbsvorgänge, die 
durch Artikel 16 begünstigt werden, sind am 31. De-
zember 1994 und am 1. Januar 1995 verwirklicht wor-
den. Die Vorschrift muß deshalb rückwirkend am 
31. Dezember 1994 in Kraft treten. Es handelt sich 
um eine begünstigende Regelung. Deshalb bestehen 
gegen deren Rückwirkung keine verfassungsrecht-
lichen Bedenken. 

Die Erörterungen über Erleichterungen bei der Kraft-
fahrzeugsteuer für Kraftfahrzeuge, die für humanitä-
re Hilfslieferungen in das Ausland verwendet wer-
den, sind bereits seit längerer Zeit im Gang. Um im 
Rahmen des Möglichen zeitnah zu helfen, soll Artikel 
27 Nr. 2 rückwirkend ab 1. Januar 1995 in Kraft tre-
ten. Dabei handelt es sich um eine begünstigende 
Regelung. Deshalb bestehen gegen die Rückwirkung 
keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 


